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Planfeststellungsbeschluss - 1 - A Verfügender Teil 

A 44, VKE 50  I Feststellung des Planes 

  1 Für die Ausführungsplanung und den 
Grunderwerb relevante Unterlagen 

A Verfügender Teil 

I Feststellung des Planes 

Das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung stellt gemäß §§ 1 

Abs. 1 Nr. 5, 11 Abs. 2 des Gesetzes zur Beschleunigung der Planungen für Verkehrswege 

in den neuen Ländern sowie im Lande Berlin (Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsge-

setz � VerkPBG) vom 16.12.1991 (BGBl. I S. 2174), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

09.12.2006 (BGBl. I S. 2833), in Verbindung mit §§ 17 ff., 24 Abs. 1 des Bundesfernstraßen-

gesetzes (FStrG) in der Fassung vom 28.06.2007 (BGBl. I S. 1206), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), in Verbindung mit §§ 72 ff. des Hessischen Ver-

waltungsverfahrensgesetzes (HVwVfG) in der Fassung vom 15.01.2010 (GVBl. I S. 18), zu-

letzt geändert durch Gesetz vom 13.12.2012 (GVBl. I S. 622) und § 33 Abs. 2 des Hessi-

schen Straßengesetzes (HStrG) in der Fassung vom 08.06.2003 (GVBl. I S. 166), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 16.12.2011 (GVBl. I S. 817), den Plan für den Neubau der der 

Bundesautobahn A 44 (Kassel-Herleshausen/Wommen), Teilabschnitt von der Anschluss-

stelle Sontra/Nord bis zum Alberbergtunnel (Verkehrskosteneinheit [VKE] 50) einschließlich 

der damit verbundenen Folgemaßnahmen fest. 

Folgende Pläne und Verzeichnisse werden planfestgestellt: 

1 Für die Ausführungsplanung und den Grunderwerb relevante Unterlagen 

Ordner Unterlage 

Nr./Blatt 

Nr. 

Bezeichnung  Datum Maßstab 

1 von 11 3/1 Übersichtslageplan 

Bau-km 50+000,000 bis 

60+760,000 

05/2013 1:10.000 

4/1 Übersichtshöhenplan 

Bau-km 50+000,000 bis Bau-km 

60+760,000 

26.01.2011 1:10.000/1.000



Planfeststellungsbeschluss - 2 - A Verfügender Teil 
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  1 Für die Ausführungsplanung und den 
Grunderwerb relevante Unterlagen 

Ordner Unterlage 

Nr./Blatt 

Nr. 

Bezeichnung  Datum Maßstab 

1 von 11 6.1/1 Straßenquerschnitt SQ 27 all-

gemein 

von Bau-km 50+000 bis Bau-km 

57+300 

von Bau-km 58+935 bis Bau-km 

60+760 

26.01.2011 1:50 

6.1/2 Straßenquerschnitt SQ 27 WSZ 

von Bau-km 57+300 bis Bau-km 

57+975 

von Bau-km 58+135 bis Bau-km 

58+935 

26.01.2011 1:50 

6.1/3 Straßenquerschnitt Irritations-

schutzwand und Leiteinrichtung 

26.01.2011 1:50 

6.2/1 Straßenquerschnitt Verbin-

dungsrampen Q1/Q4 

26.01.2011 1:50 

6.2/2 Straßenquerschnitt Verbin-

dungsrampe Sonderquerschnitt 

26.01.2011 1:50 

6.3/1 Straßenquerschnitt RQ 10,5-

B 400, L 3248 

26.01.2011 1:50 

6.3/2 Straßenquerschnitt RQ 7,5-K 9 26.01.2011 1:50
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  1 Für die Ausführungsplanung und den 
Grunderwerb relevante Unterlagen 

Ordner Unterlage 

Nr./Blatt 

Nr. 

Bezeichnung  Datum Maßstab 

6.3/3 Straßenquerschnitt Kreisver-

kehrsplatz 

26.01.2011 1:50 

6.3/4 Regelquerschnitt P-WC-Anlage 26.01.2011 1:50 

6.3/5 Regelquerschnitt Baustraße K 2 26.01.2011 1:50 

6.3/6 Regelquerschnitt Baustraße K 2 26.01.2011 1:50 

6.4/1 Straßenquerschnitt Wirtschafts-

wege 

26.01.2011 1:50 

1 von 11 7/1 Lageplan 

50+000.000 bis 50+700.000 

05/2013 1:1.000 

7/2 Lageplan 

50+700.000 bis 51+600.000 

05/2013 1:1.000 

7/2.1 Lageplan 05/2013 1:1.000 

7/3 Lageplan 

51+600.000 bis 52+500.000 

26.01.2011 1:1.000 

7/4 Lageplan 

52+500.000 bis 53+400.000 

26.01.2011 1:1.000 

7/4.1 Lageplan 26.01.2011 1:1.000 
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A 44, VKE 50  I Feststellung des Planes 

  1 Für die Ausführungsplanung und den 
Grunderwerb relevante Unterlagen 

Ordner Unterlage 

Nr./Blatt 

Nr. 

Bezeichnung  Datum Maßstab 

7/5 Lageplan 

Bau-km 53+400,000 bis 

54+425,000 

26.01.2011 1:1.000 

7/6 Lageplan 

Bau-km 54+425,000 bis 

55+275,000 

05/2013 1:1.000 

7/7 Lageplan 

Bau-km 55+275,000 bis 

55+950,000 

05/2013 1:1.000 

7/8 Lageplan 

Bau-km 55+950,000 bis 

56+800,000 

05/2013 1:1.000 

7/9 LageplanBau-km 

56+800,000 bis 57+650,000 

05/2013 1:1.000 

7/10 Lageplan 

Bau-km 57+650,000 bis 

58+300,000 

05/2013 1:1.000 

1 von 11 7/11 Lageplan 

Bau-km 58+300,000 bis 

59+175,000 

05/2013 1:1.000 
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  1 Für die Ausführungsplanung und den 
Grunderwerb relevante Unterlagen 

Ordner Unterlage 

Nr./Blatt 

Nr. 

Bezeichnung  Datum Maßstab 

7/11.1 Lageplan Wirtschaftswege � 

Anschluss an Blatt 11 

26.01.2011 1:1.000 

7/12 Lageplan 

Bau-km 59+175,000 bis 

60+050,000 

05/2013 1:1.000 

7/13 Lageplan 

Bau-km 60+050,000 bis 

60+760,000 

05/2013 1:1.000 

7/13.1 Lageplan provisorischer An-

schluss an B 400 

05/2013 1:1.000 

2 von 11 8.1/1 Höhenplan 

50+000.000 bis 50+730.000 

05/2013 1:1.000/100 

8.1/2 Höhenplan 

50+730.000 bis 51+600.000 

26.01.2011 1:1.000/100 

8.1/3 Höhenplan 

51+600.000 bis 52+450.000 

26.01.2011 1:1.000/100 

8.1/4 Höhenplan 

52+500.000 bis 53+400.000 

26.01.2011 1:1.000/100 
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  1 Für die Ausführungsplanung und den 
Grunderwerb relevante Unterlagen 

Ordner Unterlage 

Nr./Blatt 

Nr. 

Bezeichnung  Datum Maßstab 

8.1/5 Höhenplan 

Bau-km 53+400,000 bis 

54+425,000 

05/2013 1:1.000/100 

8.1/6 Höhenplan 

Bau-km 54+425,000 bis 

55+275,000 

26.01.2011 1:1.000/100 

2 von 11 8.1/7 Höhenplan 

Bau-km 55+275,000 bis 

55+950,000 

05/2013 1:1.000/100 

8.1/8 Höhenplan 

Bau-km 55+950,000 bis 

56+800,000 

26.01.2011 1:1.000/100 

8.1/9 Höhenplan 

Bau-km 56+800,000 bis 

57+650,000 

26.01.2011 1:1.000/100 

8.1/10 Höhenplan 

Bau-km 57+650,000 bis 

58+300,000 

26.01.2011 1:1.000/100 
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  1 Für die Ausführungsplanung und den 
Grunderwerb relevante Unterlagen 

Ordner Unterlage 

Nr./Blatt 

Nr. 

Bezeichnung  Datum Maßstab 

8.1/11 Höhenplan 

Bau-km 58+300,000 bis 

59+175,000 

26.01.2011 1:1.000/100 

8.1/12 Höhenplan 

Bau-km 59+175,000 bis 

60+050,000 

26.01.2011 1:1.000/100 

8.1/13 Höhenplan 

Bau-km 60+050,000 bis 

60+760,000 

26.01.2011 1:1.000/100 

8.2/1 Höhenplan Achse 971 AS 

Sontra/Ost Zubringer 

0+118.384 bis 0+750.000 

26.01.2011 1:1.000/100 

8.2/2 Höhenplan Achse 971 AS 

Sontra/Ost Zubringer 

0+750.000 bis 1+500.000 

26.01.2011 1:1.000/100 

8.2/3 Höhenplan Achse 962 AS 

Sontra/Ost Zufahrt Richtung 

Kassel 

0+000.000 bis 0+390.000 

26.01.2011 1:1.000/100 
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A 44, VKE 50  I Feststellung des Planes 

  1 Für die Ausführungsplanung und den 
Grunderwerb relevante Unterlagen 

Ordner Unterlage 

Nr./Blatt 

Nr. 

Bezeichnung  Datum Maßstab 

2 von 11 8.2/4 Höhenplan Achse 961 AS 

Sontra/Ost Ausfahrt Richtung 

Kassel 

0+000.000 bis 0+470.000 

26.01.2011 1:1.000/100 

8.2/5 Höhenplan Achse 532 AS 

Sontra/Ost Zufahrt Richtung 

Herleshausen 

0+35.000 bis 0+455.000 

26.01.2011 1:1.000/100 

8.2/6 Höhenplan Achse 510 AS 

Sontra/Ost Ausfahrt Richtung 

Herleshausen 

0+000.000 bis 0+515.000 

26.01.2011 1:1.000/100 

8.2/7 Höhenplan Achse 700 AS Ulfen 

Ausfahrt RiFa Kassel 

0+150,597 bis 0+464,324 

26.01.2011 1:1.000/100 

8.2/8 Höhenplan Achse 701 AS Ulfen 

Ausfahrt RiFa Kassel 0+039,647 

bis 0+431,716 

26.01.2011 1:1.000/100 

8.2/9 Höhenplan Achse 702 AS Ulfen 

Ausfahrt RiFa Herleshausen 

0+105,483 bis 0+487,774 

26.01.2011 1:1.000/100 
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  1 Für die Ausführungsplanung und den 
Grunderwerb relevante Unterlagen 

Ordner Unterlage 

Nr./Blatt 

Nr. 

Bezeichnung  Datum Maßstab 

8.2/10 Höhenplan Achse 703 AS Ulfen 

Ausfahrt RiFa Herleshausen 

0+091,870 bis 0+334,006 

26.01.2011 1:1.000/100 

8.2/11 Höhenplan Achse 705 AS Ulfen 

Zubringer Kreisverkehr 

0+000,000 bis 0+705,000 

26.01.2011 1:1.000/100 

2 von 11 8.2/12 Höhenplan Achse 5 und 6 provi-

sorische Anbindung an B 400 

0+000,000 bis 0+183,563 Ach-

se 5 

0+000,000 bis 0+100,000 Ach-

se 6 

26.01.2011 1:1.000/100 

8.2/13 Höhenplan Achse 401 

B 400/provisorische Anbindung 

0+000,000 bis 0+220,226 

26.01.2011 1:1.000/100 

3 von 11 8.3/1 Längsschnitt Ausbau K 2 zur 

Baustraße Achse 92 

05/2013 1:1.000/100 

8.3/2 Längsschnitt Ausbau K 2 zur 

Baustraße Achse 92 

05/2013 1:1.000/100 



Planfeststellungsbeschluss - 10 - A Verfügender Teil 

A 44, VKE 50  I Feststellung des Planes 

  1 Für die Ausführungsplanung und den 
Grunderwerb relevante Unterlagen 

Ordner Unterlage 

Nr./Blatt 

Nr. 

Bezeichnung  Datum Maßstab 

8.3/3 Höhenplan Achse 370 Bundes-

straße 400, Ulfen 

0+022,500 bis 0+255,000 

26.01.2011 1:1.000/100 

8.3/4 Höhenplan Achse 380 Bundes-

straße 400, Herleshausen 

0+022,500 bis 0+210,000 

26.01.2011 1:1.000/100 

8.3/5 Höhenplan Achse 360 Land-

straße 3248 

0+022,500 bis 0+210,000 

26.01.2011 1:1.000/100 

8.3/6 Höhenplan Achse 300 Kreisver-

kehrsplatz 

0+000,000 bis 0+141,372 

26.01.2011 1:500/50 

8.3/7 Höhenplan Achse 350 Kreis-

straße 9 

0+015,000 bis 0+195,450 

26.01.2011 1:500/50 

3 von 11 8.4/1 Höhenplan WW Achse 290 26.01.2011 1:1.000/100 

8.4/2 Höhenplan WW Achse 100 26.01.2011 1:1.000/100



Planfeststellungsbeschluss - 11 - A Verfügender Teil 

A 44, VKE 50  I Feststellung des Planes 

  1 Für die Ausführungsplanung und den 
Grunderwerb relevante Unterlagen 

Ordner Unterlage 

Nr./Blatt 

Nr. 

Bezeichnung  Datum Maßstab 

8.4/4 Höhenplan WW Achse 240 26.01.2011 1:1.000/100

8.4/5 Höhenplan WW Achse 110 26.01.2011 1:1.000/100

8.4/6 Höhenplan Auffahrt Rettungs-

Kfz Achse 280 

26.01.2011 1:1.000/100 

8.4/7 Höhenplan WW Achse 120 26.01.2011 1:1.000/100

8.4/8 Höhenplan Achse 130 Wirt-

schaftsweg 

0+033,581 bis 0+270,000 

26.01.2011 1:1.000/100 

3 von 11 8.4/9 Höhenplan Achse 131 Betriebs-

zufahrt 

0+003,500 bis 0+476,073 

26.01.2011 1:1.000/100 

8.4/10 Höhenplan Achse 132 Betriebs-

zufahrt 

0+262,279 bis 0+497,678 

26.01.2011 1:1.000/100 



Planfeststellungsbeschluss - 12 - A Verfügender Teil 

A 44, VKE 50  I Feststellung des Planes 

  1 Für die Ausführungsplanung und den 
Grunderwerb relevante Unterlagen 

Ordner Unterlage 

Nr./Blatt 

Nr. 

Bezeichnung  Datum Maßstab 

8.4/11 Höhenplan Achse 133 Wirt-

schaftsweg 

0+002,510 bis 0+224,500 

26.01.2011 1:1.000/100 

8.4/12 Höhenplan Achse 134/135 

Wendeanlagen 

0+000,000 bis 0+027,000 Ach-

se 134 

0+005,000 bis 0+035,750 Ach-

se 135 

 1:1.000/100 

1:500/50 

1:250/25 

8.4/13 Höhenplan Achse 136 Wirt-

schaftsweg 

0+010,000 bis 0+135,166 

26.01.2011 1:500/50 

8.4/14 Höhenplan Achse 137 Wirt-

schaftsweg 

0+000,000 bis 0+219,000 

26.01.2011 1:1.000/100 

8.4/15 Höhenplan Achse 175 Wirt-

schaftsweg (Wegeausbau) 

0+000,000 bis 0+229,652 

05/2013 1:1.000/100 



Planfeststellungsbeschluss - 13 - A Verfügender Teil 

A 44, VKE 50  I Feststellung des Planes 

  1 Für die Ausführungsplanung und den 
Grunderwerb relevante Unterlagen 

Ordner Unterlage 

Nr./Blatt 

Nr. 

Bezeichnung  Datum Maßstab 

3 von 11 8.4/16 Höhenplan Achse 138 Wirt-

schaftsweg 

0+000,000 bis 0+300,000 

05/2013 1:500/50 

8.4/17 Höhenplan Achse 139 

Rückeweg 

0+000,000 bis 0+070,000 

26.01.2011 1:500/50 

8.4/18 Höhenplan Achse 140 

Rückeweg (Parallelweg) 

0+000,000 bis 0+245,000 

26.01.2011 1:1.000/100 

8.4/19 Höhenplan Achse 695 Wirt-

schaftsweg Heydels-Berg 

0+000,000 bis 0+231,112 

05/2013 1:1.000/100 

8.4/20 Höhenplan Achse 355 

WW/Radweg K 9 

0+007,234 � 0+485,000 

26.01.2011 1:1.000/100 

8.4/21 Höhenplan Achse 141 WW Pa-

rallelweg 

0+000,000 bis 0+984,876 

05/2013 1:1.000/100 



Planfeststellungsbeschluss - 14 - A Verfügender Teil 

A 44, VKE 50  I Feststellung des Planes 

  1 Für die Ausführungsplanung und den 
Grunderwerb relevante Unterlagen 

Ordner Unterlage 

Nr./Blatt 

Nr. 

Bezeichnung  Datum Maßstab 

8.4/22 Höhenplan Achse 142 WW Pa-

rallelweg 

0+000,000 bis 0+440,000 

26.01.2011 1:1.000/100 

8.4/23 Höhenplan Achse 155 WW 

Gerbachsgrund 

0+010,000 bis 0+215,000 

26.01.2011 1:500/50 

3 von 11 8.4/24 Höhenplan Achse 157 WW 

Gerbachsgrund � B 400 

0+000,000 bis 0+219,000 

05/2013 1:500/50 

8.4/25 Höhenplan Achse 185 WW 

Ringweg 

0+000,000 bis 0+960,000 

26.01.2011 1:1.000/100 

8.4/26 Höhenplan Achse 185 WW 

Ringweg 

0+960,000 bis 1+921,785 

26.01.2011 1:1.000/100 

8.4/27 Höhenplan Achse 182 WW Pa-

rallelweg 

0+012,500 bis 0+384,311 

26.01.2011 1:1.000/100 



Planfeststellungsbeschluss - 15 - A Verfügender Teil 

A 44, VKE 50  I Feststellung des Planes 

  1 Für die Ausführungsplanung und den 
Grunderwerb relevante Unterlagen 

Ordner Unterlage 

Nr./Blatt 

Nr. 

Bezeichnung  Datum Maßstab 

8.4/28 Höhenplan Achse 202-173 

Betriebszufahrt Becken III und 

VI 

0+000,000 bis 0+046,935 

0+000,000 bis 0+031,584 

26.01.2011 1:500/50 

8.4/29 Höhenplan Achse 158 Betriebs-

zufahrt Becken IV 

0+000,000 bis 0+080,000 

05/2013 1:1.000/100 

8.4/30 Höhenplan Achse 246 Wirt-

schaftsweg 

05/2013 1:500/50 

8.4/31 Höhenplan Achse 247 Wirt-

schaftsweg 

05/2013 1:250/25 

4 von 11 12.0, An-

hang 2 

Maßnahmenblätter mit Blauein-

trägen vom Mai 2013 

05/2013 - 

12.0, An-

hang 2, 

Anlage 1d 

Schnitt Teiche auf den Kompen-

sationsflächen S2, S3, S6, S7 

08/2013 1:100 

12.0, An-

hang 2, 

Anlage 1e 

Schnitte der Gewässeranlage 

auf der Kompensationsfläche S4

08/2013 1:100 



Planfeststellungsbeschluss - 16 - A Verfügender Teil 

A 44, VKE 50  I Feststellung des Planes 

  1 Für die Ausführungsplanung und den 
Grunderwerb relevante Unterlagen 

Ordner Unterlage 

Nr./Blatt 

Nr. 

Bezeichnung  Datum Maßstab 

12.0, An-

hang 7 

Waldinanspruchnahme und 

forstrechtlicher Ausgleich mit 

Blaueinträgen vom Mai 2013 

(Tabelle) 

05/2013 - 

12.0, An-

hang 7/1 

Waldinanspruchnahme und 

forstrechtlicher Ausgleich 

05/2013 1:5.000 

12.0, An-

hang 7/2 

Waldinanspruchnahme und 

forstrechtlicher Ausgleich 

05/2013 1:5.000 

12.0, An-

hang 7/3 

Waldinanspruchnahme und 

forstrechtlicher Ausgleich 

05/2013 1:5.000 

12.0, An-

hang 9/1 

Lage der Detailausschnitte 10.05.2013 1:2.000 

4 von 11 12.0, An-

hang 9/2 

Detail zu B 14 10.05.2013 1:500 

12.0, An-

hang 9/3 

Detail zu B 16, B 17 10.05.2013 1:500 

12.0, An-

hang 9/4 

Querschnitte 10.05.2013 1:100 

5 von 11 12.2/1 Lagepläne der landschaftspfle-

gerischen Maßnahmen 

05/2013 1:1.000 

12.2/2 Lagepläne der landschaftspfle-

gerischen Maßnahmen 

05/2013 1:1.000 



Planfeststellungsbeschluss - 17 - A Verfügender Teil 

A 44, VKE 50  I Feststellung des Planes 

  1 Für die Ausführungsplanung und den 
Grunderwerb relevante Unterlagen 

Ordner Unterlage 

Nr./Blatt 

Nr. 

Bezeichnung  Datum Maßstab 

12.2/2.1 Lagepläne der landschaftspfle-

gerischen Maßnahmen 

05/2013 1:1.000 

12.2/3 Lagepläne der landschaftspfle-

gerischen Maßnahmen 

05/2013 1:1.000 

12.2/4 Lagepläne der landschaftspfle-

gerischen Maßnahmen 

05/2013 1:1.000 

12.2/4.1 Lagepläne der landschaftspfle-

gerischen Maßnahmen 

05/2013 1:1.000 

12.2/5 Lagepläne der landschaftspfle-

gerischen Maßnahmen 

05/2013 1:1.000 

12.2/6 Lagepläne der landschaftspfle-

gerischen Maßnahmen 

05/2013 1:1.000 

12.2/7 Lagepläne der landschaftspfle-

gerischen Maßnahmen 

05/2013 1:1.000 

12.2/8 Lagepläne der landschaftspfle-

gerischen Maßnahmen 

05/2013 1:1.000 

5 von 11 12.2/9 Lagepläne der landschaftspfle-

gerischen Maßnahmen 

05/2013 1:1.000 

12.2/10 Lagepläne der landschaftspfle-

gerischen Maßnahmen 

05/2013 1:1.000 



Planfeststellungsbeschluss - 18 - A Verfügender Teil 

A 44, VKE 50  I Feststellung des Planes 

  1 Für die Ausführungsplanung und den 
Grunderwerb relevante Unterlagen 

Ordner Unterlage 

Nr./Blatt 

Nr. 

Bezeichnung  Datum Maßstab 

12.2/11 Lagepläne der landschaftspfle-

gerischen Maßnahmen 

05/2013 1:1.000 

12.2/11.1 Lagepläne der landschaftspfle-

gerischen Maßnahmen 

05/2013 1:1.000 

12.2/12 Lagepläne der landschaftspfle-

gerischen Maßnahmen 

05/2013 1:1.000 

12.2/13 Lagepläne der landschaftspfle-

gerischen Maßnahmen 

05/2013 1:1.000 

12.2/14 Lagepläne der landschaftspfle-

gerischen Maßnahmen 

05/2013 1:2.000 

12.2/14a Lagepläne der landschaftspfle-

gerischen Maßnahmen � Anlage 

von Teichen 

08/2013 1:500 

12.2/15 Lagepläne der landschaftspfle-

gerischen Maßnahmen 

05/2012 1:2.000 

12.2/16 Lagepläne der landschaftspfle-

gerischen Maßnahmen 

05/2013 1:2.500 

12.2/16a Lagepläne der landschaftspfle-

gerischen Maßnahmen � Anlage 

von Teichen 

08/2013 1:500 

12.2/17 Lagepläne der landschaftspfle-

gerischen Maßnahmen 

05/2013 1:2.500 



Planfeststellungsbeschluss - 19 - A Verfügender Teil 

A 44, VKE 50  I Feststellung des Planes 

  1 Für die Ausführungsplanung und den 
Grunderwerb relevante Unterlagen 

Ordner Unterlage 

Nr./Blatt 

Nr. 

Bezeichnung  Datum Maßstab 

12.2/18 Lagepläne der landschaftspfle-

gerischen Maßnahmen 

05/2013 1:2.750 

12.2/19 Lagepläne der landschaftspfle-

gerischen Maßnahmen 

05/2013 1:1.000 

5 von 11 12.3/1 Übersichtsplan der landschafts-

pflegerischen Maßnahmen 

05/2013 1:5.000 

12.3/2 Übersichtsplan der landschafts-

pflegerischen Maßnahmen 

05/2013 1:5.000 

12.3/2a Übersichtsplan der landschafts-

pflegerischen Maßnahmen � 

Anlage von Teichen 

08/2013 1:1.200 

12.3/3 Übersichtsplan der landschafts-

pflegerischen Maßnahmen 

05/2013 1:5.000 

12.5.1.3/2 Kohärenzmaßnahmen LRT 

9130/9150 Bereich Datterode 

09/2011 1:2.500 

6 von 11 14.0/1 Grunderwerbsplan Planüber-

sicht 

05/2013 1:25.000 

14.1/1 Grunderwerbsplan 

Bau-km 50+000,000 bis 

50+725,000 

05/2013 1:1.000 



Planfeststellungsbeschluss - 20 - A Verfügender Teil 

A 44, VKE 50  I Feststellung des Planes 

  1 Für die Ausführungsplanung und den 
Grunderwerb relevante Unterlagen 

Ordner Unterlage 

Nr./Blatt 

Nr. 

Bezeichnung  Datum Maßstab 

14.1/2 Grunderwerbsplan 

Bau-km 50+725,000 bis 

51+600,000 

05/2013 1:1.000 

14.1/2.1 Grunderwerbsplan Baustraße 

K 2 

05/2013 1:1.000 

14.1/3 Grunderwerbsplan 

Bau-km 51+600,000 bis 

52+500,000 

04.06.2012 1:1.000 

14.1/4 Grunderwerbsplan 

Bau-km 52+500,000 bis 

53+400,000 

05/2013 1:1.000 

14.1/4.1 Grunderwerbsplan 

Anschlussstelle Sontra 

04.06.2012 1:1.000 

6 von 11 14.1/5 Grunderwerbsplan 

Bau-km 53+400,000 bis 

54+425,000 

05/2013 1:1.000 

14.1/6 Grunderwerbsplan 

Bau-km 54+425,000 bis 

55+275,000 

05/2013 1:1.000 



Planfeststellungsbeschluss - 21 - A Verfügender Teil 

A 44, VKE 50  I Feststellung des Planes 

  1 Für die Ausführungsplanung und den 
Grunderwerb relevante Unterlagen 

Ordner Unterlage 

Nr./Blatt 

Nr. 

Bezeichnung  Datum Maßstab 

14.1/7 Grunderwerbsplan 

Bau-km 55+275,000 bis 

55+950,000 

05/2013 1:1.000 

14.1/8 Grunderwerbsplan 

Bau-km 55+950,000 bis 

56+800,000 

04.06.2012 1:1.000 

14.1/9 Grunderwerbsplan 

Bau-km 56+800,000 bis 

57+650,000 

04.06.2012 1:1.000 

14.1/10 Grunderwerbsplan 

Bau-km 57+650,000 bis 

58+300,000 

05/2013 1:1.000 

14.1/11 Grunderwerbsplan 

Bau-km 58+300,000 bis 

59+175,000 

05/2013 1:1.000 

14.1/11.1 Grunderwerbsplan 

Wirtschaftswege Anschluss an 

Blatt 11 

05/2013 1:1.000 



Planfeststellungsbeschluss - 22 - A Verfügender Teil 

A 44, VKE 50  I Feststellung des Planes 

  1 Für die Ausführungsplanung und den 
Grunderwerb relevante Unterlagen 

Ordner Unterlage 

Nr./Blatt 

Nr. 

Bezeichnung  Datum Maßstab 

14.1/12 Grunderwerbsplan 

Bau-km 59+175,00 bis 

60+050,000 

05/2013 1:1.000 

14.1/13 Grunderwerbsplan 

Bau-km 60+050,000 bis 

60+760,000 

05/2013 1:1.000 

6 von 11 14.1/14 Grunderwerbsplan zu Unterlage 

12.2 Blatt 2 

04.06.2012 1:2.000 

14.1/15 Grunderwerbsplan zu Unterlage 

12.3 Blatt 1 

04.06.2012 1:1.000 

14.1/16 Grunderwerbsplan zu Unterlage 

12.2 Blatt 15 

05/2013 1:2.500 

14.1/17 Grunderwerbsplan zu Unterlage 

12.2 Blatt 14 und Unterlage 12.3 

Blatt 1 

05/2013 1:2.500 

14.1/18 Grunderwerbsplan zu Unterlage 

12.3 Blatt 1 

05/2013 1:2.000 

14.1/19 Grunderwerbsplan zu Unterlage 

12.3 Blatt 1 

04.06.2012 1:1.000 



Planfeststellungsbeschluss - 23 - A Verfügender Teil 

A 44, VKE 50  I Feststellung des Planes 

  1 Für die Ausführungsplanung und den 
Grunderwerb relevante Unterlagen 

Ordner Unterlage 

Nr./Blatt 

Nr. 

Bezeichnung  Datum Maßstab 

14.1/20 Grunderwerbsplan zu Unterlage 

12.2 Blatt 16 

05/2013 1:2.500 

14.1/21 Grunderwerbsplan zu Unterlage 

12.2 Blatt 8 und 17 

05/2013 1:2.500 

14.1/22 Grunderwerbsplan zu Unterlage 

12.3 Blatt 3 

05/2013 1:2.500 

14.1/23 Grunderwerbsplan zu Unterlage 

12.3 Blatt 2 

04.06.2012 1:2.500 

14.1/24 Grunderwerbsplan zu Unterlage 

12.2 Blatt 18 

05/2013 1:1.000 

14.1/25 Grunderwerbsplan zu Unterlage 

12.2 Blatt 18 

04.06.2012 1:1.000 

14.1/26 Grunderwerbsplan zu Unterlage 

12.2 Blatt 16 

05/2013 1:1.000 

14.1/27 Grunderwerbsplan zu Unterlage 

12.3 Blatt 3 

04.06.2012 1:1.000 

6 von 11 14.1/28 Grunderwerbsplan zu Unterlage 

12.3 Blatt 1 

05/2013 1:1.000 

14.1/29 Grunderwerbsplan zu Unterlage 

12.5.1 Blatt 2 

04.06.2012 1:1.000 



Planfeststellungsbeschluss - 24 - A Verfügender Teil 

A 44, VKE 50  I Feststellung des Planes 

  1 Für die Ausführungsplanung und den 
Grunderwerb relevante Unterlagen 

Ordner Unterlage 

Nr./Blatt 

Nr. 

Bezeichnung  Datum Maßstab 

14.1/30 Grunderwerbsplan zu Unterlage 

12.2 Blatt 19 

05/2013 1:1.000 

14.2 Grunderwerbsverzeichnis für 

den Neubau der BAB A 44 � 

VKE 50 zwischen der An-

schlussstelle Sontra/Nord und 

dem Tunnel Alberberg (bei 

Unhausen) im nördlichen 

Trassenkorridor mit AS 

Sontra/Ost und Sontra/Ulfen als 

Vollanschluss sowie der 

unbewirtschafteten Rastanlage 

mit WC Sontra 

05/2013 - 

7 von 11 15.1/1 Lageplan zum Bauwerksver-

zeichnis 

50+000.000 bis 50+725.000 

05/2013 1:1.000 

15.1/2 Lageplan zum Bauwerksver-

zeichnis 

50+725.000 bis 51+600.000 

05/2013 1:1.000 

15.1/2.1 Lageplan zum Bauwerksver-

zeichnis 

Baustraße K 2 

05/2013 1:1.000 



Planfeststellungsbeschluss - 25 - A Verfügender Teil 

A 44, VKE 50  I Feststellung des Planes 

  1 Für die Ausführungsplanung und den 
Grunderwerb relevante Unterlagen 

Ordner Unterlage 

Nr./Blatt 

Nr. 

Bezeichnung  Datum Maßstab 

15.1/3 Lageplan zum Bauwerksver-

zeichnis 

51+600.000 bis 52+500.000 

04.06.2012 1:1.000 

7 von 11 15.1/4 Lageplan zum Bauwerksver-

zeichnis 

52+500.000 bis 53+400.000 

04.06.2012 1:1.000 

15.1/4.1 Lageplan zum Bauwerksver-

zeichnis 

04.06.2012 1:1.000 

15.1/05 Lageplan zum Bauwerksver-

zeichnis 

53+400.000 bis 54+425.000 

04.06.2012 1:1.000 

15.1/6 Lageplan zum Bauwerksver-

zeichnis 

54+425.000 bis 55+275.000 

05/2013 1:1.000 

15.1/7 Lageplan zum Bauwerksver-

zeichnis 

55+275.000 bis 55+950.000 

05/2013 1:1.000 



Planfeststellungsbeschluss - 26 - A Verfügender Teil 

A 44, VKE 50  I Feststellung des Planes 

  1 Für die Ausführungsplanung und den 
Grunderwerb relevante Unterlagen 

Ordner Unterlage 

Nr./Blatt 

Nr. 

Bezeichnung  Datum Maßstab 

15.1/8 Lageplan zum Bauwerksver-

zeichnis 

55+950.000 bis 56+800.000 

05/2013 1.1.000 

15.1/9 Lageplan zum Bauwerksver-

zeichnis 

56+800.000 bis 57+650.000 

05/2013 1:1.000 

15.1/10 Lageplan zum Bauwerksver-

zeichnis 

57+650.000 bis 58+300.000 

05/2013 1:1.000 

15.1/11 Lageplan zum Bauwerksver-

zeichnis 

58+300.000 bis 59+175.000 

05/2013 1:1.000 

15.1/11.1 Lageplan Wirtschaftswege 

Anschluss an Blatt 11 

04.06.2012 1:1.000 

7 von 11 15.1/12 Lageplan zum Bauwerksver-

zeichnis 

59+175.000 bis 60+050.000 

05/2013 1:1.000 

15.1/13 Lageplan 

60+050.000 bis 60+760.000 

05/2013 1:1.000 



Planfeststellungsbeschluss - 27 - A Verfügender Teil 

A 44, VKE 50  I Feststellung des Planes 

  1 Für die Ausführungsplanung und den 
Grunderwerb relevante Unterlagen 

Ordner Unterlage 

Nr./Blatt 

Nr. 

Bezeichnung  Datum Maßstab 

15.2 Verzeichnis der Bauwerke, We-

ge, Gewässer und sonstigen 

Anlagen  

� Bauwerksverzeichnis � für den 

Neubau der BAB A 44 � VKE 50 

zwischen der Anschlussstelle 

Sontra/Nord und dem Tunnel 

Alberberg (bei Unhausen) im 

nördlichen Trassenkorridor mit 

AS Sontra/Ost und Sontra/Ulfen 

als Vollanschluss sowie der 

unbewirtschafteten Rastanlage 

mit WC Sontra 

05/2013 - 

15.4/1 Übersichtslageplan Baustra-

ßen/Baustelleneinrichtung 

05/2013 1:10.000 

15.5 Widmungs- und Umstufungs-

plan 

Aufstellung 

26.01.2011 - 

15.5/1 Widmungs- und Umstufungs-

plan 

Übersichtslageplan 

26.01.2011 1:25.000 



Planfeststellungsbeschluss - 28 - A Verfügender Teil 

A 44, VKE 50  I Feststellung des Planes 

  1 Für die Ausführungsplanung und den 
Grunderwerb relevante Unterlagen 

Ordner Unterlage 

Nr./Blatt 

Nr. 

Bezeichnung  Datum Maßstab 

15.5/2 Widmungs- und Umstufungs-

plan 

Lageplan 

26.01.2011 1:10.000 

7 von 11 15.5/3 Widmungs- und Umstufungs-

plan 

Detail 1 

26.01.2011 - 

15.5/4 Widmungs- und Umstufungs-

plan 

Detail 2 

26.01.2011 - 

  



Planfeststellungsbeschluss - 29 - A Verfügender Teil 
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  2 Weitere erläuternde Unterlagen 

2 Weitere erläuternde Unterlagen 

Ordner Unterlage 

Nr./Blatt 

Nr. 

Bezeichnung  Datum Maßstab 

8 von 11 1 Erläuterungsbericht mit Blauein-

trägen vom Mai 2013 

Anlage 1: 

Ermittlung der Bauklasse 

Anlage 2: 

Leistungsfähigkeitsermittlung 

gemäß HBS 

Anlage 3: 

Raumordnungsverfahren/ 

Linienbestimmungsverfahren 

zum Neubau der A 44 

05/2013 

05/2013 

17.07.2012 

17.07.2012 

- 

8 von 11 1.1 Allgemein verständliche Zusam-

menfassung gemäß § 6 Abs. 3 

und 4 UVPG 

10.05.2013 - 

2/1 Übersichtskarte 

Bau-km 50+000,000 bis 

60+760,000 

26.01.2011 1:50.000 
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Ordner Unterlage 

Nr./Blatt 

Nr. 

Bezeichnung  Datum Maßstab 

10.1 Verzeichnis der Brücken und 

anderen Ingenieurbauwerke für 

den Neubau der BAB A 44 � 

VKE 50 zwischen der An-

schlussstelle Sontra/Nord und 

dem Tunnel Alberberg (bei 

Unhausen) im nördlichen 

Trassenkorridor mit AS Sontra/

Ost und Sontra/Ulfen als Vollan-

schluss sowie der unbewirt-

schafteten Rastanlage mit WC 

Sontra 

05/2013 - 

8 von 11 11 Ergebnisse schalltechnischer 

und lufthygienischer Untersu-

chungen für den Neubau der 

BAB A 44 � VKE 50 zwischen 

der Anschlussstelle Sontra/

Nord und dem Tunnel Alberberg 

(bei Unhausen) im nördlichen 

Trassenkorridor mit AS 

Sontra/Ost und Sontra/Ulfen als 

Vollanschluss sowie der unbe-

wirtschafteten Rastanlage mit 

WC Sontra 

17.07.2012 - 

11.1.1 Emissionsberechnung (Progno-

se-Planfall 1 2025) � Tabelle 1 

19.07.2013 - 
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  2 Weitere erläuternde Unterlagen 

Ordner Unterlage 

Nr./Blatt 

Nr. 

Bezeichnung  Datum Maßstab 

11.1.2 Zusammenstellung der Beurtei-

lungspegel Lärmvorsorge (Neu-

bau BAB 44, VKE 50) � Tabel-

le 2 (DTV Mo-So und Lkw-Anteil 

> 2,8 t Mo-So; ohne Irritations-

schutzwand) 

12.08.2013 - 

11.1.3 Zusammenstellung der Beurtei-

lungspegel � Tabelle 3 (Ver-

gleich der Beurteilungspegel 

ohne und mit Irritationsschutz-

wand) 

12.08.2013 - 

11.2.1/1 Rasterlärmkarte Zeitbereich Tag 26.01.2011 1:10.000 

8 von 11 11.2.1/2 Rasterlärmkarte Zeitbereich 

Nacht 

26.01.2011 1:10.000 

11.2.2/1 Lageplan mit Lärmschutzmaß-

nahmen 

50+000.000 bis 55+500.000 

26.01.2011 1:5.000 

11.2.2/2 Lageplan mit Lärmschutzmaß-

nahmen 

55+500.000 bis 60+760.000 

26.01.2011 1:5.000 
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  2 Weitere erläuternde Unterlagen 

Ordner Unterlage 

Nr./Blatt 

Nr. 

Bezeichnung  Datum Maßstab 

11.3.1A Erläuterungsbericht Luftschad-

stoffuntersuchung 

(ersetzt Erläuterungsbericht vom 

26.01.2011) 

18.07.2013  

11.3.2.1A Immissionsberechnung nach 

RLuS 02 (ersetzt Immissionsbe-

rechnung vom 26.01.2011) 

18.07.2013 - 

9 von 11 12.0 Landschaftspflegerischer Be-

gleitplan (Text) für den Neubau 

der BAB A 44 � VKE 50 zwi-

schen der Anschlussstelle 

Sontra/Nord und dem Tunnel 

Alberberg (bei Unhausen) im 

nördlichen Trassenkorridor mit 

AS Sontra/Ost und Sontra/Ulfen 

als Vollanschluss sowie der 

unbewirtschafteten Rastanlage 

mit WC Sontra 

10.05.2013 - 

12.0, An-

hang 1 

Gegenüberstellung von Eingriff 

und Maßnahmen des Natur-

schutzes und der Landespflege: 

Boden-, Wasser-, Klimafunktion 

Planfeststellung 

- - 

12.0, An-

hang 3 

Bilanz nach Kompensationsver-

ordnung 

05/2013 - 
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  2 Weitere erläuternde Unterlagen 

Ordner Unterlage 

Nr./Blatt 

Nr. 

Bezeichnung  Datum Maßstab 

12.0, An-

hang 4 

Zusammenstellung und Beurtei-

lung der Inanspruchnahme von 

nach § 30 BNatschG geschütz-

ten Biotopen mit Blaueinträgen 

vom Mai 2013 (Text) 

05/2013 - 

12.0, An-

hang 4/1 

Darstellung der Biotope nach 

§ 30 BNatSchG 

05/2013 1:5.000 

9 von 11 12.0, An-

hang 4/2 

Darstellung der Biotope nach 

§ 30 BNatSchG 

05/2013 1:5.000 

12.0, An-

hang 4/3 

Darstellung der Biotope nach 

§ 30 BNatSchG 

05/2013 1:5.000 

12.0, An-

hang 6 

Zusatzbewertung Landschafts-

bild für die Brückenbauwerke 

BW 50 bis 07, BW 50-11 und 

BW 50-12 

14.06.2012 - 

12.0, An-

hang 6 

Plan: Sichtbeziehungsanalyse 

und Landschaftsräume 

Brückenbauwerke BW 50 bis 

01, BW 50-11, BW 50-12 

06/2012 1:20.000 

12.1/1 Bestands- und Konfliktplan 26.01.2011 1:5.000 

12.1/2 Bestands- und Konfliktplan 26.01.2011 1:5.000 

12.1/3 Bestands- und Konfliktplan 26.01.2011 1:5.000 
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  2 Weitere erläuternde Unterlagen 

Ordner Unterlage 

Nr./Blatt 

Nr. 

Bezeichnung  Datum Maßstab 

12.1a Textliche Konflikterläuterung � 

Ergänzung zu Unterlage 12.1 

05/2013 - 

10 von 

11 

12.4 Artenschutzbeitrag für die euro-

parechtlich geschützten Arten 

(ASB) für den Neubau der BAB 

A 44 � VKE 50 zwischen der 

Anschlussstelle Sontra/Nord 

und dem Tunnel Alberberg (bei 

Unhausen) im nördlichen 

Trassenkorridor mit AS 

Sontra/Ost und Sontra/Ulfen als 

Vollanschluss sowie der 

unbewirtschafteten Rastanlage 

mit WC Sontra (Text)  

05/2013 - 

12.4.1/1 Anhang 1: Vögel/Arten des 

Art. 1 V-RL 

05/2013  

12.4.1/2 Anhang 2: Arten des An-

hangs IV FFH-RL 

04/2013  

12.4.1/3 Anhang 3: Betroffenheit allge-

mein häufiger Vogelarten 

-  

12.4.2/1 Artenschutzbeitrag für europa-

rechtlich geschützte Arten

Berücksichtigung Lärmberech-

nung 2013 

 1:5.000 



Planfeststellungsbeschluss - 35 - A Verfügender Teil 

A 44, VKE 50  I Feststellung des Planes 

  2 Weitere erläuternde Unterlagen 

Ordner Unterlage 

Nr./Blatt 

Nr. 

Bezeichnung  Datum Maßstab 

10 von 

11 

12.4.2/2 Artenschutzbeitrag für europa-

rechtlich geschützte Arten

Berücksichtigung Lärmberech-

nung 2013 

2013 1:5.000 

12.4.2/3 Artenschutzbeitrag für europa-

rechtlich geschützte Arten

Berücksichtigung Lärmberech-

nung 2013 

2013 1:5.000 

12.5.1 FFH-Verträglichkeitsprüfung und 

FFH-Ausnahmeprüfung für das 

Gebiet �Wälder und Kalkmager-

rasen der Ringgau-Süd-

abdachung� (DE 4926-305) 

05/2013 - 

12.5.1.2/1 Bestands- und Konfliktplan 26.01.2011 1:5.000 

12.5.1.2/2 Bestands- und Konfliktplan 26.01.2011 1:5.000 

12.5.1.3/1 Schadensbegrenzungsmaß-

nahme, Kohärenzmaßnahmen 

LRT 9170 

26.01.2011 1:5.000 

12.5.1.4/1 Übersichtskarte 05/2011 1:25.000 
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A 44, VKE 50  I Feststellung des Planes 

  2 Weitere erläuternde Unterlagen 

Ordner Unterlage 

Nr./Blatt 

Nr. 

Bezeichnung  Datum Maßstab 

11 von 

11 

12.5.2 Verträglichkeitsprüfung für das 

Gebiet �Kalkmagerrasen zwi-

schen Morschen und Sontra� 

(DE 5025-350) für den Neubau 

der BAB A 44 � VKE 50 zwi-

schen der Anschlussstelle 

Sontra/Nord und dem Tunnel 

Alberberg (bei Unhausen) im 

nördlichen Trassenkorridor mit 

AS Sontra/Ost und Sontra/Ulfen 

als Vollanschluss sowie der 

unbewirtschafteten Rastanlage 

mit WC Sontra 

17.07.2012 - 

12.5.2.2/1 Bestands- und Konfliktplan 06/2011 1:5.000 

12.5.2.3/1 Übersichtskarte 05/2011 1:25.000 

12.5.3 FFH-Verträglichkeitsprüfung für 

das Gebiet Werra- und Wehretal 

(DE 4825-302) für den Neubau 

der BAB A 44 � VKE 50 zwi-

schen der Anschlussstelle 

Sontra/Nord und dem Tunnel 

Alberberg (bei Unhausen) im 

nördlichen Trassenkorridor mit 

AS Sontra/Ost und Sontra/Ulfen 

als Vollanschluss sowie der 

unbewirtschafteten Rastanlage 

mit WC Sontra 

17.07.2012 - 
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  2 Weitere erläuternde Unterlagen 

Ordner Unterlage 

Nr./Blatt 

Nr. 

Bezeichnung  Datum Maßstab 

11 von 

11 

12.5.3.1/1 Bestands- und Konfliktplan (Le-

bensraumtypen/Arten, Beein-

trächtigungen) 

06.12.2010 1:5.000 

13.1 Ergebnisse wassertechnischer 

Untersuchungen für den Neu-

bau der BAB A 44 � VKE 50 

26.01.2011 - 

13.1, Anla-

ge 6 

Abflussmengenermittlung der 

Entwässerungsabschnitte (ein-

schließlich Rohrleitungs-, und 

Muldennachweis) Ergänzung 

gemäß Aufklärungsschreiben

HMWVL vom 23.06.2013 

17.07.2013 - 

13.2/1 Übersichtslageplan Entwässe-

rung 

07/2013 1:10.000 

13.3/1 Rohrdurchlass rund 26.01.2011 - 

13.3/3 Energieumwandlungsschacht 

klein 

26.01.2011 - 

13.3/4 Energieumwandlungsschacht 

groß 

26.01.2011 - 

13.4 Abflussbilanz � Liste Einleite-

stellen 

17.07.2013 - 

15.4/2 Übersichtslageplan Rettungs-

wegeplan 

05/2013 1:10.000 
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  1 Erlaubnis zur Einleitung von 
Niederschlagswasser 

Ordner Unterlage 

Nr./Blatt 

Nr. 

Bezeichnung  Datum Maßstab 

11 von 

11 

15.5 Widmungs- und Umstufungs-

plan Erläuterungsbericht  

26.01.2011 - 

II Wasserrechtlichen Erlaubnisse nach § 19 Abs. 1, 3 WHG mit Nebenbestimmungen 

1 Erlaubnis zur Einleitung von Niederschlagswasser 

Der Vorhabenträgerin wird gemäß § 17 FStrG i. V. m. § 19 Abs. 1, 3, § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 1 

Nr. 4, § 11, § 12 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz 

� WHG) in der Fassung vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 07.08.2013 (BGBl. S. 3154), i. V. m. § 11, § 9 des Hessischen Wassergesetzes (HWG) 

in der Fassung vom 14.12.2010 (GVBl. I S. 548), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

13.12.2012 (GVBl. S. 622), im Einvernehmen mit der oberen Wasserbehörde beim Regie-

rungspräsidium Kassel die Erlaubnis erteilt, das von befestigten Straßenflächen der A 44, 

VKE 50 sowie von veränderten Böschungs- und Hangflächen gesammelt abfließende Nie-

derschlagswasser nach Maßgabe der planfestgestellten Unterlagen 7, Blatt 01 bis 13 und 

13.2, Blatt 01 an den in der folgenden Auflistung aufgeführten Stellen in Gewässer einzulei-

ten: 

1. aus Seitenmulden nördlich und südlich der Bundesautobahn A 44 beiderseits des 

Bauwerks BW 50-01 über einen Seitengraben des Forstweges bis zu 590,30 l/s in 

der Gemarkung Mitterode, Flur 10, Flurstück 39 (ELS I.2, Koordinaten nach Gauß-

Krüger [Rechtswert 3.566.212/Hochwert 5.662.347]) in die Sontra (Gewässerkenn-

zahl 4186), 

2. aus Seitenmulden nördlich und südlich der Bundesautobahn A 44 über einen Durch-

lass DN 500 bis zu 564,00 l/s in der Gemarkung Sontra, Flur 9, Flurstück 16/2 (ELS 

I.3, Koordinaten nach Gauß-Krüger [Rechtswert 3.566.382/Hochwert 5.661.387]) in 

einen unbenannten Graben am Sandberg, 
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3. aus dem Regenrückhaltebecken RRB II bis zu 85 l/s in der Gemarkung Sontra, Flur 

19, Flurstück 35 (ELS II.1, Koordinaten nach Gauß-Krüger [Rechtswert 

3.566.929/Hochwert 5.659.451]) in den Ameisenbach (Gewässerkennzahl 

41863344), 

4. aus der Seitenmulde der A 44, Richtungsfahrbahn Kassel, südlich des südlichen 

Tunnelportals des Tunnels Holstein und der Seitenmulde eines verlegten Wirt-

schaftsweges östlich der A 44 sowie aus der verlegten Mulde eines Weges östlich 

der A 44 bis zu 677,30 l/s in der Gemarkung Sontra, Flur 11, Flurstück 41 (ELS II.2, 

Koordinaten nach Gauß-Krüger [Rechtswert 3.567.138/Hochwert 5.659.472]) in den 

Ameisenbach (Gewässerkennzahl 41863344), 

5. aus der nördlichen Seitenmulde eines verlegten Wirtschaftsweges westlich des südli-

chen Tunnelportals des Tunnels Holstein bis zu 52,93 l/s in der Gemarkung Sontra, 

Flur 19, Flurstück 35 (ELS II.5 Koordinaten nach Gauß-Krüger [Rechtswert 

3.566.529/Hochwert 5.659.747]) in den Ameisenbach (Gewässerkennzahl 

41863344), 

6. aus der südlichen Seitenmulde eines verlegten Wirtschaftsweges westlich des südli-

chen Tunnelportals des Tunnels Holstein bis zu 7,46 l/s in der Gemarkung Sontra, 

Flur 19, Flurstück 14 (ELS II.6, Koordinaten nach Gauß-Krüger [Rechtswert 

3.566.914/Hochwert 5.659.756]) in den Ameisenbach (Gewässerkennzahl 

41863344), 

7. aus der Seitenmulde zwischen den Böschungen der A 44 und der PWC-Anlage bis 

zu 21 l/s s in der Gemarkung Sontra, Flur 19, Flurstück 35 (ELS II.3 Koordinaten 

nach Gauß-Krüger [Rechtswert 3.566.575/Hochwert 5.659.684]) in den Ameisenbach 

(Gewässerkennzahl 41863344), 

8. aus der Seitenmulde östlich der Abfahrtsrampe RF Kassel bis zu 30,41 l/s in der Ge-

markung Sontra, Flur 19, Flurstück 53 (ELS II.7, Koordinaten nach Gauß-Krüger 

[Rechtswert 3.567.290/Hochwert 5.659.329]) in den Ameisenbach (Gewässerkenn-

zahl 41863344), 
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9. aus der östlichen Seitenmulde des nördlichen Tunnelportals des Tunnels Bubenrad 

bis zu 120,00 l/s in der Gemarkung Lindenau, Flur 4, Flurstück 2 (ELS II.4.1, Koordi-

naten nach Gauß-Krüger [Rechtswert 3.567.511/Hochwert 5.658.612]) in den 

Gibsbach, 

10. aus der westlichen Seitenmulde des nördlichen Tunnelportals des Tunnels Bubenrad 

bis zu 121,00 l/s in der Gemarkung Lindenau, Flur 4, Flurstück 2 (ELS II.4.2, Koordi-

naten nach Gauß-Krüger [Rechtswert 3.567.460/Hochwert 5.658.596]) in den 

Gibsbach, 

11. aus den Seitenmulden beiderseits des Zubringers der K 28 zur A 44 sowie aus dem 

Seitengraben der verlegten K 28 bis zu 48 l/s in der Gemarkung Sontra, Flur 23, Flur-

stück 85/4 (ELS V´.1, Koordinaten nach Gauß-Krüger [Rechtswert 

566.452,50/Hochwert 658.841,50]) und bis zu 2,10 l/s in der Gemarkung Sontra, Flur 

23, Flurstück 85/4 (ELS V´.2 Koordinaten nach Gauß-Krüger [Rechtswert 

3.566.463/Hochwert 5.658.837]) in den Milchgraben, 

12. aus den Seitenmulden des Wirtschaftsweges oberhalb des südlichen Tunnelportals 

des Tunnels Bubenrad bis zu 10,75 l/s in der Gemarkung Lindenau, Flur 2, Flurstück 

106/6 (ELS III.1, Koordinaten nach Gauß-Krüger [Rechtswert 3.568.908/Hochwert 

5.657.931]) in einen Seitenarm des Lindenauer Wassers, 

13. aus dem Regenrückhaltebecken RRB III bis zu 35 l/s in der Gemarkung Lindenau, 

Flur 2, Flurstück 106/6 (ELS III.2, Koordinaten nach Gauß-Krüger [Rechtswert 

3.568.365/Hochwert 5.657.849]) in das Lindenauer Wasser (Gewässerkennzahl 

418646), 

14. aus einem Teil der Seitenmulde des Zufahrtweges zur Talbrücke Lindenau bis zu 

8,19 l/s in der Gemarkung Lindenau, Flur 1, Flurstück 218/134 (ELS III.3, Koordinaten 

nach Gauß-Krüger [Rechtswert 3.568.234/Hochwert 5.657.679]) in das Lindenauer 

Wasser (Gewässerkennzahl 418646), 

15. aus einem Teil der jeweils westlich der Widerlager der Brücke am Rübenberg (BW 

50-08) gelegenen Seitenmulden bis zu 2,37 l/s in der Gemarkung Lindenau, Flur 2, 

Flurstück 66 (ELS IV.3, Koordinaten nach Gauß-Krüger [Rechtswert 



Planfeststellungsbeschluss - 41 - A Verfügender Teil 

A 44, VKE 50  II Wasserrechtlichen Erlaubnisse nach § 
19 Abs. 1, 3 WHG mit 
Nebenbestimmungen 

  1 Erlaubnis zur Einleitung von 
Niederschlagswasser 

3.568.724/Hochwert 5.657.150]) und bis zu 1,73 l/s in der Gemarkung Lindenau, Flur 

2, Flurstück 66 (ELS IV.4 Koordinaten nach Gauß-Krüger [Rechtswert 

3.568.726/Hochwert 5.657.146]) in das Grundwasser, 

16. aus dem Regenrückhaltebecken RRB IV über einen Durchlass DN 600 bis zu 40 l/s 

in der Gemarkung Ulfen, Flur 19, Flurstück 1/1 (ELS IV.1, Koordinaten nach Gauß-

Krüger [Rechtswert 3.568.937/Hochwert 5.656.791]) in ein unbenanntes Gewässer 

am Kulmrich (Gewässerkennzahl 4186466), 

17. aus den Seitenmulden des südlichen Widerlagers der Talbrücke Kulmrich (BW 50-09) 

und des Wirtschaftsweges über einen Durchlass DN 300 bis zu 15,38 l/s in der Ge-

markung Ulfen, Flur 19, Flurstück 1/1 (ELS IV.2, Koordinaten nach Gauß-Krüger 

[Rechtswert 3.568.911/Hochwert 5.656.778]) in ein unbenanntes Gewässer am 

Kulmrich (Gewässerkennzahl 4186466), 

18. aus den Seitenmulde des Wirtschaftsweges westlich des nördlichen Tunnelportals 

des Tunnels Dachsloch (BW 50-10) bis zu 11,12 l/s in der Gemarkung Ulfen, Flur 19, 

Flurstück 1/1 (ELS V.2, Koordinaten nach Gauß-Krüger [Rechtswert 

3.568.932/Hochwert 5.656.536]) in das Grundwasser, 

19. aus den Seitenmulden der A 44 beiderseits des westlichen Widerlagers Talbrücke 

Riedmühle (BW 50-11) bis zu 10,48 l/s in der Gemarkung Ulfen, Flur 16, Flurstück 

31/1 (ELS V.4, Koordinaten nach Gauß-Krüger [Rechtswert 3.569.838/Hochwert 

5.655.483]) und bis zu 1,52 l/s in der Gemarkung Ulfen, Flur 16, Flurstück 31/1 

(ELS V.5 Koordinaten nach Gauß-Krüger [Rechtswert 3.569.875/Hochwert 

5.655.537]) in das Grundwasser, 

20. aus einer Seitenmulde südlich der A 44 bis zu 62,96 l/s in der Gemarkung Ulfen, Flur 

15, Flurstück 22 (ELS V.3, Koordinaten nach Gauß-Krüger [Rechtswert 

3.570.606/Hochwert 5.655.223]) in ein unbenanntes Gewässer am Heydels-Berg1

(Gewässerkennzahl 41864292), 

                                               

1 
Der im Bereich der Anschlussstelle Ulfen gelegene Heydels-Berg wird in den meisten planfestgestellten Unter-
lagen irrtümlich mit �Keydelsberg� bzw. �Keydels-Berg� bezeichnet. 
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21. aus dem Regenrückhaltebecken RRB V über einen Durchlass DN 800 bis zu 120 l/s 

in der Gemarkung Ulfen, Flur 15, Flurstück 22 (ELS V.1, Koordinaten nach Gauß-

Krüger [Rechtswert 3.570.887/Hochwert 5.655.363]) in ein unbenanntes Gewässer 

am Heydels-Berg (Gewässerkennzahl 41864292), 

22. aus dem Regenrückhaltebecken RRB VI über einen Durchlass DN 500 bis zu 55 l/s 

in der Gemarkung Ulfen, Flur 14, Flurstück 35 (ELS VI.1, Koordinaten nach Gauß-

Krüger [Rechtswert 3.571.017/Hochwert 5.655.198]) in die Blanke (Gewässerkenn-

zahl 418642), 

23. aus einer Seitenmulde unterhalb der Talbrücke Blankebach (BW 50-12) bis zu 29,47 

l/s in der Gemarkung Ulfen, Flur 14, Flurstück 35 (ELS VI.2, Koordinaten nach Gauß-

Krüger [Rechtswert 3.571.038/Hochwert 5.655.049]) in die Blanke (Gewässerkenn-

zahl 418642), 

24. aus den Seitenmulden nördlich und südlich der A 44 bis zu 59,31 l/s in der Gemar-

kung Ulfen, Flur 14, Flurstück 41 (ELS VI.3/ELS VI.4, Koordinaten nach Gauß-Krüger 

[Rechtswert 3.571.565/Hochwert 5.654.950]) in das Hasengarten Wasser (Gewäs-

serkennzahl 4186422), 

25. aus der Seitenmulde nördlich eines verlegten Wirtschaftsweges bis zu 17,11 l/s in der 

Gemarkung Wölfterode, Flur 5, Flurstück 60 (ELS VI.5, Koordinaten nach Gauß-

Krüger [Rechtswert 3.572.066/Hochwert 5.654.615]) in den Gerbach (Gewässer-

kennzahl 41864222), 

26. aus der Seitenmulde südlich eines verlegten Wirtschaftsweges bis zu 5,60 l/s in der 

Gemarkung Wölfterode, Flur 5, Flurstück 60 (ELS VI.6, Koordinaten nach Gauß-

Krüger [Rechtswert 3.572.063/Hochwert 5.654.623]) in den Gerbach (Gewässer-

kennzahl 41864222). 

Nebenbestimmungen:

1. Die Entwässerungsanlagen und -leitungen sowie Regenrückhaltebecken sind nach 

den Regeln der Wasserwirtschaft und dem Stand der Technik unter Beachtung der 

geltenden technischen Regelwerke zu errichten, zu warten und zu unterhalten. Ins-
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besondere sind zum Schutz von Trinkwassergewinnungsanlagen die Vorgaben der 

Richtlinie für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten 

(RiStWag), Ausgabe 2002, zu beachten.  

2. Für die Bemessung, die Ausführung und den Betrieb der Entwässerungseinrichtun-

gen sind zusätzlich die �Richtlinie für die Anlage von Straßen; Teil Entwässerung� 

(RAS-Ew) und die Regelwerke der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Ab-

wasser und Abfall e. V. (DWA) A 117, A 118, A 138, A 139 und A 147 zu beachten. 

3. Die Ausführungsplanungen der Entwässerungsanlagen und -leitungen sowie Regen-

rückhaltebecken sind rechtzeitig vor Ausschreibung und Baubeginn der oberen Was-

serbehörde beim Regierungspräsidium Kassel vorzulegen und mit dieser abzustim-

men. 

4. Die zur Räumung der Regenrückhaltebecken vorgesehenen Zufahrtsbereiche sind 

mit einer für die Nutzung durch maschinelle Räumfahrzeuge geeigneten Böschungs-

befestigung auszustatten. 

5. Einleitungen in die Gewässer während der Betriebszeit dürfen an absetzbaren Stof-

fen nicht mehr als 0,3 ml/l (nach 2 Std. Absetzzeit) aufweisen. 

6. Das Regenrückhaltebecken RRB II ist vor Beginn der Bauarbeiten im Bereich des 

südlichen Portals des Tunnels Holstein zu errichten.  

Hinweise:

1. Jede Erweiterung der erlaubten Benutzung bedarf einer geänderten oder neuen Er-

laubnis. 

2. Die Erlaubnis kann jederzeit, auch teilweise, widerrufen werden. 



Planfeststellungsbeschluss - 44 - A Verfügender Teil 

A 44, VKE 50  II Wasserrechtlichen Erlaubnisse nach § 
19 Abs. 1, 3 WHG mit 
Nebenbestimmungen 

  2 Erlaubnis für das Aufstauen, Absenken 
und Umleiten von Grundwasser durch 
dauerhaftes Einbinden baulicher 
Anlagen in das Grundwasser 

2 Erlaubnis für das Aufstauen, Absenken und Umleiten von Grundwasser durch 

dauerhaftes Einbinden baulicher Anlagen in das Grundwasser 

Der Vorhabenträgerin wird gemäß § 17 FStrG i. V. m. § 19 Abs. 1, 3, § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 2 

Nr. 1, § 11, § 12 WHG, i. V. m. § 11, § 9 HWG im Einvernehmen mit der oberen Wasserbe-

hörde beim Regierungspräsidium Kassel die Erlaubnis erteilt, den Tunnel Holstein (BW 50-

03) nach Maßgabe der planfestgestellten Unterlage 7, Blatt 2 bis 4, Unterlage 8.1, Blatt 2 bis 

4 in grundwasserführenden Erdschichten zu errichten.  

Der Vorhabenträgerin wird gemäß § 17 FStrG i. V. m. § 19 Abs. 1, 3, § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 2 

Nr. 1, § 11, § 12 WHG, i. V. m. § 11, § 9 HWG im Einvernehmen mit der oberen Wasserbe-

hörde beim Regierungspräsidium Kassel die Erlaubnis erteilt, den Tunnel Bubenrad (BW 50-

06) nach Maßgabe der planfestgestellten Unterlage 7, Blatt 5 und 6, Unterlage 8.1, Blatt 5 

und 6 in grundwasserführenden Erdschichten zu errichten.  

Der Vorhabenträgerin wird gemäß § 17 FStrG i. V. m. § 19 Abs. 1, 3, § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 2 

Nr. 1, § 11, § 12 WHG, i. V. m. § 11, § 9 HWG im Einvernehmen mit der oberen Wasserbe-

hörde beim Regierungspräsidium Kassel die Erlaubnis erteilt, den Tunnel Dachsloch (BW 

50-10) einschließlich der Portalvoreinschnitte Nord und Süd nach Maßgabe der planfestge-

stellten Unterlage 7, Blatt 8, Unterlage 8.1, Blatt 8 in grundwasserführenden Erdschichten zu 

errichten. 

Der Vorhabenträgerin wird gemäß § 17 FStrG i. V. m. § 19 Abs. 1, 3, § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 2 

Nr. 1, § 11, § 12 WHG, i. V. m. § 11, § 9 HWG im Einvernehmen mit der oberen Wasserbe-

hörde beim Regierungspräsidium Kassel die Erlaubnis erteilt, die Trasse der A 44 VKE 50 

von Bau-km 55+300 bis 55+600 sowie von Bau-km 55+750 bis 56+000 nach Maßgabe der 

planfestgestellten Unterlage 7, Blatt 7 und 8, Unterlage 8.1, Blatt 7 und 8 in einer 

Einschnittslage in grundwasserführenden Erdschichten zu errichten.  

Nebenbestimmungen:

1. Tunnel Holstein 

Die Tunnelröhren sind mit einer Außenabdichtung ohne Außendrainage auszuführen. 
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Während der Bauphase ist im gesamten Bereich der bergmännischen Auffahrung ei-

ne temporäre Sohldränage auszuführen. Diese ist nach Abschluss der Tunnelbauar-

beiten zu verpressen. 

Wasserzutritte im Zuge der Tunnelbauarbeiten/Arbeiten im Voreinschnitt sind einer 

gezielten Ableitung zuzuführen, z. B. durch den Einsatz von Dränmatten oder 

Abschlauchungen bzw. durch vorauseilende Entwässerungsbohrungen. 

2. Tunnel Bubenrad 

Während der Bauphase ist im gesamten Bereich der bergmännischen Auffahrung ei-

ne temporäre Sohldränage auszuführen. Diese ist nach Abschluss der Tunnelbauar-

beiten zu verpressen. 

Wasserzutritte im Zuge der Tunnelbauarbeiten sind einer gezielten Ableitung zuzu-

führen, z. B. durch den Einsatz von Dränmatten oder Abschlauchungen bzw. durch 

vorauseilende Entwässerungsbohrungen. 

3. Tunnel Dachsloch 

Die Tunnelröhren sind mit einer Außenabdichtung ohne Außendränage auszuführen. 

Während der Bauphase ist im gesamten Bereich der bergmännischen Auffahrung ei-

ne temporäre Sohldränage auszuführen. Diese ist nach Abschluss der Tunnelbauar-

beiten zu verpressen. 

Wasserzutritte im Zuge der Tunnelbauarbeiten/Arbeiten im Voreinschnitt sind einer 

gezielten Ableitung zuzuführen, z. B. durch den Einsatz von Dränmatten oder 

Abschlauchungen bzw. durch vorauseilende Entwässerungsbohrungen. 

4. Einschnittslage von Bau-km 55+300 bis 55+600 sowie von Bau-km 55+750 bis 

56+000 

Wasserzutritte im Zuge der Bauarbeiten sind einer gezielten Ableitung zuzuführen. 
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Hinweise:

1. Jede Erweiterung der erlaubten Benutzung bedarf einer geänderten oder neuen Er-

laubnis. 

2. Die Erlaubnis kann jederzeit, auch teilweise, widerrufen werden. 

3 Erlaubnis für das Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten und Ableiten von 

Grundwasser  

Der Vorhabenträgerin wird gemäß § 17 FStrG i. V. m. § 19 Abs. 1, 3, § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 1 

Nr. 5, § 11, § 12 WHG, i. V. m. § 11, § 9 HWG im Einvernehmen mit der oberen Wasserbe-

hörde beim Regierungspräsidium Kassel befristet für die Dauer der Bauzeit die Erlaubnis 

erteilt, das bauzeitig bei der Errichtung des Tunnels Holstein (BW 50-03) im Bereich der 

Tunnelröhren anfallende Grundwasser zu entnehmen, zutage zu fördern und zutage zuleiten 

und bauzeitig durch die Tunnelröhren schadlos abzuleiten.  

Der Vorhabenträgerin wird gemäß § 17 FStrG i. V. m. § 19 Abs. 1, 3, § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 1 

Nr. 5, § 11, § 12 WHG, i. V. m. § 11, § 9 HWG im Einvernehmen mit der oberen Wasserbe-

hörde beim Regierungspräsidium Kassel befristet für die Dauer der Bauzeit die Erlaubnis 

erteilt, das bauzeitig bei der Errichtung des Tunnels Bubenrad (BW 50-06) im Bereich der 

Tunnelröhren anfallende Grundwasser zu entnehmen, zutage zu fördern und zutage zuleiten 

und bauzeitig durch die Tunnelröhren schadlos abzuleiten.  

Der Vorhabenträgerin wird gemäß § 17 FStrG i. V. m. § 19 Abs. 1, 3, § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 1 

Nr. 5, § 11, § 12 WHG i. V. m. § 11, § 9 HWG im Einvernehmen mit der oberen Wasserbe-

hörde beim Regierungspräsidium Kassel die Erlaubnis erteilt, im Bereich der Tunnelröhren 

des Tunnels Bubenrad (BW 50-06) auftretendes Grundwasser dauerhaft mittels eines 

Dränagesystems zu fassen und schadlos abzuleiten. 

Der Vorhabenträgerin wird gemäß § 17 FStrG i. V. m. § 19 Abs. 1, 3, § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 1 

Nr. 5, § 11, § 12 WHG, i. V. m. § 11, § 9 HWG im Einvernehmen mit der oberen Wasserbe-

hörde beim Regierungspräsidium Kassel befristet für die Dauer der Bauzeit die Erlaubnis 

erteilt, das bauzeitig bei der Errichtung des Tunnels Dachsloch (BW 50-10) im Bereich der 

Tunnelröhren und der Portalvoreinschnitte Nord und Süd anfallende Grundwasser zu ent-
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nehmen, zutage zu fördern und zutage zuleiten und bauzeitig durch die Tunnelröhren schad-

los abzuleiten.  

Der Vorhabenträgerin wird gemäß § 17 FStrG i. V. m. § 19 Abs. 1, 3, § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 1 

Nr. 5, § 11, § 12 WHG i. V. m. § 11, § 9 HWG im Einvernehmen mit der oberen Wasserbe-

hörde beim Regierungspräsidium Kassel die Erlaubnis erteilt, im Bereich der Voreinschnitte 

des Tunnels Dachsloch (BW 50-10) aus den Hangböschungen austretendes Grundwasser 

dauerhaft mittels eines Dränagesystems zu fassen und schadlos abzuleiten. 

Der Vorhabenträgerin wird gemäß § 17 FStrG i. V. m. § 19 Abs. 1, 3, § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 1 

Nr. 5, § 11, § 12 WHG, i. V. m. § 11, § 9 HWG im Einvernehmen mit der oberen Wasserbe-

hörde beim Regierungspräsidium Kassel befristet für die Dauer der Bauzeit die Erlaubnis 

erteilt, das bauzeitig bei der Errichtung der Trasse in Einschnittslagen von Bau-km 55+300 

bis 55+600 sowie von Bau-km 55+750 bis 56+000 anfallende Grundwasser zu entnehmen, 

zutage zu fördern und zutage zuleiten und bauzeitig schadlos abzuleiten.  

Der Vorhabenträgerin wird gemäß § 17 FStrG i. V. m. § 19 Abs. 1, 3, § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 1 

Nr. 5, § 11, § 12 WHG i. V. m. § 11, § 9 HWG im Einvernehmen mit der oberen Wasserbe-

hörde beim Regierungspräsidium Kassel die Erlaubnis erteilt, im Bereich der 

Einschnittslagen von Bau-km 55+300 bis 55+600 sowie von Bau-km 55+750 bis 56+000 aus 

den Hangböschungen austretendes Grundwasser dauerhaft mittels eines Dränagesystems 

zu fassen und schadlos abzuleiten. 

Nebenbestimmungen:

1. Die Bohrarbeiten und der Ausbau bauzeitlich erforderlicher Absenkbrunnen sowie 

das Ableiten des anfallenden Grundwassers sind nach den allgemein anerkannten 

Regeln der Baukunst, Technik und Wasserwirtschaft vorzunehmen. Die baubeding-

ten Grundwasserabsenkungen sind auf das für eine regelgerechte Bauausführung  

erforderliche zeitliche und mengenmäßige Maß zu beschränken.  

2. Die Anzahl der Absenkbrunnen sowie die Absenktiefe sind entsprechend den bau-

technischen Erfordernissen und der vorhandenen hydrogeologischen Verhältnisse in 

Abstimmung mit der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel fest-
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zugelegen. Die Bohrtiefe ist in Abhängigkeit der hydrogeologischen Ausgangssituati-

on durch geeignetes Fachpersonal zu prüfen und auf die jeweiligen Erfordernisse hin 

zu wählen. 

3. Die Grundwasserabsenkung ist sorgfältig zu überwachen und zu dokumentieren. 

Fördermengen, Pumpenbetriebsphasen und die jeweiligen Grundwasserstände sind 

während der Wasserhaltungsmaßnahmen täglich zu erfassen und zu protokollieren. 

Die Ergebnisse der durchgeführten Arbeiten sind auf Verlangen der oberen Wasser-

behörde beim Regierungspräsidium Kassel mit den entsprechenden Unterlagen in 

geeigneter Weise aufzubereiten und vorzulegen. 

4. Die Inbetriebnahme und Abschaltung der bauzeitlich verwendeten Grundwasserpum-

pen ist der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel anzuzeigen. 

Hinweise:

1. Jede Erweiterung der erlaubten Benutzung bedarf einer geänderten oder neuen Er-

laubnis. 

2. Die Erlaubnis kann jederzeit, auch teilweise, widerrufen werden. 

III Entscheidungen nach §§ 17, 17c FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 Satz 1 HVwVfG 

1 Naturschutzrechtliche Entscheidungen 

1.1 Zulassung des Eingriffs  

Der mit der Realisierung des planfestgestellten Vorhabens verbundene Eingriff in Natur und 

Landschaft wird gemäß §§ 17, 17c FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 Satz 1 HVwVfG i. V. m. §§ 17, 

15 des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz � 

BNatSchG) in der Fassung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 07.08.2013 (BGBl. I S. 3154) i. V. m. §§ 7 ff. des Hessischen Ausführungsgesetzes zum 

Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG) in der Fassung vom 20. Dezember 2010 

(GVBl. I S. 629), geändert durch Gesetz vom 27.06.2013 (GVBl. I S. 458), i. V. m. §§ 1 ff. der 

hessischen Verordnung über die Durchführung von Kompensationsmaßnahmen, Ökokonten, 

deren Handelbarkeit und die Festsetzung von Ausgleichsabgaben (Kompensationsverord-
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nung � KV) vom 01.09.2005 (GVBl. I S. 624), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2010 

(GVBl. I S. 629/642), zugelassen. 

1.2 Ausnahmen nach § 30 Abs. 3 BNatSchG 

Gemäß §§ 17, 17c FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 Satz 1 HVwVfG i. V. m. § 30 Abs. 3 BNatSchG 

werden Ausnahmen von dem Verbot einer Zerstörung oder erheblichen Beeinträchtigung 

von geschützten Biotopen nach § 30 Abs. 2 BNatSchG Nr. 1, 2 und 4 sowie § 13 Abs. 1 

Nr. 2 HAGBNatSchG zugelassen. 

1.3 Ausnahmen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 

Nach §§ 17, 17c FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 Satz 1 HVwVfG i. V. m. § 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5, 

Satz 2 BNatSchG werden für die Tierarten Haselmaus (Muscardinus avellanarius), Zaunei-

dechse (Lacerta agilis), Schlingnatter (Coronella austriaca) und Kammmolch (Triturus 

cristatus) Ausnahmen von den Verboten des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG zugelassen. 

2 Forstrechtliche Entscheidungen 

2.1 Waldumwandlungsgenehmigung  

Gemäß §§ 17, 17c FStrG i. V. m. §§ 75 Abs. 1 Satz 1, 74 Abs.3 HVwVfG i. V. m. § 12 Abs. 2 

des Hessischen Waldgesetzes (HWaldG) in der Fassung vom 27.06.2013 (GVBl. I S. 458), 

wird die Genehmigung, Wald nach Maßgabe der planfestgestellten Unterlage 12.0, Anhang 

2, Maßnahmenblätter EG42, H1, H14, H15, H17, H22/23 und S3 und der planfestgestellten 

Unterlage 12.0, Anhang 7, Tabellen und Blatt 1 bis 3 im Umfang von 49,04 ha zu roden und 

dauerhaft oder vorübergehend in eine andere Nutzungsform umzuwandeln, unter folgender 

Vorbehaltsregelung erteilt: 

Der Vorhabenträgerin wird aufgegeben, der Planfeststellungsbehörde vor Baubeginn, spä-

testens binnen eines Jahres ab Bekanntgabe des Planfeststellungsbeschlusses gegenüber 

der Vorhabenträgerin, eine ergänzende Planung für weitere Aufforstungsflächen in einem 

Umfang von mindestens 8,99 ha vorzulegen. 

2.2 Genehmigung der Waldneuanlage 

Gemäß §§ 17, 17c FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 Satz 1 HVwVfG i. V. m. § 14 Abs. 1 HWaldG 

wird die Genehmigung erteilt, nach Maßgabe der planfestgestellten Unterlage 12.0, An-
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hang 2, Maßnahmenblätter L4, L12, L16, L19, L20, L21, L23, L24, L25, L26, L27, L29, L30 

und TG, der planfestgestellten Unterlage 12.0, Anhang 7, Tabelle �Aufforstung Laubwald� 

und �Herstellung Laubwald� sowie Blatt 1 bis 3 und der planfestgestellten Unterlage 12.3, 

Blatt 1 bis 3 die Neuanlage von Wald sowie die Wiederaufforstung von Waldflächen in einem 

Umfang von 22,54 ha vorzunehmen. 

3 Wasserrechtliche Entscheidungen 

3.1 Ausnahmen von Verboten in Wasserschutzgebieten 

Gemäß §§ 17, 17c FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 Satz 1 HVwVfG i. V. m. § 52 Abs. 1 Satz 2 

WHG wird die Befreiung von den Verboten des § 4 Nr. 20 und 24 sowie § 5 Nr. 1 und 3 der 

Verordnung des Regierungspräsidiums Kassel zur Festsetzung von Wasserschutzgebieten 

für die Trinkwassergewinnungsanlagen �Brunnen 3, 10, 13, 14 und 17� der Stadt Sontra vom 

21.01.1994, zuletzt geändert durch Verordnung vom 20.07.1998 (Verordnung des Regie-

rungspräsidiums Kassel vom 21.01.1994, Staatsanzeiger für das Land Hessen Nr. 8/1994, 

S. 668, aktualisiert durch Verordnung des Regierungspräsidiums Kassel vom 20.07.1998, 

Staatsanzeiger für das Land Hessen Nr. 35/1998, S. 2805) bezüglich der Errichtung der 

Trasse einschließlich der Talbrücke Riedmühle (BW 50-11) nach Maßgabe der planfestge-

stellten Unterlage 7, Blatt 9 bis 11 und Unterlage 8.1, Blatt 9 bis 11 in der Wasserschutzzone 

II und III des Brunnens 3 der Stadt Sontra erteilt.

3.2 Wasserrechtliche Genehmigung der Errichtung oder Erweiterung baulicher Anla-

gen im Gewässer oder im Uferbereich 

Gemäß §§ 17, 17c FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 S. 1 HVwVfG i. V. m. § 22, § 23 Abs. 4 und 

Abs. 5 HWG i. V. m. § 36 WHG wird die Genehmigung für die Errichtung oder Erweiterung 

von baulichen Anlagen im Gewässer nach Maßgabe der planfestgestellten Unterlagen 7, 

Blatt 6, 13 erteilt, und zwar für: 

• Erneuerung eines Rahmendurchlasses im Bett des Lindenauer Wassers, 

• Erneuerung eines Durchlasses im Bett des Gerbachs.
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3.3 Wasserrechtliche Genehmigung der Errichtung oder Erweiterung baulicher Anla-

gen im Gewässerrandstreifen 

Gemäß §§ 17, 17c FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 Satz 1 HVwVfG i. V. m. § 23 Abs. 4 und Abs. 5 

HWG i. V. m. § 38 WHG wird die Genehmigung für die Errichtung und die Erweiterung bauli-

cher Anlagen einschließlich Mauern und Wällen sowie ähnlicher Anlagen quer zur Fließrich-

tung des Wassers in Gewässerrandstreifen und die Genehmigung für das Erhöhen oder Ver-

tiefen der Erdoberfläche in Gewässerrandstreifen nach Maßgabe der planfestgestellten Un-

terlagen 7, Blatt 6, 8, 11 erteilt, und zwar für: 

• die Errichtung von zwei Brückenpfeilern der Talbrücke Lindenau (BW 50-07) im Ge-

wässerrandstreifen des Lindenauer Wassers, 

• die Errichtung eines Wirtschaftsweges unterhalb der Talbrücke Lindenau (BW 50-07) 

im Gewässerrandstreifen des Lindenauer Wassers, 

• die Errichtung eines Wirtschaftsweges und von Durchlässen unterhalb der Talbrücke 

Kulmrich (BW 50-09) im Gewässerrandstreifen eines unbenannten Grabens am 

Kulmrich, 

• die Verlegung der K 9 im Anschlussbereich der B 400 und Neugestaltung des Kreis-

verkehrs der B 400/L 3248 im Gewässerrandstreifen der Blanke,  

• die Errichtung von Brückenpfeilern der Talbrücke Blankebach (BW 50-12) im Gewäs-

serrandstreifen der Blanke. 

3.4 Gewässerausbau und -umbau 

Gemäß §§ 17, 17c FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 Satz 1 HVwVfG i. V. m. §§ 68 Abs. 1 WHG, 43 

Abs. 1 HWG wird nach Maßgabe der planfestgestellten Unterlage 7, Blatt 4, 4.1, 5, 8, 11, 13, 

der planfestgestellten Unterlage 12.0, Anhang 2, Maßnahmenblätter B14, B16 und B17, S2, 

S3, S4, S6 und S7, Anlage 1d und 1e, der planfestgestellten Unterlage 12.0, Anhang 9, Blatt 

1 bis 4, der planfestgestellten Unterlage 12.2, Blatt 14, 14a, 16 und 16a sowie der planfest-

gestellten Unterlage 12.3, Blatt 2, 2a und 3 die 

• bereichsweise Verlegung des Ameisenbaches, 
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• Herstellung eines Durchlasses DN1800 im Bett des Milchgrabens, 

• bereichsweise Verlegung des Gibsbaches, 

• Herstellung eines Durchlasses DN1200 im Bett des Daxbaches, 

• bereichsweise Verlegung eines unbenannten Gewässers am Heydels-Berg, 

• bereichsweise Verlegung der Blanke unterhalb der Talbrücke Blankebach (BW 50-

12), unterhalb des neugestalteten Kreisverkehrs der B 400/L 3248im Bereich der An-

schlussstelle Ulfen sowie im Bereich des Anschlusses der K 9 an die B 400, 

• bereichsweise Verlegung des Gerbaches entlang eines Wirtschaftsweges unterhalb 

der Unterführung BW 50-13, 

• bereichsweise Renaturierung der Ulfe, 

• bereichsweise Renaturierung der Blanke und 

• die Anlage von Tümpeln auf den Maßnahmenflächen S2, S3, S4, S6 und S7 

planfestgestellt. 

4 Raumordnungsrechtliche Entscheidung 

Die mit dem planfestgestellten Vorhaben verbundene Abweichung von den Zielen des Regi-

onalplans Nordhessen 2009 vom 15.03.2010 (Staatsanzeiger für das Land Hessen Nr. 

11/2010, S. 585) wird gemäß §§ 17, 17c FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 Satz 1 HVwVfG i. V. m. § 

6 Abs. 2 Raumordnungsgesetzes (ROG) vom 22.12.2008 (BGBl. I S. 2986), geändert durch 

Gesetz vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), i. V. m. § 8 Abs. 3 des Hessischen Landespla-

nungsgesetzes (HLPG) vom 12.12.2012 (GVBl. I S. 590) zugelassen. 

IV Straßenrechtliche Entscheidungen 

1 Widmung 

Gemäß § 2 Abs. 6 Satz 2 FStrG wird die Neubaustrecke der Bundesautobahn A 44  

• von Netzknoten (NK) 4925 040 (alt) bis 4925 041 (neu) 
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• von km 50,000 bis km 53,138 =   3,138 km 

• von NK 4925 041 (neu) bis 4926 040 (neu) 

• von km 53,138 bis km 58,965 =   5,827 km 

• von NK 4926 040 (neu) bis 4926 044 (neu) 

• von km 58,965 bis km 60,690 =   1,725 km 

= 10,690 km 

• die Äste  

NK 4926 040 (neu)  

A - B = 0,353 km 

B - C = 0,538 km 

B - E = 0,348 km 

F - E = 0,370 km 

E - G = 0,304 km 

H � D = 0,705 km 

= 2,618 km 

NK 4925 041 (neu)  

0 � A = 0,300 km 

A - B = 0,386 km 

A - C = 0,414 km 

0 - D = 0,106 km 

D - E = 0,026 km 



Planfeststellungsbeschluss - 54 - A Verfügender Teil 

A 44, VKE 50  IV Straßenrechtliche Entscheidungen 

  1 Widmung 

E - F = 0,057 km 

F � G = 0,032 km 

G � H = 0,030 km 

H � D = 0,018 km 

H � I = 0,486 km 

E � J = 0,388 km 

F � 042 = 1,138 km 

= 3,381 km 

Summe = 16,689 km 

für den öffentlichen Verkehr mit der Maßgabe gewidmet, dass die Widmung mit der Ver-

kehrsübergabe wirksam wird (§ 2 Abs. 1 FStrG). Träger der Straßenbaulast ist die Bundes-

republik Deutschland (§ 5 Abs. 1 FStrG). Die gewidmete Strecke wird in das Straßenver-

zeichnis eingetragen (§ 1 Abs. 5 FStrG). 

Gemäß § 2 Abs. 6 Satz 2 FStrG wird der Kreisverkehrsplatz zum Teilstück der Bundesstraße 

B 400 

• NK 4926 016 (alt)  

016 � A = 0,032 km 

A � B = 0,032 km 

B � 040A = 0,032 km 

040A � 016 = 0,032 km 

= 0,129 km 

für den öffentlichen Verkehr mit der Maßgabe gewidmet, dass die Widmung mit der Ver-

kehrsübergabe wirksam wird (§ 2 Abs. 1 FStrG). Träger der Straßenbaulast ist die Bundes-
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republik Deutschland (§ 5 Abs. 1 FStrG). Die gewidmete Strecke wird in das Straßenver-

zeichnis eingetragen (§ 1 Abs. 5 FStrG). 

Gemäß § 6a Satz 1 HStrG wird der Neubau der Kreisstraße K 9  

• von NK 4925 029 (alt) bis 4926 043 (neu) 

von km 1,296 bis km 1,462 =   0,166 km 

für den öffentlichen Verkehr mit der Maßgabe gewidmet, dass die Widmung mit der Ver-

kehrsübergabe wirksam wird. Träger der Straßenbaulast ist der Werra-Meißner-Kreis (§ 41 

Abs. 1 HStrG). Die gewidmete Strecke wird in das Straßenverzeichnis eingetragen (§ 3 

Abs. 3 HStrG). 

2 Umstufung 

Die Teilstrecke der Bundesstraße B 400 

• von NK 4926 043 (neu) bis 4926 015 (alt) 

von km 0,000 bis km 2,719 =   2,719 km 

• von NK 4926 015 (alt) bis 4925 034 (alt) 

von km 0,000 bis km 2,488 =   2,488 km 

• von NK 4925 034 (alt) bis 4925 008 (alt) 

von km 0,000 bis km 2,221 =   2,221 km 

• von NK 4925 008 (alt) bis 4825 032 (alt) 

von km 0,000 bis km 1,914 =   1,914 km 

• von NK 4825 032 (alt) bis 4825 002 (alt) 

von km 0,000 bis km 1,366 =   1,366 km 

• von NK 4825 002 (alt) bis 4825 039G (alt) 

von km 0,000 bis km 0,420 =   0,420 km 
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= 11,128 km 

hat die Verkehrsbedeutung als Bundesstraße in der Baulast der Bundesrepublik Deutschland 

verloren und wird zum Teilstück der Kreisstraße K 88 gemäß § 2 Abs. 4 FStrG, § 6a Satz 1 

HStrG in die Baulast des Werra-Meißner-Kreises mit der Maßgabe abgestuft, dass die Ab-

stufung mit der Ingebrauchnahme für den neuen Verkehrszweck wirksam wird. Die abgestuf-

te Strecke wird in das Straßenverzeichnis eingetragen (§ 3 Abs. 3 HStrG). 

Die Teilstrecke der Bundesstraße B 400 

• von NK 4926 016 (alt) bis NK 4926 043 (neu) 

von km 0,000 bis km 0,162 = 0,162 km 

hat die Verkehrsbedeutung als Bundesstraße in der Baulast der Bundesrepublik Deutschland 

verloren und wird zum Teilstück der Kreisstraße K 9 gemäß § 2 Abs. 4 FStrG, § 6a Satz 1 

HStrG in die Baulast des Werra-Meißner-Kreises mit der Maßgabe abgestuft, dass die Ab-

stufung mit der Ingebrauchnahme für den neuen Verkehrszweck wirksam wird. Die abgestuf-

te Strecke wird in das Straßenverzeichnis eingetragen (§ 3 Abs. 3 HStrG). 

3 Einziehung 

Die Teilstrecke der Kreisstraße K 9 

• von NK 4925 029 (alt) bis NK 4926 016 (alt) 

von km 1,296 bis km 1,635 = 0,339 km 

ist für den öffentlichen Verkehr entbehrlich und wird gemäß §§ 6 Abs. 1 Satz 1, 6a Satz 1 

HStrG mit der Maßgabe eingezogen, dass die Einziehung mit der Sperrung wirksam wird. 

Die Teilstrecke der Gemeindestraße �Im Seegel� der Stadt Sontra, wie in planfestgestellter 

Unterlage 7, Blatt 4.1 violett gekennzeichnet, ist für den öffentlichen Verkehr entbehrlich und 

wird gemäß §§ 6 Abs. 1 Satz 1, 6a Satz 1 HStrG mit der Maßgabe eingezogen, dass die 

Einziehung mit der Sperrung wirksam wird. 
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V Nebenbestimmungen/Hinweise 

1 Natur- und Landschaftsschutz 

1.1 Allgemeine Bestimmungen 

Nebenbestimmungen:

1. Die Vorhabenträgerin hat die landschaftspflegerische Ausführungsplanung (LAP) mit 

der oberen Naturschutzbehörde beim Regierungspräsidium Kassel auf Grundlage der 

planfestgestellten Unterlagen abzustimmen. Soweit Waldflächen betroffen sind, ist 

die obere Forstbehörde beim Regierungspräsidium Kassel in die Abstimmung einzu-

beziehen. 

2. Es ist eine ökologische Baubegleitung (ÖBB) einzurichten, die einen unmittelbaren 

Zugang zur Bauüberwachung der Vorhabenträgerin hat. Die ÖBB ist rechtzeitig an 

der Bauvorbereitung zu beteiligen und begleitet das Vorhaben in allen Phasen der 

Durchführung; ihre Tätigkeit ist zu dokumentieren. Die ÖBB hat die Einhaltung von 

umweltschützenden Vorschriften oder Nebenbestimmungen durch Vorgaben und 

Hinweise an die Bauüberwachung sicherzustellen; die Bauüberwachung gibt die Vor-

gaben und Hinweise an die baudurchführenden Unternehmen als Weisung oder 

Empfehlung weiter. Im Falle eines drohenden Verstoßes gegen umweltschützende 

Vorschriften oder Nebenbestimmungen, der irreversible Folgen haben kann, ist die 

ÖBB gegenüber dem baudurchführenden Unternehmen weisungsbefugt. Die verant-

wortlichen Mitarbeiter der ÖBB sollen ein abgeschlossenes Studium der Fachrichtun-

gen Landespflege, Landschaftsarchitektur, Forstwissenschaften, Umweltingenieur-

wesen oder vergleichbarer Studiengänge aufweisen. Alle Maßnahmen sind im Rah-

men der ökologischen Baubegleitung zu überwachen.  

3. An den Auslaufstellen der Entwässerungssysteme in Gewässer darf lediglich die un-

mittelbare Umpflasterung der Rohrausläufe in Beton verlegt werden. Die weiteren Be-

festigungen können in Abstimmung mit der oberen Naturschutzbehörde und der obe-

ren Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel je nach Lage und Zustand 

des Gewässers in Wasserbausteinen mit entsprechenden Bodenverfüllungen der 

Zwischenräume ausgeführt werden. 

4. Bei Gehölzpflanzungen außerhalb des durch Taumitteldeposition betroffenen Stra-

ßenumfeldes ist � soweit möglich � autochthones, standortgerechtes Pflanzmaterial 
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zu verwenden. Ausnahmen sind insbesondere dann zulässig, wenn landschaftspfle-

gerische Maßnahmen mit kurzfristiger Wirksamkeit bei hoher Pflanzenqualität herzu-

stellen sind. Soweit die Verwendung von autochthonem, standortgerechtem Pflanz-

material nicht möglich ist, ist auf standortgerechtes, heimisches Pflanzmaterial zu-

rückzugreifen. Nadelbaumpflanzungen sind ausgeschlossen. 

5. Vor der vorgesehenen Verwendung lokalen Vermehrungsgutes im Rahmen von Wie-

der- und Ersatzaufforstungen sowie Waldumbaumaßnahmen ist bei Samen aus loka-

len Beständen gewerblicher Forstbaumschulen oder bei der Verwendung von Wild-

lingen aus Naturverjüngungen eine Zulassung dieses Materials bei der oberen Forst-

behörde beim Regierungspräsidium Kassel einzuholen. Ohne eine solche Zulassung 

ist die Nutzung von Erlen-Naturverjüngungen nur auf Flächen desselben Waldbesit-

zers zulässig. Bei der Verwendung von nicht als Wildlinge vor Ort geworbenen Erlen 

ist vor der Pflanzung eine phytophtorafreie Herkunft und Aufzucht nachzuweisen. 

6. Für die Begrünung von Flächen darf Saatgut mit Kräutersamen nur verwendet wer-

den, wenn es sich um solche Kräuterarten handelt, die in landwirtschaftlichen Saat-

mischungen üblich sind, oder es sich um Kräuter lokaler Herkunft handelt, die durch 

Heumulchverfahren oder ähnliche Verfahren aufgebracht werden. 

7. Die planfestgestellten landschaftspflegerischen Maßnahmen sind entsprechend den 

Vorgaben in den Maßnahmenblättern zu unterhalten. Der Zeitraum der Unterhaltung 

beträgt ab Herstellung 30 Jahre. Maßnahmen zur Vermeidung des Eintritts von ar-

tenschutzrechtlichen Zugriffsverboten sowie Maßnahmen nach § 44 Abs. 5 Satz 3 

BNatSchG sind entsprechend ihrer Funktion dauerhaft zu erhalten. Das Gleiche gilt 

für Maßnahmen, die den Erhaltungszustand der Populationen von Arten gemäß § 45 

Abs. 7 Satz 2 BNatSchG wahren oder verbessern sollen. 

1.2 Abnahme der Maßnahmen und Funktionskontrolle 

Nebenbestimmungen:

1. Die Funktionsnachweise der planfestgestellten landschaftspflegerischen Maßnahmen 

erfolgen, soweit im Folgenden nicht etwas anderes geregelt ist, jeweils durch die 

Feststellung, dass die Maßnahmen/Maßnahmenflächen entsprechend den planfest-

gestellten Vorgaben hergestellt worden sind (Abnahme). Die Abnahme erfolgt auf 
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Grundlage einer Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde beim Regierungs-

präsidium Kassel durch die Planfeststellungsbehörde. 

2. Die Biotopentwicklung ist im Rahmen der Kontrollpflicht nach § 17 Abs. 7 BNatSchG 

zu überwachen. Hierzu sind die Maßnahmenflächen nach abgeschlossener Herstel-

lungs- und Entwicklungspflege in folgenden Zeiträumen auf das Vorhandensein ge-

eigneter Strukturen zu überprüfen (Funktionskontrolle): 

• Die Maßnahmenflächen L4, L12, L16, L19, L20, L21, L23 bis L27, L29 bis L30, U4, 

U7, U8, U10, U10.1, U23, U29, U38 bis U41 im 1. und 5. Jahr sowie einmalig nach 25 

Jahren, 

• die Maßnahmenflächen G5, G20, G22, G23, G24, G25, G26, G27, O4, R9, TG und 

WR im 1. Jahr sowie danach alle 10 Jahre, 

• die Maßnahmenflächen EG13, EG31, EG37, EG41, EG42, EG43, H1, H14, H15, 

H16, H17, H19, H20, H21, H22/H23, O3, O5, S2, S3, S4, S4.1, S6, S7 und S8  im 1. 

Jahr sowie danach alle 5 Jahre,  

• die Maßnahmen B14, B16, B17 und B18 im 1. und 3. Jahr sowie danach alle 5 Jahre. 

3. Nach abgeschlossener Herstellungs- und Entwicklungspflege ist im Rahmen der Kon-

trollpflicht nach § 17 Abs. 7 BNatSchG in folgenden Zeiträumen das Vorhandensein 

artgerechter Strukturen für die Avifauna (Grau-, Schwarz-, Mittelspecht, Feldsperling, 

Hohltaube, Raufußkauz, Sperlingskauz, Rotmilan, Trauerschnäpper, Uhu, Waldlaub-

sänger, Waldohreule, Waldschnepfe) und das Vorliegen der Voraussetzungen für die 

Nutzung durch die Arten der zu überprüfen (Funktionskontrolle): 

• Die Entwicklung naturnaher alt-, totholz- und höhlenreicher Waldhabitate mit integrier-

ten Singflugarealen (Waldlaubsänger) sowie von trassenabschirmenden Gehölz-

beständen auf den Maßnahmenflächen A3, A8, A9, A10, A10a, A11, A13, A19.4, 

A21, A24, A25, U4, U10, U10.1 und TG im 1., 10. und 25. Jahr,  

• die Entwicklung reich strukturierter Offenland- und extensiv genutzter Grünlandhabi-

tate auf den Maßnahmenflächen EG13, EG37, EG41, EG42 und EG43 alle 3 Jahre. 

Die auf den Maßnahmenflächen A3, A8, A9, A10, A10a, A13, A13a, A21, A24, A25, 

U10, U10.1 ausgebrachten Nistkästen sind jährlich instand zu halten und zu säubern. 
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4. Die Entwicklung naturnaher Wald- und strukturreicher Waldrandhabitate auf den 

Maßnahmenflächen A3, A8, A9, A10, A19.4, A21, U4, U7, U8, U10.1, U23, U29, U39, 

U40 und WR ist im Rahmen der Kontrollpflicht nach § 17 Abs. 7 BNatSchG im 1. Jahr 

sowie danach alle 10 Jahre auf das Vorhandensein artgerechter Habitatstrukturen für 

die Haselmaus sowie auf das Vorliegen der Voraussetzungen für die Nutzung durch 

die Art zu überprüfen. 

Die auf den Maßnahmenflächen U23, U29, U39, U40 und WR ausgebrachten Nist-

kästen sind für die Dauer von 5 Jahren jährlich instand zu halten und zu säubern.  

5. Nach abgeschlossener Herstellungs- und Entwicklungspflege sind im Rahmen der 

Kontrollpflicht nach § 17 Abs. 7 BNatSchG die Entwicklung strukturreicher, mit be-

sonntem Habitatmosaik ausgestatteter Wald- und Gehölzhabitate sowie die Entwick-

lung von extensiven Streuobstwiesen- und Offenlandhabitaten auf den Maßnahmen-

flächen G24, L21, U29, U40, EG37, H14, H16, O3 und R8 im 1. Jahr sowie danach 

alle 5 Jahre auf das Vorhandensein artgerechter Habitatstrukturen für die Zaunei-

dechse sowie auf das Vorliegen der Voraussetzungen für die Nutzung durch die Art 

zu überprüfen. 

6. Nach abgeschlossener Herstellungs- und Entwicklungspflege sind im Rahmen der 

Kontrollpflicht nach § 17 Abs. 7 BNatSchG die Entwicklung strukturreicher, mit be-

sonntem Habitatmosaik ausgestatteter Wald- und Gehölzhabitate sowie die Entwick-

lung von extensiv genutzten Offenlandhabitaten auf den Maßnahmenflächen G24, 

EG37, H14, H16, L21, O3, R8, U29 und U40 im 1. Jahr sowie danach alle 5 Jahre  

auf das Vorhandensein artgerechter Habitatstrukturen für die Schlingnatter sowie auf 

das Vorliegen der Voraussetzungen für die Nutzung durch die Art zu überprüfen. 

7. Die Entwicklung von naturnahen alt-, totholz- und höhlenreichen Waldhabitaten, ex-

tensiven Streuobstwiesen sowie von als Leitstrukturen dienenden Baumhecken und 

Baumreihen auf den Maßnahmenflächen O3, O4, O8, A3, A6, A8, A9, A10, A11, A13, 

A19.4, A21, A24, A25, A26, U7, U8, U10, U10.1, U23, U29, U39, U41, B16, B17 und 

R9 werden im Rahmen der Kontrollpflicht nach § 17 Abs. 7 BNatSchG im 1. Jahr so-

wie danach alle 10 Jahre auf das Vorhandensein funktionsgerechter 

Habitatstrukturen für Fledermäuse sowie auf das Vorliegen der Voraussetzungen für 

die Nutzung durch die Arten überprüft (Funktionskontrolle). 
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8. Die mit den Maßnahmen A3, A8, A9, A10, A13, A19.4, A21 und A24 ausgebrachten 

Fledermauskästen sind jährlich instand zu halten und zu säubern. 

9. Nach abgeschlossener Herstellungs- und Entwicklungspflege sind im Rahmen der 

Kontrollpflicht nach § 17 Abs. 7 BNatSchG die Entwicklung naturnaher alt-, totholz- 

und höhlenreicher Waldhabitate auf den Maßnahmenflächen A3, A8, A9, A19.4, A20, 

A21, A24, A25, U7, U8, U10.1, U29 und U39 im 1. Jahr sowie danach alle 10 Jahre 

auf das Vorhandensein artgerechter Habitatstrukturen für die Wildkatze sowie auf das 

Vorliegen der Voraussetzungen für die Nutzung durch die Art zu überprüfen. 

Hinweise:

1. Die frist- und sachgerechte Durchführung der Maßnahmen sowie der angeordneten 

Funktionskontrollen kann die Vorhabenträgerin durch die Vorlage eines Berichts do-

kumentieren. Dieser Bericht ist zusammen mit einer Stellungnahme der oberen Na-

turschutzbehörde beim Regierungspräsidium Kassel der Planfeststellungsbehörde 

vorzulegen. 

2. Die Vorhabenträgerin wird darauf hingewiesen, dass nach § 4 HAGBNatSchG eine 

Verpflichtung besteht, die erhobenen Naturschutzfachdaten der oberen Naturschutz-

behörde jeweils zeitnah zu übermitteln. Das Format ist mit der oberen Naturschutz-

behörde abzustimmen.  

1.3 Baubeschränkungen und Schutzmaßnahmen während der Bauzeit/Konkretisie-

rung entsprechender Maßnahmenblätter 

Nebenbestimmungen: 

1. Zum Schutz des Oberbodens ist dieser auf allen Versiegelungs-, Auftrags- und 

Abtragsflächen, den temporär zur Baustelleneinrichtung genutzten Flächen sowie 

Zwischenlagerflächen vor Beginn der Baumaßnahmen oder Zwischenlagerungen ab-

zutragen und sachgerecht zu lagern. Nach Abschluss der Bauarbeiten oder Zwi-

schenlagerung ist der abgetragene und zwischengelagerte Oberboden wieder einzu-

bauen. Der Umfang des erforderlichen Oberbodenabtrags auf Baustelleneinrich-

tungsflächen ist im Rahmen der Ausführungsplanung flächenbezogen mit der oberen 

Naturschutzbehörde beim Regierungspräsidium Kassel abzustimmen. Die Vorgaben 

der DIN 18915 sind einzuhalten. 
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Von der Verpflichtung zum Abtrag des Oberbodens ausgenommen sind besonders zu 

schützende Auen- und Feuchtböden auf den temporär genutzten Flächen unterhalb 

von Brückenbauwerken. In diesen Bereichen erfolgt anstelle des Oberbodenabtrages 

der Schutz des Bodens durch eine Abdeckung mit einem Vlies in Verbindung mit ei-

ner druckverteilenden Tragschicht. 

2. Auf temporär genutzten Bauflächen ist der verdichtete Unterboden kreuzweise 

tiefenzulockern; eventuell aufgetragenes Fremdmaterial ist vollständig zu beseitigen. 

Die Vorgaben der DIN 18915 sind einzuhalten. 

3. Das auf dem ehemaligen Schießplatzgelände und auf dem Sportplatz am Bubenrad 

zur Zwischenlagerung aufgebrachte Bodenmaterial ist soweit wie möglich zum 

Schutz vor Erosion einzugrünen. 

4. Maßnahme V4 

Die Bauschutzzäune müssen in den Bereichen, in denen sie unmittelbar entlang von 

FFH-Gebietsgrenzen zu errichten sind, mindestens 2 m hoch und staubdicht gestaltet 

sein. Darüber hinaus sind bei trockener Witterung die unmittelbar an ein FFH-Gebiet 

angrenzenden Abschnitte von Baustraßen sowie Staub emittierende Baufeld-Flächen 

zu bewässern. 

5. Maßnahme V7 

Nördlich und südlich des Baufeldes zwischen Bau-km 59+200 und 60+400 sind bau-

zeitliche Leit- und Sperreinrichtungen für Amphibien mindestens zwei Laichperioden 

vor Baubeginn zu errichten. Die Leit- und Sperreinrichtungen sind aus dem Baufeld 

heraus einseitig überwindbar herzustellen. 

In der auf die Errichtung der provisorischen Amphibienschutzzäune folgenden Laich-

periode werden zu Beginn der Laichperiode die anwandernden Amphibien an der 

vom Laichgewässer abgewandten Seite des Baufeldes täglich zu Tagesbeginn aus 

den Fanggefäßen entnommen und auf die gegenüberliegende Seite des Baufeldes 

umgesetzt. In der Nähe zum Teichkomplex 5 (zwischen Bau-km 59+200 bis 59+600) 

erfolgt dies auf der Südseite des Baufeldes, in der Nähe zum Teichkomplex 6 (zwi-

schen Bau-km 59+900 bis 60+400) auf der Nordseite des Baufeldes und in dem Zwi-

schenbereich (Bau-km 59+600 bis 59+900) beidseitig. Am Ende der Laichphase wird 
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für die Abwanderung in die Sommerlebensräume entsprechend auf der jeweils ge-

genüberliegenden Trassenseite vorgegangen. 

Als Fanggefäße für abwandernde Amphibien sind zum Schutz vor Prädatoren Fang-

kästen zu verwendenden. Die Anordnung der Fanggefäße sowie die Zeiten des Ein-

satzes der Fanggefäße sind unter Berücksichtigung der jeweils aktuellen Witterung 

mit der oberen Naturschutzbehörde abzustimmen.  

Die Fang- bzw. Umsetzungsergebnisse sind nach Amphibienart, Fanggefäßnummer 

und Datum differenziert zu erfassen. Die Ergebnisse sind der oberen Naturschutzbe-

hörde beim Regierungspräsidium Kassel jeweils zeitnah zur Verfügung zu stellen. 

6. Maßnahme V7 (provisorischer Anschluss B 400) 

Für den Zeitraum der Herstellung des provisorischen Anschlusses der A 44 VKE 50 

an die B 400 (planfestgestellte Unterlagen 7, Blatt 13.1, Unterlage 12.2, Blatt 13) bis 

zu dessen Rückbau sind die temporären Leit- und Sperreinrichtungen beiderseits des 

Baufeldes vorzusehen. 

1.4 Änderung und Konkretisierung von Maßnahmenblättern (Kompensationsmaß-

nahmen) 

Nebenbestimmungen:

1. Maßnahme A19.4 

In dem Waldbereich Gerbachsgrund nördlich der Autobahn auf einer Fläche von ca. 

3 ha sind parallel zum Bau der Autobahn Haselmauskästen über drei Vegetationspe-

rioden auszubringen. Die besetzten Kästen werden in die Maßnahmenfläche A 19.4 

umgesetzt.  

2. Maßnahmen B16, B17 und S7 

Auf den Maßnahmenflächen B16, B17 und S7 sind Initialpflanzungen von Röhrichten 

an geeigneten Stellen in einem Gesamtumfang von mindestens 1.180 m² vorzuneh-

men.  
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3. Maßnahme D1 

Der Durchlass des Blankebachs unterhalb der K 9 (planfestgestellte Unterlage 12.2, 

Blatt 11) ist mit einer mindestens einseitigen Trockenberme herzustellen, die eine ter-

restrische Passierbarkeit für Amphibien und Landsäuger oberhalb des Mittelwasser-

standes sicherstellt. 

4. Maßnahme H22 

Die Regelungen zur Biotopentwicklung und -pflege bezüglich der auf der Maßnah-

menfläche vorhandenen Kiefern sind entsprechend auf die vorhandenen Lärchen an-

zuwenden. 

5. Maßnahme O5 

Die Maßnahme ist auf der außerhalb des Baufeldes liegenden Fläche von 1.560 m²  

spätestens ein Jahr nach Inanspruchnahme einer entsprechenden Fläche gesetzlich 

geschützter Streuobstbestände im Bereich des Anschlusses der Anschlussstelle 

Sontra/Ost an die K 28 und des Zubringers (planfestgestellte Unterlagen 7, Blatt 4.1 

und 12.2, Blatt 4.1) umzusetzen. Eine über die Fläche von 1.560 m² hinausgehende 

Inanspruchnahme gesetzlich geschützter Streuobstbestände im Bereich der An-

schlusses an die K 28 und des Zubringers darf erst erfolgen, wenn sichergestellt ist, 

z. B. durch entsprechende Regelungen im Bauzeitenplan, dass die Maßnahme O5 

binnen eines Jahres nach der Inanspruchnahme auf einer entsprechenden Fläche in-

nerhalb des Baufeldes umgesetzt werden kann. 

6. Maßnahmen S3 und S4.1 

Auf den Maßnahmenflächen S3 und S4.1 sind seggen- und binsenreiche Nasswiesen 

in einem Gesamtumfang von mindestens 3.760 m² anzulegen. 

7. Maßnahmen S2, S3, S4, S4.1, S6, S7 und S8 

Im Rahmen der extensiven Grünlandnutzung auf feuchten und nassen Standorten 

sind bis zu zwei Wiesenschnitte im Jahr vorzunehmen. Das Mahdgut ist zu entfernen. 
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8. Maßnahme WR 

Die Waldrandunterpflanzung ist in den Bereichen, die außerhalb des Baufeldes lie-

gen, mit einer Vorlaufzeit von drei Jahren vor Baubeginn umzusetzen. 

Die Anpflanzungen auf den innerhalb des Baufeldes liegenden Flächen (insgesamt 

7,88 ha) haben unmittelbar nach Abschluss der Erdarbeiten auf der jeweiligen Flä-

che, spätestens binnen eines Jahres nach Abschluss der Erdarbeiten, zu erfolgen. 

2 Wald/Forst 

Nebenbestimmungen:

1. Das Forstvermehrungsgutgesetz (FoVG) vom 22.05.2002 (BGBl. I S. 1658), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 09.12.2010 (BGBl. I S. 1934) i. V. m. § 6 Abs. 4 Nr. 4 

HForstG ist für die Baumarten, die ihm unterliegen, zu beachten und hinsichtlich des 

fachlichen Inhalts auf alle anderen Baumarten und die Straucharten zu übertragen.  

2. Vermehrungsgut von Baumarten, für die Herkunftsempfehlungen vorliegen, ist auch 

außerhalb der forstlichen Verwendung nach den Vorgaben der Herkunftsempfehlun-

gen auszuwählen (OFB Kassel & ASV Kassel 2006: Pilotprojekt �Gebietsheimische 

Gehölze�, Teilprojekt 6 S. 7 Ziff. 1: Vorgabe für Auswahl und Rangfolge, Stand 

01.07.2006, unveröfftl.). Für Vermehrungsgut von Baumarten, für die keine Her-

kunftsempfehlungen vorliegen und für die Straucharten sind entsprechende Vorga-

ben unter �Gebietsheimische Gehölze�, Teilprojekt 6 S. 7 Ziff.  2 (a. a. O.) dargestellt. 

3. Das zuständige Forstamt und die Waldbesitzer sind drei Wochen vor Beginn der Ar-

beiten zu benachrichtigen. 

4. Zehn Jahre nach Beginn der Wiederaufforstungen und Ersatzaufforstungen hat eine 

Begehung der Aufforstungsflächen durch die obere Forstbehörde beim Regierungs-

präsidium Kassel und die Vorhabenträgerin stattzufinden, bei der der Stand und die 

Qualität der Aufforstungen geprüft und gegebenenfalls erforderliche Pflegemaßnah-

men oder Neuaufforstungen verbindlich abgestimmt werden. 

5. Die geplanten Zäunungen für die Waldumbau- und Aufforstungsflächen sind nach Si-

cherung der Forstkulturen wieder abzubauen und zu entsorgen. 

6. Bei der waldbaulichen Feinplanung ist die Hessische Waldbaufibel zu beachten. 
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3 Immissionsschutz 

3.1 Straßenverkehrslärm 

Nebenbestimmung:

Die Fahrbahndecken der A 44 sind im gesamten Abschnitt der VKE 50 mindestens mit ei-

nem lärmtechnischen Korrekturfaktor von DStrO = -2 dB(A) auszuführen. 

3.2 Baulärm 

Nebenbestimmung:

Im Hinblick auf Bautätigkeiten sind die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen 

Baulärm-Geräuschimmissionen vom 19.08.1970 (Beilage zum BAnz. Nr. 160 vom 

01.09.1970) und die 32. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutz-

gesetzes (Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung � 32. BImSchV) vom 29.08.2002 

(BGBl. I S 3478), geändert durch Gesetz vom 08.11.2011 (BGBl. I S. 2178) zu beachten. 

4 Wasserwirtschaft 

4.1 Allgemeines 

Nebenbestimmungen:

1. Die Ausführungsplanungen für Maßnahmen am Gewässer und am Uferrandstreifen 

sind vor Baubeginn mit der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kas-

sel abzustimmen.  

2. Bei der Bauausführung muss eine fachkundige und ordnungsgemäße Bauleitung ge-

währleistet sein. Der verantwortliche Bauleiter hat darüber zu wachen, dass die Re-

geln der Technik und der Wasserwirtschaft eingehalten und die vorliegenden Bedin-

gungen, Auflagen und Hinweise beachtet werden. 

3. Die bei der Gründung angetroffenen Bodenverhältnisse sind vom Bauleiter zu proto-

kollieren. Treten Unstimmigkeiten gegenüber den Annahmen der Statik auf oder sind 

Schwierigkeiten der Bodenbestimmung gegeben, ist ein Bodenmechaniker hinzuzu-

ziehen. 
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4. Beim Betanken von Baumaschinen ist ein Sicherheitsabstand von mindestens 10 m 

zum Gewässer bzw. offen gelegtem Grundwasser einzuhalten. Treib- und Schmier-

stoffe sowie sonstige wassergefährdende Stoffe sind außerhalb des Uferbereiches zu 

lagern. Während der Betonierarbeiten austretende Betonschlämme dürfen nicht in 

das Gewässer gelangen. 

5. Bei dem geplanten Einbau von Natursteinen ist standortgerechtes Material zu ver-

wenden. Die Klassifizierung der Steine einschließlich der Festlegung bestimmter 

Mindestanforderungen haben in Analogie zu den Regelungen der aktuellen Techni-

schen Lieferbedingungen für Wasserbausteine (TLW), Ausgabe 2003, zu erfolgen. In 

exponierten Wasserwechselbereichen, wie sie beispielsweise bei Riegelsteinen auf-

treten, sind besondere Anforderungen an die Frost-, Tau- und Wechselbeständigkeit 

des verwendeten Materials zu stellen. Die DIN 19657, Punkt 5.1 ff, ist bei der Durch-

führung der Sicherung unter Verwendung von Natursteinen und künstlichen Steinen 

zu beachten. 

6. Nach Beendigung der Bauarbeiten sind die Oberflächen, die Gewässersohle sowie 

die Böschungsflächen und Uferbefestigungen im Baustellenbereich in einen ord-

nungsgemäßen, örtlich angepassten Zustand zu versetzen. Vorhandene Ufermauern 

sind zu erhalten bzw. wieder herzustellen. 

7. Mit den Arbeiten dürfen nur Unternehmer mit der erforderlichen Sachkunde und Er-

fahrung beauftragt werden.  

8. Die Vorhabenträgerin hat die bauausführenden Unternehmen durch entsprechende 

Regelungen in den Bauverträgen zu verpflichten, die geltenden wasserrechtlichen 

Vorschriften und wasserrechtlichen Nebenbestimmungen dieses Beschlusses bei 

den Baustelleneinrichtungen und Baudurchführungen zu beachten. 

4.2 Anforderungen an Baumaßnahmen in Überschwemmungsgebieten und im Ge-

wässerrandstreifen (10 m) von Gewässern 

Nebenbestimmungen:

1. Die Errichtung von Brückenpfeilern bzw. Widerlagern im Gewässerrandstreifen hat in 

hochwasserangepasster Weise zu erfolgen. Die Ausführungsplanung ist mit der unte-

ren Wasserbehörde beim Kreisausschuss des Werra-Meißner-Kreises abzustimmen. 
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2. Bei Bauarbeiten im Gewässerrandstreifen sind folgende Auflagen zu beachten: 

Der Einbau von Umflutungsvorrichtungen ist rechtzeitig vor Bauausführung mit der 

unteren Wasserbehörde beim Kreisausschuss des Werra-Meißner-Kreises abzu-

stimmen. 

Im Gewässerrandstreifen dürfen keine Baustoffe, Bauhilfsstoffe, Geräte und Werk-

zeuge gelagert werden. 

4.3 Anforderungen an Baumaßnahmen in Wasserschutzgebieten 

4.3.1 Allgemeine Anforderungen an Baumaßnahmen in Wasserschutzgebieten 

Nebenbestimmungen:

1. Innerhalb festgesetzter Wasserschutzgebiete sind bei der Planung und späteren Un-

terhaltung der Straßeneinrichtungen (Bankette, Mittelstreifen, Schutzvorrichtungen 

usw.) sowie der Baustelleneinrichtung und Baudurchführung die Vorgaben der 

RiStWag, die geltenden technischen Regelwerke, die Verbote der jeweiligen Schutz-

gebietsverordnungen, soweit von diesen unter A III 3.1 keine Ausnahmen zugelassen 

wurden, und die nachfolgenden Vorgaben zu beachten. In die Baubeschreibung und 

den Ausschreibungstext sind die Auflagen sowie Ge- und Verbote der Wasser-

schutzgebietsverordnungen und der RiStWag aufzunehmen. Die Vorhabenträgerin 

hat die bauausführenden Unternehmen durch entsprechende Regelungen in den 

Bauverträgen zu verpflichten, diese Vorgaben bei Baustelleneinrichtungen und Bau-

durchführungen zu beachten.  

2. Die Baustelleneinrichtung ist auf einer geeigneten Fläche außerhalb der Wasser-

schutzzone II in Abstimmung mit der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsi-

dium Kassel vorzusehen. Im Fall einer Materiallagerung innerhalb der Wasserschutz-

zone II sind die Beschaffenheit der Materialien sowie deren Unbedenklichkeit im Hin-

blick auf die besonderen Schutzanforderungen innerhalb der Wasserschutzzone II 

täglich zu überwachen. Lagermaterialien, Anlieferfahrzeuge (Kfz-Kennzeichen, Fah-

rer/in) sowie ggf. erforderliche Hubgeräte (zum Verladen/Abladen von Materialien) 

sind in dem Bautagebuch zu vermerken. Dieses ist auf Verlangen der oberen Was-

serbehörde beim Regierungspräsidium Kassel vorzulegen. 



Planfeststellungsbeschluss - 69 - A Verfügender Teil 

A 44, VKE 50  V Nebenbestimmungen/Hinweise 

  4 Wasserwirtschaft 

3. Die Betankung von Arbeitsmaschinen ist innerhalb der Wasserschutzzonen I und II 

grundsätzlich nicht zulässig. Bei Betankungsvorgängen innerhalb der Wasserschutz-

zone III ist Folgendes zu beachten: 

Die Arbeitsmaschinen dürfen aus Straßenfahrzeugen, Aufsetztanks und aus Tank-

containern nur im Vollschlauchsystem mit einem nach dem Totmannprinzip schlie-

ßenden Zapfventil bei einem Volumenstrom von nicht mehr als 200 l/min im Auslauf 

befüllt werden. 

Gleiches gilt für das Befüllen eines Tankcontainers (Lagerbehälter) mit einem Inhalt 

bis zu 1.000 l im Falle einer kurzzeitigen Lagerung von wassergefährdenden Flüssig-

keiten in der Schutzzone III. 

Bei einer kurzzeitigen Lagerung dürfen nur doppelwandige und lecküberwachte Be-

hältnisse verwandt werden. 

Beim Betanken sind evtl. Tropfverluste auf geeignete Weise aufzufangen. 

4. Die zum Einsatz kommenden Baumaschinen und Fahrzeuge sind täglich vor Beginn 

und nach Beendigung der Arbeiten auf Dichtigkeit zu prüfen. Baumaschinen und 

Fahrzeuge, die Kraftstoff- und/oder Ölverluste aufweisen, sind unverzüglich von der 

Baustelle bzw. aus dem Schutzgebiet zu entfernen. Die zum Einsatz kommenden 

Baumaschinen und Fahrzeuge sind mit Betriebsstoffen der geringsten Wasserge-

fährdungsklasse zu betreiben. 

5. Ausgetretene wassergefährdende Flüssigkeiten sind sofort aufzunehmen und schad-

los zu beseitigen. Die entsprechenden Geräte und ausreichende Bindemittel zur Auf-

nahme von Rückständen und zur Zwischenlagerung verunreinigter Bodenmengen 

sind stets auf der Baustelle bereitzuhalten. Die Lagerstelle des Ölbindemittels ist für 

das Baustellenpersonal ausreichend zu kennzeichnen.

6. Sofern während der Bauzeit mobile Baucontainer oder Baustellentoiletten aufzustel-

len sind, darf dies nur an einer geeigneten gefällefreien Stelle außerhalb der Wasser-

schutzzonen I und II erfolgen. Die Fäkalien sind in absolut dichten Behältnissen kurz-

zeitig zu sammeln und durch ein Entsorgungsunternehmen einer zentralen Kläranla-

ge zuzuführen. Die Entleerungsfristen sind im Bautagebuch zu protokollieren. 
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7. Bei einem Austreten von wassergefährdenden Flüssigkeiten sind unverzüglich die 

untere Wasserbehörde beim Kreisausschuss des Werra-Meißner-Kreises oder die 

nächste Polizeidienststelle sowie die Betreiber der örtlichen Wassergewinnungsanla-

gen zu verständigen.  

8. Einbaumaterial für Bodenauffüllungen muss den Anforderungen der 

Verfüllbedingungen Z0 gemäß LAGA-Richtlinie sowie der Bundes-Bodenschutz- und 

Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 12. Juli 1999 (BGBl. I S. 1554), zuletzt geän-

dert durch Gesetz vom 24.02.2012 (BGBl. I S. 212), entsprechen. Eine Aufbringung 

von Füllboden in die Schutzzonen I und II ist nicht zulässig. 

4.3.2 Beweissicherungs- und Kontrollmaßnahmen im Zusammenhang mit der Errich-

tung der Talbrücke Riedmühle (BW 50-11) in der Trinkwasserschutzzone II des 

Brunnens 3 der Stadt Sontra 

Nebenbestimmungen:

Die Vorhabenträgerin hat vor Baubeginn in Abstimmung mit der oberen Wasserbehörde 

beim Regierungspräsidium Kassel, der Stadt Sontra und dem Werra-Meißner-Kreis, Fachbe-

reich 5 Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen, ein Konzept für eine baubeglei-

tende hydrogeologische Beweissicherung zu erstellen, um gegebenenfalls auftretende Aus-

wirkungen durch die Bautätigkeit auf die Wasserqualität des Brunnens 3 zu dokumentieren. 

Dabei sind folgende Vorgaben einzuhalten: 

1. Der Beginn (= Beginn der Baustelleneinrichtung in der Wasserschutzzone II) und das 

Ende (= Beendigung der Erdbau- und Betonierarbeiten, der Asphaltherstellung und 

der Herstellung einer der RiStWag entsprechenden Brückenentwässerung) der Bau-

maßnahmen an der Talbrücke Riedmühle sind der oberen Wasserbehörde beim Re-

gierungspräsidium Kassel und der Stadt Sontra anzuzeigen. 

2. Mit Bestandskraft des Planfeststellungsbeschlusses hat die Vorhabenträgerin jährlich 

eine Beprobung des Brunnens 3 durchführen zu lassen. Hierzu sind vorher die im 

Hinblick auf die Trinkwasserqualität maßgeblichen Parameter auf Grundlage der ak-

tuellen Fassung der Trinkwasserverordnung sowie hinsichtlich mikrobiologischer Pa-

rameter (Coliforme und Koloniezahl) und Mineralöl-Kohlenwasserstoffe in Abstim-

mung mit dem Werra-Meißner-Kreis, Fachbereich 5 Gesundheit, Verbraucherschutz 

und Veterinärwesen, festzulegen. Unabhängig von den jährlich stattfindenden 
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Beprobungen hat die Vorhabenträgerin unmittelbar vor Beginn der Baumaßnahme in 

Abstimmung mit der Stadt Sontra unter Berücksichtigung der festgelegten Parameter 

eine Nullbeprobung (Nullmessung) durchzuführen. Das Ergebnis der vorgenannten 

Beprobungen ist jeweils der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kas-

sel, der Stadt Sontra und dem Werra-Meißner-Kreis, Fachbereich 5 Gesundheit, Ver-

braucherschutz und Veterinärwesen unverzüglich vorzulegen. 

3. Die Vorhabenträgerin hat in Abstimmung mit der Stadt Sontra ab Baubeginn in wö-

chentlichen Abständen Beprobungen des Brunnens 3 durchführen zu lassen, die si-

cherstellen, dass mögliche Veränderungen der Grundwasserqualität während der 

Bauphase erfasst werden können. Nach Abschluss der Erdarbeiten und der Funda-

ment-/Pfahlherstellung sind die Beprobungen in 14-tägigen Abständen durchzufüh-

ren. Die Ergebnisse der Beprobungen sind zusammen mit den jeweiligen Arbeits-

schritten zu dokumentieren und der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidi-

um Kassel, der Stadt Sontra und dem Werra-Meißner-Kreis, Fachbereich 5 Gesund-

heit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen jeweils unverzüglich vorzulegen. 

4. Einen Monat nach Beendigung der Bauarbeiten ist der Brunnen 3 für die Beprobung 

und die Durchführung die Durchführung eines Pumpversuches in Betrieb  zu neh-

men. Nach weiteren zwei Monaten ist die Unbedenklichkeit der Wiederinbetriebnah-

me des Brunnens 3 und die Nutzung zur Trinkwasserversorgung mittels einer Voll-

analyse des Rohwassers hinsichtlich der zuvor festgelegten Parameter von der Vor-

habenträgerin zu überprüfen. Das Ergebnis des Pumpversuches und der Vollanalyse 

ist der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel, der Stadt Sontra 

sowie dem Werra-Meißner-Kreis, Fachbereich 5 Gesundheit, Verbraucherschutz und 

Veterinärwesen, unverzüglich vorzulegen.  

Nach Vorliegen einer entsprechenden Unbedenklichkeitsbescheinigung des Werra-

Meißner-Kreis, Fachbereich 5 Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen 

kann die Nutzung des Brunnens 3 für die Trinkwasserversorgung wieder aufgenom-

men werden. 

5. Ergeben die vorzunehmenden Beprobungen eine nachteilige Veränderung der 

Grundwasserqualität hinsichtlich der zuvor festgelegten Parametern infolge der Bau-

maßnahmen an der Talbrücke Riedmühle, hat die Vorhabenträgerin unverzüglich die 
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notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Möglichkeit einer Trinkwasserförde-

rung wiederherzustellen. 

Hinweis:

Die Betreiberin des Brunnens 3 der Stadt Sontra wird darauf hingewiesen, dass der Brun-

nen 3 der Stadt Sontra während der Baumaßnahmen zur Errichtung der Talbrücke Riedmüh-

le nicht zur Trinkwassergewinnung genutzt werden sollte.  

4.3.3 Schutzmaßnahmen hinsichtlich der Errichtung der Talbrücke Riedmühle 

(BW 50-11) in der Trinkwasserschutzzone II des Brunnens 3 der Stadt Sontra 

Nebenbestimmungen:

Im Zusammenhang mit der Herstellung von Bohrpfahlgründungen für die Pfeiler und Wider-

lager der Talbrücke Riedmühle innerhalb der Wasserschutzzone II des Brunnens 3 der Stadt 

Sontra sind die nach dem Stand der Technik erforderlichen Bauverfahren und Baumittel an-

zuwenden bzw. zu verwenden, um einen hydraulischen Kurzschluss der beiden in der 

Talaue befindlichen Grundwasserstockwerke (Druckwasserhorizonte), einen Austritt des 

Grundwassers über die Geländeoberkante sowie eine Verschmutzung des Grundwassers zu 

verhindern. Hierzu sind insbesondere folgende Maßnahmen zu ergreifen: 

1. Das Bohrloch ist während des Bohrvorganges durch Einbringung einer vorauseilen-

den Verrohrung und durch ständige Wasserauflast im Bohrprozess zu stützen und 

stabil zu halten. 

2. Es sind ausschließlich Bohrwerkzeug und Bohrmethoden zu verwenden, durch die 

ein Eintrag von wassergefährdenden Stoffen in den Boden oder das Grundwasser 

ausgeschlossen werden können. Bei Meißelbohrungen ist eine zusätzliche Bohrgut-

förderung (Greifer oder Spülung) vorzusehen. 

3. Die Bohrtiefen sollten die Einbindelänge der Vorstatik nicht überschreiten, um einen 

ausreichenden Sicherheitsabstand zu dem unteren Grundwasserstock zu gewährleis-

ten. 

Das jeweilige Bohrloch ist unmittelbar nach Fertigstellung der Bohrung kraftschlüssig 

zum Boden mit gering durchlässigem Material (z. B. Beton) zu verschließen. 
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4. Die Eignung des Pfahlbetons für den Einsatz im Grundwasser ist vor Baubeginn 

durch entsprechende umwelthygienische Unbedenklichkeitsprüfungen und Belege 

des Herstellers nachzuweisen. Der Nachweis ist der oberen Wasserbehörde beim 

Regierungspräsidium Kassel vor Beginn der Baumaßnahmen vorzulegen. Sollte das 

anstehende Grundwasser eine betonangreifende Zusammensetzung (kalklösende 

Kohlensäure und/oder Sulfatangriff) aufweisen, ist gemäß DIN 1045 ein Beton mit ei-

ner hohen Widerstandsfähigkeit gegen schwachen chemischen Angriff einzubauen.  

5. Die zur Anbindung der Brückenwiderlager- und Pfeilerstandorte erforderliche Bau-

straße ist innerhalb der Wasserschutzgebietszone II mittels einer temporären was-

serdichten Befestigung zu erstellen. Oberflächenwasser dieser Baustraßenfläche ist 

aufzufangen und über neu anzulegende dichte Mulden oder Rohrleitungen schadlos 

aus der Schutzzone II heraus zuleiten.  

6. Die Bohr- und Gründungsarbeiten sind ausschließlich von qualifizierten Fachunter-

nehmen durchzuführen. 

7. Die Bohr- und Betonierarbeiten (Verfüllung der Bohrlöcher und Betonierung der 

Pfahlkopfplatten) sind durch einen Fachgutachter der Fachrichtung Hydrogeologie 

fortwährend zu überwachen und lückenlos zu dokumentieren. Der Fachgutachter hat 

die Einhaltung von grundwasserschützenden Vorschriften oder Nebenbestimmungen 

durch Vorgaben und Hinweise an die Bauüberwachung sicherzustellen; die Bau-

überwachung gibt die Vorgaben und Hinweise an die baudurchführenden Unterneh-

men als Weisung oder Empfehlung weiter. Die sonstigen in der Schutzzone II erfor-

derlichen Erdbaumaßnahmen (u. a. Herstellung von gefällefreien Stellflächen, Mate-

riallagerflächen und Bodenverfüllmaßnahmen) sind durch von der Vorhabenträgerin 

gestelltes Personal während der Baudurchführung fortwährend zu überwachen. 

4.3.4 Hinweise und Bauzeitenregelung zur Stilllegung des Brunnens 10 und zur Er-

satzwasserbeschaffung durch Brunnen 3 der Stadt Sontra 

Nebenbestimmungen:

1. Parallel zu der Errichtung der Talbrücke Riedmühle hat die Vorhabenträgerin die 

notwendige Verbindung der Trinkwasserleitung von dem Brunnen 3 zu dem Lei-

tungsnetz der Ortsteile Wölfterode und Blankenbach der Stadt Sontra außerhalb des 

auf dem Flurstück 45/2, Flur 14, Gemarkung Ulfen befindlichen Brunnengebäudes 
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(vgl. planfestgestellte Unterlage 7, Blatt 12) an geeigneter Stelle auf der öffentlichen 

Wegeparzelle, in der die Leitungen zwischen den Brunnen 3 und 10 und dem Brun-

nen 10 und dem Hochbehälter parallel verlaufen, herzustellen, damit die Trinkwas-

serversorgung nach Außerbetriebnahme des Brunnens 10 ohne zeitliche Unterbre-

chung über den Brunnen 3 erfolgen kann. Während des Baus der Talbrücke Ried-

mühle ist die vorhandene Leitung des Brunnens 3 in Richtung des Brunnens 10 hin-

sichtlich ihrer Lage und Höhe der zukünftigen Trasse der A 44 bzw. der Anschluss-

stelle Ulfen anzupassen, so dass zum Zeitpunkt der Außerbetriebnahme des Brun-

nens 10 diese Leitung in Betrieb genommen werden kann. Des Weiteren hat die Vor-

habenträgerin die Pumpleistung des Brunnens 3 für die spätere Trinkwasserversor-

gung in Abstimmung mit der Stadt Sontra zu überprüfen und die für eine ordnungs-

gemäße Trinkwasserversorgung der Ortsteile Wölfterode und Blankenbach der Stadt 

Sontra gegebenenfalls erforderlichen technischen Einrichtungen, insbesondere Pum-

pen, auf ihre Kosten einzubauen oder zu erneuern. 

2. Nach Vorliegen der Unbedenklichkeitsbescheinigung des Werra-Meißner-Kreises, 

Fachbereich 5 Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen gemäß Neben-

bestimmung A V 4.3.2 Ziffer 4 sind in Abstimmung mit der Stadt Sontra die Leitungen 

vom Brunnen 10 zum Hochbehälter und vom Brunnen 3 zum Brunnen 10 außerhalb 

des auf dem Flurstück 45/2, Flur 14, Gemarkung Ulfen befindlichen Brunnengebäu-

des (vgl. planfestgestellte Unterlage 7, Blatt 12) an geeigneter Stelle auf der öffentli-

chen Wegeparzelle, in der die Leitungen zwischen den Brunnen 3 und 10 und dem 

Brunnen 10 und dem Hochbehälter parallel verlaufen, zu durchtrennen und damit der 

Brunnen 10 vom Wasserversorgungsnetz  vollständig abzutrennen. 

Die Abtrennung des Brunnens 10 vom Wasserversorgungsnetz ist der oberen Was-

serbehörde beim Regierungspräsidium Kassel umgehend anzuzeigen, damit diese 

das Wasserschutzgebiet durch Verordnung aufheben kann. Der maßgebliche Zeit-

punkt für die Aufhebung des Wasserschutzgebietes und die damit verbundene Au-

ßerkraftsetzung der geltenden Verbote richtet sich nach den mit Veröffentlichung der 

Aufhebungsverordnung im Staatsanzeiger des Landes Hessen getroffenen Regelun-

gen.  
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Hinweise:

1. Vor der Aufhebung des Wasserschutzgebietes des Brunnens 10 der Stadt Sontra 

durch die hierfür zuständige obere Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kas-

sel gelten die Verbote der Schutzgebietsverordnung des Regierungspräsidiums Kas-

sel vom 21.01.1994 (Staatsanzeiger des Landes Hessen 1994, S. 668 ff.), geändert 

mit Verordnung des Regierungspräsidiums Kassel vom 20.07.1998 (Staatsanzeiger 

des Landes Hessen 1998, S. 2805) fort.  

Vor Aufhebung des Wasserschutzgebietes des Brunnens 10 der Stadt Sontra darf in-

nerhalb der Wasserschutzzone II mit der Durchführung von Bauarbeiten nicht begon-

nen werden.  

2. Innerhalb der Wasserschutzzone III des Brunnens 10 dürfen Bohrungen und Erdauf-

schlüsse mit wesentlicher Minderung der Grundwasserüberdeckung nur durchgeführt 

werden, sofern der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel im Zu-

ge der vorherigen Abstimmung der Bauausführungsplanung nachgewiesen worden 

ist, dass eine schädliche Verunreinigung des Grundwassers oder eine sonstige nach-

teilige Veränderung seiner Eigenschaften nicht zu besorgen sind.  

4.4 Schutz- und Beweissicherungsmaßnahmen bezüglich der Trinkwasserquelle des 

Aussiedlerhofes Weißenbörner Straße 15, 36205 Sontra 

Nebenbestimmungen:

1. Die Vorhabenträgerin hat vor Beginn der Bauarbeiten für den Tunnel Holstein für den 

Aussiedlerhofes Weißenbörner Straße 15, 36205 Sontra eine temporäre Ersatzwas-

serbeschaffung auf ihre Kosten einzurichten, um den landwirtschaftlichen Betrieb und 

das Wohngebäude während der Bauzeit mit Trinkwasser zu versorgen. Hierzu ist das 

Anwesen an die planfestgestellte Wasserleitung vom Wasserversorgungsnetz der 

Stadt Sontra zum nördlichen Tunnelportal (entlang der K 2, siehe planfestgestellte 

Unterlage 7, Blatt 2 und 2.1) anzuschließen. Die notwendigen technischen Vorkeh-

rungen für die Herstellung einer ordnungsgemäßen Trinkwasserversorgung des An-

wesens über diese Leitung sind im Zuge der Ausführungsplanung mit der oberen 

Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel und dem Werra-Meißner-Kreis, 

Fachbereich 5 Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen abzustimmen. 
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2. Die Vorhabenträgerin hat vor Baubeginn in Abstimmung mit der unteren Wasserbe-

hörde beim Werra-Meißner-Kreis ein Konzept für eine baubegleitende hydrogeologi-

sche Beweissicherung zu erstellen, um gegebenenfalls auftretende Auswirkungen auf 

die Wasserqualität der Trinkwasserquelle zu dokumentieren. Dabei sind folgende 

Vorgaben einzuhalten: 

Vor Beginn der Baumaßnahme an dem Tunnel Holstein sind die im Hinblick auf die 

Trinkwasserqualität maßgeblichen Parameter auf Grundlage der aktuellen Fassung 

der Trinkwasserverordnung in Abstimmung mit dem Werra-Meißner-Kreis, Fachbe-

reich 5 Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen, festzulegen. 

Vor Beginn der Baumaßnahme an dem Tunnel Holstein hat die Vorhabenträgerin auf 

ihre Kosten mit dem Betreiber der Trinkwasserquelle eine gemeinsame 

Nullbeprobung (Nullmessung) durchzuführen. 

Die Vorhabenträgerin hat in Abstimmung mit dem Werra-Meißner-Kreis, Fachbe-

reich 5 Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen und dem Betreiber der 

Trinkwasserquelle regelmäßige Beprobungen der Trinkwasserquelle auf ihre Kosten 

durchführen zu lassen, die sicherstellen, dass mögliche Veränderungen der Trink-

wasserqualität während der einzelnen Bauphasen erfasst werden können.  

Beginn und Abschluss der Baumaßnahme an dem Tunnel Holstein sind dem Werra-

Meißner-Kreis, Fachbereich 5 Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen 

und dem Betreiber der Trinkwasserquelle durch die Vorhabenträgerin anzuzeigen. 

3. Drei Monate nach Abschluss der Bauarbeiten (= vollständige Herstellung der Abdich-

tung der Tunnelröhren) an dem Tunnel ist auf Kosten der Vorhabenträgerin eine ab-

schließende Beprobung der Trinkwasserquelle hinsichtlich der zuvor festgelegten Pa-

rameter durchzuführen. Das Ergebnis der Beprobung ist dem Betreiber der Trinkwas-

serquelle sowie dem Werra-Meißner-Kreis, Fachbereich Gesundheit, Verbraucher-

schutz und Veterinärwesen, unverzüglich zu übermitteln. 

4. Ergibt die Beprobung eine nachteilige Veränderung der Trinkwasserqualität hinsicht-

lich der zuvor festgelegten Parameter infolge der Tunnelbaumaßnahmen, die eine 

Nutzung als Trinkwasser ausschließt, hat die Vorhabenträgerin die temporär errichte-

ten Wasserleitungen zu dem Aussiedlerhof dauerhaft herzustellen. 
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Hinweis:

Der Betreiber der Trinkwasserquelle auf dem Anwesen des Aussiedlerhofes Weißenbörner 

Straße 15, 36205 Sontra wird darauf hingewiesen, dass die Trinkwasserquelle während der 

Baumaßnahmen zur Errichtung des Tunnels Holstein nicht zur Trinkwassergewinnung ge-

nutzt werden sollte.  

5 Bodenschutz 

Nebenbestimmungen:

1. Die Aschenbahn des früheren Bundeswehrsportplatzes an der K 28, die als Zwi-

schenlagerfläche für bauzeitlichen Bodenaushub dienen soll, ist wie folgt zu behan-

deln, es sei denn, die obere Bodenschutzbehörde beim Regierungspräsidium Kassel 

kann bis zum Beginn der Nutzung der Aschenbahnfläche den Altlastenverdacht der 

Fläche verneinen: Auf den unverritzten Oberboden ist eine Trennlage, z. B. ein Geo-

textil, so aufzubringen, dass während des Baubetriebs keine Bodenverunreinigungen 

verschleppt werden und der zu lagernde Bodenaushub nicht kontaminiert wird. Bei 

der Entfernung der Trennlage ist darauf zu achten, dass kein Bodenaushub bzw. kein 

Eingriff in den Boden erfolgt und keine Bodenverunreinigungen freigesetzt werden 

können. Für die Zwischenlagerung von Bodenaushub gelten die Anforderungen nach 

DIN 19731. 

2. Sofern bei den Bauarbeiten kampfmittelverdächtige Gegenstände gefunden werden, 

ist der Kampfmittelräumdienst (KMRD) beim Regierungspräsidium Darmstadt unver-

züglich zu verständigen. 

3. Überschüssiger Erdaushub und Bauschutt sind entsprechend den Vorgaben des 

Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) vom 24.02.2012 (BGBl. I S. 212), zuletzt geän-

dert durch Gesetz vom 22.05.2013 (BGBl. I S. 1324), zu entsorgen. 

4. Auffälligkeiten im Boden oder Grundwasser, die im Zuge von Erkundungen oder 

Baumaßnahmen festgestellt werden, sind der oberen Bodenschutzbehörde beim Re-

gierungspräsidium Kassel mitzuteilen. 
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6 Denkmalschutz 

Nebenbestimmung:

Sollten bei den Erdarbeiten Bodendenkmäler entdeckt oder gefunden werden, sind diese 

unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Funde und Fundstellen sind 

bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige im unveränderten Zustand zu erhalten und in 

geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen.  

7 Baulogistik/Dimensionierung 

Nebenbestimmung:

Hinsichtlich der notwendigen Ver- und Entsorgungsleitungen der Tunnelanlagen sowie der 

Sicherheitstechnik hat die Vorhabenträgerin im Rahmen der Ausführungsplanung die Vorga-

ben der Richtlinien zur Ausstattung und zum Betrieb von Straßentunneln, Ausgabe 2006, 

(RABT 2006 [bzw. die gegebenenfalls aktuellste Fassung]) zu beachten. 

Die Festlegung der für die einzelnen Bauteile maßgebenden Bauklassen und des Fahrbahn-

deckenaufbaus erfolgt abweichend von den vorgelegten Planfeststellunterlagen nach der zur 

Zeit gültigen Richtlinie für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen, Ausga-

be 2012 (RStO 12) (vgl. ARS Nr. 30/2012 des BMVBS).

8 Leitungsschutz 

Nebenbestimmungen:

1. Die Kabeltrasse der Telekom in Höhe der Anschlussstelle Sontra/Ost (Anschluss an 

die K 28) ist in der Ausführungsplanung zu berücksichtigen.  

2. Telekommunikationslinien der Telekom im Baufeld sind zu sichern und zu verlegen. 

3. Die Vorhabenträgerin hat sich bzgl. den elektrischen Leitungen der E.ON Mitte AG 

vor Ausführung der Straßenbau bzw. Erdarbeiten mit dem zuständigen Regio Team 

in Bebra, Tel.: 06622-9211 0, der E.ON Mitte AG abzustimmen. Das Merkblatt 

"Schutz von Versorgungsanlagen der E.ON Mitte AG" ist in der aktuellen Fassung zu 

beachten. 
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4. Die Wasserleitungen von der privaten Quelle auf dem Grundstück Gemarkung Ulfen, 

Flur 16, Flurstück 45 zur Hausanlage und zum Born des Anwesens der Riedmühle 

sind während der Bauzeit, z. B. gegen mechanische Beeinträchtigungen, zu sichern. 

9 Vorbehalt weiterer Nebenbestimmungen 

Die nachträgliche Festsetzung, Änderung oder Ergänzung von Nebenbestimmungen insbe-

sondere zum Schutz von Natur und Landschaft, zum Schutz der Bevölkerung vor Immissio-

nen, zum Schutz des Grundwassers und von Oberflächengewässern sowie zum Schutz pri-

vater Rechte bleibt vorbehalten. 

VI Zusagen der Vorhabenträgerin 

Die Vorhabenträgerin hat folgende Zusagen abgegeben, die hiermit für verbindlich erklärt 

werden:  

1. Während der Bauarbeiten in den Einschnittslagen von Bau-km 55+300 bis 55+600 

sowie von Bau-km 55+750 bis 56+000 wird zur Überprüfung der Wasserqualität der 

privaten Trinkwasserwasserquelle auf dem Anwesen Aussiedlerhof Erdmannshain, 

36205 Sontra-Ulfen ein Beweissicherungsverfahren durchgeführt.  

Für die Durchführung dieses Beweissicherungsverfahrens wird folgende Vorgehens-

weise vorgeschlagen: 

Die Vorhabenträgerin erstellt vor Baubeginn in Abstimmung mit der unteren Wasser-

behörde beim Werra-Meißner-Kreis ein Konzept für eine baubegleitende hydrogeolo-

gische Beweissicherung, um gegebenenfalls auftretende Auswirkungen auf die Was-

serqualität der Trinkwasserquelle zu dokumentieren.  

Vor Beginn der Baumaßnahme in dem Bauabschnitt von Bau-km 55+300 bis 55+600 

sowie von Bau-km 55+750 bis 56+000 werden die im Hinblick auf die Trinkwasser-

qualität maßgeblichen Parameter auf Grundlage der aktuellen Fassung der Trinkwas-

serverordnung in Abstimmung mit dem Werra-Meißner-Kreis, Fachbereich 5 Ge-

sundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen, festgelegt.  

Unter Berücksichtigung dieser Parameter führt die Vorhabenträgerin vor Beginn der 

Baumaßnahme in dem Bauabschnitt von Bau-km 55+300 bis 55+600 sowie von Bau-
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km 55+750 bis 56+000 auf ihre Kosten mit dem Betreiber der Trinkwasserquelle eine 

gemeinsame Nullbeprobung (Nullmessung) durch. 

Während der Baumaßnahmen in dem vorgenannten Bauabschnitt lässt die Vorha-

benträgerin auf ihre Kosten in Abstimmung mit dem Werra-Meißner-Kreis, Fachbe-

reich 5 Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen und dem Betreiber der 

Trinkwasserquelle in regelmäßigen Abständen weitere Beprobungen der Trinkwas-

serquelle durchführen, die sicherstellen, dass mögliche Veränderungen der Trink-

wasserqualität während der einzelnen Bauphasen erfasst werden können.  

Die Vorhabenträgerin zeigt Beginn und Abschluss der Baumaßnahmen in dem vor-

genannten Bauabschnitt dem Werra-Meißner-Kreis, Fachbereich 5 Gesundheit, Ver-

braucherschutz und Veterinärwesen und dem Betreiber der Trinkwasserquelle durch 

die Vorhabenträgerin an. 

Drei Monate nach Abschluss der Bauarbeiten in dem vorgenannten Bauabschnitt 

führt die Vorhabenträgerin auf ihre Kosten eine abschließende Beprobung der Trink-

wasserquelle hinsichtlich der zuvor festgelegten Parameter durch. Das Ergebnis der 

Beprobung übermittelt sie unverzüglich dem Betreiber der Trinkwasserquelle sowie 

dem Werra-Meißner-Kreis, Fachbereich 5 Gesundheit, Verbraucherschutz und Vete-

rinärwesen. 

2. Bei Bau-km 59+825.000 wird auf dem Grundstück Gemarkung Ulfen, Flur 5, 

Flurstück 51 der vorhandene, an den neuen parallel zur Trasse verlaufenden 

Wirtschaftsweg anschließende Weg beibehalten und geschottert, um die 

Erreichbarkeit des Hochbehälters Wölfterode/Blankenbach sicherzustellen. 

VII Entscheidungen über Einwendungen und Anträge 

Anträge, die den Inhalt und Umfang der Planfeststellungsunterlagen sowie die Art und Weise 

des Planfeststellungsverfahrens betreffen, werden zurückgewiesen, soweit über sie nicht 

schon im Laufe des Verfahrens entschieden wurde. 

Einwendungen werden zurückgewiesen, soweit ihnen nicht durch eine von der Vorhabenträ-

gerin beantragte oder von der Planfeststellungsbehörde im Wege des Violetteintrags vorge-

nommene Planänderung oder durch eine Nebenbestimmung Rechnung getragen worden ist 
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oder soweit sie sich nicht im Laufe des Planfeststellungsverfahrens auf andere Weise erle-

digt haben. 

VIII Teilweise Aussetzung der sofortigen Vollziehung 

Die sofortige Vollziehung dieses Planfeststellungsbeschlusses wird ausgesetzt. Davon aus-

genommen bleibt die Umsetzung der im Folgenden aufgeführten landschaftpflegerischen 

Maßnahmen (planfestgestellte Unterlage 12.0, Anhang 2):  

Lfd. 

Nr. 

Maßnahmen-

bezeichnung 

Maßnahmenbeschreibung 

1 A3 Altholz 

2 A6  Altholz 

3 A8  Altholz 

4 A9  Altholz 

5 A10  Altholz, Nistkästen 

6 A10a  Altholz, Nistkästen, Errichtung von Wechselhorsten 

7 A11  Altholz 

8 A13  Altholz, Anlage von Höhlen, Nistkästen 

9 A13a Anlage von Höhlen, Nistkästen 

10 A19.4  Altholz, Anlage von Höhlen, Nistkästen 

11 A19.4a  Anlage von Höhlen, Nistkästen, Haselmauskästen 

12 A21  Altholz 
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13 A24 Altholz 

14 A25  Altholz 

15 A26  Altholz 

16 B16  Bachrenaturierung 

17 B17  Bachrenaturierung 

18 EG13  Entwicklung von extensivem Grünland 

19 EG37  Entwicklung von extensivem Grünland 

20 EG41  Entwicklung von extensivem Grünland 

21 EG42  Entwicklung von extensivem Grünland 

22 EG43  Entwicklung von extensivem Grünland 

23 G24  Anlage von Gehölzen in der Feldflur 

24 H14  Neuschaffung von Magerrasen 

25 H16  Neuschaffung von Magerrasen 

26 L21  Aufforstung von Laubwald 

27 O3  Entwicklung von extensiven Streuobstwiesen 

28 R8  Rückbau/Entsiegelung von Bauflächen 

29 U4  Umbau von Hybridpappalbeständen in naturnahe Laubwälder 

30 U7  Umbau von Nadelholzbeständen in Laubwälder 
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31 U8  Umbau von Nadelholzbeständen in Laubwälder 

32 U10  Umbau von Nadelholzbeständen in Laubwälder 

33 U10.1  Umbau von Nadelholzbeständen in Laubwälder 

34 U23  Umbau von Nadelholzbeständen in Laubwälder 

35 U29  Umbau von Nadelholzbeständen in Laubwälder 

36 U39  Umbau von Nadelholzbeständen in Laubwälder 

37 U40  Umbau von Nadelholzbeständen in Laubwälder 

38 U41  Umbau von Nadelholzbeständen in Laubwälder 

39 V1 Maßnahmen zur Baufeldfreimachung 

40 V7 Temporäre Leit- und Sperreinrichtungen für Amphibien während der 

Bauphase 

41 WR  Waldrandaufbau 
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B Sachverhalt 

Gegenstand dieses Planfeststellungsbeschlusses ist der Neubau eines Teilabschnittes der 

Bundesautobahn A 44 zwischen der Anschlussstelle Sontra/Nord und dem Tunnel Alberberg 

(Verkehrskosteneinheit [VKE] 50). Dieses Vorhaben ist Teil eines den Neubau der A 44 zwi-

schen Kassel und Herleshausen umfassenden Gesamtprojektes. 

I Planungsgeschichte 

Der Neubau einer vierstreifigen Autobahn zwischen der A 7 bei Kassel und der A 4 bei 

Herleshausen ist Teil des Verkehrsprojektes Deutsche Einheit Nr. 15 �Autobahn A 44 Kas-

sel-Eisenach und A 4 Eisenach-Görlitz�. Das insgesamt 17 Verkehrsprojekte Deutsche Ein-

heit (VDE) umfassende Investitionsprogramm wurde 1991 aufgelegt, um das Zusammen-

wachsen der ost- und westdeutschen Bundesländer zu beschleunigen.  

Das Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nr. 15 wurde 1993 als Vorhaben des vordringlichen 

Bedarfs in den dem Fernstraßenausbaugesetz als Anlage beigefügten Bedarfsplan aufge-

nommen (BGBl. I 2004, 2574 � Beilage als Faltblatt). Darüber hinaus ist der Neubau der 

A 44 zwischen Kassel und Herleshausen Bestandteil des transeuropäischen Verkehrswege-

netzes (vgl. Karte des Abschnitts 2.5 des Anhangs I des Beschlusses Nr. 661/2010/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 07.07.2010 über Leitlinien der Union für den 

Aufbau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes [ABl. Nr. L 204, S. 1]). 

Für das in sechs Planungsabschnitte aufgeteilte Gesamtvorhaben des Neubaus der A 44 

zwischen Kassel und Herleshausen wurden insgesamt fünf Raumordnungsverfahren durch-

geführt. Das Raumordnungsverfahren für die Planungsabschnitte V und VI (Wehretal-

Oetmannshausen bis zur A 4 bei Herleshausen-Wommen) wurde am 07.04.1997 eingeleitet 

und mit der landesplanerischen Beurteilung des Regierungspräsidiums Kassel vom 

20.01.1998 unter Zulassung von Abweichungen vom Regionalen Raumordnungsplan Nord-

hessen 1995 abgeschlossen. 

Mit Schreiben vom 27.02.1998 hat das Hessische Landesamt für Straßen- und Verkehrswe-

sen beim Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen die Bestimmung der 

Linienführung für die Planungsabschnitte IV, V und VI beantragt. Die Linienbestimmung wur-

de am 15.12.1998 abgeschlossen. Das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Woh-
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nungswesen bestätigte im Benehmen mit der obersten Landesplanungsbehörde gemäß § 16 

FStrG die zur Linienbestimmung beantragte Linienführung.  

Die bestimmte Linie wurde in den Regionalplan Nordhessen 2000, der durch den Regional-

plan Nordhessen 2009 ersetzt wurde, als Ziel der Raumordnung mit der Wirkung eines Vor-

ranggebietes aufgenommen. 

Für die Entwurfsplanung wurde das Gesamtvorhaben in elf als Verkehrskosteneinheiten 

(VKE) bezeichnete Bauabschnitte aufgeteilt. Es handelt sich um die VKE 01, 11, 12, 20, 31, 

32, 33, 40.1, 40.2, 50 und 60. Für den Streckenabschnitt der VKE 31 ist bereits der Verkehr 

freigegeben. Die VKE 01, 12, 20, 32 und 33 befinden sich im Bau. Für die VKE 40.1, 40.2 

und 60 liegen Planfeststellungsbeschlüsse vor, und für die VKE 11 ist ein Planfeststellungs-

verfahren eingeleitet worden. 

Im Zuge der weiteren Entwurfsplanung wurde die im Regionalplan Nordhessen 2009 darge-

stellte Linie des Abschnitts der VKE 50 in Teilbereichen überarbeitet und geändert. Mit 

Schreiben vom 31.01.2011 hat das Hessische Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen 

beim Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung unter Hinweis auf diese Än-

derung den Vorentwurf zur Erteilung des Sichtvermerks eingereicht. Der Sichtvermerk wurde 

mit Schreiben des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung vom 

21.04.2011 erteilt.  

II Beschreibung des Vorhabens 

Der Bauabschnitt der VKE 50 beginnt südöstlich der im Bereich der VKE 40.2 liegenden An-

schlussstelle Sontra/Nord und endet nach ca. 10,76 km nordwestlich des im Bereich der 

VKE 60 liegenden Tunnels Alberberg.  

Am Beginn des Bauabschnitts schwenkt die Trasse in südöstliche Richtung und unterquert 

nordöstlich der Stadt Sontra mit einem Tunnel die westlichen Ausläufer des 462 m hohen 

Holsteins. Im weiteren Verlauf führt die Trasse nordöstlich entlang des Gewerbegebietes 

Sontra bis zur Anschlussstelle Sontra/Ost, in deren Bereich eine unbewirtschaftete PWC-

Anlage errichtet wird. Im Anschluss schwenkt die Trasse weiter in östliche Richtung und un-

terquert wiederum mit einem Tunnel den Berg Bubenrad. An das Südost-Portal des Tunnels 

Bubenrad schließt sich unmittelbar die Talbrücke zur Querung der Talaue des Lindenauer 

Wassers an. In einem Abstand von ca. 0,7 km nordöstlich der Siedlung Lindenau verläuft die 
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Trasse im Bereich des Höhenrückens zwischen Lindenau und Sontra/Ulfen in zwei tiefen 

Einschnitten und zwei Brückenbauwerke (Rübenberg und Kulmrich) sowie dem Tunnel 

Dachsloch. Im weiteren Verlauf führt die Trasse südlich entlang des Dachsgrundes und quert 

schließlich mit einem Talbauwerk die Kreisstraße K 9. Im Anschluss folgt die Anschlussstelle 

Sontra/Ulfen über die die A 44 an das nachgeordnete Straßennetz (B 400 und der L 3248) 

angeschlossen werden soll. Die Trasse führt anschließend am Nordrand des Heydels-Bergs 

entlang in östlicher Richtung bis zum Bauende bei Bau-km 60+760 parallel zu der vorhande-

nen B 400. 

Wesentliche Bestandteile des Abschnitts VKE 50 sind: 

• ein zwischen 1632 m und 1653 m langes Tunnelbauwerk bestehend aus zwei ge-

trennt geführten Röhren zur Unterquerung eines Ausläufers des Berges Holstein 

(Tunnel Holstein), 

• eine Anschlussstelle an die K 28 und eine daran angeschlossene PWC-Anlage süd-

östlich von Sontra, 

• ein zwischen 582 m und 598 m langes Tunnelbauwerk bestehend aus zwei getrennt 

geführten Röhren zur Unterquerung des Berges Bubenrad (Tunnel Bubenrad), 

• eine 512 m lange Talbrücke zur Überquerung der K 28 zwischen Sontra und Ulfen, 

des Gewässers Lindenauer Wasser und eines Wirtschaftsweges (Talbrücke 

Lindenau), 

• eine 55 m lange Brücke zur Überquerung einer Talsenke mit einem darin verlaufen-

den Gewässer östlich des Rübenberges (Brücke am Rübenberg), 

• eine 101 m lange Talbrücke zur Überquerung des Erdmannshainer Grunds mit einem 

darin verlaufenden Gewässer und von zwei Wirtschaftswegen (Talbrücke Kulmrich), 

• ein zwischen 210 m und 230 m langes Tunnelbauwerk bestehend aus zwei getrennt 

geführten Röhren zur Unterquerung eines Höhenrückens zwischen Lindenau und 

Ulfen nördlich des Daxbach (Tunnel Dachsloch), 
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• eine 358 m lange Talbrücke zur Überquerung der K 9 zwischen Ulfen und 

Nentershausen, des Gewässers Ulfe und von Wirtschaftswegen (Talbrücke Riedmüh-

le), 

• eine Anschlussstelle an die B 400 (zukünftig K 9) und die L 3248 südlich von Sontra-

Ulfen,  

• eine 203 m lange Talbrücke zur Überquerung der L 3248, des Gewässers Blanke und 

von zwei Wirtschaftswegen (Talbrücke Blankebach). 

Das Vorhaben umfasst ferner naturschutzfachliche Maßnahmen zur Vermeidung und Mini-

mierung von Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sowie zur Kompensation der mit 

dem Vorhaben verbundenen unvermeidbaren Eingriffe in Natur und Landschaft. 

III Ablauf des Planfeststellungsverfahrens 

1 Antrag 

Mit Antrag vom 17.07.2012, hat die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch Hessen 

Mobil � Straßen- und Verkehrsmanagement Außenstelle Fulda (Vorhabenträgerin), bei der 

Anhörungsbehörde, dem Regierungspräsidium Kassel, die Planfeststellungsunterlagen ein-

gereicht und die Durchführung des Anhörungsverfahrens beantragt. 

1.1 Auslegung der Planunterlagen 

Die Planunterlagen wurden vom 20.08.2012 bis einschließlich zum 19.09.2012 zeitgleich bei 

der Stadt Sontra und den Gemeinden Nentershausen und Ringgau während der üblichen 

Dienststunden ausgelegt. Ort und Zeit der Auslegung wurden ortsüblich bekanntgemacht. In 

der Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen, dass während des Auslegungszeitraumes 

und bis zu zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist jeder, dessen Belange durch das 

Vorhaben berührt werden, schriftlich oder zur Niederschrift beim Regierungspräsidium Kas-

sel oder den zuvor genannten Kommunen Einwendungen gegen den Plan erheben kann. 

Zudem wurden durch die Stadt Sontra und die Gemeinde Nentershausen die nicht ortsan-

sässigen Betroffenen von der Auslegung der Planunterlagen benachrichtigt. Die Gemeinde-

verwaltung Ringgau hat, da ihr keine nicht ortsansässigen Betroffenen bekannt waren, keine 

entsprechende Benachrichtigung vorgenommen.  
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Hinsichtlich der Einzelheiten der Auslegung wird auf den Vorlagebericht des Regierungsprä-

sidiums Kassel vom 30.01.2013 Bezug genommen. 

1.2 Beteiligung der Behörden und Stellen 

Mit Schreiben vom 10.08.2012 hat die Anhörungsbehörde den Behörden und Stellen, deren 

Aufgabenbereich durch das Vorhaben berührt wird, die Planunterlagen zugestellt und Gele-

genheit gegeben, bis zum 04.10.2012 Stellung zu nehmen. 

Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf den Vorlagebericht des Regierungspräsidiums Kassel 

vom 30.01.2013 verwiesen. 

1.3 Beteiligung der Vereinigungen gemäß § 17a Nr. 2 FStrG 

Die Benachrichtigung der vom Land Hessen anerkannten Naturschutzvereinigungen sowie 

sonstiger Vereinigungen, soweit sich diese für den Umweltschutz einsetzen und in nach an-

deren gesetzlichen Vorschriften zur Einlegung von Rechtsbehelfen in Umweltangelegenhei-

ten vorgesehenen Verfahren anerkannt sind, über die Auslegung sowie die Einräumung ei-

ner Möglichkeit zur Stellungnahme erfolgte mit der ortsüblichen Bekanntmachung der Ausle-

gung der Planunterlagen gemäß § 73 Abs. 2 Satz 3 i. V. m. § 73 Abs. 5 Satz 1 HVwVfG. 

Eine individuelle Benachrichtigung von Seiten der Anhörungsbehörde hat nicht stattgefun-

den.  

1.4 Einwendungen und Stellungnahmen 

Es gingen 55 Einwendungen von Privaten, 26 Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Be-

lange, zwei Stellungnahmen von Umweltvereinigungen sowie die Stellungnahme einer 

Kommune ein.  

Alle Einwendungen und Stellungnahmen von Privaten, Trägern öffentlicher Belange, Um-

weltvereinigungen sowie Kommunen wurden Hessen Mobil � Straßen- und Verkehrsmana-

gement Außenstelle Fulda (Vorhabenträgerin) zwecks Erwiderung übersandt.  

1.5 Erörterung 

Die Anhörungsbehörde hat die Erörterung in vier Veranstaltungsblöcke unterteilt. Am 26.11. 

und 27.11.2012 wurden dazu mit den Privatpersonen bzw. Personen, die Einwendungen 

erhoben hatten, die deren Einwendungen jeweils in der Stadt Sontra erörtert. Am 12.12.2012 

wurde mit den Trägern öffentlicher Belange und den anerkannten Vereinigungen der Erörte-
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rungstermin in Kassel durchgeführt. Am 19.12.2012 wurde mit dem BUND Hessen e.V. des-

sen Stellungnahme in Kassel gesondert erörtert. Abschließend wurde am 15.01.2013 noch-

mals mit den Privaten, die Existenzgefährdungen geltend gemacht hatten, ein Erörterungs-

termin durchgeführt.  

Zur Erörterung wurden die Kommunen, die Träger öffentlicher Belange und die Privaten, die 

Einwendungen erhoben hatten mit Schreiben und E-Mails eingeladen. Die Erörterungstermi-

ne wurden jeweils in den Bekanntmachungsorganen der Gemeinden Nentershausen und 

Ringgau und der Stadt Sontra mindestens eine Woche vorher ortsüblich bekannt gemacht.  

Hinsichtlich der Einzelheiten auch an dieser Stelle auf den Vorlagebericht des Regierungs-

präsidiums Kassel vom 30.01.2013 verwiesen. 

2 Abschluss Anhörungsverfahren 

Das Regierungspräsidium Kassel hat mit Schreiben vom 30.01.2013 die Antragsunterlagen 

mit einer Stellungnahme (Vorlagebericht), dem Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Ver-

kehr und Landesentwicklung (HMWVL) als Planfeststellungsbehörde zugeleitet.  

Ein nach Abschluss des Anhörungsverfahrens verspätete eingegangenes Einwendungs-

schreiben eines Privateigentümers (Schreiben vom 18.04.2013) hat die Anhörungsbehörde 

mit Schreiben vom 26.04.2013 zuständigkeitshalber an die Planfeststellungsbehörde über-

sandt.  

3 Antrag der Vorhabenträgerin auf Planänderung 

Mit Schreiben vom 27.05.2013 hat Hessen Mobil � Straßen- und Verkehrsmanagement bei 

der Planfeststellungsbehörde einen Antrag auf Durchführung eines Planänderungsverfah-

rens gestellt.  

Die Änderungen der Planunterlagen beruhten im Wesentlichen auf den im Anhörungsverfah-

ren eingegangenen Einwendungen und Stellungnahmen und auf von der Vorhabenträgerin 

gemachten Zusagen. Wesentliche Bestandteile der 1. Planänderung waren: 

• die Änderung der landschaftspflegerischen Maßnahmenplanung, 

• den Ausbau der K 2 an Stelle der westlich des nördlichen Portals des Tunnels Hols-

tein vorgesehenen Baustraße, 
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• die Anpassung bzw. Verlegung von Wirtschafts-, Forst- und Rückewegen aufgrund 

entsprechender Einwendungen und Stellungnahmen,  

• die Streichung einer Zwischenlagerfläche südlich der geplanten Talbrücke Lindenau. 

Die Planfeststellungsbehörde hat mit Schreiben vom 28.05.2013 die geänderten Unterlagen 

an die Gemeinden, an die Träger öffentlicher Belange, an die von den Änderungen betroffe-

nen Privaten, deren Belange als Eigentümer/Eigentümerin oder Pächter/Pächterin eines 

Grundstücks erstmalig oder stärker berührt waren, an die vom Land Hessen anerkannten 

Naturschutzvereinigungen sowie sonstigen Vereinigungen, soweit sich diese für den Um-

weltschutz einsetzen und nach anderen gesetzlichen Vorschriften zur Einlegung von 

Rechtsbehelfen in Umweltangelegenheiten anerkannt sind, übermittelt und mit einer Frist 

von zwei Wochen Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.  

Innerhalb der zwei Wochen Frist sind insgesamt 19 Stellungnahmen bzw. Einwendungen bei 

der Planfeststellungsbehörde zum 1. Planänderungsverfahren eingegangen. Die Plan-

feststellungsbehörde hat diese wiederum an Hessen Mobil zur Stellungnahme/Erwiderung 

gesandt.  

IV Weiterer Verfahrensgang 

Die Planfeststellungsbehörde hat die eingereichten Planfeststellungsunterlagen und die ein-

gegangenen Stellungnahmen und Einwendungen geprüft und Aufklärungsbedarf festgestellt. 

Die Planfeststellungsbehörde hat aus diesem Grund mehrere E-Mails zur Aufklärung an die 

Vorhabenträgerin gerichtet. Gegenstand der Aufklärung waren unter anderem Fragen zu 

Eigentumsbetroffenheiten, zu den FFH-Verträglichkeitsprüfungen, zum Artenschutz, zur lan-

despflegerischen Begleitplanung, zum Immissionsschutz und zur wasserrechtlichen Planung. 

Aufgrund der Sachverhaltsaufklärung ist die Planfeststellungsbehörde zu dem Ergebnis ge-

langt, dass im Planfeststellungsbeschluss Änderungen durch Violetteintragungen hinsichtlich 

eines Teils der von der Vorhabenträgerin geplanten Amphibiendurchlässe erforderlich sein 

könnten. Die Planfeststellungsbehörde hat mit Schreiben vom 31.07.2013 den vom Land 

Hessen anerkannten Naturschutzvereinigungen sowie sonstigen Vereinigungen, soweit sich 

diese für den Umweltschutz einsetzen und nach anderen gesetzlichen Vorschriften zur Ein-

legung von Rechtsbehelfen in Umweltangelegenheiten anerkannt sind, sowie der oberen 

Naturschutzbehörde beim Regierungspräsidium Kassel Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
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den geplanten Änderungen bis zum spätestens 15.08.2013 gegeben. Innerhalb der gesetz-

ten Frist sind Stellungnahmen der oberen Naturschutzbehörde, des BUND Hessen e. V. und 

der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e. V. eingegangen. 

In Bezug auf geplanten Nebenbestimmungen hinsichtlich des geplanten Ersatzwasserbe-

schaffungskonzepts für den Brunnen 10 der Stadt Sontra und der erforderlichen Schutzmaß-

nahmen für den Brunnen 3 der Stadt Sontra während der Bauphase hat die Planfeststel-

lungsbehörde die Stadt Sontra, die obere Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel 

und die Vorhabenträgerin mit E-Mail vom 08.08.2013 beteiligt und Gelegenheit zur Stellung-

nahme bis zum 19.08.2013 gegeben. Innerhalb der gesetzten Frist sind Stellungnahmen der 

Stadt Sontra, der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel und der Vorha-

benträgerin eingegangen. 

Die Planfeststellungsbehörde hat mit E-Mail vom 19.08.2013 den Entwurf der naturschutz-

rechtlichen Entscheidungen und Nebenbestimmungen des Planfeststellungsbeschlusses der 

oberen Naturschutzbehörde beim Regierungspräsidium Kassel zur Herstellung des Beneh-

mens gemäß § 17 Abs. 1 BNatSchG i. V. m. § 7 Abs. 3 HAGBNatSchG übersandt. Durch E-

Mail vom 26.08.2013 hat die oberere Naturschutzbehörde Stellung genommen und das Be-

nehmen hergestellt. 

Die Planfeststellungsbehörde hat mit E-Mail vom 21.08.2013 den Entwurf der wasserrechtli-

chen Entscheidungen und Nebenbestimmungen des Planfeststellungsbeschlusses dem Re-

gierungspräsidium Kassel als obere Wasserbehörde zur Herstellung des Einvernehmens 

bezüglich der Erteilung wasserrechtlicher Erlaubnisse gemäß § 19 Abs. 3 WHG übersandt. 

Mit Schreiben vom 28.08.2013 hat die obere Wasserbehörde das Einvernehmen hergestellt. 
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C Begründung 

Das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung (HMWVL) stellt 

den Plan für den Neubau der Bundesautobahn A 44 zwischen Kassel und Herleshau-

sen/Wommen im Teilabschnitt der VKE 50 zwischen der Anschlussstelle Sontra/Nord und 

dem Tunnel Alberberg fest. 

I Verfahren 

Auf das Planfeststellungsverfahren finden die §§ 17 ff. FStrG in Verbindung mit dem 

HVwVfG Anwendung. 

Das VerkPBG ist anzuwenden, da vor dem 17.12.2006 der Antrag auf Linienbestimmung 

beim Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung gestellt wurde, § 24 Abs. 1 

Satz 2 FStrG, § 11 Abs. 2 VerkPBG (vgl. BVerwG, Urteil vom 25.01.2012 � 9 A 6.10, Rdnr. 

10). 

Gemäß § 17 Satz 1 FStrG dürfen Bundesfernstraßen nur gebaut werden, wenn der Plan 

vorher festgestellt ist.  

1 Zuständigkeit 

Das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung ist gemäß § 17b 

Abs. 1 Nr. 6 FStrG i. V. m. § 46 Abs. 1 HStrG für den Erlass des vorliegenden Planfeststel-

lungsbeschlusses zuständig. 

2 Rechtswirkungen der Planfeststellung 

Gemäß § 17 FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 Satz 1, Halbs. 1 HVwVfG wird durch die Planfeststel-

lung die Zulässigkeit des Vorhabens einschließlich der notwendigen Folgemaßnahmen an 

anderen Anlagen im Hinblick auf alle von ihm berührten öffentlichen Belange festgestellt. 

Durch die Planfeststellung werden alle öffentlich-rechtlichen Beziehungen zwischen dem 

Träger des Vorhabens und den durch den Plan Betroffenen rechtsgestaltend geregelt, § 75 

Abs. 1 Satz 2 HVwVfG. Andere behördliche Entscheidungen, insbesondere öffentlich-

rechtliche Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen und 

Planfeststellungen, sind gemäß § 75 Abs. 1 Satz 1, Halbs. 2 HVwVfG neben der straßen-

rechtlichen Planfeststellung nicht erforderlich.  
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Von der Zulassungswirkung der straßenrechtlichen Planfeststellung ausgenommen sind die 

wasserrechtlichen Erlaubnisse und Bewilligungen nach § 8 WHG. Die Planfeststellungsbe-

hörde trifft diese wasserrechtlichen Entscheidungen als rechtlich selbstständiges Element 

neben der straßenrechtlichen Planfeststellung gemäß § 19 Abs. 1 und 3 WHG im Einver-

nehmen mit der oberen Wasserbehörde. Gemäß § 11, 1. Alt. HWG kann dies einheitlich un-

ter Anwendung der für die Planfeststellung geltenden Vorschriften in diesem Planfeststel-

lungsbeschluss erfolgen, da über die Erlaubnisse gleichzeitig entschieden wird. 

3 Anstoßwirkung der Antragsunterlagen 

Die von der Vorhabenträgerin zur Planfeststellung eingereichten Unterlagen ermöglichen die 

Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens. Die ausgelegten Plan- und Planänderungs-

unterlagen erfüllen die an die sogenannte Anstoßwirkung zu stellenden Anforderungen.  

Den eingereichten Unterlagen kann die Betroffenheit eigener Rechte bzw. des eigenen Auf-

gabenkreises ausreichend entnommen werden. Den Betroffenen sowie den beteiligten Ver-

bänden und Behörden wurde somit die Geltendmachung ihrer Rechte bzw. die Abgabe einer 

Stellungnahme ermöglicht.  

Die öffentliche Auslegung weiterer Unterlagen war insoweit nicht erforderlich. Über die be-

reits ausgelegten Planunterlagen hinaus mussten nicht weitere Unterlagen bzw. Gutachten 

öffentlich ausgelegt werden. Den ausgelegten Planunterlagen kann die Betroffenheit eigener 

Rechte bzw. des eigenen Aufgabenkreises der Beteiligten ausreichend entnommen werden. 

4 UVP-Pflicht 

Die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung war erforderlich, § 17 Abs. 1 

Satz 2 FStrG i. V. m. §§ 3 Abs. 1 Satz 1, 3b Abs. 1 UVPG und Anlage I Nr. 14.3 zum UVPG. 

Die Vorhabenträgerin hat im Planfeststellungsverfahren die nach § 6 UVPG erforderlichen 

Unterlagen eingereicht. Diese Unterlagen wurden den gemäß § 7 UVPG zu beteiligenden 

Behörden im Rahmen des Anhörungsverfahrens zugeleitet. Die Beteiligung der Öffentlichkeit 

gemäß § 9 Abs. 1 UVPG ist Rahmen des Anhörungsverfahrens erfolgt, § 17 FStrG i. V. m. § 

73 HVwVfG. Im Einzelnen wird auf die Ausführungen unter C II verwiesen. 
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5 Ordnungsgemäße Durchführung des Anhörungsverfahrens 

Das Anhörungsverfahren verlief ordnungsgemäß gemäß § 73 HVwVfG i. V. m. § 17a FStrG, 

insbesondere auch im Hinblick auf Auslegung und Erörterung. 

5.1 Auslegung 

Die Planunterlagen wurden gemäß § 73 Abs. 3 HVwVfG für einen Monat vom 20.08.2012 bis 

zum 19.09.2012 in den Gemeinden, in denen sich das Vorhaben der VKE 50 auswirkt, d. h. 

in Sontra, Ringgau und Nentershausen, während der üblichen Dienststunden ausgelegt (vgl. 

Regierungspräsidium Kassel � Anhörungsverfahren Planfeststellung BAB A 44 VKE 50 Ver-

fahrensakte Ursprungsverfahren, Band 2; Vorlagebericht des Regierungspräsidiums Kassel 

vom 30.01.2013, S. 3 f.).  

Die Auslegung wurde gemäß § 73 Abs. 5 HVwVfG jeweils ortsüblich bekanntgemacht, und 

zwar von der Stadt Sontra in der �Werra-Rundschau� vom 16.08.2012, von der Gemeinde 

Nentershausen in der �Hessisch Niedersächsischen Allgemeinen� vom 16.08.2012 und von 

der Gemeinde Ringgau im �Ringgauboten� vom 17.08.2012. Die Bekanntmachungen enthiel-

ten jeweils die Hinweise gemäß § 73 Abs. 4 Satz 3, Abs. 5 Satz 2 HVwVfG, § 17a Nr. 7 Satz 

1 und 2 FStrG (vgl. Regierungspräsidium Kassel � Anhörungsverfahren Planfeststellung 

BAB A 44 VKE 50 Verfahrensakte Ursprungsverfahren, Band 2; Vorlagebericht des Regie-

rungspräsidiums Kassel vom 30.01.2013, S. 3 f.).  

Die vom Land Hessen anerkannten Naturschutzvereinigungen sowie sonstige Vereinigun-

gen, soweit diese sich für den Umweltschutz einsetzen und nach in anderen gesetzlichen 

Vorschriften zur Einlegung von Rechtsbehelfen in Umweltangelegenheiten vorgesehenen 

Verfahren anerkannt sind (Vereinigungen), wurden gemäß § 73 Abs. 2 Satz 2 und 3 

HVwVfG, § 17a Nr. 2 Satz 1 und 2 FStrG durch die vorgenannten ortsüblichen Bekanntma-

chungen von der Auslegung der Planunterlagen benachrichtigt. 

Gemäß § 73 Abs. 5 Satz 3 HVwVfG haben die Stadt Sontra und die Gemeinde 

Nentershausen die nicht ortsansässigen Betroffenen rechtzeitig von der Auslegung der 

Planunterlagen benachrichtigt. Von der Gemeinde Ringgau wurden mangels Kenntnis keine 

nicht ortsansässigen Betroffenen benachrichtigt (vgl. Vorlagebericht des Regierungspräsidi-

ums Kassel vom 30.01.2013, S. 4 f.).  
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5.2 Erörterung 

Die Erörterung gemäß § 73 Abs. 6 HVwVfG wurde in vier Veranstaltungen durchgeführt, und 

zwar am 26./27.11.2012, am 12.12.2012, am 19.12.2012 und am 15.01.2013 (vgl. Vorlage-

bericht des Regierungspräsidiums Kassel vom 30.01.2013, S. 9).  

Die Behörden und diejenigen, die Einwendungen erhoben haben, sowie die Vereinigungen 

wurden von dem jeweiligen Erörterungstermin gemäß § 73 Abs. 6 Satz 7 HVwVfG, § 17a Nr. 

3 Satz 3 FStrG benachrichtigt (vgl. Vorlagebericht des Regierungspräsidiums Kassel vom 

30.01.2013, S. 10 f.).  

Die Erörterungstermine wurden jeweils gemäß § 73 Abs. 6 Satz 5 HVwVfG von den Ge-

meinden Nentershausen und Ringgau sowie der Stadt Sontra mindestens eine Woche vor-

her ortsüblich bekannt gemacht (vgl. Regierungspräsidium Kassel � Anhörungsverfahren 

Planfeststellung BAB A 44 VKE 50 Verfahrensakte Ursprungsverfahren, Band 2 und 3; Vor-

lagebericht des Regierungspräsidiums Kassel vom 30.01.2013, S. 10 f.): 

für die Erörterungstermine am 26./27.11.2012 und am 12.12.2012 von der Stadt Sontra in 

der �Werra-Rundschau� vom 15.11.2012, von der Gemeinde Nentershausen in der �Hes-

sisch Niedersächsischen Allgemeinen� vom 15.11.2012 und von der Gemeinde Ringgau im 

�Ringgauboten� vom 16.11.2012; 

für den Erörterungstermin am 19.12.2012 von der Stadt Sontra in der �Werra-Rundschau� 

vom 29.11.2012, von der Gemeinde Nentershausen in der �Hessisch Niedersächsischen 

Allgemeinen� vom 29.11.2012 und von der Gemeinde Ringgau im �Ringgauboten� vom 

30.11.2012; 

für den Erörterungstermin am 15.01.2013 von der Stadt Sontra in der �Werra-Rundschau� 

vom 03.01.2013, von der Gemeinde Nentershausen in der �Hessisch Niedersächsischen 

Allgemeinen� vom 03.01.2013 und von der Gemeinde Ringgau im �Ringgauboten� vom 

21.12.2012. 

6 Verfahrenseinwendungen 

Die Einwendungen in Bezug auf das Verfahren werden zurückgewiesen. 
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II Umweltverträglichkeitsprüfung 

Für das planfestgestellte Vorhaben, Neubau der Bundesautobahn A 44 Kassel-Herles-

hausen/Wommen, Teilabschnitt zwischen Anschlussstelle Sontra/Nord und Tunnel Alberberg 

(VKE 50) wurde gemäß § 17 Satz 2 FStrG i. V. m. §§ 2 Abs. 1 Satz 1, 3 Abs. 1 Satz 1, 

3b Abs. 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung vom 

24.02.2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.07.2013 (BGBl. I S. 2749), 

sowie der Anlage I, Nr. 14.3  zu § 3 UVPG eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt. 

1 Verfahren 

Die Erforderlichkeit der Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung ergibt sich aus 

§ 17 Abs. 1 Satz 2 FStrG i. V. m. §§ 3 Abs. 1 Satz 1, 3b Abs. 1 UVPG und der Anlage I 

Nr. 14.3 zum UVPG. 

Die Vorhabenträgerin hat im Zuge der Planung frühzeitig die entscheidungserheblichen Un-

terlagen über die Umweltauswirkungen erstellt. In den Jahren 1993 und 1996 wurden Um-

weltverträglichkeitsstudien zur geplanten Bundesautobahn A 44 Kassel-Eisenach entspre-

chend den Vorgaben des damaligen UVPG sowie weiterer fachgesetzlicher und -plane-

rischer Anforderungen in zwei Arbeitsschritten umgesetzt: 

• Umweltverträglichkeitsstudie Stufe I (UVS Stufe I), (KOCKS Consult GmbH, Ver-

kehrswirtschaftlichkeitsuntersuchung mit integrierter Umweltverträglichkeitsstudie, 

Umweltverträglichkeitsstudie Stufe I, Juli 1993), 

• Umweltverträglichkeitsstudie Stufe II (UVS Stufe II), (KOCKS Consult GmbH, Erläute-

rungsbericht Umweltverträglichkeitsstudie II, Variantenvergleich, September 1996). 

Hierzu wurde das Vorhaben für die Durchführung des Raumordnungsverfahrens in sechs 

Planungsabschnitte aufgeteilt. Die VKE 50 befindet sich im Planungsabschnitt V, der sich 

von Wehretal-Oetmannshausen bis östlich Sontra-Ulfen (Alberberg) erstreckt.  

Im Planfeststellungsverfahren wurde aufgrund des zuvor durchgeführten Raumordnungsver-

fahrens gemäß § 16 Abs. 2 UVPG die Prüfung der Umweltverträglichkeit für das konkrete 

Vorhaben auf zusätzliche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen des Vorhabens be-

schränkt. Während der Erstellung der Umweltverträglichkeitsstudien und des Raumord-

nungsverfahrens gab es noch keine Festsetzungen von Natura 2000 Gebieten. Der europäi-
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sche Habitat- und Artenschutz und damit einhergehend eine spezielle Prüfung der Auswir-

kungen war bisher nicht Gegenstand der Umweltverträglichkeitsstudien. Dies wurde im Plan-

feststellungsverfahren jedoch nachgeholt. Die Vorhabenträgerin hat eine neue 

Trassenvariante entwickelt, die insbesondere durch Änderungen der Linie im östlichen Teil 

des Planungsabschnittes V den nach Abschluss des Raumordnungsverfahrens neu hinzu-

gekommenen Anforderungen des FFH-Gebietsschutzes Rechnung trägt. Für diese neue 

Variante wurden die Umweltauswirkungen ebenfalls ermittelt und bewertet (vgl. planfestge-

stellte Unterlage 1.1, Kap. 5.4). 

Mit dem Antrag auf Planfeststellung wurden von der Vorhabenträgerin die entscheidungser-

heblichen Unterlagen über die Umweltauswirkungen des Vorhabens gemäß § 6 UVPG vor-

gelegt. Den gemäß § 7 UVPG zu beteiligenden Behörden wurden die nach § 6 UVPG erfor-

derlichen Unterlagen im Rahmen des durchgeführten Anhörungsverfahrens zugeleitet. Die 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 9 Abs.1 UVPG ist nach Maßgabe des § 17 FStrG 

i. V. m. § 73 HVwVfG erfolgt. 

Diese Unterlagen enthalten die erforderlichen Angaben der Auswirkungen des Vorhabens 

auf die in § 2 Abs.1 S. 2 UVPG genannten Schutzgüter einschließlich der Wechselwirkungen 

in zusammengefasster Form; dabei konnte auf detaillierte Angaben in den Antragsunterlagen 

einschließlich der Pläne Bezug genommen werden (vgl. Nr. 0.5.2.1 der Allgemeinen Verwal-

tungsvorschrift zur Ausführung des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

[UVPVwV] vom 18.09.1995 [GMBl. 1995 S.672]). 

Grundlage der folgenden Darstellung der Umweltauswirkungen sind folgende von der Vor-

habenträgerin vorgelegte Unterlagen: 

Die Bestandserfassung und -bewertung für die Schutzgüter Biotope/Pflanzen, Tiere, biologi-

sche Vielfalt, Landschaftsbild/Erholungswert, Boden, Wasser, Klima/Luft sowie der gesetz-

lich und planerisch geschützten Bereiche und der Wechselwirkungen zwischen den einzel-

nen Schutzgütern ist in der allgemein verständlichen Zusammenfassung nach § 6 UVPG 

(vgl. planfestgestellte Unterlage 1.1), im Erläuterungsbericht zum Landschaftspflegerischen 

Begleitplan (planfestgestellte Unterlage 12.0, Textteil und Anhänge 1 bis 9), in den Be-

stands- und Konfliktplänen (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.1), im  artenschutzrechtliche 

Fachbeitrag (planfestgestellte Unterlage 12.4, Textteil und Anhänge) und den FFH-

Verträglichkeitsprüfungen für das FFH-Gebiet �Wälder und Kalkmagerrasen der Ringgau-
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Südabdachung (DE 4926-305)�, das FFH-Gebiet �Kalkmagerrasen zwischen Morschen und 

Sontra (DE 5025-350)� und das FFH-Gebiet �Werra- und Wehretal (DE 4825-302)� (vgl. plan-

festgestellte Unterlagen 12.5.1, 12.5.2 und 12.5.3) erfolgt. Die Erfassungen, die die Grundla-

ge der Feststellungen der genannten Unterlagen bilden, erfolgten in den Jahren 1999, 2005, 

2008, 2010 und zuletzt im Jahr 2011. Die Untersuchungs- und Bewertungsmethoden in den 

vorliegenden Dokumenten entsprechen dem gegenwärtigen Stand der Wissenschaft und 

Technik und sind sachgerecht.  

Zur Erfassung der UVP-relevanten Schutzgüter Mensch, Kultur- und sonstige Sachgüter 

sowie der Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern des UVPG hat die Planfeststel-

lungsbehörde die relevanten Informationsgrundlagen der Vorhabenträgerin einbezogen und 

zwar, 

• hinsichtlich des Schutzgutes Mensch insbesondere die Ergebnisse schalltechnischer 

und lufthygienischer Untersuchungen (vgl. planfestgestellte Unterlagen 11, 11.1, 

11.2, 11.3.1A und 11.3.2.1A)  

• hinsichtlich des Schutzgutes Kultur- und sonstige Sachgüter insbesondere die Dar-

stellung in der allgemein verständlichen Zusammenfassung nach § 6 UVPG (vgl. 

planfestgestellte Unterlage 1.1). 

Darüber hinaus hat die Planfeststellungsbehörde die Ergebnisse ihrer Ermittlungen einbezo-

gen. 

2 Untersuchungsgegenstand 

Gegenstand der Umweltverträglichkeitsprüfung ist das Vorhaben im Sinne des § 2 

Abs. 2 UVPG, also der Neubau der Bundesautobahn A 44 (Kassel-Herleshausen/Wommen), 

Teilabschnitt zwischen Anschlussstelle Sontra/Nord und Tunnel Alberberg, von Bau-km 

50+000,000 bis Bau-km 60+760,000 (VKE 50) einschließlich der vorgesehenen Vermei-

dungs- , Minderungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen.  

Gemäß § 1 UVPG ist sicherzustellen, dass bei bestimmten öffentlichen und privaten Vorha-

ben, zu denen auch der Bau von Bundesautobahnen gehört, die Auswirkungen auf die Um-

welt frühzeitig und umfassend ermittelt, beschrieben und bewertet werden und die Ergebnis-

se dieser Prüfung so früh wie möglich bei allen behördlichen Entscheidungen über die Zu-

lässigkeit berücksichtigt werden. Nach § 2 Abs. 1 Satz 2 UVPG umfasst die Umweltverträg-
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lichkeitsprüfung die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der unmittelbaren und mittelba-

ren Auswirkungen eines Vorhabens auf Menschen, Tiere, Pflanzen und die biologische Viel-

falt, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft sowie auf Kultur- und sonstige Sachgüter 

einschließlich der Wechselwirkungen zwischen den jeweiligen Schutzgütern. 

Der von der Vorhabenträgerin gewählte Untersuchungsraum ist geeignet, die Umweltauswir-

kungen des Vorhabens zu erfassen. Der Untersuchungsraum erstreckt sich von dem Bereich 

des Kirchberges und der Anschlussstelle Sontra/Nord im Norden bis zum Bereich des �Grü-

nen Gras� und des Armsberg im Übergangsbereich zum Abschnitt der VKE 60 entlang der 

Trasse. Die seitliche Ausdehnung des Untersuchungsraums entlang des Verlaufs der Trasse 

beträgt beiderseits im Durchschnitt 500 m, wobei in Bereichen, wo weiträumige Wirkungen 

des Vorhabens auf das Landschaftsbild oder auf großräumige Bezüge im Biotopnetz möglich 

waren, räumliche Erweiterungen des Untersuchungsraumes vorgenommen wurden. So wur-

den z. B. die die faunistischen Kartierungen und die Lärmberechnungen auch darüber hinaus 

vorgenommen.  

3 Geprüfte anderweitige Lösungsmöglichkeiten 

Die von der Vorhabenträgerin gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 5 UVPG geprüften Alternativen wurden 

von der Planfeststellungsbehörde unter Einbeziehung der im Verfahren erhobenen Einwen-

dungen und behördlichen Stellungnahmen überprüft. Insoweit wird an dieser Stelle auf die  

Alternativenprüfungen unter C III 3 und C III 5.5.3 und die Darstellung der Planungshistorie in 

der allgemein verständlichen Zusammenfassung nach § 6 UVPG (vgl. planfestgestellte Un-

terlage 1.1, Kap. 5) verwiesen. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die zur Planfeststel-

lung beantragte Trassenführung, welche eine Kombination aus einer modifizierten Variante 

V14.2 im westlichen Teilabschnitt und der nach Abschluss des Raumordnungsvefahrens neu 

entwickelten Variante V3 im östlichen Teil des Planungsabschnitts ist, gegenüber den ande-

ren im Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren geprüften Varianten, insbesondere 

aus Gründen des FFH-Gebietsschutzes, die vorzugswürdige Linienführung darstellt (vgl. C 

III 5.5.3).  

Bei alleiniger Berücksichtigung der Schutzgüter des UVPG bietet die im nordwestlichen Teil 

des Abschnittes der VKE 50 (vom Beginn des Planungsabschnittes V bis zum östlichen Por-

tal des Tunnels unter dem Holstein) von der Vorhabenträgerin gewählte modifizierte Variante 

V14.2, die bereichsweise an die im Raumordnungsverfahren ausgeschiedene Variante 



Planfeststellungsbeschluss - 100 - C Begründung 

A 44, VKE 50  II Umweltverträglichkeitsprüfung 

  4 Zusammenfassende Darstellung der 
Umweltauswirkungen (§ 11 UVPG) 

V14.1 angenähert wurde, gegenüber der von der Vorhabenträgerin im Raumordnungsverfah-

ren favorisierten Variante V14.2 Vorteile im Hinblick auf die Schutzgüter Tiere und Pflanzen. 

Die im Raumordnungsverfahren für den Bereich vom Beginn des Planungsabschnittes V bis 

zum östlichen Portal des Tunnels unter dem Holstein bevorzugte (ursprüngliche) Variante 

V14.2 wies demgegenüber im Vergleich zur im Raumordnungsverfahren ebenfalls betrachte-

ten Variante V14 Vorteile hinsichtlich der Schutzgüter Mensch (Wohn- und Wohnumfeld), 

Klima/Luft und Landschaftsbild auf, während die Variante V14 bei den Schutzgütern Mensch 

(Landschaftsgebundene Erholung), Tiere und Pflanzen sowie Grundwasser günstiger bewer-

tet wurde und hinsichtlich der Schutzgüter Boden und Oberflächengewässer keine relevan-

ten Unterschiede bestanden. Als umweltfachlich günstigste Variante wurde im 

Raumordnungverfahren für den Bereich vom Beginn des Planungsabschnittes V bis zum 

östlichen Portal des Tunnels unter dem Holstein nach einem Vergleich aller betroffenen 

Schutzgüter die Variante V14.1 bewertet, die jedoch aus Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten 

ausgeschieden wurde. 

Im östlichen Teil des Planungsabschnittes V vom östlichen Portal des Tunnels Holstein bis 

zum Alberberg wurde im Raumordnungsverfahren im schutzgutübergreifenden Vergleich die 

Variante V10.1 gegenüber der Variante V14.1 umweltfachlich günstigste Variante eingestuft, 

da sie deutliche Vorteile bezüglich der Schutzgüter Tiere/Pflanzen, Oberflächengewässer, 

Boden, Landschaftsbild und Klima/Luft aufwies, welche die Nachteile hinsichtlich der 

Schutzgüter Mensch (Wohn- und Wohnumfeldfunktion, Erholungsfunktion) und Grundwasser 

überwogen. Die nach dem Raumordnungsverfahren unter dem Gesichtspunkt des FFH-

Gebietsschutzes neu entwickelte Variante V3 ist in Bezug auf die Schutzgüter des UVPG im 

Vergleich mit der Variante Variante V10.1 als gleichwertig einzustufen. Die Variante V3 weist 

deutliche Vorteile für das Schutzgut Mensch auf, während die Variante V10.1 deutliche Vor-

teile hinsichtlich des Schutzgutes Pflanzen aufweist. 

4 Zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen (§ 11 UVPG) 

Für die einzelnen Schutzgüter nach § 2 Abs.1 S. 2 UVPG ergeben sich unter Berücksichti-

gung  

• der von der Vorhabenträgerin eingereichten entscheidungserheblichen Unterlagen 

über die Umweltauswirkungen des Vorhabens, 
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• der Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und der anerkannten Natur-

schutzverbände, 

• der Äußerungen der Öffentlichkeit, 

• der zusammenfassenden Darstellung der Umweltauswirkungen der Anhörungsbe-

hörde (vgl. Anlage C des Vorlageberichts des Regierungspräsidiums Kassel vom 

30.01.2013) und 

• der Ergebnisse eigener Ermittlungen der Planfeststellungsbehörde, 

folgende entscheidungserhebliche Umweltauswirkungen des Vorhabens: 

4.1 Schutzgut Mensch 

Im Wesentlichen sind folgende Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch zu erwarten: 

• Beeinträchtigung der Siedlungsbereiche  durch Lärm und Luftschadstoffe, 

• Beeinträchtigung der Erholungsfunktion der Landschaft durch Lärm und Luftschad-

stoffe und teilweise auch die Zerschneidung des siedlungsnahen Freiraumes. 

Der Untersuchungsraum ist durch eine relativ geringe Siedlungsdichte und wenige Lärm und 

Schadstoffe emittierende Anlagen gekennzeichnet. Im Untersuchungsraum liegt die Stadt 

Sontra mit ihren weit verstreuten und z. T. einen dörflichen Charakter aufweisenden Stadttei-

len. Der Trasse am nächsten gelegen sind die Stadtteile Weißenborn, Lindenau und 

Wölfterode. In größerer Entfernung (> 1 km) befinden sich die Stadtteile Ulfen und Breitau. 

Eine Vorbelastung hinsichtlich Lärm- und Schadstoffimmissionen besteht insbesondere 

durch die bestehenden Straßen. So werden das Stadtgebiet von Sontra durch die von dem 

Verkehr auf der Bundesstraße B 27 und der Kreisstraße K 28 ausgehenden Emissionen be-

troffen und die Stadtteile Breitau und Ulfen durch den Verkehr auf der am Rande der Ortsla-

gen entlang führenden B 400.  

Die Talhänge westlich der Sontra, die Wälder am Pfaffenberg und am Langhellsberg, die 

halboffene Kulturlandschaft um Weißenborn sowie die Bereiche nördlich der Bundesstraße 

B 400 zwischen Steinbühl und Alberberg sind im Landschaftsrahmenplan Nordhessen 2000 
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als Erholungsgebiet mit besonderer Bedeutung dargestellt. Die Erholungsfunktion des letzt-

genannten Bereiches zwischen Steinbühl und Alberberg ist durch die B 400 vorbelastet. 

Vorbelastungen bestehen durch die emissionsreichen Bundesstraßen B 27 im Tal der 

Sontra, die B 400 östlich Einmündung L 3248, die L 3248 sowie die Kreisstraße K 28 östlich 

Lindenau und zwischen Lindenau und Sontra. Weitere Belastungen bestehen durch den 

Hausbrand sowie in geringem Umfang durch Gewerbe, wobei die Schadstoffe sich in den 

Tälern bei austauscharmen Wetterlagen anreichern können. Betroffen hiervon sind im Unter-

suchungsgebiet insbesondere die Ortslagen von Sontra, Ulfen und Breitau.  

Die Trasse des Abschnittes der VKE 50 der A 44 führt östlich am Stadtgebiet von Sontra 

vorbei und verläuft dabei auf einer Länge von ca. 1,6 km im Tunnel (Tunnel Holstein). Da-

durch werden Beeinträchtigungen durch Verkehrsgeräusche und Luftschadstoffe weitestge-

hend vermieden. Umweltauswirkungen durch vorhabenbedingte Lärm- und Schadstoffim-

missionen sind allenfalls für die Kleingartenanlage nordöstlich des Stadtgebietes und das 

Gewerbegebiet an der K 28 westlich der Anschlussstelle Sontra/Ost, möglicherweise auch 

für den südöstlichen Bereich des an das Gewerbegebiet angrenzenden Mischgebietes (vgl. 

planfestgestellte Unterlage 3 Blatt Nr. 1) zu erwarten. Der für das Jahr 2025 prognostizierte 

Verkehr auf der B 27 wird in dem Abschnitt, in dem sie am Rand des Stadtgebietes von 

Sontra entlang führt, vorhabenbedingt um 1.100 Kfz/d zunehmen, während der Verkehr auf 

der mitten durch das Stadtgebiet führenden K 28 um 2800 Kfz/d abnehmen wird (Modus 

Consult Karlsruhe, Dr.-Ing. Frank Gericke, A 44 Kassel-Herleshausen, Dimensionierungs-

prognose 2025 � Fortschreibung 2009, Oktober 2010 [im Folgenden: Modus Consult, Di-

mensionierungsprognose 2025] = entscheidungserhebliche Unterlagen/Ordner 3, Nr. 3, Plan 

66).  

Im Streckenabschnitt zwischen der Anschlussstelle Sontra/Ost und dem Ende des Abschnit-

tes der VKE 50 am Alberberg ist mit einer vorhabenbedingten Zunahme der Verkehrsgeräu-

sche und Luftschadstoffe nur in Lindenau und Wölfterode zu rechnen. Der Verkehr auf den 

jeweils durch die Ortslage von Lindenau und Wölfterode führenden Straßen (Kreisstraße 

K 28 bzw. Landesstraße L 3248) wird sich vorhabenbedingt verringern. 

Soweit die unmittelbar an die Trasse angrenzenden Wälder als siedlungsnahe Erholungs-

räume genutzt werden (vgl. planfestgestellte Unterlage 1.1, S. 10), führt die Trasse dort, wo 

sie nicht im Tunnel oder über eine Talbrücke verläuft, zu Zerschneidungswirkungen. Im Nah-
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erholungsbereich des Stadtgebietes von Sontra beschränkt sich diese Zerschneidungswir-

kung auf die Bereiche nördlich und südlich des Tunnels Holstein. Nur in diesen Bereichen 

wird das im Landschaftsrahmenplan Nordhessen dargestellte Erholungsgebiet mit besonde-

rer Bedeutung randlich angeschnitten; im Anschluss verläuft die Trasse westlich dieses � 

zwischen Steinbühl und Alberberg durch die B 400 vorbelasteten � Erholungsgebietes. Das 

Vorhaben führt zu einer Zunahme der Lärm- und Luftschadstoff-Immissionen in den sied-

lungsnahen Erholungsräumen. Umweltauswirkungen hinsichtlich der Erholungsfunktion 

durch Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes werden unter dem Schutzgut Landschaft 

dargestellt (vgl. C II 4.8). 

Vorhabenbedingte Emissionen von Lärm und Schadstoffen sind auch während der Baupha-

se zu erwarten (z. B. Sprengungen bei den Tunnelbauarbeiten, Einsatz von Baumaschinen 

und Baustraßenverkehr). Die Auswirkungen sind jedoch zeitlich beschränkt.  

4.2 Schutzgut Tiere  

In Bezug auf die Tierwelt des Untersuchungsraumes stellt sich der Ist-Zustand nach den 

Ergebnissen der durchgeführten Untersuchungen im Einzelnen wie folgt dar: 

In Bezug auf die Avifauna ist der Untersuchungsraum als artenreich zu charakterisieren. Ins-

gesamt wurden im Untersuchungsraum 102 Arten der Avifauna ermittelt. Der Nachweis von 

Brutvorkommen oder ein Brutverdacht liegt unter anderem bezüglich der Arten Mäusebus-

sard, Habicht, Sperber, Kolkrabe, Rotmilan, Waldohreule, Waldschnepfe, Raufußkranz, 

Sperlingskauz, Grauspecht, Grünspecht, Mittelspecht, Schwarzspecht, Turteltaube, Baum-

falke, Türkentaube, Wendehals, Uhu, Feldlerche und Baumpieper vor. Des Weiteren ist der 

Untersuchungsraum Nahrungshabitat für viele Vogelarten. Verschiedene Arten, z. B. das 

Braunkehlchen, kommen als Durchzügler vor. Eine besondere Bedeutung für Vogelarten wie 

die Heidelerche und den Neuntöter haben die Magerrasen und Pionierfluren im Offenlandbe-

reich des ehemaligen Standortübungsplatzes. Die Offenlandbereiche im Sebastiansgrund, 

südlich Weißenborn, im Seegel, im Dachsbachtal und an den Hängen des Ulfetales, insbe-

sondere um die Riedmühlenkuppe und den Ottilienberg, stellen einen geeigneten Lebens-

raum für die Vogelarten des reich strukturierten Offenlandes wie Neuntöter, Dorngrasmücke 

und Klappergrasmücke dar. 
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Im Untersuchungsraum wurde eine Vielzahl von Tagfalter- und Widderchenarten festgestellt. 

Nachgewiesen wurden unter anderem der Zwergbläuling (Cupido minimus), Thymian-

Widderchen (Zygaena purpuralis), Wachtelweizen-Scheckenfalter (Mellicta aurelia), Matt-

scheckiger Braun-Dickkopffalter (Thymelicus acteon), Esparsetten-Widderchen (Zygaena 

carniolica), Silberfleck-Perlmutterfalter (Clossiana euphrosyne), Graubindiger Mohrenfalter 

(Erebia aethiops), Kleiner Eisvogel (Limenitis camilla), Hufeisenklee-Widderchen (Zygaena 

hippocrepidis), Geißklee-Bläuling (Plebeius argus), Weißbindiges Wiesenvögelchen 

(Coenonympha arcania) und Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous) 

und verschiedene Edelfalter. Der Quendel-Ameisenbläuling (Maculinea arion) wurde im 

Untersuchungsraum auf Halbtrockenrasen- und Magerrasenflächen im Bereich des ehemali-

gen Standortübungsplatzes, westlich der Riedmühle, am Steinbühl und am Ottilienberg 

nachgewiesen, wobei das zuletzt genannte Vorkommen zwischenzeitlich voraussichtlich 

erloschen ist. Des Weiteren wurden die Vorkommen verschiedener Libellenarten, z. B. die 

Zweigestreifte Quelljungfer (Cordulegaster boltonii) und die Gefleckte Heidelibelle 

(Sympetrum flaveolum), und ein Vorkommen der Sumpfschrecke (Stethophyma grossum)

als Vertreterin der Heuschrecken im Untersuchungsraum ermittelt. Eine besondere Bedeu-

tung als Lebensraum für Tagfalter- und Widderchenarten, Libellen und Heuschrecken feuch-

ter Standorte kommt nach den Ermittlungen der Vorhabenträgerin den Bachtälern der Ulfe, 

des Hersfelder Grundes, der Blanke und des Hasengarten Wassers und deren Seitenge-

wässer sowie den Magerrasen auf Kalk und Zechstein zu.  

Im Untersuchungsraum wurden vierzehn Fledermausarten nachgewiesen. Festgestellt wur-

den die Große und die Kleine Bartfledermaus, die Bechsteinfledermaus, das Braune Lang-

ohr, das Graue Langohr, die Breitflügelfledermaus, die Fransenfledermaus, der Kleine und 

der Große Abendsegler, das Große Mausohr, die Mückenfledermaus, die Wasserfleder-

maus, die Rauhautfledermaus und die Zwergfledermaus. Ein Wochenstubenquartier der 

Kleinen Bartfledermaus wurde im Forsthaus Wellingerode nachgewiesen. Die Bachuferge-

hölze und Waldränder in den Bachtälern (z. B. Ulfetal) und den Hangmulden 

(z. B. Sebastiansgrund) stellen bedeutende Leitstrukturen für verschiedene Fledermausarten 

zwischen den Quartieren und den Jagdgebieten dar. Jagdgebiete der Bechsteinfledermaus, 

der Fransenfledermaus, des Braunen Langohrs und des Großen Mausohrs sind z. B. die 

Wälder am Langhellsberg, Bubenrad und am Buchberg sowie zwischen Lindenau und Hers-

felder Grund. In den Waldbeständen des ehemaligen Standortübungsplatzes am Bubenrad, 

am Rübenberg, bei Erdmannshain, am Heydels-Berg, sowie am Gerbachsgrund wurden vier 
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Wochenstubenquartiere der Bechsteinfledermaus ermittelt. Ferner erfolgte der Nachweis von 

Fortpflanzungsstätten des Braunen Langohrs in Baumhöhlen am Rübenberg. 

Der Untersuchungsraum ist Lebensraum für verschiedene Säugetiere, wobei insbesondere 

den Wäldern eine Funktion als Lebensraum und Wanderkorridor im großräumigen Biotop-

verbund von Groß- und Mittelsäugern, z. B. Wildkatze und Rotwild, zwischen den Wäldern 

westlich und östlich der Sontra zukommt. Die Wildkatze kommt flächendeckend im Untersu-

chungsraum vor, Nachweise erfolgten in den Wäldern nördlich und östlich von Sontra, auf 

dem Gelände des ehemaligen Standortübungsplatzes, in dem Waldgebiet rund um den 

Daxbach, östlich von Wölfterode und Blankenbach, in den Wäldern am Steinbühl, am Sand-

berg und im Bereich des Armsberges. Aufgrund der geringen Anzahl von Weibchen ist von 

einer noch relativ jungen und expandierenden Population auszugehen, der der Untersu-

chungsraum als Streifgebiet dient. Die Haselmaus wurde im Untersuchungsraum ebenfalls 

nachgewiesen; es ist von einem flächendeckenden Vorkommen auszugehen. 

Amphibien wurden an Gewässern bzw. Gewässerkomplexen am ehemaligen Standort-

übungsplatz, an Teichen im Bereich des Daxbach westlich der Riedmühle, südlich der Ried-

mühle, am Ottilienberg sowie bei den Gewässern zwischen Ottilienberg und Alberberg er-

fasst. Im Untersuchungsgebiet kommen der Bergmolch, die Erdkröte, der Grasfrosch, der 

Kammmolch, der Teichmolch, der Fadenmolch, die Gelbbauchunke, die Geburtshelferkröte, 

der Moorfrosch und der Springfrosch vor. Eine besondere Bedeutung als Lebensraum für 

Amphibienarten kommt den Bachtälern der Ulfe, des Hersfelder Grundes, der Blanke und 

des Hasengarten Wassers sowie deren Seitengewässer zu. Eine hohe Vorbelastung durch 

Barrierewirkungen besteht im Bereich der vorhandenen Straßen B 400 und K 9, welche die 

Teichkomplexe südlich der Riedmühle und am Ottilienberg von den Teichkomplexen entlang 

des Hasengarten Wassers, im Gerbachsgrund und im Grünen Gras trennt. Der Kammmolch 

konnte in einem Gewässer am Wellkopf im Bereich des ehemaligen Standortübungsplatzes, 

an Teichen im Bereich des Daxbach westlich der Riedmühle, in den Teichen im Gerbachs-

grund und bei den Teichen im Grünen Gras festgestellt werden. 

Bei der Erfassung der Fische wurden in der Ulfe und der Blanke sowie im Hersfelder Grund 

Vorkommen von Bachforelle, Bachneunauge und Groppe festgestellt. Die untersuchten Ge-

wässerabschnitte gehören gemäß der klassischen Fließgewässerzonierung zum Epirhithral 
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(obere Forellenregion) oder Hypokrenal (untere Quellregion). Die Bachforelle stellt die mit 

Abstand am häufigsten vertretene Art dar. 

Die Reptilienarten Schlingnatter, Blindschleiche und Waldeidechse kommen im Untersu-

chungsraum vor. Die Schlingnatter ist im Untersuchungsraum selten, ein Einzelnachweis 

erfolgte im Bereich südlich des Wellkopfes. Aufgrund des Vorhandenseins geeigneter 

Habitatstrukturen an den Säumen im Bereich zwischen Pfaffenberg und dem nördlichen Por-

tal des Tunnels Holstein, im Bereich von Hecken und Säumen westlich des Langhellsberges, 

im Bereich von Gehölzstrukturen und Saumbereichen südlich der Riedmühle und des Stein-

bühls ist jedoch von weiteren Vorkommen dieser Art auszugehen. Im Rahmen der Untersu-

chungen der Vorhabenträgerin wurde kein Vorkommen der Zauneidechse nachgewiesen. Es 

liegen einzelne Berichte Dritter über Beobachtungen der Zauneidechse im Steinbruch 

Seegel nördlich des Wellkopfs, am Kirchberg, nördlich Weißenborn, am Iberg, am Gut 

Wellingerode, am Schieferberg bei Sontra, am Hohlstein bei Sontra sowie am Mühlberg 

nordwestlich Sontra vor, die bei Übersichtsbegehungen nicht bestätigt werden konnten. Je-

doch sind im Wirkraum der Trasse für die Art als Habitat geeignete Strukturen kleinflächig 

vorhanden. 

Im Untersuchungsraum konnten insgesamt über 170 Arten von Käfern festgestellt werden, 

von denen der Großteil nicht zu den europäisch geschützten Arten zählt. Der Hirschkäfer 

wurde bei der aktuellsten Erfassung im Jahr 2010 insgesamt 17mal festgestellt. Ein Nach-

weis des Eremiten im Untersuchungsraum erfolgte nicht. 

Vorhabenbedingte Umweltauswirkungen für die Tierwelt kommen durch bau-, anlage- und 

betriebsbedingte Einwirkungen in Betracht. Bau- und anlagebedingte Beeinträchtigungen 

von Tierlebensräumen entstehen im Bereich des Vorhabens z. B. durch den Funktionsverlust 

von Waldlebensräumen und den Anschnitt von Wäldern und Gehölzen. Des Weiteren ist mit 

Auswirkungen durch betriebsbedingte Schadstoffeinträge und Zerschneidungen von Wech-

selbeziehungen zwischen Lokalpopulationen und/oder Teillebensräumen durch anlage- und 

betriebsbedingte Trennwirkungen zu rechnen. In größerem Abstand von der Trasse kommen 

zumindest für einzelne Arten oder Artengemeinschaften betriebsbedingte visuelle und akus-

tische Störwirkungen in Betracht, durch die die Habitatqualität gemindert werden kann. Fer-

ner sind baubedingte Beeinträchtigungen von faunistischen Funktionsräumen durch eine 

erhöhte Barriere- und Störwirkung durch Licht, Lärm, Erschütterung und Staub möglich. 
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Im Einzelnen sind insbesondere folgende nachteilige Umweltauswirkungen für die Tierwelt 

zu erwarten: 

• Umweltauswirkungen für die Avifauna entstehen durch Flächenverluste im Bereich 

von Wald- und Offenlandlebensräumen. 

• Umweltauswirkungen für Fledermäuse sind insbesondere durch den bau- und anla-

gebedingten Verlust bzw. die Zerschneidung von Jagdhabitaten und Flugwegen so-

wie die Erhöhung der Kollisionsgefahr entlang der Trasse der A 44 zu erwarten. Bau-

bedingt werden Quartierbäume der Bechsteinfledermaus in drei der vier festgestellten 

Kolonien in Anspruch genommen. Die festgestellten Wochenstubenquartiere werden 

durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt. In den durch Waldentnahmen für das Bau-

feld betroffenen Bereichen können vorübergehend als Tagesquartier genutzten Höh-

lenbäumen des Großen Mausohrs beeinträchtigt werden. 

• Umweltauswirkungen für Säugetiere ergeben sich insbesondere für die Haselmaus, 

deren Habitate teilweise bau- und anlagebedingt in Anspruch genommen werden.  

• Umweltauswirkungen für Amphibien sind bau- und anlagebedingt durch die Zer-

schneidung von Funktionsbeziehungen und den Verlust von Landlebensräumen mög-

lich. 

Hinsichtlich einer ausführlichen Darstellung des Ist-Zustandes sowie der konkreten Umwelt-

auswirkungen für einzelne Tierarten wird auf die Darstellung im Erläuterungsbericht des 

landschaftspflegerischen Begleitplanes (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.0 mit Anlage 1), 

in den Bestands- und Konfliktplänen (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.1), im Artenschutz-

beitrag (planfestgestellte Unterlage 12.4), die Darstellung in den FFH-

Verträglichkeitsprüfungen für die FFH-Gebiete �Wälder und Kalkmagerrasen der Ringgau-

Südabdachung (DE 4926-305)�, �Kalkmagerrasen zwischen Morschen und Sontra (DE 5025-

350)� und �Werra- und Wehretal (DE 4825-302)� (vgl. planfestgestellte Unterlagen 12.5.1, 

12.5.2 und 12.5.3) und die Darstellung in der allgemein verständlichen Zusammenfassung 

nach § 6 UVPG (vgl. planfestgestellte Unterlage 1.1, Kap. 3.5 und 4) sowie auf die vorgeleg-

ten Fachgutachten verwiesen. 
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4.3 Schutzgut Pflanzen 

Die Vegetation im Untersuchungsraum wird durch einen hohen Waldanteil und einen in Ab-

hängigkeit von Geologie und Relief ausgeprägten Wechsel aus landwirtschaftlicher Nutzung 

und Wald geprägt. Bewaldete Flächen sind insbesondere im Bereich von Bergkuppen 

und Bergrücken zu finden, während die Täler und Mulden von landwirtschaftlichen Flächen 

geprägt sind. 

Die Wälder am Pfaffenberg, am Langhellsberg, am Bubenrad, am Rübenberg, am 

Kulmrichskopf, südlich des Daxbachtals, am Heydels-Berg, im Gerbachsgrund und am 

Sandberg sind überwiegend von Hochwäldern aus naturnahen Buchenwäldern, Eichenbe-

ständen, Laub-Nadel-Mischwäldern und überwiegend aus Fichten bestehenden reinen Na-

delforsten geprägt. Die Wälder am Berg Holstein, am Buchberg, am Ottilienberg und am 

Steinbühl bestehen zu einem hohen Anteil aus naturbedingten Platterbsen-Buchenwäldern 

und Seggen-Buchenwäldern sowie teils nutzungsbedingten Eichen-Hainbuchenwäldern. 

Daneben kommen hier auch aufgeforstete Kiefernbestände und lichtholzreiche Vorwälder 

auf ehemaligen Kalkmagerrasen und Triften vor. Im Bereich des Holsteins ist ein hoher Anteil 

an ehemaligen Nieder- und Mittelwäldern ausgebildet. Sowohl die Laubwälder wie auch die 

Kiefernbestände auf Kalk sind durch einen hohen Anteil an trockenheitsertragenden und 

lichtliebenden Arten, darunter zahlreichen Orchideen, geprägt.  

In den Bereichen des Muschelkalks kommen entlang ehemaliger Triften, schwerpunktmäßig 

zwischen Sontra und Weißenborn und im Raum südlich von Ulfen, Buchberg und Ottilien-

berg Reste von Kalkmagerrasen vor, die teilweise ebenfalls durch einen besonderen 

Orchideenreichtum gekennzeichnet sind. Auf dem ehemaligen Standortübungsplatz kommen 

großflächige Komplexe aus extensivem Grünland und orchideenreichen Magerrasen vor. Die 

hier vorhandenen Laubwälder besitzen einen hohen Eichenanteil. 

Die landwirtschaftlichen Acker- und Grünlandflächen im Bereich der Auen von Sontra und 

Ulfe, im Langhellsgrund östlich von Sontra, um Lindenau, bei Erdmannshain, im Ulfetal, im 

Blanketal und im Bereich des Hasengarten Wassers werden überwiegend intensiv genutzt.  

Vor allem in den Talauen des Hersfelder Grundes, der Blanke, der Ulfe und des Hasengar-

tenwassers, sind auf nassen und feuchten Standorten feuchte Hochstaudenfluren, 

Großseggenriede, Röhrichte sowie überwiegend als Fischteiche genutzte Gewässer vorhan-
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den. Gartenanlagen mit Bauerngärten und Obstbäumen sind im Bereich der Ortsränder von 

Ulfen, Lindenau, Wölfterode und Weißenborn vorhanden und prägend. 

Umweltauswirkungen für das Schutzgut Pflanzen resultieren im Bereich der künftigen Fahr-

bahnen und der Böschungen aus der dauerhaften Überbauung dieser Flächen und dem 

hierdurch erfolgenden anlagebedingten dauerhaften Verlust. Des Weiteren ergeben sich 

Umweltauswirkungen auf den zeitlich befristet in Anspruch genommenen Flächen des Bau-

feldes. Bau- und anlagebedinget Umweltauswirkungen auf gefährdete, seltene und naturna-

he Biotoptypen sind im Untersuchungsraum insbesondere in den Waldbereichen mit älteren 

Buchen- und Mischbeständen und Fließgewässerkomplexen (Quellbereiche Dachsbach, 

Hersfelder Grund) zu erwarten. Bei dem Anschnitt von Waldbereichen und Feldgehölzen 

sind in Abhängigkeit von ihrer Empfindlichkeit außerdem anlage- und baubedingte Beein-

trächtigungen von Biotopen durch Veränderung des Bestandsklimas zu erwarten. Im Übrigen 

können betriebsbedingt wie auch baubedingt temporär Umweltauswirkungen auf Biotope 

durch Schadstoffeinträge (vor allem Stickoxide und Tausalze als Faktoren für Eutrophierung 

und Versalzung) und Änderung von Standortbedingungen (auch unter Brückenbauwerken) 

auftreten. Bau- und anlagebedingt werden zudem gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 

Abs. 2 BNatSchG und § 13 Abs. 1 HAGBNatSchG zerstört oder erheblich beeinträchtigt. Es 

handelt sich dabei im Einzelnen um natürliche und naturnahe Bereiche  fließender und ste-

hender Binnengewässer einschließlich ihrer Ufer und der dazugehörigen uferbegleitenden 

natürlichen und naturnahen Vegetation (§ 30 Abs. 2 Nr. 1 BNatSchG), Röhrichte, seggen- 

und binsenreiche Nasswiesen sowie Quellbereiche (§ 30 Abs. 2 Nr. 2 BNatSchG), Auenwäl-

der (§ 30 Abs. 2 Nr. 4 BNatSchG) und Streuobstbestände außerhalb der im Zusammenhang 

bebauten Ortsteile (§ 13 Abs. 1 Nr. 2 HAGBNatSchG).

Hinsichtlich einer ausführlichen Darstellung des Ist-Zustandes in Bezug auf das Schutzgut 

Pflanzen sowie der konkreten Umweltauswirkungen wird auf die Darstellung im Erläute-

rungsbericht des landschaftspflegerischen Begleitplanes (vgl. planfestgestellte Unterlage 

12.0, S. 43 ff. mit Anlage 1 bis 4 und 7), in den Bestands- und Konfliktplänen (vgl. planfest-

gestellte Unterlage 12.1), die Darstellung in den FFH-Verträglichkeitsprüfungen für die FFH-

Gebiete �Wälder und Kalkmagerrasen der Ringgau-Südabdachung (DE 4926-305)�, �Kalk-

magerrasen zwischen Morschen und Sontra (DE 5025-350)� und �Werra- und Wehretal 

(DE 4825-302)� (vgl. planfestgestellte Unterlagen 12.5.1, 12.5.2 und 12.5.3) und die Darstel-
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lung in der allgemein verständlichen Zusammenfassung nach § 6 UVPG (vgl. planfestgestell-

te Unterlage 1.1, Kap. 3.5 und 4) sowie auf die vorgelegten Fachgutachten verwiesen.  

4.4 Schutzgut biologische Vielfalt 

Die Untersuchung und Darstellung der Umweltauswirkungen auf das Schutzgut der biologi-

schen Vielfalt erfolgte bereits im Rahmen der Darstellung der Schutzgüter Tiere und Pflan-

zen. Der Untersuchungsraum ist Lebensraum einer Vielzahl unterschiedlicher Tier- und 

Pflanzenarten. 

Teilgebiete der FFH-Gebiete �DE-4926-305 Wälder und Kalkmagerrasen der Ringgau-

Südabdachung� und �DE-5025-350 Kalkmagerrasen zwischen Morschen und Sontra� liegen 

innerhalb des Untersuchungsraums bzw. reichen in diesen hinein. Ein Teilgebiet des FFH-

Gebiets �DE-4825-302 Werra- und Wehretal� befindet sich am nordwestlichen Rand des 

Untersuchungsraumes im Übergang der VKE 40.2 zur VKE 50.  

Hinsichtlich der Tierarten Haselmaus, Schlingnatter und Kammmolch wird vorsorglich der 

Eintritt von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen des § 44 BNatSchG angenommen. 

Bei der Tierart Zauneidechse wird der Eintritt des Verbotstatbestandes, da ein Vorkommen 

der Art nicht nachgewiesen werden konnte, höchst vorsorglich unterstellt. Eine Verschlechte-

rung des Erhaltungszustandes der Populationen der Arten Haselmaus, Schlingnatter, Zaun-

eidechse und Kammmolch und tritt unter Berücksichtigung der planfestgestellten Maßnah-

men vorhabenbedingt nicht ein.  

4.5 Schutzgut Boden 

Der Untersuchungsraum ist Teil einer ausgedehnten Buntsandsteintafel, der größten und 

nördlichsten Bruchscholle des Osthessischen Berglandes. Quer durch den Raum verläuft im 

Bereich des von Nordwesten nach Südosten ausgerichteten Sontra-Grabens � einer tektoni-

schen Verwerfung � ein schmaler, aus dem Buntsandstein aufragender Muschelkalkrücken. 

Westlich von Sontra ist die Bruchscholle in ihrem Kern stark aufgewölbt, so dass oberer und 

mittlerer Zechstein an die Oberfläche tritt. Im Buntsandstein herrschen Braunerden und Pa-

rabraunerden vor. Diese sind überwiegend bewaldet, die unteren Hanglagen sind zum Teil 

auch waldfrei. Im Bereich des Muschelkalkrückens haben sich Braunerde-Rendzinen, 

Pararendzinen und Rendzinen als vorherrschende Bodentypen entwickelt, die sowohl land- 

als auch forstwirtschaftlich genutzt werden. Im Bereich der Talsohlen der meisten Seitentä-
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ler, die in die Haupttäler von Sontra und Ulfe einmünden, sind Auenböden und Gleye sowie 

Kolluvisole verbreitet. Das im Zechstein gelegene Kleinkuppenland weist z. T. mit Löss be-

deckte, nährstoffreiche Braunerden, Parabraunerden und Pelosole auf. Bei geringer Löss-

überdeckung, wie auf dem ehemaligen Standortübungsplatz, sind Rendzinen und 

Pararendzinen verbreitet.  

Die Trasse der A 44 VKE 50 verläuft zunächst am westlichen Unterhang des Pfaffenberges 

durch den Buntsandstein mit den dort ausgebildeten, zum Teil podsoligen Braunerden. An-

schließend quert sie den Muschelkalkrücken des Sontra-Grabens westlich von Weißenborn, 

wo überwiegend Rendzinen und Pararendzinen zu finden sind. Auf der Höhe von Sontra bis 

zum Alberberg verläuft die Trasse im Buntsandsteinbergland, wo Braunerden, Parabrauner-

den und Regosol-Braunerden vorhanden sind. In den Talsohlen des Langhellsgrunds, des 

Lindenauer Wassers, des Bachlaufs am Kulmrich, des Hersfelder Grunds, der Ulfe und der 

Blanke sind Auengleye ausgebildet. Besonders hervorzuheben sind hier die die Auenlehm-

böden im Bereich der Ulfeaue südlich der Riedmühle mit ihrer besonderen Schutzfunktion für 

das Grundwasser. 

Regional seltene Böden bzw. Böden mit besonderen Standorteigenschaften, beispielsweise 

im Bezug auf ihren Wasser- bzw. Nährstoffhaushalt befinden sich in Gestalt von schutzwür-

digen Rendzinen bzw. Pararendzinen im Bereich des Muschelkalkrückens des Sontra-

Grabens und in den diversen Taleinschnitten in Form von Auenböden und Gleye. Wälder mit 

Bodenschutzfunktion befinden sich überwiegend im Raum des Muschelkalkrückens des 

Sontra-Grabens. Im Bereich des ehemaligen Standortübungsplatzes befinden sich mehrere 

Bodendenkmäler in Form eines bedeutsamen Pingenfelds des spätmittelalterlichen Kupfer-

bergbaus auf dem Wellkopf. Weitere Bodendenkmäler oder Böden bzw. Sedimente mit kul-

tur- und naturhistorischer Bedeutung sind im Untersuchungsraum nicht bekannt. 

Vorbelastungen hinsichtlich der natürlichen Bodenfunktionen sind in den Siedlungsberei-

chen, insbesondere der Ortslagen von Sontra, Ulfen und Breitau, mit stark anthropogen 

überprägten und versiegelten Böden einschließlich der militärischen Bauflächen und der ge-

werblichen Bauflächen (Gewerbegebiet Seegel und die Deponie im Steinbruch Seegel) so-

wie der stark befahrenen Straßen gegeben. Im Bereich der stark befahrenen Bundesstraßen 

B 27 und B 400, in deren Umfeld von einer hohen Belastung durch Immissionen auszugehen 

ist, sind die natürlich gewachsenen Böden im Ist-Zustand durch Versiegelung, Verdichtung, 
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Abtrag oder Überlagerung zerstört. Vorbelastungen bestehen auch in Teilbereichen des 

ehemaligen Standortübungsplatzes, wo Bodenverdichtungen infolge der Befahrung durch 

schwere Fahrzeuge, Flächeninanspruchnahmen durch diverse Übungseinrichtungen wie 

beispielsweise Schießstände, Bunker, Schützengräben usw., Immissionsbelastungen sowie 

Ablagerungen verschiedenster Abfallstoffe vorhanden sind. Zudem bestehen in weiten Teilen 

des Untersuchungsraumes Vorbelastungen durch den Einsatz von Düngern und Pflanzen-

schutzmitteln, Kalkungen, Bodenverdichtung oder Erosion im Zuge der stattfindenden inten-

siven land- und forstwirtschaftliche Nutzung der Böden.  

Beeinträchtigungen der Bodenfunktion entstehen insbesondere anlagebedingt durch Versie-

gelung und Überformung gewachsener Bodenstrukturen im unmittelbaren Trassenbereich 

sowie durch den Bau von Tunneln. Baubedingte Beeinträchtigungen können sich durch die 

Verdichtung des Bodens im Bereich von Arbeitsstreifen und Baustelleneinrichtungsflächen 

sowie durch den Eintrag von Öl-, Schmier- und Treibstoffen aus Baufahrzeugen in den Bo-

den ergeben. Des Weiteren ist das Schutzgut Boden betriebsbedingt durch Schadstoffein-

träge betroffen.  

Hinsichtlich einer ausführlichen Darstellung des Ist-Zustandes in Bezug auf das Schutzgut 

Boden sowie der konkreten Umweltauswirkungen wird auf die Darstellung im Erläuterungs-

bericht des landschaftspflegerischen Begleitplanes (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.0, 

S. 10 ff., S. 78 ff. mit Anlage 1 bis 3), in den Bestands- und Konfliktplänen (vgl. planfestge-

stellte Unterlage 12.1), die Darstellung in der allgemein verständlichen Zusammenfassung 

nach § 6 UVPG (vgl. planfestgestellte Unterlage 1.1, Kap. 3.2 und 4) sowie auf die vorgeleg-

ten Fachgutachten verwiesen.  

4.6 Schutzgut Wasser 

4.6.1 Grundwasser 

Das Grundwasser kommt im Untersuchungsraum in zwei, in der Regel voneinander getrenn-

ten, Großstockwerken vor. In den Schichten des Buntsandsteins und des Muschelkalks ist 

ein Süßwasserstockwerk entwickelt, im Liegenden der Buntsandsteinformation treten dage-

gen versalzene Grundwässer auf, die von den Salzlagerstätten in der Zechsteinformation 

mineralisiert sind. Kluftgrundwasserleiter sind die Sandsteinfolgen des Unteren und Mittleren 

Buntsandsteins, die Dolomit-, Kalk- und Anhydrit(gips)-Gesteine des Zechsteins sowie Kalk- 



Planfeststellungsbeschluss - 113 - C Begründung 

A 44, VKE 50  II Umweltverträglichkeitsprüfung 

  4 Zusammenfassende Darstellung der 
Umweltauswirkungen (§ 11 UVPG) 

und Mergelgesteine des Muschelkalks. Das versalzene Grundwasser des Zechsteins wird 

von den darüber liegenden Süßwasserstockwerken durch den unteren Buntsandstein ge-

trennt. Die quartären Sedimentfüllungen der Ulfe- und Sontraaue bilden oberflächennahe 

Porengrundwasserleiter.  

Eine besondere Bedeutung für die Grundwasserschutzfunktion besitzen die Zonen I und II 

von Wasserschutzgebieten. Die hinsichtlich ihrer Abgrenzung identischen Wasserschutzzo-

nen II und III der Quellfassungsanlage �Kressenteichquelle� in Breitau reichen im Bereich 

des Buchbergs und des Ottilienbergs in den Untersuchungsraum hinein, während die Quell-

fassungsanlage mit der Wasserschutzzone I außerhalb des Untersuchungsraumes südlich 

von Breitau liegt. Südwestlich der Riedmühle befindet sich die Wasserschutzzone I des 

Brunnens 3 der Stadt Sontra. Es wird in einem Umkreis von 100 m bis 200 m von der Was-

serschutzzone II umgeben, die Wasserschutzzone III reicht vom Südrand des Buchberges 

über das Dachsbachtal bis zum Heydels-Berg. Das Wasserschutzgebiet des Brunnens 10 

der Stadt Sontra liegt am östlichen Ende des Untersuchungsraumes. Das Brunnenhaus mit 

der Wasserschutzzone I befindet sich nahe der B 400, die Wasserschutzzone II erstreckt 

sich südlich der B 400 und des Hasengarten Wassers. Die Wasserschutzzone III erstreckt 

sich von der Blanke im Westen bis zum Grünen Gras im Osten und vom Mühlberg im Süden 

bis über die nördlich der B 400 gelegenen Teiche.  

Hohe Grundwasserverschmutzungsempfindlichkeiten sind im Bereich der Dolomit-, Kalk- 

und Mergelgesteine sowie gipsführenden Muschelkalk- und Zechsteinschichten gegeben. 

Die Böden der Bachauen westlich der Ulfe sind aufgrund des geringen Grundwasserflurab-

standes (Gleye) besonders auswaschungsgefährdet. Die Aue der Ulfe ist dagegen aufgrund 

der vorhandenen mächtigen Auelehmschichten und großer Grundwasserflurabstände nur 

gering auswaschungsgefährdet.  

Anlagebedingt können Umwelteinwirkungen auf das Grundwasser durch den Verlust von 

Infiltrationsflächen infolge von Flächenversiegelungen hervorgerufen werden. Zudem sind 

Umweltauswirkungen hinsichtlich der Grundwasserneubildung durch bau- und anlagebeding-

te Bodenverdichtungen im Bereich der Einschnitte, der Dämme und des Baufeldes zu erwar-

ten. Betriebsbedingte Umweltauswirkungen auf die Grundwasserqualität können in Berei-

chen mit mittlerer und hoher Verschmutzungsempfindlichkeit durch Schadstoffimmissionen 

beiderseits des Fahrbahnrandes auftreten. Baubedingt kann es des Weiteren zu Beeinträch-
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tigungen des Grundwasserstandes durch die Errichtung der Tunnel Holstein, Bubenrad und 

Dachsloch im Grundwasser kommen. 

Hinsichtlich einer ausführlichen Darstellung des Ist-Zustandes in Bezug auf das Grundwas-

ser, insbesondere der Grundwasserergiebigkeit und -empfindlichkeit, sowie der Umweltaus-

wirkungen wird auf die Darstellung im Erläuterungsbericht des landschaftspflegerischen Be-

gleitplanes (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.0, S. 15 ff., S. 83 ff. mit Anlage 1 bis 3), in den 

Bestands- und Konfliktplänen (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.1), die Darstellung in der 

allgemein verständlichen Zusammenfassung nach § 6 UVPG (vgl. planfestgestellte Unterla-

ge 1.1, Kap. 3.3.1 und 4) sowie auf die vorgelegten Fachgutachten verwiesen.  

4.6.2 Oberflächengewässer 

Prägende Fließgewässer im Untersuchungsgebiet sind die Sontra und die außerhalb des 

Untersuchungsraumes in die Sontra mündende Ulfe. Daneben sind zahlreiche kleine Ne-

benbäche wie der Ameisenbach, der Gibsbach, der Milchgraben, das Lindenauer Wasser 

einschließlich Seitenarme, die Blanke, der Daxbach, das Hasengarten Wasser und der 

Gerbach sowie einige unbenannte Gewässer vorhanden. Die Sontra ist im Untersuchungs-

raum stark, die übrigen Fließgewässer sind überwiegend deutlich verändert. Die meisten 

Fließgewässer im Untersuchungsraum gelten nicht als naturnah. Die biologische Gewässer-

güte der Sontra, des Lindenauer Wassers und der Blanke sind als mäßig belastet eingestuft, 

die übrigen Gewässer gelten als gering belastet, wenige als unbelastet. Eine besondere Be-

deutung im Landschaftswasserhaushalt und Schutzwürdigkeit besitzen vorallem die ausge-

wiesenen Überschwemmungsgebiete der Auen der Sontra und der Ulfe als Retentionsräu-

me. 

Als Stillgewässer kommen im Untersuchungsraum mehrere als Angel- oder Fischteich ge-

nutzte Teiche vor, die sich südlich der Kleingartenanlage Sontra, im Hersfelder Grund, an 

der B 400 südlich der Riedmühlenkuppe und am Hasengarten Wasser südlich des Stein-

bühls und südlich des Sandbergs befinden. Die westlich vom Hofgut Wellingerode vorhan-

denen Fischteiche und Fischbecken, die Teiche im Gerbachsgrund, im Dachsbachtal und am 

ehemaligen Gut Welda an der K 28 sowie mehrere kleine, aus Naturschutzgründen angeleg-

te Tümpel entlang des Baches auf dem ehemaligen Standortübungsplatz werden nicht mehr 

genutzt. Darüber hinaus befinden sich auf dem Standortübungsplatz mehrere temporäre, 
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durch den Fahrbetrieb entstandene Stillgewässer. Natürliche Stillgewässer kommen im 

Untersuchungsraum nicht vor. 

Die meisten der im Untersuchungsraum entspringenden Gewässer sind im Oberlauf als tem-

poräre Gewässer ohne eindeutigen Quellaustritt ausgebildet. Naturnahe Sumpfquellen 

kommen im Untersuchungsgebiet im Bereich des Gewässers am Kulmrich und im Ger-

bachsgrund vor. Im Kreuzungsbereich der B 400 sind gefasste Quellen vorhanden. 

Umweltauswirkungen entstehen bau- und anlagebedingt durch die Überbauung, Verlegung 

bzw. Verrohrung des Lindenauer Wassers, des Gerbaches, des Ameisenbachs im 

Langhellsgrund, des Milchgrabens, des Gibsbaches, des Daxbaches, der Blanke sowie ei-

nes unbenannten Gewässers am Heydels-Berg sowie durch die Errichtung baulicher Anla-

gen im Gewässerrandstreifen. Anlagebedingte Umweltauswirkungen resultieren zudem aus 

der Überbauung eines nördlichen Quellfadens des Daxbaches und diffuser Quellbereiche am 

Ostportal des Tunnels Dachsloch sowie aus der Verrohrung eines südlichen Quellfadens des 

Daxsbaches. Erhebliche Umweltauswirkungen auf die Oberflächengewässer infolge des von 

der Fahrbahn der A 44 abfließenden Oberflächenwassers können ausgeschlossen werden. 

Das Oberflächenwasser wird gesammelt und den planfestgestellten Regenrückhalte- und 

Absatzbecken zugeführt, vorgeklärt und anschließend gedrosselt in Vorfluter eingeleitet. 

Hinsichtlich einer ausführlichen Darstellung des Ist-Zustandes in Bezug auf Oberflächenge-

wässer sowie der Umweltauswirkungen wird auf die Darstellung im Erläuterungsbericht des 

landschaftspflegerischen Begleitplanes (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.0, S. 15 ff., 

S. 83 ff. mit Anlage 1 bis 3), in den Bestands- und Konfliktplänen (vgl. planfestgestellte Un-

terlage 12.1), auf die Darstellung der Ergebnisse der wassertechnischen Untersuchungen 

(vgl. planfestgestellte Unterlage 13.1 mit Anlagen) und die Darstellung in der allgemein ver-

ständlichen Zusammenfassung nach § 6 UVPG (vgl. planfestgestellte Unterlage 1.1, 

Kap. 3.3.2 und 4) sowie auf die vorgelegten Fachgutachten verwiesen.  

4.7 Schutzgüter Klima und Luft 

Der Untersuchungsraum liegt makroklimatisch im Übergangsbereich zwischen den ozea-

nisch und subkontinental geprägten Klimaten und zählt zum Klimaraum Westliches Mittel-

deutschland. Er zeichnet sich aus durch ein Klima mit milden Wintern und kühlen, regenrei-

chen Sommern. Kontinentaler Einfluss macht sich insbesondere in den Hochdrucklagen be-
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merkbar, in denen es im Winter zu kurzfristigen starken Kaltlufteinbrüchen, im Sommer zu 

Perioden mit trockener Hitze kommen kann. Mesoklimatisch ist der Untersuchungsraum ent-

sprechend der Geländehöhen unterteilt. Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt zwischen 7° 

und 8° Celsius. Die Niederschläge liegen um 700 mm,  für die Hanglagen sind insbesondere 

im Tal der Sontra aufgrund der Exposition zur Hauptwindrichtung (Südwest) Niederschläge 

von über 700 mm zu erwarten. Die Talräume sind während austauscharmer Wetterlagen 

Kaltluftsammelgebiete mit mächtigen Kaltluftseen und nur sehr geringem Kaltluftabfluss. 

Kaltluftentstehungsgebiete und Kaltluftströme mit besonderer Bedeutung für Siedlungsgebie-

te kommen aufgrund der raschen Entwicklung von Kaltluftseen im Planungsraum nicht vor. 

Von besonderer Bedeutung für den Kaltluftabfluss in Siedlungen hinein sind unbewaldete, 

landwirtschaftlich genutzte Hänge in Ortsrandlage, die innerhalb des Untersuchungsraumes 

östlich von Sontra sowie um Ulfen vorhanden sind. Jedoch wirken sich die von den oberen 

Hängen des Berges Holstein, des Langhellsberges und des Berges Bubenrad östlich von 

Sontra strömenden Kaltluftabflüsse in den Tälern überwiegend nicht aus. Vielmehr kommt im 

überwiegenden Teil des Untersuchungsraumes der talabwärts fließende Kaltluftabfluss in 

den Tälern bereits nach kurzer Zeit zum Erliegen, da sich hier aufgrund des fehlenden Gefäl-

les die Kaltluft staut. Dieser Stau erstreckt sich bis in die Seitentäler und kann je nach Bedin-

gungen erhebliche vertikale Mächtigkeiten entwickeln. 

Eine besondere Bedeutung für die klimatische Ausgleichsfunktion besitzen die Wälder des 

Untersuchungsraumes, die rund 38% seiner Fläche bedecken. Die Mehrzahl der Waldgebie-

te bildet aufgrund ihrer Ausdehnung ein eigenes Bestandsklima aus, welches durch einen in 

Bodennähe ausgeglichenen Temperaturhaushalt und eine um ca. 5-10% erhöhte relative 

Feuchtigkeit gekennzeichnet ist.  

Im Regionalplan Nordhessen 2009 ist das Sontratal als Vorbehaltsgebiet mit besonderer 

Klimafunktion dargestellt.  

Aufgrund der relativ dünnen Besiedlung und der geringen Industrialisierung sowie des hohen 

Waldanteils sind die lufthygienischen Verhältnisse im Untersuchungsraum als günstig einzu-

stufen. 

Bau-, anlage- oder betriebsbedingte Umweltauswirkungen auf siedlungsrelevante Kalt- bzw. 

Frischluftströme sind infolge des Vorhabens nicht zu erwarten. Infolge des geringen Kaltluft-
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abflusses im Werra- und Ulfetal entwickeln sich in den Tälern Kaltluftpakete mit hoher verti-

kaler Mächtigkeit, welche bis über die geplanten Dammbauten steigen, so dass die Dämme 

keine gravierenden Staueffekte auf den Kaltluftabfluss haben. Umweltauswirkungen sind 

durch die anlage- und baubedingte Flächeninanspruchnahme sowie durch  baubedingte 

Waldanschnitte und den daraus resultierenden Verlusten bzw. Funktionsbeeinträchtigungen 

von Wald mit klimatischer Ausgleichsfunktion, insbesondere im Sontratal, zu erwarten. Mit 

betriebsbedingten Umweltauswirkungen ist im unmittelbaren Nahbereich der Trasse in Form 

einer Verschlechterung der lufthygienischen Situation zu rechnen, wobei die Portalbereiche 

der Tunnelbauwerke die Belastungsschwerpunkte bilden. Im Bereich von Ulfen ist aufgrund 

des zu erwartenden Verkehrsrückgangs auf der B 400 mit einer deutlichen Entlastung der 

Immissionssituation zu rechnen. 

Hinsichtlich einer ausführlichen Darstellung des Ist-Zustandes in Bezug auf die Schutzgüter 

Klima und Luft sowie der Umweltauswirkungen wird auf die Darstellung im Erläuterungsbe-

richt des landschaftspflegerischen Begleitplanes (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.0, 

S. 20 ff., S. 86 mit Anlage 1 bis 3), in den Bestands- und Konfliktplänen (vgl. planfestgestellte 

Unterlage 12.1), die Darstellung in der allgemein verständlichen Zusammenfassung nach 

§ 6 UVPG (vgl. planfestgestellte Unterlage 1.1, Kap. 3.4 und 4) sowie auf die vorgelegten 

Fachgutachten verwiesen.  

4.8 Schutzgut Landschaft 

Nach der naturräumlichen Gliederung liegt der Untersuchungsraum größtenteils innerhalb 

der Haupteinheit des Fulda-Werra-Berglandes (357). Er hat Anteil an der naturräumlichen 

Einheiten Solztrotten- und Seulingswald (357.2) Solztrottenwald (357.21), Sontraer Hügel-

land (357.3), Sontraer Land (357.31), Sontra-Bergland (mit Schliersbachwald, 357.9), 

Sontra-Hosbach-Bergland (357,90), Schliersbachwald (357.91), Thüringer Becken (483) 

Ringgau (483.4) und Südliche Ringgauvorberge (483.40). Die Trasse verläuft von Nordwes-

ten nach Südosten im Grenzbereich zwischen dem Schlierbachswald im Norden und dem 

Sontraer Land sowie dem Solztrottenwald im Süden. Im Osten des Untersuchungsraumes 

reicht das Thüringer Becken (483) mit den Südlichen Ringgauvorbergen (483.40) kleinflächig 

in den Untersuchungsraum (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.0, S. 10). 

Das Landschaftsbild im Untersuchungsraum ist geprägt durch ein reich gegliedertes Relief 

mit einem Wechsel zwischen bewaldeten Bergrücken und -kuppen und offenlandgeprägten 
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Tälern und Hangmulden. Auf der Grundlage der naturräumlichen Gliederung kann der Unter-

suchungsraum in insgesamt 17 Landschaftsbildeinheiten untergliedert werden, die anhand 

des Reliefs, der vorhandenen Nutzungsformen und natürlichen Grenzen (v .a. Wald-

Offenland-Grenzen) sowie nach visuellen Merkmalen abgrenzbar sind. 

Die Wälder am Pfaffenberg, am Holstein, am Langhellsberg, am Bubenrad, am Rübenberg, 

Buchberg, am Heydels-Berg, am Ottilienberg, östlich Wölfterode besitzen aufgrund ihres 

naturnahen Charakters eine hohe Bedeutung für das Landschaftsbild. Eine hohe Bedeutung 

besitzen aufgrund des Strukturreichtums auch die Offenlandbereiche an den Talhängen öst-

lich der Sontra am Sebastiansgrund, die Umgebung von Weißenborn, der Standortübungs-

platz, das Lindenauer Tal und das Ulfetal südlich von Ulfen. Die Offenlandbereiche in der 

Sontraaue im Langhellsgrund um Lindenau und zwischen Heydels-Berg und Riedmühle be-

sitzen aufgrund der intensiven strukturarmen Nutzung nur eine mittlere Bedeutung. Die B 27 

im Sontratal und die B 400 im Ulfetal sowie am Hasengartenwasser wirken auf das Land-

schaftsbild als naturferne und eigenartsfremde Störelemente. Weitere lokal wirksame Stör-

elemente sind das Gewerbegebiet und der Steinbruch im Seegel südlich von Sontra, bauli-

che Anlagen auf dem ehemaligen Standortübungsplatz sowie die Kläranlagen bei Sontra und 

Ulfen. 

Die landschaftsbezogene Erholungseignung resultiert aus der Möglichkeit der Feierabender-

holung im Umkreis der Siedlungen und in Form von Wochenend- oder Ferienerholung auch 

an siedlungsfernen Zielpunkten der Erholungsnutzung. Siedlungsnahe Erholungsräume um-

fassen die durch Wege (nicht Stichwege) erschlossenen Räume bis 1 km um die Ortschaf-

ten. Nicht erschlossene Räume oder durch Barrieren wie stark befahrene Straßen oder Ei-

senbahndämme von den Siedlungen abgetrennte Räume sind in der Nutzung als Erholungs-

raum eingeschränkt. Bei der Stadt Sontra begründet die Funktion als anerkannter Kur-, Erho-

lungs- und Fremdenverkehrsort einen besonderen Bedarf an Flächen für die naturbezogene 

Erholung, auch über den ortsnahen Bereich hinaus. Ruhegebiete sind insbesondere im Be-

reich des Buchberges, am Pfaffenberg, um Weißenborn und in den Wäldern östlich von 

Wölfterode zu vermuten. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens auf der B 27, der B 400 

und auch der K 28 sind insbesondere die Talräume der Sontra, der Ulfe und des Hasengar-

tenwassers durch Lärm und Geruchsbelästigungen erheblich vorbelastet. Große Teile des 

Untersuchungsraumes besitzen aufgrund ihrer überdurchschnittlichen Landschaftsbildquali-

tät und geringen Verkehrsbelastung einen hohen Erlebniswert. Die Wälder um Sontra, ins-
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besondere zwischen Sontra und Weißenborn, haben aufgrund ihrer Nähe zur Ortslage und 

zu dem Feriendorf sowie der guten Wegeanbindung eine besondere Bedeutung als Erho-

lungsraum.  

Große Teile des Untersuchungsraumes insbesondere die Bereiche um die Stadt Sontra, der 

Bereich zwischen Langhellsgrund, Iberg, Hopfenberg und Ottilienberg/Sandberg sowie die 

südliche Ulfeaue sind durch ein dichtes Wanderwegenetz mit örtlichen Rundwanderwegen 

und überörtlichen Hauptwanderwegen, die zum Teil als Wander- und Radwanderwege von 

besonderer Bedeutung einzustufen sind, sowie mehreren Waldparkplätzen und Schutzhütten 

erschlossen. Als Vorbelastungen durch Barrierewirkungen sind im Untersuchungsgebiet vor 

allem die Bundesstraßen B 27 und B 400 sowie die noch eingezäunten Teile des ehemaligen 

Standortübungsplatzes zu nennen. Ebenso stellt die Eisenbahntrasse eine sehr schwer 

überwindbare Barriere dar. Darüber hinaus werden mehrere Wege in den angrenzenden 

Wäldern durch das ehemalige Militärgebiet zerschnitten, so dass diese nicht in vollem Um-

fang nutzbar sind.  

Umweltauswirkungen auf das Landschaftsbild und die landschaftsbezogene Erholungseig-

nung entstehen insbesondere durch den Verlust von gliedernden und belebenden 

Gehölzstrukturen bzw. anderen prägenden Landschaftselementen, durch Überformung von 

Landschaftsbildeinheiten sowie durch Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche. Anlagebe-

dingte Umweltauswirkungen können zudem durch die aufgrund der ausgeprägten 

Reliefierung des natürlichen Geländes notwendigen Veränderungen der Oberflächengestalt, 

z. B. Aufschüttungen im Bereich von Dammlagen und Abgrabungen, hervorgerufen werden, 

durch die weiträumige Sichtbeziehungen gestört werden können. Die visuelle Wirksamkeit 

der Beeinträchtigung nimmt mit der Einsehbarkeit der Landschaft zu.  

Hinsichtlich einer ausführlichen Darstellung des Ist-Zustandes in Bezug auf das Schutzgut 

Landschaftsbild und die Erholungseignung der Landschaft sowie der Umweltauswirkungen 

wird auf die Darstellung im Erläuterungsbericht des landschaftspflegerischen Begleitplanes 

(vgl. planfestgestellte Unterlage 12.0, S. 23 ff., S. 87 ff. mit Anlagen 1 bis 3 und 6), in den 

Bestands- und Konfliktplänen (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.1), die Darstellung in der 

allgemein verständlichen Zusammenfassung nach § 6 UVPG (vgl. planfestgestellte Unterla-

ge 1.1, Kap. 6 und 4) verwiesen.  
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4.9 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Als Bau- oder Kulturdenkmal ausgewiesen sind im Untersuchungsraum die Gesamtanlage 

der Altstadt von Sontra, die Gesamtanlage des Barbaraplatzes und der Glückaufplatz in 

Sontra, sowie die beiden jüdischen Friedhöfe in Sontra, das Gut Wellingerode und die 

Steinmühle bei Sontra, die Kirche  und neun weitere Einzelgebäude in Weißenborn, die Ge-

samtanlage von Lindenau, als Gesamtanlage Teile der Ortslage von Ulfen zwischen der Kir-

che und dem Brauhaus und die Kiche in Wölfterode. 

Eine sehr hohe Bedeutung als Kulturgut besitzen auch die durch kulturhistorische Nutzungs-

formen (Magerrasen) geprägten Räume westlich der Sontra und auf der Bergkuppe südwest-

lich von Weißenborn. 

Umweltauswirkungen auf diese geschützten oder schützenswerten Kultur-, Bau- und Boden-

denkmäler, historische Kulturlandschaften und Landschaftsteile von besonderer charakteris-

tischer Eigenart sind nicht zu erwarten. 

4.10 Wechselwirkungen 

Wechselwirkungen sind kumulative bzw. synergetische Wirkungen (Wirkungsüberlagerun-

gen) verschiedener Auswirkungen in ihrem Zusammenwirken, Wirkungsketten sowie Verla-

gerungseffekte. Im Naturhaushalt besteht ein dichtes Wirkungsgefüge zwischen den einzel-

nen Schutzgütern Boden, Wasser, Luft/Klima, Pflanzen und Tiere. Die vorhabenbedingten 

Auswirkungen auf dieses Wirkungsgefüge wurden, soweit vorhanden, bereits direkt oder 

indirekt im Rahmen der Betrachtung der Umweltauswirkung auf die einzelnen Schutzgüter 

mit behandelt. 

4.11 Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen 

Gemäß § 11 Satz. 1 UVPG umfasst die zusammenfassende Darstellung auch eine Darstel-

lung der Maßnahmen, mit denen erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen vermieden, 

vermindert oder ausgeglichen werden, einschließlich der Ersatzmaßnahmen bei nicht aus-

gleichbaren, aber vorrangigen Eingriffen in Natur und Landschaft. 

Das Vorhaben wurde insgesamt planerisch und technisch so optimiert, dass Beeinträchti-

gungen so weit wie möglich reduziert wurden. Durch die vorhabenimmanenten Vermei-

dungs- und Optimierungsmaßnahmen konnten direkte Inanspruchnahmen von hoch- und 
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sehr hochwertigen Biotoptypen, Lebensräumen und Funktionen und Umweltauswirkungen 

auf das Landschaftsbild vermieden bzw. erheblich gemindert werden. Als Optimierungsmaß-

nahme ist hier insbesondere die Auswahl des Sonderquerschnitts SQ27 aufgrund der be-

sonderen Sensibilität und des hohen Konfliktpotenzials des Landschaftsraumes auf der ge-

samten Strecke zwischen Kassel und Herleshausen zu nennen. Auswirkungen auf das 

Landschaftsbild werden z. B. durch die Anlage von Landschaftswällen im Sebastiansgrund 

und entlang der PWC-Anlage im Langhellsgrund vermindert. Diese bewirken eine land-

schaftsgerechte Einbindung der Trasse und die Verminderung von Sichtbeeinträchtigungen 

und Lärmemissionen durch den Verkehr für die Erholungsgebiete von Sontra. Zudem wird 

durch das weite Ausstreichen des Dammes der PWC-Anlage mit geringerer Böschungsnei-

gung die Möglichkeit einer landschaftsgerechten Einbindung der Trasse durch entsprechen-

de Bepflanzung geschaffen.  

Als Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen sind des Weiteren insbesondere die fol-

genden Maßnahmen hervorzuheben: 

• Maßnahmen zur Schonung von Grundwasser und Oberflächengewässern durch Fas-

sung des Fahrbahnwassers im Einflussbereich von Wasserschutzgebieten und die 

gedrosselte Einleitung über Regenrückhaltebecken in Gewässer, 

• Festlegung spezieller Bauverfahren innerhalb der Wasserschutzzone II des Brun-

nens 3 der Stadt Sontra, 

• Maßnahmen zum Schutz von Tierarten durch Irritationsschutzwände, Schutzzäune, 

temporäre und permanente Leit- und Sperreinrichtungen für Amphibien und Leit- und 

Schutzpflanzungen im Bereich von Querungsmöglichkeiten, 

• Anlage von Amphibiendurchlässen in Bereichen bestehender bedeutender Wander-

beziehungen, 

• Schutzzäune für wertvolle Vegetationsbestände während der Bauphase, 

• Beschränkungen der Bauzeiten sowie besondere Vorgaben für die Baufeldfreima-

chung, 

• trassenbegleitende Pflanzungen zur landschaftsgerechten Einbindung der Trasse. 
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Hinsichtlich einer ausführlichen Darstellung der Maßnahmen, mit denen erhebliche nachteili-

ge Umweltauswirkungen des Vorhabens vermieden oder vermindert werden auf den Erläute-

rungsbericht des landschaftspflegerischen Begleitplanes (vgl. planfestgestellte Unterlage 

12.0, S. 82 ff., Anlage 2) und die Ausführungen unter C III 4 wird verwiesen. 

Die für die Kompensation des Eingriffs in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild geplan-

ten landschaftspflegerischen Maßnahmen werden im Folgenden zusammengefasst. Ein Teil 

der Maßnahmen dient gleichzeitig als artenschutzrechtliche Maßnahme zur Vermeidung er-

heblicher Störungen und als funktionserhaltende Maßnahme (CEF). Hinsichtlich der Einzel-

heiten der Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung und der Vorgaben für die Umsetzung der jewei-

ligen Maßnahmen wird auf den Erläuterungsbericht des landschaftspflegerischen Begleitpla-

nes (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.0, S. 108 ff., Anlage 2 und 3) und die Ausführungen 

unter C III 4 verwiesen. Es sind insbesondere folgende Maßnahmen vorgesehen: 

• Maßnahmengruppen A und U: Maßnahmen A3, A6, A8, A9, A10, A10a, A11, A13, 

A13a, A19.4, A19.4a, A20, A21, A24, A25 und A26 (Altholz-Maßnahmen) und sowie 

Maßnahmen U4, U7, U8, U10, U10.1, U23, U29, U38, U39, U40 und U41 (Waldum-

bau), 

• Maßnahmengruppe B: Maßnahmen B14, B16, B17 und B18 (Bach- und Quellrenatu-

rierungen), 

• Maßnahmengruppe D und M: Maßnahmen D1 und D2 (Amphibiendurchlässe) sowie 

Maßnahmen M1 und M2 (Leit- und Sperreinrichtungen für Amphibien), 

• Maßnahmengruppe EG: Maßnahmen EG13, EG31, EG37, EG41, EG42 und EG43 

(Entwicklung von extensivem Grünland), 

• Maßnahmengruppe G: Maßnahmen G5, G20, G22, G23, G24, G25, G26 und G27 

(Anlage von Gehölzen in der Feldflur), 

• Maßnahmengruppe H: Maßnahmen H1, H14, H15, H16, H17, H19, H20, H21 und 

H22/H23 (Neuschaffung bzw. Widerherstellung von Kalkmagerrasen und Magerra-

sen), 
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• Maßnahmengruppe L: Maßnahmen L4, L12, L16, L19, L20, L21, L23, L24, L25, L26, 

L27, L29 und L30 (Aufforstung von Laubwald), 

• Maßnahmengruppe O: Maßnahmen O3, O4 und O5 (Entwicklung von extensiven 

Streuobstwiesen und Baumreihen), 

• Maßnahmengruppe R: Maßnahmen R4, R6, R7, R8, R9, R10, R11 und R12 (Rück-

bau von Wegen und Straßen/Entsiegelung), 

• Maßnahmengruppe S: Maßnahmen S2, S3, S4, S4.1, S6, S7 und S8 (Anlage von 

Sukzessionsflächen), 

• Maßnahme TG (Trassengestaltung), 

• Maßnahme WR (Waldrandaufbau). 

Darüber hinaus ist als Kohärenzsicherungsmaßnahme für die LRT 9130 und 9150 die Maß-

nahme FFH vorgesehen. 

5 Bewertung der Umweltauswirkungen nach § 12 UVPG 

Die Umweltauswirkungen des Vorhabens wurden auf der Grundlage der zusammenfassen-

den, in den Planfeststellungsbeschluss integrierten Darstellung nach § 11 UVPG bewertet 

(§ 12 UVPG). Maßstab für die Bewertung der vorhabenbedingten Umweltauswirkungen sind 

die in den jeweiligen Fachgesetzen normierten Umweltanforderungen. 

Das planfestgestellte Vorhaben ist zwar zum Teil mit erheblichen und nachhaltigen Auswir-

kungen auf einzelne Schutzgüter verbunden, die bei der materiellen Bewertung über die Zu-

lässigkeit des Vorhabens im Hinblick auf eine wirksame Umweltvorsorge zu berücksichtigen 

sind. Die dargestellten Umweltauswirkungen stehen dem Vorhaben im Ergebnis jedoch nicht 

entgegen. 

Bezogen auf das Schutzgut Mensch ist festzuhalten, dass betriebsbedingte Überschreitun-

gen der Grenzwerte der 16. BImSchV und der 39. BImSchV nicht eintreten. Im Bereich von 

Sontra verläuft die A 44 weitestgehend im Tunnel Holstein, so dass Umweltauswirkungen 

durch Verkehrsgeräusche und Luftschadstoffe für weite Teile der Kernstadt von Sontra nur in 

geringfügigem Umfang zu erwarten sind. Soweit in den Bereichen der Kleingartenanlage 
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nordöstlich des Stadtgebietes und des Gewerbegebiets an der K 28 westlich der Anschluss-

stelle Sontra/Ost, sowie des an das Gewerbegebiet angrenzenden Mischgebietes betriebs-

bedingte Umweltauswirkungen möglich sind, werden jedoch die maßgeblichen Lärm- und 

Luftschadstoff-Immissionsgrenzwerte unterschritten (vgl. C III 8.2.3 und 8.3.4). Das Vorha-

ben führt insgesamt zu einer Reduzierung der Lärm- und Schadstoffbelastungen innerhalb 

der entlang der B 400 und K 28 gelegenen Ortslagen von Ulfen sowie Sontra und Lindenau 

aufgrund des dort zu erwartenden Rückganges der Verkehrszahlen auf diesen Straßen. Die 

für die Ortslagen von Lindenau und Wölfterode zu erwartenden zusätzlichen Immissionen 

durch die A 44 in Form von Verkehrsgeräuschen und Luftschadstoffen liegen unterhalb der 

maßgeblichen Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV und der 39. BImSchV (vgl. C III 8.2.3 

und 8.3.4) und werden zumindest teilweise durch die vorhabenbedingte Verringerung des 

Verkehrs auf den jeweils durch die Ortslage führenden Straßen (Kreisstraße K 28 bzw. Lan-

desstraße L 3248) kompensiert. Die auf die Bevölkerung wirkenden Immissionen durch 

Lärm, Schadstoffe und Erschütterungen innerhalb der Ortslagen werden durch die erfolgen-

de Verlagerung von Verkehren auf die A 44 insgesamt reduziert. Das Vorhaben führt daher 

hinsichtlich des Schutzgutes Mensch zu einer Verbesserung für die Bevölkerung in den Orts-

lagen. Baubedingte Emissionen von Lärm und Schadstoffen, z. B. durch Sprengungen bei 

den Tunnelbauarbeiten, den Einsatz von Baumaschinen und Baustraßenverkehre, sind un-

vermeidbar und zeitlich beschränkt. Aufgrund der Entfernung des Baufeldes von den Sied-

lungsbereichen und des beabsichtigten überwiegenden Transportes von Erdmassen inner-

halb des Baufeldes sowie unter Berücksichtigung der unter A V 3.2 getroffenen Anordnun-

gen werden diese Umweltauswirkungen als gering eingestuft (vgl. C III 8.3). Die verbleiben-

den unvermeidbaren Beeinträchtigungen für das Schutzgut Mensch hinsichtlich der Erho-

lungsfunktion in Form der Überprägung des Landschaftsbildes sowie der trotz Immissions-

schutzmaßnahmen verbleibenden Beeinträchtigungen durch Lärm und Schadstoffe durch 

den Betrieb und während der Bauphase wirken lediglich kleinräumig und werden durch die 

verkehrliche Entlastung entlang der B 400 und K 28 teilweise kompensiert. 

Die Beurteilung der dargestellten Umweltauswirkungen ergibt, dass aufgrund der Bauwerke 

wie Tunnel und Talbrücken sowie weiterer Schutzmaßnahmen in Form von Irritationsschutz-

wänden, Schutzzäunen, Amphibiensperr-/-leiteinrichtungen und Leit- und Schutzeinrichtun-

gen nahezu über den gesamten Trassenverlauf und durch die vorgesehenen weiteren Ver-

meidungs- und Kompensationsmaßnahmen, dauerhaft nachteilige Umweltauswirkungen für 

das Schutzgut Tiere nicht zu erwarten sind. Zwar werden hinsichtlich der Arten Haselmaus, 
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Kammmolch, Schlingnatter und Zauneidechse artenschutzrechtliche Verbotstatbestände in 

Bezug auf nicht auszuschließende Tötungen vorsorglich angenommen, jedoch ist aufgrund 

der planfestgestellten landschaftspflegerischen Maßnahmen eine Verschlechterung des Er-

haltungszustandes der Populationen dieser Arten ausgeschlossen. Hinsichtlich der weiteren 

im Untersuchungsraum vorgefundenen Arten werden artenschutzrechtliche Verbotstatbe-

stände aufgrund der konkreten Ausgestaltung des Vorhabens einschließlich der landschafts-

pflegerischen Maßnahmen nicht erfüllt, erhebliche Beeinträchtigungen der Leistungs- und 

Funktionsfähigkeit in den Naturhaushalt in Bezug auf die Tierwelt können kompensiert wer-

den. Insbesondere können Funktionsbeziehungen über die Trasse hinweg erhalten werden, 

da aufgrund der planfestgestellten Tunnel und Talbrücken eine Durchlässigkeit auf einem 

Streckenanteil von 34% des insgesamt knapp 11 km langen Abschnittes der VKE 50 gege-

ben ist und zusätzlich die Durchlässigkeit durch die planfestgestellten Unterführungsbauwer-

ke für Wirtschaftswege und Durchlassbauwerke für Amphibien erhöht wird. Auf die Darstel-

lung unter C III 4, 5 und 6 wird Bezug genommen. 

Nachteilige Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen sind durch die planfestgestell-

ten landschaftspflegerischen Maßnahmen sowie die weiteren getroffen Anordnungen ver-

mieden, soweit die Umweltauswirkungen unvermeidbar sind, werden die erheblich beein-

trächtigten Funktionen des Naturhaushaltes in angemessener Frist kompensiert. Als verblei-

bende, nicht vermeidbare Umweltauswirkungen sind hier insbesondere die erhebliche Beein-

trächtigung von nach § 30 BNatSchG und § 13 HAGBNatSchG geschützten Biotopen zu 

nennen, welche durch die Schaffung gleichartiger neuer Biotopflächen ausgeglichen wird. 

Hinsichtlich des Schutzgutes Boden verbleiben als unvermeidbare Beeinträchtigungen die 

dauerhaften und temporären Flächeninanspruchnahmen. Im Bereich der Baustellenflächen 

wird der Boden nach temporärer Inanspruchnahme wieder hergestellt. Die Umweltauswir-

kungen werden zudem durch den flächensparenden Sonderquerschnitt SQ27 und die Be-

grenzung des Baufeldes auf einen Streifen von 10 m entlang der Trasse bzw. 5 m in wertge-

benden Waldbereichen soweit wie möglich reduziert. 

Dem Schutz des Grundwassers und der im Untersuchungsraum vorhandenen Oberflächen-

gewässer wird durch die Planung ausreichend Rechnung getragen. Betriebsbedingte Aus-

wirkungen auf Fließgewässer oder Grundwasser durch Eintrag von verschmutztem Fahr-

bahnwasser werden im Einflussbereich von Wasserschutzgebieten durch die Anwendung 
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der Vorgaben der RiStWag vermieden. Durch die Abdichtung der Tunnel Holstein und 

Dachsloch werden anlagebedingte Beeinträchtigungen des Grundwasserstandes vermieden. 

Dem Schutz von Fließgewässern wird zudem durch die gedrosselte Einleitung in Gewässer 

über Regenrückhaltebecken Rechnung getragen. 

Die ermittelten Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter Klima/Luft sowie das Landschafts-

bild werden, soweit diese als erheblich eingestuft wurden, durch die planfestgestellten Maß-

nahmen kompensiert. Hier sind in Bezug auf die klimarelevanten Verluste von Waldflächen 

insbesondere die planfestgestellten und zusätzlich vorbehaltenen Waldneuanlagen (vgl. 

A III 2.1 und 2.2) hervorzuheben. 

Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde wurde das Vorhaben insgesamt planerisch und 

technisch so optimiert, dass Beeinträchtigungen der genannten Schutzgüter so weit wie 

möglich reduziert werden. Die Lage von Baustellenflächen, Baustraßen und Lagerflächen 

sowie Bauzeiten wurden unter umweltfachlichen Gesichtspunkten optimiert und Flächenin-

anspruchnahmen auf ein Minimum beschränkt. Die vorgesehenen Schutz- und Sicherungs-

maßnahmen sind im Hinblick auf die Schutzgüter des UVPG als Vermeidungs- und Vermin-

derungsmaßnahmen insgesamt ausreichend. Die weiteren planfestgestellten Maßnahmen 

sind geeignet und ausreichend, um nicht vermeidbare Umweltauswirkungen zu kompensie-

ren. 
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III Materielles Recht 

Das planfestgestellte Vorhaben ist aufgrund der gesetzlichen Bedarfsfeststellung gerechtfer-

tigt und kann nach Abwägung aller durch das Vorhaben berührten öffentlichen und privaten 

Belange nach Maßgabe der verfügten Auflagen und sonstigen Nebenbestimmungen zuge-

lassen werden. 

1 Planrechtfertigung 

Das planfestgestellte Vorhaben verfügt über die notwendige Planrechtfertigung. 

1.1 Planungsziele 

Durch das planfestgestellte Vorhaben werden Ziele verfolgt, die den Zielsetzungen des eu-

ropäischen und nationalen Verkehrswegerechts entsprechen. Die wesentlichen Planungszie-

le der Vorhabenträgerin sind im Erläuterungsbericht (vgl. planfestgestellte Unterlage 1, S. 7) 

zusammengefasst worden: 

(1) Ausbau des Transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN) sowie Lückenschluss im 

nationalen Autobahnnetz in der weiträumigen West-Ost-Verbindung (Verkehrsprojekt 

Deutsche Einheit Nr. 15) und damit Vermeidung von Umwegen für Fernverkehre und Re-

duzierung der damit verbundenen Fahrzeitverluste und Schleichverkehre in der Region. 

(2) Unterstützung der raumordnerischen Entwicklungsziele durch eine bedarfsge-

rechte verkehrliche Anbindung und Erschließung der Mittelzentren Eschwege und Sontra 

und damit Förderung der regionalen und überregionalen Wirtschaftsentwicklung. 

(3) Entlastung des nachgeordneten Straßennetzes, insbesondere der 

Ortsdurchfahrten im Zuge der bestehenden Bundesstraßen B 7, B 27, B 400, durch die Bün-

delung regionaler und großräumiger Durchgangsverkehre auf einer leistungsfähigen Bundes-

fernstraße und damit Reduzierung verkehrsbedingter Immissionen in den betroffenen Ortsla-

gen. 

(4)  Bündelung von Verkehrsfunktionen (großräumige Verbindungs- und regionale 

Erschließungsfunktion) durch einen möglichst ortsnahen Verlauf entlang bestehender Sied-

lungs- und Entwicklungsbänder. Durch die Schaffung häufiger und leistungsfähiger Verknüp-

fungspunkte mit dem nachgeordneten Netz soll die Nutzung der A 44 auch für den Regional-

verkehr attraktiv gemacht werden. 
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(5) Erhöhung der Verkehrssicherheit durch die Schaffung einer Bundesfernstraße mit 

angemessener Verkehrsqualität hinsichtlich Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. 

Die Ziele leiten sich aus den gemeinschaftlichen Leitlinien für den Aufbau eines transeuropä-

ischen Verkehrswegenetzes (vgl. Beschlusses Nr. 661/2010/EU des europäischen Parla-

ments und des Rates vom 07.07.2010, ABl. L 204 vom 05.08.2010), den Zielen des Ver-

kehrsprojektes Deutsche Einheit Nr. 15 (vgl. BMV, Verkehrsprojekte Deutsche Einheit, Sep-

tember 1991), dem Bundesverkehrswegeplan (vgl. Bundesverkehrswegeplan mit dem Be-

schluss der Bundesregierung vom 02.07.2003, www.bmvbs.de), dem Regionalplan Nord-

hessen 2009 (vgl. Regionalplan Nordhessen 2009 vom 15.03.2010, veröffentlicht auf der 

Internetseite des Regierungspräsidiums Kassel http://www.rp-kassel.hessen.de, ) und dem 

Umstand ab, dass der durch das Vorhaben zu erschließende Werra-Meißner-Kreis als einzi-

ger noch verbleibender Raum in Hessen Fördergebiet �C� der Gemeinschaftsaufgabe �Ver-

besserung der regionalen Wirtschaftsstruktur� 2007�2013 ist.  

Die Bundesregierung ist außerdem gesetzlich verpflichtet, alle fünf Jahre zu überprüfen, ob 

die Infrastrukturprojekte, die im Bedarfsplan, stehen wirtschaftlich und verkehrstechnisch 

weiterhin notwendig sind. Diese Überprüfung ist -zuletzt 2009/2010- durch unabhängige 

Gutachter erfolgt. Auch nach dieser Überprüfung wurde der hier geplante Bau der A 44 wie-

derum bestätigt (vgl. Verkehrliche Überprüfung der Straßenbauprojekte im Bedarfsplan für 

die Bundesfernstraßen 2004, Schlussbericht der Ingenieurgruppe IVV GmbH & Co. KG, Aa-

chen August 2010). 

Das planfestgestellte Vorhaben erfüllt die dargestellten Ziele: 

1.1.1 Europäische Ziele (Ziele 1 und 2) 

Das planfestgestellte Vorhaben hat als ein Abschnitt der A 44 zwischen der A 7 bei Kassel 

und der A 4 bei Wommen eine europäische Verbindungs- und Raumerschließungsfunktion. 

Es ist Bestandteil des transeuropäischen Verkehrsnetzes und erfüllt wichtige Gemein-

schaftsziele, wie das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes und die Stärkung des 

wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts. 

Die A 44 ist Teil des transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN). Der Ausbau des planfestge-

stellten Abschnitts der Verbindung der A 44 bei Kassel mit der A 4 bei Wommen ist in der 

Karte des Abschnitts 2.5 des Anhangs I des Beschlusses Nr. 661/2010/EU des europäischen 
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Parlaments und des Rates vom 07.07.2010 über Leitlinien der Union für den Aufbau eines 

transeuropäischen Verkehrsnetzes enthalten. Das Vorhaben, Neubau einer vierstreifigen 

Autobahn in der Verkehrskosteneinheit VKE 50, trägt dem Ziel des Ausbaus des transeuro-

päischen Verkehrsnetzes Rechnung.  

1.1.2 Nationale Ziele (Ziele 1, 3) 

Das planfestgestellte Vorhaben gehört als Verkehrskosteneinheit innerhalb der A 44 zwi-

schen der A 7 bei Kassel und der A 4 bei Wommen zusammen mit dem 6-streifigen Ausbau 

der A 4 Eisenach-Görlitz zum Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nr. 15. Den Verkehrsprojek-

ten Deutsche Einheit wird im Bundesverkehrswegeplan die besondere Funktion zugewiesen, 

im Interesse der Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in den alten und neuen Bun-

desländern den Grundstein für eine gemeinsame Verkehrsinfrastruktur zu legen. Durch die 

Schließung der Lücke im Autobahnnetz soll das Zusammenwachsen der verbundenen Regi-

onen in den östlichen und westlichen Bundesländern gefördert werden. 

Wichtige verkehrspolitische Ziele des Verkehrsprojektes Deutsche Einheit Nr. 15 sind es, die 

Verkehrssicherheit zu erhöhen, die bestehenden Verkehrsengpässe auf den Bundesfern-

straßen zu beseitigen und zur Entlastung des regionalen Straßennetzes beizutragen (vgl. 

BMV, Verkehrsprojekte Deutsche Einheit, September 1991). 

Zudem ist das Vorhaben im Bedarfsplan, der Anlage nach § 1 Abs. 1 Satz 2 FStrAbG, als 

laufendes und fest disponiertes Vorhaben (Lfd. Nr. 7, S.106 Tabelle Hessen) des vordringli-

chen Bedarfs gekennzeichnet. Grund für die Aufnahme des Vorhabens in den Bedarfsplan 

war u. a. die Schließung der Lücke im Autobahnnetz im Verlauf der weiträumigen West-Ost-

Verbindung zwischen den Räumen Rhein-Ruhr und der ostdeutschen Städteachse Erfurt-

Dresden. Dieser Lückenschluss soll dazu beitragen, die an der A 4 liegenden mitteldeut-

schen Räume mit Hilfe einer durchgängig leistungsfähigen Fernverkehrsstraße auf kurzer 

Distanz mit dem Westen Deutschlands zu verbinden, um das Zusammenwachsen von alten 

und neuen Bundesländern zu fördern.  

Ferner ist es ein Ziel des Vorhabens, den Anforderungen an Sicherheit und Leichtigkeit des 

Verkehrs sowie an einer angemessenen Qualität des Verkehrsablaufes durch den Neubau 

einer vierstreifigen Bundesautobahn � wie im Bedarfsplan vorgesehen � Rechnung zu tra-

gen. 
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Schließlich soll das Vorhaben der Ergänzung der bestehenden Verbindungen im nationalen 

Autobahnnetz Kassel-Gießen/Frankfurt am Main (A 49/Verbindung zur A 5), Kassel/Göttin-

gen-Nordhausen/Halle (A 38) und Fulda-Frankfurt am Main (A 66) dienen. 

1.1.3 Regionale Ziele (Ziele 2 bis 5) 

Mit der Verwirklichung des Verkehrsprojektes soll die Verkehrssicherheit erhöht, die beste-

henden Verkehrsengpässe auf den Bundesfernstraßen beseitigt und das regionale Straßen-

netz entlastet werden. 

Ein weiterer Grund für die Aufnahme des planfestgestellten Vorhabens in den Bedarfsplan 

war, das strukturschwache ehemalige Grenzgebiet im Osten des Landes Hessen verkehrlich 

besser zu erschließen, die Bundesfernstraßen B 7, B 27 und B 400 und deren 

Ortsdurchfahrten zu entlasten, Kapazitätsengpässe abzubauen und Unfallgefahren zu mini-

mieren (vgl. Einstufungsvorschlag zum Bundesverkehrswegeplan, Projekt-Nr. HE1002, 

Stand 09.04.1992, Technische Merkmale und Ziele des Projekts). 

Das planfestgestellte Vorhaben entspricht ferner den verkehrlichen und verkehrspolitischen 

Zielen des Regionalplans Nordhessen 2009. Es ist als Abschnitt der A 44 im Regionalplan 

Nordhessen als geplante Maßnahme in der Kategorie I aufgeführt und als Vorranggebiet 

ausgewiesen. Ihm kommt als Bestandteil der A 44 eine besondere verkehrliche Bedeutung 

für die Region Nordhessen zu (vgl. Regionalplan Nordhessen 2009 vom 15.03.2010, veröf-

fentlicht auf der Internetseite des Regierungspräsidiums Kassel http://www.rp-

kassel.hessen.de, Abschnitt Straßenverkehr, Ziel 2). 

Nach den im Regionalplan Nordhessen verankerten Grundsätzen sollen die jeweiligen Ver-

flechtungsbereiche in den Planungsregionen bedarfsgerecht durch Straßen erschlossen und 

an die zugehörigen zentralen Orte angebunden werden. Die konkrete Planung soll zu einer 

Bündelung der regionalen und überregionalen Verkehre entlang der Entwicklungsbänder 

führen. Straßenbaumaßnahmen zur Verbesserung der Erreichbarkeit des zugehörigen 

Oberzentrums sollen vorgesehen werden (vgl. Regionalplan Nordhessen 2009 vom 

15.03.2010, veröffentlicht auf der Internetseite des Regierungspräsidiums Kassel 

http://www.rp-kassel.hessen.de, Abschnitt Straßenverkehr, Grundsatz 1). Die Mittelzentren 

Eschwege und Sontra sowie deren umliegende Stadtteile und Gemeinden sollen optimal mit 

der großräumigen Verkehrsachse A 44 verknüpft werden.  
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Weiterhin sollen die Ortschaften mit unzumutbarer Verkehrs- und Immissionsbelastung vom 

Durchgangsverkehr entlastet werden (vgl. Regionalplan Nordhessen 2009 vom 15.03.2010, 

veröffentlicht auf der Internetseite des Regierungspräsidiums Kassel http://www.rp-

kassel.hessen.de, Abschnitt Straßenverkehr, Grundsatz 2).  

Ferner kommt dem Bau der A 44 zwischen der A 7 bei Kassel und der A 4 bei Wommen und 

somit auch dem Vorhaben eine �besondere raumordnerische und entwicklungsplanerische 

Dringlichkeit� zu. Die Oberzentren Fulda und Kassel sowie die Mittelzentren, hier Sontra und 

Eschwege, sollen durch leistungsfähige Fernstraßen für einen zügigen Verkehrsfluss unter-

einander verknüpft werden (vgl. Regionalplan Nordhessen 2009 vom 15.03.2010, veröffent-

licht auf der Internetseite des Regierungspräsidiums Kassel http://www.rp-kassel.hessen.de, 

Abschnitt Straßenverkehr, Grundsatz 3).  

Darüber hinaus wird in der Begründung zu den Grundsätzen des Regionalplanes Nordhes-

sen 2009 in Übereinstimmung mit den Zielen des planfestgestellten Vorhabens ausgeführt, 

dass es ein Ziel der A 44 sei, neben einer Verbesserung der überregionalen Verbindungs-

strukturen auch die Entlastung der innerregionalen Verbindungen, insbesondere der B 7, der 

B 27 und der B 400 mit den bestehenden Ortsdurchfahrten, zu erreichen. Zudem sei eine 

weitgehende Bündelung der überregionalen Verkehre der A 44 mit dem bereits bestehenden 

untergeordneten Netz (z. B. B 7/A 44 und B 27/A 44) anzustreben, um Neubelastungen un-

bebauter sowie bisher unbelasteter Räume � insbesondere bezogen auf Zerschneidungswir-

kungen, Lärm- und Schadstoffimmissionen � zu vermeiden. 

1.2 Bedarf für das Vorhaben 

Der Bedarf für das Vorhaben, A 44 VKE 50 ist schon aufgrund der gesetzlichen Bedarfsfest-

stellung gegeben mit der rechtlichen Folge, dass das Vorhaben über die notwendige Plan-

rechtfertigung verfügt. 

Die A 44 zwischen Kassel und der A 4 bei Wommen war bereits in dem als Anlage zum Ge-

setz über den Ausbau der Bundesfernstraßen (Fernstraßenausbaugesetz � FStrAbG) i. d. F. 

vom 15.11.1993 (BGBl. I S. 1878) beigefügten Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen als 

Vorhaben des vordringlichen Bedarfs enthalten. Im aktuellen Bedarfsplan für die Bundes-

fernstraßen (vgl. Anlage zum FStrAbG i. d. F. vom 20.01.2005 [BGBl. I S. 201], zuletzt geän-

dert durch Gesetz vom 09.12.2006 [BGBl. I S. 2833]) ist die A 44 als laufendes und fest dis-



Planfeststellungsbeschluss - 132 - C Begründung 

A 44, VKE 50  III Materielles Recht 

  1 Planrechtfertigung 

poniertes Vorhaben des vordringlichen Bedarfs gekennzeichnet. Es ist der Neubau einer 

vierstreifigen Bundesautobahn vorgesehen. 

Grund für die Aufnahme des Vorhabens war es, die Lücke im Autobahnnetz im Verlauf der 

weiträumigen West-Ost-Verbindung zwischen den Räumen Rhein-Ruhr und der ostdeut-

schen Städteachse Erfurt-Dresden zu schließen. Als Teil der �Verkehrsprojekte Deutsche 

Einheit� soll dieser Lückenschluss dazu beitragen, die an der A 4 liegenden mitteldeutschen 

Räume mit Hilfe einer durchgängig leistungsfähigen Fernverkehrsstraße auf kurzer Distanz 

mit dem Westen Deutschlands zu verbinden, um das Zusammenwachsen von alten und 

neuen Bundesländern zu fördern. Zugleich soll auch das strukturschwache ehemalige 

Grenzgebiet im Osten des Landes Hessen verkehrlich besser erschlossen werden. Darüber 

hinaus geht es darum, das nachgeordnete Straßennetz mit seinen Ortsdurchfahrten zu ent-

lasten und die Verkehrssicherheit zu erhöhen.  

Anhaltspunkte dafür, dass der Gesetzgeber die Grenzen seines gesetzgeberischen Ermes-

sens bei der Bedarfsfeststellung überschritten hat, sind auch nach Prüfung der erhobenen 

Einwendungen nicht ersichtlich. Es besteht im Hinblick auf die bestehende und künftig zu 

erwartende Verkehrsbelastung sowie im Hinblick auf die Notwendigkeit der verkehrlichen 

Erschließung dieses strukturschwachen Raumes weiterhin die Notwendigkeit, das Vorhaben 

zu realisieren. 

Die Verkehrsuntersuchung für die A 44 im Abschnitt zwischen Kassel und Herleshausen, 

zuletzt 2007 als Dimensionierungsprognose 2020 veröffentlicht, ist auf Veranlassung der 

Vorhabenträgerin auf den Prognosehorizont 2025 fortgeschrieben worden (vgl. Modus 

Consult Karlsruhe, Dr.-Ing. Frank Gericke, A 44 Kassel-Herleshausen, Dimensionierungs-

prognose 2025 � Fortschreibung 2009, Oktober 2010 [im Folgenden: Modus Consult, Di-

mensionierungsprognose 2025]). Sie bildet jetzt den Analysezustand 2009 ab. Dabei be-

rücksichtigt sie die veränderten Struktur- und Verkehrsdaten, wie z. B. die veränderte Raum-

struktur, den aktuellen Einwohner- und Beschäftigungsstand und die Auswirkungen der 

Mautpflicht. 

Die Dimensionierungsprognose 2025 ist nach Prüfung durch die Planfeststellungsbehörde 

schlüssig und nachvollziehbar. Die Prognose schreibt die vorhergehenden Verkehrsprogno-

sen unter Berücksichtigung der weiteren Entwicklungen fort. Die Gründe für die Aufnahme 

des Vorhabens in den Bedarfsplan bestehen somit weiter und werden durch die Dimensio-
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nierungsprognose 2025 von Modus Consult bestätigt. In gleicher Weise wird bestätigt, dass 

die maßgeblichen Planungsziele erreicht werden (vgl. Modus Consult, Dimensionierungs-

prognose 2025, S. 54 ff.). 

Als durchschnittliche werktägliche Verkehrsbelastung (DTVw) auf der gesamten A 44 werden 

für das Jahr 2025 Werte von ca. 19.000 bis ca. 42.000 Kfz/d prognostiziert. Mit Rücksicht auf 

den prognostizierten Durchgangsverkehr von ca. 13.600 Kfz/d (4.800 SV/d) von der A 7 bei 

Kassel bis zum Anschluss an die A 4 bei Herleshausen (vgl. Modus Consult, Dimensionie-

rungsprognose 2025, S. 55) hat die neue Autobahn einen erheblichen Verkehrswert bezogen 

auf ihre Funktion, eine Lücke im Autobahnnetz zu schließen und dadurch das Zusammen-

wachsen der verbundenen Regionen in den östlichen und westlichen Bundesländern zu för-

dern. 

Die Einwendungen (vgl. BUND, Stellungnahme im Anhörungsverfahren vom 4. Oktober 

2012), die die europäische bzw. nationale Verbindungsfunktion aufgrund dieser Zahlen in 

Frage stellen, verkennen die dargelegte Bedeutung des Vorhabens. Das Vorhaben hat eine 

große Fernverkehrsrelevanz. Diese kommt neben dem Durchgangsverkehr auch in dem 

Fernverkehrsanteil (Fahrten über 50 km) zum Ausdruck. Dieser beträgt auf der A 44 zwi-

schen 47 % (westlich Kaufungen) und 88 % (westlich Herleshausen). Die meisten Strecken-

abschnitte weisen einen Fernverkehrsanteil von über 70 % aus (vgl. Modus Consult, Dimen-

sionierungsprognose 2025, S. 45; Plan 73 und 74 und vgl. die Stellungnahme von Modus 

Consult vom 20.Oktober 2012 als Erwiderung auf die Einwendung des BUND. 

Unabhängig von ihrer großen Bedeutung für den Fernverkehr besitzt die A 44 aber auch eine 

besondere regionale Erschließungswirkung. Damit kann dann auch das Ziel einer Entlastung 

des vorhandenen Straßennetzes und damit verbunden die Erhöhung der Verkehrssicherheit 

erfüllt werden.  

Schließlich erhöht das Verkehrsprojekt die Verkehrssicherheit, beseitigt die bestehenden 

Verkehrsengpässe auf den Bundesfernstraßen und entlastet das regionale Straßennetz, 

wodurch die Ortslagen von Durchgangsverkehr und den durch ihm verursachten Immissio-

nen entlastet werden (vgl. Regionalplan Nordhessen 2009, Abschnitt Straßenverkehr, 

Grundsatz; Regionalplan Nordhessen vom 15.03.2010, veröffentlicht auf der Internetseite 

des Regierungspräsidiums Kassel http://www.rp-kassel.hessen.de, Abschnitt Straßenver-

kehr, Grundsatz 2, Seite 136). Dies gilt im Abschnitt der VKE 50 insbesondere für die durch 
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die Stadt Sontra führende K 28 und die am Rand der Ortslagen von Breitau und Ulfen ent-

lang führende B 400, für die im Planfall eine Verkehrsabnahme um rund 40 % (K 28) und 

bzw. 80 % bis 90 % (B 400) prognostiziert ist (vgl. Modus Consult, Dimensionierungsprogno-

se 2025, Plan 66 i. V. m. Plänen 55 und 65). Mit diesen Anschlussstellen können die mit der 

A 44 im Raum Sontra angestrebte Entlastung des nachgeordneten Verkehrsnetzes und die 

regionalplanerischen Ziele umgesetzt werden, d. h. es wird eine generelle Verbesserung der 

Verkehrsanbindung für die Region bzw. den ländlichen Raum erreicht (vgl. auch Landespla-

nerische Beurteilung des Regierungspräsidiums Kassel vom 20.01.1998, Maßgabe a). Ohne 

solche Anbindungen würden Lücken im Verknüpfungsbereich des untergeordneten Netzes 

mit der A 44 verbleiben und damit Umwegfahrten entstehen. 

Des Weiteren sind in unmittelbarer Nähe zu der Anschlussstelle (AS) Sontra/Ost auch die 

Flächen des ehemaligen Standortübungsplatzes der Husaren-Kaserne in Sontra von Bedeu-

tung, die seit dem Rückzug der Bundeswehr in Nordhessen einer neuen � insbesondere � 

gewerblichen Nutzung zugeführt werden sollen. Dazu hat das Land Hessen für diesen und 

andere Standorte in Hessen Konversionsprogramme aufgelegt, die wiederum Eingang und 

Berücksichtigung in der Landesplanung und kommunale Planung, wie z. B. Fläche-

nnutzungspläne bzw. Bebauungspläne, gefunden haben. Dieser Sachverhalt wurde auch in 

der Verkehrsprognose berücksichtigt (vgl. Modus Consult, Dimensionierungsprognose 2025, 

Seite 11,12 und 37 ff.).  

Die in der Dimensionierungsprognose 2025 ermittelten Verkehrsmengen/Verkehrszahlen 

liegen gegenüber den früheren Prognosen teilweise deutlich niedriger. Gleichwohl kann aber 

nicht die Rede davon sein, dass die nach dem Bedarfsplan verfolgten Ziele nicht mehr er-

reichbar wären. Zwischen der Halbanschlussstelle (HAS) Sontra/Nord am Ende der 

VKE 40.2 und der Anschlussstelle (AS) Sontra/Ost wird die Verkehrsbelastung 

ca. 22.400 Kfz/d mit einem Schwerverkehrsanteil von ca. 28 % (ca. 6.000 SV/d) betragen. 

Die Verkehrsbelastung für den vorherigen Streckenabschnitt (VKE 40.2) zwischen der AS 

Sontra/Wichmannshausen und der AS Sontra/Nord wird im Jahr 2025 ca. 31.000 Kfz/d be-

tragen mit einem Schwerverkehrsanteil von ca. 24 % (ca. 7.500 SV/d) (vgl. Modus Consult, 

Dimensionierungsprognose 2025, Pläne 65 und 71). 

Zu der in der Stellungnahme des BUND enthaltenen Stellungnahme von RegioConsult 

�Stellungnahme zu den Planunterlagen A 44, VKE 50. FFH-Verträglichkeitsprüfung und FFH-

Ausnahmeprüfung zum FFH-Gebiet �Wälder und Kalkmagerrasen der Ringgau-
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Südabdachung (DE 4926-305)�, 24. September 2012� (vgl. Stellungnahme des BUND im 

Anhörungsverfahren vom 04.10.2012, Anlage 4) hat die Vorhabenträgerin eine Erwiderung 

von Modus Consult vorgelegt (vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 16.10.2012 auf die 

Stellungnahme des BUND im Anhörungsverfahren vom 04.10.2012, Anlage 1, Modus 

Consult, Erwiderung zur Stellungnahme von RegioConsult vom 20.10.2012). Nach Prüfung 

der Erwiderung durch die Planfeststellungsbehörde unter allen Aspekten konnte die Kritik an 

der Dimensionierungsprognose 2025 und an den Planungszielen von der Vorhabenträgerin 

ausgeräumt werden. Nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde liegt kein methodischer 

Mangel vor, der die Ergebnisse der Prognose in Zweifel ziehen könnte. 

1.3 PWC-Anlage Sontra 

Rastanlagen sind gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 5 und § 15 Abs. 1 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) 

Bestandteil der Bundesfernstraßen. Es ist daher notwendig, dass Anlagen für den ruhenden 

Verkehr bei Neubaumaßnahmen von Autobahnen als Bestandteil mitgeplant oder zumindest 

zeitnah im Anschluss an die Verkehrsfreigabe der durchgehenden Strecke ergänzt werden. 

Der Baulastträger hat deshalb zur Ausgestaltung, Lage, Form und auch Anzahl der Stellplät-

ze usw. die Empfehlungen für Rastanlagen an Straßen (ERS, FGSV 2011) erarbeitet, veröf-

fentlicht und deren Anwendung empfohlen (vgl. ARS 2/2011 Empfehlungen für Rastanlagen 

an Straßen � ERS, veröffentlicht am 02.03.2011 vom BMVBS).  

Im Hinblick auf die Bedürfnisse der Verkehrsteilnehmer und aus Gründen der Verkehrs-

sicherheit sind Rastanlagen schließlich in regelmäßigen Abständen vorzusehen. 

Unbewirtschaftete Rastanlagen werden neben ihrer Funktion zur Erholung der Verkehrsteil-

nehmer auch für Verkehrskontrollen durch die Polizei und durch das Bundesamt für Güter-

verkehr BAG (Mautkontrollen) benötigt. Die Begründung für die Lage in der VKE 50 ergibt 

sich aus den Ausführungen im Kapitel C III 3, deren Inhalt sich die Planfeststellungsbehörde 

zu Eigen macht. 
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2 Dimensionierung 

Die Dimensionierung des Vorhabens entspricht nach Prüfung durch die Planfeststellungsbe-

hörde den einschlägigen technischen Regelwerken. Unter Wahrung der Planungsziele sind 

dabei alle Möglichkeiten der Minimierung der Flächeninanspruchnahme ausgeschöpft wor-

den. 

Bei der Planung hat die Vorhabenträgerin die für die Straßenplanung und den Straßenbau 

geltenden Richtlinien, wie die Richtlinien für die Anlage von Straßen, Teil: Linienführung 

(RAS-L), Ausgabe 1995, Teil: Querschnitte (RAS-Q), Ausgabe 1996, und Teil: Plangleiche 

Knotenpunkte (RAS-K-1), Ausgabe 1998, sowie die Richtlinien für die Anlage von Landstra-

ßen, Teil III: Knotenpunkte, Abschnitt 2: Planfreie Knotenpunkte, Ausgabe 1976 (RAL-K-2), 

angewandt. Außerdem wurden die Aktuellen Hinweise zur Gestaltung planfreier Knotenpunk-

te außerhalb bebauter Gebiete � Ergänzungen zu den RAL-K-2 (AHRAL-K-2, FGSV, 1993) 

und die Entwurfshinweisen für planfreie Knotenpunkte an Straßen der Kategoriengruppe B 

(Ergänzungen zu den RAL-K-2) (RAS-K-2-B, FGSV, 1995) und hierzu Kap. 2.4 des Hand-

buchs für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (HBS, FGSV, 2009) berücksichtigt.  

2.1 Planungs- und Entwurfsgrundlagen  

Der Teilabschnitt der Verkehrskosteneinheit (VKE) 50 beginnt südöstlich der Anschlussstelle 

(AS) Sontra/Nord und endet nordwestlich vor dem Tunnel Alberberg (bei Unhausen) der 

Verkehrskosteneinheit (VKE) 60. 

Wesentliche Bestandteile der VKE 50 sind: 

• drei Tunnelbauwerke mit jeweils zwei getrennten Röhren für die Richtungsfahrbah-

nen, 

• fünf Talbrücken,  

• die unbewirtschaftete Parkanlage mit WC bei Sontra (PWC-Anlage Sontra), 

• die Anschlussstelle Sontra/Ost mit Zubringer an die K 28, 

• die Anschlussstelle Sontra/Ulfen, 
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• Umbau des Knotens B 400/L 3248 in einen Kreisverkehrsplatz mit Anbindung der 

AS Sontra/Ulfen, 

• provisorischer Anschluss an die B 400 am Bauende, 

• bauliche Sicherungsmaßnahmen im Bereich der Trinkwasserschutzzone II (TWZ II) 

für den Brunnen 3. 

Die für die A 44 prognostizierte Verkehrsbelastung erfordert den Neubau einer zweibahni-

gen, durch Mittelstreifen getrennten Bundesfernstraße. Dies steht mit der Entscheidung des 

Gesetzgebers im Einklang, die A 44 zwischen Kassel und Eisenach als eine vierstreifige 

Bundesautobahn zu bauen.  

Das Vorhaben ist als Abschnitt der A 44 nach den Richtlinien für integrierte Netzgestaltung, 

Ausgabe 2008, (RIN 2008), der Straßenkategorie AS I �Autobahn mit großräumiger Verbin-

dungsfunktion der Kategorie I� zuzuordnen, da es der Verbindung zwischen den Oberzentren 

Kassel und Erfurt (vgl. RIN 2008, Bild 4 und Tabelle 4) bzw. auch den Metropolregionen Mit-

teldeutschlands (Erfurt, Magdeburg, Leipzig, Dresden, Chemnitz und Halle) sowie Rhein-

Ruhr (Dortmund, Bochum Wuppertal, Köln usw.) dient. Zudem übernimmt das Gesamtvor-

haben eine wichtige überregionale Verbindungsfunktion der Kategorie II, indem es die Mittel-

zentren Eschwege und Sontra untereinander und mit dem Oberzentrum Kassel im Westen 

und Erfurt im Osten verbindet. Generell wird durch das Planungsvorhaben eine Verbesse-

rung der Erreichbarkeit zentraler Orte von den einzelnen Wohnstandorten in der Fläche er-

reicht.  

Durch die Festlegung der Verbindungsfunktionsstufe (nach RIN 2008) sind die maßgeben-

den Entwurfs-, Qualitäts- und Betriebsmerkmale für die Planung der Straßenbaumaßnahme 

bestimmt. Hierzu gehört auch der planfreie Ausbau der Knotenpunkte. 

Somit wird mit den vorliegenden Planfeststellungsunterlagen für den Teilabschnitt VKE 50, 

entsprechend seiner zugedachten Netzfunktion und unter Berücksichtigung der besonderen 

landschaftlichen und ökologischen Rahmenbedingungen eine Entwurfsgeschwindigkeit von 

Ve = 80 km/h zu Grunde gelegt. Damit kann dann die zweibahnige Bundesautobahn bezogen 

auf die Trassierungselemente und den Querschnitt mit einem sparsamen Standard gebaut 

werden. Ausgehend von dieser Entwurfsgeschwindigkeit ergibt sich für die fahrdynamische 

Bemessung sicherheitsrelevanter Entwurfselemente eine notwendige V85-Geschwindigkeit 
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von 100 km/h. Nach den Richtlinien für die Anlage von Straßen � Teil: Linienführung (RAS-

L), Kap. 3.2, wird bei zweibahnigen Straßen und einer Entwurfsgeschwindigkeit Ve = �80 km/h 

die V85 = Ve + 20 km/h ermittelt. Auf dieser Grundlage werden die Streckencharakteristik und 

damit das Fahrverhalten der Kraftfahrer aufeinander abgestimmt.  

An diesem Geschwindigkeitsansatz hält die Vorhabenträgerin fest, obwohl nach der Richtli-

nie für die Anlage von Autobahnen (RAA, 2008), herausgegeben von der Forschungsgesell-

schaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V. (FGSV), bei Fernautobahnen (EKA1A) als Ge-

schwindigkeit bei Nässe von 130 km/h und für Überregionalautobahnen (EK1B) von 

120 km/h ausgegangen wird (Kap. 3.4 der RAA). Im Hinblick auf die besonderen örtlichen, 

insbesondere der topographischen und ökologischen Verhältnisse im Bereich zwischen Kas-

sel und Herleshausen wurde auch zur Schonung von Natur und Landschaft Abstand von 

diesem Standard genommen. Dies ist für die Planfeststellungsbehörde nachvollziehbar. Mit 

dem gewählten Standard können die angestrebten Funktionen der A 44 erfüllt werden. Mit 

der vorgesehenen Geschwindigkeit von V85 = 100 km/h wird dies sichergestellt.  

Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung hat entsprechend dem All-

gemeinen Rundschreiben Straßenbau Nr. 7/2009 vom 23.06.2009 zugestimmt, dass bei dem 

laufenden Vorhaben A 44 von den Vorgaben der RAA abgewichen werden kann. Die Stra-

ßenplanung entspricht, wie die nachfolgenden Ausführungen belegen, den straßenbaulichen 

und verkehrlichen Anforderungen.  

Es ist geplant, unter Anwendung und Berücksichtigung der Richtlinie für die Ausstattung und 

den Betrieb von Straßentunneln (RABT 2006) auch die betriebstechnischen Ausstattungen 

für die Tunnelanlagen Holstein, Bubenrad und Dachsloch auszuwählen.  

2.2 Querschnitt 

Für Bundesfernstraßen in der Kategorie A I bzw. AS I ist bei den für die A 44 prognostizier-

ten Verkehrsstärken in der Regel der RQ 29,5 (Bild 5, RAS-Q 96) Richtlinie für die Anlage 

von Straßen Teil: Querschnitte, 1996, herausgegeben von der Forschungsgesellschaft für 

Straßen- und Verkehrswesen e. V. (FGSV) oder der RQ 31 (Bild 3, RAA 2008) vorzusehen. 

Als Querschnitt für die Trassierung ist hier u. a. aus ökologischen Gesichtspunkten und zur 

Schonung des Landschaftsraumes der Sonderquerschnitt SQ 27 angewandt worden. Ein 

Regelquerschnitt RQ 26 war schon entsprechend dem Allgemeinen Rundschreiben Stra-

ßenbau Nr. 40/1998 aus Gründen der Sicherheit bei Straßen der Verbindungsfunktion A I 
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bzw. AS I nicht mehr anwendbar (vgl. ARS Nr. 40/1998 des BMV) und ist zudem mit Einfüh-

rung der RAA am 23.06.2009 ungültig geworden.  

Die Verkehrsbelastung (Durchschnittliche tägliche Verkehr = DTV) für den Streckenabschnitt 

zwischen der AS Sontra/Nord und der AS Sontra/Ulfen wird gemäß der Dimensionierungs-

prognose im Jahr 2025 rund 22.000 Kfz/24h  betragen, der Schwerverkehr liegt dann bei 

6100  Kfz/24h oder 27,6 %. Für den Zubringer von der K 28 zur Anschlussstelle Sontra/Ost 

beträgt die Verkehrsbelastung im Prognosejahr 5.600 Kfz/24h, der Schwerverkehr wird bei 

520 Kfz/24h liegen. Im Streckenabschnitt zwischen der AS Sontra/Ulfen und dem Ende der 

Baustrecke westlich des Tunnels Alberberg wird die Verkehrsbelastung gemäß der Dimen-

sionierungsprognose im Jahr 2025 rund 19.300 Kfz/24h betragen, wobei der Schwerver-

kehrsanteil bei 5690 Fz/24h oder 29,5 % liegt. Für den Zubringer vom Kreisverkehrsplatz im 

Bereich B 400 / L 3248 zur Anschlussstelle beträgt die Verkehrsbelastung 3.100 Kfz/24h mit 

einem Schwerverkehrsanteil von 390 Fz/24h oder 12.6 %. Der von der Vorhabenträgerin 

gewählte Sonderquerschnitt (SQ 27) ist ein modifizierter Regelquerschnitt (RQ 26) der mit 

einer Standstreifenbreite von 2,50 m ausgeführt wird und damit eine Gesamtkronenbreite 

von 27,0 m aufweist. Dieser ist mit den vorbeschriebenen einzelnen Bestandteilen im 

verkehrlichen Interesse für das Projekt erforderlich. Beispielsweise sind mit vergleichbaren 

Verkehrsmengen die Autobahnen 71 (Thüringer Waldautobahn) und A 66 (Frankfurt � Fulda 

in den Abschnitten AS Bad Soden-Salmünster bis AS Schlüchtern/Nord) nur mit dem RQ 26 

ausgebaut worden. Die gemachten Erfahrungen von Autobahnen mit diesem RQ 26 zeigen, 

dass insbesondere ein Gefährdungsrisiko und damit Verkehrssicherheitsdefizite aufgrund 

der geringen Standstreifenbreite (2,0 m) bestehen. Dem wird dem SQ 27 wirksam entgegen 

gewirkt. Dabei wird aber auch den Umweltbelangen, insbesondere im Hinblick auf einen mi-

nimierten Flächenverbrauch, Rechnung getragen. Die Befestigung der einzelnen Verkehrs-

flächen erfolgt entsprechend der unterschiedlichen Beanspruchung mit verschiedenen Fahr-

bahnbefestigungen.  

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass im Planfeststellungsverfahren keine Festle-

gungen zur Art der Straßenbefestigungen (Oberbauweisen) im Interesse der Sicherstellung 

des Wettbewerbs getroffen werden. Es wird bauweisenunabhängig die Bauklasse und nur in 

den durch Gesetz festgelegten Fällen in Bezug auf den Lärmschutz der in Ansatz zu brin-

gende Korrekturbeiwert angegeben. Die bautechnischen Maßnahmen zur Sicherstellung des 

Schutzniveaus sind Sache der Vorhabenträgerin (siehe Allgemeines Rundschreiben Stra-

ßenbau Nr. 05/2005 vom 16.06.2005 betr. �Kriterien für die Wahl und Bewertung unter-
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schiedlicher Bauweisen für den Oberbau von Bundesfernstraßen mit getrennten Richtungs-

fahrbahnen�). 

Tunnelbauwerke/Ingenieur-Bauwerke

Bei den drei Tunnelbauwerken wurden von der Vorhabenträgerin die in der Richtlinie zur 

Ausstattung und zum Betrieb von Straßentunneln, Ausgabe 2006, (RABT 2006), enthaltenen 

Grundsätze, Hinweise und Kriterien bei der Planung, der Ausstattung sowie deren Betrieb 

berücksichtigt.  

Im Bereich der Tunnelbauwerke wurde aus wirtschaftlichen Gründen der Regelquerschnitt 

RQ 26t (abgeminderte Regellösung ohne Seitenstreifen) entsprechend Bild 1 der Richtlinien 

zur Ausstattung und zum Betrieb von Straßentunneln, Ausgabe 2006, (RABT 2006), gewählt, 

der eine nutzbare Breite von 7,50 m pro Röhre vorsieht.  

Auf den Brückenbauwerken der A 44 VKE 50 wurden in der Fahrtrichtung, nach der RAS-Q, 

die nutzbare Fahrbahnbreite zwischen den Kappen auf 12,00 m festgelegt, so dass zu einem 

späteren Zeitpunkt, wenn die Einrichtung einer Baustelle notwendig werden würde im Bau-

stellenverkehr dann auch die Einrichtung einer 4+0 Verkehrsführung mit Überleitung auf die 

Gegenfahrbahn erfolgen kann (vgl. Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Stra-

ßen, Teil D, Seite 111ff, (RSA 1995) von der FGSV).  

2.3 Standstreifen und Böschungen 

Vor dem Hintergrund der Standstreifenbreite von 2,50 m beim Sonderquerschnitt SQ 27 

konnten die Bankette in den Einschnittsbereichen von 1,50 m auf die Mindestbreite von 

1,00 m reduziert werden (vgl. 2.4.4 RAS-Q 96; 4.2.3.7 RAA 2008).  

Im Bereich der Trinkwasserschutzzone (TWZ II) wird die Bankettbreite von 1,00 m im Ein-

schnitt aufgrund der 2 m hohen Abdichtung der Einschnittsböschung beibehalten. Im Damm-

bereich der TWZ II sieht der Regelquerschnitt eine Bankettbreite von 2,50 m vor. Das Bau-

grundgutachten empfiehlt aufgrund der vorhandenen Baugrundverhältnissen sowohl für die 

Dammbauwerke als auch für Einschnitte in der Regel eine Böschungsneigung von 1:1,5; für 

den Bereich zwischen Bau-km 55+000 und 56+100 empfiehlt das Baugrundgutachten für die 

Einschnittsböschungen eine Böschungsneigung von 1:2. Abschnittsweise wird auch eine 

Abflachung auf 1:1,75 verlangt. Ab 10 m Höhe werden innerhalb von Einschnittsböschungen 

Bermen ausgeführt (vgl. 2.5 RAS-Q 96; 4.2.4 RAA 2008). Aus landschaftspflegerischen und 
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optischen Gründen werden dazu beispielsweise bei der PWC-Anlage (ab Bau-km 52+750) 

flachere Böschungsneigungen bei den Auffüllungen ausgeführt (vgl. C III 16 und C III 4). Für 

den Bereich �Sebastiansgrund� (ab Bau-km 50+700) hat die Planfeststellungsbehörde die 

geplante Bauausführung mit den flacheren Böschungsneigungen einer Prüfung unterzogen 

(vgl. Aufklärungsschreiben Lärm Nr. 2 bzw. Dimensionierung Nr. 1 v. 15.08.2013). Die Vor-

habenträgerin hat mit dem Antwortschreiben vom 16.08.2013 und vorheriger Rücksprache 

mit dem Gutachter des Streckengutachtens (vgl. Gutachten E 168/07 Beurteilung der Unter-

grundverhältnisse im Trassenbereich = �entscheidungserhebliche Unterlagen�, Nr. 16.2) ei-

ner Änderung auf die Standardböschungsneigung von 1:1,5 zugestimmt. Für die Baumaß-

nahme wird damit vom Privateigentum weniger dauerhaft in Anspruch genommen. Daher hat 

die Planfeststellungsbehörde mit Violetteintrag eine Änderung der Böschungsneigung an 

dieser Stelle vorgenommen. 

2.4 Verwallungen bzw. Erdwälle 

Die geplanten Verwallungen dienen der Einbindung der Trasse in das Landschaftsbild. Im 

Bereich der Gemarkung Sontra, Flur 9, von Bau-km 50+650 bis 50+950 soll auf der Westsei-

te ein Erdwall von 2,50 m über Gradiente angelegt werden. Die Verwallungen bzw. Erdwälle 

dienen nicht nur der Einbindung der Trasse in die Landschaft, sondern sind auch zur Ver-

meidung einer Beeinträchtigung des Landschaftsbildes erforderlich (vgl. C.III. 4.1.2 und C.III 

11.4.1).  

Die Trasse verläuft im Bereich des Sebastiansgrundes auf einem Damm. Die Trasse ist in 

diesem Bereich der Trasse von der nahe gelegenen Kleingartenanlage sowie von der Orts-

lage aus sichtbar. Die Verwallung verhindert diese Sichtbarkeit und dient daneben auch dem 

� aufgrund der Einhaltung der Grenzwerte der 16. BImSchV nicht erforderlichen � Schutz vor 

den von der Trasse ausgehenden Verkehrsgeräuschen. Es ist von einer lärmmindernden 

Wirkung der Verwallung von ca. 1-2 dB(A) im Nahbereich auszugehen. In dem Bereich der 

PWC-Anlage ist ebenfalls eine Geländemodellierung vorgesehen, und zwar zwischen Hol-

steintunnel und Bau-km 52+720 mit einem Landschaftswall von bis zu 3 m über Gradiente 

und einer Geländemodellierung auf der Westseite der A 44. Zur Errichtung der PWC-Anlage 

wird auf dem Bergrücken dazu eine Aufschüttung aufgebracht. Die Verwallung der PWC-

Anlage dient ihrer Einbindung in das Landschaftsbild. Darüber hinaus hat sie auch hier eine 

abschirmende Wirkung. Sie trägt nämlich dazu bei, Beeinträchtigungen der Offenlandberei-

che westlich der PWC-Anlage zwischen Feriendorf und Gewerbegebiet Seegel und damit 
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Spazier- und Wanderwegen durch den ruhenden Verkehr im Bereich der PWC-Anlage sowie 

den zu- und abfahrenden Verkehr zu vermeiden und die Naherholungsfunktion dieser Berei-

che weiterhin zu gewährleisten (vgl. Aufklärungsschreiben Lärm Nr. 2 bzw. Dimensionierung 

Nr. 1 vom 15.08.2013). 

2.5 Verknüpfung mit dem untergeordneten Straßennetz

Die A 44 wird gemäß § 1 Abs. 3 FStrG frei von höhengleichen Kreuzungen und für Zu- und 

Abfahrten mit besonderen Anschlussstellen ausgestattet. Die Lage, die Ausgestaltung und 

die Dimensionierung der Anschlussstelle sollte dabei eine weitgehende Entlastung des 

nachgeordneten Straßennetzes zum Ziel haben (vgl. auch Maßgabe a) der landesplaneri-

sche Beurteilung des Regierungspräsidiums Kassel vom 20.01.1998). Die vorgelegte Pla-

nung der Anschlussstellen ist für die Planfeststellungsbehörde nachvollziehbar. Die Zwangs-

punkte im Grundriss und im Aufriss bzw. auch die Lage im Zusammenspiel mit dem vorhan-

denen Straßennetz und auch die sich aus naturschutzfachlicher Sicht ergebenden Zwangs-

punkte, wurden innerhalb eines iterativen Arbeitsprozesses beim Planungsentwurf zu der 

VKE 50 beachtet. 

2.5.1 Anschlussstelle Sontra/Ost 

Die Anschlussstelle Sontra/Ost befindet sich bei ca. Bau-Km 53+200 und verknüpft mit Hilfe 

eines Kreisverkehrsplatzes die geplante Autobahn direkt mit der geplanten PWC-Anlage und 

mit der Kreisstraße 28, im untergeordneten klassifizierten Straßennetz. Die Anschlussstelle 

(AS) gewährleistet damit die volle Erschließung der Ortslage von Sontra und unterbindet 

gleichzeitig in Kombination mit der Teilanschlussstelle Sontra/Nord den Schleichverkehr in 

der Ortslage (vgl. MODUS CONSULT Karlsruhe, Dr.-Ing. Frank Gericke, A 44 Kassel-

Herleshausen, Dimensionierungsprognose 2025 � Fortschreibung 2009, Oktober 2010 [im 

Folgenden: Modus Consult, Dimensionierungsprognose 2025], Plan 66 u. 72). 

Die Vollanschlussstelle Sontra/Ost ist somit aus verkehrlicher Sicht notwendig. Sie dient der 

Verknüpfung mit dem untergeordneten Straßennetz und der Erschließung des geplanten 

interkommunalen Gewerbegebietes des Zweckverbandes Sontra-Herleshausen-

Nentershausen.  

Des Weiteren besitzt der 2-streifige Kreisverkehrsplatz folgende Vorteile: 

• Erhöhung der Leistungsfähigkeit, 
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• Erhöhung der Verkehrssicherheit, 

• niedrigere, gleichmäßigere Geschwindigkeiten, 

• Verringerung der Gesamtwartezeiten, 

• Verringerung des Flächenbedarfes, 

• einfache Wendemöglichkeit, 

• einfache Vorfahrtsregelung. 

Die Überprüfung der Verkehrsqualität mit dem Handbuch für die Bemessung von Straßen-

verkehrsanlagen (HBS 2009) ist ein in Deutschland gültiges technisches Regelwerk für den 

möglichst wirtschaftlichen Bau von Straßenverkehrsanlagen. Herausgeber ist auch hier die 

Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V,  (FGSV). 

Die Leistungsfähigkeit kann nach dem HBS in sechs verschiedenen Stufen beurteilt werden: 

zwischen A für �Keine Verkehrsbeeinträchtigung� und F für �Überlastung des Verkehrswe-

ges�. Die Überprüfung der Verkehrsqualität ergab für den fünfarmigen 2-streifigen Kreisel die 

Qualitätsstufe A bzw. B und für den Zubringer die Qualitätsstufe C. Somit sind die Kriterien 

der Verkehrssicherheit und der Verkehrsqualität erfüllt.  

Die Anordnung der Rampen berücksichtigt auch die besondere topographische Situation und 

die Lage zwischen den Tunnelbauwerken Holstein und Bubenrad. Zur Vermeidung eines 

Eingriffs (Minimierungsgebot) in den hochwertigen Waldbestand auf der nördlichen Seite 

wurde von der Vorhabenträgerin im Bereich der Rampe am Böschungsfuß eine Stützkon-

struktion vorgesehen. 

Die Verkehrsprognose für 2025 ergab die in der nachfolgenden Abbildung dargestellte Ver-

kehrsmenge (DTV) an der Anschlussstelle Sontra/Ost (vgl. Modus Consult, Dimensionie-

rungsprognose 2025, Plan 86). 
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2.5.2 Anschlusstelle Sontra/Ulfen 

Die Anbindung der Anschlussstelle Sontra/Ulfen bei Bau-Km 58+500 an das Straßennetz 

erfolgt über einen neu herzustellenden Kreisverkehrsplatz im Bereich der jetzigen Kreuzung 

B 400/L 3248. Die Überprüfung der Verkehrsqualität ergibt für den Kreisverkehrsplatz an der 

B 400 und der L 3248 die Qualitätsstufe A und für den Zubringer die Qualitätsstufe B. Somit 

sind die Kriterien der Verkehrssicherheit und der Verkehrsqualität auch hier erfüllt. Die An-

ordnung der Rampen berücksichtigt weiterhin die besondere topographische Situation und 

die Lage im unmittelbaren Bereich des Heydels-Bergs. Zur Vermeidung eines Eingriffs in den 

hochwertigen Waldbestand des Heydels-Bergs wurde die Anschlussstelle als rechtsliegende 

Trompete geplant. Die einzelnen Verkehrsströme der Anschlussstelle Sontra/Ulfen für das 

Prognosejahr 2025 sind in der nachfolgenden Grafik dargestellt (vgl. Modus Consult, Dimen-

sionierungsprognose 2025, Plan 87).  
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2.5.3 Anschluss der K 9 an die B 400 

Infolge der Herstellung der Anschlussstelle Sontra/Ulfen und des Kreisverkehrsplatzes im 

Bereich der jetzigen Kreuzung B 400 / L 3248 / K9 wird auch eine bereichsweise Verlegung 

der bestehenden K 9 um ca. 200 m in unmittelbarer Nachbarschaft erforderlich. Die Anbin-

dung erfolgt dann hier gemäß RAS-K-1, Tabelle 4 Mindestwerte für Knotenpunktsabstände, 

ca. 170 m nördlich des geplanten Kreisverkehrsplatzes an die B 400. Da die Bundesstra-

ße 400 hier künftig zur Kreisstraße zurückgestuft wird, ist der Anschluss ohne Fahrbahnteiler 

in der Kreisstraße möglich, die Bundestraße selbst erhält einen Linksabbieger in Bild 16 in 

der Form 3 nach der RAS-K-1 (Richtlinien für die Anlage von Straßen � Teil: Knotenpunkte, 

Abschnitt 1: Plangleiche Knotenpunkte, FGSV 2001), d. h. es ist eine Aufweitung der Fahr-

bahn ohne die Markierung eines Linksabbiegestreifens geplant. Gemäß der Verkehrsprog-

nose für 2025 weist die K 9 eine Verkehrsmenge (DTV) von ca. 500 Kfz/24 h auf. Die Über-

prüfung der Verkehrsqualität (nach HBS 2009) ergibt damit für die Anbindung der K 9 an die 

jetzige B 400 die Qualitätsstufe A. Somit sind auch bei der hier gewählten Knotenpunktsform 

die Kriterien der Verkehrssicherheit und der Verkehrsqualität erfüllt. 
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2.6 PWC-Anlage Sontra 

Die Vorhabenträgerin hat unter Anwendung und Berücksichtigung der Vorgaben der ERS 

einen unbewirtschafteten Parkplatz mit WC (PWC-Anlage) im Abschnitt der VKE 50 einge-

plant. Dieser liegt unmittelbar an der AS Sontra/Ost und wird über den 2-streifigen Kreisver-

kehrsplatz (Außendurchmesser 60 m) her erschlossen. Die gesamte für die PWC-Anlage 

vorgesehene Fläche wird mittels Überschussmassen, insbesondere aus den Tunnelbauwer-

ken, aufgeschüttet. Insgesamt werden 72 Stellflächen für Lkw, Busse und Pkw mit Anhänger 

sowie 48 Pkw-Stellflächen einschließlich Behindertenplätze und Frauenparkplätze zur Verfü-

gung gestellt. Die Pkw-Stellplätze und die zugehörigen Fahrspuren werden so ausgebildet, 

dass sie im Bedarfsfall auch von Lkw benutzt werden können. Die Ver- und Entsorgung der 

PWC-Anlage mittels Strom, Wasser und Abwasser erfolgt auf kurzem Weg vom Gewerbe-

gebiet Seegel (Sontra) aus und weiter über den Zubringer K 28. Das Oberflächenwasser der 

PWC-Anlage wird dem RRB II zugeführt. Die Berechnung der Anzahl der Lkw-Parkstände 

erfolgte auf der Grundlage der Empfehlungen für Rastanlagen an Straßen.  

2.7 Provisorischer Anschluss  

Für den Fall, dass die VKE 50 vor dem anschließenden  VKE 60 fertiggestellt werden sollte, 

ist am Bauende der planfestgestellten A 44 VKE 50 ein provisorischer Anschluss an die 

B 400 mit einer Streckenlänge von ca. 200 m (vgl. planfestgestellte Unterlage 7, Blatt 13.1) 

vorgesehen. Im Übergangsbereich wird der Verkehr dazu gemäß RSA 1995/2002 zu einem 

2-streifigen Querschnitt übergeleitet und von dort an die B 400 angebunden. Nach erfolgtem 

Anschluss der VKE 50 an die VKE 60 wird dieses Provisorium wieder vollständig zurückge-

baut. 

2.8 Wirtschaftswege und Baustraßen 

Durchschnittene Wegeverbindungen werden in der Regel durch Parallelwege ersetzt, die 

durch Über- oder Unterführungen miteinander verbunden sind. Die kreuzenden und parallel 

zur A 44 verlaufenden Wirtschafts- und Forstwege werden, soweit sie aufgrund der Bau-

maßnahmen verändert, verlegt oder neu hergestellt werden müssen, dabei dem derzeitigen 

Zustand bzw. Umfeld entsprechend mit einer wassergebundenen Deckschicht wiederherge-

stellt (vgl. planfestgestellte Unterlage 7 Blatt 1 bis 13). Lediglich im Bereich der Einmündun-

gen der Wege an das übergeordnete Netz sowie im Bereich extremer Steigungsverhältnisse 

erfolgt eine bituminöse Befestigung. Die Asphaltierung bei Steigungen > 8% resultiert aus 

der Richtlinie für den ländlichen Wegebau DWA-A 904.  
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Die Herstellung von Baustraßen gehören zu den ersten Maßnahmen während der Einrich-

tung einer Baustelle, denn auf jeder Baustelle müssen Maschinen, Baustoffe und Bauteile 

transportiert werden. Für diese Transportprozesse müssen zwischen dem Ende einer öffent-

lichen Straße und dem Baugelände bzw. innerhalb des Baugeländes Wege erschlossen 

werden, um diese anschließend für Transportzwecke nutzen zu können. Damit werden Bau-

straßen zu einem entscheidenden Bestandteil einer jeden Baustelleneinrichtung. Teilweise 

werden die Wirtschaftswege auch zur Umsetzung des Projektes als Baustraßen benötigt 

(vgl. planfestgestellte Unterlagen 15.4 Blatt 1 und 15.2 [Bauwerksverzeichnis]). 
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3 Planungsalternativen 

Das planfestgestellte Vorhaben der A 44 VKE 50 stellt sich nach eingehender Ermittlung und 

Abwägung aller vom Vorhaben berührten öffentlichen und privaten Belange durch die Plan-

feststellungsbehörde als die beste Lösung zur Erreichung der Planungsziele sowie Minde-

rung der mit dem Vorhaben verbundenen Eingriffe und Belastungen und mithin als Vorzugs-

variante dar.  

Die Planfeststellungsbehörde hat geprüft, ob die Planungsziele, welche mit der A 44 VKE 50 

verfolgt werden, mit einer anderen Variante hätten erreicht werden können, die gleichzeitig 

zu möglichst geringen Belastungen und Eingriffen führt. Die Planfeststellungsbehörde ist 

nach eingehender Ermittlung, Bewertung und Abwägung aller von der Vorhabenträgerin ge-

prüften, von Dritten vorgeschlagenen oder sich aufdrängenden Alternativen zu der Überzeu-

gung gelangt, dass keine dieser Alternativen der Planfeststellungsvariante vorzuziehen ist. 

Sämtliche der im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens sowie vorgelagerter Planungsstu-

fen und Verfahren untersuchten Planungsvarianten bleiben hinter der planfestgestellten Vor-

zugsvariante zurück. 

Die Planfeststellungsbehörde ist im Planfeststellungsverfahren nicht gehalten, alle Varianten 

in die weitere Abwägung einzubeziehen, wenn sie als Lösung bereits in einem früheren Pla-

nungsstadium ausgeschlossen werden konnten. Insoweit ist die Planfeststellungsbehörde 

grundsätzlich nicht verpflichtet, die Variantenprüfung bis zuletzt offen zu halten und alle von 

ihr zu einem bestimmten Zeitpunkt erwogenen Alternativen gleichermaßen detailliert und 

umfassend zu untersuchen. Der Planfeststellungsbehörde ist bei der Prüfung der Planungs-

alternativen somit ein gestuftes Vorgehen gestattet. Daher ist es ihr auch nicht verwehrt, die 

Prüfung im Verlauf des Verfahrens auf diejenigen Varianten zu beschränken, die nach dem 

jeweils aktuellen Planungsstand allein ernsthaft in Betracht kommen.  

Soweit sich aus § 34 Abs. 3 bzw. § 45 Abs. 7 BNatSchG zusätzliche Anforderungen im Hin-

blick auf den FFH-Gebietsschutz bzw. Artenschutz ergeben, wird auf die entsprechenden 

Ausführungen unter C III 5 und 6 verwiesen. Dort ist dargelegt, dass auch unter diesen 

Rechtsregimen keine zumutbare Alternative zum planfestgestellten Vorhaben besteht. 
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3.1 Ausscheidung von Varianten anderer Korridore 

Die Alternativenprüfung kann auf Trassenalternativen im Sontra-Korridor zwischen dem En-

de des vorangehenden Abschnittes der A 44 (VKE 40.2) und dem Beginn des nachfolgenden 

Abschnittes der A 44 (VKE 60) beschränkt werden.  

Der Planfeststellungsbeschluss für den Abschnitt der VKE 40.1 vom 28.10.2011 (61 k 

04/2.111) ist bestandskräftig (vgl. Urteil des BVerwG vom 28.03.2013 � 9 A 22.11). Der Ab-

schnitt der VKE 40.2 ist mit Planfeststellungsbeschluss vom 26.01.2012 (61 k 04/2.112) zu-

gelassen worden.  

Die Planung der A 44 VKE 40.1 steht den Alternativen insbesondere im Netra-Korridor, die � 

bis auf die �modifizierte RegioConsult-Alternative 2011� � sämtlich im Abschnitt der VKE 40.1 

beginnen, entgegen. Die Planung der A 44 VKE 40.2 steht der in diesem Abschnitt begin-

nenden �modifizierten RegioConsult-Alternative 2011� entgegen. Über die Eignung und Zu-

mutbarkeit dieser Alternativen ist bereits in den Verfahren zur VKE 40.1 bzw. 40.2 entschie-

den worden (vgl. Planfeststellungsbeschluss zur A 44 VKE 40.1 vom 28.10.2011, unter 

C III 3 und C III 4.5.2, sowie Planfeststellungsbeschluss zur A 44 VKE 40.2 vom 26.01.2012, 

unter C III 3 und C III 4.4.2). 

Andere bzw. neue Erkenntnisse haben sich im Planfeststellungsverfahren zur A 44 VKE 50 

auch unter Berücksichtigung der Einwendungen und Stellungnahmen nicht ergeben. Damit 

bleibt es bei der Ausscheidung dieser Varianten. Einwendungen, die sich gegen die Aus-

scheidung des Netra-Korridors wenden und geltend machen, dieser sei günstiger als die 

Planfeststellungsvariante, werden daher zurückgewiesen. 

3.2 Varianten des Sontra-Korridors 

Die Prüfung der Varianten des Sontra-Korridors kommt zu dem Ergebnis, dass die planfest-

gestellte Trassenführung vorzugswürdig ist. Es drängt sich keine Trassenvariante auf, die die 

Planungsziele, welche mit der A 44 VKE 50 verfolgt werden, ebenfalls erfüllt und gleichzeitig 

zu möglichst geringen Belastungen und Eingriffen führt. 

3.2.1 Varianten des Raumordnungsverfahrens 

Gegenstand des Raumordnungsverfahrens im Planungsabschnitt V im Sontra-Korridor wa-

ren die Trassenvarianten V 7, V 7.1, V 10, V 10.1, V 14, V 4.1 und V 14.2 (vgl. Landesplane-
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rische Beurteilung des Regierungspräsidiums Kassel vom 20.01.1998, S. 4 ff. = entschei-

dungserhebliche Unterlagen/Ordner 4, Teil II).  

Die Varianten sind wie folgt zu beschreiben (vgl. planfestgestellte Unterlage 1, Anlage 3): 

• Variante V 7 verläuft zu Beginn der VKE 50 zunächst parallel zur B 27, schwenkt im 

Bereich des Kleingartengeländes nach Südosten ab und unterquert mit einem Tunnel 

Ausläufer des Langhellsberges. Im Bereich des Standortübungsplatzes schließt sich 

ein weiterer Tunnel an, bevor das Tal des Lindenauer Wassers in östlicher Richtung 

überquert wird. Westlich von Ulfen schwenkt die Trasse nach Südosten ab und un-

terquert den Buchberg mit einem Tunnel. Nach Überquerung des Ulfetales wird die 

B 400 zweimal gekreuzt. Die Trasse verläuft dann südlich parallel zur B 400 bis zum 

Ende der VKE 50. 

• Variante V 7.1 ist in der VKE 50 identisch mit der Variante V 7. 

• Variante V 10 unterscheidet sich von der Variante V 7 zu Beginn der VKE 50 durch 

ein früheres Abschwenken nach Südosten, nämlich im Bereich des Forsthauses 

Wellingerode. Das Kleingartengelände wird nördlich umfahren. Im Übrigen sind die 

Varianten V 10 und V 7 identisch.  

• Variante V 10.1 ist in der VKE 50 identisch mit der Variante V 10. 

• Variante V 13 verläuft zu Beginn der VKE 50 zunächst parallel zur B 27, allerdings im 

Vergleich mit der Variante V 7 weiter östlich, und schwenkt östlich der Kleingarten-

siedlung nach Südosten ab. Nach Durchfahrung des Standortübungsplatzes 

schwenkt die Trasse nach Südosten ab, überquert das Lindenauer Wasser und ver-

läuft durch den Waldbereich südlich Erdmannshain bis zum Ulfetal, ab wo sie iden-

tisch mit den Varianten V 7 und V 10 verläuft.  

• Variante V 14 ist in der VKE 50 identisch mit der Variante V 13. 

• Variante V 14.1 verläuft bis zum Standortübungsplatz identisch mit der Variante V 10 

und verläuft anschließend identisch mit den Varianten V 13 und V 14.  

• Variante V 14.2 unterscheidet sich von der Variante V 14 zu Beginn der VKE 50 

durch ein früheres Abschwenken nach Südosten. Den Höhenbereich zwischen 
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Sontra und Weißenborn unterquert die Trasse mit einem Tunnel. Ab dem Standort-

übungsplatz verläuft die Trasse identisch mit den Varianten V 7, V 7.1, V 10 und V 

10.1. 

Im Rahmen einer Vorauswahl wurde die Variante V 13 aufgrund von Nachteilen, die sich in 

der A 44 VKE 40.2 ergaben, gegenüber der � in der VKE 50 identischen � Variante V 14 

ausgeschieden; ferner wurden die Varianten V 7 und V 10 aufgrund von Nachteilen , die sich 

in der A 44 VKE 40.1 ergaben, gegenüber den � in der VKE 50 identischen � Varianten V 7.1 

bzw. V 10.1 ausgeschieden (vgl. Landesplanerische Beurteilung des Regierungspräsidiums 

Kassel vom 20.01.1998, S. 8 = entscheidungserhebliche Unterlagen/Ordner 4, Teil II).  

In der Endabwägung verblieben damit die Varianten V 7.1, V 10.1, V 14, V 14.1 und V 14.2. 

Von diesen Varianten verlaufen in dem westlichen Teilabschnitt der VKE 50 von Beginn der 

VKE 50 bis zum Standortübungsplatz (Tunnel Bubenrad) die Varianten V 10.1 und V 14.1 

identisch; die Varianten V 7.1, V 10.1, V 14 und V 14.1 unterscheiden sich bis zum Tunnel im 

Bereich des Feriendorfes voneinander, verlaufen aber ab diesem Bereich bis zum Standort-

übungsplatz identisch. In dem östlichen Teilabschnitt, beginnend mit dem Tunnel Bubenrad, 

verlaufen die Varianten V 7.1, V 10.1 und V 14.2 einerseits sowie die Varianten V 14 und V 

14.1 andererseits identisch. 

In dem westlichen Teilabschnitt der VKE 50 von Beginn der VKE 50 bis zum Standort-

übungsplatz (Tunnel Bubenrad) wurde der optimierten Vorschlagsvariante V 14.2 der Vorzug 

gegeben. Die Optimierung erfolgte dergestalt, dass die Vorschlagsvariante V 14.2 nach 

Westen in Richtung der Variante V 14.1 bzw. in Richtung Sontra verschoben wurde (vgl. 

Darstellung der Raumordnungslinie gemäß Anlage zur Landesplanerischen Beurteilung des 

Regierungspräsidiums Kassel vom 20.01.1998 = entscheidungserhebliche Unterla-

gen/Ordner 4, Teil II; planfestgestellte Unterlage 1, S. 28). Die Optimierung hat den Zweck, 

einen Kompromiss zwischen Belastungen der Siedlungs- und Siedlungsrandbereiche im 

Hinblick auf das Schutzgut Mensch einerseits und Eingriffen in Wald- und Offenlandbereiche 

nördlich Sontra im Hinblick auf die Schutzgüter Natur und Landschaft andererseits und 

schließlich unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit zu erzielen (vgl. Landesplanerische Beur-

teilung des Regierungspräsidiums Kassel vom 20.01.1998, S. 47 = entscheidungserhebliche 

Unterlagen/Ordner 4, Teil II).  
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In dem östlichen Teilabschnitt, beginnend mit dem Tunnel Bubenrad, wurde der Variante V 

10.1, die hier identisch mit den Varianten V 7.1 und V 14.2 verläuft, gegenüber der Variante 

V 14.1, die hier identisch mit der Variante V 14 verläuft, der Vorzug gegeben. Ausschlagge-

bend gegenüber den Varianten V 14 bzw. V 14.1 waren der geringere Eingriff in das Land-

schaftsbild, die geringere Inanspruchnahme hochwertiger Biotope und großflächiger, unbe-

rührter Waldgebiete sowie die geringere Durchschneidung klimarelevanter Flächen (Schutz-

güter Tiere, Pflanzen, Oberflächengewässer, Boden, Landschaft, Klima und Luft). Die Vortei-

le der Varianten V 14 bzw. V 14.1, die in der größeren Entfernung zu Wohngebieten und 

einer geringeren Durchquerung von Wasserschutzgebieten lagen (Schutzgüter Mensch und 

Grundwasser), wogen demgegenüber weniger schwer (vgl. Landesplanerische Beurteilung 

des Regierungspräsidiums Kassel vom 20.01.1998, S. 47 f. = entscheidungserhebliche Un-

terlagen/Ordner 4, Teil II; planfestgestellte Unterlage 1.1, S. 30). 

Die Raumordnungslinie war damit eine Kombination aus einer optimierten Variante V 14.2 im 

westlichen Teilabschnitt, der bis zum Tunnel Bubenrad im Bereich des Standortübungsplat-

zes verläuft, sowie der Variante V 10.1 im östlichen Teilabschnitt. 

3.2.2 Überprüfung des Ergebnisses des Raumordnungsverfahrens 

Im Zuge des Linienbestimmungsverfahrens wurde die Variante V 14.2 gegenüber dem Er-

gebnis des Raumordnungsverfahrens geringfügig weiter nach Westen in Richtung der Vari-

ante V 14.1 bzw. in Richtung Sontra verschoben (vgl. Anlage zum Antrag auf Linienbestim-

mung vom 27.02.1998 = entscheidungserhebliche Unterlagen/Ordner 4, Teil III).  

Im Zuge der Ausweisung von FFH-Gebieten wurde die Trassenführung überprüft (vgl. plan-

festgestellte Unterlage 1, S. 30 ff.). Ergebnis der Überprüfung war, dass im westlichen Teil-

abschnitt bis zum Tunnel Bubenrad die Trassenführung der optimierten Variante V 14.2 be-

stätigt wurde. Hingegen wurde im östlichen Teilabschnitt die Planfeststellungstrasse, die 

nicht Gegenstand des Raumordnungsverfahrens war, sondern als Variante V 3 neu entwi-

ckelt wurde, gegenüber der Variante V 10.1 favorisiert. Dies ist für die Planfeststellungsbe-

hörde nachvollziehbar. 

3.2.2.1 Trassenvarianten im westlichen Teilabschnitt 

Gegenüber der optimierten Variante V 14.2 (Planfeststellungstrasse) ist im westlichen Teil-

abschnitt keine sich aufdrängende Trassenvariante, auch nicht solche aus dem Raumord-

nungsverfahren, vorzugswürdig. Die anderen Trassenvarianten sind aus für die Planfeststel-
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lungsbehörde nachvollziehbaren Gründen ausgeschieden worden. Es drängt sich keine Va-

riante auf, welche die Planungsziele, welche mit der A 44 VKE 50 verfolgt werden, erreicht 

und gleichzeitig zu möglichst geringen Belastungen für öffentliche oder private Belange führt. 

Aus verkehrlicher Sicht wurden die Varianten V 14 und V 14.1 am besten eingestuft (vgl. 

planfestgestellte Unterlage 1.1, S. 27 f.).  

In wirtschaftlicher Hinsicht ist die Variante V 14 die günstigste, die Variante V 14.1 die teu-

erste Variante, insbesondere da sie hier den längsten Tunnel aufweist (vgl. planfestgestellte 

Unterlage 1.1, S. 28, 30; vgl. auch die Kostenangaben der verschiedenen Varianten des 

Raumordnungsverfahrens in der Landesplanerischen Beurteilung des Regierungspräsidiums 

Kassel vom 20.01.1998, S. 4 ff. = entscheidungserhebliche Unterlagen/Ordner 4, Teil II).  

Aus raumordnerischer Sicht wurde die Variante V 14.1 am besten, danach die Varianten V 

10.1 und V 14 und die Variante V 7.1 am schlechtesten eingestuft (vgl. planfestgestellte Un-

terlage 1.1, S. 29).  

Unter dem Gesichtspunkt der Umweltverträglichkeit ist die Variante V 14.1 schutzgutüber-

greifend zu bevorzugen, insbesondere da sie bei den Schutzgütern Tiere, Pflanzen, Oberflä-

chengewässer, Grundwasser, Boden, Landschaft, Klima und Luft am günstigsten abschnei-

det (vgl. planfestgestellte Unterlage 1.1, S. 30). 

Die (unveränderte) Variante V 14.2 wurde ausgeschieden, da sie das Waldgebiet des Pfaf-

fenberges nördlich Sontra mittig durchschneiden und damit schwerwiegende Eingriffe in Na-

tur und Landschaft verursachen würde. Das zusammenhängende Waldgebiet ist überwie-

gend durch naturnahe Buchen- und Eichenbeständen geprägt. Die Waldbereiche haben au-

ßer der Biotopfunktion eine besondere faunistische Bedeutung als Lebensraum für groß-

raumbeanspruchende und naturschutzfachlich bedeutende Tierarten und außerdem Funkti-

onen des Bodenschutzes, Klimaschutzes sowie der Erholung (vgl. planfestgestellte Unterla-

ge 12.0, S. 36, 43 ff., 61 f.; Linienbestimmungsverfahren Teil III, Dokumentation der zu be-

stimmenden Linie in den Raumordnungsabschnitten IV, V und VI, S. 6 = entscheidungser-

hebliche Unterlagen/Ordner 4, Teil III). Die (unveränderte) Variante V 14.2 würde damit zu 

schwerwiegenden Eingriffen in Natur und Landschaft führen (vgl. auch Landesplanerische 

Beurteilung des Regierungspräsidiums Kassel vom 20.01.1998, S. 47 f. = entscheidungser-

hebliche Unterlagen/Ordner 4, Teil II). 
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Die Variante 14.1 wurde vor allem wegen des längeren Tunnels aus Kostengründen ausge-

schieden (vgl. planfestgestellte Unterlage 1.1, S. 28, 30).  

Die Variante V 7.1 führt deutlich näher am Kleingartengelände vorbei und verursacht damit 

erhebliche Belastungen der Siedlungsbereiche von Sontra, insbesondere des Kleingartenge-

ländes, mit Lärm- und Luftschadstoffimmissionen.  

Die Variante V 14 führt zu Beginn der VKE 50 wie die (unveränderte) Variante V 14.2 durch 

Waldbereiche des Pfaffenberges. Die Variante V 14.2 hat Vorteile bei den Schutzgütern 

Mensch (Wohn- und Wohnumfeld), Klima, Luft und Landschaftsbild, während die Variante V 

14 Vorteile bei den Schutzgütern Mensch (Erholung), Tiere, Pflanzen und Grundwasser hat; 

bei den Schutzgütern Boden und Oberflächengewässer sind beide Varianten gleichwertig 

(vgl. planfestgestellte Unterlage 1.1, S. 31). Deutliche Vorteile einer der beiden Varianten 

ergaben sich unter dem Gesichtspunkt der Umweltverträglichkeit damit nicht. 

Die Ausscheidung der Varianten V 7.1, V 14, V 14.1 sowie der (unveränderten) Variante V 

14.2 ist für die Planfeststellungsbehörde nachvollziehbar. 

Im westlichen Teilabschnitt wurde der optimierten Variante V 14.2 (Planfeststellungstrasse) 

der Vorzug gegeben, die nach Westen in Richtung der Variante V 14.1 bzw. in Richtung 

Sontra verschoben wurde, um einen angemessenen Kompromiss zwischen Belastungen der 

Siedlungs- und Siedlungsrandbereiche im Hinblick auf das Schutzgut Mensch einerseits und 

Eingriffen in Wald- und Offenlandbereiche nördlich Sontra im Hinblick auf die Schutzgüter 

Natur und Landschaft andererseits und schließlich unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit zu 

erzielen (vgl. Landesplanerische Beurteilung des Regierungspräsidiums Kassel vom 

20.01.1998, S. 47 = entscheidungserhebliche Unterlagen/Ordner 4, Teil II; planfestgestellte 

Unterlage 1, S. 27 f.; planfestgestellte Unterlage 1.1, S. 30 f.). Gegenüber der (unveränder-

ten) Vorschlagsvariante V 14.2 hat die optimierte Variante V 14.2 (Planfeststellungstrasse), 

die eine mittige Durchschneidung des Waldgebietes des Pfaffenberges nördlich Sontra ver-

meidet, deutliche Vorteile hinsichtlich der Schutzgüter Tiere und Pflanzen. 

Mit der Optimierung der Variante V 14.2 werden die Vorteile der Variante V 14.1, die mit ei-

nem Tunnel beim Pfaffenberg eine Beeinträchtigung des Kleingartengeländes nördlich 

Sontra minimiert, mit den Vorteilen der Variante V 14.2, die das Kleingartengelände durch 

einen größeren Abstand und ebenfalls durch einen Tunnel schont, miteinander verbunden. 

Außerdem werden die Waldgebiete des Pfaffenberges möglichst geschont und damit der 
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Eingriff in Natur und Landschaft minimiert. Die Verschiebung erfolgte aber nur soweit, wie es 

im Hinblick auf Beeinträchtigungen des Kleingartengeländes durch Lärm- und Schadstoffim-

missionen zumutbar ist, wobei unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit auch die Länge des 

Tunnels Holstein berücksichtigt wurde (vgl. Landesplanerische Beurteilung des Regierungs-

präsidiums Kassel vom 20.01.1998, S. 47 = entscheidungserhebliche Unterlagen/Ordner 4, 

Teil II).  

Dies ist für die Planfeststellungsbehörde nachvollziehbar. 

Unter dem Gesichtspunkt der Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes 

�Wälder und Kalkmagerrasen der Ringgau-Südabdachung� (DE 4926-305) ergibt sich nichts 

anderes, vor allem da jede denkbare Trassenvariante das FFH-Gebiet queren würde (vgl. 

planfestgestellte Unterlage 1.1, S. 36 f.; vgl. auch planfestgestellte Unterlage 12.5.1, Teil II 

Ausnahmeprüfung, S. 8 f.):  

Eine weiter westlich geführte und damit in Richtung Sontra abgerückte Trassenvariante, die 

außerhalb des FFH-Gebietes �Wälder und Kalkmagerrasen der Ringgau-Südabdachung� 

(DE 4926-305) verliefe, würde an unzumutbaren Eingriffen in Siedlungsflächen scheitern und 

aufgrund der geringen Entfernung zu einer erheblichen Beeinträchtigung des FFH-Gebietes 

� zumindest durch Stickstoffeinträge � führen (vgl. planfestgestellte Unterlage 1.1, S. 37). 

Die Trassenvariante V 14.1 könnte im FFH-Gebiet �Wälder und Kalkmagerrasen der 

Ringgau-Südabdachung� (DE 4926-305) aufgrund der geringeren Geländehöhe nicht im 

Tunnel geführt werden (vgl. planfestgestellte Unterlage 1, S. 38). Infolgedessen würde die 

Variante zu einer unmittelbaren Flächeninanspruchnahme im FFH-Gebiet führen und damit 

zu größeren Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes als die Planfeststellungstrasse, die eine 

Flächeninanspruchnahme vermeidet (vgl. planfestgestellte Unterlage 1.1, S. 37). 

Einem Abrücken der Linie nach Osten steht die Ortslage von Weißenborn entgegen, außer-

dem topographische Gegebenheiten, da hier der Sontraer Graben verläuft (vgl. planfestge-

stellte Unterlage 1.1, S. 37; Stellungnahme der Vorhabenträgerin vom 27.08.2013, Ziffer 2, 

auf die Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 13.08.2013). Im Übrigen würde 

auch eine weiter östlich geführte Trassenvariante zu einer erheblichen Beeinträchtigung des 

FFH-Gebietes führen, da das nördliche Portal des Tunnels Holstein in einer mit der Plan-

feststellungstrasse vergleichbaren Entfernung zum FFH-Gebiet läge (vgl. planfestgestellte 

Unterlage 1.1, S. 37; Stellungnahme der Vorhabenträgerin vom 27.08.2013, Ziffer 2, auf die 
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Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 13.08.2013). Außerdem wäre in der 

Talebene von Bau-km 52+200 bis Bau-km 52+400 keine ausreichende Überdeckung für ei-

nen Tunnel vorhanden, so dass der Tunnel unterbrochen wäre; die beiden zusätzlichen Tun-

nelportale würden im FFH-Gebiet oder an dessen Rand liegen und damit zu einer zusätzli-

chen erheblichen Beeinträchtigung des FFH-Gebietes führen (vgl. Stellungnahme der Vor-

habenträgerin vom 27.08.2013, Ziffer 2, auf die Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehör-

de vom 13.08.2013). 

3.2.2.2 Trassenvarianten im östlichen Teilabschnitt

Im östlichen Teilabschnitt ist die Planfeststellungstrasse günstiger als die Variante V 10.1, 

die hier identisch mit den Varianten V 7.1 und V 14.2 verläuft.  

Unter dem Gesichtspunkt der Umweltverträglichkeit ist die Planfeststellungstrasse schutz-

gutübergreifend gleichwertig mit der Variante V 10.1 (vgl. planfestgestellte Unterlage 1.1, S. 

41 ff.). Vorteilen der Planfeststellungstrasse bei den Schutzgütern Mensch, Grundwasser 

sowie Kultur- und Sachgütern stehen Vorteile der Variante V 10.1 bei den Schutzgütern 

Oberflächenwasser, Pflanzen sowie Klima/Luft gegenüber. Im Hinblick auf die Schutzgüter 

Tiere, Boden und Landschaftsbild sind beide Varianten gleichwertig.  

Die Variante V 10.1 würde aber das FFH-Gebiet �Wälder und Kalkmagerrasen der Ringgau-

Südabdachung� (DE 4926-305) erheblich stärker beeinträchtigen als die Planfeststellungs-

trasse, die damit unter dem Gesichtspunkt der FFH-Verträglichkeit günstiger als die Variante 

V 10.1 ist. Insbesondere würde die Variante V 10.1 zu höheren Stickstoffeinträgen und zu 

einer Zerschneidung von Teilgebieten des FFH-Gebietes, nämlich zwischen dem Peters-

berg, dem Iberg und dem Buchberg sowie zwischen dem Buchberg und dem Ottilienberg 

bzw. der Riedmühle und Steinbühl, führen (vgl. planfestgestellte Unterlage 1, S. 32 f.; plan-

festgestellte Unterlage 1.1, S. 39 ff.). Damit scheidet die Variante V 10.1 aus. 

Abgesehen von der Variante V 10.1 verbleibt im östlichen Teilabschnitt als Trassenvariante 

aus dem Raumordnungsverfahren nur noch die Variante V 14.1, die hier identisch mit der 

Variante V 14 verläuft. Aufgrund topographischer Gegebenheiten kann die Variante V 14.1 

im Bereich des Buchberges nicht im Tunnel geführt werden, da die Trasse in einem Kerbtal 

des Buchberges verlaufen und eine annähernd geländegleiche Trassenführung einen Tunnel 

ausschließen würde (vgl. planfestgestellte Unterlage 1, S. 32; planfestgestellte Unterlage 

1.1, S. 39; Stellungnahme der Vorhabenträgerin vom 27.08.2013, Ziffer 2). Infolgedessen 
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würde die Variante V 14.1 in diesem Bereich zu einer unmittelbaren Flächeninanspruchnah-

me im FFH-Gebiet �Wälder und Kalkmagerrasen der Ringgau-Südabdachung� (DE 4926-

305) führen und damit zu erheblich größeren Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes als die 

Planfeststellungstrasse (vgl. planfestgestellte Unterlage 1, S. 32; planfestgestellte Unterlage 

1.1, S. 39). Im Übrigen ist die Variante V 14.1 aus den oben dargestellten Gründen gemäß 

der Landesplanerischen Beurteilung des Regierungspräsidiums Kassel vom 20.01.1998 (= 

entscheidungserhebliche Unterlagen/Ordner 4, Teil II) nicht vorzugswürdig. Damit scheidet 

die Variante V 14.1 aus. 

Ein weiteres Abrücken der Planfeststellungstrasse vom FFH-Gebiet �Wälder und Kalkmager-

rasen der Ringgau-Südabdachung� (DE 4926-305) im Bereich der Riedmühle ist wegen der 

topographischen Gegebenheiten im Hinblick auf den Heydels-Berg nicht möglich (vgl. plan-

festgestellte Unterlage 1.1, S. 39 f.; planfestgestellte Unterlage 12.5.1, Teil II Ausnahmeprü-

fung, S. 10). 

3.3 BUND-Variante �Südumfahrung Sontra� 

Zu der von dem BUND vorgeschlagenen Alternative der VKE 50, die � vom BUND nicht nä-

her beschriebene � Trasse entlang der B 27 mit einer Umfahrung von Sontra im Süden zu 

führen (vgl. Stellungnahme des BUND vom 04.10.2012, S. 13, sowie Anlage 4 zu der Stel-

lungnahme, S. 43), ist auszuführen, dass diese insbesondere wegen erheblich größerer 

Beeinträchtigung von zwei FFH-Gebieten, und zwar der FFH-Gebiete �Werra- und Wehretal� 

(DE 4825-302) sowie - aller Voraussicht nach - �Kalkmagerrasen zwischen Morschen und 

Sontra� (DE 5025-350), im Vergleich mit der Planfeststellungstrasse ausscheidet (vgl. Stel-

lungnahme der Vorhabenträgerin vom 22.07.2013). Im Einzelnen wird auf die Ausführungen 

unter C III 5 verwiesen. 

3.4 PWC-Anlage 

Die Prüfung des Standortes der PWC-Anlage kommt zu dem Ergebnis, dass der vorgesehe-

ne Standort an der Anschlussstelle Sontra/Ost nachvollziehbar ist. Es drängt sich keine 

Standortalternative auf, die die Ziele, welche mit der PWC-Anlage verfolgt werden, ebenfalls 

erfüllt und gleichzeitig zu möglichst geringen Belastungen und Eingriffen führt. 

Nach den Empfehlungen für Rastanlagen an Straßen (ERS 2011) beträgt der Regelabstand 

für bewirtschaftete Rastanlagen 50 bis 60 km, im Ausnahmefall bis zu 80 km. Zwischen den 

bewirtschafteten Rastanlagen sind unbewirtschaftete Rastanlagen mit einem Regelabstand 
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von 15 bis 20 km anzuordnen, im Ausnahmefall in einem Abstand von ca. 25 km. Demge-

mäß müsste die PWC-Anlage ca. 10 bis 15 bzw. bis 20 km vor dem Autobahndreieck 

Wommen positioniert werden, da die beiden einseitigen Anlagen T+R-Anlage "Werratal� und 

PWC-Anlage �Burgberg� auf der A 4 bei Herleshausen ca. 5 km vom Autobahndreieck 

Wommen entfernt liegen (vgl. Stellungnahme der Vorhabenträgerin vom 27.08.2013 auf die 

Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 13.08.2013). 

Aus topografischen Gründen kommen im Bereich der VKE 50 nur wenige Standorte für eine 

PWC-Anlage in Betracht (vgl. planfestgestellte Unterlage 1, S. 36; Stellungnahme der Vor-

habenträgerin vom 27.08.2013, Ziffer 1, auf die Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehör-

de vom 13.08.2013). Standorte nördlich von Sontra können aufgrund der Damm- und 

Einschnittslagen, die teilweise über 15 m betragen, ausgeschlossen werden. Standorte im 

Bereich von Lindenau sind aus topographischen Gründen ebenfalls nicht geeignet. Standorte 

im Bereich der Riedmühle wurden ausgeschlossen, weil sie sich in einem Wasserschutzge-

biet befinden.  

Als Alternativstandort für eine PWC-Anlage kommt nur der Bereich am Gerbachsgrund öst-

lich der Anschlussstelle Sontra/Ulfen in Betracht. Der Alternativstandort liegt aber in 

verkehrlicher Hinsicht deutlich ungünstiger als der vorgesehene Standort an der Anschluss-

stelle Sontra/Ost, da nur der vorgesehene Standort, nicht aber der Alternativstandort am 

Gerbachsgrund dem Regelabstand von 15 bis 20 km entspricht. Die T+R-Anlage "Werratal� 

und die PWC-Anlage �Burgberg� liegen ca. 5 km vom Autobahndreieck Wommen entfernt 

(vgl. planfestgestellte Unterlage 1, S. 36; Stellungnahme der Vorhabenträgerin vom 

27.08.2013, Ziffer 1, auf die Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 13.08.2013). 

Der Bereich am Gerbachsgrund liegt rund 7 km vom Autobahndreieck Wommen entfernt, die 

PWC-Anlage an der Anschlussstelle Sontra/Ost rund 14 km, d. h. von der T+R-Anlage 

"Werratal� und der PWC-Anlage �Burgberg� liegt die PWC-Anlage an der Anschlussstelle 

Sontra/Ost rund 19 km entfernt, der Alternativstandort am Gerbachsgrund rund 12 km.  

Außerdem könnte die flächenmäßige Betroffenheit des Beteiligten P_06, dessen Grund-

stückseigentum für die PWC-Anlage an der Anschlussstelle Sontra/Ost in Anspruch genom-

men wird (vgl. C III 16.9.1), durch eine Verlegung der PWC-Anlage zu dem Gerbachsgrund 

in Verbindung mit einer dann erforderlichen Umgestaltung der Anschlussstelle Sontra/Ost 

nicht wesentlich reduziert werden, jedenfalls nicht soweit, dass � ungeachtet des Ersatz-

landangebotes � eine Existenzgefährdung des Beteiligten P_06 verneint werden könnte (vgl. 



Planfeststellungsbeschluss - 159 - C Begründung 

A 44, VKE 50  III Materielles Recht 

  3 Planungsalternativen 

C III 16.9.1). Um eine Existenzgefährdung des Beteiligten vermeiden zu können, müsste die 

Inanspruchnahme der Flächen um mindestens 14,86 ha reduziert werden, was durch eine 

Verlegung der PWC-Anlage zu dem Gerbachsgrund nicht möglich ist (vgl. C III 16.9.1). Auf 

die Stellungnahme der Vorhabenträgerin vom 27.08.2013, Ziffer 1, auf die Aufklärungsmail 

der Planfeststellungsbehörde vom 13.08.2013 wird verwiesen. 

Der Alternativstandort am Gerbachsgrund ist damit unter dem Gesichtspunkt der Eigentums-

beeinträchtigung bzw. Existenzgefährdung nicht wesentlich günstiger als der vorgesehene 

Standort an der Anschlussstelle Sontra/Ost. Unter verkehrlichen Aspekten hingegen schnei-

det der Alternativstandort deutlich ungünstiger ab. Die Ausscheidung des Alternativstandor-

tes ist damit nicht zu beanstanden. 
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4 Schutz von Natur und Landschaft 

Das planfestgestellte Vorhaben wahrt unter Berücksichtigung der planfestgestellten Kom-

pensationsmaßnahmen und nach Maßgabe der verfügten Nebenbestimmungen den Belang 

des Schutzes von Natur und Landschaft einschließlich der gesetzlich geschützten Biotope.  

4.1 Naturschutzrechtliche Eingriffsgenehmigung nach §§ 15, 17 des Bundesnatur-

schutzgesetzes (BNatSchG) 

Der mit dem Vorhaben verbundene Eingriff in Natur und Landschaft i. S. d. § 14 

Abs. 1 BNatSchG wird nach §§ 17, 17c FStrG i. V. m. §§ 75 Abs. 1 Satz 1 HVwVfG i. V. m. 

§§ 17, 15 BNatSchG und §§ 7 ff. HAGBNatSchG sowie der hessischen Verordnung über die 

Durchführung von Kompensationsmaßnahmen, Ökokonten, deren Handelbarkeit und die 

Festsetzung von Ausgleichsabgaben (Kompensationsverordnung � KV) vom 01.09.2005 

(GVBl. I S. 624), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2010 (GVBl. I S. 629/642), zuge-

lassen.  

Die mit dem Vorhaben verbundenen Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft, die Mög-

lichkeit der Vermeidung und die Kompensation der unvermeidbaren erheblichen Beeinträch-

tigungen hat die Planfeststellungsbehörde auf Grundlage der von der Vorhabenträgerin vor-

gelegten Unterlagen und den hierzu eingegangenen Einwendungen und Stellungnahmen 

geprüft. Sie ist zum Ergebnis gekommen, dass der mit dem Vorhaben verbundene Eingriff in 

Natur und Landschaft durch die planfestgestellten landschaftspflegerischen Maßnahmen 

vollständig kompensiert wird.  

Die Planfeststellungsbehörde hat das Benehmen mit der oberen Naturschutzbehörde beim 

Regierungspräsidium Kassel gemäß § 17 Abs. 1 BNatSchG in Verbindung mit § 7 Abs. 3 

HAGBNatSchG hergestellt (vgl. Schreiben der Planfeststellungsbehörde vom 19.08.2013, 

beantwortet mit E-Mail der oberen Naturschutzbehörde beim Regierungspräsidium Kassel 

vom 26.08.2013). 

4.1.1 Ermittlung des Eingriffs 

Die Vorhabenträgerin hat den mit der Verwirklichung des Vorhabens verbundenen Eingriff in 

Natur und Landschaft gemäß § 14 Abs. 1 BNatSchG ausreichend ermittelt.  

Eingriffe in Natur und Landschaft sind Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grund-

flächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden 
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Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder 

das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können, § 14 Abs. 1 BNatSchG. Unerhebliche 

Beeinträchtigungen sind vom Begriff des Eingriffs nicht umfasst. 

Die Vorhabenträgerin hat durch entsprechende fachgutachterliche Untersuchungen ermittelt, 

welche Umweltauswirkungen durch das Vorhaben hervorgerufen werden und welche Leis-

tungen und Funktionen des Naturhaushaltes durch das Vorhaben im Speziellen erheblich 

beeinträchtigt werden. Entsprechend der einschlägigen fachlichen und rechtlichen Vorgaben 

und Hinweise erfolgte im Rahmen der landschaftspflegerischen Begleitplanung für das kon-

krete Vorhaben, den Autobahnabschnitt A 44 VKE 50, eine 

Bestandserfassung und -bewertung der Naturgüter, 

Konfliktanalyse und Eingriffsbewertung, d. h. Darstellung der umweltrelevanten Wirkfaktoren 

des Vorhabens, Ermittlung und Bewertung der vorhabenbedingten Eingriffe für die einzelnen 

Naturgüter, Untersuchung der Vermeidbarkeit von Eingriffen bzw. Beeinträchtigungen (Ent-

wurfsoptimierung, Schutzmaßnahmen) und Darstellung der noch verbleibenden, nicht ver-

meidbaren Beeinträchtigungen, 

Ableitung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege (Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen) anhand einer Kompensationsbilanz nach der hessischen Kompensati-

onsverordnung und die Entwicklung eines Maßnahmenkonzepts, die Maßnahmenbeschrei-

bung und Hinweise zur Maßnahmendurchführung. 

Die Vorhabenträgerin hat auf Grundlage der von ihr vorgenommenen Ermittlungen den im 

Untersuchungsgebiet vorhandenen Zustand von Natur und Landschaft bewertet und die vo-

raussichtlichen Auswirkungen des Vorhabens festgestellt. Die für die Bewertung des Eingriffs 

wesentlichen Ergebnisse dieser Untersuchungen sind insbesondere in der Unterlage zur 

landschaftspflegerischen Begleitplanung (planfestgestellte Unterlage 12.0 mit Anhängen Nrn. 

1, 3, 4 und 6), den Bestands- und Konfliktplänen (planfestgestellte Unterlage 12.1, Blätter 1 

bis 3), in dem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (planfestgestellte Unterlage 12.4), den 

Unterlagen zu den FFH-Verträglichkeitsprüfungen (planfestgestellte Unterlagen 12.5.1, 

12.5.2 und 12.5.3) sowie den von der Vorhabenträgerin in Auftrag gegebenen Gutachten 

dargestellt. Dazu gehören u. a.: 
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• FÖA, Geländeerhebungen für die FFH-VU Wälder der Ringgau-Südabdachung in den 

Abschnitten VKE 50 + VKE 60, Ergebnisse der Fledermaus-Geländeerfassung 2003, 

21.10.2003 

• FÖA, BAB A 44, VKE 50, Erfassung von Amphibien im Bereich der Variante Stand-

ortübungsplatz, 13.10.2006, 

• FÖA, BAB A 44, VKE 50, Erfassung von Reptilien im Bereich der Variante Standort-

übungsplatz, 13.10.2006, 

• FÖA, BAB A 44, Verkehrskosteneinheiten VKE 50 und VKE 60, Baumhöhlenkartie-

rung, 20.02.2008,  

• FÖA, BAB A 44 Kassel-Eisenach, VKE 50 (AS Sontra Nord-Tunnel Armsberg), Alter-

nativlinie südlich Buchberg � Ergänzung der Biotyptypenkartierung, 08.10.2008, 

• FÖA, BAB A 44 Kassel � Eisenach, VKE 50 (AS Sontra Nord � Tunnel Armsberg), Al-

ternativlinie südlich Buchberg, Fledermausuntersuchung 2008, 31.10.2008, 

• BÖF, Faunistische Erfassungen 2008, Avifauna, Baumhöhlen, Tagfalter, Libellen und 

Amphibien, VKE 50/60 � Variante 3b, 19.12.2008, 

• BÖF Fangzaunerfassung Amphibien Frühjahr 2009 sowie Nacherfassung Wachtel-

könig 2009 und Einsatz Reusenfallen 2009 in ausgewählten Gewässern A44-VKE 

50/60 � Variante V3b, November 2009, 

• FÖA, Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nr. 15, BAB A 44 Kassel-Herleshausen Neu-

bau der A 44 VKE 50, AS Sontra/Nord bis Albersbergtunnel (bei Unhausen), Kartie-

rung Avifauna, 29.11.2010, 

• FÖA, Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nr. 15, BAB A 44 Kassel-Herleshausen Neu-

bau der A 44 VKE 50, AS Sontra/Nord bis Albersbergtunnel (bei Unhausen), Kartie-

rung Haselmaus, 06.12.2010, 

• FÖA, Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nr. 15, BAB A 44 Kassel-Herleshausen Neu-

bau der A 44 VKE 50, AS Sontra/Nord bis Albersbergtunnel (bei Unhausen), Kartie-

rung Fledermäuse 2010, 15.12.2010, 
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• ITN, Erfassung der Wildkatze (Felis silvestris silvestris) entlang des geplanten Auto-

bahnneubaus A 44 Kassel-Herleshausen VKE 40.1+40.2, VKE 50 und VKE 60, De-

zember 2010, 

• FÖA, Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nr. 15, BAB A 44 Kassel-Herleshausen Neu-

bau der A 44 VKE 50, AS Sontra/Nord bis Alberbergtunnel (bei Unhausen), Vertie-

fende Untersuchung zur Bechsteinfledermaus 2011, 16.11.2011. 

Der in den Unterlagen dargestellte Ist-Zustand sowie die zu erwartenden Umweltauswirkun-

gen, die der Ermittlung des Eingriffs zugrunde liegen, sind Gegenstand der Umweltverträg-

lichkeitsprüfung. Bezüglich einer Beschreibung des betroffenen Gebietes, der Darstellung 

des Ist-Zustandes von Natur und Landschaft und der erwarteten Umweltauswirkungen wird 

daher auf die zusammenfassende Darstellung unter C II verwiesen. Darauf aufbauend er-

folgte eine angemessene Bewertung in Bezug auf die durch den Bau und Betrieb der A 44, 

VKE 50 bedingten Gefährdungen und hervorgerufenen erheblichen Beeinträchtigungen der 

Naturgüter Boden, Wasser, Luft, Klima, Tiere und Pflanzen (Biotop) und Landschaftsbild 

sowie die Ableitung und Erarbeitung geeigneter Maßnahmen zur Vermeidung und Minimie-

rung sowie zum Ausgleich und Ersatz dieser Beeinträchtigungen.  

Die landschaftspflegerische Begleitplanung stützt sich dabei auf eine fachlich qualifizierte 

und fundierte Erhebung und Bewertung der naturräumlichen Gegebenheiten, Arten und Le-

bensräume; den Bewertungen der Vorhabenträgerin liegt eine ausreichend ermittelte und 

aktuelle Datengrundlage zugrunde. Die Vorhabenträgerin hat den maßgeblichen Bestand 

durch fachlich nachvollziehbare Gutachten ermittelt und diese Bewertung regelmäßig aktua-

lisiert. Unter anderem wurde die Ermittlung des Bestandes an Biotoptypen erstmals im Juli 

1999 durch eine flächendeckende Geländekartierung erfasst und danach mehrfach, zuletzt 

in den Jahren 2008-2010 aktualisiert und nochmals im Jahr 2012 unter Berücksichtigung der 

Biotopkategorien der KV überprüft (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.0, S. 40). Die für die 

Bewertung der auf den Eingriffsflächen vorhandenen maßgeblichen faunistischen Funktio-

nen notwendigen Daten wurden ebenfalls durch verschiedene Kartierungen seit 1999 ermit-

telt, die zuletzt in den Jahren 2009 bis 2011 aktualisiert wurden. 

Einwände betreffend die Bestandserfassungen konnten, soweit ihnen nicht Rechnung getra-

gen wurde, auf Grundlage der Erwiderungen entkräftet werden. Soweit der BUND gestützt 

auf eine Stellungname des �Kölner Büro für Faunistik� vom 26.09.2012 (vgl. Stellungnahme 
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des BUND vom 01.10.2012 im Anhörungsverfahren, Anlage 1, S. 15 f.) pauschal rügt, dass 

die Erfassungen der Amphibien in Bezug auf den Kammmolch unzureichend gewesen sei, 

da verschiedene Landlebensräume mit Habitateignung in der Umgebung einiger Gewässer-

komplexe unbeachtet geblieben seien, wird der Einwand zurückgewiesen. Die durchgeführ-

ten Untersuchungen zu den Amphibien sind geeignet, der Planfeststellungsbehörde eine 

sachgerechte Prüfung des Eingriffs, der erforderlichen und möglichen Vermeidung und der 

gegebenenfalls erforderlichen Kompensation zu ermöglichen. Die Vorhabenträgerin hat 

mehrfach Untersuchungen zu den Amphibien durchgeführt. Zuletzt wurden die im Bereich 

der VKE 50 hinsichtlich ihrer Größe und Gewässerstruktur als Laichhabitate in Frage kom-

menden Gewässer, die aufgrund ihrer Nähe zur Trasse eine potenzielle Eingriffsrelevanz 

aufweisen, im Jahr 2009 gezielt untersucht (BÖF, Fangzaunerfassung Amphibien Frühjahr 

2009 sowie Nacherfassung Wachtelkönig 2009 und Einsatz Reusenfallen 2009 in ausge-

wählten Gewässern A 44 VKE 50/60 � Variante V 3b, November 2009). In dem Gutachten 

von BÖF erfolgte eine Einschätzung hinsichtlich der Lage von Landlebensräumen aller fest-

gestellten Amphibien und der Bedeutung der Habitatflächen sowie eine Abschätzung der 

Populationsgröße, so dass eine angemessene Bewertung der Beeinträchtigung der Amphi-

bien durch das planfestgestellte Vorhaben in Bezug auf die Eingriffsregelung vorgenommen 

werden konnte. Nacherhebungen für den Kammmolch sind nicht erforderlich. Die Bedeutung 

einzelner Teilflächen als Habitate von Amphibien rund um die maßgeblichen Gewässer sind 

aus den Ergebnissen der Fangzaunerfassung und den Reusenfängen sowie aufgrund der 

Stellungnahmen der Fachbehörden in ausreichendem Maße ableitbar. Soweit aus Sicht des 

BUND hinsichtlich der Bewertung der Ergebnisse im Artenschutzfachbeitrag Unsicherheiten 

verbleiben, wurde diesen im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung der Planfeststel-

lungsbehörde Rechnung getragen (siehe C III 6.2.2.3).  

Soweit seitens des BUND eingewandt wurde, dass für die Anhang IV-Arten Zauneidechse 

und Schlingnatter keine ausreichende Untersuchung hinsichtlich der Flächen mit 

Habitateignung im Wirkbereich des Vorhabens vorgenommen wurde (vgl. Stellungnahme 

des BUND vom 01.10.2012, Anlage 1, S. 15 f.), hat die Planfeststellungsbehörde diesem 

Einwand Rechnung getragen und ein Vorkommen unterstellt. Die Vorhabenträgerin hat auf 

eine Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde mitgeteilt, in welchen Bereichen aufgrund 

der vorhandenen Strukturen und der Habitatanforderungen von Zauneidechse und Schling-

natter von Vorkommen dieser Arten auszugehen ist (vgl. Aufklärungsmail der Planfeststel-

lungsbehörde vom 02.07.2013, beantwortet mit E-Mail der Vorhabenträgerin vom 
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24.07.2013), so dass eine angemessene Bewertung der Beeinträchtigung dieser Arten durch 

das planfestgestellte Vorhaben und der notwendigen Maßnahmen für Reptilien vorgenom-

men werden konnte.  

Der BUND hat in seiner Stellungnahme vom 01.10.2012 bemängelt, dass hinsichtlich der 

Fledermausarten Braunes Langohr, Fransenfledermaus, Graues Langohr und Große Bart-

fledermaus nur unzureichende Untersuchungen erfolgten, so dass das Vorhandensein von 

Habitaten dieser Arten und das Erfordernis von Kompensationsmaßnahmen nicht ausrei-

chend bewertet werden könne (vgl. Stellungnahme des BUND vom 01.10.2012, S. 23 f.). 

Dieser Einwand ist zurückzuweisen. Die Vorhabenträgerin hat mehrfach Untersuchungen 

hinsichtlich des Vorkommens von Fledermäusen im Wirkbereich des Vorhabens durchge-

führt. In den Jahren 2003, 2006 und 2008 erfolgten verschiedene Untersuchungen zum Vor-

kommen von Fledermäusen (vgl. FÖA Landschaftsplanung GmbH, Geländeerhebungen für 

die FFH-VU Wälder der Ringgau-Südabdachung in den Abschnitten VKE 50 + VKE 60, Er-

gebnisse der Fledermaus-Geländeerfassung 2003, 21.10.2003 = Ord-

ner 2/�entscheidungserhebliche Unterlagen�, Nr. 01.12; FÖA Landschaftsplanung GmbH, 

BAB A 44, VKE 50 Erfassung von Fledermäusen im Bereich der Variante Standortübungs-

platz, November 2006 = Ordner 2/�entscheidungserhebliche Unterlagen�, Nr. 01.13; FÖA 

Landschaftsplanung GmbH, BAB A44 Kassel-Eisenach VKE 50 [AS Sontra Nord-Tunnel 

Armsberg] Alternativlinie südlich Buchberg Fledermausuntersuchung 2008, 31.10.2008 = 

Ordner 2/�entscheidungserhebliche Unterlagen�, Nr. 01.14). Im Jahr 2010 wurden weitere, 

vertiefende Untersuchungen im gesamten Trassenbereich vorgenommen, wobei eine Kom-

bination verschiedener Erfassungsmethoden angewandt wurden, um einen möglichst weit-

reichenden Einblick hinsichtlich der vorkommenden Arten und Individuen sowie der Quartier-

standorte zu erhalten (vgl. FÖA Landschaftsplanung GmbH, Verkehrsprojekt Deutsche Ein-

heit Nr. 15 BAB A 44 Kassel-Herleshausen Neubau der A 44 VKE 50 AS Sontra/Nord bis 

Albersbergtunnel [bei Unhausen], Kartierung Fledermäuse 2010, 15.12.2010 und Vertiefen-

de Untersuchung zur Bechsteinfledermaus 2011, 16.11.2011 = Ordner 2/�entscheidungs-

erhebliche Unterlagen�, Nr. 01.15). Das Erfordernis weitergehender Untersuchungen ist auf-

grund der Erläuterungen der Vorhabenträgerin im Rahmen des Anhörungsverfahrens nicht 

erkennbar (vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 16.10.2012 auf die Stellungnahme 

des BUND vom 01.10.2012, S. 35 ff.). 
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Die der Planfeststellungsbehörde im Verfahren vorgelegten Unterlagen reichen sowohl in 

ihrem methodischen Vorgehen wie in ihrer Ermittlungstiefe aus, um der Planfeststellungsbe-

hörde eine sachgerechte Prüfung zu ermöglichen. 

4.1.2 Vermeidungsgebot 

Die Vorhabenträgerin hat das Vermeidungsgebot der §§ 13, 15 Abs. 1 BNatSchG beachtet 

und die zur Vermeidung von erheblichen Eingriffen im Rahmen der Planung möglichen Maß-

nahmen ergriffen. Zumutbare Alternativen, den mit dem Eingriff verfolgten Zweck am glei-

chen Ort ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu errei-

chen, sind nach Prüfung der Planfeststellungsbehörde nicht erkennbar. 

Gemäß §§ 13, 15 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet, 

vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. Dabei sind Be-

einträchtigungen vermeidbar, wenn zumutbare Alternativen gegeben sind, den mit dem Ein-

griff verfolgten Zweck am gleichen Ort ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen von 

Natur und Landschaft zu erreichen. Ziel des Vermeidungsgebotes ist dabei nicht die Vermei-

dung des �Eingriffs�, also des Vorhabens selbst, sondern die Vermeidung der von dem Vor-

haben ausgehenden Wirkungen. Soweit Beeinträchtigungen nicht vermieden werden kön-

nen, ist dies zu begründen. 

Die Vorhabenträgerin hat durch die Wahl des Verlaufs der Trasse, durch die technische Ge-

staltung der Trasse sowie des Trassenquerschnittes (Sonderquerschnitt SQ 27) dem Ver-

meidungsgebot Rechnung getragen. Durch den gewählten Sonderquerschnitt SQ 27 (vgl. 

C III 2.2) werden anlage- und baubedingte Flächeninanspruchnahmen minimiert. Zur Scho-

nung der Waldbereiche hat die Vorhabenträgerin zudem in den maßgeblichen Bereichen die 

Begrenzung des Baustreifens auf einen Streifen von 5 m beiderseits der Trasse vorgesehen, 

im Übrigen wird dieses auf 10 m begrenzt (vgl. planfestgestellte Unterlage 15.4, Blatt 1). 

Hierdurch und durch die überwiegend im Baufeld oder auf vorhandenen Wegen erfolgende 

Abwicklung des Baustellenverkehrs werden baubedingte Flächeninanspruchnahmen und 

damit auch eine Inanspruchnahme des Naturgutes Boden minimiert (vgl. planfestgestellte 

Unterlage 12.0, S. 93). Die Inanspruchnahme des Naturgutes Boden wird des Weiteren da-

durch minimiert, dass während der Bauzeit erforderliche Zwischenlagerfläche für Erdmassen 

überwiegend auf Flächen im Trassenbereich, z. B. im Bereich der späteren PWC-Anlage und 

der Anschlussstelle Ulfen, eingerichtet werden oder auf der bereits versiegelten Fläche eines 

Sportplatzes in Sontra (vgl. planfestgestellte Unterlage 15.4, Blatt 1). 
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Die Planfeststellungsbehörde hat dem Vermeidungsgebot des Weiteren dadurch Rechnung 

getragen, dass durch Violetteintrag die Planung der Vorhabenträgerin hinsichtlich des Aus-

baus der K 2 dahingehend abgeändert wird, dass anstelle der geplanten Aufweitung einer im 

Bereich des nördlichen Portals des Tunnel Holstein liegenden Kurve eine Verbreiterung auf 

der Kurveninnenseite planfestgestellt wurde (vgl. planfestgestellte Unterlage 7, Blatt 2 und 

2.1). Hierdurch wird ein Gehölzband mit einer älteren Baumgruppe vor einer Inanspruch-

nahme geschützt, während auf der Kurveninnenseite lediglich eine als weniger schutzwürdig 

einzustufende Gras- und Staudenvegetation betroffen ist (vgl. Stellungnahme der oberen 

Naturschutzbehörde beim Regierungspräsidium Kassel vom 20.06.2013, S. 4). 

Zum Schutz des Bodens und seiner Funktionen hat die Planfeststellungsbehörde zusätzlich 

angeordnet, dass der Oberboden auf allen Versiegelungs-, Auftrags- und Abtragsflächen, 

den temporär zur Baustelleneinrichtung genutzten Flächen sowie Zwischenlagerflächen vor 

Beginn der Baumaßnahmen oder Zwischenlagerungen abzutragen, sachgerecht zu lagern 

und nach Abschluss der Bauarbeiten wieder fachgerecht einzubauen ist. Dabei sind die Vor-

gaben der der DIN 18915 einzuhalten. Entsprechendes gilt für die Behandlung des Unterbo-

dens (vgl. Nebenbestimmung A V 1.2 Nrn. 1 und 2). Der Umfang des erforderlichen Oberbo-

denabtrags auf Baustelleneinrichtungsflächen ist im Rahmen der Ausführungsplanung flä-

chenbezogen mit der oberen Naturschutzbehörde abzustimmen. Soweit die Vorhabenträge-

rin ausgeführt hat, in empfindlichen Bereichen mit Auen- und Feuchtböden statt eines Ober-

bodenabtrags den Schutz des Naturgutes Boden vor erheblichen Beeinträchtigungen durch 

ein aufzubringendes Vlies in Verbindung mit einer druckverteilenden Tragschicht gewährleis-

ten zu wollen (vgl. Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 29.07.2013, beantwor-

tet mit E-Mail der Vorhabenträgerin vom 30.07.2013), hat die Planfeststellungbehörde diese 

Vermeidungsmaßnahmen durch Nebenbestimmung für verbindlich erklärt (vgl. Nebenbe-

stimmung A V 1.2 Nr. 1).  

Die planfestgestellten Verwallungen im Bereich des �Sebastiansgrund� (vgl. planfestgestellte 

Unterlage 7, Blätter 1 und 2) sowie rund um die PWC-Anlage (vgl. planfestgestellte Unterla-

ge 7, Blatt 4) dienen der Verminderungen von Eingriffen in das Landschaftsbild. Durch die 

Verwallungen wird erreicht, dass die Trasse und der darauf befindliche Verkehr aus der Orts-

lage von Sontra sowie aus den Offenlandbereichen westlich der PWC-Anlage nicht einseh-

bar sind (vgl. Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 15.08.2013, beantwortet mit 

E-Mail der Vorhabenträgerin vom 16.08.2013, S. 2). Darüber hinaus führt die planfestgestell-

te flachere Neigung der Böschungen der PWC-Anlage zu einer weiteren Minderung des Ein-
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griffs in das Landschaftsbild, da hierdurch die isoliert auf einer relativ ebenen Fläche auf ei-

ner Anhöhe angesiedelte PWC-Anlage aus dem Umland weniger als Fremdkörper wahrge-

nommen wird und sich in das natürliche Gelände der Umgebung einfügt (vgl. Aufklärungs-

mail der Planfeststellungsbehörde vom 15.08.2013, beantwortet mit E-Mail der Vorhabenträ-

gerin vom 16.08.2013, S. 3). 

Eine Beeinträchtigung des Grundwassers und der Oberflächengewässer während des Bau-

betriebs werden durch die unter A II 1, A II 2 Nr. 1 bis 4, A II 3, A V 4.1, A V 4.2, A V 4.3.1 

und A V 4.3.3 angeordneten Nebenbestimmungen vermieden. Für die Durchführung der 

Bauarbeiten im Zusammenhang mit der Errichtung des östlichen Widerlagers und zwei Pfei-

lerachsen der Talbrücke Riedmühle in der Wasserschutzzone II des Brunnens 3 der Stadt 

Sontra wurden seitens der Planfeststellungsbehörde genaue Vorgaben hinsichtlich des Bau-

verfahrens getroffen, um eine Beeinträchtigung des Grundwassers durch die Verbindung 

zweier getrennter Grundwasserleiter und den Austritt des artesischen Grundwassers durch 

Bohrungen im Auenbereich zu vermeiden (vgl. Nebenbestimmung A V 4.3.3 sowie C III 9.4). 

Das von der Fahrbahn der A 44 abfließende Oberflächenwasser wird zum Schutz von Ober-

flächengewässern und des Grundwassers überwiegend gesammelt und den planfestgestell-

ten Regenrückhaltebecken zugeführt, dort gereinigt, vorgeklärt und anschließend gedrosselt 

in Vorfluter eingeleitet (siehe C III 9.2.1), so dass betriebsbedingte Beeinträchtigungen ver-

mieden werden. 

Durch die konkrete Ausgestaltung und Dimensionierung der aus topographischer Sicht not-

wendigen Brücken- und Tunnelbauwerke sowie der Verortung der (Wege-)Über-/Unter-

führungsbauwerke wird ein Eingriff in faunistische Funktionsbeziehungen von vornherein 

ausgeschlossen bzw. � soweit erforderlich � durch die Anlage zusätzlicher Schutzeinrichtun-

gen (planfestgestellte Maßnahmen V 3 und V 5; planfestgestellte Unterlage 12.3 Blätter 1, 2 

und 3) dafür Sorge getragen, dass erhebliche Beeinträchtigungen von faunistischen Funkti-

onsbeziehungen vermieden werden. Folgende Bauwerke wurden planfestgestellt, durch die 

ein Eingriff in Funktionsbeziehungen von vornherein ausgeschlossen oder verringert wird 

(vgl. planfestgestellte Unterlage 12.0, S. 99 f., 101 f.): 

• Unterführung Forstweg (BW 50-01), 

• Tunnel Holstein (BW 50-03), 

• Unterführung Forstweg (BW 50-05), 
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• Tunnel Bubenrad (BW 50-06), 

• Talbrücke Lindenauer Wasser (BW 50-07), 

• Talbrücke Rübenberg (BW 50-08), 

• Talbrücke Kulmrich (BW 50-09), 

• Tunnel Dachsloch (BW 50-10), 

• Talbrücke Riedmühle (BW 50-11), 

• Talbrücke Blankebach (BW 50-12), 

• Unterführung Forstweg im Gerbachsgrund (BW 50-13).

Durch die planfestgestellten Tunnel und Talbrücken ist eine Durchlässigkeit der Trasse auf 

einem Streckenanteil von 34 % des insgesamt knapp 11 km langen Abschnittes der VKE 50 

gegeben, zusätzlich wird die Durchlässigkeit in den verbleibenden Bereichen durch die drei 

planfestgestellten Unterführungsbauwerke gewährleistet. Des Weiteren wurden Durchlass-

bauwerke planfestgestellt, die dem Erhalt bestehender Wanderbeziehungen von Amphibien 

dienen und anlagebedingte Zerschneidungswirkungen vermeiden, indem eine Erreichbarkeit 

der jeweiligen Habitate beiderseits der zukünftigen Trasse erhalten bleibt: 

• Zwei Amphibiendurchlässe ca. bei Bau-km 56+950 und 57+100 (planfestgestellte 

Maßnahme V 6, planfestgestellte Unterlagen 7, Blatt 9 und 12.2, Blatt 9), 

• zwei Amphibiendurchlässe ADL 44.1 und ADL 44.2 bei Bau-km 59+410 bzw. 59+590 

(planfestgestellte Maßnahme V 6, planfestgestellte Unterlagen 7, Blatt 12 und 12.2, 

Blatt 12). 

Soweit die Vorhabenträgerin ursprünglich als Maßnahme V 6 die Errichtung fünf weiterer 

Amphibiendurchlässe zwischen der Talbrücke Blankebach und der Unterführung des Forst-

wegs im Gerbachsgrund (BW  50-13) vorgesehen hatte, ist die Planfeststellungsbehörde 

nach Prüfung der vorliegenden Gutachten (vgl. BÖF, Fangzaunerfassung Amphibien Früh-

jahr 2009 sowie Nacherfassung Wachtelkönig 2009 und Einsatz Reusenfallen 2009 in aus-

gewählten Gewässern A44-VKE 50/60 � Variante V3b, November 2009 = Ordner 

1/�entscheidungserheblichen Unterlagen,� Nr. 01.02 [im Folgenden: BÖF, Fangzaunerfas-



Planfeststellungsbeschluss - 170 - C Begründung 

A 44, VKE 50  III Materielles Recht 

  4 Schutz von Natur und Landschaft 

sung Amphibien, November 2009]) und durch entsprechende Rückfragen bei der Vorhaben-

trägerin (vgl. Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 04.07.2013, beantwortet mit 

E-Mail der Vorhabenträgerin vom 19.07.2013, S. 7 ff.) zu dem Ergebnis gelangt, dass in dem 

Bereich der vorgesehenen fünf östlichen Amphibiendurchlässe ADL 44.3 bis ADL 44.7 keine 

Vernetzungsbeziehungen von Amphibien erheblich beeinträchtigt werden und somit eine 

Eingriffsvermeidung nicht erforderlich ist. Vielmehr steht nach dem Ergebnis der Kartierung 

(vgl. BÖF, Fangzaunerfassung Amphibien, [November] 2009, Karte �Faunistische Erfassung 

Untersuchungsraum Variante V3b�) zur Überzeugung der Planfeststellungsbehörde fest, 

dass lediglich die beiden westlichen geplanten Durchlässe südlich des Teichkomplexes 5 im 

Bereich von nachgewiesenen bedeutenden Wanderbeziehungen liegen und als Vermei-

dungsmaßnahmen für Amphibien eingestuft werden können. Im Bereich des Teichkomple-

xes 5 hat der Gutachter der Vorhabenträgerin Wanderbeziehungen der Amphibienarten 

Bergmolch, Teichmolch, Erdkröte und Grasfrosch in Richtung der als Winterhabitate einge-

stuften Waldflächen südlich der Teiche nachgewiesen und den von der zukünftigen Trasse 

durchschnittenen Raum zwischen den Waldflächen und den Teichen nachvollziehbar als 

�Wanderkorridor sehr hoher Bedeutung� eingestuft. Kammmolche wurden in diesem Bereich 

nicht festgestellt. Nachgewiesen wurde des Weiteren eine Wanderbeziehung aus den Tei-

chen des Teichkomplexes 6 am Gerbachsgrund in Richtung Norden entlang des Gerbach, 

der im weiteren Verlauf in Richtung Nordwesten fließt und in das Hasengarten Wasser mün-

det, welches wiederum an den Teichen des Teichkomplexes 5 entlang fließt. Der Raum im 

Bereich des Gerbachs nördlich des Teichkomplexes 6, der von der zukünftigen Trasse der 

A 44 überbaut wird, wurde von dem Gutachter ebenfalls als �Wanderkorridor sehr hoher Be-

deutung eingestuft; es wurden zwei Kammmolche abgefangen (vgl BÖF, Fangzaunerfas-

sung Amphibien, [November] 2009, Karte �Faunistische Erfassung Untersuchungsraum Va-

riante V3b�). Diese beiden Wanderbeziehungen werden durch die planfestgestellten Amphi-

biendurchlässe ADL 44.1 und ADL 44.2 bzw. durch das planfestgestellte Unterführungsbau-

werk BW 50-13, unter dem der Gerbach in neugestalteter Form hindurchgeführt wird (vgl. 

planfestgestellte Unterlage 12.0, Anhang 2, Maßnahmenblatt V6; planfestgestellte Unterla-

gen 7, Blätter 12 und 13 und planfestgestellte Unterlage 12.2, Blätter 12 und 13), aufrecht 

erhalten. In dem mit Ackerflächen belegten Bereich zwischen den beiden planfestgestellten 

Amphibiendurchlässen ADL 44.1 und 44.2 sowie dem Bauwerk BW 50-13 hat der Gutachter 

der Vorhabenträgerin keine Erfassungen durch Fangzäune vorgenommen, diesen jedoch 

ohne weitere Begründung als �Wanderkorridor hoher Bedeutung� eingestuft (vgl. BÖF, 

Fangzaunerfassung Amphibien, [November] 2009, Karte �Faunistische Erfassung Untersu-
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chungsraum Variante V3b�). Dieser Bewertung vermag die Planfeststellungsbehörde im Hin-

blick auf eine hier zu betrachtende erhebliche Beeinträchtigung durch Zerschneidung maß-

geblicher Wanderkorridore aufgrund der Topografie und Nutzung dieses Bereiches sowie der 

Aktionsradien der Arten nicht zu folgen. Zwar teilt die Planfeststellungsbehörde die Auffas-

sung der oberen Naturschutzbehörde beim Regierungspräsidium Kassel, dass eine Wande-

rung von Amphibien quer über die vorhandenen Ackerflächen zwischen den Teichkomple-

xen 5 und 6 nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann (vgl. Stellungnahme der oberen 

Naturschutzbehörde beim Regierungspräsidium Kassel vom 15.08.2013, S. 3). Jedoch kann 

es sich nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde hierbei lediglich um die Wanderung 

vereinzelter Tiere handeln; eingriffsrelevante Hauptwanderbeziehungen können in diesem 

Bereich im Hinblick auf die Artengruppe der Amphibien nicht unterstellt werden. Denn im 

Bereich der Ackerflächen stehen aufgrund der aktuellen Landnutzungsverteilung nur wenige 

als Winterquartier nutzbare geeignete Strukturen zur Verfügung. Demgegenüber befinden 

sich südlich des Teichkomplexes 5 sowie nördlich des Teichkomplexes 6 in kürzester Entfer-

nung als Winterquartiere besonders geeignete Strukturen (vgl. BÖF, Fangzaunerfassung 

Amphibien, [November] 2009, Karte �Faunistische Erfassung Untersuchungsraum Varian-

te V3b�). Zudem ist es aufgrund des westlich der Teiche des Teichkomplexes 6 befindlichen 

Bergrückens nicht zu erwarten, dass die Amphibien, soweit sie von diesen Teichen über-

haupt zum Teichkomplex 5 wandern, in überwiegender Zahl die direkte Wanderroute wählen 

und nicht in Tallage entlang des Gerbachs wandern. Hinsichtlich der Arten Teich- und Berg-

molch ist zudem aufgrund ihrer geringen Aktionsradien von ca. 400 m nicht zu erwarten, 

dass diese die gewässerfernen Bereiche zwischen den rund 600 m voneinander entfernten 

Teichkomplexen 5 und 6 in großer Zahl als Wanderkorridor nutzen. Daher verbleibt nach 

Auffassung der Planfeststellungsbehörde für die Unterstellung einer Hauptwanderbeziehung 

im Trassenbereich zwischen den Teichkomplexen 5 und 6 im Rahmen der Eingriffsregelung 

kein Raum. Bei einer Unterstellung vereinzelter Querungen ist die Anlage von fünf Durchläs-

sen unter der Trasse, deren Errichtung mit Kosten von rund 223.000 � verbunden ist, nicht 

verhältnismäßig. Die beiden Amphibiendurchlässe im Bereich des Teichkomplexes 5 und 

des Bauwerks BW 50-13 sind in Verbindung mit den planfestgestellten Leit- und Sperrein-

richtungen (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.0 Anhang 2, Maßnahmenblatt V5; planfestge-

stellte Unterlage 12.2, Blatt 12 und 13) ausreichend, um vereinzelt im Bereich der Trasse 

zwischen den Teichkomplexen 5 und 6 wandernden Tieren ebenfalls eine Querung zu er-

möglichen. Selbst wenn einzelne Tiere in der Mitte zwischen den rund 600 m voneinander 

entfernt liegenden planfestgestellten Querungsmöglichkeiten auf die Trasse treffen, ist davon 
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auszugehen, dass Grasfrösche, Erdkröten oder Kammmolche deren Aktionsradien zwischen 

900 m und 2000 m liegen, die Distanz zur nächsten Querungsmöglichkeit entlang der Leit- 

und Sperreinrichtung überwinden können. Die Planfeststellungsbehörde hat daher unter Be-

rücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit davon abgesehen, die fünf östli-

chen Amphibiendurchlässe (ADL 44.3 bis ADL 44.7) planfestzustellen. 

Anstelle des ursprünglich vorgesehenen Bauwerks BW 50-11A hat die Planfeststellungsbe-

hörde durch Violetteintrag die Errichtung von zwei geringer dimensionierten, kürzeren Durch-

lässen angeordnet. Die Vorhabenträgerin hatte bei Bau-km 57+021 ursprünglich die Errich-

tung eines 85 m langen Durchlasses mit einer lichten Weite (LW) von 5,00 m und einer lich-

ten Höhe (LH) von 2,70 m vorgesehen. Aufgrund des Ergebnisses der Amphibienerfassung 

(vgl. BÖF, Fangzaunerfassung Amphibien, [November] 2009, Karte �Faunistische Erfassung 

Untersuchungsraum Variante V3b�) und der vorhandenen örtlichen Strukturen können Wan-

derbeziehungen von Amphibien im Bereich der Trasse der A 44 westlich bzw. südlich der 

Teiche 1 und 2 nicht ausgeschlossen werden, auch wenn die Einstufung dieser Wanderbe-

ziehung im Kartierungsgutachten als �Wanderkorridor sehr hoher Bedeutung� im Verhältnis 

zu den anderen ermittelten Wanderbeziehungen rund um die Teiche 1 und 2 im Einzelnen 

nicht nachvollziehbar ist, da die bevorzugten Winterquartiere und Wanderbewegungen der 

Amphibien im Rahmen der Erfassung eindeutig auf der der A 44 abgewandten Seite der Tei-

che nachgewiesen wurden (vgl. BÖF, Fangzaunerfassung Amphibien, [November] 2009, 

Karte �Faunistische Erfassung Untersuchungsraum Variante V3b�). Aufgrund der hohen Ge-

samtzahl von Amphibien in den Teichen 1 und 2 sowie der im Trassenbereich und westlich 

bzw. südlich davon  vorhandenen geeigneten Habitate muss daher auch von einem hohen 

Wanderaufkommen von Amphibien im Bereich der zukünftigen Trasse, insbesondere im Be-

reich des bei dem ursprünglich vorgesehenen Bauwerks BW 50-11A befindlichen Quellfa-

dens, der in den Daxbach mündet, ausgegangen werden. Das Durchlassbauwerk BW 50-

11A war aus Sicht der Planfeststellungsbehörde jedoch weder geeignet, als 

Querungsmöglichkeit für Amphibien zu dienen, noch stellte dieses eine mit dem Grundsatz 

der Verhältnismäßigkeit vereinbare Lösung zur Vermeidung des Eingriff dar. Die Vorhaben-

trägerin hat die Lage des Bauwerks damit begründet, dass der vorhandene Quellfaden an 

dieser Stelle unterhalb der Trasse hindurchzuführen ist. Wenn ausschließlich der Quellfaden 

unter der Trasse durchgeführt werden müsste, würde ein Rohrdurchlass DN 1200 benötigt 

werden. Die vorgesehene Dimensionierung des Bauwerkes (LW 5,0 m, LH 2,7 m) beruht 

nach Angaben der Vorhabenträgerin auf den Empfehlungen des Merkblatt zum Amphibien-
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schutz an Straßen (MAmS). Danach sei die zu wählende lichte Öffnung von der 

Querungslänge abhängig, so dass hier eine entsprechende Dimensionierung gewählt wor-

den sei. Die Planfeststellungsbehörde geht ebenfalls davon aus, dass im Bereich des Quell-

fadens ein Durchlass zur Führung des Gewässers erforderlich ist. Nach Auffassung der 

Planfeststellungbehörde ist unter Berücksichtigung der Tabelle auf S. 20 des MAmS ein 

85 m langer Durchlass nicht geeignet, eine Querungsmöglichkeit zu eröffnen. Das MAmS 

nennt als Orientierungswerte für die Länge von Querungsbauwerken 20 m bis 50 m. Für die 

Geeignetheit eines Durchlasses von 85 m liegen nach Kenntnis der Planfeststellungsbehör-

de keine Erfahrungswerte vor. Darüber hinaus wären für die Errichtung eines solchen Bau-

werkes Kosten von ca. 850.000 � und � gerechnet auf 70 Jahre � Unterhaltungskosten von 

rund 476.000 � anzusetzen (vgl. Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 

24.07.2013, beantwortet mit E-Mail der Vorhabenträgerin vom 30.07.2013). Die Planfeststel-

lungsbehörde hat daher auf Grundlage der Empfehlungen der MAmS und der Stellungnah-

me der oberen Naturschutzbehörde (vgl. Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde 

beim Regierungspräsidium Kassel vom 15.08.2013, S. 2 f.) sowie von Teilen des ehrenamtli-

chen Naturschutzes (vgl. Stellungnahme der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und 

Naturschutz e. V. � HGON vom 19.08.2013) die Errichtung von zwei kürzeren, innerhalb der 

Empfehlungen des MAmS liegenden Durchlässen mit einer Länge von nicht mehr als 50 m 

angeordnet. Die zwei Durchlässe, die der planfestgestellten Vermeidungsmaßnahme V6 

zuzuordnen sind, werden entsprechend den Empfehlungen des MAmS möglichst hoch im 

Dammkörper angeordnet und im Bereich des Wechsels zwischen Einschnitt und Dammkör-

per errichtet, um eine möglichst geringe Länge gewährleisten zu können. Die Einzelheiten 

zur genauen Lage der Durchlässe können nach den Vorgaben des 

Planfeststellunsgbeschlusses (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.0, Anhang 2, Maßnahmen-

blatt V6 und Unterlage 7, Blatt 9) im Rahmen der Ausführungsplanung erfolgen. Diese bei-

den Durchlässe stellen nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde zusammen mit dem 

vorzusehenden Durchlass für den Quellfaden im Talgrund eine geeignetere und aufgrund 

der Errichtungskosten von ca. 130.000 � für die drei Durchlässe (vgl. Aufklärungsmail der 

Planfeststellungsbehörde vom 24.07.2013, beantwortet mit E-Mail der Vorhabenträgerin vom 

30.07.2013) auch verhältnismäßige Maßnahme zur Vermeidung von erheblichen Beeinträch-

tigungen der Wanderbeziehung von Amphibien sowie des Quellfadens dar.  

Im Zusammenhang mit den vorgenannten, zur Querung geeigneten Bauwerken sind zur 

Vermeidung von bau- und anlagebedingten Beeinträchtigungen von Amphibien, Fledermäu-



Planfeststellungsbeschluss - 174 - C Begründung 

A 44, VKE 50  III Materielles Recht 

  4 Schutz von Natur und Landschaft 

sen, Wildkatzen und anderen Tierarten Schutzmaßnahmen in Form von Irritationsschutz-

wänden, Schutzzäunen, Amphibiensperr-/-leiteinrichtungen und Leit- und Schutzpflanzungen 

über den gesamten Trassenverlauf planfestgestellt worden (vgl. planfestgestellte Maßnah-

menblätter V3, V5 und V7). Diese Maßnahmen verhindern den Unfalltod der Tierarten bei 

ihren Wanderungen bzw. Nahrungsflügen und leiten diese zu den geeigneten Querungs-

bauwerken. Den Hinweisen der oberen Naturschutzbehörde beim Regierungspräsidium 

Kassel hinsichtlich der nicht ausreichenden Ausgestaltung des bauzeitlichen Leit- und Sperr-

einrichtungen für Amphibien im Bereich des Gerbachsgrund (vgl. Stellungnahme der oberen 

Naturschutzbehörde beim Regierungspräsidium Kassel zur 1. Planänderung vom 

20.06.2013, S. 4) wurde durch entsprechende Violetteintragungen der Planfeststellungsbe-

hörde Rechnung getragen (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.0, Anhang 2, Maßnahmenblatt 

V7; planfestgestellte Unterlage 12.2, Blätter 11 bis 13, Unterlage 12.3, Blatt 3), durch die die 

temporären Leit- und Sperreinrichtungen verlängert und beiderseits der Trasse angeordnet 

wurden. Zusätzlich wurden notwendige Regelungen zur Ausgestaltung der temporären Leit- 

und Sperreinrichtungen in Abstimmung mit der oberen Naturschutzbehörde beim Regie-

rungspräsidium Kassel (vgl. E-Mail der oberen Naturschutzbehörde beim Regierungspräsidi-

um Kassel vom 19.08.2013, Vermerk S. 1 f.) aufgenommen (vgl. Nebenbestimmung 

A V 1.3 Nr. 4 und 5). Die Ausgestaltung der für Wildkatzen sicheren Schutzzäune wurde 

durch die Planfeststellungsbehörde durch Violetteintrag konkretisiert (vgl. planfestgestellte 

Unterlage 12.0, Anhang 2, Maßnahmenblatt V3). 

Darüber hinaus hat die Planfeststellungsbehörde zur Vermeidung von erheblichen Beein-

trächtigungen verschiedener Tierarten durch Rodungs- und Baumfällarbeiten im Baufeld 

sowie durch Immissionen während der Bauarbeiten die von der Vorhabenträgerin beantrag-

ten Maßnahmen V1 und V2 planfestgestellt, die verschiedene, artabgestimmte Regelungen 

zur Baufeldfreimachung und zu Bauzeitenbeschränkungen beinhalten (vgl. planfestgestellte 

Maßnahmenblätter V1 und V2).  

Die Vorhabenträgerin hat zur Vermeidung von erheblichen Beeinträchtigungen von Pflan-

zen/Biotopen im Zuge der Baumaßnahmen ein Konzept über naturschutzfachliche Aus-

schlussflächen entwickelt, nach dem alle entlang des Baufeldes oder neben Baustraßen be-

findlichen Lebensraumtypen in FFH-Gebieten und sonstigen als wertvoll eingestuften Vege-

tationsbestände, insbesondere nach § 30 BNatSchG geschützte Biotope, sowie Waldbe-

stände durch Bauzäune und andere Absperrmaßnahmen geschützt und kenntlich gemacht 

werden (vgl. planfestgestellte Maßnahme V4). Durch diese Maßnahme werden die wertvol-



Planfeststellungsbeschluss - 175 - C Begründung 

A 44, VKE 50  III Materielles Recht 

  4 Schutz von Natur und Landschaft 

len Bereiche und Strukturen zur Vermeidung von Verlusten oder Beeinträchtigungen wäh-

rend der Bauphase vom Baufeld und Baustraßen abgegrenzt. Nach dem Anhörungsverfah-

ren hat die Vorhabenträgerin aufgrund der Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde 

(vgl. Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde beim Regierungspräsidium Kassel im 

Anhörungsverfahren vom 02.11.2012, S. 12; Wortprotokoll vom Erörterungstermin am 

12.12.2012, S. 10) auf Anregung der Planfeststellungsbehörde dieses Konzept nochmals 

überprüft und weitere Bereiche festgestellt, in denen eine Sicherung während der Bauphase 

erforderlich ist (vgl. Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 25.07.2013, beant-

wortet mit E-Mail der Vorhabenträgerin vom 14.08.2013, S. 1 f.). Diese zusätzlichen Schutz-

zäune oder Absperrbänder wurden seitens der Planfeststellungsbehörde in den Planunterla-

gen durch Violetteintrag ergänzt (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.2, Blatt 1 und 4.1, Unter-

lage 12.3, Blatt 1). Soweit die obere Naturschutzbehörde beim Regierungspräsidium Kassel 

darüber hinausgehend weitere Schutzzäune in unbestimmtem Umfang gefordert hat, jedoch 

lediglich eine weitere, bisher nicht in der Planung berücksichtigte Fläche für einen weiteren 

Bedarf an Schutzzäunen vorgebracht hat (vgl. Stellungnahme der oberen Naturschutzbehör-

de beim Regierungspräsidium Kassel im Anhörungsverfahren vom 02.11.2012, S. 12; Wort-

protokoll vom Erörterungstermin am 12.12.2012, S. 10; E-Mail der oberen Naturschutzbe-

hörde beim Regierungspräsidium Kassel vom 26.08.2013, S. 1, 2) konnte dieser Forderung 

wegen der fehlenden Bestimmtheit nicht gefolgt werden. Die obere Naturschutzbehörde hat 

zusätzliche, von der Vorhabenträgerin nicht berücksichtigte schützenswerte Flächen lediglich 

im Bereich der PWC-Anlage genannt (vgl. E-Mail der oberen Naturschutzbehörde beim Re-

gierungspräsidium Kassel vom 26.08.2013, S. 2). Die Planfeststellungsbehörde hat daher 

zum Schutz der außerhalb des Baufeldes liegenden Bereiche der Maßnahmenfläche O5 

entlang des Baufeldes zur PWC-Anlage einen weiteren Schutzzaun durch Violetteintrag vor-

gesehen (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.2, Blatt 4) und gleichzeitig durch Nebenbestim-

mung angeordnet, dass eine Inanspruchnahme von gesetzlich geschützten Streuobstbe-

ständen im Bereich des Anschlusses an die K 28 gemäß § 2 Abs. 2a Satz 2 KV lediglich 

sukzessive mit einem in einer zeitlichen Folge von nicht mehr als einem Jahr erfolgenden 

flächengleichen Ausgleich erfolgen darf (vgl. Nebenbestimmung A V 1.4 Nr. 5). Dem Anlie-

gen der oberen Naturschutzbehörde, im Zuge der Baumaßnahmen gegebenenfalls auf ein 

erst zukünftig feststellbares weiteres Schutzbedürfnis von Flächen reagieren zu können, wird 

durch den allgemeinen Auflagenvorbehalt unter A V 10 ausreichend Rechnung getragen, die 

Festsetzung der gegebenenfalls erforderlichen weiteren Schutzmaßnahmen erfolgt durch die 

Planfeststellungsbehörde. 
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Die planfestgestellten Maßnahmen V8 dienen zum einen der Vermeidung baubedingter Be-

einträchtigungen von Larven des Bachneunauges im Zuge der kleinräumigen Verlegung der 

Ulfe im Bereich der Talbrücke Riedmühle, zum anderen der Vermeidung anlagebedingter 

Beeinträchtigungen von Insekten und den diese jagenden Tieren im Bereich der nachts be-

leuchteten PWC-Anlage (vgl. planfestgestellte Maßnahme V8). 

Soweit die Vorhabenträgerin als weitere Maßnahme der Vermeidung von erheblichen Beein-

trächtigungen des Grundwassers einen fachgerechten Bodenaufbau auf allen temporären 

Bauflächen unterhalb von Brücken (Maßnahme V9) benennt, stellt diese Maßnahme aus 

Sicht der Planfeststellungsbehörde keine Vermeidung im Sinne der §§ 13 Satz 1, 15 Abs. 1 

BNatSchG dar, da hierdurch der Eingriff nicht vermieden oder gemindert wird, sondern viel-

mehr dessen Folgen nachträglich flächengleich beseitigt werden. Diese Maßnahme ist daher 

als Ausgleichsmaßnahme zu werten, durch die die beeinträchtigten Funktionen des Bodens 

in Bezug auf den Grundwasserschutz an Ort und Stelle gleichartig wiederhergestellt werden 

(vgl. C III 4.1.4.2 � Tabelle: Maßnahmen mit Ableitung ausschließlich aus der Eingriffsrege-

lung).  

Die mit �WR� bezeichnete landschaftspflegerische Maßnahme zum Waldrandaufbau ist zum 

Teil ebenfalls als Vermeidungsmaßnahme zu qualifizieren, durch die ein Eingriff in vorhan-

dene, von dem Vorhaben nicht direkt in Anspruch genommene Wälder gemindert wird. Die 

Maßnahme soll im Bereich angeschnittener Wälder sowohl auf Flächen des Baufeldes als 

auch in vom Bau nicht direkt betroffenen Flächen umgesetzt werden. Durch den vorgesehe-

nen vorgezogenen Aufbau eines stufigen Waldrandes/Unterpflanzung im Bereich der ange-

schnittenen Waldbeständen außerhalb des Baufeldes sowie durch den Aufbau eines neuen 

Waldrandes im Baufeld werden Folgeschäden durch Windwurf, Rindenbrand usw. in den 

angeschnittenen, von der Baumaßnahme nicht unmittelbar betroffenen Waldbereichen ver-

mindert (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.0, S. 93; planfestgestelltes Maßnahmenblatt 

WR). Der verbleibende Eingriff außerhalb des Baufeldes wurde im Rahmen der Eingriffsbe-

wertung berücksichtigt (vgl. C III 4.1.4.2; vgl. Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde 

vom 25.07.2013, beantwortet mit E-Mail der Vorhabenträgerin vom 14.08.2013, S. 4/5)). Da-

neben kommt der Maßnahme im Bereich des Baufeldes auch die Wirkung einer Kompensa-

tionsmaßnahme zu (vgl. Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 25.07.2013, 

beantwortet mit E-Mail der Vorhabenträgerin vom 14.08.2013, S. 4/5). 
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Schließlich werden durch die Maßnahmen TG Kollisionsgefahren für Tiere, insbesondere 

den Rot- und Schwarzmilan, den Uhu und die Waldohreule gemindert, indem Böschungsflä-

chen, Mittelstreifen und Bankette durch entsprechende Bepflanzungen und Untergrundge-

staltungen für diese Arten unattraktiv gestaltet werden (vgl. Aufklärungsmail der Planfeststel-

lungsbehörde vom 25.07.2013, beantwortet mit E-Mail der Vorhabenträgerin vom 

14.08.2013, S. 4). 

Durch die planerische Gestaltung des Vorhabens und die planfestgestellten Maßnahmen 

wurde dem Verbot, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlas-

sen, soweit wie möglich Rechnung getragen.  

4.1.3 Verbleibender unvermeidbarer Eingriff 

Nach Prüfung des landschaftspflegerischen Begleitplanes (LBP) durch die Planfeststellungs-

behörde ist der Sachverhalt zutreffend erfasst und der durch das Vorhaben verursachte, un-

vermeidbare Eingriff in einer angemessenen Methode ermittelt und bewertet worden.  

Die Vorhabenträgerin hat im Planfeststellungsverfahren die nach § 17 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 

BNatSchG erforderlichen Angaben zu Ort, Art, Umfang und zeitlichen Ablauf des Eingriffs in 

den vorgelegten Unterlagen gemacht, so dass der Planfeststellungsbehörde eine Beurteilung 

des Eingriffs im Sinne des § 14 BNatSchG möglich ist. Das Ergebnis der Ermittlung des Ein-

griffs in Natur und Landschaft ist im Landschaftspflegerischen Begleitplan zunächst für die 

einzelnen Naturgüter Boden, Wasser, Klima/Luft, Landschaftsbild sowie Pflanzen und Tiere 

ermittelt und dargestellt (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.0, S. 78 ff.). Anschließend wurde 

der Eingriff entsprechend den Regelungen der Kompensationsverordnung des Landes Hes-

sen bilanziert (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.0, Anlage 3).  

Der Eingriff wurde unter Berücksichtigung anlagebedingter Verluste, der verbleibenden er-

heblichen Eingriffe durch Waldrandanschnitte außerhalb des Baufeldes (vgl. planfestgestellte 

Unterlage 12.0, Anhang 3), der temporären baubedingten Flächeninanspruchnahme im Bau-

feld und der vorgenommenen Zusatzbewertung des Landschaftsbildes (vgl. planfestgestellte 

Unterlage 12.0, Anhang 6) mit 34.686.776 Wertpunkten (WP) gemäß KV zutreffend ermittelt 

(vgl. Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde beim Regierungspräsidium Kassel zur 

1. Planänderung vom 20.06.2013, S. 6). Ferner sind weitere indirekte Funktionsverluste und 

-minderungen durch Schadstoffeinträge beiderseits der Trasse von der Vorhabenträgerin in 
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der Bilanzierung nach der KV berücksichtigt worden (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.0, 

Anhang 3). 

Die Betroffenheit von Reptilienarten wurde aufgrund der Stellungnahmen der oberen Natur-

schutzbehörde und des BUND nachträglich berücksichtigt, indem eine Betroffenheit bei der 

Maßnahmenplanung im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung unterstellt wurde (vgl. 

C III 6.2.3 und 6.2.4). Im Rahmen der Eingriffsregelung wurden die als Lebensraum von 

Reptilien unterstellten Flächen im Trassenbereich bereits in der Biotopwertermittlung nach 

der KV berücksichtigt, der Eingriff in die entsprechenden Habitate somit bereits bewertet. 

Soweit durch die von der Planfeststellungsbehörde vorgenommene Umplanung einer Kurve 

der K 2 im Bereich des Tunnels Holstein (vgl.  C III 4.1.2 und planfestgestellte Unterlage 7, 

Blatt 2 und 2.1) eine Verminderung des Eingriffs erfolgt, hat die Planfeststellungsbehörde 

davon abgesehen, eine Neuberechnung der Eingriffsbilanzierung nach der KV vornehmen zu 

lassen. Die Verschiebung der Fahrbahn der K 2 im Kurvenbereich führt lediglich zu einer 

geringfügigen Änderung der Bilanzierung des Eingriffs, wird jedoch zu einem in Bezug auf 

die Auswirkungen des Vorhabens günstigeren Ergebnis kommen, da die Biotoptypen auf der 

Kurveninnenseite einen geringeren Biotopwert und eine kürzere Entwicklungszeit aufweisen 

als der durch die bisherige Planung betroffene ältere Gehölzsaum (vgl. Erwiderung der Vor-

habenträgerin vom 23.07.2013 auf die Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde vom 

20.06.2013, S. 5/6). 

Die ebenfalls von der Planfeststellungsbehörde durch Violetteintragungen vorgenommenen 

Änderungen der Trassenböschungen im Bereich des �Sebastiansgrund� (vgl. C III 2.4, 

C III 16 und planfestgestellte Unterlage 7, Blatt 1 und 2) führt ebenfalls zu keiner negativen 

Veränderung der Eingriffsbilanzierung. Durch die vorgenommene Erhöhung der Böschungs-

neigung und die damit verbundene Reduzierung der in Anspruch genommenen Fläche wird 

der Eingriff in das Naturgut Boden und seine Funktionen vermindert. Ein zusätzlicher Eingriff 

in das Landschaftsbild durch die Veränderung der Böschungsneigung ist nicht zu erwarten, 

da die auf dem Böschungsdamm aufgebrachte Verwallung, durch die die Sichtbarkeit der 

Trasse und des darauf befindlichen Verkehrs verhindert wird, trotz Erhöhung der Bö-

schungsneigung erhalten bleibt (vgl. Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 

15.08.2013, beantwortet mit E-Mail vom 16.08.2013, S. 2). 
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Die Zwischenlagerung von Baumassen auf der Fläche eines Sportplatzes in der Nähe des 

Tunnels Bubenrad (vgl. planfestgestellte Unterlage 15.4, Blatt 1) wurde nicht als Eingriff ge-

wertet, da hier eine Erheblichkeit der Beeinträchtigung zu verneinen ist (vgl. Erwiderung der 

Vorhabenträgerin vom 23.07.2013 auf die Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde 

beim Regierungspräsidium Kassel vom 20.06.2013, S. 2). Die Zwischenlagerfläche auf dem 

Gelände des ehemaligen Schießplatzes am Bubenrad (vgl. planfestgestellte Unterlage 15.4, 

Blatt 1) wurde in der planfestgestellten Unterlage 12.0, Anhang 4 ebenfalls nicht bei der Bi-

lanzierung des Eingriffs eingerechnet. Die Vorhabenträgerin hat diesbezüglich nachvollzieh-

bar dargelegt, dass durch die Zwischenlagerung kein Eingriff erfolgt. Für die Zeit der Lage-

rung des Bodenmaterials auf dem Gelände des Schießplatzes, die nach Auskunft der Vor-

habenträgerin ca. drei Jahre betragen wird, wird das aufgebrachte Bodenmaterial zum 

Schutz vor Erosion eingegrünt (vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 23.07.2013 auf 

die Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde beim Regierungspräsidium Kassel vom 

20.06.2013, S. 2; Nebenbestimmung A V 1.3 Nr.3). Diese Maßnahme führt dazu, dass die 

Fläche schnell von Insekten, Nagetieren und Greifvögeln besiedelt wird, so dass die vorher 

auf der Fläche vorhandenen Funktionen erhalten werden können. Die Zwischenlagerung auf 

der Fläche hat somit gleichsam dieselbe Wirkung wie die nach Anschluss der Bauarbeiten 

erfolgende Umsetzung der Maßnahme EG43 auf der Fläche des ehemaligen Schießplatzes, 

was in der Bilanzierung der Kompensationsmaßnahmen nach der KV durch die Angabe des 

Ausgangs- und Endbestandes auf der Fläche EG43 in der Bilanzierung nachvollziehbar ab-

gebildet wurde (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.0, Anhang 4). Die geplante vorzeitige 

Umsetzung der Maßnahme EG43 (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.0, Anhang 2, Maß-

nahmenblatt EG43) auf der Zwischenlagerfläche ist weiterhin möglich (vgl. Erwiderung der 

Vorhabenträgerin vom 23.07.2013 auf die Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde 

beim Regierungspräsidium Kassel vom 20.06.2013, S. 2). 

4.1.4 Kompensation des vorhabenbedingten, nicht vermeidbaren Eingriffs 

Der durch das Vorhaben hervorgerufene Eingriff wird durch die planfestgestellten Kompen-

sationsmaßnahmen unter Berücksichtigung der von der Planfeststellungsbehörde festge-

setzten Nebenbestimmungen vollständig kompensiert. Es besteht entsprechend der nach 

der Kompensationsverordnung vorzunehmenden Bilanzierung ein Überschuss. 
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4.1.4.1 Kompensationskonzept der Vorhabenträgerin 

Der planfestgestellten Kompensationsplanung liegt ein hinreichend fachlich hergeleitetes und 

die gesetzlichen Vorgaben berücksichtigendes Konzept zugrunde, welches die festgestellten 

Beeinträchtigungen kompensiert.  

Ziel der Eingriffsregelung ist es, eine im Zusammenhang mit der Umsetzung eines Vorha-

bens zu erwartende Verschlechterung des vorhandenen Zustandes von Natur und Land-

schaft zu verhindern. Der Verursacher eines Eingriffs ist daher verpflichtet, den �Status quo� 

zu erhalten. Gleichzeitig bildet diese Verpflichtung zur Erhaltung des aktuellen Zustandes 

auch die Grenze der Pflicht des Eingriffsverursachers zur Vermeidung, Kompensation oder 

ggf. Ersatzzahlung. Die Eingriffsregelung ist somit nicht wie die Landschaftsplanung auf eine 

Gestaltung von Natur und Landschaft für die Zukunft gerichtet, sondern gibt ein Programm 

zur Folgenbewältigung vor. Gemäß §§ 13 Satz 2, 15 Abs. 2 BNatSchG ist die Vorhabenträ-

gerin als Verursacherin eines unvermeidbaren Eingriffs in Natur und Landschaft verpflichtet, 

diesen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen 

(Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Die Vorhabenträgerin hat 

dabei als Eingriffsverursacherin unter Anwendung sachlicher Kriterien und unter Berücksich-

tigung des gesetzlichen Ziels der Eingriffsregelung je nach Einzelfall zu entscheiden, ob eine 

bestmögliche Kompensation des konkreten Eingriffs entweder durch eine Ausgleichs- oder 

eine Ersatzmaßnahme gewährleistet werden kann. Ein strikter Vorrang des Ausgleichs vor 

dem Ersatz besteht nicht.  

4.1.4.1.1 Darstellung des Maßnahmenkonzepts 

Die Vorhabenträgerin kann auf Grundlage ihres Maßnahmenkonzepts unter Berücksichti-

gung der Charakteristik des Landschaftsraumes und der ermittelten Hauptkonflikte die er-

heblichen Beeinträchtigungen durch das Vorhaben kompensieren. Die vorgesehene Zielkon-

zeption ist aus Sicht der Planfeststellungsbehörde fachlich nachvollziehbar und nicht zu be-

anstanden. 

Das von der Vorhabenträgerin entwickelte Konzept (vgl. Unterlage 12.0, Erläuterungsbericht 

S. 110 ff.) lässt sich thematisch zunächst in folgende Maßnahmenkomplexe einteilen:  
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Maßnahmenkomplex Waldmaßnahmen

Durch das Vorhaben werden überwiegend Waldbiotope in Anspruch genommen. Die Vorha-

benträgerin hat daher zur Aufwertung vorhandener Waldflächen in einem Umfang von insge-

samt rund 125 ha Maßnahmen zur Entwicklung von Altholz (Maßnahmengruppe A) und zum 

Waldumbau (Maßnahmengruppe U) vorgesehen.  

Die Maßnahmen dieses Maßnahmenkomplexes dienen der Kompensation von erheblichen 

Beeinträchtigungen von Lebensräumen von waldbewohnenden Groß- und Mittelsäugern wie 

z. B. der Wildkatze, altholzbewohnenden Vogelarten, Fledermäusen und Käfern. Die Ent-

wicklung von Alt- und Totholz sowie die Anreicherung von Strukturen erhält das Angebot an 

Verstecken, Höhlen- bzw. Quartierbäumen und an Nahrung für diese Tierarten und erhöht 

dieses sogar mittelfristig. Gleichzeitig wird der Biotopverbund durch die Entwicklung von ent-

sprechenden Lebensräumen und Maßnahmen im Korridor zu den verbleibenden 

Querungsmöglichkeiten im Bereich der Tunnel und Talbrücken gestärkt.  

Den Maßnahmen dieses Maßnahmenkomplexes kommen zudem, mit Ausnahme der Maß-

nahmen A20 und U38, artenschutzrechtliche Funktionen zu, insbesondere in Bezug auf die 

Bechsteinfledermaus und die Haselmaus (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.0, Seite 112 f.; 

vgl. C III 6). 

Die Maßnahmen A10, A10a, A13, A13a, A19.4 und A19.4a bauen auf den bereits in dem 

Nachbarabschnitt der A 44 VKE 60 planfestgestellten und dort sofort vollziehbaren land-

schaftspflegerischen Maßnahmen A18.1, A18.2 und 18.3 (vgl. Planfeststellungsbeschluss 

des HMWVL vom 27.02.2013, Az. 61 k-04/2.132) auf bzw. ergänzen diese (vgl. Erwiderung 

der Vorhabenträgerin vom 23.07.2013 auf die Stellungnahme der oberen Naturschutzbehör-

de zur 1. Planänderung vom 20.06.2013, S. 10/11 zu Punkt A. 10. a). Die Vorhabenträgerin 

hat aufgrund der berechtigten Kritik der oberen Naturschutzbehörde beim Regierungspräsi-

dium Kassel und des BUND, dass die Verknüpfung der ursprünglich vorgesehenen Maß-

nahmen A10, A13 und A 19.4 mit den bereits in der VKE 60 planfestgestellten landschafts-

pflegerischen Maßnahmen nicht erkennbar war und hier der Anschein einer �Doppelbele-

gung� der Flächen bestand (vgl. Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde beim Regie-

rungspräsidium Kassel zur 1. Planänderung vom 20.06.2013, S. 5 f.; Stellungnahme des 

BUND zur 1. Planänderung vom 14.06.2013, S. 1 f.) die ursprünglich vorgelegten Maßnah-

menblätter dahingehend geändert, dass für jede der drei Maßnahmen jeweils zwei Maßnah-
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menblätter erstellt wurden, in denen getrennt beschrieben wird, welche Maßnahmeninhalte 

auf den Maßnahmenflächen der VKE 60 zusätzlich durchgeführt werden � diese Maßnah-

menblätter wurden zusätzlich mit a) gekennzeichnet � und welche Maßnahmeninhalte auf 

den neu in Anspruch genommenen Flächen umgesetzt werden sollen (vgl. Aufklärungsmail 

der Planfeststellungsbehörde vom 04.07.2013, beantwortet mit E-Mail der Vorhabenträgerin 

vom 19.07.2013). Diese nachträgliche Änderung der Maßnahmenblätter führte zu keinen 

neuen Maßnahmeninhalten, sondern bedeutet lediglich eine veränderte Darstellungsform. 

Zum einen werden auf Flächen, die bereits nach dem Planfeststellungsbeschluss zur 

VKE 60 für Maßnahmen in Anspruch genommen werden, zusätzliche Maßnahmen, insbe-

sondere die Herstellung von Habitaten für die Bechsteinfledermaus, vorgesehen (planfestge-

stellte Maßnahmen A10a, A13a und A19.4a). Zum anderen werden die zuvor genannten 

Maßnahmenflächen erweitert, indem auf jeweils angrenzenden Flächen im Wesentlichen 

den in der VKE 60 planfestgestellten Maßnahmen A18.1, A18.2 und A18.3 entsprechende 

Maßnahmen (planfestgestellte Maßnahmen A10, A13 und A19.4), realisiert werden (vgl. Er-

widerung der Vorhabenträgerin vom 23.07.2013 auf die Stellungnahme der ONB zur 1. 

Planänderung vom 20.06.2013, S. 10/11 zu Punkt A. 10. a). 

Maßnahmenkomplex Bach- und Quellrenaturierungen

Ziel des Maßnahmenkomplexes Bach- und Quellrenaturierungen ist die Kompensation von 

Eingriffen in Gewässer- und Feuchtbiotope sowie der Ausgleich von Beeinträchtigungen be-

sonders geschützter Biotope gemäß § 30 BNatSchG. Durch die Renaturierungsmaßnahmen 

B16 und B17 im Bereich des Blankenbachs werden zudem Leitstrukturen für das Große 

Mausohr geschaffen, so dass der Eintritt von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen 

vermieden wird (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.0, S. 115). 

Maßnahmenkomplex Amphibienmaßnahmen

Durch die Anlage von Amphibiendurchlässen (vgl. planfestgestelltes Maßnahmenblatt D1) 

unterhalb der B 400 und der K 9 mit kombinierten Leit- und Sperreinrichtungen (vgl. plan-

festgestelltes Maßnahmenblatt M1) werden neue Lebensräume für Amphibien erschlossen. 

Durch diese Ersatzmaßnahmen wird unter anderem der Verlust von Lebensräumen von Am-

phibien durch die Abtrennung bzw. Überbauung der Winterhabitate am Heydels-Berg durch 

die Anschlussstelle Ulfen (vgl. BÖF Fangzaunerfassung Amphibien Frühjahr 2009 = Ordner 

1/�entscheidungserheblichen Unterlagen�, Nr. 01.02) kompensiert. Diese Maßnahmen ste-
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hen im Zusammenhang mit den Durchlässen der planfestgestellten Vermeidungsmaßnahme 

V6 und den daran anschließenden Leit- und Sperreinrichtungen der Vermeidungsmaßnahme 

V5, die bereits vorhandene Wanderbeziehungen erhalten.  

Ziel der planfestgestellten Maßnahmen D2 und M2 ist die Verbesserung von Wanderbezie-

hungen durch eine Optimierung der Sohlenbeschaffenheit des bereits vorhandenen Durch-

lasses unterhalb der K 28 (vgl. planfestgestellte Maßnahmenblatt D2). 

Durch die Amphibienmaßnahmen werden der Zugang zu bestehenden Lebensräumen erhal-

ten und neue Lebensräume erschlossen. 

Maßnahmenkomplex Schlingnatter- und  Zauneidechsenmaßnahmen

Auf einzelnen geeigneten Flächen der Maßnahmengruppen EG (Entwicklung von extensi-

vem Grünland), G (Anlage von Gehölzen in der Feldflur), H (Neuschaffung von Magerrasen), 

L (Aufforstung von Laubwald), O (Entwicklung von Streuobstwiesen), R (Rückbau/Entsie-

gelung von Bauflächen) und U (Umbau von standortfremden Waldbeständen in naturnahe 

Laubwälder) erfolgt für die Reptilienarten Schlingnatter und Zauneidechse die Anlage  

• von Rohbodenflächen oder schütteren Ruderalfluren und Schotterfluren als Nah-

rungsfläche,  

•  von Holz- und Steinhaufen als Sonn- und Balzplatz, 

• von Deckungsstrukturen, durch das das Einbringen von Ästen, Rindenstücken und 

krautigen Stauden, 

• von sandigen Bereichen für die Eiablage (nicht auf Maßnahmenfläche G24), 

• und von frostfreien Hohlraumstrukturen als Winterquartiere in Form von Mulden mit 

aufgesetzten Steinlinsen. 

Diese Maßnahmen dienen dazu, neue Lebensräume für die aus dem Baufeld umzusiedeln-

den Schlingnattern und Zauneidechsen zu schaffen (vgl. planfestgestelltes Maßnahmenblatt 

V1). Damit diese Ersatzhabitate bereits zum Zeitpunkt der Freimachung des Baufeldes wirk-

sam sein können, sind diese Maßnahmen bereits 2 bzw. 3 Jahre vor Baufeldfreimachung 
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umzusetzen (vgl. planfestgestellte Maßnahmenblätter EG37, G24, H14, H16, L21, O3, R8, 

U29 und U40). 

Maßnahmenkomplex Entwicklung von Streuobstwiesen

Die Maßnahmen O3 und O5 dienen dem Ausgleich von gemäß § 30 Abs. 2 BNatSchG und 

§ 13 Abs. 1 HAGBNatSchG gesetzlich geschützten Streuostbeständen (vgl. C III 4.2). 

Maßnahmenkomplex Sukzessionsmaßnahmen

Die Maßnahmen dienen der Kompensation von Beeinträchtigungen von Gewässer- und 

Feuchtlebensräumen, die teilweise als Biotope gemäß § 30 Abs. 2 BNatSchG gesetzlich 

geschützt sind. Entwicklungsschwerpunkt sind die Bachauen im Oberlauf des Hersfelder 

Grundes. Durch die Maßnahme werden zugleich besonders günstige (mäusereiche) Nah-

rungshabitate für die Wildkatze und andere Mäusefresser (Rotmilan, Mäusebussard, Eulen 

und Käuze usw.) angeboten. 

Maßnahmenkomplex Laubwaldaufforstung

Die Maßnahmen der Gruppe L kompensieren die Beeinträchtigungen von Waldlebensräu-

men durch die Entwicklung von Lebensräumen für störungsunempfindliche und wenig kollisi-

onsgefährdete Tierarten. Dabei werden durch die neu entstehenden Säum- und Waldman-

telbiotope Störungen in angrenzenden Waldlebensräumen vermindert. Die Maßnahmen die-

nen gleichzeitig dem forstrechtlichen Ausgleich (vgl. C III 7). Die Aufforstungsflächen befin-

den sich zu einem großen Teil auf Flächen entlang der Trasse (vgl. planfestgestellte Unter-

lage 12.3, Blätter 1-3), bei denen es sich überwiegend um schwer zu bewirtschaftenden 

Restflächen handelt (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.0, S. 114). 

Maßnahmenkomplex Entwicklung von Gehölzen in der Feldflur

Die Maßnahmen dieses Maßnahmenkomplexes dienen der Entwicklung von Leitstrukturen in 

der Feldflur zwischen den Waldlebensräumen und den Querungsbauwerken (v. a. im Be-

reich des Sebastiansgrunds zwischen Tunnel Holstein und Pfaffenberg). Im Bereich des 

Heydels-Berges werden in von der A 44 abgewandten störungsarmen Bereichen zu den vor-

handenen mosaikartigen Verbundstrukturen zusätzliche Vernetzungsstrukturen/Wander-

korridore für Waldarten, u. a. die Wildkatze, zwischen den Waldbereichen westlich und öst-
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lich von Wölfterode sowie zu den Querungsbereichen über die L 3251 (nördlich Wölfterode) 

geschaffen. 

Darüber hinaus sieht das Maßnahmenkonzept der Vorhabenträgerin regionale Schwer-

punktbereiche vor, in denen einzelne Maßnahmen oder Maßnahmengruppen örtlich, inner-

halb bestehender FFH-Gebiete gebündelt werden. Diese örtlich gebündelten Maßnahmen-

komplexe sind: 

Maßnahmenkomplex Offenlandlebensräume auf dem ehemaligen Standortübungsplatz im 

FFH-Gebiet �Kalkmagerrasen zwischen Morschen und Sontra� 

Die Maßnahmen EG41, EG42, H16-H21, H 22/23, S3, R11 und R12 befinden sich im FFH-

Gebiet �Kalkmagerrasen zwischen Morschen und Sontra� und haben eine Gesamtfläche von 

ca. 15 ha.  

Die Maßnahmen wirken sich günstig auf die Erhaltungsziele des FFH-Gebietes aus und die-

nen der Kompensation von Beeinträchtigungen von Offenlandlebensräumen. Durch die 

Maßnahmen werden insbesondere die Kernlebensräume der Tagfalter der Magerrasen ver-

bessert und damit der Biotopverbund der Magerrasen gestärkt. Darüber hinaus fördern die 

Maßnahmen die Entwicklung von Lebensräumen von Vogelarten des Offenlandes, indem 

z. B. ein störungsarmer Nahrungslebensraum für kollisionsgefährdete Greifvogelarten ge-

schaffen wird. Die Maßnahmen sind so konzipiert, dass gleichzeitig die landwirtschaftliche 

Bewirtschaftung (Schafbeweidung) gefördert bzw. aufrechterhalten werden kann.  

Maßnahmenkomplex Offenlandlebensräume im Bereich Riedmühle des FFH-Gebietes �Wäl-

der und Kalkmagerrasen der Ringgau-Südabdachung� 

Die Maßnahmen EG 37, H14 und H15 haben einen Gesamtumfang von ca. 9 ha und befin-

den sich vollständig im FFH-Gebiet �Wälder und Kalkmagerrasen der Ringgau-

Südabdachung.�  

Ziel dieses Maßnahmenkomplexes ist ebenfalls die Kompensation von Beeinträchtigungen 

von Offenlandlebensräumen, indem insbesondere die Kernlebensräume der Tagfalter der 

Magerrasen verbessert werden und damit der Biotopverbund der Magerrasen gestärkt wird. 

Darüber hinaus werden auch durch diesen Maßnahmenkomplex Lebensräumen für Vogelar-

ten des Offenlandes entwickelt. Diese Maßnahmen wirken sich ebenfalls günstig auf die Er-
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haltungsziele des FFH-Gebietes aus und fördern bzw. erhalten die landwirtschaftliche Be-

wirtschaftung (Schafbeweidung). 

4.1.4.1.2 Bewertung des Maßnahmenkonzepts 

Die auf Grundlage des von der Vorhabenträgerin erarbeiteten Konzepts planfestgestellten 

Maßnahmen zur Kompensation des durch das Vorhaben verursachten Eingriffs erfüllen die 

gesetzlichen Anforderungen der §§ 15 BNatSchG und 7 HAGBNatSchG sowie der Kompen-

sationsverordnung. Das planfestgestellte Maßnahmenkonzept gewährleistet, dass für die 

forstwirtschaftliche und landwirtschaftliche Nutzung besonders geeignete Böden nur im not-

wendigen Umfang in Anspruch genommen werden (§ 15 Abs. 3 Satz 1 BNatSchG) und dass 

vorrangig Entsiegelungen von nicht benötigten versiegelten Flächen, Maßnahmen zur Wie-

dervernetzung von Lebensräumen oder Bewirtschaftungs- oder Pflegemaßnahmen, die der 

dauerhaften Aufwertung des Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes dienen (§ 15 Abs. 3 

Satz 2 BNatSchG), erfolgen. 

Die Vorhabenträgerin hat auf Grundlage ihres Kompensationskonzeptes, welches aufgrund 

des zu einem großen Teil in Waldbereichen erfolgenden Eingriffs die Aufwertung vorhande-

ner Waldbiotope zum Ziel hat, die Inanspruchnahme von im Privateigentum stehenden land-

wirtschaftlichen Flächen soweit wie möglich reduziert. Die ursprünglich vorgesehene Inan-

spruchnahme von in Privateigentum stehenden landwirtschaftlichen Flächen wurde von der 

Vorhabenträgerin im Zuge der 1. Planänderung nochmals reduziert. Private landwirtschaftli-

che Flächen werden in einem Umfang von 19,6 ha für Kompensationsmaßnahmen in An-

spruch genommen, was einem Anteil von rund 10 % der Gesamtmaßnahmenfläche außer-

halb des Trassenkörpers entspricht. Insgesamt beträgt der Anteil privater Flächen an der 

Gesamtmaßnahmenfläche knapp 19 %. Dabei war die Vorhabenträgerin darum bemüht, die 

Inanspruchnahme auf Flächen zu reduzieren, die entweder von vornherein nur einen gerin-

gen Nutzungswert haben oder nach Fertigstellung des Vorhabens als schwer zu bewirtschaf-

tende Restflächen einzustufen sind (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.0, S. 114). Hofnahe 

und intensiv genutzte landwirtschaftliche Flächen wurden ebenfalls soweit wie möglich von 

der Planung der landschaftspflegerischen Maßnahmen ausgenommen. Hinsichtlich weiterer 

Einzelheiten wird auf die Ausführungen unter C III 15 verwiesen. 

Die Maßnahmenplanung berücksichtigt die Vorgaben der Kompensationsverordnung zur 

Flächenauswahl landschaftspflegerischer Maßnahmen in �Natura 2000�-Gebieten (vgl. § 

2 Abs. 1 Nr. 2 KV). Die landschaftspflegerischen Maßnahmen wurden soweit möglich inner-
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halb der FFH-Gebiete �Kalkmagerrasen zwischen Morschen und Sontra� und �Wälder und 

Kalkmagerrasen der Ringgau-Südabdachung� geplant. Die Maßnahmenflächen auf dem 

ehemaligen Standortübungsplatz Sontra (siehe oben, Ausführungen zu Maßnahmenkomplex 

Offenlandlebensräume auf dem ehemaligen Standortübungsplatz im FFH-Gebiet �Kalkma-

gerrasen zwischen Morschen und Sontra�) befinden sich auf bundeseigenen Flächen. Die 

Maßnahmen dieses Maßnahmenkomplexes fördern zudem die landwirtschaftliche Nutzung, 

da eine Schafbeweidung des ehemaligen Standortübungsplatzes ermöglicht bzw. künftig 

sichergestellt wird. Die Maßnahmen des Maßnahmenkomplexes Offenlandlebensräume im 

Bereich Riedmühle wurden in dem FFH-Gebiet �Wälder und Kalkmagerrasen der Ringgau-

Südabdachung� geplant. Diese Maßnahmen nehmen zwar im Privateigentum stehende Flä-

chen in Anspruch, diese weisen jedoch lediglich eine geringe Ertragseignung auf. 

Auch die Belange der Forstwirtschaft wurden im Rahmen des planfestgestellte Kompensa-

tionskonzeptes so weit wie möglich berücksichtigt, in dem z. B. der Nutzungsverzicht auf 

Maßnahmenflächen des Maßnahmenkomplexes Altholz auf Laubstammholz mit einem 

Brusthöhendurchmesser von mehr als 30 cm mit Rinde (vgl. planfestgestellte Maßnahmen-

blätter A6, A8, A9, A21, A24, A25) bzw. bei Eichen, die eine Funktion als Habitatbäume be-

sitzen, auf einen Brusthöhendurchmesser von mehr als 60 cm mit Rinde begrenzt wurde 

(vgl. planfestgestelltes Vorblatt der Maßnahmengruppe A). 

Das Maßnahmenkonzept der Vorhabenträgerin beinhaltet des Weiteren Maßnahmen zur 

Entsiegelung vormals befestigter Flächen in einem Umfang von rund 5,31 ha (vgl. planfest-

gestellte Maßnahmenblätter R4, R6, R7, R8, R9, R10, R11 und R12). Hervorzuheben ist hier 

insbesondere die Entsiegelung von Straßen- und Wegeflächen im Bereich des ehemaligen 

Standortübungsplatzes Sontra (vgl. planfestgestellte Maßnahmenblätter R6, R10, R11 und 

R12), die teilweise im FFH-Gebiet �Kalkmagerrasen zwischen Morschen und Sontra� liegen 

(vgl. planfestgestellte Unterlage 12.3, Blatt 1). 

Maßnahmen zur Wiedervernetzung von Lebensräumen wurden ebenfalls planfestgestellt 

(vgl. z. B. obige Ausführungen zum Maßnahmenkomplex Entwicklung von Gehölzen in der 

Feldflur).  

4.1.4.2 Darstellung und Bewertung der planfestgestellten Maßnahmen 

Die planfestgestellten Maßnahmen sind sachlich-funktional, räumlich und zeitlich als Aus-

gleichs- bzw. Ersatzmaßnahmen geeignet, die Maßnahmenflächen sind sowohl tatsächlich 
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als auch rechtlich aufwertungsfähig. Sie stehen so weit wie möglich in einem räumlichen 

Zusammenhang zum Eingriffsort und werden auch in dem jeweils gebotenen zeitlichen Zu-

sammenhang wirksam. Gemäß § 15 Abs. 5 BNatSchG konnte daher der Eingriff zugelassen 

werden, weil die Beeinträchtigungen nicht zu vermeiden, jedoch in angemessener Frist aus-

zugleichen oder zu ersetzen sind und die Belange des Naturschutzes und der Landschafts-

pflege bei der Abwägung aller Anforderung an Natur und Landschaft anderen Belangen nicht 

im Range vorgehen. Soweit sich private Einwender gegen die Inanspruchnahme ihrer 

Grundstücke zur Herstellung von Kompensationsmaßnahmen gewandt haben, ist hinsichtlich 

der Notwendigkeit der Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen darauf hinzu-

weisen, dass § 15 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG die Vorhabenträgerin verpflichtet, unvermeidbare 

Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege aus-

zugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Die Kompensa-

tionsverpflichtung nach § 15 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG ist insoweit striktes Recht und nicht 

Gegenstand der planerischen Abwägung. Die Planfeststellungsbehörde kann von der Durch-

führung der Kompensation gemäß § 15 Abs. 6 BNatSchG nur dann absehen, wenn Beein-

trächtigungen nicht in angemessener Frist ausgeglichen oder ersetzt werden können und es 

Belange gibt, die den Belangen des Naturschutzes bei der Abwägung aller Anforderungen 

an Natur und Landschaft im Range vorgehen. Dies ist hier nicht der Fall.  

Soweit von Beteiligten in Einwendungen und Stellungnahmen die Erforderlichkeit und Eig-

nung einzelner Maßnahmen in Frage gestellt wird, wurden diese durch die Vorhabenträgerin 

berücksichtigt oder in den Erwiderungen begründet zurückgewiesen. 

Auf Grundlage des von der Vorhabenträgerin entwickelten Maßnahmenkonzepts wurden die 

sich aus dem Artenschutzrecht ergebenden notwendigen Maßnahmen so weit wie möglich 

mit den sich aus der Eingriffsregelung ergebende Maßnahmen (multifunktional) kombiniert, 

um die Flächeninanspruchnahme insgesamt zu reduzieren. Darüber hinaus ist als Kohä-

renzmaßnahme für die LRT 9130 und 9150 die Maßnahme FFH auf weiteren 2,84 ha ge-

plant, welche jedoch nicht zur Eingriffskompensation herangezogen wurde. 

In der folgenden Tabelle sind die multifunktional geplanten Maßnahmen und ihre jeweiligen 

Funktionen dargestellt (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.0, Anhang 2; Aufklärungsmail der 

Planfeststellungsbehörde vom 04.07.2013, beantwortet mit E-Mail der Vorhabenträgerin vom 

19.07.2013, S. 10 ff.; Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 25.07.2013, beant-

wortet mit E-Mail der Vorhabenträgerin vom 14.08.2013, S. 2 ff.), wobei die Planfeststel-
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lungsbehörde hinsichtlich der Einordnung der Maßnahmen als Ausgleichs- oder Ersatzmaß-

nahme gemäß § 15 Abs. 2 Satz 2 und 3 BNatSchG eine eigene, teilweise von der Bezeich-

nung der Vorhabenträgerin abweichende Bewertung vorgenommen hat: 

Tab.: Multifunktional belegte Maßnahmen mit Ableitung aus der naturschutzrechtlichen Ein-

griffsregelung und dem Artenschutz 

Maßnahmen-

bezeichnung 

und Einord-

nung 

(A=Ausgleich; 

E=Ersatz) 

Maßnahmenbezeich-

nung/Inhalte der Maß-

nahme 

Umfang 

(ha) 

Artenschutzrecht-

liche Vermeidung/ 

Schadensbegren-

zung für 

CEF für Kompensation 

von Beein- 

trächtigungen 

der Naturgüter 

aus der Eingriffs-

regelung (Ein-

griff/ Konflikt *) 

A3 (A) Altholz 59,30 Mittelspecht, Grau-

specht, Trauer-

schnäpper, Wald-

schnepfe 

Bechsteinfledermau

s, Haselmaus, Hohl-

taube, Rotmilan, 

Waldlaubsänger 

1B, 3B, 5B, 6B, 

7B, 9B, 10B, 13B, 

14B, 15B, 16B, 

17B, 7L 

A6 (A) Altholz 1,41 - Bechsteinfledermau

s 

10B 

A8 (A) Altholz 2,11 Grauspecht Bechsteinfledermau

s, Hohltaube 

14B, 14L 

A9 (A) Altholz 2,63 Grauspecht Bechsteinfledermau

s, Hohltaube 

14B, 14L 

A10 (A) Altholz, Nistkästen 2,28 Mittelspecht Feldsperling, 

Rotmilan, 

Bechsteinfledermau

s 

1B, 1L 

A10a (A) Altholz, Nistkästen, 

Errichtung von Wech-

selhorsten 

7,39 Mittelspecht Feldsperling, 

Rotmilan, 

Bechsteinfledermau

s 

In der VKE 60 

bilanziert. 

A11 (A) Altholz 4,36 - Bechsteinfledermau

s 

5B, 14L 
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Maßnahmen-

bezeichnung 

und Einord-

nung 

(A=Ausgleich; 

E=Ersatz) 

Maßnahmenbezeich-

nung/Inhalte der Maß-

nahme 

Umfang 

(ha) 

Artenschutzrecht-

liche Vermeidung/ 

Schadensbegren-

zung für 

CEF für Kompensation 

von Beein- 

trächtigungen 

der Naturgüter 

aus der Eingriffs-

regelung (Ein-

griff/ Konflikt *) 

A13 (A) Altholz, Anlage von 

Höhlen, Nistkästen 

0,33 Raufußkauz, Sper-

lingskauz 

Bechsteinfledermau

s 

10B 

A13a (A) Anlage von Höhlen, 

Nistkästen 

3,35 Raufußkauz, Sper-

lingskauz 

Bechsteinfledermau

s 

In der VKE 60 

bilanziert 

A19.4 (A) Altholz, Anlage von 

Höhlen, Nistkästen 

1,64 Mittelspecht  Bechsteinfledermau

s, Haselmaus 

17B, 17L 

A19.4a (A) Anlage von Höhlen, 

Nistkästen, Haselmaus-

kästen 

6,63 Waldschnepfe Bechsteinfledermau

s, Haselmaus 

In der VKE 60 

bilanziert 

A21 (A) Altholz 5,09 Grauspecht, Wald-

schnepfe 

Bechsteinfledermau

s, Hohlschnepfe 

13B, 10L 

A24 (A) Altholz 1,56 Raufußkauz, Sper-

lingskauz 

Bechsteinfledermau

s 

6B, 10l 

A25 (A) Altholz 4,64 Grauspecht Hohltaube 16B 

A26 (A) Altholz 0,45 - Bechsteinfledermau

s 

13B 

B16 (A) Bachrenaturierung 0,37 Großes Mausohr - 13B, 15B, 13L, 

GW1, OW2, OW5, 

OW6 

B17 (A) Bachrenaturierung 0,47 Großes Mausohr - 13B, 16B, 13L, 

GW1, OW9, 

OW10 
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Maßnahmen-

bezeichnung 

und Einord-

nung 

(A=Ausgleich; 

E=Ersatz) 

Maßnahmenbezeich-

nung/Inhalte der Maß-

nahme 

Umfang 

(ha) 

Artenschutzrecht-

liche Vermeidung/ 

Schadensbegren-

zung für 

CEF für Kompensation 

von Beein- 

trächtigungen 

der Naturgüter 

aus der Eingriffs-

regelung (Ein-

griff/ Konflikt *) 

EG13 (A/E) Entwicklung von exten-

sivem Grünland 

1,08 Rotmilan, Waldoh-

reule 

- 3B, 3L, BO1, GW1

EG37 (A/E) Entwicklung von exten-

sivem Grünland 

6,33 Grauspecht, 

Rotmilan, Waldoh-

reule 

Zauneidechse, 

Schlingnatter 

13B, 13L, BO1, 

GW1 

EG41 (A/E) Entwicklung von exten-

sivem Grünland 

4,91 Grauspecht, Uhu - 5B, 5L, BO1, GW1

EG42 (A/E) Entwicklung von exten-

sivem Grünland 

1,57 Grauspecht, Uhu - 5B, 5L, BO1, GW1

EG43 (A/E) Entwicklung von exten-

sivem Grünland 

2,35 Grauspecht, 

Rotmilan, Waldoh-

reule 

- 9B, 7L, BO1, GW1

G23 (A) Anlage von Gehölzen in 

der Feldflur 

0,05 Haselmaus - 1B 

G24 (A) Anlage von Gehölzen in 

der Feldflur 

0,27 Haselmaus Zauneidechse, 

Schlingnatter 

1B, 3B, 3L 

H14 (A) Neuschaffung von Ma-

gerrasen 

1,91 - Zauneidechse 16B, 16L 

H16 (A) Neuschaffung von Ma-

gerrasen 

1,27 - Zauneidechse, 

Schlingnatter 

6b, 16B, 6L 

L21 (A/E) Aufforstung von Laub-

wald 

0,61 - Zauneidechse, 

Schlingnatter 

3B, 3l, 5L, BO2, 

GW2, K1 
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Maßnahmen-

bezeichnung 

und Einord-

nung 

(A=Ausgleich; 

E=Ersatz) 

Maßnahmenbezeich-

nung/Inhalte der Maß-

nahme 

Umfang 

(ha) 

Artenschutzrecht-

liche Vermeidung/ 

Schadensbegren-

zung für 

CEF für Kompensation 

von Beein- 

trächtigungen 

der Naturgüter 

aus der Eingriffs-

regelung (Ein-

griff/ Konflikt *) 

O3 (A) Entwicklung von exten-

siven Streuobstwiesen 

0,29 - Zauneidechse, 

Schlingnatter 

3B, 3L 

R8 (A) Rückbau/Entsiegelung 

von Bauflächen 

0,10 - Zauneidechse, 

Schlingnatter 

3B, BO1, GW1 

R9 (A) Rückbau/Entsiegelung 

von Bauflächen 

0,05 Großes Mausohr - 13B, 13L, BO1, 

GW1 

TG (A/E) Trassengestaltung 56,92 Feldsperling, 

Rotmilan, 

Schwarzmilan, Uhu, 

Waldohreule 

- 1L, 3L, 5L, 6L, 7L, 

9L, 10L, 13L, 14L, 

17L, BO2, GW2, 

K1 

U4 (A/E) Umbau von Hybridpap-

palbeständen in natur-

nahe Laubwälder 

0,46 Waldschnepfe Haselmaus 7B, 7L, BO3, GW3

U7 (A/E) Umbau von Nadelholz-

beständen in Laubwäl-

der 

0,99 Bechsteinfledermau

s 

- 3B, 7L, BO3, GW3

U8 (A/E) Umbau von Nadelholz-

beständen in Laubwäl-

der 

0,38 Bechsteinfledermau

s 

- 7B, 7L, BO3, GW3

U10 (A/E) Umbau von Nadelholz-

beständen in Laubwäl-

der 

2,41 Bechsteinfledermau

s, Sperlingskauz, 

Raufußkauz 

- 10B, 10L, BO3, 

GW3 

U10.1 (A/E) Umbau von Nadelholz-

beständen in Laubwäl-

der 

4,25 Bechsteinfledermau

s, Sperlingskauz, 

Raufußkauz 

- 10B, 10L, BO3, 

GW3 
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Maßnahmen-

bezeichnung 

und Einord-

nung 

(A=Ausgleich; 

E=Ersatz) 

Maßnahmenbezeich-

nung/Inhalte der Maß-

nahme 

Umfang 

(ha) 

Artenschutzrecht-

liche Vermeidung/ 

Schadensbegren-

zung für 

CEF für Kompensation 

von Beein- 

trächtigungen 

der Naturgüter 

aus der Eingriffs-

regelung (Ein-

griff/ Konflikt *) 

U23 (A/E) Umbau von Nadelholz-

beständen in Laubwäl-

der 

0,93 Bechsteinfledermau

s 

Haselmaus 10B, 10L, BO3, 

GW3 

U29 (A/E) Umbau von Nadelholz-

beständen in Laubwäl-

der 

1,50 Bechsteinfledermau

s 

Haselmaus, Zaunei-

dechse, Schlingnat-

ter 

14B, 14L, BO3, 

GW3 

U39 (A/E) Umbau von Nadelholz-

beständen in Laubwäl-

der 

1,28 Bechsteinfledermau

s 

Haselmaus 10B, 10L, BO3, 

GW3 

U40 (A/E) Umbau von Nadelholz-

beständen in Laubwäl-

der 

3,12 - Haselmaus, Zaunei-

dechse, Schlingnat-

ter 

3B, 9L, BO3, GW3

U41 (A/E) Umbau von Nadelholz-

beständen in Laubwäl-

der 

0,65 Bechsteinfledermau

s 

- 10B, 10L, BO3, 

GW3 

WR (A/E) Waldrandaufbau 18,05 - Haselmaus 1B, 7B, 9B, 10B, 

14B, 17B, BO1, 

BO2, BO3, BO4, 

GW1, GW2, GW3, 

K1 

*) B= Biotope , T=Tiere , Bo=Boden , OW=Oberflächengewässer, GW-=Grundwasser , K=Klima/Luft , L=Landschaftsbild 

Es handelt sich um Maßnahmenflächen in einer Größenordnung von ca. 216 ha, wobei die 

ortsgebundenen Maßnahmen der Trassengestaltung auf einer Fläche von rund 57 ha erfol-

gen. Durch die multifunktionale Belegung der Maßnahmenflächen werden die sich aus dem 

Artenschutzrecht und der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung ergebenden Anforderun-

gen unter dem Gebot der weitestgehenden Schonung von Flächen verwirklicht 
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Soweit die Kompensation des ermittelten Eingriffs nicht vollständig auf diesen Maßnahmen-

flächen erfolgen konnte, werden die zusätzlich erforderlichen Kompensationsmaßnahmen 

soweit möglich entweder an die Flächen der zuvor aufgeführten Maßnahmen räumlich ange-

schlossen, um geschlossene Maßnahmenflächen zu bilden, in die FFH-Gebiete �Kalkmager-

rasen zwischen Morschen und Sontra� und �Wälder und Kalkmagerrasen der Ringgau-

Südabdachung� integriert oder mit erforderlichen Aufforstungsmaßnahmen kombiniert. Im 

Hinblick auf die Kompensation des durch das Vorhaben hervorgerufenen Eingriffs verbleiben 

nach Maßgabe der Bewertung der Planfeststellungsbehörde als reine Ausgleichs- und Er-

satzmaßnahmen die in folgender Aufstellung aufgelisteten Maßnahmen (vgl. planfestgestell-

te Unterlage 12.0, Anhang 2; Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 25.07.2013, 

beantwortet mit E-Mail der Vorhabenträgerin vom 14.08.2013, S. 2 ff.): 

Tab.: Maßnahmen mit Ableitung ausschließlich aus der Eingriffsregelung 

Maßnahmenbezeich-

nung und Einordnung 

(A=Ausgleich; 

E=Ersatz) 

 Maßnahmenbezeichnung/Inhalte der Maß-

nahme 

Umfang (ha) Kompensation von Beein-

trächtigungen der Natur-

güter aus der Eingriffsre-

gelung (Eingriff/Konflikt *)

A20 (A) Altholz 4,69 7B 

B14 (A) Bachrenaturierung 0,61 12B, 15B, 12L, 15L, GW1, 

OW3, OW7, OW8 

B18 (A) Rückbau von Quellfassungen 0,21 OW10 

D1 (E) Amphibiendurchlässe n. q. 10B, 13B, 14B, 16B, 17B 

D2 (E) Amphibiendurchlässe n. q. 7B 

EG31 (A/E) Entwicklung von extensivem Grünland 1,71 9B, 10L, BO1, GW1 

G5 (A) Anlage von Gehölzen in der Feldflur 0,04 3B, 3L 

G20 (A) Anlage von Gehölzen in der Feldflur 0,11 7B, 14L 

G22 (A) Anlage von Gehölzen in der Feldflur 0,09 7B, 14L 
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Maßnahmenbezeich-

nung und Einordnung 

(A=Ausgleich; 

E=Ersatz) 

 Maßnahmenbezeichnung/Inhalte der Maß-

nahme 

Umfang (ha) Kompensation von Beein-

trächtigungen der Natur-

güter aus der Eingriffsre-

gelung (Eingriff/Konflikt *)

G25 (A) Anlage von Gehölzen in der Feldflur 0,14 1B, 3B, 3L 

G26 (A) Anlage von Gehölzen in der Feldflur 0,08 9B

G27 (A) Anlage von Gehölzen in der Feldflur 0,02 6B

H1 (A) Neuschaffung von Kalkmagerrasen 2,12 3B, 3L 

H15 (A) Neuschaffung von Magerrasen 0,86 16B, 16L 

H17 (A) Neuschaffung von Magerrasen 1,26 6B, 16B, 6L, 16L 

H19 (A) Neuschaffung von Magerrasen 0,25 6B, 16B, 6L, 16L 

H20 (A) Neuschaffung von Magerrasen 0,12 6B, 16B, 6L, 16L 

H21 (A) Neuschaffung von Magerrasen 0,64 6B, 16B, 6L, 16L 

H22/H23 (A/E) Entwicklung LRT 6212 (Submediterrane Halb-

trockenrasen) durch Lichtstellung des Kiefern-

Schirmes und Pflege 

1,23 9B, 10L, BO1, GW1 

L4 (A/E) Aufforstung von Laubwald 0,57 7B, 7L, BO2, GW2, K1 

L12 (A/E) Aufforstung von Laubwald 0,28 14B, 14L, BO2, GW2, K1 

L16 (E) Aufforstung von Laubwald 3,34 1B, 1L, BO2, GW2, K1 

L19 (A/E) Aufforstung von Laubwald 1,53 17B, 17L, BO2, GW2, K1 

L20 (A/E) Aufforstung von Laubwald 2,30 14B, 14L, BO2, GW2, K1 

L23 (A/E) Aufforstung von Laubwald 0,24 7B, 7L, BO2, GW2, K1 

L24 (A/E) Aufforstung von Laubwald 0,43 5L, BO2, GW2, K1 
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Maßnahmenbezeich-

nung und Einordnung 

(A=Ausgleich; 

E=Ersatz) 

 Maßnahmenbezeichnung/Inhalte der Maß-

nahme 

Umfang (ha) Kompensation von Beein-

trächtigungen der Natur-

güter aus der Eingriffsre-

gelung (Eingriff/Konflikt *)

L25 (A/E) Aufforstung von Laubwald 2,33 7B, 7L, BO2, GW2, K1 

L26 (A/E) Aufforstung von Laubwald 0,23 5B, 14L, BO2, GW2, K1 

L27 (A/E) Aufforstung von Laubwald 0,23 14B, 14L, BO2, GW2, K1 

L29 (A/E) Aufforstung von Laubwald 0,21 7B, BO2, GW2, K1 

L30 (E) Aufforstung von Laubwald 0,74 6B, BO2, GW2, K1 

M1 (E) Leit- und Sperreinrichtungen für Amphibien n. q. 10B, 13B, 14B, 16B, 17B 

M2 (E) Leit- und Sperreinrichtungen für Amphibien n. q. 7B 

O4 (A) Entwicklung einer Baumreihe 0,05 3B 

O5 (A) Entwicklung von extensiven Streuobstwiesen 0,42 3B, 5L 

R4 (A) Rückbau/Entsiegelung von Bauflächen 0,04 BO1, GW1 

R6 (A) Rückbau/Entsiegelung von Bauflächen 1,06 BO1, GW1 

R7 (A) Rückbau/Entsiegelung von Bauflächen 0,01 BO1, GW1 

R10 (A) Rückbau/Entsiegelung von Bauflächen 1,00 BO1, GW1 

R11 (A) Rückbau/Entsiegelung von Bauflächen 2,63 16B, 16L, BO1, GW1 

R12 (A) Rückbau/Entsiegelung von Bauflächen 0,42 16B, 16L, , BO1, GW1 

S2 (A) Sukzession 1,98 12B, 15B, 12L, 15L, OW6 

S3 (A) Sukzession 0,68 5B, 5L, OW6 
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Maßnahmenbezeich-

nung und Einordnung 

(A=Ausgleich; 

E=Ersatz) 

 Maßnahmenbezeichnung/Inhalte der Maß-

nahme 

Umfang (ha) Kompensation von Beein-

trächtigungen der Natur-

güter aus der Eingriffsre-

gelung (Eingriff/Konflikt *)

S4 (A) Anlage von Teichen auf Schlagflu-

ren/Sukzession 

0,40 10B, 10L 

S4.1 (A) Sukzession 0,46 10B, 10L, OW6 

S6 (A) Sukzession 0,44 9B, 9L 

S7 (A) Sukzession 0,86 10B, 10L, OW6 

S8 (A) Sukzession 0,21 9B, 9L 

U38 (A/E) Umbau von Mischwaldbeständen in Laubwälder 0,37 1B, 1L, BO3, GW3 

V9 Bodenaufbau im Auenbereich unterhalb der 

Talbrücken 

n. q. GW 

1)
*) B=Pflanzen, T=Tiere, Bo=Boden, OW=Oberflächengewässer, GW=Grundwasser , K=Klima/Luft , L=Landschaft, n. 
q.=nicht quantifizierbar 

Es handelt sich um Maßnahmenflächen in der Größenordnung von ca. 38 ha. 

Insgesamt nehmen die planfestgestellten Kompensationsmaßnahmen eine Fläche von 

ca. 254 ha ein, wobei durch die bereits im Planfeststellungsbeschluss der VKE 60 enthalte-

nen Maßnahmenflächen A10a, A13a und A19.4a keine neuen Flächeninanspruchnahmen 

entstehen (vgl. C III 4.1.4.1.1). Dem steht eine bau- und anlagebedingte Flächeninanspruch-

nahme im Umfang von ca. 117 ha gegenüber, wobei ca. 30 ha lediglich temporär im Zuge 

der Baumaßnahme in Anspruch genommen werden (vgl. E-Mail der Vorhabenträgerin vom 

27.08.2013).  

Die Vorhabenträgerin hat in der von ihr vorgenommenen Bilanzierung nach der KV, die 

Kompensationswirkung der landschaftspflegerischen Maßnahmen ermittelt und in ihrer Be-

wertung in nachvollziehbarer Weise auch negative Auswirkungen auf Maßnahmenflächen 
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durch indirekte Funktionsverluste und -minderungen, z. B. durch Schadstoffeinträge, in die 

Bewertung einbezogen. 

In der Bilanz nicht als Kompensationsmaßnahme berücksichtigt wurden von der Vorhaben-

trägerin Entsiegelungsflächen im Bereich des Anschlusses des Zubringers von der An-

schlussstelle Sontra/Ost zur K 28 (vgl. Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 

19.08.2013, beantwortet mit E-Mail der Vorhabenträgerin vom 19.08.2013; vgl. planfestge-

stellte Unterlage 12.2, Blatt 4.1). Eine Bilanzierung dieser Flächen ist aus Sicht der Plan-

feststellungsbehörde für die Bewertung der Eingriffskompensation jedoch entbehrlich, da 

nach der Bilanzierung der Vorhabenträgerin bereits eine ausreichende Kompensation erfolgt 

und der ermittelte Kompensationsüberschuss durch die nachträgliche Bilanzierung lediglich 

geringfügig erhöht würde. 

Ebenfalls nicht in der Bilanzierung der Kompensationsmaßnahmen berücksichtigt wurden die 

planfestgestellten Amphibiendurchlässe und Leit- und Sperreinrichtungen im Bereich der 

B 400 und der K 9 (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.0, Anhang 2, Maßnahmenblatt D1 und 

M1; planfestgestellte Unterlage 12.2, Blatt 11 und 12) sowie im Bereich der K 28 (vgl. plan-

festgestellte Unterlage 12.0, Anhang 2, Maßnahmenblatt D2 und M2; planfestgestellte Unter-

lage 12.2, Blatt 14). Diese Maßnahmen sind als Ersatzmaßnahmen zu qualifizieren, da hier-

durch jeweils keine vorhabenbedingten Zerschneidungswirkungen auf Wanderbeziehungen 

von Amphibien vor Ort ausgeglichen werden, sondern eine gleichwertige Kompensation an-

derer Eingriffe durch die Schaffung neuer Querungsmöglichkeiten und die damit verbundene 

Erschließung neuer, bisher nicht erreichbarer Lebensräume für Amphibien erreicht wird (vgl. 

planfestgestellte Unterlage 12.0, S. 117; Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 

04.07.2013, beantwortet mit E-Mail der Vorhabenträgerin vom 19.07.2013, S. 10; Aufklä-

rungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 25.07.2013, beantwortet mit E-Mail der Vorha-

benträgerin vom 14.08.2013, S. 3). Die Planfeststellungsbehörde hat von einer zusätzlichen 

Bilanzierung dieser Maßnahmen durch die Vorhabenträgerin abgesehen, da eine Bilanzie-

rung hier von der Planfeststellungsbehörde aufgrund der Auskünfte der Vorhabenträgerin 

nach der �Arbeitshilfe zur Verordnung über die Durchführung von Kompensationsmaßnah-

men, Ökokonten, deren Handelbarkeit und die Festsetzung von Ausgleichabgaben (Kom-

pensationsverordnung � KV)� des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirt-

schaft und Verbraucherschutz (HMUELV) (veröffentlicht auf der Internetseite des HMUELV 

http://www.hmuelv.hessen.de) selbst vorgenommen werden kann. Danach kann bei kleine-

ren Maßnahmen zur Aufhebung einer Trennwirkung der Kostenansatz nach § 6 KV zur kal-
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kulatorischen Ermittlung des Punktwertes der Kompensation herangezogen werden (Ar-

beitshilfe HMUELV, S. 25). Die Kosten für die Herstellung der Durchlässe D1 belaufen sich 

auf insgesamt 67.500 � (Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 01.08.2013, 

beantwortet mit E-Mail der Vorhabenträgerin vom 02.08.2013). Demnach wären für die 

Durchlässe D1 unter Zugrundelegung der Umrechnungsmethode nach § 6 KV von 

0,35 �=1 WP eine Wertpunktzahl von rund 192.850 anzusetzen, die auf der Kompensations-

seite zugunsten des Vorhabens zu berücksichtigen sind. Soweit für die Maßnahmen D2, M1 

und M2 keine Kostenansätze vorliegen, wird seitens der Planfeststellungsbehörde von einer 

weiteren Berechnung abgesehen, da eine ausreichende Kompensation des festgestellten 

Eingriffs bereits durch die Bilanzierung der Vorhabenträgerin und die obige Berechnung 

nachgewiesen wurde. 

Soweit der Ausgleich der Beeinträchtigung von Kleingewässern auf der Maßnahmenfläche 

S4 ursprünglich durch die Anlage eines Gewässers mit einer Größe von 2.000 m² vorgese-

hen war, hat die Vorhabenträgerin nach einer entsprechenden Überprüfung die Größe des 

geplanten Teiches auf 310 m² korrigiert (vgl. Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde 

vom 25.07.2013, beantwortet mit E-Mail der Vorhabenträgerin vom 14.08.2013, S. 5 f.). Die 

Planfeststellungsbehörde hat das planfestgestellte Maßnahmenblatt S4 dahingehend durch 

Violetteintrag abgeändert (vgl. planfestgestelltes Maßnahmenblatt S4). Eine Änderung hin-

sichtlich der Kompensationswirkung der Maßnahme ergibt sich hierdurch nicht. 

Die nicht vermeidbaren Beeinträchtigungen werden durch die planfestgestellten Kompensa-

tionsmaßnahmen sowie die ebenfalls planfestgestellten weiteren Entsiegelungsflächen in 

einer angemessenen Frist vollständig ausgeglichen oder ersetzt. 

4.1.4.3 Ergänzungen und Konkretisierungen der Planung durch die Planfeststellungs-

behörde 

Die Planfeststellungsbehörde hat Hinweise und Forderungen der oberen Naturschutzbehör-

de beim Regierungspräsidium Kassel (vgl. Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde 

beim Regierungspräsidium Kassel im Anhörungsverfahren vom 02.11.2012, Stellungnahme 

der oberen Naturschutzbehörde beim Regierungspräsidium Kassel zur 1. Planänderung vom 

20.06.2013, sowie Stellungnahmen 19.08.2013 und 26.08.2013) sowie anderer Fachbehör-

den und der Verbände im Planfeststellungsbeschluss durch Violetteinträge in den Planunter-

lagen oder durch entsprechende Nebenbestimmungen berücksichtigt. Zur Begründung der 

unter A V 1.3 und 1.4 vorgenommenen Konkretisierung und Modifizierung einzelner plan-
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festgestellter Maßnahmen durch Nebenbestimmungen wird auf die vorherigen Ausführungen 

sowie die Ausführungen unter C III 4.2 verwiesen. Es wurden des Weiteren folgende Neben-

bestimmungen angeordnet: 

• Nebenbestimmung A V 1.1 Nr. 1/Abstimmung des LAP: 

Die Vorhabenträgerin hat die landschaftspflegerische Ausführungsplanung mit der 

oberen Naturschutzbehörde und gegebenenfalls mit der oberen Forstbehörde beim 

Regierungspräsidium Kassel abzustimmen. Hierdurch können die besonderen Fach-

kenntnisse der Fachbehörden, insbesondere in Bezug auf die konkrete Ausgestaltung 

und Lage von Schutzeinrichtungen (Schutz- und Leitstrukturen) vor Ort, die Maß-

nahmen zum Schutz besonderer Arten und Biotope sowie die Gewässerdurchlässe in 

die Ausführungsplanung eingebracht werden. Des Weiteren werden die ordnungs-

gemäße Umsetzung der planfestgestellten Maßnahmen sichergestellt und weitere 

Eingriffe vermieden (vgl. Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde beim Regie-

rungspräsidium Kassel im Anhörungsverfahren vom 02.11.2012, S. 12). Die ange-

ordnete Abstimmung beinhaltet über eine lediglich formale Beteiligung hinaus eine 

aktive Mitwirkungsberechtigung der Fachbehörden bei der Erstellung der Ausfüh-

rungsplanung und der dabei gegebenenfalls erforderlichen Konkretisierung der durch 

die Planfeststellung vorgegebenen Regelungen und Beurteilungsspielräume im Sinne 

einer fachlichen Beratung. Dies umfasst zum Beispiel auch die von der oberen Natur-

schutzbehörde geforderte Beteiligung bei der konkreten Planung der Aufforstungsflä-

chen und der Auswahl des Anteils an Nadelbäumen (vgl. Stellungnahme der oberen 

Naturschutzbehörde beim Regierungspräsidium Kassel vom 26.08.2013, S. 4). 

• Nebenbestimmung A V 1.1 Nr. 2/Ökologische Baubegleitung (ÖBB): 

Aufgrund der Komplexität der Planung ist eine dauerhafte fachliche Begleitung der 

Bau- und landschaftspflegerischen Maßnahmen erforderlich, um die Einhaltung der 

Vorgaben des Planfeststellungsbeschlusses zu gewährleisten und zusätzliche Eingrif-

fe während der Bauausführung zu vermeiden (vgl. Stellungnahme der oberen Natur-

schutzbehörde beim Regierungspräsidium Kassel im Anhörungsverfahren vom 

02.11.2013, S. 16). 

• Nebenbestimmung A V 1.1 Nr. 3/Auslaufstellen der Entwässerungssysteme: 
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Um Schäden an der Gewässerbiozönose zu vermeiden, ist � soweit dies technisch 

möglich ist � auf Beton an den Auslaufstellen der Entwässerungssysteme zu verzich-

ten. Daher hat die Planfeststellungsbehörde auf Anregung der oberen Naturschutz-

behörde lediglich für den unmittelbaren Auslaufbereich die Verlegung in Beton zuge-

lassen, die weiteren Befestigungen können je nach Lage und Zustand des Gewäs-

sers in Wasserbausteinen mit entsprechenden Bodenverfüllungen der Zwischenräu-

me ausgeführt werden (vgl. Stellungnahmen der oberen Naturschutzbehörde beim 

Regierungspräsidium Kassel im Anhörungsverfahren vom 18.06.2012, S. 15 sowie 

vom 26.08.2013, S. 6 f.). In die Abstimmung hinsichtlich der konkreten Ausführung 

vor Ort ist die obere Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel als zuständi-

ge Fachbehörde hinsichtlich der Einleitung mit einzubeziehen. 

• Nebenbestimmung A V 1.1 Nr.4, 5 und 6/Gehölzpflanzungen, Vermehrungsgut, 

Saatgut auf Begrünungsflächen: 

Durch diese Nebenbestimmungen soll eine Vegetationsverfälschung verhindert wer-

den. Eine Nadelbaumbeimischung im Rahmen der Maßnahmengruppe G (�Anlage 

von Gehölzen in der Feldflur�) würde die naturschutzfachliche Bedeutung der Maß-

nahme mindern (vgl. Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde beim Regie-

rungspräsidium Kassel vom 02.11.2012, S. 13). 

• Nebenbestimmung A V 1.1 Nr.7/Unterhaltungszeitraum: 

Die Planfeststellungsbehörde hat durch diese Nebenbestimmung gemäß § 15 Abs. 4 

Satz 2 BNatSchG angeordnet, dass die planfestgestellten landschaftspflegerischen 

Maßnahmen zur Vermeidung des Eintritts von artenschutzrechtlichen Zugriffsverbo-

ten sowie Maßnahmen nach § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG und Maßnahmen zur 

Wahrung oder Verbesserung des Erhaltungszustand der Populationen von Arten 

gem. § 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG entsprechend ihrer Funktion dauerhaft zu unter-

halten sind. Die übrigen Maßnahmen, deren Begründung sich allein aus der notwen-

digen Kompensation des ermittelten Eingriffs ergibt (vgl. C III 6.1.4.3) sind über einen 

Zeitraum von 30 Jahre ab Herstellung zu unterhalten, § 2 Abs. 5 KV. Die Anordnung 

bezieht sich dabei ausschließlich auf die Durchführung von Unterhaltungsmaßnah-

men, eine Umwidmung der Fläche nach 30 Jahren oder gar eine dauerhafte Umge-

staltung der Maßnahmenfläche ist aufgrund der auf Dauer angelegten Wirkung des 
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Planfeststellungsbeschlusses und der entsprechenden Sicherung der benötigten Flä-

chen (vgl. planfestgestellte Unterlage 14.1 und Unterlage 14.2) nicht zulässig. Viel-

mehr werden diese nach 30 Jahren der natürlichen Sukzession überlassen. Die Plan-

feststellungsbehörde geht dabei davon aus, dass nach Ablauf dieses Zeitraumes auf-

grund der natürlichen Entwicklung die auszugleichenden oder zu ersetzenden Funkti-

onen des Naturhaushaltes dauerhaft erhalten bleiben und weitere Unterhaltungen 

nicht mehr erforderlich sind. Die Durchlässe der planfestgestellten Maßnahme V6 

werden als Bestandteil des Straßenkörpers nach Ablauf des Zeitraums von 30 Jahren 

im Zuge der normalen Straßenunterhaltung kontrolliert. 

• Nebenbestimmungen A V 1.2/Abnahme der Maßnahmen und Funktionskontrollen: 

Die Planfeststellungsbehörde hat mit diesen Nebenbestimmungen verbindliche Vor-

gaben für die Durchführung der gemäß § 17 Abs. 7 BNatSchG bestehenden Kontroll-

pflichten festgelegt, differenziert aufgeschlüsselt nach den jeweiligen Zielvorgaben 

der planfestgestellten landschaftspflegerischen Maßnahmen hinsichtlich herzustel-

lender Biotope und Habitatstrukturen für einzelne Arten. Die Regelungen sind konkre-

ter und umfassender als die von der oberen Naturschutzbehörde geforderten Ab-

stimmungsverpflichtungen hinsichtlich einzelner Maßnahmengruppen, beinhalten un-

ter A V 1.2 Nr. 2, Nr. 4, Nr. 5 und Nr. 7 jedoch auch die geforderten Kontrollintervalle 

auf den Flächen der Waldmaßnahmen der Maßnahmengruppe L und U (vgl. Stel-

lungnahme der oberen Naturschutzbehörde beim Regierungspräsidium Kassel vom 

26.08.2013, S. 5). Durch die regelmäßigen Kontrollen, die Gegenstand der Berichts-

pflicht gemäß § 4 HAGBNatSchG sind (vgl. A V 1.2 Hinweis Nr. 2), und der Plan-

feststellungsbehörde mit einer Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde zur 

Dokumentation der Durchführung vorgelegt werden können (vgl. A V 1.2 Hinweis 

Nr. 1), können Fehlentwicklungen hinsichtlich der Funktionsfähigkeit der Maßnahmen 

rechtzeitig erkannt und Maßnahmen zur Gegensteuerung ergriffen werden. 

Darüber hinaus hat die Planfeststellungsbehörde, soweit sich aus den Stellungnahmen der 

oberen Naturschutzbehörde und der beteiligten Verbände die Notwendigkeit zur Konkretisie-

rung der Maßnahmenplanung ergab, Violetteintragungen in den Planunterlagen vorgenom-

men. Soweit aus Gründen der Artenschutzrechts oder zur Vermeidung erheblicher Beein-

trächtigungen von Natura 2000-Gebieten von der Planfeststellungsbehörde weitere Abwei-

chungen bzw. Ergänzungen der planfestgestellten Maßnahmenblätter sowie weitere Schutz-
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anordnungen als Auflagen als erforderlich angesehen werden wird auf die entsprechenden 

Erläuterungen unter C III 5 und C III 6 verwiesen. Weitere durch Violetteintragungen von der 

Planfeststellungsbehörde vorgenommene Konkretisierungen und Modifizierungen von Maß-

nahmenblättern sind:  

• Änderungen der Maßnahmenbezeichung in den planfestgestellten Maßnahmenblät-

tern aufgrund fehlerhafter oder unklarer Einordnung als Vermeidungs-, Ausgleichs- 

oder Ersatzmaßnahme, 

• Ergänzung der planfestgestellten Maßnahmenblätter H1, H14, H15 und H22/23 um 

die Möglichkeit, in Abstimmung mit der oberen Naturschutzbehörde Änderungen des 

Weideregimes auf den im FFH-Gebiet liegenden Maßnahmenflächen vorzunehmen, 

soweit dies mit den Maßnahmenzielen der planfestgestellten Maßnahme vereinbar ist 

(vgl. Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde beim Regierungspräsidium Kas-

sel vom 26.08.2013, S. 7). Durch die Regelung wird ermöglicht, auf den im FFH-

Gebiet �Kalkmagerrasen zwischen Morschen und Sontra� gelegenen Maßnahmenflä-

chen, auf denen eine Schafbeweidung vorgesehen ist, mit dem Maßnahmenziel ver-

einbare Änderungen des Weideregimes vorzunehmen, die aus möglichen Änderun-

gen von Bewirtschaftungsplänen im FFH-Gebiet resultieren und zu einer Optimierung 

der Beweidung auf den Maßnahmenflächen führen. Die Vorhabenträgerin hatte eine 

entsprechende Regelung bereits in einen Teil der Maßnahmenblätter im Zuge der 

1. Planänderung integriert. Die Ergänzung erfolgt hinsichtlich der ebenfalls im FFH-

Gebiet gelegenen Maßnahmenflächen, auf denen eine Schafbeweidung vorgesehen 

ist. 

Unter Maßgabe der angeordneten Nebenbestimmungen und Violetteintragungen der Plan-

feststellungsbehörde sind die planfestgestellten Maßnahmen geeignet, den festgestellten 

Eingriff zu kompensieren. 

4.2 Ausnahme nach § 30 Abs. 3 BNatSchG  

Durch das Vorhaben werden anlage- und baubedingt geschützte Biotope nach 

§ 30 Abs. 2 BNatSchG und § 13 Abs. 1 HAGBNatSchG zerstört oder erheblich beeinträch-

tigt. Eine Ausnahme gemäß § 30 Abs. 3 BNatSchG konnte erteilt werden, da die durch das 

Vorhaben hervorgerufenen erheblichen Beeinträchtigungen der geschützten Biotope durch 

die Wiederherstellung gleichartiger Biotope vollständig ausgeglichen werden. 
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Durch die Errichtung des Vorhabens werden folgende Biotope nach § 30 Abs. 2 BNatSchG 

und § 13 Abs. 1 HAGBNatSchG beeinträchtigt (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.0, An-

hang 4): 

• Natürliche und naturnahe Bereiche fließender und stehender Binnengewässer ein-

schließlich ihrer Ufer und der dazugehörigen uferbegleitenden natürlichen und natur-

nahen Vegetation (§ 30 Abs. 2 Nr. 1 BNatSchG), 

• Röhrichte, seggen- und binsenreiche Nasswiesen sowie Quellbereiche (§ 30 Abs. 2 

Nr. 2 BNatSchG), 

• Auenwälder (§ 30 Abs. 2 Nr. 4 BNatSchG),  

• Streuobstbestände außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 13 Abs. 1 

Nr. 2 HAGBNatSchG). 

Es konnte eine Ausnahme von den Verboten des § 30 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG erteilt wer-

den, da die durch das Vorhaben hervorgerufenen erheblichen Beeinträchtigungen der ge-

schützten Biotope unter Berücksichtigung der von der Planfeststellungsbehörde festgesetz-

ten Nebenbestimmungen (vgl. A V 1.4) gemäß § 30 Abs. 3 BNatSchG durch die Wiederher-

stellung gleichartiger Biotope vollständig ausgeglichen werden. Der Umfang der erheblichen 

Beeinträchtigung gesetzlich geschützter Biotope wurde ausreichend ermittelt und in den 

Planunterlagen dargestellt (vgl. Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 

25.07.2013, beantwortet mit E-Mail der Vorhabenträgerin vom 14.08.2013, S. 6 f.). Soweit 

seitens der Vorhabenträgerin in der planfestgestellten Unterlage 12.0, Anhang 4 eine Über-

schätzung hinsichtlich der Beeinträchtigung von gesetzlich geschützten Streuobstbeständen 

vorgenommen wurde (vgl. Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde beim Regie-

rungspräsidium Kassel zur 1. Planänderung vom 20.06.2013, S. 2), hat die Vorhabenträgerin 

ihre ursprüngliche Einstufung einzelner Flächen nochmals überprüft und klargestellt, dass 

die Fläche der erheblich beeinträchtigten, gesetzlich geschützten Streuobstbestände in Ab-

weichung von der Darstellung in den Planunterlagen lediglich 0,57 ha beträgt (vgl. Aufklä-

rungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 25.07.2013, beantwortet mit E-Mail der Vorha-

benträgerin vom 14.08.2013, S. 7 f. und Anlage 2). 

Die Planfeststellungsbehörde hat die von der Vorhabenträgerin vorgenommene Einordnung 

erheblich beeinträchtigter Kleingewässer und Feuchthochstaudenfluren abgeändert und die-



Planfeststellungsbeschluss - 205 - C Begründung 

A 44, VKE 50  III Materielles Recht 

  4 Schutz von Natur und Landschaft 

se unter den Tatbestand des § 30 Abs. 2 Nr. 1 BNatSchG gefasst, da. Kleingewässer als 

stehende Binnengewässer einzuordnen sind. Feuchthochstaudenfluren stellen selbst kein 

geschütztes Biotop nach § 30 Abs. 2 BNatSchG dar, sondern sind jeweils als Bestandteil 

natürlicher oder naturnaher Bereiche fließender und stehender Binnengewässer einschließ-

lich ihrer Ufer und der dazugehörigen Vegetation gemäß § 30 Abs. 2 Nr. 1 BNatSchG ge-

schützt.  

Der von der Vorhabenträgerin dargestellte Ausgleich für die anlage- und baubedingte Zerstö-

rung bzw. erhebliche Beeinträchtigung gesetzlich geschützter Biotope erfolgt in geeigneter 

und gleichartiger Weise (vgl. Unterlage Nr. 12.0, Anhang 7). Die Planfeststellungsbehörde 

hat, da die Herstellung des Biotops Röhrichte in den Maßnahmenblättern B16, B17 und S7 

und des Biotops Nasswiesen in den Maßnahmeblättern S3 und S4.1 nicht ausdrücklich ge-

nannt ist, eine Wiederherstellung von Röhrichten in einem Umfang von mindestens 1.180 m² 

und von Nasswiesen in einem Umfang von mindestens 3.760 m² zur Klarstellung ausdrück-

lich angeordnet (vgl. A V 1.4 Nr. 2 und 6), um einen Ausgleich der betroffenen Biotope zu 

sicherzustellen. Eine weitere Konkretisierung ist im Rahmen des Planfeststellungsbeschlus-

ses nicht erforderlich, da die drei Maßnahmenflächen in ausreichendem Umfang geeignete 

Strukturen aufweisen (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.0, Anhang 4, Tabelle 1), um den 

erforderlichen Mindestumfang an Röhrichtpflanzungen und Nasswiesen aufzunehmen. Die 

genaue Positionierung der Biotope auf den Maßnahmenflächen kann daher der Ausfüh-

rungsplanung vorbehalten bleiben.  

Soweit der auf der Maßnahmenfläche S4 geplante Teich gegenüber der ursprünglichen Pla-

nung der Vorhabenträgerin auf eine Fläche von 315 m² verkleinert wurde (vgl. C III 4.1.4.2), 

ist die Anlage dieses Gewässers nach wie vor geeignet, die baubedingte erhebliche Beein-

trächtigung von Kleingewässern in einer Größenordnung von ca. 30 m² auszugleichen. Die 

nach der ursprünglichen Planung vorgesehene Überplanung eines gemäß § 30 Abs. 2 

Nr. 3 BNatSchG geschützten Trockenrasens auf der Aufforstungsfläche L30 (vgl. Stellung-

nahme der oberen Naturschutzbehörde beim Regierungspräsidium Kassel im Anhörungsver-

fahren vom 02.11.2012, S. 9) wurde durch eine Herausnahme dieser geschützten Bereiche 

und eine damit verbundene Reduzierung der Maßnahmenfläche im Zuge der 1. Planände-

rung vermieden (vgl. planfestgestelltes Maßnahmenblatt L30). 

Unter Zugrundelegung der Erläuterungen der Vorhabenträgerin sowie der von der Plan-

feststellungsbehörde angeordneten Auflagen lassen sich die erheblichen Beeinträchtigungen 
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gesetzlich geschützter Biotope durch das Vorhaben und deren Ausgleich wie folgt zusam-

menfassen (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.0, Anhang 4, Tabelle 1; Aufklärungsmail der 

Planfeststellungsbehörde vom 25.07.2013, beantwortet mit E-Mail der Vorhabenträgerin vom 

14.08.2013, S. 6 ff.): 

Tab.: Zusammenfassung der Betroffenheit gesetzlich geschützter Biotope im Bereich der Tras-

se und des Baufeldes und deren Ausgleich 

Betroffene geschützte Biotope 

gem. § 30 BNatSchG und § 13 

HAGBNatSchG 

Umfang der Beeinträchti-

gung 

Maßnahmen zum Ausgleich der Beeinträchti-

gung  

§ 30 Abs. 2 Nr. 1 BNatSchG: 

Natürliche oder naturnahe Bereiche 

fließender und stehender Binnenge-

wässer einschließlich ihrer Ufer und 

der dazugehörigen uferbegleitenden 

natürlichen und naturnahen Vegeta-

tion 

10.980 m2  Entwicklung von natürlichen oder naturnahen 

Bereichen fließender und stehender Binnenge-

wässer einschließlich ihrer Ufer und der dazu-

gehörigen uferbegleitenden natürlichen und 

naturnahen Vegetation auf den Maßnahmenflä-

chen B14, B16, B17, B18, S2, S4 in einem Um-

fang von insgesamt 35.110 m² 

§ 30 Abs. 2 Nr. 2 BNatSchG: 

Röhrichte, seggen- und binsenreiche 

Nasswiesen, Quellbereiche 

4.980 m2 Pflanzungen von Röhrichten auf den Maßnah-

menflächen B16, B17 und S7 in einem Umfang 

von mindestens 1.180 m² (geeignete Fläche 

17.050 m²) 

Anlage von seggen- und binsenreichen Nass-

wiesen auf den Maßnahmenflächen S3 und S4.1 

in einem Umfang von mindestens 3.760 m² 

(geeignete Fläche 11.380 m²) 

Anlage von Quellbereichen auf der Maßnahmen-

fläche B18 in einem Umfang von insgesamt 

500 m² 

§ 30 Abs. 2 Nr. 4 BNatSchG: 

Auenwälder 

2.020 m2 Entwicklung Auenwäldern auf den Maßnahmen-

flächen B14, B16, B17, U4 in einem Umfang von 

insgesamt 13.360 m² 

§ 13 Abs. 1 Nr. 2 HAGBNatSchG: 

Streuobstbestände 

5.755 m2 Entwicklung von Streuobstbeständen auf den 

Maßnahmenflächen O3 und O5 in einem Um-

fang von insgesamt 7.040 m² 
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Für die Überplanung der geschützten Biotope kann eine Ausnahme erteilt werden, denn es 

erfolgt eine entsprechende Wiederherstellung der Biotope. Der Flächenumfang der vorgese-

henen Maßnahmen ist dabei wegen des zu berücksichtigenden sogenannten �Timelag-

Effekts� deutlich höher als die vom Eingriff betroffene Fläche der geschützten Biotope. Eine 

ausnahmsweise Zulassung von Beeinträchtigungen aus überwiegenden Gründen des Ge-

meinwohls im Wege der Befreiung nach § 67 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG erübrigt sich. 
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5 Zulässigkeit des Vorhabens nach § 34 BNatSchG 

Das planfestgestellte Vorhaben ist nach § 34 BNatSchG zulässig.  

Die Prüfung der Verträglichkeit des Vorhabens mit den Erhaltungszielen der FFH-Gebiete 

�Werra- und Wehretal� (DE 4825-302) und �Kalkmagerrasen zwischen Morschen und Sontra� 

(DE 5025-350) nach § 34 Abs. 2 BNatSchG hat ergeben, dass das Vorhaben nicht zu erheb-

lichen Beeinträchtigungen der Gebiete in ihren für die Erhaltungsziele maßgeblichen Be-

standteilen führen kann. 

Die Prüfung der Verträglichkeit des Vorhabens mit den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes 

�Wälder und Kalkmagerrasen der Ringgau-Südabdachung� (DE 4926-305) hat ergeben, 

dass eine erhebliche Beeinträchtigung des Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele der 

Lebensraumtypen �Waldmeister-Buchenwald� (LRT 9130) und �Kalk-Buchenwald� (LRT 

9150) maßgeblichen Bestandteilen infolge vorhabenbedingter Stickstoffeinträge nicht ausge-

schlossen werden kann. Das Vorhaben konnte aber nach § 34 Abs. 3 BNatSchG zugelassen 

werden, da es aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses not-

wendig ist und zumutbare Alternativen, den mit dem Vorhaben verfolgten Zweck an anderer 

Stelle ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen zu erreichen, nicht gegeben sind. Die 

zur Sicherung des Zusammenhanges des europäischen ökologischen Netzes Natura 2000 

notwendigen Maßnahmen (Kohärenzsicherungsmaßnahmen) nach § 34 Abs. 5 Satz 1 

BNatSchG sind vorgesehen. 

5.1 Verträglichkeitsprüfung und Prüfungsmaßstäbe 

Die Zulassung des Vorhabens setzt nach § 34 Abs. 1 i. V. m. Abs. 2 BNatSchG voraus, dass 

es � einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Plänen � nicht zu einer 

erheblichen Beeinträchtigung eines Natura 2000-Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele 

oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen kann. Natura 2000-Gebiete sind 

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiete) und Europäische Vogelschutzge-

biete (vgl. § 7 Abs. 1 Nr. 8 i. V. m. Nrn. 6 und 7 BNatSchG) sowie die in § 14 Abs. 1 

HAGBNatSchG bezeichneten Gebiete. Im Hinblick auf mögliche Beeinträchtigungen ist die 

Verträglichkeit des Vorhabens mit den Erhaltungszielen der FFH-Gebiete �Werra- und 

Wehretal� (DE 4825-302), �Kalkmagerrasen zwischen Morschen und Sontra� (DE 5025-350) 

und �Wälder und Kalkmagerrasen der Ringgau-Südabdachung� (DE 4926-305) geprüft wor-

den.  



Planfeststellungsbeschluss - 209 - C Begründung 

A 44, VKE 50  III Materielles Recht 

  5 Zulässigkeit des Vorhabens nach § 34 
BNatSchG 

Die Erhaltungsziele sind nach der Legaldefinition in § 7 Abs. 1 Nr. 9 BNatSchG die Ziele, die 

im Hinblick auf die Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands 

(vgl. § 7 Abs. 1 Nr. 10 BNatSchG) eines in Anhang I der Richtlinie 93/43/EWG zur Erhaltung 

der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH-RL) aufge-

führten Lebensraumtyps (vgl. § 7 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) und einer in Anhang II der FFH-RL 

oder in Art. 4 Abs. 2 oder Anhang I der Richtlinie 2009/147/EG über die Erhaltung der wildle-

benden Vogelarten (VS-RL) aufgeführten Art für ein Natura 2000-Gebiet festgelegt sind. Für 

welche Lebensraumtypen und welche Arten welche Erhaltungsziele festgelegt sind, ergibt 

sich aus der Anlage 3a zur Verordnung über die Natura 2000-Gebiete in Hessen (Natura 

2000-VO) vom 16.01.2008 (GVBl. I, S. 30). 

Nach Auskunft des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Ver-

braucherschutz (HMUELV) sind die Standarddatenbögen mit dem Stand von 2004, auf deren 

Grundlage in der Natura 2000-Verordnung Erhaltungsziele festgelegt wurden, 2012 unter 

Berücksichtigung der u. a. durch die Grunddatenerfassungen gewonnenen neuen Erkennt-

nisse aktualisiert worden (siehe Anlagen zur E-Mail der oberen Naturschutzbehörde an die 

Planfeststellungsbehörde vom 02.05.2013). Für 2014 sei eine Änderung der Natura 2000-

Verordnung geplant, bei der für einzelne Gebiete Anpassungen durch Streichung und Er-

gänzung geschützter LRT und Arten erfolgen sollen. Die Planfeststellungsbehörde hat vor-

sorglich solche in die aktualisierten Standarddatenbögen mit einem signifikanten Vorkommen 

aufgenommene LRT und Arten in die FFH-Verträglichkeitsprüfung einbezogen, für die nach 

Auskunft des HMUELV und des mit der Erstellung der aktualisierten Standarddatenbögen 

betrauten Servicezentrums für Forsteinrichtung und Naturschutz (FENA) innerhalb des Lan-

desbetriebs Hessen-Forst  nach derzeitigem Kenntnisstand davon auszugehen ist, dass für 

sie im Zuge der geplanten Novellierung der Natura 2000-Verordnung Erhaltungsziele festge-

legt werden.  

Grundsätzlich beschränkt sich die Verträglichkeitsprüfung auf das FFH-Gebiet in seinen 

durch § 2 i. V. m. der Anlage 1a der Natura 2000-VO festgelegten Grenzen. Die Unter-

schutzstellung knüpft, wie sich auch aus Art. 1 Buchst. j der FFH-RL ergibt, an eine klar ab-

gegrenzte Fläche des Gebietes an. Maßgebliche Bestandteile i. S. d. § 34 Abs. 2 BNatSchG 

können sich nur innerhalb der Grenzen des untersuchten FFH-Gebietes befinden. Gebiets-

externe Flächen, die von den unter den Gebietsschutz fallenden Arten des Anhangs II der 

FFH-RL zur Nahrungssuche oder als Teillebensraum genutzt werden, unterliegen nicht dem 
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Gebietsschutz. Soweit jedoch dem Gebietsschutz unterfallende Arten auf die betreffenden 

gebietsexternen Flächen zwingend angewiesen sind, um in einem günstigen Erhaltungszu-

stand zu verbleiben, müsste das FFH-Gebiet um die betreffenden Flächen erweitert werden. 

In einem solchen Fall wären die Flächen in die FFH-Verträglichkeitsprüfung einzubeziehen 

(vgl. BVerwG, Urteil vom 14.04.2010 � 9 A 5.08 �, Rn. 32).  

Vor dem Hintergrund des Zieles, einen günstigen Erhaltungszustand der in einem Gebiet 

geschützten Arten nach Anhang II der FFH-RL zu erhalten oder wiederherzustellen, kann es 

notwendig sein, auch großräumige Funktions- und Austauschbeziehungen zwischen ver-

schiedenen Gebietsteilen und/oder Gebieten zu schützen, wenn ohne einen solchen Schutz 

der günstige Erhaltungszustand der betreffenden Arten gefährdet wäre (vgl. BVerwG, Urteil 

vom 14.04.2010 � 9 A 5.08 �, Rn. 33).  

5.1.1 Bewertung der Auswirkungen auf Lebensraumtypen 

Maßstab für die Bewertung von Auswirkungen des Vorhabens auf die in einem FFH-Gebiet 

geschützten Lebensraumtypen ist der Erhaltungszustand, also nach § 7 Abs. 1 Nr. 10 

BNatSchG i. V. m. Art. 1 Buchst. e der FFH-RL die Gesamtheit der Einwirkungen, die den 

betreffenden Lebensraum und die darin vorkommenden charakteristischen Arten beeinflus-

sen und die sich langfristig auf seine natürliche Verbreitung, seine Struktur und seine Funkti-

onen sowie das Überleben seiner charakteristischen Arten auswirken können. Der günstige 

Erhaltungszustand eines natürlichen Lebensraums setzt voraus, dass der Erhaltungszustand 

der für ihn charakteristischen Arten günstig ist. 

Das planfestgestellte Vorhaben nimmt keine Flächen eines FFH-Gebietes in Anspruch. Auf-

grund der Entfernung des Baufeldes von den Grenzen der FFH-Gebiete können Beeinträch-

tigungen von Wald-Lebensraumtypen durch Waldrandanschnitt ausgeschlossen werden. Für 

die Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens auf die Lebensraumtypen (LRT) wurden 

daher nur die Wirkfaktoren Stoffeinträge und Einwirkungen, die sich potenziell negativ auf 

den Erhaltungszustand einer charakteristischen Art auswirken können, betrachtet.  

5.1.1.1 Stoffeinträge 

Einträge von Stäuben und sonstigen Schadstoffen � mit Ausnahme von Stickstoffeinträgen �

durch Bauarbeiten bzw. den Straßenverkehr können nur zu Beeinträchtigungen von LRT 

führen, wenn diese sich in unmittelbarer Nähe, also bis zu einer Entfernung von ca. 25 m von 
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der Trasse bzw. dem Baufeld, befinden (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.5.1, Teil I, S. 22). 

Dagegen können negative Auswirkungen durch Stickstoffeinträge bis zu einer Entfernung 

von ca. 800 m zu besorgen sein.  

Stickstoffverbindungen werden aus der Atmosphäre über nasse Deposition (Regen, Schnee 

usw.) und trockene Deposition in Ökosysteme eingetragen. Trockene Deposition ist landnut-

zungsabhängig und meist größer als die nasse Deposition. Im Nahbereich einer Emissions-

quelle spielt die nasse Deposition von gasförmigen Luftbeimengungen nur eine untergeord-

nete Rolle. Der Beitrag des Straßenverkehrs an Stickstoffeinträgen (N-Deposition) wird dem-

nach im Nahbereich durch die trockene Deposition bestimmt. 

Vorhabenbedingte Auswirkungen durch Stickstoffeinträge sind auf der Grundlage des Kon-

zeptes der Critical Loads bewertet worden. 

5.1.1.1.1 Konzept der Critical Loads 

Zu hohe Stickstoffeinträge können zur Eutrophierung (Nährstoffanreicherung) und Versaue-

rung von Lebensräumen führen. Vor diesem Hintergrund wurden sog. Critical Loads entwi-

ckelt. Sie bestimmen naturwissenschaftlich begründete Stickstoffeintragsraten, bis zu deren 

Erreichung nach derzeitigem Kenntnisstand langfristig mit Sicherheit keine signifikant schäd-

lichen Effekte an Ökosystemen und Teilen davon zu erwarten sind. Es wird dabei zwischen 

empirischen Critical Loads und modellierten Critical Loads unterschieden. 

Als empirische Critical Loads werden die im ICP-Manual veröffentlichten Arbeiten der Ar-

beitsgruppe Bobbink bezeichnet, die auf Erfahrungen und Felduntersuchungen beruhen (vgl. 

Bobbink/Ashmore/Braun/Flückinger/Wyngaert/Van Den, Empirical nitrogen critical loads for 

natural and semi-natural ecosystems, update 2002; Manual on Methodologies and Criteria 

for Modelling and Mapping Critical Loads & Levels and Air Pollution Effects, Risiks and 

Trends, www.icpmapping.org, Kap. 5.2 Empirical Critical Loads). Sie benennen für 25 reprä-

sentative europäische Vegetationstypen Spannbreiten des Critical Loads für eutrophierenden 

Stickstoffeintrag. Die empirischen Critical Loads werden auch als �Berner Liste� bezeichnet, 

da in Bern vom 11.-13.11.2002 die empirischen Critical Loads im Rahmen eines Experten-

workshops beraten und angenommen wurden (SAEFL, Empirical Critical Loads for Nitrogen, 

Expert Workshop, 2003). Die Liste trägt den aktuellen, auf europäischer Ebene verfügbaren 

Wissensstand zusammen, basiert jedoch auf einer Datenbasis empirischer Untersuchungen 
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mit einem vergleichsweise geringen Umfang. Den Wissenslücken wird in der Liste durch die 

Einstufung der Critical Loads in drei Klassen Rechnung getragen: �zuverlässig�, �weitestge-

hend zuverlässig� und �Expertenurteil�. 2010 wurde in Noordwijkerhout (Niederlande) ein 

weiterer Experten-Workshop durchgeführt mit dem Ziel der Revision der "Berner Liste", so 

dass diese revidierte Liste den gegenwärtigen Erkenntnisstand widerspiegelt 

(Bobbink/Hettelingh [Hrsg.], 2011: Review and revision of empirical critical loads and dose-

response relationships. Proceedings of an expert workshop in Nordwijkerhout 23-25 June 

2010. National Institute for Public Health and the Environment Bilthoven, Netherlands, 

http://www.b-ware.eu/content/project/publicaties/Review-revision-empirical-critical-loads-

2011.pdf).  

Als modellierte Critical Loads werden die unter Verwendung von dynamischen oder stati-

schen Modellen ermittelten Critical Loads bezeichnet. Dynamische Modellansätze vollziehen 

die Veränderungen der Vegetation in Abhängigkeit von sich ändernden abiotischen Standort-

faktoren nach bzw. prognostizieren diese. Für die Ermittlung von Critical Loads unter Be-

rücksichtigung einer bereits stattgefundenen Standort- und Vegetationsveränderung wurde 

unter Berücksichtigung der Vorgaben des ICP-Manual ein BERN/DECOMP.DE-

Modellsystem � maßgeblich von der ÖKO-DATA GmbH � entwickelt und angewendet. Nach 

sogen. �Steady-State-Modellen� ermittelte Critical Loads verfolgen das Ziel, bestehende 

nachhaltig stabile Standortbedingungen für eine naturnahe bzw. halbnatürliche Pflanzenge-

sellschaft zu erhalten. Empfohlen ist die �Einfache Massenbilanz-Methode (Simple Mass 

Balance = SMB)�, bei der Quellen und Senken betrachteter Stoffe gegeneinander aufgewo-

gen, d. h. verrechnet werden. Den eutrophierenden Stickstoffdepositionen werden die stick-

stoffspeichernden bzw. -verbrauchenden und stickstoffaustragenden Prozesse im Ökosys-

tem gegenübergestellt. 

Die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) hatte ein Forschungsvorhaben in Auftrag gege-

ben, das Anfang 2013 abgeschlossen wurde (vgl. Balla/Uhl/Schlutow/Lorentz/Förster/ 

Becker, Untersuchung und Bewertung von straßenverkehrsbedingter Nährstoffeinträgen in 

empfindliche Biotope�, FE-Vorhaben 84.0102/2009 der Bundesanstalt für Straßenwesen, 

Kurzbericht � Schlussfassung April 2013 [auf der Interseite www.bast.de veröffentlicht, im 

Folgenden: BASt-Kurzbericht, April 2013]). In seinem Rahmen wurden Critical Loads für be-

stimmte, regelmäßig in Deutschland auftretende und für Deutschland typische Kombinatio-
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nen von Vegetations- und Standorttypen unter Anwendung der BERN-Datenbank in Kombi-

nation mit dem SMB-Modell modelliert und damit die empirischen Critical Loads konkretisiert.  

Die Bewertung der Auswirkungen von Stickstoffeinträgen in den planfestgestellten Unterla-

gen 12.5.1, 12.5.2 und 12.5.3 erfolgte auf der Grundlage der empirischen Critical Loads (Lis-

te von 2011). Die Ermittlung und Bewertung der Stickstoffeinträge wurde in folgenden Ar-

beitsschritten vorgenommen: 

• Ermittlung der Hintergrundbelastung des FFH-Gebietes durch die Stickstoffgesamt-

deposition anhand des im Internet verfügbaren Datensatzes des Umweltbundesam-

tes (UBA), 

• Ermittlung der durch den Bau und Betrieb der A 44 zu erwartenden vorhabenbeding-

ten Zusatzbelastung, 

• Ermittlung der Intensität der Betroffenheit von Lebensraumtypen im FFH-Gebiet 

durch räumliche Überlagerung der kartierten Lebensraumtypen mit der ermittelten 

Höhe der Zusatzbelastung und 

• Bewertung der Erheblichkeit der Stickstoffeinträge. 

5.1.1.1.2 Ermittlung der Hintergrundbelastung 

Grundlage für die Ermittlung der Hintergrundbelastung bildete der auf der Internetseite des 

Umweltbundesamtes 2011 veröffentlichte Datensatz zur Hintergrundbelastung Stickstoffde-

position für das Jahr 2007.  

5.1.1.1.3 Ermittlung der Zusatzbelastung 

Die vorhabenbedingte Zusatzbelastung wurde durch das Ingenieurbüro Lohmeyer ermittelt 

(Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG, Aktualisierung des Luftschadstoff-Gutachtens 

der A 44, VKE 50, AS Sontra bis Alberbergtunnel und VKE 60, vom Alberbergtunnel bei 

Unhausen bis AD Wommen, Juli/Oktober 2010 = Ordner 3/�entscheidungserhebliche Unter-

lagen�, Nr. 04 [im Folgenden: Lohmeyer, VKE 50/60, Juli/Oktober 2010] und � hinsichtlich 

der Flächen am Kirch-Berg im FFH-Gebiet �Werra- und Wehretal� � Ingenieurbüro Lohmeyer 

GmbH & Co. KG, Neubau BAB A 44 Kassel-Herleshausen, VKE 40.2 Hoheneiche bis AS 

Sontra Nord, Aktualisierung des Luftschadstoff-Gutachtens, Oktober 2010 [im Folgenden: 
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Lohmeyer, VKE 40.2, Oktober 2010]). Sie ergibt sich aus der Differenz zwischen den für den 

Prognosenullfall und den Planfall berechneten Stickstoffeinträgen. 

In einem ersten Schritt wurden die Emissionen des für das Jahr 2025 prognostizierten Ver-

kehrs auf den jeweils berücksichtigten Straßen im Untersuchungsraum und die Ausbreitung 

der freigesetzten Schadstoffe in der Luft berechnet. Die Emissionsberechnung erfolgte unter 

Verwendung des Berechnungsverfahrens PROKAS und des Ausbreitungsmodells LASAT 

(Lohmeyer, VKE 50/60 Juli/Oktober 2010, S. 10 f. und Lohmeyer VKE 40.2, Oktober 2010 

S. 9 f.). Die Schadstoffausbreitung wurde dabei für die Kombination aus Emissionssituatio-

nen, Windrichtung, Windgeschwindigkeit und atmosphärischen Stabilitätsbedingungen unter 

Berücksichtigung der Topografie und der Kaltluftabflüsse (Kaltluftabflussmodell KALM) simu-

liert. Mit dem Programmsystem PROKAS/LASAT/KALM wurden neben den Luftkonzentrati-

onen der Schadstoffe die durch Straßenverkehr verursachten NOx- und NH3-Depositionen 

ermittelt und entsprechend der Molekularmassen in Stickstoffdepositionen umgerechnet 

(Modellierung der trockenen N-Deposition). Die trockene Deposition wurde anhand von De-

positionsgeschwindigkeiten berechnet, die abhängig von der lokalen Oberflächenbeschaf-

fenheit sind. Die Depositionsgeschwindigkeiten wurden dem Datensatz von Gauger (Gauger 

et. al., Umweltbundesamt Forschungsbericht 204 63 252, Nationale Umsetzung der UNECE-

Luftreinhaltekonvention [Wirkungen], September 2008) für das zu betrachtende Untersu-

chungsgebiet entnommen, da es ortsbezogene Depositionsgeschwindigkeiten enthält. Da im 

Untersuchungsgebiet die Landbedeckung Laubwald dominiert wurden für die Ausbreitungs-

rechnungen Depositionsgeschwindigkeiten von 0,05 cm/s für NO, 0,2 cm/s für NO2 und 

3 cm/s für NH3 zu Grunde gelegt (vgl. Lohmeyer, VKE 50/60, Juli/Oktober 2010, S. 12 und 

Lohmeyer VKE 40.2, Oktober 2010 S. 11). 

5.1.1.1.4 Bewertung der Auswirkungen 

Die berechnete Zusatzbelastung kann belastbar einem Vorhaben zugeordnet werden, wenn 

sie den Wert von 0,3 kg/ha/a überschreitet (vgl. BASt-Kurzbericht, April 2013, S. 6 f.). Hierbei 

handelt es sich um eine messtechnische Nachweis- bzw. Bestimmungsgrenze. Geringere 

Konzentrationen können bei Messungen nicht eindeutig von Schwankungen der Hinter-

grundbelastung unterschieden werden und sind daher nicht ausreichend valide (vgl. auch 

Lohmeyer, VKE 50/60, Juli/Oktober 2010, S. 44). 
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Die Planfeststellungsbehörde folgt der auf gesicherte fachwissenschaftliche Erkenntnisse 

gestützten Einschätzung der Fachgutachter, wonach negative Auswirkungen auf den Erhal-

tungszustand eines LRT ausgeschlossen werden können, wenn durch die für den Planfall 

(2025) prognostizierten Werte (Hintergrundbelastung plus Zusatzbelastung) der zugrunde 

gelegte Critical Load nicht überschritten wird oder wenn bei einer Überschreitung des Critical 

Load die vorhabenbedingte Zusatzbelastung 0,3 kg/ha/a als absoluten Wert (Nachweisgren-

ze/Abschneidekriterium) und maximal 3 % des Critical Load als relativen Wert (Bagatell-

schwelle) nicht überschreitet (vgl. BASt-Kurzbericht, April 2013, S. 6 f.).  

Überschreitet die Zusatzbelastung die Bagatellschwelle von 3 %, so kann eine sich auf den 

Erhaltungszustand nicht negativ auswirkende Beeinträchtigung angenommen werden, wenn 

der durch die Zusatzbelastung konkret betroffene Flächenumfang sehr gering ist. Dies ist der 

Fall, wenn eine Fläche des geschützten Lebensraumtyps betroffen ist, die sowohl absolut als 

auch in Relation zur Gesamtfläche dieses Lebensraumtyps im Schutzgebiet ohne Bedeutung 

ist. Dabei wurden die Orientierungswerte des Fachkonventionsvorschlags zur Bewertung der 

Erheblichkeit der Inanspruchnahme von Flächen von Lebensraumtypen (Heiner 

Lambrecht/Jürgen Trautner, Fachinformationssystem und Fachkonventionen zur Bestim-

mung der Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP, Endbericht zum Teil Fachkonventionen, 

FuE-Vorhaben FKZ 804 82 004 im Auftrage des Bundesamtes für Naturschutz [im Folgen-

den: Lambrecht/Trautner], Juni 2007) herangezogen, die für den direkten Flächenverlust 

entwickelt wurden. 

Eine Beeinträchtigung durch Stickstoffeintrag wiegt nicht schwerer als ein direkter Flächen-

verlust, da Stickstoffeinträge nicht unmittelbar zu einem Verlust von Lebensraumtypen führen 

und in der Regel nur graduelle Funktionsbeeinträchtigungen auslösen. Daher kann bei Ein-

haltung der für den direkten Flächenverlust geltenden Bagatellschwellen auch für den Wirk-

faktor Stickstoffeintrag keine erhebliche Beeinträchtigung vorliegen.  

In der FFH-Verträglichkeitsprüfung wurde allerdings keine graduelle Funktionsbeeinträchti-

gung ermittelt, sondern für den Wirkfaktor Stickstoffeintrag die für den direkten Flächenver-

lust vorgeschlagenen Bagatellschwellen von Lambrecht/Trautner zugrunde gelegt. Insoweit 

handelt es sich um eine Worst-Case-Annahme. 
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5.1.1.1.5 Vorsorgliche Überprüfung nach dem neuesten Stand von Wissenschaft und 

Forschung  

Vor dem Hintergrund, dass der im Frühjahr 2013 fertiggestellte Endbericht zu dem zuvor 

erwähnten Forschungsvorhaben der BASt (Bosch & Partner GmbH/FÖA Landschaftspla-

nung GmbH/Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG/ÖKO-DATA GmbH et. al., �Untersu-

chung und Bewertung von straßenverkehrsbedingten Nährstoffeinträgen in empfindliche Bio-

tope�, Endbericht zu FE 84.01.02/2009 im Auftrag der Bundesanstalt für Straßenwesen, 

noch nicht veröffentlicht, Entwurf der 2013 korrigierten Fassung vom November 2012 [im 

Folgenden: BASt-Endbericht, 2013]) in Kürze veröffentlicht werden wird, hat die Planfeststel-

lungsbehörde die Vorhabenträgerin vorsorglich um eine Überprüfung der Ausführungen zu 

Stickstoffeinträgen in den FFH-Verträglichkeitsprüfungen auf der Grundlage des aktuellen 

Standes von Wissenschaft und Forschung gebeten (siehe Aufklärungsmail vom 14.05.2013, 

die mit E-Mail der Vorhabenträgerin vom 15.08.2013 beantwortet wurde).  

Mit dem durchgeführten Forschungsvorhaben wurde � wie bereits erwähnt � das Ziel ver-

folgt, Critical Loads für eine große Anzahl von Vegetationsgesellschaften und Standortfakto-

renkombinationen (Bodenform, Ausgangsgestein, Klimatyp, Säure-Basen-Status u. a.), die 

bei der Vielzahl von Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-RL vorkommen können, zu 

modellieren, um die in der europäischen Liste der empirischen Critical Loads enthaltenen 

Unschärfen zu verringern (�konkretisierte Critical Loads�). Durch den Vergleich der Modeller-

gebnisse mit den empirischen Critical Loads konnten Schwächen der empirischen Critical 

Loads identifiziert, aber auch Korrekturen an der Modellierung vorgenommen werden (BASt-

Kurzbericht, S. 5). Daneben wurden Methodenvorschläge für die quantitative Bestimmung 

der Hintergrundbelastung und der vorhabenbezogenen Zusatzbelastung, für die Bestimmung 

der Empfindlichkeit von FFH-Lebensraumtypen und Anhang II-Pflanzenarten gegenüber 

Stickstoffeintrag, die Abgrenzung von irrelevanten und bagatellhaften Stickstoffeinträgen 

sowie für die Planung von Schadensbegrenzungs- und Kohärenzmaßnahmen entwickelt.  

Die Erläuterungen des Umweltbundesamtes (Stand: 15.02.2012) zum Vorbelastungsdaten-

satz Stickstoff (http://gis.uba.de/website/depo1/download/Mapesi_Erlaeuterungen_UBA.pdf) 

enthalten auf Seite 6 für Zulassungsverfahren den Hinweis auf die Verwendung der Richtlinie 

VDI 3782 Blatt 5. In der Richtlinie VDI 3782 Blatt 5 werden Depositionsgeschwindigkeiten für 

NO von 0,05 cm/s und für NO2 von 0,3 cm/s als großräumiges Mittel (Mesoskala) angege-

ben. Für NH3 werden Depositionsgeschwindigkeiten für Wald von 2 cm/s und für Gras von 
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1,5 cm/s angegeben. Das Forschungsvorhaben bestätigt die Empfehlung des Umweltbun-

desamtes, die Richtlinie VDI 3782 Blatt 5 der Berechnung der Zusatzbelastung zu Grunde zu 

legen (vgl. BASt-Kurzbericht, April 2013, S. 3).  

Die Vorhabenträgerin hat die vorhabenbedingte Zusatzbelastung unter Berücksichtigung der 

in der Richtlinie VDI 3782 Blatt 5 angegebenen Depositionsgeschwindigkeiten (0,05 cm/s für 

NO, 0,3 cm/s für NO2 und 0,3 cm/s [Wald] bzw. 1,5 cm/s [Wiesen] für NH3 durch das Ingeni-

eurbüro Lohmeyer im August 2011 erneut berechnen und anhand der konkretisierten Critical 

Loads des BASt-Endberichtes, 2013 bewerten lassen (vgl. pu Planungsgruppe Um-

welt/Emch + Berger GmbH, Neubau der A 44 Kassel-Herleshausen, Abschnitt VKE 50, 

Überprüfung der relevanten Betroffenheit von Lebensraumtypen in den FFH-Gebieten �Wer-

ra- und Wehretal�, �Kalkmagerrasen zwischen Morschen und Sontra� und Wälder und Kalk-

magerrasen der Ringgau-Südabdachung� durch Stickstoffeintrag [im Folgenden: 

pu/Emch + Berger, Überprüfung Stickstoffeintrag], 15.08.2013, S. 3 und Anhang 1). 

Im Hinblick auf durch Stickstoffeinträge oberhalb der 3 %-Bagatellschwelle hervorgerufene 

Beeinträchtigungen wurde im Rahmen des Forschungsvorhabens eine Methode zur Ermitt-

lung des Grades der Funktionsbeeinträchtigung in Abhängigkeit von der Höhe der Zusatzbe-

lastung und der Gefährdungsklasse des Lebensraumtyps entwickelt (vgl. BASt-Endbericht, 

2013, S. 321 ff.). Bei der vorsorglichen Überprüfung der Ermittlung und Bewertung möglicher 

Beeinträchtigungen durch Stickstoffeinträge in den planfestgestellten Unterlagen 12.5.1, 

12.5.2 und 12.5.3 wurde diese Methode im Interesse einer besseren Vergleichbarkeit der 

Ergebnisse jedoch nicht angewendet (vgl. pu/Emch + Berger, Überprüfung Stickstoffeintrag, 

15.08.2013, S. 8). Insoweit liegen auch der vorsorglichen Überprüfung Worst-Case-

Annahmen zu Grunde. 

5.1.1.2 Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der charakteristischen Arten 

Von den Fachgutachtern wurden in Abstimmung mit der zuständigen Naturschutzbehörde 

charakteristische Tier- und Pflanzenarten für geschützte Lebensraumtypen bestimmt, soweit 

diese schwerpunktmäßig im jeweiligen Lebensraumtyp vorkommen und eine Indikatorfunkti-

on für potenzielle Auswirkungen des Vorhabens auf den Lebensraumtyp besitzen (vgl. Bun-

desministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, Leitfaden zur FFH-Verträglichkeits-

prüfung im Bundesfernstraßenbau, Ausgabe 2004, S. 32). Im Hinblick auf § 7 Abs. 1 Nr. 10 

BNatSchG i. V. m. Art. 1 Buchst. e der FFH-RL wurde jeweils geprüft, ob der Erhaltungszu-
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stand einer Art gerade in dem LRT, für die sie charakteristisch ist, bei Realisierung des Vor-

habens günstig bleibt (vgl. BVerwG, Urteil vom 28.03.2013 � 9 A 22.11 �, Rn. 83).  

5.1.2 Bewertung der Auswirkungen auf Anhang II-Arten 

Für die Bewertung der Erheblichkeit der Auswirkungen ist der günstige Erhaltungszustand 

der geschützten Arten nach Anhang II der FFH-RL im Sinne der Legaldefinition des § 7 

Abs. 1 Nr. 10 BNatSchG das maßgebliche Beurteilungskriterium; ein günstiger Erhaltungs-

zustand muss trotz Durchführung des Vorhabens stabil bleiben (BVerwG, Urteil vom 

17.01.2007 � 9 A 20.05 �, Rn. 43). 

Der Erhaltungszustand einer Art wird nach Art. 1 Buchst. i der FFH-RL als günstig betrachtet, 

wenn  

• aufgrund der Daten über die Populationsdynamik der Art anzunehmen ist, dass die 

Art ein lebensfähiges Element des natürlichen Lebensraumes, dem sie angehören, 

bildet und auch langfristig bilden wird, und 

• das natürliche Verbreitungsgebiet dieser Art weder abnimmt noch in absehbarer Zeit 

vermutlich abnehmen wird und  

• ein genügend großer Lebensraum vorhanden ist und wahrscheinlich weiterhin vor-

handen sein wird, um langfristig ein Überleben der Populationen dieser Art zu  

sichern. 

5.2 Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes �Werra- und Wehretal� 

Die Planfeststellungsbehörde kommt nach Prüfung der Verträglichkeit des Vorhabens mit 

den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes �Werra- und Wehretal� (DE 4825-302) zu dem Er-

gebnis, dass erhebliche Beeinträchtigungen des Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele 

maßgeblichen Bestandteilen ausgeschlossen werden können. 



Planfeststellungsbeschluss - 219 - C Begründung 

A 44, VKE 50  III Materielles Recht 

  5 Zulässigkeit des Vorhabens nach § 34 
BNatSchG 

5.2.1 Allgemeine Gebietsbeschreibung 

Das FFH-Gebiet �Werra- und Wehretal� ist 24.482 ha2 groß. Es besteht aus verschiedenen 

Teilflächen, die sich von Hedemünden im Norden bis Sontra im Süden sowie von Großalme-

rode im Westen bis zur hessisch-thüringischen Landesgrenze bei Wanfried im Osten erstre-

cken. Die Höhenlage des Gebietes reicht von 130 m bis 720 m ü. NN; die mittlere Höhe be-

trägt 350 m ü. NN. Es liegt in den Naturräumen �Unteres Werratal� (Nr. 358), �Fulda-Werra-

Bergland� (Nr. 357) und Ringgau-Hainich-Obereichsfeld-Dün-Hainleite (Nr. 483) und ist da-

mit den Obereinheiten �Osthessisches Bergland, Vogelsberg und Rhön� (D 47) und �Thürin-

ger Becken mit Randplatten� (D 18) zugeordnet (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.5.3, 

S. 13). Die Täler der Hauptfließgewässer Werra, Wehre und Sontra sowie die größeren 

Nebentäler sind nicht Bestandteile des FFH-Gebietes; sie gliedern das Gebiet in mehrere 

Teilflächen. Außerhalb dieser Teilflächen in Dachstühlen von Kirchen und anderen Gebäu-

den in den klimatisch begünstigten Arealen der Täler von Werra und Wehre befinden sich die 

Wochenstubenquartiere des Großen Mausohrs, die ebenfalls Bestandteile des FFH-

Gebietes sind (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.5.3, S. 14). 

Der Waldanteil im Gebiet liegt bei etwa 90 %, wobei Laubwälder etwa 66 %, Nadelwälder 

etwa 26 % und Mischwälder etwa 8 % der bewaldeten Gebietsflächen einnehmen (Simon & 

Widdig, Fledermauskundliche Erfassung im Rahmen der Grunddatenerfassung im FFH-

Gebiet �Werra- und Wehretal� 4825-302 im Auftrag des Regierungspräsidiums Kassel � 

Obere Naturschutzbehörde, Endbericht vom 22.05.2005, S. 21). Die großen Buchenwälder 

des Gebietes, die in erheblichem Umfang als Hainsimsen- und Waldmeister-Buchenwälder 

(Lebensraumtypen 9110 und 9130 nach Anhang I der FFH-Richtlinie) eingestuft sind, dienen 

den in Anhang II der FFH-Richtlinie aufgelisteten Fledermausarten Großes Mausohr (Myotis 

myotis) und Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) als Jagdhabitate. Das FFH-Gebiet 

�Werra-und Wehretal� ist für den Bestand beider Fledermausarten daher von hessenweiter 

Bedeutung.  

                                               

2 In der Natura 2000-Verordnung (GVBl. I 2008, S. 93) ist die Größe des Gebietes mit 158,8 ha angegeben. Dies 
beruht offenkundig auf einem Versehen. In der sechsten aktualisierten Liste von Gebieten von gemeinschaftli-
cher Bedeutung in der kontinentalen biogeografischen Region (ABl. der EU L 24 vom 26.01.2013, S. 68 [168]) 
ist die Größe des Gebietes mit 24.482 ha (gerundet) angegeben. Dies entspricht auch der Größenangabe in der 
Grunddatenerfassung (WAGU GmbH im Auftrag des RP Kassel, FFH-Gebiet Werra- und Wehretal, Grundla-
generhebung Natura 2000 Nr. 4825-302, April 2011, S. 1 und 2). 
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Im Gebiet finden sich weiterhin vereinzelte Vorkommen des Frauenschuhs (Cypripedium 

calceolus) und des Prächtigen Dünnfarns (Trichomanes speciosum) (vgl. WAGU GmbH im 

Auftrag des RP Kassel, FFH-Gebiet Werra- und Wehretal, Grundlagenerhebung Natura 2000 

Nr. 4825-302, April 2011 [im Folgenden: Grunddatenerhebung 2011], S. 7).  

5.2.2 Erhaltungsziele 

Nach Anlage 3a der Natura 2000-Verordnung (GVBl. I 2008, S. 30 ff., 93-95) sind für das 

Gebiet folgende Erhaltungsziele bestimmt:  

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-RL 

3140 Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuch-

teralgen 

• Erhaltung der biotopprägenden Gewässerqualität  

3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation das Magnopatmions oder 

Hydrocharitions 

• Erhaltung der biotopprägenden Gewässerqualität  

• Erhaltung der für den Lebensraumtyp charakteristischen Gewässervegetation und der 

Verlandungszonen  

4030 Trockene europäische Heiden 

• Erhaltung des Offenlandcharakters der Standorte  

• Erhaltung einer bestandsprägenden, die Nährstoffarmut begünstigenden Bewirtschaf-

tung  

5130 Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden und -rasen 

• Erhaltung des Offenlandcharakters mit einem landschaftsprägenden Wacholderbe-

stand  
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• Erhaltung einer bestandsprägenden, die Nährstoffarmut begünstigenden Bewirtschaf-

tung 

6210* Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) 

(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) 

• Erhaltung des Offenlandcharakters der Standorte  

• Erhaltung einer bestandserhaltenden, die Nährstoffarmut begünstigenden Bewirt-

schaftung  

• Erhaltung des Orchideenreichtums  

6230* Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Fest-

land) auf Silikatböden 

• Erhaltung des Offenlandcharakters und eines für den LRT günstigen Nährstoffhaus-

haltes  

• Erhaltung eines typischen Wasserhaushalts  

• Erhaltung einer bestandsprägenden, die Nährstoffarmut begünstigenden Bewirtschaf-

tung, die sich an traditionellen Nutzungsformen orientiert 

6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonigschluffigen Böden 

(Molinion caeruleae) 

• Erhaltung des Offenlandcharakters der Standorte und eines für den LRT günstigen 

Nährstoffhaushaltes  

• Erhaltung des Wasserhaushalts  

• Erhaltung einer bestandsprägenden, die Nährstoffarmut begünstigenden Bewirtschaf-

tung 

6430 Feuchte Hochstaudensäume der planaren und montanen bis alpinen Stufe  

• Erhaltung des biotopprägenden gebietstypischen Wasserhaushalts. 
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6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

• Erhaltung eines für den LRT günstigen Nährstoffhaushaltes 

• Erhaltung einer bestandsprägenden Bewirtschaftung 

7220* Kalktuffquellen (Cratoneurion) 

• Erhaltung eines gebietstypischen Wasserhaushaltes und eines für den LRT günstigen 

Nährstoffhaushaltes  

• Erhaltung typischer Habitate und Strukturen (z. B. Quellrinnen, Tuffbildung)  

8150 Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas 

• Gewährleistung der natürlichen Entwicklung und Dynamik  

• Erhaltung offener, besonnter Standorte 

8160* Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas 

• Gewährleistung der natürlichen Entwicklung und Dynamik  

• Erhaltung offener, besonnter Standorte 

8210 Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation 

• Erhaltung des biotopprägenden, gebietstypischen Licht-, Wasser-, Temperatur- und 

Nährstoffhaushaltes 

• Erhaltung der Störungsarmut  

8220 Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation  

• Erhaltung des biotopprägenden, gebietstypischen Licht-, Wasser-, Temperatur- und 

Nährstoffhaushaltes 

• Erhaltung der Störungsarmut  
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8230 Silikatfelskuppen mit ihrer Pioniervegetation 

• Erhaltung des biotopprägenden, gebietstypischen Licht-, Wasser-, Temperatur- und 

Nährstoffhaushaltes 

• Erhaltung der Störungsarmut  

8310 Nicht touristisch erschlossene Höhlen 

• Erhaltung der Funktion der ausgewiesenen Höhle für die LRT-charakteristische Tier- 

und Pflanzenwelt 

• Erhaltung und Zugänglichkeit für die Höhlenfauna bei gleichzeitiger Absicherung der 

Eingänge vor unbefugtem Betreten 

• Erhaltung des typischen Höhlenklimas und des Wasserhaushalts 

• Erhaltung typischer geologischer Prozesse 

9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

• Erhaltung naturnaher und strukturreicher Bestände mit stehendem und liegendem 

Totholz, Höhlenbäumen und lebensraumtypischen Baumarten in ihren verschiedenen 

Entwicklungsstufen und Altersphasen. 

9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

• Erhaltung naturnaher und strukturreicher Bestände mit stehendem und liegendem 

Totholz, Höhlenbäumen und lebensraumtypischen Baumarten in ihren verschiedenen 

Entwicklungsstufen und Altersphasen. 

9150 Orchideen-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion) 

• Erhaltung naturnaher und strukturreicher Bestände mit stehendem und liegendem 

Totholz, Höhlenbäumen und lebensraumtypischen Baumarten in ihren verschiedenen 

Entwicklungsstufen und Altersphasen. 
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9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)  

• Erhaltung naturnaher und strukturreicher Bestände mit stehendem und liegendem 

Totholz, Höhlenbäumen und lebensraumtypischen Baumarten mit einem einzelbaum- 

oder gruppenweisen Mosaik verschiedener Entwicklungsstufen und Altersphasen 

9180* Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) 

• Erhaltung naturnaher und strukturreicher Bestände mit stehendem und liegendem 

Totholz, Höhlenbäumen und lebensraumtypischen Baumarten mit einem einzelbaum- 

oder gruppenweisen Mosaik verschiedener Entwicklungsstufen und Altersphasen 

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

• Erhaltung naturnaher und strukturreicher Bestände mit stehendem und liegendem 

Totholz, Höhlenbäumen und lebensraumtypischen Baumarten mit einem einzelbaum- 

oder gruppenweisen Mosaik verschiedener Entwicklungsstufen und Altersphasen  

• Erhaltung einer bestandsprägenden Gewässerdynamik 

Arten nach Anhang II der FFH-RL

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) 

• Erhaltung von alten strukturreichen Laub- und Laubmischwäldern mit Höhlenbäumen 

als Sommerlebensraum und Jagdhabitat  

• Erhaltung funktionsfähiger Sommerquartiere  

• Erhaltung ungestörter Winterquartiere 

Großes Mausohr (Myotis myotis) 

• Erhaltung von alten großflächigen, strukturreichen, laubholzreichen Wäldern mit Tot-

holz und Höhlenbäumen bevorzugt als Buchenhallenwälder als Sommerlebensraum 

und Jagdhabitat  
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• Erhaltung von Gehölzstrukturen entlang der Hauptflugrouten im Offenland  

• Erhaltung von funktionsfähigen Sommerquartieren 

• Erhaltung ungestörter Winterquartiere  

• Erhaltung von Wochenstubenquartieren, in denen keine fledermausschädlichen Holz-

schutzmittel zum Einsatz kommen 

Gelbbauchunke (Bombina variegata): 

• Erhaltung von Brachen oder von Flächen im Umfeld der Gewässerhabitate, deren 

Bewirtschaftung artverträglich ist 

• Erhaltung von Lebensraumkomplexen mit besonnten, flachen, möglichst fischfreien 

Kleingewässern  

Frauenschuh (Cypripedium calceolus): 

• Erhaltung von strukturreichen Wäldern (insb. Buchenwälder, Buchenmischwälder, 

Kiefernwälder, Kiefern-Eichen-Wälder, Eichen-Eschen-Wälder) mit Auflichtungen und 

(Innen-)Säumen 

• Erhaltung von Saumstandorten und mit (halb)lichten Standortverhältnissen  

Prächtiger Dünnfarn (Trichomanes speciosum): 

• Erhaltung besiedelter Felsstandorte sowie lichtarmer Felsspalten und Höhlen im Um-

feld 

• Erhaltung der hydrologischen Verhältnisse (Oberflächen- und Grundwasser) im Um-

feld der Standorte 

Aktualisierter Standarddatenbogen 

Im 2012 aktualisierten Standarddatenbogen sind über die im Gebiet geschützten LRT und 

Anhang II-Arten hinaus auch der LRT 3260 (Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit 

Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion) und die Anhang II-Art 
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Euphydras aurinia (Skabiosen-Scheckenfalter) mit einem signifikanten Vorkommen aufge-

führt. Der LRT 3260 kommt im Untersuchungsraum, also dem Raum, in dem das Vorhaben 

Auswirkungen auf das FFH-Gebiet haben kann, nicht vor. Dagegen kann ein Vorkommen 

des Skabiosen-Scheckenfalters nicht ausgeschlossen werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass 

für diese Art im Zuge der Novellierung der Natura 2000-Verordnung Erhaltungsziele formu-

liert werden, ist hoch (Antwort des HMUELV vom 22.07.2013 auf eine E-Mail der Plan-

feststellungsbehörde vom 16.07.2013, Punkt 1). Aus diesem Grund hat die Planfeststel-

lungsbehörde die Art vorsorglich in die Verträglichkeitsprüfung einbezogen. 

Die Anhang II-Arten Barbastella barbastellus (Mopsfledermaus), Lynx lynx (Luchs), Triturus 

cristatus (Kammmolch) und Dicranum viride (Grünes Besenmoos) sind zwar im Standardda-

tenbogen aufgeführt, jedoch fehlen Angaben zur Signifikanz des jeweiligen Vorkommens. 

Auf Nachfragen der Planfeststellungsbehörde hat die oberste Naturschutzbehörde mitgeteilt, 

dass die Art Barbastella barbastellus (Mopsfledermaus) aufgrund eines technischen Verse-

hens in den Standarddatenbogen aufgenommen wurde, die Art also im Gebiet nicht vor-

kommt (Protokoll der Planfeststellungsbehörde vom 24.06.2013 über eine Besprechung mit 

Vertretern von HMUELV und FENA vom 18.06.2013, Punkt 1). Eine Bewertung der Signifi-

kanz des Vorkommens der Arten Lynx lynx (Luchs) und Triturus cristatus (Kammmolch) sei 

derzeit nicht möglich (vgl. Protokoll der Planfeststellungsbehörde vom 24.06.2013 über eine 

Besprechung mit Vertretern von HMUELV und FENA vom 18.06.2013, Punkt 1 und ergän-

zender Vermerk der FENA vom 28.06.2013, Punkt 1). Das Vorkommen der � im Untersu-

chungsraum nicht nachgewiesenen (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.5.3, S. 22) � Anhang 

II-Art Dicranum viride (Grünes Besenmoos) sei als signifikant zu bewerten (ergänzender 

Vermerk der FENA vom 28.06.2013, Punkt 2).  

5.2.3 Ermittlung und Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens 

Das planfestgestellte Vorhaben nimmt weder anlage- noch baubedingt Flächen des FFH-

Gebietes in Anspruch. Die ca. 10,76 km lange Trasse der VKE 50 der A 44 beginnt südöst-

lich des Kirch-Berges und nordöstlich des Forstgutes Wellingerode. Dort quert sie ein Kerbtal 

und verläuft in einem tiefen Einschnitt an den Hängen des Pfaffenberges. Nach etwa 1000 m 

erreicht sie den 1640 m langen Tunnel Holstein und sodann die Anschlussstelle Sontra/Ost. 

Bau- oder betriebsbedingte Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes im Bereich seiner Süd-

spitze bei Sontra können nur von dem ersten, etwa 1000 m langen Streckenabschnitt bis 
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zum nördlichen Portal des Tunnels Holstein ausgehen (vgl. planfestgestellte Unterlage 

12.5.3, S. 23).  

5.2.3.1 Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-RL 

Die Trasse der VKE 50 der A 44 ist von der nächstgelegenen Grenze des FFH-Gebietes am 

Mühl-Berg ca. 350 m entfernt. Aufgrund der Entfernung können vorhabenbedingte Beein-

trächtigungen von Lebensraumtypen (LRT) weitgehend ausgeschlossen werden. Die Ver-

träglichkeitsprüfung konnte auf mögliche Beeinträchtigungen durch Stickstoffeinträge sowie 

durch charakteristische Arten beeinträchtigende Schallimmissionen beschränkt werden (vgl. 

planfestgestellte Unterlage 12.5.3, S. 26 und 45). 

In dem Raum, in dem sich vorhabenbedingte Stickstoffeinträge und Schallimmissionen nega-

tiv auf den Erhaltungszustand eines LRT auswirken können (Untersuchungsraum), kommen 

nur drei LRT vor. Dies ist zum einen am Osthang des Kirch-Berges der LRT �Submediterra-

ne Halbtrockenrasen�, ein Subtyp des LRT 6210, der aufgrund seiner orchideenreichen Aus-

prägung als prioritär (LRT 6212*) zu bewerten ist. Zum anderen sind dies der LRT 9130 an 

den Osthängen des Kirch-Berges und des Metzen-Berges sowie die LRT 9130 und 9150 am 

Osthang des Mühl-Berges (vgl. planfestgestellte Unterlagen 12.5.3, S. 26 f. und 12.5.3.1). 

Die weitere Prüfung beschränkt sich auf die LRT 6210/6212*, 9130 und 9150 und ihre cha-

rakteristischen Arten. 

5.2.3.1.1 Beschreibung der Bestände 

LRT 6210/LRT 6212* (Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien/ 

Submediterrane Halbtrockenrasen, * besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) 

Die Bestände des LRT 6210 einschließlich seiner Subtypen 6212 und 6212* nehmen eine 

Fläche von ca. 15,85 ha des FFH-Gebietes ein (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.5.3, 

S. 21). Es gibt drei Verbreitungsschwerpunkte des LRT 6210, nämlich am Rand des 

Gelstertals nahe der Ortschaft Hundelshausen, bei Reichenbach am Rand der Hessisch 

Lichtenauer Hochfläche sowie an der Landesgrenze nördlich von Eschwege. Weitere verein-

zelte Vorkommen befinden sich in den Randlagen des Werratals sowie an der Südspitze des 

Gebietes bei Sontra. An der Südspitze des Gebietes sowie bei Wanfried befindet sich auch 

die Mehrzahl der im Rahmen von Detailkartierungen erfassten Flächen des LRT 6212 und 

6212* (WAGU GmbH im Auftrag des Regierungspräsidiums Kassel, FFH-Gebiet Werra- und 
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Wehretal Grunddatenerhebung Natura 2000 Nr. 4825-302, Erläuterungsbericht Gesamtge-

biet, Stand: April 2011 [im Folgenden: GDE 2011], S. 26).  

Der Erhaltungszustand der prioritären Bestände am Osthang des Kirch-Berges (LRT 6212*) 

variiert. Sie wurden mit �A� (hervorragend), �B� (gut) und �C� (mittel bis schlecht) bewertet 

(planfestgestellte Unterlage 12.5.3, S. 27 und Antwort der Vorhabenträgerin vom 12.06.2013 

auf Frage 2 der Aufklärungsmail �FFH� Nr. 2 der Planfeststellungsbehörde vom 21.05.2013).  

Als einzige charakteristische Art des LRT 6210/6212* wurde der Schwarzfleckige Bläuling 

(Maculinea arion) bestimmt. Obgleich die LRT-Flächen am Kirch-Berg geeignete Habitat-

qualität aufweisen, konnte der Schwarzfleckige Bläuling bei wiederholten Untersuchungen im 

Zeitraum 2004-2010 dort nicht nachgewiesen werden (planfestgestellte Unterlage 12.5.3, 

S. 35 f. und Antwort der Vorhabenträgerin vom 12.06.2013 auf Frage 6 der Aufklärungsmail 

�FFH� Nr. 2 der Planfeststellungsbehörde vom 21.05.2013). 

LRT 9130 (Waldmeister-Buchenwald)

Waldmeister-Buchenwälder nehmen im FFH-Gebiet eine Fläche von insgesamt rund 

3.020 ha ein. Damit sind sie der am zweithäufigsten im Gebiet vorkommende LRT. Entlang 

der thüringisch-hessischen Landesgrenze, nördlich von Eschwege, in den Wäldern um 

Witzenhausen sowie in der Südspitze des Gebietes bei Sontra bilden sie den vorherrschen-

den Lebensraumtyp (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.5.3, S. 21 und GDE 2011, S. 53).  

Die überwiegend hallenwaldartig strukturierten, großflächigeren Bestände weisen eine mäßig 

artenreiche Krautschicht auf, deren Deckungsgrad in Abhängigkeit von der Bestandsdichte 

der Buchen und der Lichtverhältnisse kleinräumig wechselt. Liegendes und stehendes Tot-

holz mit kleinen Baumhöhlen bereichert die Waldstrukturen des LRT 9130, wobei der Tot-

holzanteil insgesamt als mäßig hoch einzustufen ist. Der Erhaltungszustand der Waldmeis-

ter-Buchenwälder wird insgesamt mit �B� als gut eingestuft (planfestgestellte Unterlage 

12.5.3, S. 27). 

Charakteristische Arten des LRT 9130 � wie auch des LRT 9150 � sind der Schwarz- und 

der Grauspecht. Beide Spechtarten sind für die Buchenwald-LRT repräsentativ; durch das 

Schaffen von Baumhöhlen sind sie maßgeblich an einer strukturreichen Gestaltung des LRT 

beteiligt. Am Kirch-Berg wurde ein Schwarzspecht-Revier und am Metzen-Berg ein Grau-
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specht-Revier jeweils im Bereich der Flächen des LRT 9130 nachgewiesen (siehe planfest-

gestellte Unterlage 12.5.3.1).  

LRT 9150 (Orchideen-Buchenwald)

Die Orchideen-Buchenwälder nehmen im FFH-Gebiet Werra- und Wehretal insgesamt eine 

Fläche von rund 68,6 ha ein. Sein Verbreitungsschwerpunkt liegt östlich der Werra. Der Er-

haltungszustand der Orchideen-Buchenwälder wird insgesamt mit �B� als gut eingestuft (vgl. 

planfestgestellte Unterlage 12.5.3, S. 27 und GDE 2011, S. 57 f.). 

5.2.3.1.2 Keine Beeinträchtigung durch Stickstoffeinträge  

Ob die LRT-Flächen im Untersuchungsraum durch vorhabenbedingte Stickstoffeinträge be-

einträchtigt werden können, wurde anhand des Konzeptes der Critical Loads ermittelt. Der 

empirische Critical Load für den LRT 6210/6212* beträgt 15-25 kg/ha/a; die empirischen Cri-

tical Loads für die LRT 9130 und 9150 betragen 10-15 kg/ha/a (vgl. planfestgestellte Unter-

lage 12.5.3, S. 51 f.). Der Ermittlung wurde vorsorglich jeweils der niedrigste Wert dieser 

Spannen zu Grunde gelegt.  

Nach dem Datensatz des Umweltbundesamtes von 2007 überschreitet bereits die Hinter-

grund- bzw. Vorbelastung im Untersuchungsraum die Critical Loads. Sie beträgt für die Flä-

chen des LRT 6210/6212* 17-18 kg/ha/a und für die der LRT 9130 und 9150 � abweichend 

von der Angabe auf S. 50 der planfestgestellten Unterlage 12.5.3 � jeweils 21-25 kg/ha/a 

(vgl. Antwort der Vorhabenträgerin vom 12.06.2013 auf Fragen 10 und 11 der Aufklärungs-

mail der Planfeststellungsbehörde vom 21.05.2013). 

Die aufgrund der Berechnungen des Ingenieurbüros Lohmeyer für die LRT-Flächen im 

Untersuchungsraum ermittelte Zusatzbelastung unterschreitet mit maximal ca. 0,1 kg/ha/a 

bereits die Nachweisgrenze von 0,3 kg/ha/a (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.5.3, S. 51 f.) 

und liegt auch deutlich unterhalb der Irrelevanzschwelle von 3 % des niedrigsten Critical 

Loads (0,45 kg/ha/a für den LRT 6210*/6212* und 0,3 kg/ha/a für die LRT 9130 und 9150). 

Eine vorhabenbedingte Beeinträchtigung der LRT durch Stickstoffeinträge kann danach aus-

geschlossen werden. 
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Die vorsorgliche Überprüfung der Stickstoffeinträge nach dem neuesten Stand von Wissen-

schaft und Forschung hat dieses Ergebnis bestätigt (pu/Emch + Berger, Überprüfung Stick-

stoffeintrag], 15.08.2013, S. 22 f. und 28).  

5.2.3.1.3 Keine Beeinträchtigung charakteristischer Arten  

Vorhabenbedingte Beeinträchtigungen der LRT durch eine Beeinträchtigung der für sie cha-

rakteristischen Arten können aufgrund der Entfernung der Trasse der VKE 50 ausgeschlos-

sen werden. Dies gilt zum einen für den Schwarzfleckigen Bläuling, sollte er trotz eines feh-

lenden Nachweises auf den Flächen des LRT 6212* am Kirch-Berg vorkommen, und zum 

anderen für die für die Wald-LRT charakteristischen Spechtarten.  

Die Beurteilung betriebsbedingter Auswirkungen auf die beiden Spechtarten erfolgt nach 

dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Forschung zu Auswirkungen des Straßenver-

kehrs auf einheimische Brutvogelarten (Garniel/Mierwald, Arbeitshilfe Vögel und Straßenver-

kehr, Schlussbericht zum Forschungsprojekt FE 02.286/2007/LRB �Entwicklung eines Hand-

lungsleitfadens für Vermeidung und Kompensation verkehrsbedingter Wirkungen auf die 

Avifauna� im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, 

30.04.2010 [im Folgenden: Garniel/Mierwald, Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr, 2010]) 

anhand der für die beiden Spechtarten ermittelten Effektdistanzen und des kritischen Schall-

pegels.  

Als Effektdistanz wird die maximale Reichweite des erkennbar negativen Einflusses von 

Straßen auf die räumliche Verteilung einer Vogelart bezeichnet. Sie ist von der Verkehrs-

menge unabhängig (vgl. Garniel/Mierwald, Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr, 2010, 

S. 6). Als kritischer Schallpegel wird der nach der Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen 

(RLS-90) berechnete Dauerschallpegel bezeichnet, dessen Überschreitung eine ökologisch 

relevante Einschränkung der akustischen Kommunikation und damit von wesentlichen Le-

bensfunktionen einer Brutvogelart nach sich ziehen kann (Garniel/Mierwald, Arbeitshilfe Vö-

gel und Straßenverkehr, 2010, S. 4). 

Schwarz- und Grauspecht gehören zur Gruppe der Brutvögel mit mittlerer Lärmempfindlich-

keit (Gruppe 2). Die Effektdistanz beträgt beim Schwarzspecht 300 m und beim Grauspecht 

400 m vom Fahrbahnrand. Für beide Arten beträgt der kritische Schallpegel 58 dB(A) am 

Tag (Garniel/Mierwald, Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr, S. 14 f.). Die 58 dB(A)-
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Isophone wird neben der Effektdistanz zur Bewertung möglicher Beeinträchtigungen der bei-

den Spechtarten durch Verkehrsgeräusche herangezogen, da diese in Abhängigkeit von der 

jeweiligen Topographie auch außerhalb der Effektdistanz, verlaufen kann. Dies ist im Unter-

suchungsraum jedoch � auch nach der von der Planfeststellungsbehörde veranlassten Neu-

berechnung der Verkehrslärmimmissionen � nicht der Fall (vgl. Antwort der Vorhabenträgerin 

vom 12.06.2013 auf Frage 8 der Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 

21.05.2013 und Antwort der Vorhabenträgerin vom 01.08.2013 auf die Aufklärungsmail der 

Planfeststellungsbehörde zum ASB vom 30.07.2013). 

Das der Trasse nächstgelegene Brutrevier des Grauspechts im Gebiet am Metzen-Berg be-

findet sich in einer Entfernung von ca. 800 m zur Trasse, das des Schwarzspechts am Kirch-

Berg in einer Entfernung von ca. 850 m (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.5.3, S. 54). Die 

Zentren beider Brutreviere befinden sich deutlich außerhalb der jeweiligen Effektdistanz. 

Negative Auswirkungen auf die Brutreviere sind daher nicht zu besorgen. 

5.2.3.2 Arten nach Anhang II der FFH-RL 

Das Vorhaben führt zu keinen Beeinträchtigungen von Anhang II-Arten.  

Von den Arten, die Gegenstand von Erhaltungszielen sind, wurden im Untersuchungsraum 

der VKE 50 lediglich einzelne Individuen der beiden Fledermausarten Großes Mausohr und 

Bechsteinfledermaus sowie der Frauenschuh nachgewiesen. Beeinträchtigungen des Frau-

enschuhs, dessen Vorkommen im Untersuchungsraum im Bereich eines südlich exponierten 

Waldrandes am Mühl-Berg ca. 750 m von der Trasse der VKE 50 entfernt ist, können ohne 

nähere Prüfung ausgeschlossen werden (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.5.3, S. 26).  

Die Planfeststellungsbehörde hat vorsorglich auch den Skabiosen-Scheckenfalter 

(Euphydryas aurinia), für den voraussichtlich im Zuge der geplanten Änderung der Natura 

2000-Verordnung Erhaltungsziele festgelegt werden (vgl. Punkt 1 der E-Mail des Hessischen 

Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz an die Planfeststel-

lungsbehörde vom 22.07.2013), in die Verträglichkeitsprüfung einbezogen.  

5.2.3.2.1 Beschreibung und Vorkommen des Großen Mausohrs 

Das Große Mausohr konnte im FFH-Gebiet flächendeckend durch Netzfänge und Detektor-

begehungen nachgewiesen werden. Zum FFH-Gebiet gehören mindestens acht Wochenstu-
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benquartiere des Großen Mausohrs. Die Population umfasst im Durchschnitt der letzten Jah-

re (2007-2012) knapp 3200 adulte Weibchen; 2011 waren es ca. 3.400 und 2012 ca. 3.900 

(vgl. Simon & Widdig GbR, Monitoring der Wochenstuben des Großen Mausohrs im Bereich 

des FFH-Gebietes 4825-302 �Werra- und Wehretal�, Kurzbericht 2012 vom 30.10.2012, 

S. 12).  

Die der Trasse der VKE 50 am nächsten gelegenen Wochenstubenquartiere in Hoheneiche 

und Bischhausen sind Luftlinie ca. 5 km vom Beginn der Baustrecke entfernt (vgl. planfest-

gestellte Unterlage 12.5.3, S. 29 f.). 

Das Große Mausohr jagt bevorzugt in Laubwäldern der Altersklassen 2 bis 4 (> 41 Jahre alt), 

Mischwäldern der Altersklassen 2 und 3 (> 41-160 Jahre alt) und Nadelwäldern der Alters-

klasse 3 (81-160 Jahre alt). Diese bevorzugten Habitatstrukturen umfassen 71,6 % der Flä-

che des gesamten FFH-Gebietes und 79,4 % der Waldflächen (Simon & Widdig GbR/Institut 

für Tierökologie und Naturbildung, Fledermauskundliche Erfassung im Rahmen der Grund-

datenerfassung im FFH-Gebiet �Werra- und Wehretal� 4825-302 im Auftrag des Regierungs-

präsidiums Kassel � Obere Naturschutzbehörde, Endbericht vom 22.05.2005 [im Folgenden: 

Simon & Widdig GbR, Fledermauskundliche Erfassung, 2005], S. 40 ; Simon & Widdig GbR, 

Grundlagendatenermittlung und Schaffung einer einheitlichen Datenbasis für die FFH-VU 

Werra- und Wehretal, �DATENBASIS�, Abschlussbericht vom 15.03.2005, S. 48).  

Die Habitatstrukturen im FFH-Gebiet sowie Populationsgröße und -struktur wurden als her-

vorragend eingestuft. Insgesamt wurde der Erhaltungszustand des Großen Mausohrs mit �A� 

als hervorragend bewertet (vgl. Simon & Widdig GbR, Fledermauskundliche Erfassung, 

2005, S. 40 f.). 

5.2.3.2.2 Beschreibung und Vorkommen der Bechsteinfledermaus 

Die Bechsteinfledermaus ist eine typische Waldfledermaus und bevorzugt laubholz- und 

strukturreiche Gebiete. Bechsteinfledermäuse nutzen während der Wochenstubenzeit zahl-

reiche Baumhöhlen als Quartiere (ca. 30-50 pro Kolonie), zwischen denen regelmäßige 

Wechsel stattfinden. Aufgrund von telemetrischen Untersuchungen ist bekannt, dass die 

Bechsteinfledermaus vor allem im näheren Umfeld ihrer Quartierbäume jagt und dabei den 

Wald kaum verlässt. Streuobstbestände und kleine Waldinseln in der näheren Umgebung 

der Quartiere werden nur aufgesucht, wenn sie über Landschaftsstrukturen an den Wald 
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angebunden sind. Laub- und Mischwälder werden eindeutig als Jagdgebiet bevorzugt, wobei 

vor allem 41-160 jährige Bestände mit den Hauptbaumarten Rotbuche oder Eiche genutzt 

werden. Zusätzlich stellen alte Nadelwälder ab 80 Jahre potenziell geeignete Jagdgebietsflä-

chen für die Bechsteinfledermaus dar (Simon & Widdig GbR, Erfassung des Vorkommens 

der Bechsteinfledermaus im Rahmen der Grunddatenerfassung im FFH-Gebiet 4825-302 

�Werra- und Wehretal�, Endbericht, Stand: 13. Mai 2008 [im Folgenden: �Erfassung der 

Bechsteinfledermaus, 2008�], S. 10 f.).  

Im Zeitraum 2003-2010 konnten insgesamt neun Wochenstubenkolonien der Bechstein-

fledermaus im FFH-Gebiet nachgewiesen werden (planfestgestellte Unterlage 12.5.3, S. 32). 

Die nächstgelegenen Kolonien im Bereich Bischhausen/Oetmannshausen sind mindestens 

6 km Luftlinie von der Trasse der VKE 50 entfernt. Die mindestens 2 km von der südöstli-

chen Grenze des FFH-Gebietes entfernt liegenden Kolonien, die im Artenschutzbeitrag 

(planfestgestellte Unterlage 12.4, Anhang 2, S. 28) beschrieben werden, haben keinen Be-

zug zum FFH-Gebiet (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.5.3, S. 32). Im Untersuchungsraum 

wurde außerhalb des Gebietes am Pfaffenberg 2003 lediglich ein Bechstein-Männchen ge-

fangen. Auch in späteren Untersuchungen, die sich auf die am günstigsten strukturierten 

Waldflächen erstreckten, wurden keine Weibchen im Untersuchungsraum gefangen. Aus 

diesem Grund kann davon ausgegangen werden, dass es keine Kolonie in diesem Bereich 

des FFH-Gebietes und seiner unmittelbaren Umgebung gibt (vgl. planfestgestellte Unterla-

gen 12.4, Anhang 2, S. 27 und 12.5.3, S. 32). 

Der Erhaltungszustand der Bechsteinfledermaus im Gebiet wurde insgesamt mit �A� als her-

vorragend eingestuft (Simon & Widdig, Erfassung der Bechsteinfledermaus, 2008, S. 16 f.). 

5.2.3.2.3 Beschreibung und Vorkommen des Skabiosen-Scheckenfalters 

Geeignete Lebensraumstrukturen des Skabiosen-Scheckenfalters bilden insbesondere ma-

gere Kalk-Halbtrockenrasen in Hanglage mit einem reichen Angebot an gelb, blau und violett 

blühenden Pflanzen. Von zentraler Bedeutung als Larvalhabitat sind junge Brachestadien 

magerer Grünländer mit einer ausreichenden Deckung der Raupennährpflanze Tauben-

Skabiose (Scabiosa columbaria) (Grunddatenerhebung 2011, S. 77). 

Der Skabiosen-Scheckenfalter konnte im FFH-Gebiet bei den Kartierungen im Rahmen der 

Grunddatenerhebung auf drei Arealen nachgewiesen werden. Das größte Vorkommen fand 
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sich auf einem blütenreichen südwest-exponierten Kalk-Halbtrockenrasen am Muhlienberg 

bei Altenburschla (Grunddatenerhebung 2011, S. 77).

Im Untersuchungsraum wurden zwei Exemplare des Skabiosen-Scheckenfalters auf einem 

südost-exponierten Kalk-Halbtrockenrasen bei Wellingerode erfasst (GDE 2011, S. 78). Eine 

reproduktive Population in der näheren Umgebung des Erfassungsortes am Kirch-Berg ist 

nicht bekannt. Auch wurden bei erneuten Erfassungen 2008 und 2010 keine Tiere in diesem 

Bereich des FFH-Gebietes nachgewiesen (planfestgestellte Unterlage 12.5.3, S. 36).  

Der Erhaltungszustand der Art wird im 2012 aktualisierten Standarddatenbogen insgesamt 

mit �C� (mittel bis schlecht) angegeben. 

5.2.3.2.4 Keine Auswirkungen auf den Erhaltungszustand 

Da das Vorhaben wirkt sich auf die in der Natura 2000-Verordnung für die beiden Fleder-

mausarten festgelegten Ziele  

• Erhaltung von alten großflächigen, laubholzreichen Wäldern mit Totholz und Höhlen-

bäumen bevorzugt als Buchenhallenwälder als Sommerlebensraum und Jagdhabitat 

(Großes Mausohr) bzw. Erhaltung von alten strukturreichen Laub- und Laubmisch-

wäldern mit Höhlenbäumen als Sommerlebensraum und Jagdhabitat (Bechstein-

fledermaus), 

• Erhaltung von funktionsfähigen Sommerquartieren 

und 

• Erhaltung ungestörter Winterquartiere 

nicht aus. Es nimmt keine Flächen im FFH-Gebiet in Anspruch. Bau- oder betriebsbedingte 

mittelbare Beeinträchtigungen, etwa durch Licht und Lärm, können aufgrund der Entfernung 

der Trasse bzw. des Baufeldes von den Fledermaushabitaten ausgeschlossen werden (vgl. 

planfestgestellte Unterlage 12.5.3, S. 39 f.). 

Großes Mausohr

Auf das Ziel 
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• Erhaltung von Wochenstubenquartieren, in denen keine fledermausschädlichen Holz-

schutzmittel zum Einsatz kommen, 

wirkt sich das Vorhaben ebenfalls nicht aus, da das nächstgelegene Wochenstubenquartier 

des Großen Mausohrs sehr weit von der Trasse der VKE 50 entfernt ist (vgl. planfestgestellte 

Unterlage 12.5.3, S. 28).  

Schließlich wird auch das Ziel  

• Erhaltung von Gehölzstrukturen entlang der Hauptflugrouten im Offenland 

durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt. Das Erhaltungsziel bezieht sich auf Hauptflugrou-

ten, die sich beim Großen Mausohr regelmäßig außerhalb des Gebietes befinden. Das Ziel 

beschreibt die für den Erhalt der Art existenziell wichtige funktionale Bedeutung der Verbin-

dung zwischen den in der Regel in einem Siedlungsgebiet (Kirchturm, Dachstuhl o. ä.) gele-

genen Wochenstubenquartieren und den in der Regel in großflächigen altholzreichen Wäl-

dern und damit in einer gewissen Entfernung zu den Wochenstubenquartieren gelegenen 

Jagdgebieten (vgl. Antwort der Vorhabenträgerin vom 12.06.2013 auf Frage 4 der Aufklä-

rungsmail �FFH� Nr. 2 der Planfeststellungsbehörde vom 21.05.2013). Bei dem in der plan-

festgestellten Unterlage 12.5.3.1 dargestellten diffusen Flugweg zwischen Metzen-Berg und 

Pfaffenberg, der im Bereich des Forstgutes Wellingerode die Trasse der VKE 50 quert, han-

delt es sich nicht um einen regelmäßig genutzten Flugweg. Schon aus diesem Grund ist die-

ser auf einer Beobachtung von vier männlichen Tieren 1999 basierende Flugweg (vgl. plan-

festgestellte Unterlage 12.5.3, S. 31) keine Hauptflugroute im Sinne des Erhaltungsziels (vgl. 

Antwort der Vorhabenträgerin vom 12.06.2013 auf Frage 4 der Aufklärungsmail �FFH� Nr. 2 

der Planfeststellungsbehörde vom 21.05.2013). Unabhängig davon handelt es sich bei den 

Wäldern am Pfaffenberg, in denen nach 1999 vereinzelt auch jagende Mausohrweibchen 

nachgewiesen wurden (planfestgestellte Unterlage 12.5.3, S. 31), nicht um ein innerhalb 

eines FFH-Gebietes gelegenes Jagdgebiet und damit nicht um einen maßgeblichen Ge-

bietsbestandteil. Anhaltspunkte für das Bestehen einer von diesen weiblichen Tieren genutz-

ten Hauptflugroute im Sinne des Erhaltungsziels gab es nicht. Beeinträchtigungen der Art 

infolge einer vorhabenbedingten Beeinträchtigung von Hauptflugrouten sind daher auszu-

schließen. 
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Bechsteinfledermaus

Für die Bechsteinfledermaus ist in Bezug auf Flugwege bzw. Hauptflugrouten kein Erhal-

tungsziel bestimmt. Die wechselnden Quartiere der Bechsteinfledermaus (Quartierverbund) 

befinden sich in der Regel im Wald. Die Tiere jagen in der näheren Umgebung ihrer Quartie-

re und müssen daher keine längeren Strecken überwinden, um ihre Jagdgebiete zu errei-

chen. Nur wenn sich ein Jagdgebiet außerhalb des Quartierverbundes befindet, kann es zu 

regelmäßigen �Pendelflügen� kommen (vgl. Antwort der Vorhabenträgerin vom 12.06.2013 

auf Frage 5 der Aufklärungsmail �FFH� Nr. 2 der Planfeststellungsbehörde vom 21.05.2013).  

Die Bechsteinfledermaus wurde im Untersuchungsraum nur sporadisch nachgewiesen. Das 

Bestehen einer Wochenstubenkolonie in den Wäldern in der Nähe der Trasse im Übergang-

bereich zwischen VKE 40.2 und VKE 50 kann im Hinblick auf Zahl und Umfang der durchge-

führten Untersuchungen ausgeschlossen werden (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.5.3, 

S. 32 f.). Flugbeziehungen, die für die Wahrung eines günstigen Erhaltungszustandes der Art 

im Gebiet bedeutsamen sind, bestehen nicht. Beeinträchtigungen der Art infolge einer vor-

habenbedingten Beeinträchtigung von bedeutsamen Flugwegen sind daher auszuschließen. 

Selbst wenn die Einschätzung, nach der es keine für den Erhaltungszustand des Großen 

Mausohrs und der Bechsteinfledermaus im Gebiet maßgeblichen Flugwege im Untersu-

chungsraum gibt, unzutreffend sein sollte und eine vorhabenbedingte Beeinträchtigung sol-

cher Flugwege nicht ausgeschlossen werden könnte, wäre wegen der zur Vermeidung der 

Verwirklichung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände in Bezug auf das Große Mausohr 

und die Bechsteinfledermaus sowie andere Fledermausarten planfestgestellten Maßnahmen 

eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes des Großen Mausohrs und der 

Bechsteinfledermaus nicht zu besorgen.  

Skabiosen-Scheckenfalter

Für die vorsorglich in die Prüfung einbezogene Art sind in der Natura 2000-Verordnung für 

andere FFH-Gebiete folgende Erhaltungsziele formuliert (vgl. GVBl. 2008 I, S. 56): 

• Erhaltung von Magerrasen und Wiesen mit stabilen Beständen der Futterpflanze 

Tauben-Skabiose (Scabiosa columbaria) 
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• Beibehaltung oder Wiedereinführung einer den ökologischen Ansprüchen der Art för-

derlichen, die Nährstoffarmut begünstigenden Bewirtschaftung der Magerrasen und 

Wiesen 

Potenzielles Habitat des Skabiosen-Scheckenfalters im Untersuchungsraum sind die Mager-

rasen (LRT 6212*) am Kirch-Berg. Wie oben dargelegt, führt das Vorhaben zu keiner Ver-

schlechterung des Erhaltungszustands dieser Magerrasen. Das Vorhaben hat auch ansons-

ten keine Auswirkungen, die eine (Wieder-)Aufnahme der Habitatnutzung im Untersuchungs-

raum bzw. die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der Art im Gebiet 

verhindern oder erschweren könnten. 

5.2.4 Auswirkungen anderer Pläne und Projekte 

Auswirkungen anderer Pläne und Projekte, die im Zusammenwirken mit dem planfestgestell-

ten Vorhaben zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Gebietes führen können, gibt es 

nicht. Das planfestgestellte Vorhaben führt nicht zur Verschlechterung des Erhaltungszu-

standes eines geschützten LRT oder einer geschützten Art. Insoweit sind keine kumulativen 

Auswirkungen zu betrachten. Die vorhabenbedingten Stickstoffeinträge unterschreiten die 

Nachweisgrenze. Unabhängig davon gibt es keine anderen Pläne und Projekte, die zu einem 

Eintrag von Stickstoff in die LRT im Untersuchungsraum führen bzw. führen können.  

5.3 Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes �Kalkmagerrasen zwi-

schen Morschen und Sontra� 

Die Planfeststellungsbehörde kommt nach Prüfung der Verträglichkeit des Vorhabens mit 

den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes �Kalkmagerrasen zwischen Morschen und Sontra� 

(DE 5025-350) zu dem Ergebnis, dass erhebliche Beeinträchtigungen des Gebietes in sei-

nen für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteilen ausgeschlossen werden können. 

5.3.1 Allgemeine Gebietsbeschreibung 

Das FFH-Gebiet �Kalkmagerrasen zwischen Morschen und Sontra� ist 444,5 ha groß. Es 

liegt in der naturräumlichen Haupteinheit D 47 �Osthessisches Bergland, Vogelsberg und 

Rhön� und besteht aus einem Netz kleinflächiger orchideenreicher Kalk-Magerrasen auf 

Zechstein. Das Gebiet ist eines von drei hessenweit bedeutsamen Gebieten mit Vorkommen 

des Enzian-Schillergrasrasens und des Trespen-Kalktrockenrasens; das stabile Vorkommen 



Planfeststellungsbeschluss - 238 - C Begründung 

A 44, VKE 50  III Materielles Recht 

  5 Zulässigkeit des Vorhabens nach § 34 
BNatSchG 

des Dreizähnigen Knabenkrauts (Orchis tridentata) hat eine bundesweite Bedeutung (vgl. 

planfestgestellte Unterlage 12.5.2, S. 4).  

Das Gebiet besteht aus 65 Teilflächen, die zum überwiegenden Teil im Landkreis Hersfeld-

Rotenburg gelegen sind. Weitere Teilflächen befinden sich im Schwalm-Eder-Kreis und im 

Werra-Meißner-Kreis. Die Teilflächen liegen verstreut im Raum Sontra, Rotenburg a. d. Ful-

da und Bebra sowie um Morschen. Nur eine einzelne Teilfläche befindet sich südöstlich von 

Bad Hersfeld bei Schenklengsfeld. Eine räumliche Verdichtung von Teilflächen besteht süd-

westlich bis südöstlich von Heinebach sowie zwischen Braunhausen, Dens und Iba. Auch 

konzentrieren sich zahlreiche Teilflächen westlich und nordwestlich von Cornberg bzw. 

Rockensüß (vgl. BÖF Büro für angewandte Ökologie und Forstplanung, Grunddatenerfas-

sung zum FFH-Gebiet DE 5025-350 �Kalkmagerrasen zwischen Morschen und Sontra� im 

Auftrag des Regierungspräsidiums Kassel, Obere Naturschutzbehörde, Stand: Oktober 2009 

[im Folgenden: GDE 2009], S. 7 f. und 13).  

5.3.2 Erhaltungsziele 

Nach Anlage 3a der Natura 2000-Verordnung (GVBl. I 2008, S. 30 ff., 147) sind für das Ge-

biet folgende Erhaltungsziele bestimmt:  

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-RL 

5130 Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden und -rasen 

• Erhaltung des Offenlandcharakters mit einem landschaftsprägenden Wacholderbe-

stand  

• Erhaltung einer bestandsprägenden, die Nährstoffarmut begünstigenden Bewirtschaf-

tung 

6110* Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion albi) 

• Erhaltung exponierter unbeschatteter Strandorte 

• Gewährleistung der natürlichen Entwicklung (auf Primärstandorten) 
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• Beibehaltung oder Wiederherstellung eines für den LRT günstigen Nährstoffhaushal-

tes 

• (Auf Sekundärstandorten) Erhaltung einer bestandsprägenden, die Nährstoffarmut 

begünstigenden Bewirtschaftung 

6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) 

• Erhaltung des Offenlandcharakters der Standorte  

• (Auf Sekundärstandorten) Erhaltung einer bestandserhaltenden, die Nährstoffarmut 

begünstigenden Bewirtschaftung  

• Erhaltung der natürlichen Entwicklung (auf Primärstandorten) (Hinweis: dies betrifft 

entsprechende Ausprägungen des Subtyps 6213)  

6210* Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia), 

besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) 

• Erhaltung des Offenlandcharakters der Standorte  

• Erhaltung einer bestandserhaltenden, die Nährstoffarmut begünstigenden Bewirt-

schaftung  

• Erhaltung des Orchideenreichtums  

6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

• Erhaltung eines für den LRT günstigen Nährstoffhaushaltes 

• Erhaltung einer bestandsprägenden Bewirtschaftung 

Arten nach Anhang II der FFH-RL

Gelbbauchunke (Bombina variegata): 

• Erhaltung von Brachen oder von Flächen im Umfeld der Gewässerhabitate, deren 

Bewirtschaftung artverträglich ist 
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• Erhaltung von Lebensraumkomplexen mit besonnten, flachen, möglichst fischfreien 

Kleingewässern  

Aktualisierter Standarddatenbogen

Im 2012 aktualisierten Standarddatenbogen ist neben den zuvor genannten geschützten 

LRT der LRT 7230 (Kalkreiche Niedermoore) mit einem signifikanten Vorkommen aufgeführt, 

der jedoch im Untersuchungsraum nicht vorkommt (vgl. GDE 2009, S. 10 und 44). Die Gelb-

bauchunke ist im aktualisierten Standarddatenbogen nicht mehr aufgeführt.  

5.3.3 Ermittlung und Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens 

Die Verträglichkeitsprüfung beschränkt sich auf den Nordosten des FFH-Gebiets, und zwar 

auf zwei Teilflächen südlich von Sontra im Bereich des ehemaligen Standortübungsplatzes 

der Husarenkaserne. Nur diese beiden Teilflächen weisen eine räumliche Nähe zum plan-

festgestellte Vorhaben auf, während vorhabenbedingte Auswirkungen auf andere Teilflächen 

ohne nähere Prüfung ausgeschlossen werden können (vgl. planfestgestellte Unterlagen 

12.5.2, S. 16 und 12.5.2.2).  

Die Flächen auf dem Standortübungsplatz sind sowohl durch die frühere militärische Nut-

zung als auch durch eine seit Jahrzehnten extensiv betriebene Schafbeweidung geprägt. 

Die Trasse der VKE 50 führt auf einem ca. 900 m langen Streckenabschnitt südlich des Tun-

nels Holstein in einer Entfernung von mindestens ca. 100 m an der nordöstlichen Grenze des 

FFH-Gebietes vorbei. Dabei verläuft sie südlich der Anschlussstelle Sontra/Ost auf knapp 

600 m im Tunnel (Tunnel Bubenrad). Der die Anschlussstelle Sontra/Ost mit der K 28 ver-

bindende Zubringer führt in einer Entfernung von mindestens ca. 150 m entlang der nördli-

chen Grenze der östlichsten Teilfläche des FFH-Gebietes. Der Zubringer wurde so trassiert, 

dass ein bestehender Wirtschaftsweg überbaut und der südlich angrenzende Waldsaum 

nicht in Anspruch genommen wird (vgl. planfestgestellte Unterlage 1 [= Erläuterungsbericht], 

S. 55 i. V. m. der Antwort der Vorhabenträgerin vom 19.08.2013 auf die Aufklärungsmail der 

Planfeststellungsbehörde zum Widmungskonzept vom 19.08.2013). Die von der K 28 zum 

südlichen Portal des Tunnels Bubenrad führende Baustraße (vgl. planfestgestellte Unterlage 

15.4 Blatt Nr. 1) führt unmittelbar an der Grenze des südöstlichen Zipfels der östlich der K 28 

gelegenen Teilfläche des FFH-Gebietes vorbei. 
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5.3.3.1 Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-RL 

Im Untersuchungsraum kommen nur zwei LRT vor, nämlich der LRT 6212/6212*, ein Subtyp 

des LRT 6210/6210*, und der LRT 6510 (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.5.2.2). Die wei-

tere Prüfung beschränkt sich auf diese LRT. 

5.3.3.1.1 Beschreibung der Bestände 

LRT 6210/LRT 6212* (Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien/ 

Submediterrane Halbtrockenrasen, * besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) 

Submediterrane Halbtrockenrasen kommen insbesondere auf der Teilfläche östlich der K 28, 

aber auch auf der Teilfläche westlich der K 28 vor. Prioritäre Bestände mit bemerkenswerten 

Orchideen wurden ebenfalls auf beiden Teilflächen kartiert (vgl. planfestgestellte Unterlage 

12.5.2.2). Der Erhaltungszustand des LRT ist überwiegend mit �gut� zu beurteilen. Einige 

Bestände sind durch Aufgabe der Weidenutzung beeinträchtigt und an lebensraumtypischen 

Arten und Strukturen verarmt. Daneben kommen auch von Schafen beweidete großflächige 

Bestände in gutem bis sehr gutem Erhaltungszustand vor. Diese Nutzung ist für die Wahrung 

des günstigen Erhaltungszustands notwendig; sie schafft die für den LRT typischen vielfälti-

gen Strukturen, trägt Nährstoffe aus der Fläche aus und gewährleistet Austausch und Ver-

breitung der charakteristischen Flora und Fauna.  

Als charakteristische Art wurde der Schwarzfleckige Bläuling, auch Quendel-

Ameisenbläuling (Maculinea arion) genannt, bestimmt (planfestgestellte Unterlage 12.5.2, 

S. 7 f. und 17). Er wird im Landschaftsrahmenplan Nordhessen als Zielart und besonders 

hervorzuhebende Art der Kalkmagerasen und Trockenrasen bezeichnet und ist aufgrund 

seiner Empfindlichkeit gegenüber Flächenentzug, Verbrachung und Zerschneidungseffekten 

als Indikator möglicher Beeinträchtigungen des LRT besonders geeignet (vgl. planfestgestell-

te Unterlage 12.5.1, Teil I, S. 14 f.). 

Der Schmetterling wurde auf Flächen des LRT 6210/6212* sowohl westlich als auch östlich 

der K 28 nachgewiesen. Aufgrund der geeigneten Habitatausstattung ist von einer weiten 

Verbreitung der Art auf den LRT-Flächen des Gebietes auszugehen. 
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LRT 6510 (Magere Flachland-Mähwiesen)

Der LRT kommt im Untersuchungsraum auf beiden Teilflächen großflächig vor. Die Bestände 

werden zusammen mit den benachbarten Kalktrockenrasen von Schafen beweidet und mehr 

oder weniger regelmäßig gemäht. Der Erhaltungszustand des LRT im Gebiet wird insgesamt 

mit �B� (gut) bewertet (planfestgestellte Unterlage 12.5.2, S. 19). 

Für den LRT 6510 wurde keine charakteristische Art bestimmt. Jedenfalls für Vorkommen 

des LRT in Nordhessen ist keine Art bekannt, die dem LRT eindeutig zugeordnet werden 

kann und der eine Indikatorfunktion in Bezug auf vorhabenbedingte Auswirkungen zukommt 

(vgl. Antwort der Vorhabenträgerin vom 30.07.2013 zu Frage 1 der Aufklärungsmail der 

Planfeststellungsbehörde vom 10.07.2013). 

5.3.3.1.2 Keine Beeinträchtigung durch Stoffeinträge 

Beeinträchtigungen durch andere Stoffe als Stickstoff können lediglich während der Baupha-

se für die der Baustraße zwischen K 28 und dem südlichen Portal des Tunnels Bubenrad 

nächstgelegene LRT-Fläche (LRT 6510) nicht ausgeschlossen werden. Hier sind bei trocke-

ner Witterung Beeinträchtigungen des LRT durch Staub aufgrund des Baustellenverkehrs 

möglich, die jedoch durch die vorgesehene Errichtung eines temporären Bauzauns mit 

staubdichter Verkleidung (planfestgestelltes Maßnahmenblatt V4 i. V. m. planfestgestellter 

Unterlage 12.3 Blatt Nr. 1) weitgehend vermieden werden können. Die Planfeststellungsbe-

hörde hat durch die Nebenbestimmung A V 1.3 Nr. 4 das Maßnahmenblatt V4 um die auf 

S. 28 der planfestgestellten Unterlage 12.5.2 vorgesehene Höhe des staubdichten Zaunes 

von mindestens 2 m ergänzt. Darüber hinaus wurde ergänzend vorgeschrieben, dass die 

Baustraße in dem unmittelbar an das FFH-Gebiet angrenzenden Bereich bei trockener Witte-

rung zu bewässern ist. Selbst wenn Staubeinträge nicht vollständig vermieden werden kön-

nen sollten, sind im Hinblick auf die geringe Einwirkzeit und die wiederkehrende Entnahme 

der Vegetation (Beweidung, Mahd) keine nachteiligen Vegetationsveränderungen zu besor-

gen. Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes des LRT 6510 infolge von baubeding-

ten Stoffeinträgen kann daher ausgeschlossen werden (planfestgestellte Unterlage 12.5.2, 

S. 26). 

Auch eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der LRT 6212* und 6510 infolge be-

triebsbedingter Stickstoffeinträge kann ausgeschlossen werden. Der empirische Critical Load 
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für den LRT 6210/6212* beträgt 15-25 kg/ha/a, der für den LRT 6510 20-30 kg/ha/a. Der 

Bewertung wurde jeweils der niedrigste Wert dieser Spannen zu Grunde gelegt. Nach dem 

Datensatz des Umweltbundesamtes von 2007 beträgt die Hintergrund- bzw. Vorbelastung im 

Untersuchungsraum für die Flächen der beiden LRT 17-18 kg/ha/a (vgl. Antwort der Vorha-

benträgerin vom 30.07.2013 zu Frage 3 der Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde 

vom 10.07.2013).  

Die Hintergrundbelastung überschreitet den niedrigsten Critical Load-Wert für den 

LRT 6210/6212* und unterschreitet den niedrigsten Critical Load-Wert für den LRT 6510. 

Die aufgrund der Berechnung des Ingenieurbüros Lohmeyer für die LRT-Flächen im Unter-

suchungsraum ermittelte Zusatzbelastung des LRT 6210/6212* von max. 0,29 kg/ha/a unter-

schreitet die Nachweisgrenze und ist daher irrelevant. Für den LRT 6510 wurde eine maxi-

male Zusatzbelastung von 0,48 kg/ha/a ermittelt. Die Gesamtbelastung unterschreitet damit 

weiterhin den niedrigsten Critical Load-Wert (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.5.2, S. 25-

27). 

Eine vorhabenbedingte Beeinträchtigung der LRT durch Stickstoffeinträge ist danach nicht 

zu besorgen.  

Die vorsorgliche Überprüfung der Stickstoffeinträge nach dem neuesten Stand von Wissen-

schaft und Forschung hat dieses Ergebnis bestätigt (pu/Emch + Berger, Überprüfung Stick-

stoffeintrag], 15.08.2013, S. 24-26 und 28).  

5.3.3.1.3 Keine Beeinträchtigung der für den LRT 6210/6212* charakteristischen Art  

Auch eine Beeinträchtigung der für den LRT 6210/6212* charakteristischen Art kann ausge-

schlossen werden. Das Vorhaben hat keine negativen Auswirkungen auf den Schwarzflecki-

gen Bläuling bzw. Quendel-Ameisenbläuling. Insbesondere kommt es nicht zu Zerschnei-

dungswirkungen. Mögliche Vernetzungsbeziehungen bestehen zu den Vorkommen auf an-

deren Teilflächen des FFH-Gebietes. Sie werden durch die Trasse der A 44 oder den Zu-

bringer zwischen K 28 und Anschlussstelle Sontra/Ost nicht beeinträchtigt. Die bestehende 

Zerschneidungswirkung durch die K 28 wird durch das Vorhaben verringert, da der Verkehr 

auf dem Abschnitt südlich des Abzweigs des Zubringers abnehmen wird (vgl. planfestgestell-

te Unterlage 12.5.2, S. 25). 



Planfeststellungsbeschluss - 244 - C Begründung 

A 44, VKE 50  III Materielles Recht 

  5 Zulässigkeit des Vorhabens nach § 34 
BNatSchG 

5.3.3.2 Anhang II-Art Gelbbauchunke 

Das Vorhaben führt zu keiner Beeinträchtigung der im FFH-Gebiet allein als Art nach An-

hang II der FFH-RL geschützten Gelbbauchunke (Bombina variegata). Die Wiederherstel-

lung eines günstigen Erhaltungszustandes der Art im Gebiet wird durch das Vorhaben nicht 

verhindert oder erschwert.  

5.3.3.2.1 Beschreibung und Vorkommen 

Die Gelbbauchunke gehört zu den Amphibien mit nahezu ganzjähriger Gewässerbindung. 

Ursprünglich bewohnte sie Fluss- und Bachauen; heute nutzt sie oft sekundäre Lebensräu-

me mit temporären, immer wieder neu entstehenden Kleinstgewässern wie z. B. Gruben und 

Traktor- oder Panzerspuren. Dabei werden zwei Gewässertypen unterschieden: die durch 

dichten Pflanzenwuchs strukturierten Aufenthaltsgewässer, die spät im Jahr austrocknen 

oder permanent Wasser führen, und die nahezu vegetationslosen Laichgewässer, die flach 

und sonnenexponiert sind. Als Tagesversteck und Winterquartier dienen z. B. Steinplatten, 

Steinhaufen und Bodenspalten. 

Die Besiedlung neuer Gewässer erfolgt bei der Gelbbauchunke meist über Jungtiere, die bis 

zu 4 km weit wandern können. Erwachsene Tiere sind dagegen sehr standorttreu und haben 

einen eingeschränkten Aktionsradius von 10-150 m; nur sehr selten legen sie Strecken über 

mehr als 2 km zurück (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.5.2, S. 19).  

Im Untersuchungsraum wurden 2006 ein bis drei Tiere nachgewiesen, wobei es sich nach 

Einschätzung der Fachgutachter um wandernde Tiere handelte. Potenziell geeignete Habita-

te sind im Untersuchungsraum vorhanden, nämlich einige Teiche südlich des Wellkopfes und 

am Bach �Welda� als Aufenthaltsgewässer sowie Temporärgewässer als Laichgewässer. 

Reproduktionsnachweise liegen für die Teilflächen des Gebietes auf dem ehemaligen 

Standortübungsplatz nicht vor. Bei einer Kartierung 2008 konnten auf diesen Teilflächen kei-

ne Gelbbauchunken nachgewiesen werden (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.5.2, S. 19 f.).  

5.3.3.2.2 Keine Auswirkungen auf den Erhaltungszustand 

Das Vorhaben hat keine Auswirkungen auf die in der Natura 2000-Verordnung für die Gelb-

bauchunke festgelegten Erhaltungsziele. Das Vorhaben führt weder zu Beeinträchtigungen 

von Brachen oder von Flächen im Umfeld der Gewässerhabitate, deren Bewirtschaftung art-
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verträglich ist, noch von Lebensraumkomplexen mit besonnten, flachen, möglichst fischfreien 

Kleingewässern (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.5.2, S. 28).  

Wegen der fehlenden Habitateignung der Wälder östlich der Trasse der A 44 ist eine Zu-

wanderung von Gelbbauchunken aus dieser Richtung in das Gebiet eher unwahrscheinlich. 

Sie wird durch das planfestgestellte Vorhaben jedenfalls nicht ausgeschlossen, da die Tras-

se sowohl im Bereich der Unterführung eines Forstweges (BW 50-05) als auch im Bereich 

des Tunnels Bubenrad (BW 50-06) durchlässig ist. Mit einer Zuwanderung aus dem Gewer-

begebiet nördlich des geplanten Zubringers zur Anschlussstelle Sontra/Ost ist nicht zu rech-

nen. Eine � als höchst unwahrscheinlich erachtete � Zuwanderung aus westlicher Richtung 

über die K 28 in die nordöstlichste Teilfläche des Gebietes auf dem ehemaligen Standort-

übungsplatz wird durch das Vorhaben erleichtert, da � wie bereits erwähnt �der Verkehr auf 

der K 28 südlich des Abzweigs des Zubringers zur Anschlussstelle Sontra/Ost abnehmen 

wird (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.5.2, S. 12). 

5.3.4 Auswirkungen anderer Pläne und Projekte 

Auswirkungen anderer Pläne und Projekte, die im Zusammenwirken mit dem planfestgestell-

ten Vorhaben zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Gebietes führen können, bestehen 

nicht. In der planfestgestellten Unterlage 12.5.2 (S. 29 f.) wurden in diesem Zusammenhang 

die 2011 in Betrieb genommene Motocross-Anlage südlich der nordöstlich der K 28 gelege-

nen Teilfläche des FFH-Gebietes sowie ein etwa auf gleicher Höhe auf der anderen Seite 

der K 28 (also südwestlich der K 28) geplantes Gewerbegebiet erwähnt.  

Der Bebauungsplan Nr. 3 �Husarenkaserne� der Stadt Sontra für das Gewerbegebiet ist 

noch nicht wirksam geworden und die künftige Nutzung des Gewerbegebietes noch nicht 

näher konkretisiert (vgl. Antwort der Vorhabenträgerin vom 30.07.2013 zu Frage 6 der Auf-

klärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 10.07.2013). Für einen Teilbereich des Ge-

bietes ist durch den bereits als Satzung beschlossenen Bebauungsplan Nr. 3a �Husarenka-

serne Teilbereich Solar� ein Sondergebiet festgesetzt worden, das ausschließlich für die Er-

zeugung von Solarenergie (Fotovoltaikanlagen) genutzt werden darf. Von dieser Nutzung 

gehen keine Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes aus.  

Ob durch die bereits in Betrieb genommene Motocross-Anlage möglicherweise verursachte 

Stickstoffemissionen die Hintergrundbelastung erhöhen und daher nach Auffassung der Vor-
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habenträgerin nicht zu der für das planfestgestellte Vorhaben ermittelten Zusatzbelastung 

hinzuzurechnen sind (vgl. Antwort der Vorhabenträgerin vom 30.07.2013 zu Frage 5 der 

Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 10.07.2013), kann offen bleiben. Der 

Betrieb der Motocross-Anlage führt nämlich nicht zu einem relevanten Eintrag von Stickstoff 

in die benachbarten LRT-Flächen des FFH-Gebietes. Die Anlage wird nur an zwei bis drei 

Trainingstagen pro Woche jeweils für 4 bis 6,5 Stunden genutzt. Wegen der begrenzten Zahl 

gleichzeitig fahrender Fahrzeuge und der zeitlich beschränkten Nutzung der Anlage ist � 

wenn überhaupt � nur mit Stickstoffeinträgen weit unterhalb der Nachweisgrenze (< 1 % der 

für den Verkehr auf der A 44/VKE 50 ermittelten Werte) zu rechnen (vgl. Antwort der Vorha-

benträgerin vom 30.07.2013 zu Frage 5 der Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde 

vom 10.07.2013 und ergänzende E-Mail der Vorhabenträgerin vom 02.08.2013).  

5.4 Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes �Wälder und Kalkma-

gerrasen der Ringgau-Südabdachung� 

Die Planfeststellungsbehörde kommt nach Prüfung der Verträglichkeit des Vorhabens mit 

den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes �Wälder und Kalkmagerrasen der Ringgau-

Südabdachung� (DE 4926-305) zu dem Ergebnis, dass das Gebiet durch Stickstoffeinträge 

in Flächen der LRT 9130 (Waldmeister-Buchenwald) und 9150 (Kalk-Buchenwald) erheblich 

beeinträchtigt werden kann.  

5.4.1 Allgemeine Gebietsbeschreibung 

Das FFH-Gebiet �Wälder und Kalkmagerrasen der Ringgau-Südabdachung� ist 1.568 ha 

groß und erstreckt sich über etwa 20 km Luftlinie zwischen Sontra im Nordwesten und der 

thüringischen Landesgrenze östlich von Herleshausen.  

Es besteht aus den folgenden sechs unterschiedlich großen Teilgebieten: 

• Kalk-Buchenwälder zwischen Sontra und Ulfen, 

• Buchberg, 

• Riedmühle bei Ulfen, 

• Steinbühl, 
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• Wälder am Steilstufenrand zum Ringgau-Plateau mit Ottilienberg und den weiter öst-

lich sich anschließende Wäldern nördlich Unhausen-Nesselröden einschließlich Kiel-

forst bei Herleshausen, 

• Wochenstubenquartier des Großen Mausohrs in Wommen. 

Das Gebiet wurde durch die Entscheidung der Kommission vom 13.11.2007 (ABl. L 12 vom 

15.01.2008, S. 383, 507) in die Liste der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung in der 

kontinentalen biogeografischen Region aufgenommen. Es schließt die ehemals als eigen-

ständige FFH-Gebiete gemeldeten und durch die Entscheidung der Kommission vom 

07.12.2004 (ABl. L 382 vom 28.12.2004, S. 1, 63) in die Liste der Gebiete von gemeinschaft-

licher Bedeutung in der kontinentalen biogeografischen Region aufgenommenen Natur-

schutzgebiete �Iberg bei Markershausen� (Nr. 4926-302) mit einer Größe von 32 ha und 

�Kielforst bei Herleshausen� (Nr. 4927-301) mit einer Größe von 28 ha ein.  

5.4.2 Erhaltungsziele 

Nach Anlage 3a zur Natura 2000-VO (GVBl. 2008 I, S. 30 ff., 115 f.) sind für das Gebiet fol-

gende Erhaltungsziele bestimmt:  

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-RL 

6210* Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Bromelia) 

(*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

• Erhaltung des Offenlandcharakters der Standorte 

• Erhaltung einer bestandserhaltenden, die Nährstoffarmut begünstigenden Bewirt-

schaftung 

• Erhaltung des Orchideenreichtums 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

• Erhaltung eines für den LRT günstigen Nährstoffhaushaltes 

• Erhaltung einer bestandsprägenden Bewirtschaftung 



Planfeststellungsbeschluss - 248 - C Begründung 

A 44, VKE 50  III Materielles Recht 

  5 Zulässigkeit des Vorhabens nach § 34 
BNatSchG 

7220* Kalktuffquellen (Cratoneurion) 

• Erhaltung eines gebietstypischen Wasserhaushaltes und eines für den LRT günstigen 

Nährstoffhaushaltes 

• Erhaltung typischer Habitate und Strukturen (z. B. Quellrinnen, Tuffbildung) im Offen-

land 

• Erhaltung einer bestandershaltenden Bewirtschaftung 

8160* Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas 

• Gewährleistung der natürlichen Entwicklung und Dynamik 

• Erhaltung offener, besonnter Standorte 

8210 Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation 

• Erhaltung des biotopprägenden, gebietstypischen Licht-, Wasser-, Temperatur- und 

Nährstoffhaushalts 

• Erhaltung typischer geologischer Prozesse 

8310 Nicht touristisch erschlossene Höhlen 

• Erhaltung der Funktion der ausgewiesenen Höhle für die LRT-charakteristische Tier- 

und Pflanzenwelt 

• Erhaltung der Zugänglichkeit für die Höhlenfauna bei gleichzeitiger Absicherung der 

Eingänge vor unbefugtem Betreten 

• Erhaltung des typischen Höhlenklimas und des Wasserhaushalts 

• Erhaltung typischer geologischer Prozesse 

9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 
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• Erhaltung naturnaher und strukturreicher Bestände mit stehendem und liegendem 

Totholz, Höhlenbäumen und lebensraumtypischen Baumarten in ihren verschiedenen 

Entwicklungsstufen und Altersphasen 

9150 Orchideen-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion) 

• Erhaltung naturnaher und strukturreicher Bestände mit stehendem und liegendem 

Totholz, Höhlenbäumen und lebensraumtypischen Baumarten in ihren verschiedenen 

Entwicklungsstufen und Altersphasen 

9180* Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) 

• Erhaltung naturnaher und strukturreicher Bestände mit stehendem und liegendem 

Totholz, Höhlenbäumen und lebensraumtypischen Baumarten mit einem einzelbaum- 

oder gruppenweisen Mosaik verschiedener Entwicklungsstufen und Altersphasen 

Arten nach Anhang II der FFH-RL

Großes Mausohr (Myotis myotis) 

• Erhaltung von alten großflächigen, laubholzreichen Wäldern mit Totholz und Höhlen-

bäumen bevorzugt als Buchenhallenwälder als Sommerlebensraum und Jagdhabitat 

• Erhaltung von Gehölzstrukturen entlang der Hauptflugrouten im Offenland 

• Erhaltung von funktionsfähigen Winter- und Sommerquartieren 

• Erhaltung von Wochenstubenquartieren, in denen keine fledermausschädlichen Holz-

schutzmittel zum Einsatz kommen 

Aktualisierter Standarddatenbogen 

Im 2012 aktualisierten Standarddatenbogen sind auch die LRT 3140 (Oligo- bis mesotrophe 

kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen), 5130 (Formationen 

von Juniperus communis auf Kalkheiden und -rasen), 9110 (Hainsimsen-Buchenwald 

[Luzulo-Fagetum]) und 9170 (Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald [Galio-Carpinetum]) sowie 

die Anhang II-Arten Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus) und Bombina variegata (Gelb-
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bauchunke) als signifikante Vorkommen aufgeführt. Darüber hinaus ist der Luchs (Lynx lynx) 

ohne Angabe zur Signifikanz des Vorkommens aufgeführt.  

Nachfragen der Planfeststellungsbehörde haben ergeben, dass die Bechsteinfledermaus 

irrtümlich aufgeführt wurde, da ein Nachweis der Art im Gebiet nicht vorliege (ergänzender 

Vermerk der FENA vom 28.06.2013, Punkt 3). Eine Beurteilung der Signifikanz des Vor-

kommens des Luchses und Triturus cristatus (Kammmolch) sei derzeit nicht möglich (vgl. 

Protokoll der Planfeststellungsbehörde vom 24.06.2013 über eine Besprechung mit Vertre-

tern von HMUELV und FENA vom 18.06.2013, Punkt 1). Die Frage, ob und ggf. für welche 

der neu in den Standarddatenbogen aufgenommenen und signifikant im Gebiet vorkommen-

den LRT oder Anhang II-Arten bei der geplanten Änderung der Natura 2000-Verordnung 

Erhaltungsziele festgelegt werden, könne nur für die Gelbbauchunke beantwortet werden. 

Diese Art werde nach dem derzeitigen Kenntnisstand in den Gebietsschutz einbezogen (vgl. 

Protokoll der Planfeststellungsbehörde vom 24.06.2013 über eine Besprechung mit Vertre-

tern von HMUELV und FENA vom 18.06.2013, Punkt 2 und Antwort des HMUELV vom 

22.07.2013 auf eine ergänzende E-Mail der Planfeststellungsbehörde vom 16.07.2013, 

Punkte 2 und 3). Das Vorkommen der Gelbbauchunke befindet sich außerhalb des Untersu-

chungsraumes der FFH-Verträglichkeitsprüfung, nämlich südwestlich von Breitau und nörd-

lich des Ibergs ca. 2,5 km von der Trasse der VKE 50 entfernt (vgl. planfestgestellte Unterla-

ge 12.5.1, Teil I, S. 8 i. V. m. der Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde vom 

02.11.2012 im Anhörungsverfahren, Punkt A b) Nr. 2).  

5.4.3 Ermittlung und Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens 

Das planfestgestellte Vorhaben nimmt keine Flächen des FFH-Gebietes in Anspruch. Die 

Trasse der VKE 50 quert den nordwestlichsten Teil des FFH-Gebietes im Bereich des Hol-

steins auf einer Länge von ca. 1100 m in einem insgesamt 1632 m langen Tunnel (BW 50-

03) und führt sodann in einer Entfernung von durchschnittlich ca. 500 m von der südlichen 

Grenze des FFH-Gebietes entfernt in Richtung Südosten bis zum Übergang zur VKE 60 im 

Bereich des Alberbergs. Der in diesem zweiten Streckenabschnitt der Trasse am nächsten 

gelegene Teil des FFH-Gebietes am Steinbühl ist etwa 150 m von der Trasse entfernt (vgl. 

planfestgestellte Unterlage 12.5.1, Teil I, S. 18).  
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5.4.3.1 Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-RL 

Die Verträglichkeitsprüfung erstreckt sich auf anlage- und baubedingte Auswirkungen an der 

nordwestlichsten Grenze des FFH-Gebietes im Bereich des geplanten Portals des Tunnels 

Holstein, betriebsbedingte Auswirkungen durch Stickstoffeinträge sowie bau- oder betriebs-

bedingte Beeinträchtigungen der charakteristischen Arten, die nicht von vornherein aufgrund 

der Entfernung zwischen dem Baufeld und den nächstgelegenen LRT-Flächen ausgeschlos-

sen worden können. Dies betrifft Flächen der LRT 6210/6212*, 6510, 9130 und 9150 (vgl. 

planfestgestellte Unterlage 12.5.1, Teil I, S. 9-11).  

5.4.3.1.1 Beschreibung der Bestände  

Die Beschreibung beschränkt sich � wie die weitere Prüfung � auf die LRT 6210*, 6510, 

9130 sowie 9150 und ihre charakteristischen Arten. 

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (LRT 6210*)

Das FFH-Gebiet weist Bestände von submediterranen Halbtrockenrasen (LRT 6212), einem 

Untertyp des LRT 6210, auf. Diese befinden sich auf mehr als 30 relativ kleinen Einzelflä-

chen mit einem Verbreitungsschwerpunkt im westlichen Teil des FFH-Gebietes. Die Bestän-

de der nicht prioritären Ausprägung des LRT nehmen eine Fläche von insgesamt 4,97 ha im 

Gebiet ein, von der 2,49 ha mit �B� (gut) bewertet wurden (Regierungspräsidium Kassel, obe-

re Naturschutzbehörde [Auftraggeber] und FÖA Landschaftsplanung GmbH/BÖF Büro für 

angewandte Ökologie und Forstplanung GbR [Bearbeiter], Grunddatenerfassung zum FFH-

Gebiet DE 4926-305 �Wälder und Kalkmagerrasen der Ringgau-Südabdachung�, Stand: De-

zember 2008, Textänderung: Juni 2009 [im Folgenden: GDE 2009], S. 36). 

Prioritäre Bestände (LRT 6212*) sind durch ein reiches Orchideen-Vorkommen gekenn-

zeichnet und kommen südlich des Ibergs bei Breitau, am Buch-Berg sowie insbesondere im 

Bereich des Naturschutzgebietes �Iberg bei Markershausen� (größter Halbtrockenrasen im 

Gebiet) vor. Sie nehmen insgesamt im Gebiet eine Fläche von 3,32 ha ein; auf 1,75 ha die-

ser Fläche wurde der Erhaltungszustand mit �B� (gut) bewertet (GDE 2009, S. 40).  

Insgesamt nimmt der LRT 6212/6212* eine Fläche von 8,29 ha ein; rund 51 % des Gesamt-

bestands wurde mit �B� (gut) bewertet.  
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Viele Magerrasen werden aktuell nicht mehr genutzt oder unterliegen einer zu hohen Nut-

zungsintensität durch starke Beweidung. Dies führt zum Verlust der charakteristischen Bio-

topmerkmale und des Artenreichtums (planfestgestellte Unterlage 12.5.1, Teil I, S. 10).  

Da die Diasporen der Arten in den Klauen und dem Fell von Wiedetieren verbreitet werden, 

ist für die dauerhafte Sicherung bzw. Wiederherstellung eines guten Erhaltungszustands � 

neben der Pflege/Nutzung der Flächen � die Vernetzung insbesondere durch Schaftriften 

entscheidend. Diese wird durch Barrieren zwischen den einzelnen Teilflächen verhindert 

oder erschwert, etwa durch die B 400 zwischen den Beständen an der Riedmühle und denen 

am Steinbühl und am Ottilien-Berg (planfestgestellte Unterlage 12.5.1, Teil I, S. 10 f.). 

Charakteristische Art des LRT 6212 ist der Quendel-Ameisenbläuling (Maculinea arion), 

auch Schwarzfleckiger Bläuling genannt. Er wurde in geringer Zahl auf den Halbtrockenra-

sen an der Riedmühle und am Ottilien-Berg festgestellt (vgl. planfestgestellte Unterlagen 

12.5.1, Teil I, S. 15 und 12.5.1.2 Blatt Nr. 2). 

Magere Flachland-Mähwiesen (LRT 6510)

Der LRT 6510 kommt im Gebiet auf einer Fläche von rund 11 ha vor (vgl. GDE 2009, S. 44 

und 101 und E-Mail des Regierungspräsidiums Kassel vom 22.07.2013 zur Beantwortung 

einer Aufklärungsfrage der Planfeststellungsbehörde vom 19.07.2013). Verbreitungsschwer-

punkte der Bestände befinden sich im Westen im Bereich Riedmühle, Ottilien-Berg, Sand-

Berg und im Osten nördlich des Ibergs bei Markershausen sowie im Naturschutzgebiet �Kiel-

forst bei Herleshausen�. Die artenreichen, extensiv bewirtschafteten Mähwiesen des Flach- 

und Hügellandes weisen fast ausschließlich einen guten Erhaltungszustand auf. Beeinträch-

tigungen bestehen einerseits durch Überweidung mit Pferden oder Rindern, andererseits 

durch Nutzungsaufgabe und Verbrachung (planfestgestellte Unterlage 12.5.1, Teil I, S. 11).  

Für den LRT 6510 sind � wie oben bereits ausgeführt (vgl. C III 5.3.3.1.1) � keine charakte-

ristischen Arten bestimmt. 

Waldmeister-Buchenwald (LRT 9130)

Waldmeister-Buchenwald kommt im FFH-Gebiet auf einer Fläche von rund 847 ha vor (vgl. 

GDE 2009, S. 60) und ist damit der LRT mit dem größten Flächenanteil. 
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Die Waldmeister-Buchenwälder sind größtenteils strukturarme Hallenwälder mit einem ein-

schichtigen, dichten Baumbestand und gering entwickelter Strauchschicht oder aber stärker 

aufgelichteten Altbeständen mit dann flächendeckender dichter Naturverjüngung aus Buche 

und Esche. Seltener sind zweischichtige Bestände aus Haupt- und Zwischenstand ausgebil-

det, bei denen eine lockere zweite Baumschicht aus Buchen oder Feldahorn besteht, wie 

beispielsweise am Schlossberg, angrenzend an die Orchideen-Buchenwälder. Ebenso sind 

am Iberg bei Markershausen zweischichtige Bestände vorzufinden. Bemerkenswerte 

Habitatstrukturen bestehen im Umfeld der Ruine Brandenfels sowie am Iberg bei 

Markershausen. Hier handelt es sich aufgrund fehlender Nutzung um vergleichsweise alte 

Bestände mit Totholzvorkommen. Ebenso stellen z. B. die Bestände am Steinbühl aufgrund 

ihres Alters > 140 Jahre und der Baumdimensionen besondere Habitatstrukturen dar (GDE 

2009, S. 55 f.). 

Der Erhaltungszustand des LRT wurde im Rahmen der Grunddatenerfassung überwiegend 

mit �B� (gut) bewertet. Nur wenige Bestände, insgesamt rd. 14 ha, wurden mit �C� (mittel bis 

schlecht) eingestuft (GDE 2009, S. 59 f.).  

Als charakteristische Arten für den LRT 9130 sind � ebenso wie für den LRT 9150 � der 

Schwarzspecht und der Grauspecht bestimmt. Beide Spechtarten sind für Buchenwälder 

repräsentativ und durch die Schaffung von Baumhöhlen maßgeblich an einer strukturreichen 

Gestaltung des Lebensraumes beteiligt. Die Brutvorkommen beider Spechtarten im Untersu-

chungsraum sind in der planfestgestellten Unterlage 12.5.1.2 dargestellt. Danach befinden 

sich drei Schwarzspecht-Revierzentren und drei Grauspecht-Revierzentren östlich der im 

Tunnel verlaufenden Trasse im Bereich des Holsteins, ein Grauspecht-Revierzentrum am 

Peters-Berg in einer Entfernung von mehr als 900 m von der Trasse, ein Schwarzspecht-

Revierzentrum östlich des Ibergs nordwestlich von Ulfen, ein Schwarzspecht-Revier westlich 

des Buch-Berges in einer an den LRT 9130 und die K 28 angrenzenden Waldfläche und ei-

nes am Ottilien-Berg, wobei letzteres etwa 800 m und das am Buch-Berg noch deutlich wei-

ter von der Trasse entfernt ist. Neben dem bereits erwähnten Revierzentrum des Schwarz-

spechts am Buch-Berg und dem südlichsten der drei Reviere des Grauspechts am Holstein, 

das ebenfalls in einer nicht als LRT qualifizierten Waldfläche liegt, befinden sich alle in der 

planfestgestellten Unterlage 12.5.1.2 dargestellten Revierzentren in Flächen des LRT 9130. 
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Orchideen-Buchenwald (LRT 9150)

Der Orchideen-Buchenwald kommt im FFH-Gebiet auf einer Fläche von rund 71,1 ha vor 

und ist damit der LRT mit dem zweitgrößten Flächenanteil (GDE 2009, S. 61). 

Der LRT 9150 kommt verstreut über das gesamte FFH-Gebiet vor. In den westlichen Wald-

inseln sind die Einzelvorkommen in der Regel kleinflächiger ausgebildet. Die größten zu-

sammenhängenden Flächen befinden sich im Naturschutzgebiet �Iberg bei Markershausen� 

und breiten sich dort über den gesamten Steilhang aus. Weitere größere Einzelflächen be-

finden sich am Ottilien-Berg, nördlich von Gut Hohenhaus und nördlich von Holzhausen.  

Die Habitatstrukturen sind gebietsweise sehr unterschiedlich ausgebildet. Die Mehrzahl der 

Bestände wurde mit �B� (guter Erhaltungszustand) bewertet. Die Bewertung basiert auf dem 

Vorhandensein einer artenreichen Krautschicht, gut bis mittel ausgeprägten Habitatstruk-

turen und geringer oder fehlender Beeinträchtigung. Der überwiegende Teil der mit �A� (her-

vorragender Erhaltungszustand) bewerteten Bestände befindet sich innerhalb der großflä-

chigen LRT-Bestände am Iberg bei Markershausen. Weitere mit �A� bewertete Bestände 

befinden sich am Buch-Berg. Sie weisen eine größere Strukturvielfalt und ein reicheres Ar-

teninventar auf. Mit �C� (mittlerer bis schlechter Erhaltungszustand) bewertete Bestände be-

finden sich am Ottilien-Berg, Dachsberg, Schlossberg, Eulenkopf und am Kielforst. Diese 

Bestände sind strukturarm und besitzen keine oder nur eine sehr spärlich ausgebildete 

Krautschicht, die entsprechend artenarm ausfällt. Hierbei handelt es sich entweder um jün-

gere und/oder Bestände mit geschlossenem Kronendach (GDE 2009, S. 63 und 65).  

Wie bereits erwähnt, sind der Schwarz- und der Grauspecht auch als charakteristische Arten 

des LRT 9150 bestimmt. Auf den Flächen des LRT 9150 im Untersuchungsraum wurde kein 

Revierzentrum ermittelt.  

5.4.3.1.2 Keine anlagebedingten Auswirkungen 

Die Trasse der VKE 50 durchquert den westlichsten Teil des FFH-Gebietes im Tunnel 

(BW 50-03/Tunnel Holstein). Anlagebedingte Auswirkungen durch Änderungen der Stand-

ortbedingungen sind wegen der Überdeckung des Tunnels mit mindestens 10 m, überwie-

gend über 50 m anstehendem Gestein auszuschließen (vgl. planfestgestellte Unterlage 

12.5.1, Teil I, S. 29). 
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5.4.3.1.3 Keine baubedingten Auswirkungen 

Der Tunnel Holstein wird in bergmännischer Bauweise errichtet. Dadurch bleibt der Wald im 

Bereich des nördlichen Tunnelportals erhalten. Das nördliche Portal des Tunnels wird durch 

die Kreisstraße K 2 von der Grenze des FFH-Gebietes getrennt (vgl. planfestgestellte Unter-

lage 12.5.1.2 Blatt Nr. 1). Aus diesem Grund sind Auswirkungen durch Waldrandanschnitt in 

diesem Bereich nicht zu besorgen. Zudem werden trockenwarme Säume und Gebüsche am 

Waldrand durch einen Bauschutzzaun vom Baufeld abgegrenzt (vgl. planfestgestellte Unter-

lage 12.5.1, Teil I, S. 37 und planfestgestelltes Maßnahmenblatt V4).  

Die K 2 wird im Streckenabschnitt zwischen der B 400 bis zum Abzweig des Wirtschaftswe-

ges unmittelbar südlich des nördlichen Tunnelportals ausgebaut, um als Baustraße genutzt 

werden zu können. Der Ausbau erfolgt mit Ausnahme der Begradigung der Kurve südwest-

lich des Tunnelportals auf der Talseite der Straße. Nur im Bereich der Kurve, in der die 

Grenze des FFH-Gebietes nicht bis an die Straße heranreicht, erfolgt er zum Schutz wertvol-

ler Gehölze auf der Talseite auf der Hangseite. Da sich auf der Hangseite in diesem Bereich 

im Wesentlichen Gras- und Staudenvegetation befindet, kann eine Beeinträchtigung der 

nächstgelegenen LRT 9130 und 9150 ausgeschlossen werden (siehe planfestgestellte Un-

terlage 7 Blatt Nr. 2 und Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 23.07.2013 zu Teil A, Punkt 3 

der Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde beim Regierungspräsidium Kassel zur 

1. Planänderung vom 20.06.2013).  

Nicht auszuschließen sind Stoffeinträge infolge des Baustellenverkehrs, insbesondere 

Staubeinträge bei trockenem Wetter. Starke und dauerhafte Belastungen durch Stoffeinträge 

können nachteilige Auswirkungen auf das Wachstum und die Gesundheit von Pflanzen ha-

ben (planfestgestellte Unterlage 12.5.1, Teil I, S. 30). Zum Schutz vor Staubeinträgen ist 

entlang der K 2 in dem Bereich, in dem die LRT-Flächen des FFH-Gebietes an sie angren-

zen ein mindestens 2 m hoher staubdichter Bauschutzzaun zu errichten. Darüber hinaus 

sind die Baustraße und anderer Flächen, von denen Staub in die LRT-Flächen des FFH-

Gebietes eingetragen werden kann, bei trockener Witterung zu bewässern (siehe das durch 

die Nebenbestimmung A V 1.3 Nr. 4 ergänzte planfestgestelltes Maßnahmenblatt V4 i. V. m. 

planfestgestellter Unterlage 12.5.1.3 Blatt Nr. 1). Die Planfeststellungsbehörde hat die in der 

planfestgestellten Unterlage 12.2 Blatt Nr. 2 vorgenommene Korrektur der Länge des Bau-

zaunes durch einen Violetteintrag in die planfestgestellte Unterlage 12.5.1.3 Blatt Nr. 1 über-

nommen. Aufgrund der genannten Maßnahmen und wegen der zeitlichen und räumlichen 
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Begrenzung möglicher Staubeinträge sind Beeinträchtigungen der LRT 9130 und 9150 aus-

zuschließen.  

5.4.3.1.4 Beeinträchtigung durch Stickstoffeinträge  

Beeinträchtigungen durch Stickstoffeinträge können nur für die LRT 6210/6212* und 6510 

ausgeschlossen werden. Die LRT 9130 und 9150 werden im Bereich des nördlichen Portals 

des Tunnels Holstein und der LRT 9130 sehr kleinflächig auch an der Riedmühle vorhaben-

bedingt durch Stickstoffeinträge oberhalb der Bagatellschwelle von 3 % des jeweils durch die 

Hintergrundbelastung bereits überschrittenen niedrigsten Critical Load belastet.  

LRT 6212/6212*

Vorhabenbedingte Stickstoffeinträge oberhalb der Nachweisgrenze sind nur für die nicht 

prioritären Bestände des LRT im Bereich der Riedmühle zu erwarten. Der Critical Load für 

den LRT 6212 beträgt 15-25 kg/ha/a. Die Hintergrundbelastung von 17 kg/ha/a überschreitet 

den vorsorglich zu Grunde gelegten niedrigsten Wert von 15 kg/ha/a. Die vorhabenbedingte 

Zusatzbelastung wurde mit maximal 0,4 kg/ha/a ermittelt (vgl. planfestgestellte Unterlage 

12.5.1, Teil I, S. 36) und liegt damit unterhalb der Schwelle von 0,45 kg/ha/a (= 3 % von 

15 kg/ha/a).  

LRT 6510

Auch hier sind nachweisbare vorhabenbedingte Stickstoffeinträge nur für die LRT-Flächen im 

Bereich der Riedmühle mit einer Hintergrundbelastung von 17 kg/ha/a zu erwarten. Die vor-

habenbedingte Zusatzbelastung wurde mit maximal 0,5 kg/ha/a ermittelt (vgl. planfestgestell-

te Unterlage 12.5.1.2 Blatt Nr. 2). Der Critical Load für den LRT 6510 beträgt 20-30 kg/ha/a. 

Die Gesamtbelastung (Hintergrundbelastung plus Zusatzbelastung) von maximal 17,5 

kg/ha/a unterschreitet den niedrigsten Wert des Critical Load (vgl. planfestgestellte Unterlage 

12.5.1, Teil I, S. 36). 

LRT 9130

Der Critical Load für den LRT 9130 beträgt 10-20 kg/ha/a. Die Hintergrundbelastung von 

21 kg am nördlichen Portal des Tunnels Holstein und 26 kg an der Riedmühle überschreitet 

den vorsorglich zu Grunde gelegten niedrigsten Wert von 10 kg/ha/a. Die vorhabenbedingte 

Zusatzbelastung wurde mit 0,3 bis maximal 2,0 kg/ha/a ermittelt (planfestgestellte Unterlage 
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12.5.1, S. 31). Die Größe der LRT-Fläche, auf der die Bagatellschwelle von 0,3 kg/ha/a (= 

3 % von 10 kg/ha/a) überschritten wird, beträgt insgesamt 0,59 ha. Davon entfallen 0,51 ha 

auf die LRT-Fläche am Nordportal des Tunnels Holstein und 0,08 ha auf die LRT-Fläche an 

der Riedmühle (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.5.1, Teil I, S. 31). 

Die in Abhängigkeit des Gesamtbestandes des LRT im Gebiet (0,07 %) ermittelte Bagatell-

schwelle für den Flächenverlust beträgt 0,25 ha (vgl. Lambrecht/Trautner, Juni 2007, S. 37). 

Diese Schwelle wird überschritten. Nach Einschätzung der Fachgutachter kann eine poten-

zielle Beeinträchtigung des LRT durch Stickstoffeintrag nicht durch Maßnahmen vermieden 

werden. Insbesondere seien die Erfolgsaussichten grundsätzlich in Betracht kommender 

Maßnahmen zum Biomassenentzug (Stickstoffaustrag) im konkreten Fall unsicher (planfest-

gestellte Unterlage 12.5.1, Teil I, S. 37 f.). 

Vor diesem Hintergrund geht die Planfeststellungsbehörde davon aus, dass der Eintrag von 

Stickstoff in Flächen des LRT 9130 mit einer Größe von insgesamt 0,59 ha zu einer Ver-

schlechterung des Erhaltungszustandes des LRT im Gebiet und damit zu einer erheblichen 

Beeinträchtigung des Gebietes führen kann.  

LRT 9150

Der Critical Load für den LRT 9150 beträgt 10-20 kg/ha/a. Die Hintergrundbelastung von 

21 kg am nördlichen Portal des Tunnels Holstein überschreitet den vorsorglich zu Grunde 

gelegten niedrigsten Wert von 10 kg/ha/a. Die vorhabenbedingte Zusatzbelastung wurde mit 

maximal 2,0 kg/ha/a ermittelt (vgl. planfestgestellte Unterlagen 12.5.1, S. 34 [�mehr als 1 kg�] 

und 12.5.1.2 Blatt Nr. 1). Die Größe der LRT-Fläche, auf der die Bagatellschwelle von 0,3 

kg/ha/a (= 3 % von 10 kg/ha/a) überschritten wird, beträgt insgesamt 0,32 ha. Dies entspricht 

0,46 % der gesamten Fläche des LRT im Gebiet (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.5.1, 

S. 35). Die Bagatellschwelle für den Flächenverlust beträgt 0,05 ha (vgl. Lambrecht/Trautner, 

Juni 2007, S. 37). Diese Schwelle wird überschritten. Nach Einschätzung der Fachgutachter 

kann eine potenzielle Beeinträchtigung des LRT durch Stickstoffeintrag nicht durch Maß-

nahmen vermieden werden. Insbesondere seien die Erfolgsaussichten grundsätzlich in Be-

tracht kommender Maßnahmen zum Biomassenentzug (Stickstoffaustrag) im konkreten Fall 

unsicher (planfestgestellte Unterlage 12.5.1, Teil I, S. 37 f.). 
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Vor diesem Hintergrund geht die Planfeststellungsbehörde davon aus, dass der Eintrag von 

Stickstoff in Flächen des LRT 9150 mit einer Größe von insgesamt 0,32 ha zu einer Ver-

schlechterung des Erhaltungszustandes des LRT im Gebiet und damit zu einer erheblichen 

Beeinträchtigung des Gebietes führen kann.  

LRT, für die keine Erhaltungsziele festgelegt sind

Die im aktualisierten Standarddatenbogen mit einem signifikanten Vorkommen aufgeführten 

LRT 5130, 9110 und 9170 (der LRT 3140 kommt im Untersuchungsraum nicht vor, vgl. plan-

festgestellte Unterlage 12.5.1, Teil I, S. 5, Fn. 2) sind in der planfestgestellten Unterla-

ge 12.5.1 vorsorglich in die Prüfung einbezogen wurden. Die Ermittlung der vorhabenbeding-

ten zusätzlichen Belastung durch Stickstoffeinträge ergab, dass für den LRT 9170 eine Be-

einträchtigung durch Stickstoffeintrag auf einer Flächen von 0,23 ha nicht ausgeschlossen 

werden kann (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.5.1, Teil I, S. 39-41). Die Planfeststellungs-

behörde hat von einer vorsorglichen Einbeziehung der LRT 5130, 9110 und 9170 in die FFH-

Verträglichkeitsprüfung abgesehen, da bislang keine Aussage dazu getroffen werden kann, 

ob für diese LRT im Zuge der geplanten Änderung der Natura 2000-Verordnung Erhaltungs-

ziele festgelegt werden (Vermerk der Planfeststellungsbehörde vom 24.06.2013 zur Bespre-

chung mit HMUELV und FENA am 18.06.2013, S. 2 und E-Mail des HMUELV vom 

22.07.2013 zur Beantwortung einer Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 

16.07.2013). Unabhängig davon ist darauf hinzuweisen, dass eine vorhabenbedingte Ver-

schlechterung des Erhaltungszustandes des LRT 9170 vermieden wird. Zur Kompensation 

des vorhabenbedingten Eingriffs in Natur und Landschaft ist nämlich auf einer Fläche von 

0,37 ha im FFH-Gebiet außerhalb der potenziell durch Stickstoffeinträge beeinträchtigten 

Bereiche die Entwicklung eines Mischwaldes zu einem Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald 

(LRT 9170) durch die Entnahme der Kiefern und einiger Buchen vorgesehen (planfestgestell-

tes Maßnahmenblatt U38). Der LRT 9170 entsteht mit der Entnahme der Bäume; sein Erhal-

tungszustand kann aufgrund des vorhandenen Arteninventars und der vorhandenen Struktu-

ren mit �B� (gut) bewertet werden (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.5.1, Teil II, S. 14).  

Vorsorgliche Überprüfung nach dem neuesten Stand von Wissenschaft und Forschung 

Die vorsorgliche Überprüfung der Ermittlung und Bewertung vorhabenbedingter Stickstoffein-

träge nach dem neuesten Stand von Wissenschaft und Forschung hat die zuvor beschriebe-

nen Ergebnisse weitgehend bestätigt. Lediglich der Umfang der Fläche des LRT 9130, für 
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die eine Beeinträchtigung durch Stickstoffeinträge nicht ausgeschlossen werden kann, ist 

danach geringer (0,48 ha) und beschränkt sich auf die LRT-Fläche am Nordportal des Tun-

nels Holstein, d. h. die Bagatellschwelle von 3 % des maßgeblichen Critical Load wird auf 

der LRT-Fläche an der Riedmühle nicht mehr überschritten (pu/Emch + Berger, Überprüfung 

Stickstoffeintrag, 15.08.2013, S. 12).  

5.4.3.1.5 Keine Beeinträchtigung charakteristischer Arten 

Beeinträchtigungen des für den LRT 6210/6212* charakteristischen Quendel-Ameisen-

bläulings (Maculinea arion) durch das Vorhaben sind auszuschließen. Das Vorhaben hat 

keine Zerschneidungswirkung. Es führt vielmehr zu einer Verringerung der Zerschneidungs-

wirkung der B 400 zwischen den Flächen des LRT 6210/6212* an der Riedmühle und am 

Ottilien-Berg, da es zu einer Reduzierung der Verkehrsmenge auf der B 400 führen wird. 

Aufgrund der Entfernung des Baufeldes und der Trasse von den Flächen des LRT 

6210/6212* sind keine bau- oder betriebsbedingten Auswirkungen zu besorgen. Es ist insbe-

sondere nicht davon auszugehen, dass die Art gegenüber Stickstoffeinträgen empfindlicher 

ist als der LRT 6210/6212* (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.5.1, Teil I, S. 15).  

Eine Verschlechterung des günstigen Erhaltungszustandes der für die LRT 9130 und 9150 

charakteristischen Arten Schwarz- und Grauspecht ist ebenfalls auszuschließen. Die Beurtei-

lung betriebsbedingter Auswirkungen erfolgt, wie bereits ausgeführt (vgl. oben unter 

C III 5.2.3.1.3), anhand der Effektdistanz, die beim Schwarzspecht 300 m und beim Grau-

specht 400 m vom Fahrbahnrand beträgt, sowie des kritischen Schallpegels von 58 dB(A) 

am Tag (Garniel/Mierwald, Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr, S. 14 f.). Die 58 dB(A)-

Isophone ist in der � von der Vorhabenträgerin auf Veranlassung der Planfeststellungsbe-

hörde ersetzten � planfestgestellten Unterlage 12.4.2 dargestellt. Ebenfalls ersichtlich ist ihre 

geringfügige Verschiebung infolge der von der Planfeststellungsbehörde erbetenen Neube-

rechnung der Verkehrslärmimmissionen (vgl. Antwort der Vorhabenträgerin vom 12.06.2013 

auf Frage 8 der Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 21.05.2013 und Antwort 

der Vorhabenträgerin vom 01.08.2013 auf die Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde 

zum ASB vom 30.07.2013).

Keines der in der planfestgestellten Unterlage 12.5.1.2 dargestellten zehn Brutvorkommen 

befindet sich innerhalb der Effektdistanz bzw. der 58 dB(A)-Isophone (vgl. auch planfestge-

stellte Unterlage 12.5.1, Teil I, S. 32). Aus diesem Grund ist eine betriebsbedingte Ver-
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schlechterung des Erhaltungszustandes von Schwarz- und Grauspecht im Gebiet nicht zu 

besorgen. Einer ergänzenden Ermittlung der Beeinträchtigung von außerhalb der Brutrevie-

re, aber innerhalb des Aktionsraumes der Spechte (Nahrungshabitate) gelegenen LRT-

Flächen bedarf es nicht, da eine besondere Empfindlichkeit der Spechtarten gegenüber 

Lärm und sonstigen Effekten bei der Nahrungssuche nicht bekannt ist (planfestgestellte Un-

terlage 12.5.1, Teil I, S. 22 oben). Im Übrigen wäre bei einer solchen Ermittlung zu berück-

sichtigen, dass innerhalb der Effektdistanz bzw. der 58 dB(A)-Isophone die Habitateignung in 

Abhängigkeit von der Verkehrsmenge graduell abnimmt (bis zu 20 % bei � 10.000 Kfz/24 h, 

bis zu 40 % bei > 10.000-20.000 Kfz/24 h uns bis zu 60 % bei > 20.000-30.000 Kfz/Stunde, 

vgl. Garniel/Mierwald, Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr, 2010, S. 105), d. h. Lärm und 

sonstige Effekte bewirken keinen Totalverlust eines Habitats. 

Auch baubedingte Auswirkungen sind aufgrund der Entfernung der Brutvorkommen vom 

Baufeld auszuschließen (so im Ergebnis auch planfestgestellte Unterlage 12.5.1, Teil I, 

S. 21 f.). Das dem Baufeld nächstgelegene Revierzentrum ist das des Schwarzspechtes 

südöstlich des nördlichen Portals des Tunnels Holstein. Es befindet sich ca. 600 m vom 

Tunnelportal entfernt. Da die K 2 im Bereich östlich der Trasse nicht als Baustraße genutzt 

werden wird, sind baubedingte Störungen durch Verkehrslärm, die über den betrachteten 

betriebsbedingten Verkehrslärm hinausgehen, auszuschließen. Es ist auch nicht davon aus-

zugehen, dass der Baulärm zu größeren Störwirkungen führen wird als der Verkehrslärm, da 

intermittierende Schallquellen zwar eine Schreckwirkung haben können, jedoch keine dauer-

hafte Maskierung, also eine Überdeckung der Vogelrufe und -gesänge, auslösen (vgl. 

Garniel/Mierwald, Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr, 2010, S. 5).  

5.4.3.2 Anhang II-Art Großes Mausohr  

Das Vorhaben hat keine Auswirkungen, die zu einer Verschlechterung des Erhaltungszu-

stands des Großen Mausohrs im Gebiet führen können.  

Die FFH-Verträglichkeitsprüfung beschränkt sich auf das Große Mausohr als der einzigen Art 

nach Anhang II der FFH-RL, für die in der Natura 2000-Verordnung Erhaltungsziele festge-

legt sind. Entgegen der Stellungnahme des BUND im Anhörungsverfahren (Schreiben vom 

04.10.2012, S. 34) war die Bechsteinfledermaus nicht in die FFH-Verträglichkeitsprüfung für 

das Gebiet �Wälder und Kalkmagerrasen der Ringgau-Südabdachung� einzubeziehen. Ist ein 

Gebiet durch eine Verordnung des Landes als Schutzgebiet ausgewiesen, ergeben sich die 
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Maßstäbe für die Verträglichkeit aus dem Schutzzweck und den dazu erlassenen Vorschrif-

ten (vgl. BVerwG, Urteil vom 14.04.2010 � 9 A 5.08 �, Rn. 30). Die Planfeststellungsbehörde 

teilt nicht die Einschätzung in dem in der Stellungnahme des BUND in Bezug genommenen 

Gutachten der PAN Planungsbüro für angewandten Naturschutz GmbH, wonach auch die 

Anhang II-Art Bechsteinfledermaus in die Verträglichkeitsprüfung hätte einbezogen werden 

müssen, da sie im FFH-Gebiet nachgewiesen worden sei. Der Umstand, dass eine Anhang 

II-Art in einem FFH-Gebiet nachgewiesen wurde, begründet für sich genommen keine Ver-

pflichtung, den Schutzzweck des Gebietes um die Festlegung von Erhaltungszielen für die 

betreffende Art zu erweitern. Im Übrigen wird von der PAN Planungsbüro für angewandten 

Naturschutz GmbH auch nicht nachvollziehbar dargelegt, durch wen die Art wo im Gebiet 

nachgewiesen worden sein soll. Die Aufnahme der Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) 

in den aktualisierten Standarddatenbogen beruhte anscheinend auf einem Versehen, denn 

nach Auskunft der zuständigen Fachbehörden wurde die Art bislang im Gebiet nicht nach-

gewiesen (vgl. Vermerk der FENA vom 28.06.2013, S. 2 f.). Nach derzeitigem Kenntnisstand 

ist nicht geplant, für die Art in diesem Gebiet Erhaltungsziele festzulegen (Protokoll der Plan-

feststellungsbehörde vom 24.06.2013 über eine Besprechung mit Vertretern von HMUELV 

und FENA vom 18.06.2013, S. 2). 

5.4.3.2.1 Beschreibung und Vorkommen des Großen Mausohrs 

Im Gebiet ist eine Wochenstubenkolonie des Großen Mausohrs nachgewiesen. Diese nutzt 

neben dem zum FFH-Gebiet gehörenden Quartier im Dachstuhl eines Seniorenwohnheimes 

in Wommen (Stift Wommen) ein weiteres Quartier in einem Hohlraum eines Brückenpfeilers 

der Talbrücke der A 4 nördlich von Wommen. Die anhand der Anzahl der adulten Weibchen 

ermittelte Größe der Wochenstubenkolonie wird in der Grunddatenerfassung für die Jahre 

2003-2007 mit ca. 200-250 angegeben und für 2008 mit 290-300 (GDE 2009, S. 79). Weitere 

Wochenstubenquartiere sind ebenso wenig bekannt wie Winterquartiere der Kolonie. Be-

kannt sind nur Männchenquartiere, Einzelquartiere und Zwischenquartiere in Gebäuden in 

Weißenborn, Lindenau und Breitau. Es wird davon ausgegangen, dass ein Quartier- und 

Wochenstubenverbund existiert, der sich auf den Werra-Meißner-Kreis und auch auf Thürin-

gen erstreckt (GDE 2009, S. 78; Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde beim Re-

gierungspräsidium Kassel im Anhörungsverfahren vom 02.11.2012, Punkt A b) Nr. 3 [S. 4]).  

Nach den in der Grunddatenerfassung zusammengefassten Erkenntnissen jagen die Maus-

ohren der Kolonie Wommen vermutlich überwiegend in den Wäldern in einem Umkreis von 
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15 km von der Kolonie. Die Mehrzahl der Wälder in diesem Bereich weist eine für Jagdgebie-

te des Mausohrs geeignete Habitatstruktur auf. Das Große Mausohr jagt bevorzugt in unter-

holzfreien Laubmischwäldern mit weitgehend vegetationsfreier Bodenfläche. Diese ermögli-

chen ihnen die Jagd auf bodenaktive Laufkäfer, die Hauptnahrungsquelle der Art.  

Der Erhaltungszustand des Großen Mausohrs im FFH-Gebiet wird trotz einer �wahrschein-

lich als hervorragend (Wertstufe A)� zu beurteilenden Populationsstruktur wegen fehlender 

Daten für die Jagdgebiete und nicht bekannter Winterquartiere mit �B� (gut) bewertet (GDE 

2009, S. 80).  

2010 wurden im Bereich der VKE 60 faunistische Untersuchungen u. a. für Fledermäuse 

unter Einbeziehung des Großen Mausohrs durchgeführt (vgl. Simon & Widdig GbR, Neubau 

der BAB A 44, VKE 60, Aktualisierung der Datengrundlage für den LBP und den Arten-

schutzbeitrag, Bericht Dezember 2010 [im Folgenden: Simon & Widdig GbR, VKE 60, 

2010]). Dabei wurden in den beiden bekannten Wochenstubenquartieren des Großen 

Mausohrs im Stift Wommen sowie in der Talbrücke der A 4 im Juli und August 2010 die adul-

ten Tiere gezählt. Aufgrund der Ergebnisse der Zählungen wurde die Größe der Kolonie auf 

150-170 Tiere geschätzt (vgl. Simon & Widdig GbR, VKE 60, 2010, S. 20). Im Jahr 2011 

stieg die Zahl der Tiere wieder auf ca. 250 (vgl. Simon & Widdig GbR, Monitoring der Wo-

chenstuben des Großen Mausohrs im Bereich des FFH-Gebietes 4825-302 �Werra- und 

Wehretal�, Kurzbericht vom 04.11.2011, S. 9). 2012 wurden nur ca. 120 Tiere in einer Kam-

mer der Talbrücke Wommen gezählt. Zum Zeitpunkt der Erfassung befanden sich keine Tie-

re in dem Wochenstubenquartier im Stift Wommen. Da im Bereich der Pfeilerköpfe der Tal-

brücke mehrere Kammern vorhanden sind, könnten sich weitere Mausohren in anderen 

Kammern aufgehalten haben (vgl. Simon & Widdig GbR, Monitoring der Wochenstuben des 

Großen Mausohrs im Bereich des FFH-Gebietes 4825-302 �Werra- und Wehretal�, Kurzbe-

richt vom 30.10.2012, S. 10 f.). 

Im Rahmen der 2010 durchgeführten faunistischen Untersuchungen wurde mittels Telemet-

rie für die Kolonie des Großen Mausohrs in Wommen in drei wichtigen Phasen der Wochen-

stubenzeit � Gravidität (10.05-13.05.), Laktation (05.07.-08.07.) und Postlaktation (02.08.-

05.08.) � der Aktionsraum adulter Weibchen bestimmt. Hierfür wurden in jeder Phase der 

Wochenstubenzeit jeweils zehn Individuen im Stift Wommen mit einem Sender versehen. In 

der darauf folgenden Nacht wurde von möglichst jedem Tier mindestens einmal der Aufent-
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haltsraum bestimmt. Insgesamt wurden 30 Tiere besendert; von 25 dieser Tiere konnten die 

Aufenthaltsräume ermittelt werden (vgl. Anlage 2 zu Simon & Widdig GbR, VKE 60, 2010, 

S. 6 und S. 17). Zusätzlich wurde bei jedem besenderten Tier versucht zu ermitteln, in wel-

chem Quartier es den Tag verbrachte.  

Die Aufenthaltsräume befanden sich in einem Gebiet, das vom Philippskopf nordöstlich von 

Ulfen über die Wälder nördlich Nesselröden bis nach Herleshausen reicht und im Süden auf 

Höhe der gedachten Linie Richelsdorf-Gerstungen-Unterellen endet, wobei sich die meisten 

Tiere in den Wäldern südöstlich und südwestlich von Sallmannshausen aufhielten (vgl. Si-

mon & Widdig GbR, VKE 60, 2010, S. 24 und Karte 2). Die Quartiersuche ergab, dass neben 

den Wochenstubenquartieren in Wommen ein Quartier in Sallmannshausen (südlich von 

Wommen) und eines in Nesselröden (nördlich von Wommen) sowie in geringem Umfang 

Spaltenquartiere in der Talbrücke der A 4 bei Herleshausen genutzt werden (vgl. Simon & 

Widdig GbR, VKE 60, 2010, S. 18 f.). Der Aktionsraum der telemetrierten Tiere der Kolonie 

erstreckt sich über eine Entfernung von ca. 7,5 km rund um die Wochenstubenquartiere in 

Wommen und umfasst eine Fläche von ca. 63 km² (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.5.1, 

Teil I, S. 12).  

Für die weitere Prüfung wird zum einen angenommen, dass die Mausohren der Kolonie 

Wommen auch in ausreichend strukturierten Wäldern außerhalb des zuvor beschriebenen 

Hauptaktionsraumes jagen. Zum anderen wird angenommen, dass auch Mausohren aus 

anderen Kolonien die Wälder des FFH-Gebietes zum Jagen aufsuchen (vgl. planfestgestellte 

Unterlage 12.5.1, Teil I, S. 12 und Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde beim Re-

gierungspräsidium Kassel im Anhörungsverfahren vom 02.11.2012, Punkt A b) Nr. 3).  

5.4.3.2.2 Keine Auswirkungen auf den Erhaltungszustand 

Das planfestgestellte Vorhaben wirkt sich auf die in der Natura 2000-Verordnung festgeleg-

ten Ziele  

• Erhaltung von alten großflächigen, laubholzreichen Wäldern mit Totholz und Höhlen-

bäumen bevorzugt als Buchenhallenwälder als Sommerlebensraum und Jagdhabitat,  

• Erhaltung von funktionsfähigen Winter- und Sommerquartieren 

und 
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• Erhaltung von Wochenstubenquartieren, in denen keine fledermausschädlichen Holz-

schutzmittel zum Einsatz kommen, 

nicht aus. Es nimmt nämlich weder anlage- noch baubedingt Flächen des FFH-Gebietes in 

Anspruch und verursacht aufgrund der Entfernung des Baufeldes bzw. der Trasse auch kei-

ne bau- oder betriebsbedingten Störungen von Jagdhabitaten oder Quartieren des Großen 

Mausohrs (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.5.1, Teil I, S. 21).  

Auch das Ziel  

• Erhaltung von Gehölzstrukturen entlang der Hauptflugrouten im Offenland 

wird durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt. Das Erhaltungsziel bezieht sich � wie bereits 

ausgeführt (vgl. oben unter C III 5.2.3.2.4) � auf die für den Erhalt der Art bedeutsame Ver-

bindung zwischen den in der Regel in einem Siedlungsgebiet (Kirchturm, Dachstuhl o. ä.) 

gelegenen Wochenstubenquartieren und den in der Regel in großflächigen altholzreichen 

Wäldern und damit in einer gewissen Entfernung zu den Wochenstubenquartieren gelege-

nen Jagdgebieten (vgl. Antwort der Vorhabenträgerin vom 12.06.2013 auf Frage 4 der Auf-

klärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 21.05.2013). Hauptflugrouten im Sinne des 

Erhaltungsziels sind im Untersuchungsraum der VKE 50 nicht nachgewiesen worden. Dies 

gilt ebenso für regelmäßig und nicht nur von einzelnen Individuen genutzte Flugwege zwi-

schen maßgeblichen Gebietsbestandteilen, etwa zwischen Jagdhabitaten des Gebietes oder 

zwischen einem Jagdhabitat des Gebietes und einem Jagdhabitat oder Wochenstubenquar-

tier eines benachbarten FFH-Gebietes. Unabhängig davon ist auch nicht ersichtlich, dass 

das Vorhaben zu einer Zerschneidung solcher Flugwege führen könnte, da die Trasse der 

A 44 südlich des Gebiets verläuft, das der Trasse nächstgelegene Wochenstubenquartier 

des Großen Mausohrs in Hoheneiche nördlich der Trasse liegt und der Verkehr auf der 

B 400 im Bereich zwischen den Gebietsteilen Riedmühle und Steinbühl vorhabenbedingt 

abnehmen wird.  

Selbst wenn die Einschätzung, nach der es keine für den Erhaltungszustand des Großen 

Mausohrs im Gebiet maßgeblichen Flugwege im Untersuchungsraum gibt, unzutreffend sein 

sollte und eine vorhabenbedingte Beeinträchtigung solcher Flugwege nicht ausgeschlossen 

werden könnte, wäre wegen der zur Vermeidung der Verwirklichung artenschutzrechtlicher 

Verbotstatbestände in Bezug auf das Große Mausohr und andere Fledermausarten planfest-
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gestellten Maßnahmen eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes des Großen Maus-

ohrs nicht zu besorgen.  

5.4.4 Auswirkungen anderer Pläne und Projekte 

Auswirkungen des bereits planfestgestellten nachfolgenden Abschnittes der VKE 60 der 

A 44, die kumulativ zu den Auswirkungen des planfestgestellten Vorhabens zu betrachten 

sind, gibt es nicht. Die Prüfung der Verträglichkeit des Abschnittes der VKE 60 mit den Erhal-

tungszielen des Gebietes hat ergeben, dass unmittelbare oder mittelbare Verluste von LRT-

Flächen auszuschließen sind, wobei im Übergangsbereich von der VKE 50 zur VKE 60 

Stickstoffemissionen des Verkehrs auf beiden Abschnitten in der Berechnung der � jeweils 

die Nachweisgrenze unterschreitenden � vorhabenbedingten Zusatzbelastung berücksichtigt 

wurden (vgl. Planfeststellungsbeschluss des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr 

und Landesentwicklung vom 27.02.2013 � 61 k 04/2.132 �, S. 107 f. und 112 f.). Aufgrund 

der im Planfeststellungsbeschluss für die VKE 60 planfestgestellten Schadensbegrenzungs-

maßnahmen kann auch eine Verschlechterung des Erhaltungszustands des Großen Maus-

ohrs im Gebiet ausgeschlossen werden (Planfeststellungsbeschluss des Hessischen Minis-

teriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung vom 27.02.2013 � 61 k 04/2.132 �, 

S. 113 ff.). Insoweit gibt es keine im Zusammenhang mit dem planfestgestellten Vorhaben zu 

betrachtenden Auswirkungen.  

Auswirkungen des auf der Grundlage des Bebauungsplans Nr. 22 �RuheForst Werraland in 

Herleshausen� der Gemeinde Herleshausen 2012 in Betrieb genommenen Bestattungsplat-

zes (Naturfriedhof) sind für die Verträglichkeitsprüfung nicht relevant. Der Naturfriedhof be-

findet sich innerhalb der Grenzen des FFH-Gebietes nordöstlich von Nesselröden, einem 

Ortsteil von Herleshausen. Nach der im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung des Be-

bauungsplans durchgeführten FFH-Verträglichkeitsprüfung (BÖF Büro für angewandte 

Forstplanung, FFH-Verträglichkeitsprüfung nach § 34 BNatSchG für das FFH-Gebiet DE 

4926-305 �Wälder und Kalkmagerrasen der Ringgau-Südabdachung als Bestandteil der Pla-

nungsunterlagen zum Bebauungsplan Nr. 22 �RuheForst Werraland in Herleshausen�, Sep-

tember 2011) ist das vom Bebauungsplan erfasste Gebiet 6,4 ha groß. Durch die Anlage 

eines Parkplatzes und einer Andachtsstätte werden bis zu 370 m² des LRT 9130 in Anspruch 

genommen. Da die Inanspruchnahme einer Fläche von 370 m² deutlich die Bagatellschwelle 

nach Lambrecht/Trautner unterschreitet, wird insoweit und hinsichtlich weiterer geprüfter 

Erhaltungsziele eine erhebliche Beeinträchtigung des Gebietes ausgeschlossen. Da eine 
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Beeinträchtigung des Erhaltungszustandes des LRT 9130 durch das planfestgestellte Vor-

haben nicht ausgeschlossen werden kann und insoweit eine Ausnahmeprüfung erfolgt (siehe 

unten unter 5.5), besteht nach Einschätzung der Planfeststellungsbehörde kein Anlass für 

eine Betrachtung kumulativer Wirkungen durch Flächenverlust. Jedenfalls ist die im Hinblick 

auf die erhebliche Beeinträchtigung des LRT 9130 planfestgestellte Kohärenzsicherungs-

maßnahme (siehe unten unter 5.5.4) auch dann ausreichend, wenn zu der Fläche des LRT 

9130, für die eine erhebliche Beeinträchtigung durch das planfestgestellte Vorhaben ange-

nommen wird, die durch die Anlage des Naturfriedhofs in Anspruch genommene Fläche des 

LRT 9130 zu addieren sein sollte. 

Weitere Projekte und Pläne, deren Auswirkungen kumulativ betrachtet werden müssten, gibt 

es nicht (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.5.1, Teil I, S. 42).  

5.5 Ausnahmeprüfung für das FFH-Gebiet �Wälder und Kalkmagerrasen der Ringgau-

Südabdachung� 

Das planfestgestellte Vorhaben kann abweichend von dem Verbot des § 34 Abs. 2 

BNatSchG zugelassen werden. Es ist aus zwingenden Gründen des öffentlichen Interesses, 

einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art, notwendig, § 34 Abs. 3 Nr. 1 

BNatSchG (s. u. 5.5.1). Diese Gründe überwiegen das Integritätsinteresse des FFH-

Gebietes (s. u. 5.5.2). Zumutbare Alternativen, den mit dem Vorhaben verfolgten Zweck an 

anderer Stelle ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen zu erreichen, bestehen nicht, 

§ 34 Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG (s. u. 5.5.3). Die zur Sicherung des Zusammenhangs des Net-

zes Natura 2000 notwendigen Maßnahmen sind planfestgestellt worden, § 34 Abs. 5 Satz 1 

BNatSchG (s. u. 5.5.4).  

5.5.1 Zwingende Gründe des öffentlichen Interesses 

Für das Vorhaben streiten zwingende Gründe des öffentlichen Interesses. Die mit dem Vor-

haben verfolgten oben unter C III 1.1 dargestellten Planungsziele beruhen auf einem durch 

Vernunft und Verantwortungsbewusstsein geleiteten staatlichen Handeln, deren Erreichen im 

öffentlichen Interesse liegt. Die Verwirklichung des Vorhabens ist im Hinblick sowohl auf das 

nationale als auch auf das europäische Fernstraßennetz aus verkehrlichen Gründen erfor-

derlich. 
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Das Vorhaben ist Bestandteil des Verkehrsprojektes Deutsche Einheit Nr. 15. Dieses um-

fasst den Neubau der Bundesautobahn A 44 zwischen der A 7 bei Kassel und der A 4 bei 

Wommen und den Ausbau der A 4 bis nach Görlitz. Das Verkehrsprojekt Deutsche Einheit 

Nr. 15 hat nach dem Bundesverkehrswegeplan die besondere Funktion, durch eine gemein-

same Verkehrsinfrastruktur zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in den alten und 

neuen Bundesländern beizutragen. Durch die Schließung der bestehenden Lücke im Auto-

bahnnetz zwischen Kassel und Eisenach soll das Zusammenwachsen insbesondere der 

durch die A 44 verbundenen Regionen Ruhrgebiet und Sachsen ermöglicht werden.  

Die A 44 zwischen Kassel und der A 4 bei Wommen war bereits in dem als Anlage zum 

Fernstraßenausbaugesetz i. d. F. vom 15.11.1993 (BGBl I S. 1878) beigefügten Bedarfsplan 

für die Bundesfernstraßen als Vorhaben des vordringlichen Bedarfs enthalten. Auch der der 

aktuellen Fassung des Fernstraßenausbaugesetzes als Anlage beigefügte Bedarfsplan, der 

2004 beschlossen und 2009/2010 überprüft wurde (vgl. Bundesministerium für Verkehr, Bau 

und Stadtentwicklung, Ergebnisse der Überprüfung der Bedarfspläne für die Bundesschie-

nenwege und die Bundesfernstraßen, 11.11.2010, veröffentlicht auf der Internetseite 

www.bmvbs.de, S. 3 und Anlage 1) enthält die A 44 als Vorhaben des vordringlichen Be-

darfs. Diese Entscheidung des Gesetzgebers hat ein hohes Gewicht. 

Die von der Vorhabenträgerin vorgelegte vorhabenbezogene Dimensionierungsprognose 

2025 bestätigt den Verkehrsbedarf, der für die Aufnahme des Vorhabens in den Bedarfsplan 

mit ausschlaggebend war (vgl. Modus Consult, Verkehrsuntersuchung A 44 Kassel-

Herleshausen, Dimensionierungsprognose 2025, Fortschreibung 2009, Oktober 2010 [im 

Folgenden: Modus Consult, Dimensionierungsprognose 2025] = entscheidungserhebliche 

Unterlagen/Ordner 3, Nr. 3). Die durchschnittliche werktägliche Verkehrsbelastung (DTVw) 

auf der A 44 wird danach im Planungsfall 2025 zwischen ca. 19.000 und ca. 42.000 Kfz/d 

liegen. Der prognostizierte Durchgangsverkehr von ca. 13.600 Kfz/d (4.800 SV/d) von der 

A 7 in Kassel bis zum Anschluss an die A 4 (vgl. Modus Consult, Dimensionierungsprognose 

2025, S. 55) bestätigt den hohen Verkehrswert der neuen Autobahn für ihre Funktion, eine 

Lücke im Autobahnnetz zu schließen und dadurch das Zusammenwachsen der verbundenen 

Regionen in den östlichen und westlichen Bundesländern zu fördern. Die Verkehrsbelastung 

für den Streckenabschnitt der VKE 50 zwischen der Anschlussstelle (AS) Sontra/Ost und der 

AS Ulfen wird im Jahr 2025 ca. 22.500 Kfz/d betragen mit einem Schwerverkehrsanteil von 

ca. 27 % (ca. 6.100 SV/d). Zwischen der AS Ulfen und dem Autobahndreieck Wommen ist 
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von einer Verkehrsmenge von ca. 20.000 Kfz/d mit einem Schwerverkehrsanteil von ca. 

30 % (ca. 6.000 SV/d) auszugehen (vgl. Modus Consult, Dimensionierungsprognose 2025, 

Plan 61 und 71). 

Das Vorhaben hat als Abschnitt des Verkehrsprojektes �Neubau der A 44 zwischen der A 7 

bei Kassel und der A 4 bei Wommen� eine europäische Verbindungs- und Raumerschlie-

ßungsfunktion. Es ist Bestandteil des transeuropäischen Verkehrsnetzes (vgl. Karte des Ab-

schnitts 2.5 des Anhangs I des Beschlusses Nr. 661/2010/EU des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 07.07.2010 über Leitlinien der Union für den Aufbau eines transeuropäi-

schen Verkehrsnetzes [ABl. Nr. L 204, S. 1]). Seine Umsetzung erfüllt wichtige Ziele hinsicht-

lich der reibungslosen Funktion des Binnenmarktes und der Stärkung des wirtschaftlichen 

und sozialen Zusammenhalts in der Europäischen Union.  

Das Vorhaben dient der regionalen Erschließung und der Wirtschaftsförderung. Der Neubau 

der A 44 hat eine besondere verkehrliche Bedeutung für die Region Nordhessen (Regional-

plan Nordhessen 2009, Abschnitt Straßenverkehr, Ziel 2). Die A 44 bündelt die regionalen 

und überregionalen Verkehre entlang der Entwicklungsbänder und verbessert die Erreich-

barkeit der Oberzentren und der Mittelzentren Eschwege und Sontra durch leistungsfähige 

Fernstraßen für einen zügigen Verkehrsfluss (vgl. Regionalplan Nordhessen 2009, Abschnitt 

Straßenverkehr, Grundsatz 1 und Grundsatz 3). Darüber hinaus ermöglicht sie den An-

schluss des wirtschafts- und strukturschwachen Werra-Meißner-Kreises an das internationa-

le Verkehrsnetz. Der Werra-Meißner-Kreis ist als einziger noch verbleibender Raum in Hes-

sen Fördergebiet �C� der Gemeinschaftsaufgabe �Verbesserung der regionalen Wirtschafts-

struktur� 2007-2013 (vgl. BT-Drs. 16/13950, S. 166 und Karte 1 �GRW-Fördergebiete 2007-

2013�). Es ist damit zu rechnen, dass die A 44 zu einer Ansiedlung von Gewerbebetrieben 

und damit einer deutlichen Verbesserung der Wirtschaftsstruktur führen wird. 

Schließlich erhöht das Verkehrsprojekt �Neubau der A 44 zwischen der A 7 bei Kassel und 

der A 4 bei Wommen� die Verkehrssicherheit, beseitigt die bestehenden Verkehrsengpässe 

auf den Bundesfernstraßen und entlastet das regionale Straßennetz, wodurch die Ortslagen 

von Verkehrs- und Immissionsbelastung durch den Durchgangsverkehr entlastet werden 

(vgl. Regionalplan Nordhessen 2000, Abschnitt Straßenverkehr, Grundsatz; Regionalplan 

Nordhessen 2009, Abschnitt Straßenverkehr, Grundsatz 2). Dies gilt im Abschnitt der 

VKE 50 insbesondere für die durch die Stadt Sontra führende K 28 und die am Rand der 
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Ortslagen von Breitau und Ulfen entlang führende B 400, für die im Planfall eine Verkehrs-

abnahme um rund 40 % (K 28) bzw. um 80-90 % (B 400) prognostiziert ist (vgl. Modus 

Consult, Dimensionierungsprognose 2025, Pläne 55 und 66). 

5.5.2 Abwägung mit dem Interesse an der Integrität des Gebietes  

Die dargelegten zwingenden Gründe des öffentlichen Interesses an der Verwirklichung des 

Vorhabens überwiegen das Interesse an der Integrität des FFH-Gebietes �Wälder und Kalk-

magerrasen der Ringgau-Südabdachung�, d. h. das Interesse, das Gebiet nicht durch zu-

sätzliche Stickstoffeinträge in Flächen der LRT 9130 und 9150 erheblich zu beeinträchtigen. 

Die Planfeststellungsbehörde geht davon aus, dass durch das planfestgestellte Vorhaben 

zwei Teilflächen des LRT 9130 (0,51 ha am Nordportal des Tunnels Holstein und 0,08 ha an 

der Riedmühle) sowie eine Teilfläche des LRT 9150 (0,32 ha am Nordportal des Tunnels 

Holstein) erheblich beeinträchtigt werden. Die erheblich beeinträchtigten Teilflächen liegen �

mit Ausnahme der mit 0,08 ha für sich genommen die Flächen-Bagatellschwelle nach 

Lambrecht/Trautner unterschreitenden Teilfläche an der Riedmühle � am Rand des FFH-

Gebietes im Bereich einer Waldspitze und sind im Verhältnis zu der Gesamtfläche klein. Die 

beeinträchtigte Fläche des LRT 9130 umfasst 0,07 %, die des LRT 9150 0,46 % der Fläche, 

die der jeweilige LRT im Gebiet insgesamt einnimmt.  

Bei der Bewertung des Interesses an der Integrität des Gebietes ist weiter zu berücksichti-

gen, dass Stickstoffeinträge, insbesondere wenn sie die Bagatellschwelle von 3 % des nied-

rigsten Critical Load � wie hier � nur geringfügig überschreiten, zum einen nur sehr langfristig 

eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes von LRT bewirken und zum andern auch 

nicht zu einem Verlust, sondern zu graduellen Funktionsbeeinträchtigungen der betroffenen 

LRT-Flächen führen (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.5.1, Teil II, S. 7). Darüber hinaus 

halten es die Fachgutachter wegen der seit einigen Jahren zu beobachtenden Verringerung 

der Stickstoff-Hintergrundbelastung � insoweit ist mit dem Abstellen auf den UBA-Datensatz 

von 2007 eine Worst-Case-Annahme verbunden � für nicht unwahrscheinlich, dass die Ge-

samtbelastung unter den Critical Load sinken wird, bevor eine vorhabenbedingte Verschlech-

terung des Erhaltungszustands des LRT auf den betroffenen Flächen eintreten wird (vgl. 

planfestgestellte Unterlage 12.5.1, Teil II, S. 7).
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Vor diesem Hintergrund sind die für das Vorhaben streitenden zwingenden Gründe des öf-

fentlichen Interesses höher zu gewichten als das Interesse an der Integrität des Gebietes. 

Da dem planfestgestellten Vorhaben keine unüberwindlichen Belange des FFH-Gebiets-

schutzes entgegenstehen, besteht kein Grund von dem Vorhaben Abstand zu nehmen (Null-

variante).  

5.5.3 Keine zumutbaren Alternativen 

Zumutbare Ausführungs- oder Standort-Alternativen im Sinne des § 34 Abs. 3 Nr. 2 

BNatSchG bestehen nicht.  

Zum einen gibt es keine zumutbare technische Lösung, um den vorhabenbedingten Stick-

stoffeintrag so weit zu reduzieren, dass eine erhebliche Beeinträchtigung der LRT 9130 und 

9150 am Nordportal des Tunnels Holstein ausgeschlossen werden kann (dazu nachfolgend 

unter 5.5.3.2). Zum anderen gibt es keine alternative Trassenführung, die zu keinen oder 

geringeren Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes �Wälder und Kalkmagerrasen der 

Ringgau-Südabdachung� oder eines anderen Natura 2000-Gebietes führt (dazu nachfolgend 

unter 5.5.3.3).  

5.5.3.1 Prüfungsmaßstab 

Die Planfeststellungsbehörde hat unter Anwendung des strengen FFH-rechtlichen Vermei-

dungsgebots geprüft, ob es eine Alternative gibt, mit der die Planungsziele unter Inkaufnah-

me von zumutbaren Abstrichen ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen eines Natura 

2000-Gebietes erreicht werden können.  

Eine solche Alternative muss ihrerseits zumutbar sein. Die Vorhabenträgerin darf von einer 

Alternative Abstand nehmen, wenn diese ihr unverhältnismäßige Opfer abverlangt oder an-

dere Gemeinwohlbelange erheblich beeinträchtigt. Ob Kosten oder sonstige Belastungen 

und Nachteile einer Alternative außer Verhältnis zu dem mit ihr erzielbaren Gebietsschutz 

stehen, ist am Gewicht der beeinträchtigten relevanten Schutzgüter zu messen. Richtschnur 

hierfür sind die Schwere der Gebietsbeeinträchtigung, Anzahl und Bedeutung etwa betroffe-

ner Lebensraumtypen oder Arten sowie der Grad der Unvereinbarkeit mit den Erhaltungszie-

len. Je größer der �Gewinn� einer Alternativlösung für die Wahrung der Erhaltungsziele ist, 

desto umfassender ist der Anspruch an Vermeidungsmaßnahmen auch unter Einschluss der 
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hierfür erforderlichen finanziellen Mittel (vgl. BVerwG, Urteil vom 17.05.2002 � 4 A 28.01 �, 

Rn. 37, 41). 

Bei der Prüfung von alternativen Trassenführungen ist es ausreichend, die in Betracht kom-

menden Alternativen anhand einer Grobanalyse zu prüfen. Weder die Vorhabenträgerin 

noch die Planfeststellungsbehörde ist verpflichtet, Alternativtrassen zu entwickeln, wenn sich 

� wie im Fall der vom BUND vorgeschlagenen alternativen Trassenführung im ersten Stre-

ckenabschnitt � solche Alternativen nicht aufdrängen.  

5.5.3.2 Keine zumutbare technische Alternative 

Es besteht keine zumutbare technische Alternative, mit der eine erhebliche Beeinträchtigung 

der LRT 9130 und 9150 vermieden werden kann.  

Die Vorhabenträgerin hat für den Bereich des Nordportals des Tunnels Holstein drei techni-

sche Alternativen untersucht, von denen nur zwei als geeignet erachtet wurden, relevante 

Stickstoffeinträge zu vermeiden (vgl. Antwort der Vorhabenträgerin vom 12.08.2013 zur Fra-

ge 3 der Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 08.08.2013), nämlich eine Modi-

fikation des Lüftungssystems im Tunnel Holstein sowie eine einseitige ca. 170 m lange Tun-

nelverlängerung bzw. Einhausung (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.5.1, Teil II, S. 10-12). 

Dabei stellt die Tunnelverlängerung bzw. Einhausung mit geschätzten zusätzlichen Kosten 

i. H. v. 4,2 Mio. Euro die kostengünstigere dieser beiden technischen Alternativen dar. Mit ihr 

könnte der vorhabenbedingte Eintrag von Stickstoff oberhalb der 3 %-Bagatellschwelle in die 

Fläche des LRT 9150 vermieden und in die Fläche des LRT 9130 von 5.100 m² auf 530 m² 

reduziert werden, womit unter Berücksichtigung der 800 m² großen beeinträchtigten Fläche 

an der Riedmühle die Flächen-Bagatellschwelle nach Lambrecht/Trautner von 2.500 m² un-

terschritten würde (planfestgestellte Unterlage 12.5.1, Teil II, S. 11). Durch eine Tunnelver-

längerung bzw. Einhausung könnte also eine erhebliche Beeinträchtigung des FFH-Gebietes 

vermieden werden.  

Allerdings ist diese technische Alternative keine zumutbare Alternative. Die Planfeststel-

lungsbehörde teilt die Einschätzung der Vorhabenträgerin, dass die für diese technische Lö-

sung zusätzlich aufzuwendenden Kosten von ca. 4,2 Mio. Euro außer Verhältnis zu der ver-

miedenen erheblichen Beeinträchtigung, die im Hinblick auf die relativ geringe Größe der 

beeinträchtigten LRT-Flächen und die relative geringe Zusatzbelastung nur eine sehr geringe 
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Schwere aufweist, stünden. Dies gilt insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass die der 

Ausnahmeprüfung zu Grunde liegende Annahme einer erheblichen Beeinträchtigung der 

LRT 9130 und 9150 durch vorhabenbedingte Stickstoffeinträge auf Worst-Case-Betrach-

tungen beruht (vgl. oben unter 5.5.2). 

Vor diesem Hintergrund konnte auf die vertiefte Prüfung einer technischen Alternative zur 

Vermeidung der � für sich genommen nicht zu einer erheblichen Gebietsbeeinträchtigung 

führenden � Stickstoffeinträge in den LRT 9130 an der Riedmühle verzichtet werden (vgl. 

auch die nachfolgenden Ausführungen am Ende von 5.5.3.3.3). 

5.5.3.3 Keine zumutbare alternative Trassenführung 

Eine zumutbare Alternative, mit der der mit dem Vorhaben verfolgte Zweck an anderer Stelle 

ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen erreicht werden könnte, besteht nicht.  

5.5.3.3.1 Beschränkung auf Alternativen des Sontra-Korridors 

Die FFH-Alternativenprüfung kann � entgegen dem Vorbringen in einzelnen Einwendungen 

und Stellungnahmen � auf Trassenalternativen im Sontra-Korridor zwischen dem Ende des 

vorangehenden Abschnittes der A 44 (VKE 40.2) und dem Beginn des nachfolgenden Ab-

schnittes der A 44 (VKE 60) beschränkt werden. Der zahlreiche Trassenführungen im Netra-

Korridor prüfende und als Alternativen ausschließende Planfeststellungsbeschluss für den 

Abschnitt der VKE 40.1 ist bestandskräftig. Für den Abschnitt der VKE 40.2 ist die unter Be-

rücksichtigung des FFH-Gebietsschutzes günstigste Trassenführung planfestgestellt worden 

(vgl. Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, Planfeststel-

lungsbeschluss vom 26.01.2012 � 61 k 04/2.112 �, S. 192 ff.). Bau und Betrieb des planfest-

gestellten Abschnittes der VKE 60 führen � wie bereits erwähnt (s. o. unter C III 5.4.4) � zu 

keiner erheblichen Beeinträchtigung des FFH-Gebietes �Wälder und Kalkmagerrasen der 

Ringgau-Südabdachung� oder eines anderen Natura 2000-Gebietes.  

5.5.3.3.2 Keine Alternativen im ersten Streckenabschnitt  

Die erhebliche Beeinträchtigung der Flächen des LRT 9130 und des LRT 9150 südlich des 

Nordportals des Tunnels Holstein durch Stickstoffeinträge kann durch eine Verschiebung der 

Trasse im ersten Streckenabschnitt der VKE 50 nicht vermieden werden. Eine Verschiebung 

nach Westen ist wegen des Kleingartengebietes der Stadt Sontra und nach Osten wegen 

des Ortsteils Weißenborn allenfalls kleinräumig möglich. Sie könnte entweder nur mit einem 
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längeren und ggf. unterbrochenen Tunnel realisiert werden und wäre daher aus den gleichen 

Gründen abzulehnen wie die geprüfte technische Alternative der Tunnelverlängerung bzw. 

Einhausung oder führte zu vergleichbaren Beeinträchtigungen durch Stickstoffeinträge im 

Bereich des Tunnelportals bzw. � soweit die Trasse nicht im Tunnel geführt werden könnte � 

zu einer unmittelbaren Inanspruchnahme von LRT-Flächen (vgl. planfestgestellte Unterlage 

12.5.1, Teil II, S. 8 f. und Antwort der Vorhabenträgerin vom 19.08.2013 zu Frage 2 der Auf-

klärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 13.08.2013 zur Alternativenprüfung).  

Die vom BUND vorgeschlagene Trassenführung entlang der B 27 westlich und südlich an 

Sontra vorbei (vgl. Stellungnahme im Anhörungsverfahren, S. 13) stellt keine zumutbare Al-

ternative dar, da sie zu erheblichen Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes �Werra- und 

Wehretal� und aller Voraussicht nach auch des FFH-Gebietes �Kalkmagerrasen zwischen 

Morschen und Sontra� führte. Eine westlich und südlich an Sontra vorbei führende Trasse 

müsste nach Querung des Tales der Sontra und der parallel dazu verlaufenden Bahnlinie 

südlich des Forsthauses Wellingerode westlich der Bahnlinie erfolgen (vgl. Antwort der Vor-

habenträgerin vom 22.07.2013 auf die Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 

15.07.2013, S. 1 f.). Damit würden die Teilflächen des FFH-Gebietes �Werra- und Wehretal� 

am Metzen-Berg und Mühl-Berg durchschnitten und Flächen der dort befindlichen LRT 9130 

und 9150 und ggf. auch das Vorkommen des Frauenschuhs am Mühl-Berg in Anspruch ge-

nommen oder jedenfalls durch Stickstoffeinträge erheblich beeinträchtigt. Soweit eine Tras-

senführung im Tunnel realisiert werden könnte, wären ebenfalls Beeinträchtigungen durch 

Stickstoffeinträge zumindest im Bereich des nördlichen Tunnelportals zu erwarten (vgl. Ant-

wort der Vorhabenträgerin vom 22.07.2013 auf die Aufklärungsmail der Planfeststellungsbe-

hörde vom 15.07.2013, S. 1 f.).  

Wo und wie die Trasse nach der südlichen Umfahrung von Sontra wieder nach Osten geführt 

werden soll und wie ein Anschluss der Stadt Sontra an die A 44 erfolgen könnte, hat der 

BUND in seiner Stellungnahme offen gelassen. Aufgrund der Lage der östlichsten drei Teil-

flächen des FFH-Gebietes �Kalkmagerrasen zwischen Morschen und Sontra� ist eine Tras-

senführung, bei der eine erhebliche Beeinträchtigung des FFH-Gebietes ausgeschlossen 

werden kann, nicht möglich (vgl. Antwort der Vorhabenträgerin vom 22.07.2013 auf die Auf-

klärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 15.07.2013, S. 2). Die Trasse müsste näm-

lich entweder Flächen des Gebietes in Anspruch nehmen oder führte zumindest zu einer 

Zerschneidungswirkung zwischen zwei Teilflächen des Gebietes und aller Voraussicht nach 
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auch zu erheblichen Beeinträchtigungen durch Stickstoffeinträge in die der Trasse nächstge-

legenen Flächen der LRT 6210/6212* und 6510.  

Die vom BUND vorgeschlagene Trassenführung scheidet bereits aus den genannten Grün-

den als Alternative zu der planfestgestellten Trassenführung aus. Unabhängig davon könnte 

sie nach Einschätzung der Planfeststellungsbehörde nur unter Verzicht auf einen Anschluss 

des Stadtgebietes von Sontra an die A 44 realisiert werden und damit unter Verzicht auf die 

Verwirklichung eines Planungsziels. 

5.5.3.3.3 Keine Alternativen im zweiten Streckenabschnitt 

Die planfestgestellte Trassenführung weicht zwischen dem südöstlichen Portal des Tunnels 

Bubenrad und dem Ende des Abschnittes der VKE 50 von der raumgeordneten und im Re-

gionalplan Nordhessen 2009 dargestellten Linie der A 44 (im Folgenden: Raumordnungsli-

nie) ab. Die abweichende Trassenführung wurde von der Vorhabenträgerin ab 2008 entwi-

ckelt, um erhebliche Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes �Wälder und Kalkmagerrasen 

der Ringgau-Südabdachung� soweit wie möglich zu vermeiden (vgl. planfestgestellte Unter-

lage 1.1, S. 32 ff.).  

Die bis 2007 vorgesehene, mit der Raumordnungslinie übereinstimmende Trassenführung 

sah eine Querung des Gebietsteils am Buch-Berg mit einem Tunnelbauwerk vor; die An-

schlussstelle Ulfen war unmittelbar östlich an den Gebietsteil Riedmühle angrenzend ge-

plant. Auf der Grundlage eines 2007 erstellten Luftschadstoffgutachtens des Ingenieurbüros 

Lohmeyer GmbH & Co. KG konnten erhebliche Beeinträchtigungen der LRT 6212 (Riedmüh-

le), 9130 (südlich des Peters-Bergs, Iberg, Buch-Berg, Riedmühle, Steinbühl und Sandberg) 

sowie 9150 (südlich des Peters-Bergs, Steinbühl) nicht ausgeschlossen werden (vgl. Antwort 

der Vorhabenträgerin vom 12.08.2013 zu Frage 1 der Aufklärungsmail der Planfeststellungs-

behörde vom 08.08.2013). Nach dem aufgrund der Fortschreibung der Dimensionierungs-

prognose für das Jahr 2025 erstellten Luftschadstoffgutachten des Ingenieurbüros Lohmeyer 

GmbH & Co. KG von 2010 würden durch die Raumordnungslinie nach den Ermittlungen der 

Vorhabenträgerin ca. 7,03 ha des LRT 9130 (südlich des Peters-Bergs, Buch-Berg, Ried-

mühle, Steinbühl) und ca. 0,58 ha des LRT 9150 (südlich des Peters-Bergs, Steinbühl) durch 

Stickstoffeinträge oberhalb der 3 %-Bagatellschwelle beeinträchtigt (vgl. planfestgestellte 

Unterlage 1.1, S. 41 und Antwort der Vorhabenträgerin vom 12.08.2013 zu Frage 2 der Auf-

klärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 08.08.2013), während durch die planfest-
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stellte Trasse nur 0,08 ha des LRT 9130 an der Riedmühle beeinträchtigt werden. Darüber 

hinaus wird durch die planfestgestellte Trasse eine mit negativen Auswirkungen auf die für 

den LRT 6210/6212* charakteristische Art Quendel-Ameisenbläuling (Maculinea arion) ver-

bundene Zerschneidung des Gebietes zwischen dem Gebietsteil Riedmühle und den Ge-

bietsteilen Ottilien-Berg und Steinbühl vermieden (vgl. planfestgestellte Unterlage 1.1, S. 36). 

Es ist keine zumutbare alternative Trassenführung ersichtlich, mit der die � für sich genom-

men bagatellhafte � Beeinträchtigung einer Fläche des LRT 9130 von ca. 800 m² durch 

Stickstoffeinträge an der Riedmühle vermieden werden könnte. Insbesondere stellt die im 

Raumordnungsverfahren neben der Raumordnungslinie für diesen Streckenabschnitt entwi-

ckelte Variante V14.1 keine Alternative dar, da diese zu einer unmittelbaren Inanspruchnah-

me der Teilfläche des Gebietes am Buch-Berg geführt hätte (vgl. planfestgestellte Unterlage 

1.1, S. 40).  

Angesichts der Geringfügigkeit der durch die planfestgestellte Trasse hervorgerufenen Be-

einträchtigung des LRT 9130 an der Riedmühle, deren Vermeidung für die Beeinträchtigung 

des FFH-Gebietes aufgrund der prognostizierten Stickstoffeinträge in die Flächen der LRT 

9130 und 9150 am Nordportal des Tunnels Holstein ohne Relevanz ist, sind Alternativen, die 

mit der Errichtung eines weiteren Tunnelbauwerks und damit erheblichen zusätzlichen Kos-

ten verbunden wären, nicht zumutbar. Eine kleinräumige Verschiebung der Trasse nach Sü-

den ist aus topografischen Gründen (Heydels-Berg) ohne weiteres Tunnelbauwerk nicht 

möglich. Dies gilt ebenso für eine südliche Umfahrung des Heydels-Berges (vgl. planfestge-

stellte Unterlage 12.5.1, Teil II, S. 10).  

5.5.4 Maßnahmen zur Kohärenzsicherung  

Die zur Sicherung des Zusammenhangs des Netzes Natura 2000 nach § 34 Abs. 5 

BNatSchG notwendigen Maßnahmen sind vorgesehen (vgl. planfestgestelltes Maßnahmen-

blatt FFH und planfestgestellte Unterlage 12.5.1.3 Blatt Nr. 2).  

5.5.4.1 Beschreibung der Maßnahmen 

Danach sollen Flächen der LRT 9130 und 9150 zusammen mit einer innerhalb der Fläche 

des LRT 9130 gelegenen Fläche, auf der eine Entwicklung des LRT 9150 möglich ist, in das 

benachbarte FFH-Gebiet �Werra- und Wehretal� einbezogen werden (siehe die Darstellung 

in der planfestgestellten Unterlage 12.5.1.3 Blatt Nr. 2). Die Flächen befinden sich nördlich 



Planfeststellungsbeschluss - 276 - C Begründung 

A 44, VKE 50  III Materielles Recht 

  5 Zulässigkeit des Vorhabens nach § 34 
BNatSchG 

von Datterode und grenzen unmittelbar an das FFH-Gebiet �Werra und Wehretal� an. Die 

Fläche des LRT 9130 mit einer Größe von 2,4 ha und die beiden Flächen des LRT 9150 

(ohne Entwicklungsfläche) mit einer Größe von insgesamt 0,44 ha besitzen in ihrer Ausprä-

gung eine vergleichbare Qualität wie die Flächen, für die eine vorhabenbedingte erhebliche 

Beeinträchtigung angenommen wird (vgl. Antwort der Vorhabenträgerin vom 12.08.2013 zu 

Frage 6 der Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 08.08.2013), und ihr Erhal-

tungszustand ist ebenso mit �B� (gut) bewertet (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.5.1, Teil II, 

S. 13 f.). Die angeordneten Beschränkungen der Nutzung (planfestgestelltes Maßnahmen-

blatt FFH) auf den Kohärenzsicherungsflächen stellen sicher, dass die für die LRT 9130 und 

9150 in der Natura 2000-Verordnung für das Gebiet �Werra- und Wehretal� festgelegten Er-

haltungsziele auch vor ihrer Einbeziehung in das Gebiet nicht beeinträchtigt werden, und 

dienen der langfristigen Wahrung des guten Erhaltungszustands. 

Die für die Gebietserweiterung vorgesehenen Flächen sind zu einem Teil bereits im Eigen-

tum der Gemeinde Ringgau; für den anderen Teil ist die Gemeinde Ringgau bereits in einem 

laufenden Flurbereinigungsverfahren in den Besitz der Flächen eingewiesen worden, doch 

ist der Eigentumsübergang noch nicht vollzogen worden. Die zur Kohärenzsicherung benö-

tigten LRT-Flächen werden dinglich gesichert (vgl. Antwort der Vorhabenträgerin vom 

12.08.2013 zu Frage 5 der Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 08.08.2013). 

Im planfestgestellten Maßnahmenblatt FFH wurden durch Violetteintrag der Planfeststel-

lungsbehörde entsprechende Korrekturen vorgenommen.

Die Gebietserweiterung erfolgt durch eine Änderung der Natura 2000-Verordnung, für die 

nach der geänderten Vorschrift des § 14 Abs. 2 HAGBNatSchG (vgl. Art. 2 Nr. 6 des Geset-

zes zur Neuregelung des Rechts des Waldes und zur Änderung anderer Rechtsvorschriften 

vom 27.06.2013, GVBl. I, S. 458 ff. [471]) die obere Naturschutzbehörde zuständig ist. Die 

Änderungsbedürftigkeit wird der zuständigen Behörde im Rahmen der Meldung nach § 34 

Abs. 5 Satz  2 BNatSchG mitgeteilt. Dies gilt ebenso für die entsprechende Anpassung des 

Standarddatenbogens.  

5.5.4.2 Anforderungen an die Kohärenzsicherung  

Zur Kohärenzsicherung kommen unterschiedliche Maßnahmen in Betracht. Bei der Auswahl 

ist zu beachten, dass die Bedeutung des beeinträchtigten Gebietes für die Kohärenz bzw. 

den Zusammenhang des Netzes Natura 2000 von den Erhaltungszielen des Gebietes ab-
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hängig ist, aber auch von der Anzahl und dem Zustand der in diesem Gebiet vorkommenden 

LRT und Arten sowie von der Rolle, die diesem Gebiet bei der Gewährleistung einer dem 

Verbreitungsgebiet angemessenen geografischen Verteilung der in Frage stehenden Arten 

und Habitate zukommt (vgl. den auf der Internetseite der Europäischen Kommission veröf-

fentlichten Auslegungsleitfaden zu Artikel 6 Absatz 4 der �Habitat-Richtlinie� 92/43/EWG, 

2007/2012, S. 13). 

Danach beschränken sich Maßnahmen zur Kohärenzsicherung nicht allein auf Maßnahmen 

innerhalb des Natura 2000-Netzes (z. B. Wiederherstellung des beeinträchtigten oder Ver-

besserung des verbleibenden Lebensraumes), sondern umfassen auch die Eingliederung 

neuer Lebensräume in das Natura 2000-Netz durch eine Gebietserweiterung. Soweit Maß-

nahmen außerhalb des beeinträchtigten Natura 2000-Gebietes geplant werden, sollte der Ort 

so gewählt werden, dass er denselben Beitrag zur ökologischen Struktur und/oder Funktio-

nalität des Netzes leisten kann wie das beeinträchtigte Gebiet (vgl. Auslegungsleitfaden zu 

Artikel 6 Absatz 4 der �Habitat-Richtlinie� 92/43/EWG, 2007/2012, S. 20 f.). Hinsichtlich des 

Maßnahmenumfangs sollte � so der Auslegungsleitfaden der Europäischen Kommission 

(a. a. O., S. 20) � das Ausgleichsverhältnis in der Regel über 1:1 liegen, soweit nicht nach-

gewiesen ist, dass bei einem Verhältnis von � 1:1 die Maßnahmen zu 100 % wirksam sind. 

Das Ergebnis des Kohärenzausgleichs sollte zu dem Zeitpunkt wirksam sein, zu dem die 

erhebliche Gebietsbeeinträchtigung eintritt (vgl. Auslegungsleitfaden zu Artikel 6 Absatz 4 

der �Habitat-Richtlinie� 92/43/EWG, 2007/2012, S. 22).  

5.5.4.3 Eignung der vorgesehenen Maßnahmen 

Die vorgesehenen Maßnahmen sind geeignet und ausreichend, um den Zusammenhang 

bzw. die Kohärenz des Natura 2000-Netzes zu sichern.  

Zwischen der Beeinträchtigung des FFH-Gebietes �Wälder und Kalkmagerrasen der 

Ringgau-Südabdachung� und der geplanten Erweiterung des FFH-Gebietes �Werra- und 

Wehretal� besteht ein ausreichender räumlicher und zeitlicher funktionaler Zusammenhang. 

Beide FFH-Gebiete sind wegen der hessenweiten Bedeutung ihrer Buchenwaldkomplexe in 

das Natura 2000-Netz aufgenommen worden; für beide Gebiete sind die gleichen Erhal-

tungsziele für die LRT 9130 und 9150 bestimmt. Sowohl die vorhabenbedingt beeinträchtig-

ten LRT-Flächen als auch die Kohärenzsicherungsflächen liegen in der naturräumlichen 

Haupteinheit D 47 (Osthessisches Bergland, Vogelsberg und Rhön), wobei die Entfernung 
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zwischen den Kohärenzsicherungsflächen und den LRT-Flächen am Nordportal des Tunnels 

Holstein ca. 6,3 km beträgt. 

Durch die planfestgestellten Kohärenzsicherungsmaßnahmen wird eine vorhabenbedingte 

Verschlechterung des Erhaltungszustandes der LRT 9130 und 9150 im Natura 2000-Netz 

ohne zeitliche Lücke vermieden (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.5.1, Teil II, S. 12 und 

Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde im Anhörungsverfahren vom 02.11.2012, 

Punkt A b) Nr. 7). Es ist nämlich davon auszugehen, dass die vorgesehene Erweiterung des 

FFH-Gebiets �Werra- und Wehretal� um Flächen der LRT 9130 und 9150 in einem guten 

Erhaltungszustand erfolgt sein wird, bevor sich der gute Erhaltungszustand der LRT 9130 

und 9150 auf den Flächen, für die vorhabenbedingte Stickstoffeinträge oberhalb der 3 %-

Bagatellschwelle prognostiziert wurden, infolge dieser Stickstoffeinträge verschlechtern wird.  

Die Kohärenzsicherungsflächen sind im Verhältnis zu den beeinträchtigten Flächen ausrei-

chend groß. Das Verhältnis beträgt beim LRT 9130 etwa 1:4 und beim LRT 9150 1:1,4 (plan-

festgestellte Unterlage 12.5.1, Teil II, S. 14).  
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6 Artenschutz 

Der gesetzliche Artenschutz steht der Zulassung des Vorhabens nicht entgegen.  

Nach § 44 Abs. 5 Sätze 1, 5 BNatSchG gelten die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 

BNatSchG nicht für besonders geschützte Arten (§ 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 13 BNatSchG), die 

weder eine Europäische Vogelart sind noch in Anhang IV Buchstabe a) oder b) der Richtline 

92/43/EWG aufgeführt sind. Die vorhabenbedingten Wirkungen auf diese Arten werden 

ebenso wie der allgemeine Artenschutz (§ 39 BNatSchG) im Zusammenhang mit der Zulas-

sung des Eingriffs in Natur und Landschaft nach § 17 Abs. 1 BNatSchG behandelt (vgl. unter 

C III 4). 

Für das planfestgestellte Vorhaben VKE 50 (Neubau der BAB 44 Kassel-Herleshausen von 

AS Sontra/Nord bis Tunnel Alberberg (bei Unhausen)) wird vorsorglich die Verletzung der 

artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG für die Anhang-IV-

Arten Haselmaus (Muscardinus avellanarius), Kammmolch (Triturus cristatus) und höchst 

vorsorglich für die Zauneidechse (Lacerta agilis) und die Schlingnatter (Coronella austriaca) 

angenommen. Die planfestgestellten vorgezogenen Ausgleichs- und Vermeidungsmaßnah-

men schließen den vorhabenbedingten Eintritt weiterer artenschutzrechtlicher Zugriffsverbo-

te aus. Hinsichtlich der Einzelheiten wird � sofern in diesem Beschluss keine abweichenden 

Ausführungen erfolgen � auf die planfestgestellte Unterlage 12.4 verwiesen. 

Die Ausnahmen von den artenschutzrechtlichen Zugriffsverboten konnten nach § 45 Abs. 7 

Satz 1 Nr. 5, Satz 2 BNatSchG zugelassen werden (A III 1.3), da für das planfestgestellte 

Vorhaben zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses streiten, zumutbare 

Alternativen nicht bestehen und sich der Erhaltungszustand der Populationen der betroffe-

nen Arten (Haselmaus, Kammmolch, Zauneidechse und Schlingnatter) vorhabenbedingt 

nicht verschlechtert. Für die Arten Haselmaus, Kammmolch, Zauneidechse und Schlingnat-

ter wird eine Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes nicht behindert.  

6.1 Bestandsermittlung 

Die von der Vorhabenträgerin vorgelegten Unterlagen erlauben eine ausreichende sachge-

rechte Ermittlung und Bewertung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände. Den ent-

sprechenden Gutachten und Stellungnahmen sind die Häufigkeit und Verteilung der europa-

rechtlich geschützten Arten im Untersuchungsraum sowie deren Lebensstätten zu entneh-

men. Eine darüber hinaus gehende Erstellung eines lückenlosen Arteninventars ist nicht ge-
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boten (vgl. BVerwG, Beschl. vom 13. März 2008 � 9 VR 9.07 � Rn. 31). Die Prüfung der ar-

tenschutzrechtlichen Zugriffsverbote durch die Planfeststellungsbehörde erfolgte auf der 

Grundlage des Artenschutzbeitrages zum LBP (planfestgestellte Unterlage 12.4). Die an den 

konkreten naturräumlichen Gegebenheiten orientierte Auswertung des Vorhabenträgers lässt 

sichere Rückschlüsse auf die faunistische Ausstattung des Untersuchungsraums zu. Die 

gewählten Erfassungsmethoden entsprechen dem Stand der Technik. Den planfestgestellten 

Unterlagen 12.4 und 12.4.1 liegen für die Ermittlung, Auswahl und Bewertung der Arten zahl-

reiche Gutachten und Untersuchungen zu Grunde (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4, Ta-

belle 1). Im Einzelnen wurden folgende Unterlagen in die Prüfung einbezogen: 

• planfestgestellte Unterlage 12.4, Artenschutzbeitrag im Abschnitt VKE 50, 

• planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1 zum Artenschutzbeitrag, 

• planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2 zum Artenschutzbeitrag, 

• planfestgestellte Unterlage 12.0, Erläuterungsbericht, 

• planfestgestellte Unterlage 12.0, Anhang 2, Maßnahmenblätter, 

• planfestgestellte Unterlage 12.5.1, FFH-Verträglichkeitsprüfung für das FFH-Gebiet 

Wälder und Kalkmagerrasen der Ringgau-Südabdachung (DE 4926-305), 

• planfestgestellte Unterlage 12.5.2, FFH-Verträglichkeitsprüfung für das FFH-Gebiet 

Kalkmagerrasen zwischen Morschen und Sontra (DE 5025-350), 

• planfestgestellte Unterlage 12.5.3, FFH-Verträglichkeitsprüfung für das FFH-Gebiet 

Werra- und Wehretal (DE 4825-302). 

Im Untersuchungs- bzw. Wirkraum des planfestgestellten Vorhabens wurde untersucht, wel-

che artenschutzrechtlich relevanten Anhang IV-Arten und europäischen Vogelarten aktuell 

vorkommen (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4, Tabelle 2 und 3). Für 23 europäische Vo-

gelarten (planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1) und 25 Anhang IV-Arten (planfestge-

stellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2), war eine vertiefte Prüfung in einem Art-für-Art Prüfbogen 

erforderlich. Für 54 in Hessen häufig vorkommende Vogelarten wurde eine vereinfachte ta-

bellarische Prüfung vorgenommen (planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 3). Für drei 

Vogelarten, die lediglich als Nahrungsgast oder Durchzügler erfasst wurden, sowie zwei Ar-
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ten, für die nur Einzelnachweise ohne Revierstatus erbracht wurden, war keine artenschutz-

rechtliche Prüfung erforderlich (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4, S. 17). 

Für geschützte Pflanzenarten kann der Eintritt von Verbotstatbeständen ausgeschlossen 

werden, da im Wirkraum der Trasse keine der betreffenden Arten vorkommt (planfestgestell-

te Unterlage 12.4, S. 26). 

6.2 Arten, für die vorsorglich Ausnahmen erteilt werden 

6.2.1 Haselmaus 

Für das planfestgestellte Vorhaben wird vorsorglich die Zulassung von Ausnahmen von den 

artenschutzrechtlichen Zugriffsverboten des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG für die Anhang IV-

Art Haselmaus (Muscardinus avellanarius) erteilt. Die Verbote des § 44 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 

3 BNatSchG treten dagegen vorhabenbedingt für die Art nicht ein. 

6.2.1.1 Bestandssituation 

Die Haselmaus ist eine Waldtierart. Sie kommt in Hessen schwerpunktmäßig im Norden und 

Osten des Landes vor. Obwohl die Art auf Grund ihrer meist versteckten, nächtlichen Le-

bensweise schwer zu erfassen ist, kann durch frühere Untersuchungen aus dem Jahr 2010, 

bei denen in allen günstigen Habitaten Haselmäuse nachgewiesen wurden, davon ausge-

gangen werden, dass die Haselmaus in geeigneten Habitaten (unterholzreiche Laub- und 

Mischwälder, Feldgehölze, Gebüsche, Waldränder und -säume, Auwälder) flächendeckend 

vorkommt (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 6). 

6.2.1.2 Wirkungen des Vorhabens 

Geeignete Haselmaushabitate, in denen ein Vorkommen der Haselmaus angenommen wird, 

werden auf einer Länge von rd. 3580 m von der Trasse überbaut oder berührt. Der Aktions-

raumdurchmesser der Haselmaus wurde mit ca. 70 m angenommen. Hieraus ergibt sich eine 

rechnerische Betroffenheit von 51 Haselmausrevieren (vgl. planfestgestellte Unterlage 

12.4.1, Anhang 2, S. 7). Insbesondere im Bereich des Gerbachsgrundes werden Hasel-

maushabitate durch die Trasse zerschnitten (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, An-

hang 2, S. 10).  
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6.2.1.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Die geplante A 44 nimmt großräumig geeignete und � nach fachlicher Einschätzung � aktuell 

besiedelte Lebensräume der Haselmaus in Anspruch. Im Rahmen der Baufeldfreimachung 

sind Individuenverluste der im Gebiet weit verbreiteten Haselmaus zu erwarten. Durch einen 

artenschutzrechtlich optimierten Bauablauf und die Exposition von Haselmauskästen und 

späteres Verbringen der besetzten Kästen in geeignete Strukturen (planfestgestellte Maß-

nahme V 1) kann eine Tötung von Individuen zum überwiegenden Teil vermieden werden. 

Im Winter vor der Baufeldfreimachung wird durch das Entfernen eines Teils der Sträucher 

und des Unterwuchses eine Verschlechterung der Habitatbedingungen im Bereich der künf-

tigen Rodungsfläche erreicht. Das hat zu Folge, dass Haselmäuse in die benachbarten 

Waldbestände vergrämt werden. Zusätzlich wird durch das Ausbringen von Kästen im Bau-

feld über zwei Vegetationsperioden vor dem Eingriff und das Umsiedeln der Haselmäuse mit 

Hilfe dieser Kästen ein großer Anteil der betroffenen Tiere abgefangen und in geeignete Ha-

bitate verbracht. Ferner wird durch die Beschränkung des Waldeinschlags auf die Winterzei-

ten die Tötung von Individuen weitgehend vermieden.  

Es verbleibt jedoch ein unvermeidbares geringes Restrisiko der Schädigung von einzelnen 

Individuen und ein mit dem Verbringen der Tiere verbundenes Fangen, weshalb vorsorglich 

vom Eintritt der Verbote in § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ausgegangen wird. 

Dem Einwand des BUND, dass die vorgesehenen Maßnahmen für die Haselmaus nicht bzw. 

nicht in vollem Umfang geeignet sind, das Tötungsrisiko auszuschließen, wird bereits Rech-

nung getragen, da für die Art vorsorglich der Eintritt des Verbotstatbestandes 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG angenommen wird (vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 

16.10.2012, S. 23 auf die Einwendung des BUND vom 04.10.2012). 

6.2.1.4 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Das Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG, Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Hasel-

maus aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, tritt unter Berücksich-

tigung der planfestgestellten Maßnahmen V1, A3, A19.4, U4, U23, U29, U39, U40, WR, nicht 

ein. 

Im Wege einer fachlichen Einschätzung, basierend auf dem Aktionsradius der Haselmaus 

und den vom Vorhaben in Anspruch genommenen für die Haselmaus geeigneten Habitaten 

wird von einer Beschädigung von insgesamt 51 Fortpflanzungs- und Ruhestätten ausgegan-
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gen (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 7). Ein Verstoß gegen das Verbot 

in § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG liegt jedoch gemäß § 44 Abs. 5 S. 2 und 3 BNatSchG nicht 

vor, da die ökologische Funktion der von dem Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ru-

hestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird.  

Im Winter vor der Baufeldfreimachung wird durch das Entfernen eines Teils der Sträucher 

und des Unterwuchses eine Verschlechterung der Habitatbedingungen im Bereich der künf-

tigen Rodungsfläche erreicht. Das hat zu Folge, dass Haselmäuse in die benachbarten 

Waldbestände vergrämt werden. Zusätzlich wird durch das Ausbringen von Kästen im Bau-

feld zwei Vegetationsperioden vor dem Eingriff und dem Umsiedeln der Haselmäuse mit Hil-

fe dieser Kästen ein großer Anteil der betroffenen Tiere abgefangen und in geeignete Habita-

te verbracht. Ferner wird durch die Beschränkung des Waldeinschlags auf die Winterzeiten 

(Rodung findet erst im anschließenden Frühjahr statt) eine Zerstörung von aktuell besetzten 

Fortpflanzungsstätten der Art während der Fortpflanzungsperiode vermieden (vgl. planfest-

gestellte Maßnahme V1). 

Als kurzfristig wirkende Maßnahme erfolgt in den an die Rodungsflächen angrenzenden 

Waldbereichen (planfestgestellte Maßnahme WR) drei Jahre vor Baubeginn eine Optimie-

rung durch eine künstliche Erhöhung des Quartierangebotes in Form von Aufhängen speziel-

ler Haselmaus-Nistkästen als Ersatz für Sommerquartiere und Errichten von Reisig-Totholz-

Laubhaufen als Ersatz für Winterquartiere, die für die vergrämten Haselmäuse sofort nutzbar 

sind. In den ersten Jahren erfolgt eine Zufütterung (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, 

Anhang 2, 7). Die Waldrandunterpflanzung der planfestgestellte Maßnahme WR, welche die 

Entwicklung von nahrungsreichen Waldmantellebensräumen zum Gegenstand hat, findet auf 

einer Fläche von 10,15 ha von der gesamten Maßnahmenfläche von 18,03 ha außerhalb des 

Baufeldes statt. Die Umsetzung drei Jahre vor Baubeginn der planfestgestellten Maßnahme 

WR beschränkt sich auf die Flächen, die außerhalb des Baufeldes liegen (vgl. Aufklärungs-

mail der Planfeststellungsbehörde vom 25.07.2013, beantwortet mit Mail vom 14.08.2013, 

S. 5; vgl. A V 1.4 Nr. 8).  

Als weitere, ebenfalls vor dem Eingriff wirksame vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen sind 

Habitataufwertungen (Aufhängen von Haselmaus-Nistkästen und die Anlage von Reisig-

Totholz-Laubhaufen, vgl. planfestgestellten Maßnahmen A3, A19.4, A19.4a) und Waldum-

bau (planfestgestellte Maßnahmen U4, U23, U29, U39 und U40) für die abgefangenen und 
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umgesiedelten Haselmäuse vorgesehen (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, 

S. 7).  

Parallel dazu werden in den gleichen Waldbeständen (planfestgestellte Maßnahme WR, A3, 

A19.4, A19.4a, U4, U23, U29, U39, U40) in einem Zeitraum von 3-5 Jahren wirksame Maß-

nahmen zur Anreicherung mit natürlichen Habitatstrukturen umgesetzt. So wird mit einer 

Unterpflanzung mit Sträuchern (z. B. Eberesche, Vogelkirsche, Birke, Salweide, Weißdorn, 

Schlehe) das Nahrungsangebot verbessert. Die erforderlichen komplexen Strukturen weisen 

eine Entwicklungsdauer von 3 - 5 Jahren auf. Diese Maßnahmen ersetzen die in den ersten 

Jahren erforderliche Zufütterung. Für die Wirksamkeit der Maßnahmen wird von einer hohen 

Erfolgswahrscheinlichkeit ausgegangen (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, 

S. 8). 

Haselmäuse besiedeln ein weites Spektrum unterschiedlicher Waldhabitate, darunter auch 

halbruderale Strukturen wie Brombeergebüsche oder junge Schlagfluren. Da entsprechende 

Habitate sowohl im unmittelbar anschließenden Umfeld des Eingriffes als auch auf weiter 

entfernten gelegenen Ausgleichflächen drei Jahre vor Baubeginn angelegt werden, ist die 

kontinuierliche Funktionalität der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art im räumlichen Zu-

sammenhang gewährleistet.  

Durch die beschriebenen Maßnahmen werden auf insgesamt 28 ha in strukturell grundsätz-

lich geeigneten und an den Eingriffsbereich angrenzenden Laub- und Mischwaldbeständen 

und in den Waldbereichen des Bubenrades, Dachbachtal und Gerbachsgrund sowohl das 

Angebot an Fortpflanzungsstätten als auch das Angebot an Winter-Ruhestätten kurzfristig 

optimiert (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 8). 

6.2.1.5 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Eine erhebliche Störung der Haselmaus gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG liegt nicht vor. 

Dauerhafte (betriebsbedingte) Störungen sind nicht zu erwarten. Eine besondere Störemp-

findlichkeit der Art gegenüber Lärm ist nicht bekannt (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, 

Anhang 2, S. 11). 

Bau- und anlagebedingt ist von Störungen der Haselmaus durch die Barrierewirkungen der 

Trasse vor allem während der Wanderungszeiten auszugehen. Relevante Zerschneidungs-

wirkungen treten zwischen Trasse und B 27 am Pfaffenberg auf, wo haselmausgeeignete 
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Habitate durch die geplante A 44 von den übrigen Waldflächen abgeschnitten werden. Die 

neu angelegten Gehölzstrukturen, (planfestgestellte Maßnahmen G23 und G24) dienen als 

Leitstruktur bis zum südlich gelegenen Holsteintunnel, an dem die Trasse gequert werden 

kann. So wird eine populationsrelevante Zerschneidung vermieden (vgl. Aufklärungsmail v. 

02.07.2013, beantwortet mit Mail vom 24.07.2013). Abweichend von der Aussage in der 

planfestgestellten Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 10, wonach für weitere Brückenbauwerke 

eine verbindende Gehölzstruktur und die Exposition von Asthaufen erwähnt wird, sind solche 

Maßnahmen nicht erforderlich und auch im Rahmen der Maßnahmenplanung nicht vorgese-

hen. Eine Zerschneidungswirkung ist ausschließlich durch die baubedingte Beseitigung von 

Gehölzstrukturen im Bereich der Bauwerke 50-07 (Talbrücke Lindenau) und 50-12 (Talbrü-

cke Blankenbach) gegeben. Diese ist jedoch zum einen gering und zum anderen verbleiben 

jeweils ausreichend unzerschnittene Waldbereiche, so dass eine Auswirkung auf den Erhal-

tungszustand der lokalen Population der Haselmaus nicht eintritt (vgl. Aufklärungsmail v. 

02.07.2013, beantwortet mit Mail vom 24.07.2013).  

Im Bereich des Gerbachsgrundes ist davon auszugehen, dass die Haselmäuse in einer 

Waldnase nördlich der Autobahn auf einer Fläche von ca. 3 ha isoliert werden. Die in der 

Nähe befindliche Unterführung weist keine Eignung zur Querung für die Haselmäuse auf 

(vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 10). Da diese Fläche die Mindestgröße 

einer überlebensfähigen Haselmauspopulation (ca. 20 ha, vgl. planfestgestellte Unterlage 

12.4.1, Anhang 2, S. 5) deutlich unterschreitet, besteht die Gefahr, dass die abgespaltene 

Teilpopulation nicht dauerhaft überleben kann. Diese gehört der lokalen Population an, wel-

che anhand der zusammenhängenden Waldbereiche im Untersuchungsraum abgegrenzt 

wird und welche sich nach fachlicher Einschätzung in einem günstigen Erhaltungszustand 

befindet (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 11). Um eine Verschlechte-

rung der lokalen Population zu vermeiden, erfolgt parallel zum Bau der Autobahn die Aus-

bringung von Haselmauskästen über drei Vegetationsperioden in dem isolierten Waldbereich 

(vgl. A V 1.4 Nr. 1). Die besetzten Kästen werden in die Fläche der planfestgestellten Maß-

nahme A19.4 umgesetzt (vgl. Aufklärungsmail vom 02.07.2013, beantwortet mit Mail vom 

24.07.2013). Eine Abfangaktion vor Baufeldfreiräumung ist nicht sinnvoll, da die Möglichkeit 

besteht, dass andere Tiere in die Fläche einwandern. Da auch bei einer Isolation des Wald-

areals ein Aussterben einer kleinen Haselmausgruppe nicht unmittelbar mit der Isolation der 

Fläche einsetzt, ist die Wahrscheinlichkeit alle Individuen des kleinen Bestandes umzusie-
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deln sehr hoch (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 10). Eine Verschlechte-

rung des Erhaltungszustandes der lokalen Population wird vermieden. 

6.2.2 Kammmolch 

Für das planfestgestellte Vorhaben werden vorsorglich Ausnahmen von den artenschutz-

rechtlichen Zugriffsverboten des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG für die Anhang IV-Art Kamm-

molch (Triturus cristatus) erteilt. Die Verbote des § 44 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3 BNatSchG tre-

ten dagegen vorhabenbedingt für die Art nicht ein. 

6.2.2.1 Bestandssituation 

In Deutschland erstreckt sich das Vorkommen des Kammmolches vom Tiefland bis in die 

unteren Berglagen. Am Standortübungsplatz Sontra wurde ein Nachweis am Teich angren-

zend der K 28 südlich des Wellkopfes erbracht. Der dort befindlichen Teichgruppe wird nach 

fachlicher Einschätzung eine geringe (�allgemeine�) Bedeutung für den Kammmolch zuge-

messen (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 106). 

Von bedeutsamen Funktionen und Funktionsbeziehungen ist dagegen bei den Vorkommen 

am Grünen Gras mit einer geschätzten Population von 120 Tieren im Jahr 2009 und dem 

Hasengarten Wasser mit einer geschätzten Population von 90 Tieren im Jahr 2009 auszu-

gehen (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 106).  

6.2.2.2 Wirkungen des Vorhabens 

Im Bereich des Gerbachsgrundes werden geeignete Habitate im nördlichen Umfeld des 

Laichgewässers randlich angeschnitten, welchen nach fachlicher Einschätzung eine Funkti-

on als Winterlager für die Kammmolche zukommt. Von einem Gewässer im Dachsbachtal 

ca. 150 m nördlich von der Trasse finden die Wanderungen Richtung Nordosten in naturna-

he Wälder am Buchberg statt. Es können allenfalls vereinzelte Wanderungen in geringem 

Umfang Richtung Trasse vorkommen. Auch vom Laichgewässer �Grünes Gras� ca. 200 m 

südlich der Trasse kann es zu vereinzelten Wanderungen in den Trassenbereich kommen 

(vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 106 und S. 108).  

6.2.2.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Für die Anhang IV-Art Kammmolch (Triturus cristatus) wird vorsorglich die Erfüllung von ar-

tenschutzrechtlichen Zugriffsverboten des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG angenommen, da 
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unter Zugrundelegung einer Worst-Case-Betrachtung davon ausgegangen wird, dass einzel-

ne Tiere trotz der vorgesehenen Maßnahmen im Baufeld verbleiben, diese im Rahmen der 

Baufeldfreimachung verletzt und getötet werden können. 

Die Wanderbeziehungen des nördlich der Trasse gelegenen Teiches im Dachsbachtal be-

stehen Richtung Nordosten in die naturnahen Wälder am Buchberg, so dass ein signifikant 

erhöhtes Kollisionsrisiko nicht besteht (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, 

S. 106 und S. 108).  

Im Bereich des Gewässers im Gerbachsgrund mit vermutenden Ruhestätten wird im Rah-

men einer Worst-Case-Betrachtung davon ausgegangen, dass vereinzelte Tiere im Zuge der 

Baufeldfreimachung getötet werden können. Ebenso sind im Rahmen der fachlichen Ein-

schätzung der Vorhabenträgerin Vernetzungsbeziehungen über die Trasse hinweg anzu-

nehmen zwischen dem Gewässer Gerbachsgrund und vom Gutachter BÖF aufgezeigte Me-

tapopulationsbeziehungen in Richtung weiterer Gewässer im Hasengarten. Hier werden als 

Worst-Case-Betrachtung signifikant erhöhte Kollisionsgefahren vorsorglich angenommen 

(vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 108).  

Auch im Bereich �Grünes Gras� südlich der Trasse ist aufgrund der Nähe des Teiches zur 

Trasse nicht auszuschließen, dass Tiere auch in den Trassenbereich gelangen können, so 

dass ebenfalls vorsorglich im Sinne einer Worst-Case-Betrachtung für diese Tiere von einem 

signifikant erhöhten Tötungsrisiko ausgegangen wird (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, 

Anhang 2, S. 106 und S. 108).  

Zur Vermeidung von Tötungen wird das Baufeld im Abschnitt Gerbachsgrund vor und wäh-

rend der Bauphase durch bauzeitliche Absperreinrichtungen für den Kammmolch in Richtung 

des Baufeldes unzugänglich gemacht. Im Frühsommer, zwei Jahre vor und während der 

Bauzeit wird ein einseitig überwindbarer Amphibienschutzzaun so ausgestattet, dass der 

Eingriffsbereich von den Tieren verlassen, aber nicht wieder erreicht werden kann (vgl. plan-

festgestellte Maßnahme V7). Die vorsorglich angenommenen Landlebensräume des 

Kammmolches am Gerbachsgrund sowie vorsorglich angenommene wandernde Tiere aus 

dem Bereich �Grünes Gras� werden gegen den Straßenraum dauerhaft durch Amphibien-

sperreinrichtungen am Dammfuß der Trasse abgeschrankt (vgl. planfestgestellte Maßnahme 

V7). Im Bereich Gerbachsgrund bleiben durch die Kombination des Bauwerk 50-13 (Unter-

führung Forstweg im Gerbachsgrund) mit der planfestgestellten Maßnahme V5 die vorsorg-
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lich angenommenen Querungsmöglichkeiten erhalten und die Tiere gelangen nicht in den 

Bereich der Trasse. 

Es kann jedoch nicht sicher ausgeschlossen werden, dass vereinzelte Tiere sofern sie in 

dem Bereich des Baufeldes vorkommen, trotz der vorgesehenen Maßnahmen in den Berei-

chen des Baufeldes verbleiben (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 109). 

Diese Tiere würden durch Baumaschinen getötet werden. 

Der BUND hat gerügt, dass auch in der Umgebung der Laichgewässer Dachsbachtal und 

�Grünes Gras� mit Verlusten zu rechnen sei (vgl. Einwendung des BUND vom 04.10.2012, 

Anlage 1, S. 14).  

Die Vorhabenträgerin hat zum Gewässer Dachsbachtal darauf verwiesen, dass dort in Rich-

tung Trasse keine anwandernden Kammmolche erfasst wurden, so dass hier nicht mit der 

Tötung von Kammmolchen zu rechnen sei (vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 

16.10.2012, S. 29 auf die Einwendung des BUND vom 04.10.2012). Für das Gewässer 

�Grünes Gras� wird im Rahmen einer Worst-Case-Betrachtung von einer Tötung von 

Kammmolchen ausgegangen. 

6.2.2.4 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG steht der Zulassung des Vorhabens nicht entgegen. Ausnah-

men von dem Verbot, Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art zu beschädigen oder zu zer-

stören, bedarf es nicht.  

Eine Beeinträchtigung von vorsorglich angenommenen Ruhestätten kann lediglich im Be-

reich von geeigneten Winterlagerflächen im Umfeld des Laichgewässers im Gerbachsgrund 

erfolgen, da diese Flächen im nördlichen Umfeld des Laichgewässers randlich angeschnitten 

werden (vgl. Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 106). Um eine Nutzung der in Anspruch zu 

nehmenden Flächen zu verhindern, werden vorübergehende Leit- und Sperreinrichtungen für 

Amphibien während der Bauphase vorgesehen (vgl. planfestgestellte Maßnahme V7). Im 

Bereich des Gerbachsgrundes wird der ausschließlich einseitig überwindbare Amphibien-

schutzzaun zwei Jahre vor Baubeginn errichtet. Hierdurch verliert die Fläche im Bereich des 

geplanten Vorhabens ihre Funktion als Winterlebensraum für die Kammmolche.  

In den südlich an das Laichgewässer im Gerbachsgrund angrenzenden Laubwaldgebieten 

stehen als Winterlebensraum geeignete Habitate großflächig zur Verfügung, so dass ein 
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Ausweichen von Tieren im räumlichen Zusammenhang gewährleistet ist (vgl. planfestgestell-

te Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 107). Damit bleibt die ökologische Funktion der betroffe-

nen Winterlebensräume im räumlichen Zusammenhang erhalten, § 44 Abs. 5 

Satz 2 BNatSchG. 

Dem Einwand des BUND, die Darstellung möglicher Fortpflanzungs- und Ruhestätten des 

Kammmolches sei unvollständig, ist die Vorhabenträgerin nachvollziehbar entgegengetreten. 

Insbesondere hinsichtlich der Gewässer im Grünen Gras lässt sich aus den vorliegenden 

Untersuchungen erkennen, dass die bevorzugten Winterlagen südlich, südöstlich und süd-

westlich des Gewässers liegen (vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 16.10.2012, S. 

29 auf die Einwendung des BUND vom 04.10.2012). Aber selbst wenn aufgrund der vorsorg-

lichen Annahme  eines Vorkommens einzelner Tiere auch nördlich des Bereiches �Grünes 

Gras� hilfsweise auf Ruhestätten dieser Tiere geschlossen würde, hätte dieses keine andere 

artenschutzrechtliche Beurteilung zur Folge. Auch hinsichtlich dieses Bereiches bestehen 

ausreichend Ausweichmöglichkeiten im räumlichen Zusammenhang, so dass 

§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG Anwendung findet. 

6.2.2.5 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Eine erhebliche Störung des Kammmolches tritt vorhabenbedingt nicht ein. 

Die lokale Population umfasst die festgestellten Reproduktionsgemeinschaften an und in den 

Laichgewässern einschließlich benachbarter Vorkommen bis ca. 1000 m. Die Kammmolche 

im Bereich des Gerbachsgrundes bilden keine große lokale Population (vgl. Aufklärungsmail 

vom 02.07.2013, beantwortet mit Mail vom 24.07.2013). Eine Störung von Kammmolchen in 

der Wanderungszeit durch die Barrieren der Amphibiensperrzäune im Bereich Gerbachs-

grund tritt durch die Querungsmöglichkeit des Bauwerkes 50-13 (Unterführung Forstweg im 

Gerbachsgrund) nicht ein. Andere für den Kammmolch relevante Störungen treten vorha-

benbedingt nicht ein (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 109).  

Soweit Winterlager des Kammmolches im Bereich des Gerbachsgrundes beansprucht wer-

den, sind die Flächen- und Funktionsverluste kleinflächig; alternative Winterhabitate stehen 

in Gestalt geeigneter Buchenwälder angrenzend großflächig zur Verfügung. Eine erhebliche 

Störung des Kammmolches ist ausgeschlossen (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, An-

hang 2, S. 109).  
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6.2.3 Zauneidechse 

Für die Anhang IV-Art Zauneidechse (Lacerta agilis) wird höchst vorsorglich die Zulassung 

von Ausnahmen von den artenschutzrechtlichen Zugriffsverboten des § 44 Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG erteilt. Die Verbote des § 44 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3 BNatSchG treten dagegen 

vorhabenbedingt für die Art nicht ein. 

6.2.3.1 Bestandssituation 

In Deutschland zählt die Zauneidechse zu den häufigsten Reptilienarten und ist über das 

gesamte Bundesgebiet verbreitet. In Hessen ist sie in vielen Regionen, im Süden nahezu 

flächendeckend verbreitet. Es fehlen allerdings aussagekräftige Untersuchungen zu Popula-

tionsdichten und Individuenbeständen, um eine differenzierte Beurteilung der Bestandssitua-

tion vornehmen zu können. Als Kulturfolger besiedelt die Zauneidechse heute vornehmlich 

anthropogen geprägte Standorte. In klimatisch begünstigten Gebieten (z. B. Abgrabungen, 

größere Brachen), in denen diese zahlreich vorzufinden und zudem möglicherweise optimal 

vernetzt sind, sind stabile Populationen zu erwarten. Insgesamt wird jedoch von einer leicht 

rückläufigen Bestandsentwicklung ausgegangen (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4, An-

hang 2, S. 120). 

6.2.3.2 Wirkungen des Vorhabens 

Im Wirkraum des Vorhabens wurde kein Vorkommen der Zauneidechse nachgewiesen. Be-

kannt sind einzelne Berichte über Beobachtungen der Zauneidechse im Steinbruch Seegel 

nördlich des Wellkopfs, am Kirchberg, nördlich Weißenborn, am Iberg, am Gut Wellingerode, 

am Schieferberg bei Sontra, am Hohlstein bei Sontra sowie am Mühlberg nordwestlich 

Sontra, die aber bei Übersichtsbegehungen nicht bestätigt wurden (vgl. planfestgestellte Un-

terlage 12.4.1, Anhang 2, S. 120). Am Standortübungsplatz Sontra wurde die Zauneidechse 

bei einer Untersuchung aus dem Jahr 2006 im Wirkraum der Trasse nicht festgestellt (vgl. 

planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 120). 

Im Wirkraum der Trasse kommen kleinflächig für die Art geeignete Strukturen vor, die nicht 

im Rahmen einer Kartierung auf das Vorkommen der Zauneidechse untersucht wurden (vgl. 

planfestgestellte Unterlage 12.4, Anhang 2, S. 120). Die wärmeliebende Art besiedelt steini-

ge, schnell abtrocknende, sonnenexponierte Standorte, insbesondere Extensivgrünland, 

Trocken- und Halbtrockenrasen mit Gehölzrändern und Lesesteinhaufen, Ruderalflächen, 

Schotterflächen, Straßen- und Wegeböschungen. Da die vorliegenden Daten über die Zaun-



Planfeststellungsbeschluss - 291 - C Begründung 

A 44, VKE 50  III Materielles Recht 

  6 Artenschutz 

eidechse im Wirkungsbereich des Vorhabens nicht geeignet sind, das Vorkommen der Art 

auszuschließen, ist im Rahmen der fachlichen Einschätzung vorsorglich davon auszugehen, 

dass die Zauneidechse in den für sie geeigneten Bereichen vorkommt. Dabei handelt es sich 

um die Säume im Bereich zwischen Pfaffenberg und Tunnelmund Holstein Nord, den He-

cken und Säumen westlich des Langhellsberges, den Gehölzstrukturen und Saumbereichen 

südlich der Riedmühle und des Steinbühls (vgl. Aufklärungsmail vom 02.07.2013, beantwor-

tet mit Mail vom 24.07.2013).  

Die Einwendung des BUND, es könne keine artenschutzrechtliche Bewertung der Zaunei-

dechse vorgenommen werden (vgl. Einwendung des BUND vom 04.10.2012, Anlage 1, S. 

16), war zurückzuweisen, da durch die Annahme eines Vorkommens der Zauneidechse in 

potenziell geeigneten Habitaten ein Sachverhalt für die artenschutzrechtliche Bewertung 

besteht. 

6.2.3.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Für mögliche Individuenverluste im Rahmen der Baufeldräumung und für den Fang von 

Zauneidechsen im Zuge der planfestgestellten Umsiedlungsmaßnahme V1 wird vorsorglich 

von der Auslösung des Verbotes von Fang, Verletzung und Tötung wild lebender Tiere ge-

mäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ausgegangen (vgl. Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 121). 

Um eine Tötung von Zauneidechsen während der Baufeldfreiräumung in den für die Art ge-

eigneten Bereichen (zwischen Pfaffenberg und Tunnelmund Holstein Nord, den Hecken und 

Säumen westlich des Langhellsberges, den Gehölzstrukturen und Saumbereichen südlich 

der Riedmühle und des Steinbühls), in welchen ein Vorkommen unterstellt wird, zu verhin-

dern, werden Tiere vor Baubeginn abgefangen (planfestgestellte Maßnahme V1) und in ge-

eignete Flächen der planfestgestellten Maßnahmen EG37, G24, H14, H16, L21, O3, R8, U29 

und U40 verbracht. 

Somit kann die Tötung von Individuen der Art weitgehend vermieden werden. Da aber ein 

vollständiges Abfangen der versteckt lebenden Art nicht mit hinreichender Sicherheit ge-

währleistet werden kann, wird vorsorglich vom Eintritt des Tötungsverbotes ausgegangen.  
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6.2.3.4 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Das Verbot in § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG, Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Zaunei-

dechse aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, tritt vorhabenbe-

dingt nicht ein. 

Eine Zerstörung der hilfsweise angenommenen Fortpflanzungs-  und Ruhestätten im Baufeld 

kann nicht vermieden werden. Vor Baufeldfreimachung werden die geeigneten Habitate 

(Säume im Bereich zwischen Pfaffenberg und Tunnelmund Holstein Nord, Hecken und 

Säume westlich des Langhellsberges, Gehölzstrukturen und Saumbereichen südlich der 

Riedmühle und des Steinbühls) untersucht und die gefundenen Tiere abgefangen  und in die 

Maßnahmenflächen EG37, G24, H14, H16, L21, O3, R8, U29, U40 umgesetzt (planfestge-

stellte Maßnahme V1). 

Auf den Maßnahmenflächen EG37, G24, H14, H16, L21, O3, R8, U29 und U40 werden für 

die Zauneidechse als Lebensraum geeignete Habitatstrukturen geschaffen. Hierzu werden 

mit 2-jähriger Vorlaufzeit Rohbodenflächen oder schüttere Ruderalfluren und zusätzliche 

Schotterfluren als Nahrungsfläche, Holz- und Steinhaufen als Sonn- und Balzplatz und san-

dige Bereiche für die Eiablage angelegt. Das Einbringen von Ästen, Rindenstücken und 

krautigen Stauden schafft Deckungsstrukturen. Die Anlage von frostfreien Hohlraumstruktu-

ren, bestehend aus Mulden mit aufgesetzten Steinlinsen, dient als Winterquartier (vgl. plan-

festgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 121). 

Durch diese Maßnahmen, welche randlich über den gesamten Trassenverlauf verteilt liegen 

und Habitatvoraussetzungen für die Zauneidechse bieten, ist ein Ausweichen der Art möglich 

und die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten bleibt im 

räumlichen Zusammenhang erhalten, § 44 Abs. 5 Sätze 2 und 3. 

6.2.3.5 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Das Verbot, die Zauneidechse gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG erheblich zu stören, tritt 

nicht ein. 

Eine Störung durch Beseitigung von genutzten Habitaten kann bei der weit verbreiteten Art 

nicht ausgeschlossen werden. Durch die planfestgestellten Maßnahmen EG37, G24, H14, 

H16, L21, O3, R8, U29, U40 und V1 wird jedoch sichergestellt, dass die vom Vorhaben be-

troffenen Tiere in geeignete Habitatflächen verbracht werden beziehungsweise ausweichen 
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können, so dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Population der Zauneidechse vor-

habenbedingt nicht verschlechtert (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 122). 

Dabei beruht der Maßnahmenumfang auf einem Worst-Case-Szenario. Die Maßnahmen 

sind multifunktional und nicht ausschließlich für die Reptilien geschaffen worden (vgl. Aufklä-

rungsmail vom 02.07.2013, beantwortet mit Mail vom 24.07.2013). 

Eine erhebliche Störung der Zauneidechse durch das planfestgestellte Vorhaben ist damit 

ausgeschlossen. 

6.2.4 Schlingnatter 

Für die Anhang IV-Art Schlingnatter (Coronella austriaca) wird höchst vorsorglich die Erfül-

lung von artenschutzrechtlichen Zugriffsverboten des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ange-

nommen. Die Verbote des § 44 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3 BNatSchG treten vorhabenbedingt für 

die Art nicht ein. 

6.2.4.1 Bestandssituation 

Im Bereich der VKE 50 ist die Schlingnatter selten. Im Juni 2006 im Rahmen von faunisti-

schen Untersuchungen am Standortübungsplatz Sontra ein Einzelnachweis einer adulten 

Schlingnatter südlich des Wellkopfes (Hang an der K 28) erbracht werden. An der K 2 im 

Bereich des Tunnels Holstein (Nord) wurde ein Vorkommen nicht nachgewiesen. Gleichwohl 

kann das Vorkommen einer kleinen Population aufgrund der Eignung von Habitatflächen hier 

vermutet werden (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 114).  

Im Rahmen von Untersuchungen in ausgewählten Bereichen der geplanten A 44 wurden 

keine weiteren Vorkommen nachgewiesen. Dennoch ist kleinflächig vom Vorhandensein der 

Art in hierfür geeigneten Strukturen auszugehen. Die Schlingnatter kann in den für die Zaun-

eidechse geeigneten Habitaten ebenfalls vorkommen. Dies umfasst im Bereich des geplan-

ten Vorhabens die Säume im Bereich zwischen Pfaffenberg und Tunnelmund Holstein Nord, 

Hecken und Säume westlich des Langhellsberges, Gehölzstrukturen und Saumbereichen 

südlich der Riedmühle und des Steinbühls (vgl. Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehör-

de vom 02.07.2013, beantwortet mit Mail der Vorhabenträgerin vom 24.07.2013). 

Der Einwendung des BUND, es müsse eine Untersuchung mit konkreten Nachweisen erfol-

gen, um eine artenschutzrechtliche Bewertung vornehmen zu können (vgl. Einwendung des 
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BUND vom 04.10.2012, Anlage 1, S. 14), wird durch die Annahme eines Vorkommens der 

Schlingnatter in potenziell geeigneten Habitaten Genüge getan. 

6.2.4.2 Wirkungen des Vorhabens 

Im Rahmen der Baufeldfreimachung werden Habitatflächen in Anspruch genommen, auf 

welchen ein Vorkommen der Schlingnatter im Rahmen einer Worst-Case-Betrachtung ange-

nommen wird.  

6.2.4.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Für mögliche Individuenverluste im Rahmen der Baufeldräumung und für den Fang von 

Schlingnattern im Zuge der planfestgestellten Umsiedlungsmaßnahme V1 wird höchst vor-

sorglich von der Auslösung des Verbotes von Fang, Verletzung und Tötung wild lebender 

Tiere gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ausgegangen.

Bei der Baufeldfreimachung besteht � das Vorkommen der Art unterstellt � ein Risiko, dass 

Schlingnattern getötet oder verletzt werden. Zwar lassen sich Tötungen und Verletzungen 

von Schlingnattern durch die Maßnahmen zur Vergrämung bzw. zum Fang und Umsiedlung 

der Schlingnatter in Ersatzlebensräume weitestgehend minimieren. Aufgrund der versteckten 

Lebensweise der Schlingnatter ist aber davon auszugehen, dass einzelne Individuen in ihren 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten übersehen werden oder sich nicht aus dem Eingriffsbe-

reich vergrämen lassen. Diese einzelnen Tiere würden dann bei der Baufeldräumung einem 

hohen Risiko der Tötung oder Verletzung unterliegen (vgl. Unterlage 12.4.1, An-

hang 1, S. 115). 

Durch die planfestgestellte Maßnahme V1 werden Tiere aus den geeigneten Habitaten im 

Trassenbereich abgefangen und in neu geschaffene Habitate der planfestgestellten Maß-

nahmen verbracht. Hierfür wird vorsorglich vom Eintritt des Verbotstatbestandes, 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG in der Alternative des Fangverbotes ausgegangen. 

6.2.4.4 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Das Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG tritt für die Schlingnatter nicht ein. 

Da trotz fehlenden Nachweises der Schlingnatter im Untersuchungsraum nicht ausgeschlos-

sen werden kann, dass die Art in den hierfür geeigneten Habitatflächen vorkommt (vgl. plan-

festgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 114), unterstellt die Planfeststellungsbehörde 
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ein solches Vorkommen. Im Rahmen der Baufeldfreimachung ist von einer Beschädigung 

von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Schlingnatter auszugehen.  

In den betroffenen Bereichen des Baufeldes werden die dort anzunehmenden Schlingnattern 

abgefangen und in Flächen der planfestgestellten Maßnahmen EG37, G24, H16, L21, O3, 

R8, U29 und U40 umgesetzt (vgl. planfestgestellte Maßnahme V1). Auf diesen Flächen der 

planfestgestellten Maßnahmen EG37, G24, H16, L21, O3, R8, U29 und U40 werden für die 

Schlingnatter als Lebensraum geeignete Habitatstrukturen geschaffen. Hierzu werden mit 2-

jähriger Vorlaufzeit Rohbodenflächen oder schüttere Ruderalfluren und zusätzliche Schotter-

fluren als Nahrungsfläche, Holz- und Steinhaufen als Sonn- und Balzplatz angelegt. Das 

Einbringen von Ästen, Rindenstücken und krautigen Stauden schafft Deckungsstrukturen. 

Die Anlage von frostfreien Hohlraumstrukturen, bestehend aus Mulden mit aufgesetzten 

Steinlinsen, dient als Winterquartier (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, 

S. 114). Hierdurch wird die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im 

Eingriffsbereich des Vorhabens aufrechterhalten, § 44 Abs. 5 Sätze 2 und 3 BNatSchG. 

6.2.4.5 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Eine erhebliche Störung der Schlingnatter gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG liegt nicht vor. 

Durch die baubedingten Beeinträchtigungen von kleinflächigen Schlingnatterhabitaten wird 

die Art gestört. Dies hat aber keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 

Population zur Folge. Die lokale Population der Schlingnatter ist zwar nicht bekannt (vgl. 

planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 117). Hierauf kommt es jedoch nicht an, da 

durch die Umsetzung von Schlingnattern in die Bereiche der planfestgestellten Maßnahmen 

EG37, G24, H16, L21, O3, R8, U29 und U40 auch ohne eine exakte Bestimmung der lokalen 

Population eine Verschlechterung für die Art ausgeschlossen werden kann (vgl. planfestge-

stellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 116).  

6.3 Zulässigkeit der Ausnahmen 

Für das Vorhaben werden vorsorglich Ausnahmen von den Verboten des 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG für die Arten Haselmaus, Kammmolch, Zauneidechse und 

Schlingnatter erteilt. Die Voraussetzungen für die Zulassung der Ausnahmen nach § 45 

Abs. 7 BNatSchG sind gegeben. 
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6.3.1 Ausnahmegründe 

Die Ausnahmen sind aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses 

einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art nach § 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 

BNatSchG geboten. Die einzelnen Gründe und die Planungsziele für die A 44 und den hier 

planfestgestellten Abschnitt VKE 50 sind im Zusammenhang mit der Planrechtfertigung dar-

gelegt (vgl. bereits C III 1).  

Die für das Vorhaben sprechenden Gründe überwiegen � jeder für sich und erst recht zu-

sammengenommen � die durch das Vorhaben bewirkten Beeinträchtigungen des arten-

schutzrechtlichen Integritätsinteresses. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die Erfüllung 

der Verbotstatbestände im Rahmen der naturschutzfachlichen Einschätzungsprärogative 

zum Teil lediglich vorsorglich angenommen wurden, da für die genannten Arten lediglich ein 

geringes Restrisiko der Schädigung von Individuen zur Erteilung der Ausnahmen führt. Dies 

wirkt sich bei der Gewichtung der artenschutzrechtlichen Interessen mindernd und somit 

zusätzlich zu Gunsten der Gründe und Planungsziele des planfestgestellten Vorhabens aus. 

6.3.2 Keine zumutbaren Alternativen 

Zu der planfestgestellten Trassenführung gibt es keine den Planungszielen genügenden rea-

lisierbaren Alternativen, bei denen keine oder deutlich geringere artenschutzrechtlich oder für 

den Habitatschutz relevante Beeinträchtigungen zu erwarten sind, so dass zumutbare Alter-

nativen nicht gegeben sind. 

Entsprechend den Ergebnissen des Raumordnungsverfahrens und durch Zwangspunkte der 

benachbarten Abschnitte, VKE 40.2 und VKE 60 ergeben sich keine Alternativen in anderen 

großräumigen Planungskorridoren. Die Prüfung im Sontra-Korridor lässt auch keine klein-

räumigen Alternativen erkennen, bei denen eine deutlich geringere artenschutzrechtliche 

Betroffenheit gegeben ist. 

Im nördlichen Abschnitt der VKE 50 bis Bau-km 54-850 im Bereich des Lindenauer Wassers 

sind auf Grund der FFH-Gebiete auf beiden Seiten der Trasse (�Wälder und Kalkmagerrasen 

der Ringgau-Südabdachung� und �Kalkmagerrasen zwischen Morschen und Sontra�) und 

der Siedlungsräume (Sontra, Lindenau) sowie des verbreiteten Vorkommens von Hasel-

maus- und Zauneidechsenlebensräumen keine alternativen Linienführungen mit geringeren 

Beeinträchtigungen für die Haselmaus, Zauneidechse und Schlingnatter möglich (vgl. plan-

festgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 12, 117 und 123).  
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Im südlichen Bereich wurde die Planfeststellungstrasse in Bezug auf die Vermeidung der 

erheblichen Beeinträchtigung für das FFH-Gebiet �Wälder und Kalkmagerrasen der Ringgau-

Südabdachung� durch Stickstoffimmissionen optimiert. Zur Vermeidung erheblicher Beein-

trächtigungen rückt die Trasse soweit topographisch möglich nach Süden vom FFH-Gebiet 

ab. Des Weiteren sind auch in den angrenzenden Waldbereichen der Planfeststellungstrasse 

Lebensräume der Haselmaus und des Kammmolches vorhanden, so dass sich kleinräumige 

Alternativen nicht aufdrängen. Eine noch weitere südliche Verschiebung (Abrückung vom 

FFH-Gebiet) ist zudem auf Grund der vorhandenen Höhenverhältnisse des Geländes ausge-

schlossen (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 12 und 110). 

Die raumgeordnete Linie im östlichen Teilabschnitt (Variante V 10.1) nördlich Buch-

berg/Riedmühle ist zum einen mit größeren Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes �Wälder 

und Kalkmagerrasen der Ringgau-Südabdachung� durch Stickstoffeinträge verbunden. Zum 

anderen kann auch mit der Variante V 10.1 die Erfüllung von Verbotstatbeständen in Bezug 

auf die Haselmaus und die Zauneidechse nicht vermieden werden. Auf Grund der Führung 

im Offenland und der Habitatausstattung ist für die Zauneidechse ein erhöhtes Konfliktpoten-

zial gegeben. Für die Haselmaus gibt es im Bereich der Variante V 10.1 am Rübenberg und 

nördlich von Erdmannshain insgesamt fünf nachgewiesene Vorkommen. Des Weiteren sind 

die Haselmauslebensräume am Gerbachsgrund ebenfalls betroffen. Die Waldbereiche nörd-

lich des Bubenradtunnels und nördlich des Holsteintunnels würden auch mit einer Variante 

V 10.1 durchquert und führten daher zu einer Inanspruchnahme von Haselmauslebensräu-

men (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 12 und 123). 

Die ausgeschiedene Raumordnungsvariante V14 durchfährt das FFH-Gebiet am Buchberg 

und weist gleichermaßen die ungünstigen Auswirkungen auf das FFH-Gebiet auf und führt 

zu einem höheren Konfliktpotenzial für die Zauneidechse (vgl. planfestgestellte Unterlage 

12.4.1, Anhang 2, S. 12 und S. 124). 

Für die Schlingnatter besteht für alle im südlichen Bereich ab dem Lindenauer Wasser denk-

baren Trassenführungen, ein Restrisiko der Schädigung einzelner Individuen (vgl. planfest-

gestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 117).  

Eine günstigere Alternative ist daher in der VKE 50 nicht vorhanden. 
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6.3.3 Keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen 

Weder bei der Haselmaus noch beim Kammmolch, der Schlingnatter oder der Zauneidechse 

kommt es zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der überregionalen Populationen, 

da durch die vorgesehenen Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen bereits die Kontinuität der 

ökologischen Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten gewährleistet bzw. 

eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen verhindert wird. 

6.3.3.1 Haselmaus 

Der Erhaltungszustand der Haselmaus ist sowohl für Hessen, als auch für die kontinentale 

Region in Deutschland und die europäische Ebene als unbekannt eingestuft worden.  

Landesweit ist die Art ist in Hessen aufgrund des vergleichsweise hohen Waldanteils verbrei-

tet. Auch wenn der Erhaltungszustand der Art insgesamt für Hessen, Deutschland und Euro-

pa aufgrund der fehlenden Datengrundlage bisher nicht feststellbar ist (Leitfaden für die ar-

tenschutzrechtliche Prüfung in Hessen 2011, Anhang 4, S. 3), kann durchaus davon ausge-

gangen werden, dass die Art in Hessen überwiegend auf gute Habitatbedingungen trifft und 

zumindest keinen schlechten Erhaltungszustand aufweist. 

Durch das umfangreiche Maßnahmenkonzept wird sichergestellt, dass lediglich ein geringes 

Restrisiko in Bezug auf die Schädigung einzelner Individuen besteht. Eine negative Auswir-

kung kann bereits für den Erhaltungszustand der lokalen Population ausgeschlossen werden 

(vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 13). Eine weitergehende vorhabenbe-

dingte Beeinträchtigung besteht nicht. Hieraus lässt sich zwingend schließen, dass sich auch 

der Erhaltungszustand der Populationen der Art nicht verschlechtert (vgl. planfestgestellte 

Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 13).  

6.3.3.2 Kammmolch 

Eine vorhabenbedingte Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen des 

Kammmolches tritt nicht ein. Der Erhaltungszustand des Kammmolches in Hessen ist güns-

tig, in Deutschland und der EU hingegen ungünstig/unzureichend (vgl. planfestgestellte Un-

terlage 12.4.1, Anhang 2, S. 105). Es kann bereits eine vorhabenbedingte Verschlechterung 

des Erhaltungszustandes der lokalen Population ausgeschlossen werden (vgl. planfestge-

stellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 111). Erst recht ergibt sich keine negative Auswirkung 

auf die weitergehenden Populationen, so dass das geplante Vorhaben auch die Wiederher-
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stellung eines günstigen Erhaltungszustandes der Kammmolchpopulationen nicht behindern 

kann.  

6.3.3.3 Zauneidechse 

Auch für die Zauneidechse tritt eine vorhabenbedingte Verschlechterung des Erhaltungszu-

standes der Populationen nicht ein. Für Hessen wird der Erhaltungszustand als günstig, für 

Deutschland und die EU jeweils mit ungünstig/unzureichend eingestuft (vgl. planfestgestellte 

Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 119). Durch den Umfang der geplanten CEF-Maßnahmen 

wird eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population vermieden und 

eine Verbesserung der Habitatbedingungen erreicht (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, 

Anhang 2, S. 122). Neben der Wahrung des Erhaltungszustandes der Populationen der Art 

wird auch die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes nicht behindert. 

6.3.3.4 Schlingnatter 

Der Erhaltungszustand der Schlingnatterpopulationen wird durch das geplante Vorhaben 

nicht verschlechtert. Die Populationen befinden sich für den Bereich der EU und Deutschland 

in einem ungünstigen bzw. unzureichenden und für Hessen in einem günstigen Zustand (vgl. 

planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 113). Durch die geplanten Maßnahmen für 

die Schlingnatter wird sichergestellt, dass lediglich ein geringes Restrisiko in Bezug auf die 

Schädigung einzelner Individuen verbleibt und keine Verschlechterung des Erhaltungszu-

standes der lokalen Population eintritt (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, 

S. 117). Dies führt dazu, dass auch keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der 

Populationen zu erwarten ist und die Erteilung der Ausnahme auch nicht der Wiederherstel-

lung eines günstigen Erhaltungszustandes der Populationen entgegensteht. 

6.4 Europäische Vogelarten 

Durch das Vorhaben werden bezogen auf die europäischen Vogelarten keine Verbotstatbe-

stände des § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt. 

Die Vorhabenträgerin hat die im Planungsraum vorkommenden europäischen Vogelarten 

ermittelt (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4, S. 15 ff.). Die drei Vogelarten Bergfink, Kor-

moran und Straßentaube wurden von der Prüfung ausgeschieden, da diese Arten nur als 

Nahrungsgast oder Durchzügler erfasst wurden (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4, 

S. 15 ff.) Auch die Arten Pirol und Rebhuhn wurden von der Prüfung ausgeschieden, da für 
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diese Arten lediglich Einzelnachweise ohne Revierstatus erbracht wurden (vgl. planfestge-

stellte Unterlage 12.4, S. 17.). 

Entsprechend der im Artenschutzleitfaden für Hessen (Stand Mai 2010) vorgeschlagenenen 

Vorgehensweise hat die Vorhabenträgerin die europäischen Vogelarten, welche sich nach 

Einschätzung der Staatlichen Vogelschutzwarte für das Land Hessen in einem günstigen 

Erhaltungszustand befinden (Artenschutzleitfaden Hessen 2010, Anhang 3, S. 10 f.) einer 

vereinfachten tabellarischen Prüfung unterzogen (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, 

Anhang 3). Auf der Grundlage dieser Prüfung wurde mit Gewissheit der vorhabenbedingte 

Eintritt der Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG für 54 Arten, teilweise unter Hinweis 

auf ergänzend für die jeweilige Art geeignete landespflegerische Maßnahmen im Rahmen 

der Eingriffsregelung und teils unter Berücksichtigung einer Bauzeitenregelung, ausge-

schlossen. Die Planfeststellungsbehörde schließt sich dieser Einschätzung an. 

Für 23 europäische Vogelarten hat die Vorhabenträgerin eine vertiefte Prüfung vorgenom-

men (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1). 

Für zehn Arten (Baumfalke, Baumpieper, Bluthänfling, Feldlerche, Girlitz, Kernbeißer, Kolk-

rabe, Kuckuck, Turteltaube und Wacholderdrossel) wurde im artenschutzrechtlichen Fach-

beitrag festgestellt, dass diese bereits auf Grund ihres Abstandes zur geplanten Trasse, der 

Ausgestaltung des Vorhabens, der Bauzeitenregelung oder auf Grund der ausreichender 

Ausweichmöglichkeiten keinen Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllen (vgl. 

Unterlage 12.4, Anhang 1, S. 86 ff.). Dieser Einschätzung schließt sich die Planfeststel-

lungsbehörde an. 

Insgesamt 13 europäische Vogelarten (Feldsperling, Grauspecht, Hohltaube, Mittelspecht, 

Raufußkauz, Rotmilan, Schwarzmilan, Sperlingskauz, Trauerschnäpper, Uhu, Waldlaubsän-

ger, Waldohreule und Waldschnäpfe) sind vertieft zu betrachten, da entweder Maßnahmen 

erforderlich sind, um den Eintritt von Verbotstatbeständen zu verhindern oder Einwendungen 

und Stellungnahmen eine vertiefende Auseinandersetzung erfordern. 

Der BUND hat sich in seiner Einwendung vom 04.10.2012 gegen die Orientierung an der 

Arbeitshilfe �Vögel und Straßenverkehr� des BMVBS gewandt und gefordert, statt dessen auf 

eine Studie von Benitez-Lopez aus dem Jahr 2010 zurückzugreifen, in welcher von größeren 

Beeinträchtigungen auf Vögel durch Straßen ausgegangen wird als bei der erstgenannten 

Arbeitshilfe (vgl. Einwendung des BUND vom 04.10.2012, S. 21).  
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Die Vorhabenträgerin hat ausgeführt, dass die Studie von Benitez-Lopez aus dem Jahr 2010 

nicht die Auswirkung von Straßen auf Vögel zum Gegenstand habe, sondern Daten über 

Effekte verschiedener Infrastrukturen in eine zusammenfassende Betrachtung nehme und 

damit nicht geeignet sei, die spezielle Betrachtung der Arbeitshilfe �Vögel und Straßenver-

kehr� des BMVBS zu ersetzen (vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 16.10.2012, S. 32 

auf die Einwendung des BUND vom 04.10.2012). Dieser Auffassung schließt sich die Plan-

feststellungsbehörde an. 

6.4.1 Feldsperling 

Das planfestgestellte Vorhaben erfordert keine Zulassung von Ausnahmen von den Zugriffs-

verboten des § 44 Abs. 1 BNatSchG für die europäische Vogelart Feldsperling. 

6.4.1.1 Bestandssituation 

Der Feldsperling kommt im 500 m-Korridor mit 30-35 Paaren vor, mit einem Schwerpunkt um 

Sontra. zwei Kleinkolonien mit jeweils ca. fünf Paaren liegen bei Gut Wellingerode und in 

Weißenborn. Ein Paar brütet im Forsthaus Wellingerode, drei Paare befinden sich innerhalb 

der Effektdistanz von 100 m (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 21). 

6.4.1.2 Wirkungen des Vorhabens 

Für ein Brutpaar nordöstlich Sontra in ca. 100 m Entfernung zur Trasse werden kleinflächig 

für den Nestbau geeignete Sträucher und Gehölze überbaut. Für ein Brutpaar, welches auf 

der Böschung zum Zubringer zur K 28 brütet, und ein weiteres Brutpaar im Bereich der 

PWC-Anlage werden alle zur Anlage eines Nestes geeigneten Strukturen beseitigt (vgl. Un-

terlage 12.4.1, Anhang 1, S. 21).  

6.4.1.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG tritt vorhabenbedingt für den Feld-

sperling nicht ein.  

Durch eine Räumung des Baufeldes vor dem Besetzen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

und nach deren Verlassen (vgl. planfestgestellte Maßnahme V1) wird eine Tötung von Indi-

viduen am Nest vermieden.  

Ein signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko besteht für den Feldsperling nicht. Die Trasse wird 

von der Art auf Transferflügen zu den Nahrungshabitaten in ausreichend großen Höhen ge-
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quert, da im Bereich, der unmittelbar an die künftige Straße grenzt, keine besonders geeig-

nete Nahrungshabitate bestehen werden. Zudem ist die Habitateignung auf Grund von Lärm 

und anderen Effekten in einem Bereich von 100 m beidseits der Trasse vermindert (vgl. plan-

festgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 22). 

Der BUND hat sich in seiner Einwendung vom 04.10.2012 gegen diese Einschätzung ge-

wandt. Es würden am Straßenrand und Böschungen attraktive Nahrungshabitate geschaffen, 

so dass z. B. der Feldsperling und andere Arten wie Rotmilan, Schwarzmilan, Uhu und Wal-

dohreule einem deutlich erhöhten Kollisionsrisiko ausgesetzt würden. Hierzu hat die Vorha-

benträgerin darauf hingewiesen, dass die Planung bei den trassengestaltenden (TG)-

Maßnahmen eine für die genannten Arten unattraktive Gestaltung vorsehe, damit es nicht zu 

der vom BUND geäußerten Befürchtung komme (vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 

16.10.2012, S. 24/25 auf die Einwendung des BUND vom 04.10.2012). Nach Auffassung der 

Planfeststellungsbehörde wird die Verminderung von Aas auf der Trasse durch die mittel-

säugerdichte Ausgestaltung der Wildschutzzäune und die für den Feldsperling (und weitere 

Arten wie Rotmilan, Schwarzmilan, Uhu und Waldohreule) unattraktive Gestaltung der 

trassennahen Bereiche ausreichend sichergestellt. Daher kommt es für diese Arten nicht zu 

einem erhöhten Kollisionsrisiko. 

6.4.1.4 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Das Verbot, Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu zerstören bzw. zu beschädigen, tritt vorha-

benbedingt nicht ein.  

Für ein Brutpaar nordöstlich von Sontra wird nur ein kleiner Teil der für die Nestanlage ge-

eigneten Sträucher und Gehölze überbaut. Es bestehen Ausweichmöglichkeiten bei den ver-

bleibenden Gehölzen (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 21).  

Für ein Brutpaar, das im Baufeld der künftigen Böschung der K 28 brütet, gehen innerhalb 

des Revieres alle zur Anlage eines Nestes geeigneten Strukturen verloren. Zwar verbleiben 

innerhalb des Radius von 60 m um das Revierzentrum (kleinflächig) weitere Gehölze 

(Gehölzstreifen an einem Feldweg). Jedoch ist eine Verlagerung der Fortpflanzungs- und 

Ruhestätte nicht möglich, da hier keine Baumhöhlen, in die ausgewichen werden könnte, 

bekannt sind und aufgrund der Stärke der Gehölze auch nicht zu erwarten sind. Ebenso ge-

hen für ein weiteres Brutpaar im Bereich der PWC-Anlage alle geeigneten Strukturen 
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(Baumhöhlen bzw. von höhlenreiche Gehölze) für die Nestanlage verloren (vgl. planfestge-

stellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1,S. 21). 

Durch die Anlage von vier Nistkästen auf der Fläche A10 und 8 Nistkästen auf der Fläche 

A10a am Waldrand in der Nähe vorhandener Offenlandflächen wird den betroffenen Paaren 

ein Ausweichen im räumlichen Zusammenhang ermöglicht (vgl. Aufklärungsmail der Plan-

feststellungsbehörde vom 04.07.2013, beantwortet mit E-Mail der Vorhabenträgerin vom 

19.07.2013, S. 13; planfestgestellte Maßnahmen A10 und A10a). Da Feldsperlinge Nisthöh-

len sehr gut annehmen, ist eine Besiedlung bereits in der ersten Brutsaison nach Installation 

der Nisthöhlen zu erwarten (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1,S. 22).  

Die Funktionalität der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten bleibt somit im räumli-

chen Zusammenhang gewahrt, § 44 Abs. 5, S. 2 und 3 BNatSchG. 

6.4.1.5 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Das Verbot der erheblichen Störung gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG tritt für die Art Feld-

sperlings vorhabenbedingt nicht ein. 

Das Revierzentrum eines Brutpaares befindet sich knapp außerhalb der Effektdistanz von 

100 m für betriebsbedingte Auswirkungen. Aufgrund der sehr geringen Fluchtdistanz ist auch 

durch ggf. auftretende baubedingte Störwirkungen (Entfernung zur Böschung ca. 10 m) nicht 

mit einer Aufgabe des Reviers zu rechnen (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, 

S. 23). Für die beiden Brutpaare westlich des Langhells-Berges, auf der Böschung zum Zu-

bringer zur K 28 und im Bereich der PWC-Anlage, wird es jeweils in Verbindung mit den 

planfestgestellten Maßnahmen A10 und A10a zu einer Revierverlagerung kommen, aber 

dadurch nicht zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

des Feldsperlings. 

6.4.2 Grauspecht 

Das planfestgestellte Vorhaben erfordert keine Zulassung von Ausnahmen von den Zugriffs-

verboten des § 44 Abs. 1 BNatSchG für den Grauspecht. 

6.4.2.1 Bestandssituation 

In Hessen ist der Grauspecht insbesondere in den Mittelgebirgen flächendeckend verbreitet, 

der Bestand wird auf ca. 3.000-3.500 Brutpaare geschätzt. Im Werra-Meißner-Kreis ist der 
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Grauspecht in allen geeigneten Waldbeständen verbreitet mit Schwerpunkt in den Kalk-

Buchenwäldern. Der Bestand im Werra-Meißner-Kreis wird auf 100-500 Paare geschätzt 

(vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 30). Der Bestandstrend ist bundes- wie 

landesweit ungünstig (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 30). 

Der Grauspecht wurde in 2010 mit acht Paaren im 500 m-Korridor nachgewiesen mit 

Schwerpunkt im mittleren und nördlichen Teil, davon 4 Paare innerhalb der 58 dBtag-

Isophone bzw. Effektdistanz von 400 m. Dabei handelt es sich um Paar A nordwestlich des 

Sandberges in ca. 290 m Entfernung zur Trasse, Paar B in ca. 270 m Entfernung zum Nord-

portal des Tunnels Bubenrad, Paar C in ca. 380 m Entfernung zur Lindenauer Brücke und 

Paar D in ca. 40 m Entfernung zum Nordportal des Tunnels Dachsloch (vgl. planfestgestellte 

Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 30). 

6.4.2.2 Wirkungen des Vorhabens 

Im Bereich eines Grauspechtrevieres am Tunnel Dachsloch befinden sich Spechthöhlen im 

Eingriffsbereich, so dass eine Betroffenheit der Fortpflanzungsstätte des Brutpaares D ange-

nommen wird (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 30). Für dieses Brutpaar 

besteht auf Grund der Zerschneidung des Revierzentrums auch eine erhöhte Kollisionsge-

fahr (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 31). 

Lärm- und effektbedingt kommt es zu einer rechnerischen Beeinträchtigung von zwei Brut-

paaren (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 32). 

6.4.2.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Das planfestgestellte Vorhaben verwirklicht nicht den Tatbestand des § 44 Abs. 1 BNatSchG 

für den Grauspecht. 

Im Rahmen der Baufeldfreimachung sind bei der Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten Individuenverluste am Nest möglich. Diesem Risiko wird durch eine Bauzeitenrege-

lung begegnet. Das Baufeld wird vor dem Besetzen des Brutplatzes und nach dem Verlas-

sen geräumt. Potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art (Baumhöhlen) werden 

zudem vor dem Eingriff auf Besatz geprüft. Höhlenbäume im Baufeld werden außerhalb der 

Brutzeit entnommen (vgl. planfestgestellte Maßnahme V 1). Die Vermeidungsmaßnahmen 

sind geeignet die Tötung von Individuen im Zusammenhang mit Beschädigung und Zerstö-

rung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten vollständig zu vermeiden. 
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Die Reviere des Grauspechtes liegen überwiegend in ausreichender Entfernung zur Trasse 

bzw. im Bereich von Tunnellagen (Bubenrad), so dass keine signifikante Erhöhung der Kolli-

sionsgefahr über das allgemeine Lebensrisiko hinaus besteht. Lediglich im Bereich des 

Nordportals am Tunnel Dachsloch ist von regelmäßigen Querungen der Trasse durch den 

Grauspecht auszugehen, da hier ein Revierzentrum zerschnitten wird. Im Bereich des Nord-

portals des Tunnels Dachsloch besteht daher ein signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko (vgl. 

planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 31). Durch die Zäunung der Autobahn mit 

Wildschutzzäunen im Bereich Dachsbau (vgl. planfestgestellte Maßnahme V3) wird eine 

signifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos verhindert. 

6.4.2.4 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Das Verbot, Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Grauspechtes zu beschädigen oder zu 

zerstören, wird durch das geplante Vorhaben nicht ausgelöst. 

Ein Revierzentrum des Grauspechts am Tunnel Dachsloch befindet sich im Eingriffsbereich. 

Die genaue Lage der Fortpflanzungs- und Ruhestätte ist nicht bekannt. Im Eingriffsbereich 

befinden sich Spechthöhlen. Vorsorglich wird eine Zerstörung der Fortpflanzungsstätte bei 

Brutpaar D angenommen. Nicht auszuschließen sind zudem Zerstörungen von den � ent-

sprechend den angewendeten Methodenstandards � nicht auskartierten Ruhestätten 

(Schlafhöhlen). 

Innerhalb der ggf. betroffenen Reviere sind die möglichen Strukturen für die Anlage der 

Schlafhöhlen (und der Bruthöhle bei Brutpaar D) nicht auf die Trasse beschränkt, sondern 

finden sich auch in den angrenzenden Beständen. Der Höhlenreichtum und eine entspre-

chende Verteilung über den Gesamtbestand sind durch Baumhöhlenkartierungen belegt (vgl. 

planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 31). Grauspechte sind grundsätzlich in der 

Lage, bei vorhandenem Angebot auf einen neuen Höhlenbaum auszuweichen. Die Funktio-

nalität der Fortpflanzungs- und Ruhestätte bleibt daher gewahrt, § 44 Abs. 5 

Satz 2 BNatSchG. 

6.4.2.5 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Eine erhebliche Störung des Grauspechtes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG tritt vorha-

benbedingt nicht ein. 
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Für die �Standardprognose�, welche die Besonderheiten der Landschaft nicht berücksichtigt 

und von flachem Gelände ausgeht, in der sich die Straßenwirkungen maximal entfalten kön-

nen, sind für den Grauspecht zum einen die 58 dBtag -Isophone (Höhe des Immissionsortes: 

10 m), zum anderen eine Effektdistanz von maximal 400 m zu berücksichtigen (vgl. 

Artbeitshilfe �Vögel und Straßenverkehr�, 2010, S. 98). Je nachdem, welche dieser beiden 

Linien weiter von der Trasse entfernt liegt, ermittelt sich dann die Abnahme der 

Habitateignung in der Verkehrsklasse 20.001 bis 30.000 Kfz von 0 bis 100 m um 60 %, von 

100 m bis zur 1. Linie (Effektdistanz oder Isophone) um 40% und von der 1. bis zur 2. Linie 

um 20%. Dies ergibt eine rechnerische Beeinträchtigung von 1,2 Brutpaaren, und somit auf-

gerundet eine Beeinträchtigung von zwei Brutpaaren: Brutpaar A zu 20 % + Brutpaar B zu 20 

% + Brutpaar C zu 20 % + Brutpaar D zu 60 % = 0,2 + 0,2 + 0,2 + 0,6 = 1,2 Brutpaare = auf-

gerundet 2 Brutpaare (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 32).  

Die vertiefende Prüfung ergibt, dass auch bei Berücksichtigung von Abschirmungen durch 

das Relief keine geringere Beeinträchtigung angenommen werden kann: Die Revierzentren 

von Paar A, B und D liegen auf der trassenzugewandten Seite der Hänge. Paar C ist zwar 

durch eine Kuppe mit ca. 10 m Reliefunterschied von der Trasse getrennt, was jedoch keine 

Abschirmung für den Grauspecht bedeutet, da die Höhe der Bruthöhle im Baum etwa in die-

ser Höhe liegt. Brutpaar D ist zudem durch den Verlust des Brutbaumes beeinträchtigt (vgl. 

planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 32). 

Die Lokalpopulation ist aufgrund des Waldreichtums der Umgebung nicht scharf abgrenzbar. 

Der Bestand im Werra-Meißner-Kreis lässt sich auf 100-500 Paare schätzen (vgl. planfest-

gestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 33). Dies ergibt eine rechnerische Beeinträchtigung 

von maximal ca. 2 % des Bestandes im Werra-Meißner-Kreis. Aufgrund der bundes- wie 

landesweit ungünstigen Bestandsentwicklung des Grauspechts, der unregelmäßigen flä-

chenartigen Verteilung der Grauspechtvorkommen im Umfeld der A44 VKE 50 (nur acht 

Paare im 500 m-Korridor) und weil 50 % davon (vier Paare) von Wirkungen der BAB graduell 

betroffen sind (rechnerisch summiert sich der Verlust auf zwei Brutpaare), kann eine Ver-

schlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population nicht ausgeschlossen wer-

den (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 33).  

Durch eine Kombination verschiedener Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Pflege 

von über den Raum verteiltem, strukturiertem Laubwald mit Altholzanteil wird die Lebens-

raumkapazität für mindestens zwei Grauspechtpaare geschaffen. Vermeidungsmaßnahmen 
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werden auf den Flächen A3 nordöstlich von Sontra, A8 und A9 westlich Wölfterode, A21 

nordwestlich von Ulfen, A25 östlich von Ulfen planfestgestellt. Zur Anlage und Pflege von 

Nahrungshabitaten für den Grauspecht dienen die planfestgestellten Maßnahmen EG37 an 

der Riedmühle und EG41, EG42 und EG43 am Bubenrad (vgl. planfestgestellte Unterlage 

12.4.1, Anhang 1, S. 32 f.). Die Maßnahmen beinhalten einen Nutzungsverzicht und 

Umtriebszeitverlängerungen, wodurch bereits kurzfristig die Anzahl an potenziellen Höhlen-

bäumen erhalten und gesteigert werden kann, da die Entnahme unter dem üblichen Zu-

wachs liegt (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 33). 

Die Entwicklungsmaßnahmen A8, A25, EG37 werden zwei Jahre vor Baufeldfreimachung, 

die übrigen Entwicklungsmaßnahmen drei Jahre vor Baufeldfreimachung durchgeführt (vgl. 

planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 34, vgl planfestgestellte Maßnahmenblätter 

A3, A8, A9, A21, A25, EG37, EG41, EG42 und EG43).  

Der BUND hat eingewandt, dass der Maßnahmenumfang zu gering sei, da die Beeinträchti-

gung von Grauspechtlebensräumen flächenmäßig größer sei als die vorgesehenen Maß-

nahmenflächen (vgl. Einwendung des BUND vom 04.10.2012, Anlage 1, S. 7). Dabei ver-

kennt der BUND, dass die graduellen Beeinträchtigungen von Habitaten durch Lärm und 

andere Effekte nicht zu einem Komplettverlust der betroffenen Bereiche führen. Vor dem 

artenschutzrechtlichen Prüfmaßstab kommt es ebenfalls nicht auf einen vollständigen Aus-

gleich aller möglichen Beeinträchtigungen der Habitate an, sondern auf die fachliche Ein-

schätzung, ob es zu einer erheblichen Störung gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG kommt. 

Für den Grauspecht werden Maßnahmen vorgesehen, die ausreichend und geeignet sind, 

vom Vorhaben betroffenen Brutpaaren eine Ausweichmöglichkeit zu sichern und dadurch zu 

gewährleisten, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Population nicht verschlechtert 

(vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 16.10.2012, S. 27 auf die Einwendung des 

BUND vom 04.10.2012). 

Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population und somit eine er-

hebliche Störung des Grauspechtes wird durch die planfestgestellten Maßnahmen ausge-

schlossen. 

6.4.3 Hohltaube 

Das planfestgestellte Vorhaben erfordert keine Zulassung von Ausnahmen von den Zugriffs-

verboten des § 44 Abs. 1 BNatSchG für die Hohltaube. 
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6.4.3.1 Bestandssituation 

Die Anzahl der Brutpaare der Hohltaube in Hessen wird auf 9.000-10.000 Paare geschätzt 

mit steigender Tendenz. Die Hohltaube ist im Werra-Meißner-Kreis häufig und ungefährdet 

Im Untersuchungsraum des Vorhabens wurden 17 Paare der Hohltaube festgestellte, von 

welchen elf Paare innerhalb des Bereiches liegen, in welchem Lärm- und Effektwirkungen 

der Trasse anzunehmen sind (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 36). 

6.4.3.2 Wirkungen des Vorhabens 

Im Eingriffsbereich befinden sich zwei Revierzentren der Hohltaube mit regelmäßig für die 

Brut genutzten Höhlenbäumen, die im Rahmen der Baufeldfreimachung beseitigt werden 

(vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 37). Zudem sind Auswirkungen durch 

Lärm und Effekte der künftigen Autobahn zu betrachten. 

6.4.3.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Das Fang-, Verletzungs- und Tötungsverbot, § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird durch das 

Vorhaben für die Hohltaube nicht verletzt. 

Die Hohltaube weist nur ein geringes Kollisionsrisiko auf. Die Art überfliegt Straßen meist in 

ausreichender Höhe und meidet Straßenränder stark befahrener Straßen (vgl. planfestge-

stellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 37). Somit besteht kein signifikant erhöhtes Kollisions-

risiko für die Hohltaube. 

Individuenverluste könnten durch die Baufeldfreimachung und der Beseitigung von zwei 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten eintreten (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, 

S. 37). Dieses Risiko wird jedoch durch die Bauzeitenregelung ausgeschlossen, wonach das 

Baufeld vor dem Besetzen und nach dem Verlassen der Bruthöhle geräumt wird (vgl. plan-

festgestellte Maßnahme V1). 

6.4.3.4 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Ein Verstoß gegen das Verbot in § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG, Fortpflanzungs- oder Ruhe-

stätten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, liegt für die Hohl-

taube nicht vor. 

Es befinden sich zwei Revierzentren der Hohltaube mit Höhlenbäumen am Rübenberg und 

im Bereich des Hersfelder Grundes im Trassenbereich. Obwohl die genaue Lage der von 
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den beiden Brutpaaren genutzten Höhlenbäume nicht bekannt ist, ist davon auszugehen, 

dass zwei regelmäßig genutzte Baumhöhlen zerstört werden. Ein Ausweichen der betroffe-

nen Paare kann auf Grund der geringen Baumhöhlendichte im räumlichen Zusammenhang 

nicht ohne ergänzende Maßnahmen prognostiziert werden (vgl. planfestgestellte Unterlage 

12.4.1, Anhang 1, S. 37). Um die ökologische Funktion der zerstörten Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang zu gewährleisten, ist die Entwicklung und Pflege 

höhlenreicher Altholzbestände mit einem Angebot an artgerechten Nistkästen und freier An-

flugmöglichkeit für die Tiere erforderlich und geeignet (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, 

Anhang 1, S. 37). Es werden daher jeweils drei artgerechte Nistkästen auf der Fläche der 

planfestgestellten Maßnahmen A3, A21 und A25 und jeweils zwei artgerechte Nistkästen auf 

der Fläche der planfestgestellten Maßnahmen A8 und A9 aufgehängt. 

Durch diese Maßnahmen bleibt die ökologische Funktion der zerstörten Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erhalten, § 44 Abs. 5, Sätze 2 und 3 BNatSchG. 

6.4.3.5 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Eine erhebliche Störung der Hohltaube gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG liegt nicht vor.  

Unter Bezugnahme auf eine Effektdistanz von 500 m und einer Lärmauswirkung bis 

58 dB(A) am Tag und einer vertiefte Betrachtung des Geländes ergibt sich eine rechneri-

scher Verlust von zwei Brutpaaren (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 38). 

Die lokale Population der in Hessen häufigen Art lässt sich nicht kleinräumig abgrenzen. Im 

Werra-Meißner-Kreis gibt es etwa 138 bis 318 Reviere der Hohltaube (vgl. planfestgestellte 

Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 39). Für die betroffenen Brutpaare besteht zum einen ledig-

lich eine geringe Störintensität und zum anderen ist den Tieren eine Verlagerung innerhalb 

des Bereiches der lokalen Population möglich (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, An-

hang 1, S. 39). Eine vorhabenbedingte Verschlechterung des Erhaltungszustandes der loka-

len Population der Hohltaube ist auszuschließen. 

6.4.4 Mittelspecht 

Das planfestgestellte Vorhaben erfordert keine Zulassung von Ausnahmen von den Zugriffs-

verboten des § 44 Abs. 1 BNatSchG für den Mittelspecht.  
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6.4.4.1 Bestandssituation 

Der Mittelspecht ist eine der wenigen Vogelarten, dessen Verbreitungsgebiet hauptsächlich 

auf Europa beschränkt ist und für welche Deutschland eine besondere Verantwortung besitzt 

(vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 53).  

Für Hessen und den Werra-Meißner-Kreis ist der Mittelspecht in der Vorwarnliste aufgeführt. 

Der hessische Bestand des Mittelspechts ist gleich bleibend, möglicherweise auch lokal zu-

nehmend; die Anzahl der Brutpaare in Hessen wird aktuell auf ca. 5.000 bis zu 10.000 Paare 

geschätzt (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 53).  

Im Kartierraum des planfestgestellten Vorhabens wurde der Mittelspecht mit insgesamt neun 

Paaren nachgewiesen. Davon befinden sich ein Paar am Westrand des Bubenrads in ca. 

80 m zum Nordportal des Tunnels Bubenrad, ein Paar in ca. 230 m zum Südportal des Tun-

nels Bubenrad, ein Paar zwischen Lindenau und Riedmühle in ca. 180 m zur Trasse und ein 

weiteres in ca. 30 m zur Trasse. Ein fünftes Paar wurde am Hersfelder Grund in ca. 100 m 

zur Trasse nachgewiesen. Die übrigen vier Paare befinden sich außerhalb der Effektdistanz 

und werden bereits auf Grund der Entfernung zum geplanten Vorhaben nicht beeinträchtigt 

(vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 54).  

6.4.4.2 Wirkungen des Vorhabens 

Für zwei Brutpaare ist von einer Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auszuge-

hen. Die genaue Lage der Bruthöhle des Brutpaares am Westrand des Bubenrads ist nicht 

bekannt. Da geeignete Höhlen im Trassenbereich liegen, wird im Rahmen einer Worst-Case-

Betrachtung vom Verlust einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte für dieses Paar ausgegan-

gen. Für das weitere Brutpaar zwischen Lindenau und Riedmühle in ca. 30 m zur Trasse ist 

vom Verlust nicht auskartierter Ruhestätten im Trassenbereich auszugehen (vgl. planfestge-

stellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 54). Eine mittelbare Beeinträchtigung durch Lärm und 

sonstige Effekte der Trasse ist für rechnerisch drei Brutpaare anzunehmen (vgl. planfestge-

stellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 56). 

6.4.4.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Die Verbote in § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG werden für die europäische Vogelart Mittelspecht 

nicht ausgelöst. Mögliche Verluste im Rahmen der Baufeldfreimachung, bei der auch Brut- 
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und Schlafhöhlen der Art entfernt werden können, werden durch die Bauzeitenregelung (vgl. 

planfestgestellte Maßnahme V1) vermieden. 

Ein signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko besteht für den Mittelspecht nicht (vgl. planfestge-

stellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 55). 

6.4.4.4 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Ein vorhabenbedingter Verstoß gegen § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG liegt für den Mittelspecht 

nicht vor. 

Es ist vom Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten für ein Brutpaar und von Ruhestät-

ten eines weiteren Brutpaares auszugehen. Auf Grund der Habitatausstattung im räumlichen 

Umfeld können die Mittelspechte jedoch auf neue Höhlenbäume jeweils im räumlichen Zu-

sammenhang innerhalb ihrer Reviere ausweichen (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, 

Anhang 1, S. 55). Somit bleibt die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt, § 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG. 

6.4.4.5 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Eine vorhabenbedingte erhebliche Störung des Mittelspechtes gemäß 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG liegt nicht vor. 

Bei einer rechnerischen Betrachtung der mittelbaren Beeinträchtigung von Mittelspechten 

durch Lärm (bis zu 58 dB am Tag) und sonstige Effekte (bis maximal 400 m) sind drei Paare 

betroffen (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 56). Dabei wurde bereits die 

Habitatausstattung vor Ort und die topografische Situation berücksichtigt. Allerdings führt 

diese Betrachtung nicht zu einer verringerten Beeinträchtigung des Mittelspechtes, da die 

Revierzentren jeweils auf den trassenzugewandten Hängen liegen und daher nicht von einer 

verringerten Störwirkung ausgegangen werden kann (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, 

Anhang 1, S. 56). Eine Revierverlagerung für die störungsbedingt betroffenen Reviere ist 

ohne zusätzliche Maßnahmen nicht möglich. Zwar ist ein ausreichendes Angebot an Höh-

lenbäumen grundsätzlich vorhanden (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 

55). Jedoch ist für die Annahme und Nutzung eines neuen Revieres die gesamte 

Habitatausstattung und Nahrungsverfügbarkeit von Bedeutung (vgl. planfestgestellte Unter-

lage 12.4.1, Anhang 1, S. 52). Die Laubwaldbereiche am Bubenrad sind derzeit strukturell 

nicht bzw. nur gering geeignet, da die Gehölze zu eng stehen und teilweise Buchen die alten 
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Eichen bedrängen und derzeit keine Nutzung durch den Mittelspecht erfolgt. Ähnliche Ein-

schränkungen der Eignung bestehen am Gerbachsgrund, wo allerdings ein einzelnes 

Mittelspechtrevier außerhalb der Effektdistanz gefunden wurde (vgl. planfestgestellte Unter-

lage 12.4.1, Anhang 1, S. 56).  

Die lokale Population des Mittelspechtes lässt sich nicht eindeutig abgrenzen, kann aber 

über die zusammenhängenden Wälder betrachtet nicht kleinräumig erfolgen. Unter Bezug-

nahme auf die Populationsstärke von 66 bis 120 Revieren im Werra-Meißner-Kreis ist aber 

zumindest zu befürchten, dass der Verlust von drei Revieren zu einer Verschlechterung des 

Erhaltungszustandes der lokalen Population beitragen kann. Um dies, und damit eine erheb-

liche Störung der Art zu vermeiden, sind Maßnahmen zur Durchforstung und Auflichtung von 

Flächen in den planfestgestellten Maßnahmen A3, A10 und A19.4 vorgesehen, die Raum für 

die Verlagerung von drei Revieren für den Mittelspecht im regionalen Bezug schaffen (vgl. 

Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 04.07.2013, beantwortet mit E-Mail der 

Vorhabenträgerin vom 19.07.2013, S. 13). Die Maßnahme A10 wird zwei Jahre vor Baufeld-

freimachung, die Maßnahmen A3 und A19.4 werden drei Jahre vor Baufeldfreimachung 

durchgeführt (vgl planfestgestellte Maßnahmen A3, A10 und A19.4). Durch einen Nutzungs-

verzicht und Umtriebszeitverlängerungen wird bereits kurzfristig zumindest die Anzahl an 

potenziellen Höhlenbäumen erhalten und langfristig gesteigert, da die Entnahme unter dem 

üblichen Zuwachs liegt. Durch die weiteren, für andere Arten erforderliche, planfestgestellte 

Maßnahmen A11 und A13 profitiert der Mittelspecht zusätzlich (vgl. planfestgestellte Unter-

lage 12.4.1, Anhang 1, S. 57). 

Der BUND rügt die Wirksamkeit von Durchforstungen und Bestandsauflichtungen für den 

Mittelspecht und wendet sich gegen die Wirksamkeit der planfestgestellten Maßnahme A3, 

da diese überwiegend in einem Bereich mit betriebsbedingten Vorwirkungen innerhalb der 

400 m-Distanz zur Trasse liege (vgl. Einwendung des BUND vom 04.10.2012, Anlage 1, 

S. 8). Hierzu hat die Vorhabenträgerin in überzeugender Weise erläutert, dass die Fläche der 

planfestgestellten Maßnahme A3 über einem Tunnelabschnitt liegt und daher nur eine Teil-

fläche durch Wirkungen der Trasse berührt werden kann. Die vorgesehenen Maßnahmen 

zur Auflichtung und Durchforstung schaffen geeignete Habitatstrukturen für den Mittelspecht. 

Für die Art spielt die Baumart insgesamt eine untergeordnete Rolle. Es kommt vielmehr da-

rauf an, dass ausreichend alte Bäume mit rauer oder reich strukturierter Rindenoberfläche 

für die Nahrungssuche und ein hoher Anteil von stehendem Totholz bzw. weichholzigen 

Störstellen in Bäumen zur Anlage der Höhlen vorhanden sind. Dies wird in den neu zu ge-
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staltenden Maßnahmen als Zielsetzung berücksichtigt (vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin 

vom 16.10.2012, S. 27 auf die Einwendung des BUND vom 04.10.2012).  

Eine erhebliche Störung des Mittelspechtes wird durch die beschriebenen Maßnahmen ver-

mieden. 

6.4.5 Raufußkauz 

Das planfestgestellte Vorhaben erfordert keine Zulassung von Ausnahmen von den Zugriffs-

verboten des § 44 Abs. 1 BNatSchG für die europäische Vogelart Raufußkauz. 

6.4.5.1 Bestandssituation 

Der Raufußkauz ist in Deutschland in den Alpen, dem Alpenvorland und den Mittelgebirgen 

verbreitet, zeigt jedoch bereits seit einigen Jahrzehnten Ausbreitungen ins norddeutsche 

Tiefland (z. B. Lüneburger Heide, Brandenburg), sofern geeignete Waldbestände vorhanden 

sind. Der Bestand wird auf 1.800-2.600 für Deutschland und 200-700 Paare für Hessen ge-

schätzt (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 60).  

Der Raufußkauz wurde mit insgesamt fünf Paaren im 1000 m-Korridor erfasst. Der Verbrei-

tungsschwerpunkt befindet sich in dem Waldgebiet zwischen Ulfen und Nentershausen (vgl. 

planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 60). 

6.4.5.2 Wirkungen des Vorhabens 

Ein Revier des Raufußkauzes liegt ca. 190 m westlich zum Südportal des Tunnels Dachs-

loch und wird wegen der besonderen Lärmempfindlichkeit der Art aufgegeben werden (vgl. 

planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 59 und 61). 

6.4.5.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Das Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird vorhabenbedingt für den Raufußkauz nicht 

ausgelöst. 

Da sich keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten im unmittelbaren Trassenbereich befinden, 

ist im Rahmen der Baufeldfreimachung nicht mit Individuenverlusten zu rechnen. Ein signifi-

kant erhöhtes Kollisionsrisiko wird für die Art ausgeschlossen, da Straßen auf Grund der 

Lärmempfindlichkeit gemieden und nicht bevorzugt für die Nahrungssuche genutzt werden 

(vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 61). 
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6.4.5.4 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten befinden sich nicht im Eingriffsbereich, so dass das Verbot 

des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG nicht eingreift.  

6.4.5.5 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Eine erhebliche Störung gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG des Raufußkauzes durch das 

Vorhaben findet nicht statt. 

Es ist mit der Aufgabe des Revieres westlich des Tunnelportals zu rechnen, da dieses im 

Bereich der 47 dB(A) nachts-Grenze liegt, bis zu welcher von einem vollständigen Verlust 

der Habitatqualität für die Art auszugehen ist (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, An-

hang 1, S. 61).  

Obgleich nur ein Brutrevier verloren geht, kann nicht ausgeschlossen werden, dass es zu 

einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population kommt. Aufgrund 

fehlender Daten über den Gesamtbestand ist vorsorglich von einer kleinen Lokalpopulation 

auszugehen. Daher werden vorsorglich Vermeidungsmaßnahmen ergriffen (vgl. planfestge-

stellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 61). Um Bereiche mit einem bislang mangelhaften 

Höhlenangebot für den Raufußkauz zu erschließen, werden jeweils drei artgerechte Nistkäs-

ten mit Prädatorensicherung auf den Flächen der planfestgestellten Maßnahmen A13, A13a, 

A24, U10 und U10.1 am Rübenberg und Erdmannshain angebracht. Die Kästen werden ein 

Jahr vor Baufeldfreimachung angebracht (vgl. Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde 

vom 04.07.2013, beantwortet mit E-Mail der Vorhabenträgerin vom 19.07.2013, S. 14). Es ist 

bekannt, dass Raufußkäuze in der Lage sind, Kästen kurzfristig zu erkunden und anzuneh-

men (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 63). Dadurch kann eine Ver-

schlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population des Raufußkauzes sicher 

vermieden werden. 

6.4.6 Rotmilan 

Das planfestgestellte Vorhaben erfordert keine Zulassung von Ausnahmen von den Zugriffs-

verboten des § 44 Abs. 1 BNatSchG für den Rotmilan.
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6.4.6.1 Bestandssituation 

Der Rotmilan gehört zu den wenigen Vogelarten mit vorwiegend europäischer Verbreitung. 

In Deutschland brütet mehr als die Hälfte des Weltbestandes. In Deutschland wird von einem 

Bestand von ca. 10.000-14.000 Brutpaaren ausgegangen. Hessen weist eine relativ ge-

schlossene Brutverbreitung auf. Die Anzahl der Brutpaare wird auf ca. 1.000-1.300 Paare 

geschätzt. Der Rotmilan ist im 1000 m-Korridor mit sieben Paaren vertreten. Die Revierzen-

tren von zwei Paaren, eines südlich Wellingerode ca. 80 m zur Trasse und eines am 

Wellkopf in ca. 150 m zum Zubringer der K 28, liegen innerhalb der Fluchtdistanz von 300 m. 

6.4.6.2 Wirkungen des Vorhabens 

Das Baufeld reicht ca. 20 m an den Horst des Rotmilans südlich Wellingerode heran. Es ist 

mit einer Aufgabe dieses Horstes zu rechnen (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, An-

hang 1, S. 62) 

6.4.6.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Die Verbote in § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG werden durch das planfestgestellte Vorhaben für 

den Rotmilan nicht ausgelöst.  

Verluste im Rahmen der Baufeldfreimachung sind aufgrund der Lage der Horste außerhalb 

des Baufeldes nicht anzunehmen. Für den Rotmilan besteht auf Grund der Ernährungsge-

wohnheiten der Art, Kleinsäuger und Aas auch gezielt von Straßen aufzusuchen, ein erhöh-

tes Kollisionsrisiko. Diesem kann durch eine Verringerung von Aas auf der Straße und die 

Schaffung attraktiver Nahrungsflächen abseits der Trasse begegnet werden. Im Rahmen der 

planfestgestellten Maßnahme V3 erfolgt eine mittelsäugerdichte Ausgestaltung der Wild-

schutzzäune im unteren Drittel. Zudem wird im Rahmen der planfestgestellten Maßnahme 

TG eine Gestaltung der trassennahen Flächen vorgenommen, die für Tiere eine geringe At-

traktivität aufweist. Um den Rotmilan von der Straße wegzulenken, werden zudem attraktive, 

trassenferne Nahrungshabitate angelegt (vgl. planfestgestellte Maßnahme EG13, EG43 und 

EG37). Auf diesen Flächen wird ein erhöhtes Nahrungsangebot mit gutem Zugriff auf die 

Beute geschaffen. Die Maßnahmen werden so umgesetzt, dass sie mit der Verkehrsfreigabe 

ihre ökologische Funktionalität erreichen (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, 

S.67). 
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Durch diese Maßnahmen wird die Kollisionsgefahr für den Rotmilan soweit reduziert, dass 

ein signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko ausgeschlossen werden kann (vgl. planfestgestellte 

Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S.67). 

Der Einwand des BUND, dass die vorgesehenen Maßnahmen für den Rotmilan nicht bzw. 

nicht in vollem Umfang geeignet seien, das Tötungsrisiko auszuschließen, wird mit Zweifeln 

an der alleinigen Wirksamkeit von trassenfernen Nahrungshabitaten begründet (vgl. zur Ein-

wendung des BUND vom 04.10.2012, Anlage 1, S. 5). Hierzu ist auszuführen, dass die 

Schaffung von trassenfernen Nahrungsangeboten lediglich in Kombination mit den bereits 

genannten weiteren Maßnahmen zur Freihaltung des Trassenbereiches von Aas vorgesehen 

ist und somit eine unterstützende Wirkung hat. Die Art und der Umfang der vorgesehenen 

Maßnahmen ist ausreichend geeignet, um ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko auszu-

schließen (vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 16.10.2012, S. 23 auf die Einwendung 

des BUND vom 04.10.2012). 

Die Behauptung des BUND, eine Signifikanz könne erst verneint werden wenn der 

Trassenbereich vollständig von Kleinsäugern freigehalten wird, ist unzutreffend. Ein signifi-

kantes Tötungsrisiko ist dann nicht gegeben, wenn die Kleinsäugerdichte im Trassenbereich 

soweit reduziert ist, dass andere, im Umfeld liegende Flächen eine höhere Attraktivität als 

Jagdhabitat aufweisen und damit bevorzugt genutzt werden. 

6.4.6.4 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Ein Verstoß gegen § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG liegt nicht vor. 

Im direkten Baufeld befinden sich keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Rotmilans. Die 

beiden Horste, welche sich innerhalb der artspezifischen Fluchtdistanz von dreihundert Me-

tern (vgl. Arbeitshilfe �Vögel und Straßenverkehr�, BMVBS, 2010, S. 97) befinden, werden 

nicht unmittelbar beschädigt, zerstört oder entnommen. Für den Horststandort am Wellkopf 

ist nicht mit einer Aufgabe des Brutplatzes zu rechnen, da bereits durch die bestehende Vor-

belastung durch die K 28 zu erkennen ist, dass der Horst innerhalb der Fluchtdistanz erhal-

ten geblieben ist (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 65). Da es sich bei 

der Prognose auch hinsichtlich des zweiten Horstes lediglich um mittelbare Einwirkungen 

handelt, die sachgerecht im Rahmen des Störungstatbestandes behandelt werden können, 

wird eine Beurteilung im Rahmen der Prüfung von § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG vorgenom-

men. 
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6.4.6.5 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Eine erhebliche Störung des Rotmilans gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG findet nicht statt. 

Zwei Horstbäume befinden sich innerhalb der Fluchtdistanz von 300 m zur Trasse. Der 

Rotmilan wird zu den Arten mit großer Fluchtdistanz gezählt. Nach dem derzeitigen Stand 

des Wissens und solange bis besser geeignete Schätzinstrumente zur Verfügung stehen, ist 

grundsätzlich davon auszugehen, dass innerhalb der artspezifischen Fluchtdistanz alle Brut-

plätze verlassen werden, andere Funktionen des Habitates aber erhalten bleiben (vgl. Ar-

beitshilfe �Vögel und Straßenverkehr�, BMVBS, 2010, S. 27). Für den Horststandort am 

Wellkopf ist auf Grund der Vorbelastung durch die K 28 in einem Abstand von ca. 70 m zum 

Horst im konkreten Einzelfall belegt, dass das Brutpaar entgegen der Vermutung in der Ar-

beitshilfe �Vögel und Straßenverkehr� den Brutplatz nicht aufgegeben hat. Nach fachlicher 

Einschätzung der Vorhabenträgerin ist eine betriebsbedingte Störung für dieses Brutpaar 

auszuschließen, da der weiter entfernte Zubringer keine relevante zusätzliche Beeinträchti-

gung mit sich bringt (vgl. Mail der Vorhabenträgerin vom 08.08.2013). Diese Einschätzung 

wird auch durch die Verkehrsprognose gestützt, wonach sich der Verkehr auf der K 28 im 

Vergleich zum Prognose-Nullfall um 500 Fahrzeuge pro Tag verringern wird (vgl. Modus 

Consult, Dimensionierungsprognose 2025, Plan 65 und 66). 

Es ist somit insgesamt vom Verlust eines Brutstandortes südlich Wellingerode auszugehen. 

Für die beiden Brutpaare südlich Wellingerode und am Wellkopf sind baubedingte Störungen 

durch den Bau der Trasse und des Autobahnzubringers zu befürchten, die zu einem Verlas-

sen der Horste führen können (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 67). 

Genaue Angaben zur lokalen Population liegen für den Rotmilan nicht vor. Eine Verschlech-

terung des Erhaltungszustandes des Rotmilans kann jedoch ausgeschlossen werden, da 

durch die Herstellung von Wechselhorsten auf den Flächen der planfestgestellten Maßnah-

men A3, A10 und A10a eine Verlagerung im räumlichen Zusammenhang ermöglicht wird. 

Die weiteren baubedingten Störungen des Rotmilans werden vermieden, indem die Bauar-

beiten im Umfeld der Horste der Brutpaare südlich Wellingerode und am Wellkopf nur au-

ßerhalb der Brut- und Setzzeit durchgeführt werden (vgl. planfestgestellte Maßnahme V2).  

6.4.7 Schwarzmilan 

Das planfestgestellte Vorhaben erfordert keine Zulassung von Ausnahmen von den Zugriffs-

verboten des § 44 Abs. 1 BNatSchG für den Schwarzmilan. 
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6.4.7.1 Bestandssituation 

Die deutschen Vorkommen des Schwarzmilans liegen vor allem in den feuchten Niede-

rungsgebieten und den großen Flusstälern, insbesondere in den Rheinauen und wird auf 

ca. 5.000-7.500 Paare geschätzt. Hessen besitzt mit dem Kühkopf ein Gebiet mit besonders 

hohem Bestand und weiteren Vorkommen vor allem in den Tälern von Main, Lahn und Kin-

zig. Im Osten und Norden ist das Vorkommen des Schwarzmilans spärlicher. Der hessische 

Bestand ist gleich bleibend mit lokalen Schwankungen. Die Anzahl der Brutpaare wird auf 

ca. 400-650 geschätzt (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 70). 

Der Schwarzmilan wurde im Untersuchungsgebiet als Nahrungsgast im Offenland um Ulfen, 

um die Riedmühle und südlich Ottilien-Berg/Sand-Berg nachgewiesen. Ältere (Brut-)Vor-

kommen sind nicht bekannt. Das nächste bekannte Brutvorkommen liegt bei Wommen (vgl. 

planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 70). 

6.4.7.2 Wirkungen des Vorhabens 

Für den Schwarzmilan besteht durch im Straßenraum anfallendes Aas ein erhöhtes Tötungs-

risiko. Fortpflanzungs- und Ruhestätten liegen nicht im Eingriffsbereich (vgl. planfestgestellte 

Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 70), so dass das Verbot in § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG nicht 

ausgelöst wird. Störungen der Art durch das planfestgestellte Vorhaben gemäß 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG sind auszuschließen.  

6.4.7.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird durch das geplante Vorhaben für 

den Schwarzmilan nicht ausgelöst. 

Für die Art ist prinzipiell eine erhöhte Kollisionsgefahr anzunehmen, da im Straßenraum an-

fallendes Aas als Nahrung aufgenommen wird. Diese wird durch Maßnahmen zur unattrakti-

ven Böschungsgestaltung (vgl. planfestgestellte Maßnahme TG) und eine durchgängige 

Zäunung der Autobahn mit einem Wildschutzzaun, der im unteren Drittel mittelsäugerdicht 

ausgestaltet ist (vgl. planfestgestellte Maßnahme V3), vermieden (vgl. planfestgestellte Un-

terlage 12.4.1, Anhang 1, S. 71). 
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6.4.8 Sperlingskauz 

Das planfestgestellte Vorhaben erfordert keine Zulassung von Ausnahmen von den Zugriffs-

verboten des § 44 Abs. 1 BNatSchG für die europäische Vogelart Sperlingskauz. 

6.4.8.1 Bestandssituation 

Der Sperlingskauz ist in Deutschland in größeren Waldgebieten der Alpen und Mittelgebirge 

verbreitet. Die Art zeigt in den letzten Jahrzehnten eine deutliche Erweiterung ihres Areals. 

Der Bestand in Deutschland wird auf 1.600-3.400 Paare geschätzt und in Hessen auf 300-

600 Paare (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 74).  

Im Werra-Meißner-Kreis wurden die ersten Brutnachweise 1990 am Meißner und im Ring-

gaugebiet erbracht. Seitdem breitet sich die Art auch in andere Bereiche aus und ist aktuell 

nicht in der Roten Liste für den Werra-Meißner-Kreis aufgeführt (vgl. planfestgestellte Unter-

lage 12.4.1, Anhang 1, S. 74). 

Im Jahr 2010 wurden fünf Paare des Sperlingskauzes im 1000 m-Korridor erfasst, davon 

zwei innerhalb des 500 m-Bereiches, ein Paar ca. 130 m nordöstlich des südlichen Portals 

vom Tunnel Dachsloch und das zweite Paar ca. 230 m südwestlich des südlichen Portals 

vom Tunnel Dachsloch (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 74). 

6.4.8.2 Wirkungen des Vorhabens 

Eine Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten durch die Baufeldfreimachung findet 

nicht statt, so dass ein Verstoß gegen § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ausgeschlossen ist (vgl. 

planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 74).  

Im Bereich der Lärm- und Effektdistanzen befinden sich zwei Reviere des Sperlingskauzes, 

so dass es zu vorhabenbedingten Störungen der Art kommen kann. 

6.4.8.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Eine vorhabenbedingte Tötung von Sperlingskauzen gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

kann ausgeschlossen werden.  

Im Zuge der Baufeldfreimachung sind keine Verluste möglich, da sich keine Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten im Eingriffsbereich befinden. Eine signifikant erhöhte Kollisionsgefahr durch 

das Vorhaben wird ausgeschlossen. Aufgrund der Lärmempfindlichkeit ist anzunehmen, 
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dass der Sperlingskauz das Kleinsäugerangebot an den Straßenrändern weniger nutzt als 

andere Eulenarten. Hinzu kommt, dass ein großer Anteil seines Nahrungsspektrums aus 

Kleinvögeln besteht. Die Attraktivität der Nahrungsquelle an den Straßenrändern ist für den 

Sperlingskauz im Vergleich zur umgebenden Landschaft nicht als sonderlich hoch einzu-

schätzen (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 75). Zudem werden für ande-

re Arten wie z. B. den Rotmilan Maßnahmen zur unattraktiven Böschungsgestaltung (vgl. 

planfestgestellte Maßnahme TG) und eine durchgängige Zäunung der Autobahn mit einem 

Wildschutzzaun, der im unteren Drittel mittelsäugerdicht ausgestaltet ist (vgl. planfestgestell-

te Maßnahme V3) durchgeführt, die eine Auswirkung auf alle Arten haben, die Nahrung auf 

der Trasse suchen könnten. 

6.4.8.4 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Eine vorhabenbedingte erhebliche Störung gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist ausge-

schlossen. 

Für die �Standardprognose�, welche die Besonderheiten der Landschaft nicht berücksichtigt 

und von flachem Gelände ausgeht, in der sich die Straßenwirkungen maximal entfalten kön-

nen, sind für den Sperlingskauz zum einen die 58 dB (A) tag-Isophone (Höhe des Immissi-

onsortes: 10 m), zum anderen eine Effektdistanz von maximal 500 m zu berücksichtigen (vgl. 

Arbeitshilfe �Vögel und Straßenverkehr�, BMVBS, 2010, S. 100). Je nachdem, welche dieser 

beiden Linien weiter von der Trasse entfernt liegt, ermittelt sich dann die Abnahme der 

Habitateignung von 0 bis 100 m um 60 %, von 100 m bis zur 1. Linie (Effektdistanz oder Iso-

phone) um 40% und von der 1. bis zur 2. Linie (500 m bzw. 58 db(A)-Isolinie) um 20% (vgl. 

planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 76). 

Dies ergibt eine rechnerische Beeinträchtigung von Paar A zu 40 % + Paar B zu 20 % = 0,4 

+ 0,2 = 0,6 = aufgerundet ein Paar. Auch die Berücksichtigung von Reliefunterschieden (ver-

tiefende Prüfung) führt aufgrund der Lage betroffenen Reviere auf trassenzugewandten 

Hängen nicht zu einer geringeren Beeinträchtigung (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, 

Anhang 1, S. 76).  

Die Lokalpopulation ist aufgrund des Waldreichtums der Umgebung nicht scharf abgrenzbar. 

Im Untersuchungsraum sind insgesamt fünf besetzte Reviere nachgewiesen, von denen 

rechnerisch eines beeinträchtigt wird. Bestandsangaben für den geschlossenen Wald im 

Werra-Meißner-Kreis, der als Bezugsraum für die lokale Population herangezogen wird, lie-
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gen nicht vor. Die Verbreitung im Werra-Meißner-Kreis und in Hessen ist lückig bei einem 

hessenweiten Gesamtbestand von 300-600 Paaren; der landesweite Erhaltungszustand wird 

von der Vogelschutzwarte mit �gelb� bewertet (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, An-

hang 1, S. 76).  

Mit den Störwirkungen der Straße ist der Verlust eines Brutreviers verbunden. Da Daten über 

den Gesamtbestand der möglicherweise kleinen Lokalpopulation fehlen, besteht eine 

Prognoseunsicherheit bezüglich der Entwicklung der Lokalpopulation. Um diese aufzufan-

gen, werden vorsorglich Vermeidungsmaßnahmen ergriffen (vgl. planfestgestellte Unterlage 

12.4.1, Anhang 1, S. 76). Es werden jeweils drei artgerechte Nistkästen mit 

Prädatorensicherung auf den Flächen der planfestgestellten Maßnahmen A13, A13a, A24, 

U10, U10.1 am Rübenberg und bei Erdmannshain angebracht (vgl. Aufklärungsmail der 

Planfeststellungsbehörde vom 04.07.2013, beantwortet mit E-Mail der Vorhabenträgerin vom 

19.07.2013, S. 15). Die Maßnahme wird ein Jahr vor Baufeldfreimachung durchgeführt. Die-

se Zeitspanne ist ausreichend, um den Käuzen eine Erkundung und Annahme der Kästen zu 

ermöglichen (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 76).  

Der BUND rügt in seiner Einwendung vom 16.10.2012, dass die vorgesehenen Maßnahmen-

flächen nicht als Bruthabitate für den Sperlingskauz geeignet seien und daher von einer er-

heblichen Störung der Art auszugehen sei (vgl. Einwendung des BUND vom 16.10.2012, 

Anlage 1, S. 9/10). Diesem Einwand ist die Vorhabenträgerin nachvollziehbar entgegenge-

treten. Die Zielsetzung, in den Maßnahmenflächen A13, A24, U10 und U10.1 Laubmisch-

wald mit einem hohen Altholzanteil zu fördern, dient der Verbesserung von Bruthabitaten für 

den Sperlingskauz. Angrenzend an die genannten Maßnahmenflächen grenzen Strukturen 

mit einem hohen Nadelholzanteil, welche bereits als geeignete Jagdhabitate fungieren (vgl. 

Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 16.10.2012, S. 26 auf die Einwendung des BUND 

vom 16.10.2012). 

Die vorsorglich ergriffene Maßnahme der Anbringung von Nistkästen trägt dazu bei, dass 

Bereiche, die bislang aufgrund eines fehlenden Höhlenangebotes nicht besiedelbar waren, 

als Lebensräume zur Verfügung stehen. Geeignete Nahrungshabitate sind im Raum ausrei-

chend vorhanden (großflächige Waldgebiete des Seulingswaldes). Daher ist ein Ausweichen 

der Art im räumlichen Zusammenhang mit Sicherheit anzunehmen (vgl. planfestgestellte 

Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 76).  
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Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Lokalpopulation und somit eine erhebli-

che Störung des Sperlingskauzes ist somit ausgeschlossen. 

6.4.9 Trauerschnäpper 

Das planfestgestellte Vorhaben erfordert keine Zulassung von Ausnahmen von den Zugriffs-

verboten des § 44 Abs. 1 BNatSchG für die europäische Vogelart Trauerschnäpper. 

6.4.9.1 Bestandssituation 

Der bundesweite Bestand des Trauerschnäppers beträgt 180.000-250.000 Paare, der Be-

stand in Hessen wird mit 6.000-12.000 Paaren angegeben. Die Art gilt somit als nicht selten 

und laut Roter Liste sind keine deutlichen Bestandsabnahmen zu verzeichnen. Neuerdings 

existieren allerdings Hinweise auf starke Bestandsabnahmen, weshalb der Erhaltungszu-

stand landesweit als ungenügend bis unzureichend bewertet wurde. Für den Werra-Meißner-

Kreis ist dagegen keine besondere Gefährdungssituation bekannt (vgl. planfestgestellte Un-

terlage 12.4.1, Anhang 1, S. 79). 

6.4.9.2 Wirkungen des Vorhabens 

Der Trauerschnäpper wurde mit elf Paaren im 500 m-Korridor angetroffen. Ein Paar am 

Südportal des Tunnels Bubenrad befindet sich mit einem Abstand von ca. 90 m von der 

Trasse innerhalb der Effektdistanz von 200 m (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, An-

hang 1, S. 79). Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Trauerschnäppers werden durch das 

geplante Vorhaben nicht beschädigt oder zerstört, so dass der Eintritt des Verbotstatbestan-

des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ausgeschlossen ist. Ein signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko 

besteht für die Art nicht (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 80), so dass 

auch der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG für den Trauerschnäpper nicht 

erfüllt ist. 

6.4.9.3 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Eine erhebliche Störung des Trauerschnäppers gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG durch 

das planfestgestellte Vorhaben liegt nicht vor. 

Die Effektdistanz des Trauerschnäppers beträgt 200 m (vgl. Arbeitshilfe �Vögel und Straßen-

verkehr�, BMVBS, 2010, S. 100). Ein Revier des Trauerschnäppers liegt innerhalb dieser 

Effektdistanz. Es ist eine Abnahme der Habitateignung um 60 % zu prognostizieren. Auch 
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die vertiefte Raumanalyse ergibt keine geringere Beeinträchtigung (vgl. planfestgestellte Un-

terlage 12.4.1, Anhang 1, S. 80).  

Innerhalb des Gebietes der lokalen Population sind weitere potenzielle Bruthabitate zu er-

warten. Vorsorglich werden drei fachgerechte Nistkästen außerhalb der artspezifischen Ef-

fektdistanz für den Trauerschnäpper im räumlichen Umfeld angebracht (vgl. planfestgestellte 

Maßnahme A3). Eine Verlagerung von einem Revier ist aufgrund der Vermeidungsmaßnah-

me sicher zu prognostizieren. Es kommt insgesamt zu keiner Verschlechterung des Erhal-

tungszustandes. Eine erhebliche Störung kann ausgeschlossen werden. 

6.4.10  Uhu 

Das planfestgestellte Vorhaben erfordert keine Zulassung von Ausnahmen von den Zugriffs-

verboten des § 44 Abs. 1 BNatSchG für den Uhu. 

6.4.10.1 Bestandssituation 

Der Uhu wurde im 1000 m-Kartierraum mit einem Revierpaar im Steinbruch Seegel bei 

Sontra mit einer erfolgreichen Brut mit mindestens zwei Jungvögeln nachgewiesen. Weitere 

Nachweise des Uhus außerhalb des Kartierraumes gelangen am Holstein (Revierpaar) und 

östlich Lindenau (Einzelnachweis ohne Revierstatus) (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, 

Anhang 1, S.88). 

6.4.10.2 Wirkungen des Vorhabens 

Die Fortpflanzungsstätte wird beim Uhu eng abgegrenzt (Felsnische mit Fels-

wand/Horstbaum). Es werden anlagebedingt durch die Trasse keine Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten zerstört oder nachhaltig beeinträchtigt (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, 

Anhang 1, S. 88), so dass § 44 Abs. 1, Nr.3 nicht eintritt. Der Uhu ist unterliegt generell ei-

nem hohen Tötungsrisiko durch Straßen, da die Art dort Nahrung sucht. Eine 20 %-ige stö-

rungsbedingte Habitatverschlechterung für ein Revier ist anzunehmen (vgl. planfestgestellte 

Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 90) 

6.4.10.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG tritt vorhabenbedingt für den Uhu 

nicht ein. 
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Grundsätzlich besteht für die Art eine besondere Gefahr durch Nahrungsaufnahme im Stra-

ßenraum. 

Dieses erhöhte Tötungsrisiko verhindern die planfestgestellten Maßnahmen TG (mäuseun-

freundliche Trassenrandgestaltung), V3 (Wildschutzzaun im unteren Drittel mittelsäugerdicht) 

und EG41 und EG42 (Anlage trassenferner Nahrungshabitate). 

Der Einwand des BUND, dass die vorgesehenen Maßnahmen für den Uhu nicht bzw. nicht in 

vollem Umfang geeignet seien, das Tötungsrisiko auszuschließen, wird mit Zweifeln an der 

alleinigen Wirksamkeit von trassenfernen Nahrungshabitaten begründet (vgl. zur Einwen-

dung des BUND vom 04.10.2012, Anlage 1, S. 5). Hierzu ist auszuführen, dass die Schaf-

fung von trassenfernen Nahrungsangeboten lediglich in Kombination mit den bereits genann-

ten weiteren Maßnahmen zur Freihaltung des Trassenbereiches von Aas vorgesehen ist und 

somit eine unterstützende Wirkung hat. Die Art und der Umfang der vorgesehenen Maß-

nahmen ist in ihrem Zusammenwirken ausreichend und geeignet, um ein signifikant erhöhtes 

Tötungsrisiko auszuschließen (vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 16.10.2012, S. 23 

auf die Einwendung des BUND vom 04.10.2012). 

Die Behauptung des BUND, eine Signifikanz könne erst verneint werden, wenn der 

Trassenbereich vollständig von Kleinsäugern freigehalten wird, ist unzutreffend. Ein signifi-

kantes Tötungsrisiko ist dann nicht gegeben, wenn die Kleinsäugerdichte im Trassenbereich 

soweit reduziert ist, dass andere, im Umfeld liegende Flächen eine höhere Attraktivität als 

Jagdhabitat aufweisen und damit bevorzugt genutzt werden. 

6.4.10.4 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Eine erhebliche Störung des Uhus gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG tritt vorhabenbedingt 

nicht ein. 

Auf Grund der Auswirkungen durch die Trasse ist eine 20 %-ige Verschlechterung für ein 

Revier des Uhus gegeben (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 90). 

Die anlagebedingten Verluste der Nahrungshabitate verbleiben angesichts des verbleiben-

den Angebotes und des relativ großen Aktionsraumes der Art graduell und werden durch 

Ausweichen kompensiert. Die lokale Population der Art im Werra-Meißner-Kreis gilt als stabil 

und in ihrem Bestand gesichert, so dass eine graduelle Beeinträchtigung von Nahrungshabi-
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taten eines Brutpaares keine Auswirkungen auf den Erhaltungszustand nach sich zieht (vgl. 

planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S.91). 

6.4.11  Waldlaubsänger 

Das planfestgestellte Vorhaben erfordert keine Zulassung von Ausnahmen von den Zugriffs-

verboten des § 44 Abs. 1 BNatSchG für die europäische Vogelart Waldlaubsänger. 

6.4.11.1 Bestandssituation 

Der Waldlaubsänger ist ein in Deutschland vor allem im Tiefland verbreiteter Brutvogel mit 

einem Bestand von ca. 280.000-400.000 mit abnehmender Tendenz. In Hessen wird der 

Bestand auf 20.000-30.000 Paare geschätzt. In Hessen und im Werra-Meißner-Kreis ist die 

Art in allen geeigneten Waldgebieten bis in die Höhenlagen verbreitet. Der Bestand des 

Waldlaubsängers zeigt starke kurzfristige Schwankungen in Abhängigkeit von der Früh-

jahrswitterung und dem Nahrungsangebot (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, 

S. 97). 

Es wurden insgesamt 31 Paare im 500 m-Korridor erfasst. Die Verbreitungsschwerpunkte 

befinden sich im Norden zwischen Sontra und Weißenborn sowie in den Wäldern des Bu-

benrads. Neun Paare wurden innerhalb der 200 m-Zone um das geplante Vorhaben nach-

gewiesen (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 97).  

Dies sind Paar A am Pfaffenberg (100 m zur Trasse), Paar B nordöstlich Sontra (190 m zur 

Trasse) und Paar C (140 m zur Trasse), Paar D am Nordportal des Tunnels Bubenrad 

(180 m zur Trasse), Paar E (auf der Böschung/Trasse), Paar F (110 m zur Trasse), Paar G 

(150 m zur Trasse), Paar H am Südportal des Tunnels Bubenrad (30 m zur Trasse) und 

Paar I beim Hersfelder Grund (40 m zur Trasse) (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, An-

hang 1, S. 97). 

6.4.11.2 Wirkungen des Vorhabens 

Die Reviere A, E, H und I liegen im Trassenbereich. Eine genaue Ermittlung des Neststand-

ortes ist im Rahmen einer Brutvogelkartierung nicht möglich. Innerhalb der betroffenen Re-

viere A, H und I sind die möglichen Strukturen für die Anlage des Nestes aber nicht auf die 

Trasse beschränkt und die Nistterritorien werden nur teilweise beeinträchtigt. Die Paare kön-

nen daher auf weitere geeignete Flächen innerhalb ihrer Reviere ausweichen. Dies gilt je-
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doch nicht für Revier E, welches nahezu vollständig beseitigt wird (vgl. planfestgestellte Un-

terlage 12.4.1, Anhang 1, S. 98). 

6.4.11.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Das geplante Vorhaben löst den Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG für den 

Waldlaubsänger nicht aus. 

Durch die Trasse werden teilweise Gehölzbereiche in Anspruch genommen, in denen sich 

Fortpflanzungsstätten des Waldlaubsängers befinden. Verluste im Rahmen der Baufeldfrei-

machung sind möglich. Dieses Risiko wird durch eine Bauzeitenregelung (vgl. planfestge-

stellte Maßnahme V1) vermieden. Ein besonderes, über das allgemeine Lebensrisiko hin-

ausgehendes Kollisionsrisiko besteht für den Waldlaubsänger nicht (vgl. planfestgestellte 

Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 98). 

6.4.11.4 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Das Verbot, Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu entnehmen, beschädigen oder zu zerstö-

ren, § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird durch das planfestgestellte Vorhaben nicht ausgelöst. 

Für Revier E mit zentraler Lage im Trassenbereich wird der größte Teil des Reviers anlage-

bedingt zerstört (> 90 %) (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 98), so dass 

in diesem Revier vom Verlust aller zur Anlage eines Nestes geeigneten Strukturen auszuge-

hen ist.  

Um aktuell besetzte Nester nicht zu zerstören, erfolgt ein artenschutzrechtlich optimierter 

Bauablauf (planfestgestellte Maßnahme V1). 

Für Revier E sind Strukturen zum Ausweichen im räumlichen Zusammenhang erst durch die 

Auflichtung von Beständen mit dichtem Unterwuchs herstellbar. Dies erfolgt durch die plan-

festgestellte Maßnahme A3, so dass die ökologische Funktionalität der Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang aufrechterhalten werden (vgl. planfestgestellte 

Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 98). 

6.4.11.5 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Eine erhebliche Störung, § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG tritt vorhabenbedingt nicht ein. 
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Es wird davon ausgegangen, dass die Waldgebiete des Landkreises von einer mehr oder 

weniger geschlossenen Lokalpopulation besiedelt werden (vgl. planfestgestellte Unterlage 

12.4.1, Anhang 1, S. 100). 

Der Waldlaubsänger ist im Untersuchungsraum flächig verbreitet und kommt auch in be-

nachbarten Waldbereichen vor. Die Populationsgröße ist für den Waldlaubsänger als günstig 

einzustufen. Die Habitatqualität ist aufgrund des hohen Nadelwaldanteiles und des weitge-

henden Fehlens optimaler Habitate südlich des Lindenauer Wassers als ungünstig, im nörd-

lichen Bereich bis Sontra jedoch als günstig einzustufen (vgl. planfestgestellte Unterlage 

12.4.1, Anhang 1, S. 97).  

Angesichts eines erwarteten Verlustes von vier Revieren im Verhältnis zu der zahlenmäßig 

nicht im Einzelnen zu benennenden, aber zahlenmäßig großen Lokalpopulation, die sich 

nicht kleinflächig abgrenzen lässt, ist eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der 

lokalen Population auszuschließen. Aufgrund des offenbar günstigen Erhaltungszustandes 

ist ein kurzfristiger Bestandseinbruch nicht zu erwarten (vgl. planfestgestellte Unterlage 

12.4.1, Anhang 1, S. 100).  

6.4.12  Waldohreule  

Das planfestgestellte Vorhaben erfordert keine Zulassung von Ausnahmen von den Zugriffs-

verboten des § 44 Abs. 1 BNatSchG für die Waldohreule. 

6.4.12.1 Bestandssituation 

In Hessen ist von einer Gesamtzahl von 2.500-4.000 Brutpaaren auszugehen. Im Werra-

Meißner-Kreis ist von einem flächendeckenden Vorkommen auszugehen (vgl. planfestge-

stellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 102).  

Der Bestand der Waldohreule ist stark vom Nahrungsangebot abhängig und z. T. erhebli-

chen Schwankungen unterworfen, auch in Abhängigkeit von der Stärke des Winters. 

Im Jahr 2010 wurden insgesamt 17 Reviere der Waldohreule mit einem Verbreitungs-

schwerpunkt südlich Ulfen nachgewiesen. Die Waldohreule hat eine Effektdistanz von 500 m 

bzw. einen kritischen Schallpegel von 58 db(A) tags (vgl. Arbeitshilfe �Vögel und Straßenver-

kehr). Fünf Reviere liegen innerhalb dieses Bereiches: zwei Reviere am Bubenrad (Revier A 

in einer Entfernung von 250 m zur Trasse und Revier B im Trassenbereich am Lindenauer 
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Wasser), zwei Reviere südlich Riedmühle (Revier C in einer Entfernung von 50 m zur Trasse 

und Revier D in einer Entfernung von 300 m zur Abfahrt zur B 400 im Bereich der An-

schlussstelle Ulfen) und ein Revier am Heydels-Berg (Revier E in 390 m Entfernung zur 

Trasse) (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 102). 

6.4.12.2 Wirkungen des Vorhabens 

Für die Reviere B und C wird eine Zerstörung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte ange-

nommen (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 102). 

Durch die Nahrungsaufnahme im Straßen- und Böschungsbereich besteht ein erhöhtes Kol-

lisionsrisiko für die Art (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 103). 

Das Vorhaben führt zu einer rechnerischen Beeinträchtigung von zwei Revieren auf Grund 

von Lärm und anderen Effekten (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 105). 

6.4.12.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Das Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird für die Waldohreule nicht ausgelöst. 

Verluste im Rahmen der Baufeldfreimachung sind möglich. Um diese zu verhindern, wird das 

Baufeld vor dem Besetzen der Fortpflanzungs- und Ruhestätte und nach dem Verlassen 

geräumt (vgl. planfestgestellte Maßnahme. V1). 

In dem waldreichen Gelände im Umfeld der BAB A44 VKE 50 stellen extensive, nahrungs-

reiche Offenlandhabitate mit Sicherheit einen Minimumfaktor für das Vorkommen dar. Inso-

fern ist in hohem Maß wahrscheinlich, dass die � ja nach Ausprägung und Bewirtschaftung � 

besonders nahrungsreichen und im Winter aufgrund der Böschungsexposition oftmals früher 

schneefreien Böschungen der A44 VKE 50 bevorzugt nach Nahrung abgesucht werden. 

Aufgrund ihres Jagdverhaltens im Straßenbereich ist eine vorhabenbedingte Gefährdung, die 

über das allgemeine Lebensrisiko hinausgeht, durch Kollisionen nicht auszuschließen (vgl. 

planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 103). 

Diesem Risiko kann durch eine Kombination von Maßnahmen entgegengewirkt werden. Dies 

erfolgt durch die planfestgestellten Maßnahmen TG (Bepflanzung mit Gehölzen in Berei-

chen, wo die Trasse Wald quert; Bepflanzung der Böschung mit dicht- und hochwüchsigen 

Gräsern in Bereichen, wo die Trasse Offenland quert; Mittelstreifen/Bankette mit �mäuseun-

freundlichem� Untergrund [Schotterung, Versiegelung, Rasengittersteine o. a.]) und die plan-
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festgestellte Maßnahme V3 (durchgängige Zäunung der BAB mit einem Wildschutzzaun, der 

im unteren Drittel mittelsäugerdicht gestaltet wird [Vermeidung des Anfalls von Aas]) in Ver-

bindung mit der Anlage von trassenfernen Nahrungshabitaten (planfestgestellte Maßnahmen 

EG13, EG37 und EG43) (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 103). 

Die trassenfernen Nahrungshabitate werden geschaffen, weil in der Literatur insbesondere 

Nahrungsengpässe als Grund dafür angeführt werden dass die Waldohreule Straßen zur 

Nahrungssuche aufsucht (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 103). 

Die Flächen weisen aufgrund ihrer Größe unterschiedliche Standorte und Expositionen auf 

und lassen erwarten, dass ganzjährig ein Nahrungsangebot besteht (hohe Mäusedichten, 

guter Zugriff auf die Beute). Die Maßnahmen sind so umzusetzen, dass sie mit der Verkehrs-

freigabe ihre ökologische Funktionalität erreichen (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, 

Anhang 1, S. 104). 

Durch Zäunung der BAB mit mittelsäugerdichtem (hasendichten) Wildschutzzaun, die unat-

traktive Böschungsgestaltung und die Anlage trassenferner (Nahrungs-)Habitate, wird die 

Kollisionsgefahr auf ein nicht signifikantes Niveau reduziert (vgl. planfestgestellte Unterlage 

12.4.1, Anhang 1, S. 104). 

Der Einwand des BUND, dass die vorgesehenen Maßnahmen für die Waldohreule nicht bzw. 

nicht in vollem Umfang geeignet sind, das Tötungsrisiko auszuschließen, wird mit Zweifeln 

an der alleinigen Wirksamkeit von trassenfernen Nahrunshabitaten begründet (vgl. zur Ein-

wendung des BUND vom 04.10.2012, Anlage 1, S. 5). Hierzu ist auszuführen, dass die 

Schaffung von trassenfernen Nahrungsangeboten lediglich in Kombination mit den bereits 

genannten weiteren Maßnahmen zur Freihaltung des Trassenbereiches von Aas vorgesehen 

ist und somit eine unterstützende Wirkung hat. Die Art und der Umfang der vorgesehenen 

Maßnahmen ist ausreichend geeignet, um ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko auszu-

schließen (vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 16.10.2012, S. 23 auf die Einwendung 

des BUND vom 04.10.2012). 

Die Behauptung des BUND, eine Signifikanz könne erst verneint werden, wenn der 

Trassenbereich vollständig von Kleinsäugern freigehalten wird, ist unzutreffend. Ein signifi-

kantes Tötungsrisiko ist dann nicht gegeben, wenn die Kleinsäugerdichte im Trassenbereich 

soweit reduziert ist, dass andere, im Umfeld liegende Flächen eine höhere Attraktivität als 

Jagdhabitat aufweisen und damit bevorzugt genutzt werden. 
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6.4.12.4 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Die Fortpflanzungsstätte wird bei der Waldohreule eng abgegrenzt (Horstbaum). Da jedoch 

keine vollständige Kartierung der Horstbäume stattfand, ist die Lage der in der planfestge-

stellten Unterlage 12.4.2 dargestellten Revierzentren mit einer Unschärfe von ca. 100 m zu 

interpretieren.  

Die Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Reviere B und C befinden sich möglicherweise im 

Trassenbereich, so dass eine Zerstörung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte nicht ausge-

schlossen werden kann (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 102). 

Die Nestlieferanten der Waldohreule (z. B. Rabenvögel, Greifvögel, Tauben) kommen im 

Gebiet stetig und relativ häufig vor. Von daher ist ein Ausweichen der betroffenen Paare 

auch ohne zusätzliche Maßnahmen anzunehmen. Weiterhin verbleiben in der Umgebung 

ausreichend Bestände mit Eignung als Ruhestätte (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, 

Anhang 1, S. 103). Die ökologische Funktion bleibt im räumlichen Zusammenhang gewahrt, 

§ 44 Abs. 5, S.2 BNatSchG. 

6.4.12.5 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Eine erhebliche Störung der Waldohreule gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG tritt vorhaben-

bedingt nicht ein. 

Nach der Standardprognose ergibt sich eine rechnerische Betroffenheit von zwei Revieren 

(Revier A zu 20 % + Revier B zu 60 % + Revier C zu 60 % + Revier D zu 20 % + Revier E zu 

20 % = 0,2 + 0,6 + 0,6 + 0,2 + 0,2 = 1,8). Diese Einschätzung ist konservativ, da die Relief-

verhältnisse im Gebiet zu einer in der Standardprognose nicht berücksichtigten Abschirmung 

der Trassenwirkungen führen. Für Revier E am Heydels-Berg ist bei einer Detailbetrachtung 

aufgrund des Reliefs (andere Seite des Berges) keine Wirkungsbetroffenheit anzunehmen, 

dies ändert aber nichts an der summarischen Betroffenheit von zwei Revieren (vgl. planfest-

gestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 105). 

Darüber hinaus ist mit einem anlagebedingten Entzug und einer bau- und betriebsbedingten 

graduellen Störung (im unmittelbaren Trassennahbereich) der Nahrungshabitate zu rechnen 

(vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 105).  
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Die Waldohreule besiedelt vorrangig Waldränder und halboffene Landschaftsstrukturen, wie 

sie im Untersuchungsgebiet großflächig vorhanden sind. Die Nestlieferanten der Art (z. B. 

Rabenvögel, Greifvögel, Tauben) kommen, wie auch die Waldohreule selbst, im Gebiet ste-

tig und häufig vor. Es wird davon ausgegangen, dass die graduell betroffenen Reviere (bzw. 

zwei rechnerisch �voll� betroffene Reviere) durch Ausweichen innerhalb ihrer großen Aktions-

räume reagieren können. Artenschutzrechtliche Maßnahmen sind nicht erforderlich (vgl. 

planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 105). 

Aufgrund der bestehenden Habitatausstattung und der geringfügigen störungsbedingten 

Auswirkungen ist nicht mit einer Verschlechterung der lokalen Population der Waldohreule 

zu rechnen. 

6.4.13  Waldschnepfe 

Das planfestgestellte Vorhaben erfordert keine Zulassung von Ausnahmen von den Zugriffs-

verboten des § 44 Abs. 1 BNatSchG für die europäische Vogelart Waldschnepfe. 

6.4.13.1 Bestandssituation 

Der Bestand in Deutschland wird auf 23.000-27.000 Paare geschätzt, in Hessen auf 2.000-

5.000 Brutpaare (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 107). Die Art kommt 

im Werra-Meißner-Kreis in allen geeigneten Waldbeständen vor. Für den Werra-Meißner-

Kreis wird ein rechnerischer Bestand von 131 �Brutrevieren� angegeben, der jedoch ange-

sichts der Erkenntnisse aus den Untersuchungen zum Vorhaben auch höher sein kann (vgl. 

planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 107). 

Von der Waldschnepfe liegen insgesamt 19 Nachweise aus dem engeren Kartierraum vor. 

Die Schwerpunkte liegen in den ausgedehnten Wäldern nordwestlich der Riedmühle. Eine 

exakte Erfassung des Waldschnepfenbestandes ist vor dem Hintergrund der dämmerungs- 

und nachtaktiven Lebensweise sowie der komplexen Brutbiologie mit den normalen Metho-

den zur Revierkartierung innerhalb des Projektrahmens nicht möglich, so dass unter Berück-

sichtigung der vorhandenen Erkenntnisse auf den tatsächlichen Bestand zu schließen ist 

(vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 107). 

Die Nachweise lassen für den gesamten Untersuchungsraum auf ein (Brut-)Vorkommen der 

Waldschnepfe schließen (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 107).  
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Für den nördlichen Teilraum (Wellingerode bis Bubenrad) wird der Männchenbestand auf 

acht bis zwölf, für den mittleren (Bubenrad bis Ulfen/Riedmühle) auf sechs bis zehn und für 

den südlichen Teilraum (Ulfen/Riedmühle bis �Grünes Gras�) auf eins bis drei Individuen 

geschätzt (Gesamtbestand 15-25 Männchen). Der Bestand der Weibchen (Brutpopulation) 

wird entsprechend dem Verhältnis von Männchen zu Weibchen aufgrund der Polygynie mit 

ca. 1:2,5 veranschlagt so dass bei ca. 20 Männchen etwa auf 50 Weibchen/Brutplätze ge-

schlossen werden kann (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 107). 

6.4.13.2 Wirkungen des Vorhabens 

Die Lage der Fortpflanzungsstätten (Nest) und Ruhestätten (Bestände mit bodennaher De-

ckung) ist methodenbedingt nicht im Einzelnen bekannt. Die Trasse überbaut keine Bereiche 

mit nachgewiesenen Tieren. Trotzdem ist eine Zerstörung von aktuell besetzten Fortpflan-

zungs- und Ruhestätte in geeigneten Beständen (strukturierte Wälder mit Altholz und mehr 

als 40 ha Größe) anzunehmen, insbesondere in den stärker besiedelten Räumen zwischen 

Riedmühle und Lindenau sowie nördlich vom Bubenrad (vgl. planfestgestellte Unterlage 

12.4.1, Anhang 1, S. 108). 

Da eine Kartierung der Waldschnepfenhabitate einen unverhältnismäßigen Aufwand bedeu-

ten würde, wurde auf Grund der vorhandenen Erkenntnis, dass die Waldschnepfe in ca. 

475 ha des Untersuchungsraumes im Umkreis von 500 m zur Trasse vorkommt, eine Schät-

zung des Vorkommens und seiner Verteilung innerhalb der Effektdistanz von 300 m vorge-

nommen (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 109). Unter Berücksichtigung 

der unterschiedlichen Eignung der vorhandenen Habitate und der Kenntnis von einer variab-

len Besiedlungsdichte wird ein Vorkommen von insgesamt 30 Brutpaaren innerhalb des 

Wirkraumes angenommen (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 106, 107 

und 109). 

6.4.13.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird durch das geplante Vorhaben für 

die Waldschnepfe nicht verwirklicht. 

Grundsätzlich mögliche Verluste im Rahmen der Baufeldfreimachung werden durch die plan-

festgestellte Maßnahme V1 (Maßnahmen zur Baufeldfreimachung) vermieden. Die Straße 

übt auf die Waldschnepfe keine besondere Attraktivität aus. Die Art gilt nicht als besonders 

kollisionsgefährdet (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 108). 
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6.4.13.4 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Der Tatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird für die Waldschnepfe nicht verwirklicht. 

Die Beschädigung oder Zerstörung aktuell besetzter Nester wird durch einen artenschutz-

rechtlich optimierten Bauablauf mit Maßnahmen zur Baufeldfreimachung außerhalb der Brut-

zeiten vermieden (vgl. planfestgestellte Maßnahme V1). 

Das Nest wird jedes Jahr neu angelegt, eine besondere Nistplatztreue oder Territorialität 

liegt nicht vor. Da sich die ggf. betroffenen Bereiche mit Habitatpotenzial nicht nur auf den 

anlagebedingt betroffenen Raum beschränken, sondern auch darüber hinaus reichen, ist 

auch kein vollständiger Verlust eines zusammenhängenden Gesamtlebensraumes zu be-

fürchten (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 108). 

6.4.13.5 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Eine erhebliche Störung gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG tritt für die Waldschnepfe nicht 

ein. 

Für die �Standardprognose�, welche die Besonderheiten der Landschaft nicht berücksichtigt 

und von flachem Gelände ausgeht, in der sich die Straßenwirkungen maximal entfalten kön-

nen, sind für die Waldschnepfe zum einen die 58 dB(A)-Tag Isophone (Höhe des Immissi-

onsortes: 1 m), zum anderen eine Effektdistanz von maximal 300 m zu berücksichtigen (vgl. 

Arbeitshilfe �Vögel und Straßenverkehr�, 2010, S. 101).  

Eine hilfsweise Anwendung der Standardprognose (die Revierzentren bzw. Fortpflanzungs-

stätten sind nicht bekannt) auf die errechnete Verteilung der Weibchen/Brutplätze ergibt un-

ter Annahme einer gleichmäßigen Verteilung im Raum eine Betroffenheit von zwölf Brutpaa-

ren (zur prozentualen Berechnung siehe planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 

109/110). 

Die Lokalpopulation der Waldschnepfe ist aufgrund des Waldreichtums der Umgebung nicht 

scharf abgrenzbar. Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Lokalpopulation 

kann ohne Maßnahmen nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden, da der Bestand nur 

abgeschätzt werden kann und die Zahl beeinträchtigter Bruthabitate bezogen auf die tat-

sächlich nachgewiesenen sehr hoch ist (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, 

S. 110).  
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Um eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population zu vermeiden, 

werden neben der Durchführung eines artenschutzrechtlich optimierten Bauablaufes (plan-

festgestellte Maßnahme V1) die planfestgestellten Maßnahmen A3 (Bubenrad östlich von 

Sontra), A19.4a (östlich Wölfterode), A21 (nordwestlich von Ulfen) und U4 (Bubenrad östlich 

von Sontra) zur Entwicklung und Pflege von strukturierten, naturnahen Waldbeständen mit 

Altholz umgesetzt (vgl. Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 04.07.2013, be-

antwortet mit E-Mail der Vorhabenträgerin vom 19.07.2013, S. 15). Damit werden besonders 

geeignete Bedingungen für die Waldschnepfe geschaffen. Die Maßnahmen werden drei Jah-

re vor Baufeldfreimachung durchgeführt (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, 

S. 110). Durch die vorgesehenen Maßnahmen wird auf einer Gesamtflächengröße von 

26,73 ha Raum für mindestens zwölf Brutpaare geschaffen (vgl. planfestgestellte Unterlage 

12.4.1, Anhang 1).  

Dem Einwand des BUND vom 04.10.2012, dass nicht genügend Ausweichhabitate für die 

Waldschnepfe geschaffen würden und eine erhebliche Störung nicht verhindert werden kön-

ne, ist zu entgegnen, dass für die Ermittlung des Betroffenheitsumfanges bereits eine Worst-

Case-Betrachtung hinsichtlich der Anzahl der vorkommenden Brutpaare vorgenommen wur-

de. Soweit der BUND den Flächenbedarf pro Brutpaar an der Revierdichte des gesamten 

Ausgangsbestandes orientiert wissen will, verkennt er dabei, dass die neu geschaffenen 

Strukturen eine besondere Eignung für die Art aufweisen und dort eine wesentlich höhere 

Besiedlungsdichte erreicht wird. Da für alle betroffenen Brutpaare Ausweichhabitate geschaf-

fen werden, die Art ihr Nest jährlich neu baut und eine besondere Nistplatztreue nicht vor-

liegt, kann sicher angenommen werden, dass die Maßnahmenflächen als Habitate ange-

nommen werden (vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 16.10.2012, S.26 auf die Ein-

wendung des BUND vom 04.10.2012).  

Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population wird dadurch aus-

geschlossen. 

6.5 Weitere Anhang IV-Arten 

Durch das Vorhaben werden bezogen auf weitere Anhang IV-Arten (neben den Arten Ha-

selmaus, Kammmolch, Zauneidechse und Schlingnatter) keine Verbotstatbestände des 

§ 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt.  
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Es wurden 20 weitere Arten aus dem Anhang IV der FFH-RL ermittelt, die im Untersu-

chungsraum vorkommen und für welche möglicherweise artenschutzrechtlich relevante Be-

einträchtigungen durch das planfestgestellte Vorhaben näher zu prüfen sind. (vgl. planfest-

gestellte Unterlage 12.4, S. 8/9). Für die so ermittelten Arten (Luchs, Wildkatze, Bechstein-

fledermaus, Braunes Langohr, Breitflügelfledermaus, Fransenfledermaus, Graues Langohr, 

Große Bartfledermaus, Großer Abendsegler, Großes Mausohr, Kleine Bartfledermaus, Klei-

ner Abendsegler, Mückenfledermaus, Rauhautfledermaus, Wasserfledermaus, Zwergfleder-

maus, Geburtshelferkröte, Gelbbauchunke, Quendel-Ameisenbläuling und Schwarzblauer 

Ameisenbläuling) wurde eine vertiefte Art-für-Art Prüfung vorgenommen (vgl. planfestgestell-

te Unterlage 12.4.1, Anhang 2).  

Für die Arten Fransenfledermaus, Kleine Bartfledermaus, Wasserfledermaus und Zwergfle-

dermaus wurden keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Bereich des Baufeldes festge-

stellt. Durch einen artenschutzrechtlich optimierten Bauablauf und einer vor Entnahme erfol-

genden vorsorglichen Prüfung von potenziell möglichen Quartierbäumen auf Besatz (vgl. 

planfestgestellte Maßnahme V1) wird die Tötung von Individuen der Arten vermieden. 

Der BUND rügt, dass die Mopsfledermaus nicht substantiell erforscht und erfasst worden 

und für diese Art keine Prüfung der artenschutzrechtlichen Tatbestände erfolgt sei (vgl. Ein-

wendung des BUND vom 04.10.2012, S. 22/23). Entgegen der Darstellung des BUND ist die 

Anhang-IV-Art Mopsfledermaus nicht in ganz Hessen verbreitet, sondern ist lediglich mit nur 

drei bekannten Wochenstuben in Hessen belegt. Nach den Ergebnissen der Bestandserfas-

sung wird ein Vorkommen der Art im Eingriffsbereich der A44 VKE 50 ausgeschlossen (vgl. 

Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 16.10.2012, S. 34 auf die Einwendung des BUND 

vom 04.10.2012). Daher ist die Einwendung des BUND zurückzuweisen. 

Die fünf Arten Luchs, Wildkatze, Bechsteinfledermaus, Großes Mausohr und Schwarzblauer 

Ameisenbläuling sind vertieft zu betrachten, da entweder Maßnahmen erforderlich sind, um 

den Eintritt von Verbotstatbeständen zu verhindern oder Einwendungen und Stellungnahmen 

eine vertiefte Auseinandersetzung erfordern. 

6.5.1 Luchs 

Für den Luchs werden keine Verbotstatbestände in § 44 Abs. 1 BNatSchG durch das ge-

plante Vorhaben ausgelöst. 
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6.5.1.1 Bestandssituation 

Im Untersuchungsraum gibt es kein konstantes Luchsvorkommen. Nach Angaben des Ar-

beitskreises Hessenluchs wurden bis 2010 insgesamt 76 Sichtungen im Werra-Meißner-

Kreis gemeldet. Bei den meisten handelt es sich jedoch um unbestätigte oder nicht überprüf-

bare Meldungen (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 16). Ein Vorkommen 

von einzelnen Luchsindividuen im Bereich der A44 VKE 50 ist nicht auszuschließen (vgl. 

planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 17). 

6.5.1.2 Wirkungen des Vorhabens 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Luchses kommen im Untersuchungsraum nicht vor, so 

dass § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG nicht eingreift. Da die planfestgestellte Autobahn nicht im 

Kerngebiet einer etablierten Luchspopulation liegt (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, 

Anhang 2, S. 19), ist eine erhebliche Störung der Art auszuschließen. Es kann jedoch grund-

sätzlich nicht ausgeschlossen werden, dass es zu Kollisionen auf der Straße kommt. 

6.5.1.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Das Verbot, Luchse zu fangen, zu verletzen oder zu töten, § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG, wird 

durch das geplante Vorhaben nicht ausgelöst. 

Durch die Lebensraumzerschneidung des weiträumigen, vermutlich sich (künftig) auf beide 

Seiten der A 44 erstreckende Aktionsareals ist der Luchs (künftig) gezwungen die Straße zu 

queren, was eine erhöhte Kollisionsgefahr mit sich bringt. Im Bereich der Tunnel und großen 

Talbrücken können Wanderungen des Luchses auch in Zukunft ungehindert stattfinden. Die 

Bauwerke Dachslochtunnel, Talbrücke Blankebach und Tunnel Arnsberg liegen im Bereich 

der durch die vorhandenen Ausbreitungsmodelle errechneten wahrscheinlichsten Dispersi-

onskorridore für großräumig wandernde Tierarten (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, 

Anhang 2, S. 18). 

Die A44 VKE 50 wird abseits der möglichen Querungsstellen (Tunnel, Talbrücken) durch-

gängig mittels �wildkatzensicherem Wildschutzzaun� gezäunt. Dieser ist auch geeignet, um 

Luchse vom Queren der Straße abzuhalten (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, An-

hang 2, S. 18).  

Der BUND rügt die mangelnde Wirksamkeit der wildkatzensicheren Schutzzäune mit einer 

Höhe von 1,80 m auch für den Luchs, da nach MAQ (Merkblatt zur Anlage von 
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Querungshilfen für Tiere und zur Vernetzung von Lebensräumen an Straßen, GGSV 2008) 

für den Luchs eine Höhe von 2,50 m vorgesehen sei. 

Hierzu hat die Vorhabenträgerin ausgeführt, dass es in Hessen (noch) keine stabile Luchs-

population gibt, nur geringe Reproduktionsnachweise vorliegen und für einzelne Tiere der Art 

mit großem Aktionsradius die Passierbarkeit der Autobahn durch die bestehenden Tunnel- 

und Brückenbauwerke gewährleistet ist (vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 

16.10.2012, S. 30 auf die Einwendung des BUND vom 04.10.2012). 

Die Planfeststellungsbehörde folgt der Einschätzung der Vorhabenträgerin. Durch die mittel-

säugerdichte Ausgestaltung der Zäune im unteren Bereich (vgl. planfestgestellte Maßnahme 

V3) und die Gestaltung von Mittelstreifen/Banketten mit �mäuseunfreundlichem� Untergrund 

(vgl. planfestgestellte Maßnahme TG) wird die Trasse frei von Tieren und Aas gehalten. Es 

ist nicht ersichtlich, warum ein Luchs ohne Motivation einen 1,80 Meter hohen Zaun über-

winden soll. Es erscheint plausibel, das ein jagendes Tier sich normalerweise energiespa-

rend verhält und bis zur nächsten Querungsmöglichkeit am Zaun entlanglaufen wird. 

Durch die zahlreichen Querungsmöglichkeiten einerseits und durchgängige Zäunung der 

A 44 mit �wildkatzensicheren Zäunen� andererseits wird ein gefahrloses Queren ermöglicht 

und die Kollisionsgefahr vermieden (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, 

S. 18). Ein signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko ist ausgeschlossen. 

6.5.2 Wildkatze 

Die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG stehen dem planfestgestellten Vorhaben für 

die Anhang IV-Art Wildkatze nicht entgegen. 

6.5.2.1 Bestandssituation 

In Hessen kommt die Wildkatze in Nordosthessen sowie im Spessart, Rheingau-Taunus, 

Hochtaunus, Knüll und Rothaargebirge vor. Im Habichtswald, Kaufunger Wald und im Mi-

chelsrombacher Wald wurden mehrfach Beobachtungen gemacht. Die Bedeutung der hessi-

schen Population resultiert vor allem aus ihrer zentralen Lage im Hinblick auf die Wildkat-

zenverbreitung. In Nordosthessen kommt die Wildkatze im Kaufunger Wald, im Stiftswald 

Kaufungen, im Söhrewald, am Meißner, im Stölzinger Gebirge, im Seulingswald und im 

Riedforst vor. Im angrenzenden Ringgau und Eichsfeld sind ebenfalls verlässliche Nachwei-

se bekannt, so dass es sich bei dem Untersuchungsgebiet großräumig betrachtet um einen 
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Teilbereich eines der größten Wildkatzenvorkommen Deutschlands handelt (vgl. planfestge-

stellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 21). Durch die Lage des Verbreitungsgebietes kommt 

dem Vorkommen für die großräumige Wiederausbreitung der Art in südlicher Richtung (Thü-

ringer Wald und Frankenwald, Rhön) eine besondere Bedeutung zu (vgl. planfestgestellte 

Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 21). 

Das Untersuchungsgebiet liegt im großräumigen Verbreitungsgebiet der Art.  

Direkte Nachweise (Sichtbeobachtungen oder Spuren) wurden im Bereich Wellingerode 

(westlich Pfaffenberg) sowie zwischen dem Standortübungsplatz (östlich Sontra) und dem 

Waldgebiet um Bubenrad/Petersberg/Erdmannshain/Rübenberg erbracht. Die Art kommt 

flächendeckend im Raum vor. Aufgrund der geringen Anzahl von Weibchen (vier nachgewie-

sene Weibchenreviere im Verhältnis zu zehn Männchenrevieren) gehen die Gutachter von 

einer noch relativ jungen und expandierenden Population aus. Nachweise erfolgten in den 

Wäldern nördlich und östlich von Sontra, auf dem Gelände des Standortübungsplatzes, in 

dem großen Waldgebiet Dachslöcher, östlich von Wölfterode und Blankenbach, in den Wäl-

dern am Steinbühl, am Sandberg und im Bereich des Armsberges (vgl. planfestgestellte Un-

terlage 12.4.1, Anhang 2, S. 21/22).

6.5.2.2 Wirkungen des Vorhabens 

Die als Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art in Anspruch genommenen Strukturen wer-

den von der Wildkatze häufig gewechselt.  

Es kann zu Störungen der Art während der Bauzeit und der Betriebsphase sowie zu Kollisio-

nen kommen. 

6.5.2.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Der Verbotstatbestand des § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG tritt vorhabenbedingt für die Wildkat-

ze nicht ein. 

Baubedingten Beeinträchtigungen weichen die Individuen im Allgemeinen aus. Abseits der 

Tunnelabschnitte und der Talbrücken besteht eine erhöhte Kollisionsgefahr. Weil die Durch-

lässigkeit durch die projektimmanenten Bauwerke insgesamt aber erhalten bleibt, konzentrie-

ren sich verbleibende Unfallgefahren auf die Streckenabschnitte zwischen bzw. abseits von 

diesen (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 23).  
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Um ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko ausschließen zu können, wird die geplante Trasse 

abseits der möglichen Querungsstellen durchgängig mit wildkatzensicheren Schutzzäunen 

versehen (vgl. planfestgestellte Maßnahme V3). Der Wildkatzenschutzzaun ist nach gesi-

cherten Erkenntnissen geeignet, Kollisionsgefahren wirksam auf ein sehr geringes Maß zu 

reduzieren beziehungsweise Wildkatzen vom Queren der Straße abzuhalten (vgl. planfest-

gestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 23). 

6.5.2.4 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Das Verbot in § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird für die Wildkatze vorhabenbedingt nicht aus-

gelöst. 

Eine vorhabenbedingte Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Wildkatze 

wird ausgeschlossen (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 22).  

Der BUND hat eine vertiefte Untersuchung der als mögliche Fortpflanzungs- und Ruhestät-

ten in Betracht kommenden Strukturen gefordert, um eine Einschätzung der Inanspruch-

nahme und der Ausweichmöglichkeiten vornehmen zu können (vgl. Einwendung des BUND 

vom 04.10.2012, Anlage 1, S. 12/13). Dem ist die Vorhabenträgerin nachvollziehbar entge-

gengetreten. Die Strukturen, die als Fortpflanzungs- und Ruhestätten für die Wildkatze in 

Betracht kommen, finden sich in den umliegenden Wäldern mit dichten Unterwuchsflächen, 

Sukzessionsflächen, Dickungen und Totholz in ausreichender Weise. Die Wildkatze hat kei-

ne enge, tradierte Bindung an einzelne Strukturen ihres Streifgebietes, so dass die Art mit 

großem Aktionsradius problemlos ausweichen kann (vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin 

vom 16.10.2012, S. 29 auf die Einwendung des BUND vom 04.10.2012). 

6.5.2.5 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG tritt vorhabenbedingt für die Wildkat-

ze nicht ein. 

Eine erhebliche Störung der Wildkatze wird ausgeschlossen, da Störungen während der 

Bau- als auch der Betriebsphase der Autobahn allenfalls zu einem Ausweichen der Art, nicht 

jedoch zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Lokalpopulation der Wildkat-

ze führen können (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 25). 
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6.5.3 Bechsteinfledermaus 

Das planfestgestellte Vorhaben erfordert keine Zulassung von Ausnahmen von den Zugriffs-

verboten des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG für die Anhang IV-Art Bechsteinfledermaus. 

6.5.3.1 Bestandssituation 

In Hessen liegt ein Verbreitungszentrum der Bechsteinfledermaus. Nachweise liegen aus 

verschiedenen Landesteilen vor. Im Jahr 1994 waren zwar eine ganze Reihe von Einzel-

nachweisen bekannt, jedoch nur fünf Wochenstuben. Zwischenzeitlich hat sich das Bild der 

Verbreitung weiterhin vervollständigt: So wurden vor allem im Rahmen spezieller Untersu-

chungen in Nordhessen viele Wochenstuben entdeckt. In den waldreichen Mittelgebirgsla-

gen Hessens scheint nach den aktuellen Erkenntnissen einer der Vorkommenschwerpunkte 

der Art in Europa zu liegen (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 27). 

In den Jahren 2008, 2010 und 2011 wurden vier Wochenstubenkolonien der Bechstein-

fledermaus mit Quartierzentren auf dem Gelände des ehemaligen Standortübungsplatzes 

Sontra, im Bereich Erdmannshain/Rübenberg/Lindenauer Wasser, am Heydels-Berg/Hersfel-

der Grund und im Gerbachsgrund erfasst (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, 

S. 28).  

Die Bechsteinfledermaus ist somit im Bezugsraum flächendeckend mit Wochenstubenkolo-

nien vorhanden. Weitere Vorkommen von Wochenstubenkolonien sind in den Waldgebieten 

im Bereich der VKE 40.1 und die VKE 60 nachgewiesen (vgl. planfestgestellte Unterlage 

12.4.1, Anhang 2, S. 28). 

6.5.3.2 Wirkungen des Vorhabens 

Durch das planfestgestellte Vorhaben werden als Fortpflanzungs- und Ruhestätten genutzte 

Quartierbäume der Bechsteinfledermaus in drei der vier festgestellten Kolonien in Anspruch 

genommen. Im Zusammenhang mit der Baufeldfreimachung und dem Betrieb der Autobahn 

kann es zu Störungen und zur Verletzung oder Tötung von Tieren kommen. 

6.5.3.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG tritt für die Bechsteinfledermaus nicht 

ein. 
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In den durch Waldentnahme betroffenen Bereichen für das Baufeld können durch die Ro-

dung von Bäumen mit Quartierpotenzial (Baumhöhlen, o. ä.) Tiere verletzt oder getötet wer-

den. Um eine Tötung von Individuen zu vermeiden, erfolgt eine Entnahme von Höhlenbäu-

men in einem unkritischen Zeitfenster außerhalb der Fortpflanzungszeit (Sommer) oder Ru-

hezeit im Winter. Vor der Entnahme werden mögliche Quartierbäume zudem vorsorglich auf 

Besatz geprüft. Bei Höhlenbesatz wird dabei das Verlassen der Baumhöhle abgewartet (vgl. 

planfestgestellte Maßnahme V1). In dem für die Baumfällarbeiten vorgesehenen Zeitraum 

werden Baumhöhlen höchstens als Zwischen- bzw. Tagesquartiere genutzt, bevor die Fle-

dermäuse ihre eigentlichen Winterquartiere aufsuchen. Die Nutzung einzelner Höhlen ist in 

diesem Zeitraum nur sehr kurzzeitig. Somit ist die Wahrscheinlichkeit, in diesem Zeitfenster 

Individuen der Bechsteinfledermaus in Baumhöhlen anzutreffen, sehr gering. Selbst wenn 

sich Tiere in Baumhöhlen aufhalten sollten, werden sie � da sie noch keine Winterruhe hal-

ten � durch die baulichen Aktivitäten im Vorfeld der Fällung veranlasst werden, selbsttätig 

das Quartier zu verlassen. Das Risiko einer baubedingten Tötung geht danach über das all-

gemeine Lebensrisiko nicht hinaus (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 1, S. 34 

und Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 13.08.2013, beantwortet mit Mail 

vom 15.08.2013). 

Aufgrund der stark konturfolgenden Flugweise und teilweise niedrigen Flughöhe der 

Bechsteinfledermaus können betriebsbedingte Kollisionen allgemein nicht ausgeschlossen 

werden. Stark ausgeprägte Flugwege, beispielsweise Konzentrationen vieler Individuen einer 

Kolonie an einem Ort aufgrund einer Zwangsengstelle, haben sich im Untersuchungsgebiet 

aus den Fledermausuntersuchungen unmittelbar aus der Bestandserfassung nicht ergeben. 

Gebietsbezogen folgt die Bechsteinfledermaus bei Flügen zwischen Quartieren und Jagdge-

bieten bzw. zwischen Quartieren aber sichtlich dem Verlauf der Talzüge und der ebenfalls 

als Leitlinien wirkenden Waldränder (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, 

S. 32).  

Die technische Ausgestaltung der Trasse mit den Tunneln, Talbrücken und Unterführungen 

stellt eine hohe Transparenz der Trasse sicher. Dadurch ist eine ungehinderte Ausbreitung 

der Art über die Trasse hinweg möglich. Die Bauwerke im Bereich der beiden nördlichen 

Kolonien bieten sichere Querungsbereiche über bzw. unter der Fahrbahn (vgl. planfestge-

stellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 33).  
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In Verbindung mit dem engen Netz von Querungsmöglichkeiten vermindern tiefe Einschnitts-

lagen zwischen den Bauwerken nach dem aktuell erreichten Erkenntnisstand Überflüge über 

die Straße abseits der Querungsmöglichkeiten und insoweit auch das Kollisionsrisiko im Be-

reich der Jagdlebensräume im Wald (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, 

S. 33).  

Die Gefahr von signifikant erhöhten Kollisionsrisiken bei Fledermäusen wird durch ein Sys-

tem bestehend aus den trassenimmanenten Querungsmöglichkeiten und einer partiellen 

Zäunung mit fledermausspezifischen Leit- und Sperreinrichtungen (Fledermausschutzzaun) 

bzw. an ausgewählten Bauwerken durch die Installation von (Irritationsschutz-)Wänden ver-

mieden (vgl. planfestgestellte Maßnahme V3).  

Entgegen der Einwendung des BUND sind die Fledermausschutzzäune mit einer Höhe von 

4 m ausreichend dimensioniert, um Kollisionsrisiken zu vermeiden (vgl. planfestgestellte 

Maßnahme V3 und Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 16.10.2012, S. 34 auf die Ein-

wendung des BUND vom 04.10.2012). In Einschnittsbereichen werden die Straßenabschnit-

te in der Regel von den Fledermäusen in gefahrloser Höhe überflogen, so dass in diesen 

Bereichen auch die niedrigeren wildkatzensicheren Schutzzäune geeignet sind, ihren Zweck 

� nämlich Leitfunktion zu den Querungsbauwerken � zu gewährleisten (vgl. Erwiderung der 

Vorhabenträgerin vom 16.10.2012, S. 44 auf die Einwendung des BUND vom 04.10.2012). 

6.5.3.4 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Das Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird für die Bechsteinfledermaus vorhabenbe-

dingt nicht ausgelöst. 

Durch die geplante Trasse kommt es zum direkten Verlust von vier nachgewiesenen Quar-

tierbäumen in Quartierzentren der Bechsteinfledermaus. Es handelt sich um einen der bis-

lang sieben bekannten Quartierbäume der Kolonie am Bubenrad im Baufeld des südlichen 

Tunnelportals (BW 50-06), zwei von bislang 14 bekannten Quartierbäumen der Kolonie Rü-

benberg/Erdmannshain/Lindenauer Wasser im Baufeld der Talbrücke Rübenberg (BW 50-

08) und einen von bislang sieben bekannten Quartierbäumen der Kolonie am Heydels-

Berg/Hersfelder Grund auf der Trasse (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, 

S. 29). 
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Bezüglich der Kolonie Bubenrad wird unter Berücksichtigung der Lage der unmittelbar nach-

gewiesenen Quartierbäume im Baufeld, der aufgrund der Höhlenbaumdichte und -verteilung 

anzunehmenden Verteilung weiterer Quartiere und der Lage der Trasse in Bezug auf das 

Quartierzentrum eine Zerstörung/Beschädigung von vermutlich zwei bis drei Quartieren von 

den von der Kolonie insgesamt regelmäßig genutzten Quartieren angenommen (vgl. plan-

festgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 29)  

Bezüglich der Kolonie Rübenberg/Erdmannshain wird unter Berücksichtigung der Lage der 

unmittelbar nachgewiesenen Quartierbäume im Baufeld, der anzunehmenden Höhlenbaum-

dichte und -verteilung und der Lage der Trasse in Bezug auf den sehr weiten Aktionsraum, in 

dem sich die Quartiere verteilen, eine Zerstörung/Beschädigung von vermutlich zwei bis fünf 

Quartieren angenommen (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 29).  

Bezüglich der Kolonie Heydels-Berg/Hersfelder Grund wird unter Berücksichtigung der Lage 

der unmittelbar nachgewiesenen Quartierbäume im Baufeld, der aufgrund der Höhlenbaum-

dichte und -verteilung anzunehmenden Verteilung weiterer Quartiere und der Lage der Tras-

se in Bezug auf das Quartierzentrum eine Zerstörung/Beschädigung von (nicht mehr als) 

zwei Quartieren von den von der Kolonie insgesamt genutzten Quartieren angenommen (vgl. 

planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 30).  

Die Funktion der verlorenen Quartierbäume kann nach fachlicher Einschätzung nicht ohne 

zusätzliche Maßnahmen im räumlichen Zusammenhang aufrechterhalten werden (vgl. plan-

festgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 31). 

Um eine günstige Quartiersituation für die Kolonien zu sichern, sind mehrere vorgezogene 

Maßnahmen vorgesehen.  

Dies sind zum einen die Maßnahmen zur Entwicklung von Altholz (A-Maßnahmen). Auf den 

entsprechenden Flächen wird eine Nutzung/Entnahme von Alt-/Totholz im räumlichen Bezug 

zu den vier Kolonien unterlassen und so die Alt-/Totholz- bzw. Höhlenverfügbarkeit gestei-

gert (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 31). Dies betrifft im Bereich 

Bubenrad und Rübenberg die planfestgestellten Maßnahmen A3, A6, A10, A 21, A 24 und A 

26. Im Bereich Heydels-Berg und Hersfelder Grund sind dies die planfestgestellten Maß-

nahmen A8, A9, A11, A13 und A19.4. 
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Zum anderen wird durch die Versetzung von Höhlenbäumen die Funktionalität der Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten der drei Kolonien (Bubenrad, Erdmannshain, Heydels-Berg) im 

räumlichen Zusammenhang erhalten und der jeweilige Quartierverbundes gesichert (vgl. 

planfestgestellte Maßnahme V1). Geeignete Stämme mit Baumhöhlen werden nach fachli-

cher Vorauswahl im Zuge der Baufeldfreistellung entnommen und (ggf. nach zeitweiliger 

Aufbewahrung) zur direkten Anreicherung als Biotopholz/Altholz in geeignete Waldflächen 

verbracht (Maßnahmenflächen im Umfeld der jeweiligen Kolonie). Die Stammabschnitte 

werden als stehendes Holz an vorhandenen Bäumen befestigt.  

Weiterhin erfolgt eine Verbesserung des Quartierangebotes für Höhlenbewohner (vgl. plan-

festgestellte Maßnahmen V1, A3, A6, A8, A9, A10a, A11, A13a, A19.4a, A 21, A 24, A 26) 

durch eine Anreicherung von Waldbeständen mit künstlichen Quartierangeboten (Anbringen 

von Fledermauskästen bzw. Kastengruppen) in geeigneten Habitaten und Schaffung von 

künstlichem Höhlenangebot durch Anbohren bzw. Fräsen von Bäumen (vgl. planfestgestellte 

Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 31). 

Durch die genannten Maßnahmen wird für die drei Kolonien (Bubenrad, Erdmannshain und 

Heydels-Berg) der jeweilige Quartierverbund im Umfang von mindestens dreißig Quartier-

bäumen pro Kolonie gesichert (vgl. Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 

04.07.2013, beantwortet mit E-Mail der Vorhabenträgerin vom 19.07.2013, S. 16). 

Diese Maßnahmen sind geeignet und ausreichend, um die ökologische Funktionalität der 

zerstörten Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang aufrecht zu er-

halten, § 44 Abs. 5 Sätze 2 und 3 BNatSchG. 

6.5.3.5 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Eine erhebliche Störung der Bechsteinfledermaus gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG durch 

das planfestgestellte Vorhaben tritt nicht ein. 

Bau- und betriebsbedingt kann es durch Lichteinwirkungen, Lärm und Zerschneidungswir-

kungen für Habitate, die auf beiden Seiten der Straße liegen, insbesondere in quartiernahen 

Bereichen zu Störungen kommen. In der Betriebsphase ist zu berücksichtigen, dass auf 

Grund der überwiegenden Lage der Trasse im Einschnitt und Tunneln nur eine verhältnis-

mäßig geringe Ausbreitung von Störwirkungen durch Lärm und Licht erfolgen kann. Insbe-

sondere jedoch bei den Brückenbauarbeiten und im Zuge des Baues der sonstigen Bauwer-
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ke können durch den nächtlichen Bau Störungen entstehen durch Lichtimmissionen, die von 

den nachts abschnittsweise beleuchteten Baustellen ausgehen (vgl. planfestgestellte Unter-

lage 12.4.1, Anhang 2, S. 35).  

Die lokale Population der Bechsteinfledermaus wird mit der jeweiligen Kolonie bestimmt. Es 

ist davon auszugehen, dass die benannten Störwirkungen eine Verschlechterung des Erhal-

tungszustandes der Kolonien Erdmannshain, Gerbachsgrund und Heydels-Berg verursachen 

können (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 36).  

Um Störungen auch während der Bauphase gering zu halten, ist ein nächtliches Bauverbot 

in den quartiernahen Bereichen sowie im Querungsbereich während der Bauphase der Tal-

brücken und Unterführungen festgelegt (vgl. planfestgestellte Maßnahme V2). 

Im Bereich der Querungsmöglichkeiten (mit Ausnahme der hohen Talbrücken, welche so 

hoch sind, dass Störungen ausgeschlossen sind), werden Leit- und Sperreinrichtungen er-

richtet, die ein von Licht und Schall störungsarmes Umfeld für die Flugwege um die 

Querungsbauwerke bzw. Unterführungsbauwerke schaffen (vgl. planfestgestellte Maßnahme 

V3). 

Des Weiteren sind Maßnahmen zur Verbesserung der Nahrungslebensräume abseits der 

Störwirkungen der Trasse im Vorfeld des Eingriffs vorgesehen. Durch Auflichtung und initiali-

sierten Waldumbau der Nadelwaldbestände besteht eine unmittelbar wirksame Aufwertung. 

Hierbei werden Nahrungslebensräume im räumlichen Zusammenhang der Kolonie durch die 

Auflichtung kurzfristig optimiert, so dass die derzeit dichten und  schlecht geeigneten Nadel-

waldbestände für die Bechsteinfledermaus zugänglich und nutzbar gemacht werden. Diese 

Maßnahmen liegen im Bereich des Bubenrads und Rübenbergs (planfestgestellte Maßnah-

men U7, U8, U10, U10.1, U39, U 41) beziehungsweise im Übergangsbereich zwischen Rü-

benberg und Heydels-Berg bzw. Hersfelder Grund (planfestgestellte Maßnahmen U23 und 

U29). Hierbei sind die Entfernung der Fichten und der Umbau zu einem standortgerechten 

Laubwald vorgesehen. Es erfolgt die Aufforstung von Buchen mit hohem Anteil an Eichen. 

An den entstehenden Waldrändern wird eine reich strukturierter Waldrand mit einem hohen 

Anteil an Lichtholzarten und Sträuchern (z. B. Eberesche, Vogelkirsche, Birke, Salweide, 

Weißdorn, Schlehe) entwickelt. Habitatbäume sind zu erhalten sowie bereits vorhandene 

Laubbäume zu fördern. Einzelne Fichten sind als Hochstubben im Bestand zu belassen und 

der Zerfallsprozess durch Ringeln zu beschleunigen. Ein Teil der gefällten Bäume ist als lie-
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gendes Totholz im Bestand zu belassen (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, 

S.36).  

Durch die Maßnahmen wird für die betroffenen Kolonien eine geeignete Ausweich- und Ver-

lagerungsmöglichkeit im räumlichen Zusammenhang gewährleistet und damit eine Ver-

schlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen vermieden. 

6.5.4 Großes Mausohr 

Das planfestgestellte Vorhaben erfordert keine Zulassung von Ausnahmen von den Zugriffs-

verboten des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG für die Anhang IV-Art Großes Mausohr. 

6.5.4.1 Bestandssituation 

Seit Mitte der 1990er Jahre ist eine Stabilisierung der Bestände in Hessen und in anderen 

Bundesländern zu verzeichnen. So konnte das Große Mausohr inzwischen in fast allen 

Landkreisen Hessens nachgewiesen werden. Die Population des Großen Mausohrs und die 

Habitatqualität in der naturräumlichen Haupteinheit D 47 �Osthessisches Bergland, Vogels-

berg und Rhön� wird in Hessen als �hervorragend� und die Gefährdung als �gering� einge-

stuft. In der Gesamtbewertung wird der Erhaltungszustand in diesem Naturraum als einziger 

in Hessen mit �sehr gut� bewertet (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 65). 

Das Mausohr jagt in nahezu allen Waldbereichen und im waldnahen Offenland. Im Rahmen 

von Detektorbegehungen wurde das Große Mausohr an allen Standorten entlang der Trasse 

vorgefunden (vgl. FÖA, Kartierung Fledermäuse 2010 [= entscheidungserhebliche Unterla-

gen, Ordner 2, Nr. 01.15], S. 13 ff.). Ob die in der VKE 50 beobachteten Tiere aus der Wo-

chenstubenkolonie in Hoheneiche (nördlich der VKE 50), aus Wommen (südöstlich der 

VKE 50) oder aus anderen Kolonien stammen, ist mangels individueller Kennzeichnung (nur 

einzelne Tiere sind beringt) unbekannt (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 

65). 

Bereiche, die von mehreren Individuen regelmäßig frequentiert werden, wurden im Wirkraum 

der geplanten Trasse auf Höhe des Forsthauses Wellingerode, am Waldrand zum Standort-

übungsplatz bzw. entlang des Lindenauer Wassers, an den Waldrandbereichen des 

Heydels-Berges und Buchberges und im Gerbachsgrund festgestellt (vgl. planfestgestellte 

Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 65). Neben der Beobachtung von diffusen Durchflügen und 

Jagdflügen vor allem in Waldgebieten ergaben die Untersuchungen Nachweise gerichteter 
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Transferflüge am Heydels-Berg, wo die Tiere hangparallel über die Wiesen flogen und am 

Osthang des Buchberges mit hangparallelen Durchflügen auf den Wiesen unterhalb des 

Waldrandes (vgl. FÖA, Kartierung Fledermäuse 2010, S. 36). 

6.5.4.2 Wirkungen des Vorhabens 

Für die niedrig fliegende Art besteht im Trassenbereich grundsätzlich ein erhöhtes Kollisions-

risiko (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 66). Durch das festgestellte Vor-

haben können einzelne im Wechsel genutzte Tagesquartiere verloren gehen (vgl. planfest-

gestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 65). Eine Störung der Großen Mausohren ist wäh-

rend der Bauphase und während der Betriebsphase an den Flugwegen und in den Jagdge-

bieten zu erwarten (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 68). 

6.5.4.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Ein Verstoß gegen die Verbote gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG liegt für das Große 

Mausohr nicht vor. 

In den durch Waldentnahme für das Baufeld betroffenen Bereichen könnten durch die Ro-

dung von möglicherweise vorübergehend als Tagesquartier genutzten Höhlenbäumen Große 

Mausohren im Einzelfall verletzt oder getötet werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass Große 

Mausohren im Rodungsbereich für die Trasse ihr Zwischenquartier wählen, ist jedoch äu-

ßerst gering. Eine Tötung wird durch einen artenschutzrechtlich optimierten Bauablauf mit 

Maßnahmen zur Baufeldfreimachung verhindert (planfestgestellte Maßnahme V1). Vor der 

Entnahme werden mögliche Quartierbäume vorsorglich auf Besatz geprüft. Dadurch kann 

eine Tötung von Großen Mausohren im Rahmen der Baufeldfreimachung ausgeschlossen 

werden. 

An allen vom Großen Mausohr frequentierten Trassenbereichen ist grundsätzlich mit Kollisi-

onsgefahren zu rechnen, da die Art beim Jagen tief über dem Boden fliegt. Besonders sind 

Bereiche auf Höhe des Forsthauses Wellingerode, entlang des Lindenauer Wassers, an den 

Waldrandbereichen des Heydels-Berges, sowie im Gerbachsgrund zu betrachten (vgl. plan-

festgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 66).  

Für diese Bereiche sind die planfestgestellten Maßnahmen R9, B16, B17 vorgesehen, um 

ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko zu vermeiden. Im Rahmen dieser Maßnahmen werden 

vorgezogene Leitstrukturpflanzungen vorgenommen (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, 
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Anhang 2, S. 67). Dadurch werden die Großen Mausohren zu den Querungsmöglichkeiten 

geleitet. 

Sonstige trassennahe Bereiche bergen kein erhöhtes Kollisionsrisiko, da das Große 

Mausohr an den Bauwerken (BW 50-01/Unterführung Forstweg, BW 50-07/Talbrücke Lin-

denauer Wasser, BW 50-08/Talbrücke Rübenberg, BW 50-09/Talbrücke Kulmrich, BW 50-

11/Talbrücke Riedmühle, BW 50-12/Talbrücke Blankebach und BW 50-13/Unterführung 

Forstweg im Gerbachsgrund) die Trasse gefahrlos überqueren kann. Im Übrigen verläuft die 

Trasse an vielen Stellen (auf ca. 2.900 m) in einer Einschnittslage von mehr als drei Metern. 

Diese Trassenführung führt in Verbindung mit dem engen Netz an Querungsmöglichkeiten 

dazu, dass die Großen Mausohren die Trasse deutlich seltener oder gefahrlos überqueren 

(vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 67). 

6.5.4.4 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Das Verbot in § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird für das Große Mausohr nicht ausgelöst. 

Die Zerstörung einer Fortpflanzungsstätte kann ausgeschlossen werden. Aktuelle Fortpflan-

zungsquartiere des Großen Mausohrs werden nicht beeinträchtigt. 

Da das Große Mausohr auch Baumhöhlen im Wald als Zwischenquartier aufsucht, kann da-

von ausgegangen werden, dass im Einzelfall auch (wechselnd genutzte) Tagesquartiere 

durch die Baufeldfreimachung verloren gehen. (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, An-

hang 2, S. 65). 

Allerdings befinden sich ausweislich der Baumhöhlenkartierungen in den angrenzenden Be-

ständen in der Umgebung Waldbereiche mit vielen Baumhöhlen, welche dem Großen 

Mausohr als Tagesquartiere dienen können (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, An-

hang 2, S. 66). 

Sollten einzeln Ruhestätten des Großen Mausohrs zerstört werden, bliebe deren ökologische 

Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten, § 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG. 

6.5.4.5 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird vorhabenbedingt nicht ausgelöst. 
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Störungsbedingte Auswirkungen während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, oder Üerwin-

terungszeit können hinsichtlich des Ausmaßes nicht darauf abgeschätzt werden, ob durch 

sie eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population des Großen 

Mausohres eintritt (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 68). Die meisten 

Bauwerke werden im Bereich von Tälern und Geländeeinschnitten errichtet, die gleichzeitig 

für die Tiere Leitstrukturen für ihre Transferflüge zwischen Quartieren und Jagdgebieten dar-

stellen. Eine nächtliche Bauaktivität ist nur bei starker Beleuchtung möglich. Dadurch würden 

die Fledermäuse (neben dem Großen Mausohr im Besonderen auch die 

Bechsteinfledermaus und an Bauwerk 50-01 zudem die Kleine Bartfledermaus und die Was-

serfledermaus an Bauwerk 50-11) die Baustellenbereiche meiden, was sich in der Ein-

schränkung der Nutzbarkeit von Lebensräumen und möglicherweise auf den Erhaltungszu-

stand der lokalen Population auswirken könnte (vgl. Aufklärungsmail der Planfeststellungs-

behörde vom 15.08.2013, beantwortet mit Mail der Vorhabenträgerin vom 20.08.2013). Es 

werden daher vorsorglich Maßnahmen vorgesehen, die geeignet sind, eine erhebliche Stö-

rung des Großen Mausohres (und der weiteren Waldfledermausarten) auszuschließen.  

Um Störungen während der Bauphase (Baustellenwege etc.) gering zu halten, ist ein nächtli-

ches Bauverbot im Querungsbereich (Bereich der Flugroute) während der Bauphase der 

Talbrücken und Unterführungen festgelegt (vgl. planfestgestellte Maßnahme V 2).  

Im Bereich dieser Bauwerke 50-01 (Unterführung Forstweg), 50-07 (Talbrücke Lindenau), 

50-08 (Brücke am Rübenberg), 50-09 (Talbrücke Kulmrich), 50-11 (Talbrücke Riedmühle), 

50-12 (Talbrücke Blankebach) und 50-13 (Unterführung Forstweg im Gerbachsgrund) wer-

den Leit- und Sperreinrichtungen errichtet, die ein von Licht und Schall störungsarmes Um-

feld um die und unter den Querungshilfen bzw. Unterführungsbauwerken schaffen (vgl. plan-

festgestellte Maßnahme V 3).  

6.5.5 Schwarzblauer Ameisenbläuling 

Das planfestgestellte Vorhaben erfordert keine Zulassung von Ausnahmen von den Zugriffs-

verboten des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG für die Anhang IV-Art Schwarzblauer Amei-

senbläuling (Maculinea nausithous). 

6.5.5.1 Bestandssituation 

Der Schwarzblaue Ameisenbläuling ist an das Vorkommen des Großen Wiesenknopfes ge-

bunden. Die Pflanze dient neben ihrer Funktion als Futterpflanze für Raupen und Imagines 
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auch als Paarungsort. Die Eier werden in die gerade geöffneten Blüten des Wiesenknopfes 

gelegt. Die halberwachsenen Raupen lassen sich bis Mitte September von der Pflanze fallen 

und werden von bestimmten Ameisen-Arten (Myrmica rubra, Myrmica samaneti und Myrmica 

scabrinodis), deren Nestgeruch sie imitieren können, in einen Ameisenhaufen gebracht und 

dort bis zum darauf folgenden Sommer versorgt. Die Raupen ernähren sich räuberisch von 

den Eiern und Larven der Ameisen, stellen diesen aber im Gegenzug ein zuckerhaltiges 

Sekret zur Verfügung. Etwa im Juni des Folgejahres verlässt der fertige Schmetterling nach 

der Verpuppung das Ameisennest (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 

130).  

In Hessen ist die Art mit Ausnahme von zwei naturräumlichen Haupteinheiten flächende-

ckend verbreitet. Es fehlen allerdings aussagekräftige Untersuchungen zu Populationsdich-

ten und Individuenbeständen, um eine differenzierte Beurteilung der Bestandssituation vor-

nehmen zu können. Das osthessische Bergland (D47) stellt einen Verbreitungsschwerpunkt 

der Art in Hessen dar (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 130). 

Der Schwarzblaue Ameisenbläuling wurde erstmalig im Jahr 2010 auf dem Gelände des 

Standortübungsplatzes im Rahmen von unsystematischen Kartierungen im Bereich eines 

Wegekreuzes nachgewiesen (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 131).  

6.5.5.2 Wirkungen des Vorhabens 

Da einer der sich kreuzenden Wege während der Bauphase als Baustraße genutzt wird, 

kann es für die zwischen den Habitaten wechselnden Individuen zu Verdriftungen und Kolli-

sionen mit dem Baustellenverkehr kommen (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, An-

hang 2, S. 132). Erhebliche Störungen der Art und eine Beseitigung von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten sind nicht zu besorgen (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.4.1, Anhang 2, S. 

131 und S. 132). 

6.5.5.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG tritt vorhabenbedingt für den 

Schwarzblauen Ameisenbläuling nicht ein. 

Zum einen wird die Baustraße im Bereich der Wegekreuzung auf der nördlichen Seite 

(Grenze zum FFH-Gebiet �Kalkmagerrasen zwischen Sontra und Morschen") mit einem min-

destens 2 m hohen staubdichten Bauzaun versehen (siehe planfestgestellte Maßnahme V4 
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i. V. m. A V 1.3 Nr. 4). Zum anderen wird für Baufahrzeuge im Zeitraum der Flugaktivität der 

Falter Ende Juli bis Anfang August eine Geschwindigkeitsbeschränkung (Schritttempo) an-

geordnet (vgl. planfestgestellte Maßnahme V2). Dadurch wird ein erhöhtes Tötungsrisiko 

ausgeschlossen. 
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7 Forst/Wald 

Das Vorhaben ist mit den Belangen des Waldes und der Forstwirtschaft zu vereinbaren. 

7.1 Waldumwandlung durch Rodung 

Die Umwandlung von Wald durch die Rodung von Waldflächen zur dauerhaften und tempo-

rären Nutzungsänderung konnte nach Maßgabe der planfestgestellten Unterlagen 12.0, An-

hang 2, Maßnahmenblätter EG42, H1, H14, H15, H17, H22/23 und S3, 12.0, Anhang 7 und 

12.3, Blatt 1 bis 3 gemäß §§ 17, 17c FStrG i. V. m. §§ 75 Abs. 1 Satz 1, 74 Abs.3 HVwVfG 

i. V. m. § 12 Abs. 2 HWaldG unter dem Vorbehalt der Vorlage ergänzender Planunterlagen 

genehmigt werden.  

Das planfestgestellte Vorhaben macht es erforderlich, 49,04 ha Wald zu roden und in eine 

andere Nutzungsart umzuwandeln. Die für die Trasse benötigte Waldfläche, die dauerhaft 

umgewandelt wird, beläuft sich auf 31,53 ha. Diese Fläche ergibt sich aus der Summierung 

der in der Unterlage 12.0, Anhang 7 (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.0, Anhang 7, Tabelle 

�Waldinanspruchnahme Trasse�) ausgewiesenen Fläche von 312.191 m² und der von der 

oberen Forstbehörde beim Regierungspräsidium Kassel als ebenfalls zu berücksichtigende 

Rodungsflächen angegebenen Flurstücke 72 und 74/2 der Gemarkung Sontra, Flur 19 (vgl. 

Stellungnahme der oberen Forstbehörde beim Regierungspräsidium Kassel im Anhörungs-

verfahren vom 19.10.2012, S. 3; Wortprotokoll zum Erörterungstermin vom 12.12.2012, S. 8; 

Stellungnahme der oberen Forstbehörde beim Regierungspräsidium Kassel zur 

1. Planänderung vom 19.06.2013, S. 2), deren Fläche 3.102 m² beträgt (vgl. Erwiderung der 

Vorhabenträgerin vom 24.06.2013 auf die Stellungnahme der oberen Forstbehörde beim 

Regierungspräsidium Kassel zur 1. Planänderung vom 19.06.2013, S. 2). Daneben erfolgen 

weitere dauerhafte Umwandlungen von Waldflächen auf den Flächen der landschaftpflegeri-

schen Maßnahmen EG42, H1, H14, H15, H17, H22/23 und S3, deren Ausgangsbestände 

jeweils als Waldflächen einzustufen sind, in einem Umfang von 9,63 ha (vgl. Stellungnahme 

der oberen Forstbehörde beim Regierungspräsidium Kassel zur 1. Planänderung vom 

19.06.2013, S. 2; vgl. planfestgestellte Unterlage 12.0, Anhang 2, Maßnahmenblätter EG42, 

H1, H14, H15, H17, H22/23 und S3). Innerhalb des Baufeldes werden weitere 7,88 ha ge-

mäß § 12 Abs. 2 Nr. 2 HWaldG lediglich vorübergehend umgewandelt, diese Flächen wer-

den im Zuge der Umsetzung der Maßnahme WR nach Abschluss der Baumaßnahmen in 

dem selben Umfang wiederaufgeforstet (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.0, Anhang 2, 

Maßnahmenblatt WR; vgl. Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 25.07.2013, 
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beantwortet mit E-Mail der Vorhabenträgerin vom 14.08.2013, S. 5). Auf den ebenfalls als 

Waldflächen einzustufenden Maßnahmenflächen S2, S4, S4.1, S6 und S7 findet keine Um-

wandlung von Wald in eine andere Nutzungsart statt, so dass diesbezüglich keine Genehmi-

gung gemäß § 12 Abs. 2 HWaldG erforderlich ist (vgl. Stellungnahme der oberen Forstbe-

hörde beim Regierungspräsidium Kassel im Anhörungsverfahren vom 19.10.2012, S. 11 ff.).

Die Genehmigung der Rodung konnte unter Berücksichtigung der unter A III 2.1 aufgenom-

menen Vorbehaltsregelung gemäß § 74 Abs. 3 HVwVfG erteilt werden, da durch den Plan-

feststellungsbeschluss sichergestellt ist, dass als Ausgleich für die vorhabenbedingte Ro-

dung von Wald in angemessenem Umfang Flächen für die Neuanlage von Wald vorgesehen 

werden. Die Planfeststellungsbehörde hat dabei im Rahmen ihres Ermessens gemäß § 12 

Abs. 4 HWaldG die Genehmigung nicht davon abhängig gemacht, dass die Vorhabenträge-

rin flächengleiche Ersatzaufforstungen in dem von dem Vorhaben betroffenen Naturraum 

nachweist. Vielmehr ist  es nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde im Hinblick auf die 

schützenswerten forstlichen Belange ausreichend aber auch erforderlich, neben den plan-

festgestellten Waldneuanlagen auf den Flächen der Maßnahmengruppen L und TG und den 

Wiederaufforstungen auf den Flächen der Maßnahme WR in einem Umfang von insgesamt 

30,09 ha (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.0, Anhang 2, Maßnahmenblätter L4, L12, L16, 

L19, L20, L21, L23, L24, L25, L26, L27, L29, L30, TG und WR; planfestgestellte Unterlage 

12.0, Anhang 7) durch die getroffene Vorbehaltsregelung die Planung weiterer Ersatzauffors-

tungen in einem Umfang von mindestens 8,99 ha anzuordnen, die gegebenenfalls auch un-

ter Einbeziehung von Flächen des angrenzenden Naturraums erfolgen können. Die zusätz-

lich angeordnete Ersatzaufforstung von mindestens 8,99 ha ist wie folgt begründet: 

Die flächengleiche Wiederaufforstung der lediglich während der Bauzeit temporär einer Nut-

zungsänderung unterworfenen Waldflächen im Bereich des Baufeldes erfolgt im Zuge der 

Umsetzung der landschaftspflegerischen Maßnahme WR nach Abschluss der Erdarbeiten 

(vgl. planfestgestellte Unterlage 12.0, Anhang 2, Maßnahmenblatt WR). Durch die Nebenbe-

stimmung A V 1.4 Nr. 7 Satz 2 wird gemäß § 12 Abs. 4 Satz HWaldG sichergestellt, dass die 

Wiederbewaldung dieser Flächen zeitnah erfolgt.  

Im Gegenzug für den dauerhaften Verlust von Waldflächen im Bereich der Trasse und auf 

einem Teil der für landschaftspflegerischen Maßnahmen benötigten Flächen von 41,16 ha 

hat die Vorhabenträgerin lediglich Wiederaufforstungen und die Neuanlage von Wald in ei-

nem Umfang von 22,54 ha vorgesehen. Diese setzen sich wie folgt zusammen: Auf bisher 
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landwirtschaftlich genutzten Flächen erfolgt die Neuanlage von Wald in einem Umfang von 

13,05 ha im Zuge der Umsetzung der landschaftspflegerischen Maßnahmen der Maßnah-

mengruppe L (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.0, Anhang 2, Maßnahmenblätter L4, L12, 

L16, L19, L20, L21, L23, L24, L25, L26, L27, L29 und L30; planfestgestellte Unterlage 12.0, 

Anhang 7, Tabelle �Aufforstung Laubwald�). Des Weiteren erfolgt die Wiederaufforstung von 

Laubwald in einem Umfang von 9,49 ha auf anlagebedingt für Böschungen usw. in Anspruch 

genommenen Flächen in Waldbereichen (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.0, Anhang 2, 

Maßnahmenblatt TG; planfestgestellte Unterlage 12.0, Anhang 7, Tabelle 

�Trassengestaltung: Herstellung Laubwald� und Blatt 1 bis 3; vgl. Stellungnahme der oberen 

Forstbehörde beim Regierungspräsidium Kassel zur 1. Planänderung vom 19.06.2013, S. 2).

Nach der Planung der Vorhabenträgerin verbliebe somit in der Forstbilanz ein Defizit von 

18,62 ha.  

Hinsichtlich des verbleibenden Defizites sieht die Planfeststellungsbehörde die Planung wei-

terer Ersatzaufforstung in dem festgesetzten Umfang von 8,99 ha als geboten aber auch 

ausreichend an. Entgegen der Auffassung der oberen Forstbehörde beim Regierungspräsi-

dium Kassel und des BUND (vgl. Stellungnahme der oberen Forstbehörde beim Regie-

rungspräsidium Kassel zur 1. Planänderung vom 19.06.2013, S. 3; Stellungnahme des 

BUND zur 1. Planänderung vom 14.06.2013, S. 2) ergibt sich eine zwingende Verpflichtung 

zum Ausgleich der vorhabenbedingt verlorengehenden Waldflächen weder direkt aus dem 

Gesetz, da § 12 Abs. 4 Satz 1 HWaldG der Zulassungsbehörde in diesem Zusammenhang 

ausdrücklich ein Ermessen einräumt, noch aus der Regional- oder Landesplanung.  

Der Landesentwicklungsplan des Landes Hessen enthält folgenden Grundsatz (vgl. Lande-

sentwicklungsplan vom 13.12.2000, zuletzt geändert durch Verordnung vom 27.06.2013, 

GVBl. I S. 479, veröffentlicht auf der Internetseite http://www.landesplanung-

hessen.de/landesentwicklungsplan, Textteil 2000, S. 46): 

�Waldrodungen und Waldneuanlagen bedürfen einer sorgfältigen Abwägung. Für Wald-

inanspruchnahmen soll ein flächengleicher Ausgleich erfolgen.�  

Aus dem Regionalplan Nordhessen 2009 vom 15.03.2010 folgt ebenfalls keine zwingende 

Verpflichtung zu einem flächengleichen Ausgleich (vgl. Regionalplan Nordhessen vom 

15.03.2010, veröffentlicht auf der Internetseite des Regierungspräsidiums Kassel 
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http://www.rp-kassel.hessen.de, Textteil 2010, S. 115).  Vielmehr ist als Grundsatz geregelt, 

dass die Inanspruchnahme von Waldflächen vertretbar ist,  

�wenn dafür andere geeignete Flächen oder vernünftige Alternativen nicht vorhanden 

sind und der Verlust positiver Umweltwirkungen des Waldes ausgeglichen wird oder die-

ser nur unerheblich ist.� 

Diese Grundsätze sind vielmehr ermessensleitend im Rahmen der jeweils zu treffenden Ein-

zelfallentscheidung nach § 12 Abs. 4 Satz 1 HWaldG zu verstehen. Demnach ist es hier 

nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde ausreichend, trotz des nach der Planung der 

Vorhabenträgerin verbleibenden Defizites von 18,62 ha lediglich weitere Ersatzaufforstungen 

von mindestens 8,99 ha anzuordnen. In einem Umfang von 9,63 ha, kann auf eine Ersatz-

aufforstung verzichtet werden, da im Gegenzug für die Umwandlung von Wald auf den Maß-

nahmenflächen EG42, H1, H14, H15, H17, H22/23 und S3 höherwertige Naturschutzflächen 

entstehen. Diese Auffassung vertritt auch die obere Forstbehörde beim Regierungspräsidium 

Kassel (vgl. Stellungnahme der oberen Forstbehörde beim Regierungspräsidium Kassel im 

Anhörungsverfahren vom 19.06.2013, S. 10 ff.). Hinsichtlich des verbleibenden Defizites von 

8,99 ha vermag die Planfeststellungsbehörde der Auffassung der Vorhabenträgerin, dass auf 

weitere Ersatzaufforstungen verzichtet werden könne, da aufgrund des Waldreichtums des 

Planungsraumes und der Möglichkeit einer qualitativen Verbesserung bestehenden Waldes 

durch die Waldumbaumaßnahmen der Maßnahmengruppe U die forstlichen Belange ausrei-

chend gewahrt seien, nicht zu folgen. Denn neben der Schutzfunktion des Waldes 

(vgl. § 1 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 HWaldG), der Erholungsfunktion (vgl. § 1 Abs. 2 Satz 2 

Nr. 4 HWaldG) und der Klimafunktion (vgl. § 1 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 HWaldG) kommt dem 

Wald auch eine gesetzlich geschützte Funktion als Wirtschaftsraum zu (Nutzfunktion), 

§ 1 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 HWaldG. Diese Nutzungsfunktion des Waldes wird nach Auffassung 

der Planfeststellungsbehörde nicht ausreichend gewahrt, wenn neben dem Verzicht auf die 

Ersatzaufforstung in einem Umfang von 9,63 ha auf landschaftspflegerischen Maßnahmen-

flächen weitere 8,99 ha Wald für die Forstwirtschaft verloren gehen würden. Dabei ist aus 

Sicht der Planfeststellungsbehörde zugunsten der Nutzungsfunktion des Waldes auch zu 

berücksichtigen, dass auf den für die landschaftspflegerischen Maßnahmen der Maßnah-

mengruppe A vorgesehenen Flächen durch die angeordneten Maßnahmen und teilweisen 

Nutzungsbeschränkungen (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.0, Anhang 2, Maßnahmenblät-

ter der Maßnahmengruppe A) die Nutzungsfunktion des Waldes ebenfalls zugunsten der 

Schutzfunktion des Waldes reduziert wird. Zwar hat die Vorhabenträgerin die Reduzierung 
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der ursprünglich vorgesehenen Aufforstungsflächen im Zuge der ersten Planänderung im 

Wesentlichen mit dem Schutz privater Eigentumsflächen begründet (vgl. planfestgestellte 

Unterlage 12.0, S. 121). Dies rechtfertigt aus Sicht der Planfeststellungsbehörde jedoch 

nicht, die vorhabenbedingten Auswirkungen auf den Belang der Forstwirtschaft  ohne einen 

weiteren Ausgleich zuzulassen. Daher hält es die Planfeststellungsbehörde für erforderlich, 

weitere Ersatzaufforstungen in einem Umfang von 8,99 ha anzuordnen. Im Hinblick auf den 

Schutz privater Flächen im Bereich des Vorhabens hat die Planfeststellungsbehörde bei der 

Anordnung der Ersatzaufforstung in Ausübung ihres Ermessens gemäß § 12 Abs. 4 

Satz 1 HWaldG davon abgesehen, die Ersatzaufforstung auf denselben Naturraum zu be-

schränken, da der Nutzungsfunktion des Waldes gegebenenfalls auch auf Waldflächen au-

ßerhalb des betroffenen Naturraumes genügt werden kann.  

Die Entscheidung über die Genehmigung der Waldumwandlung konnte hier gemäß § 74 

Abs. 3 HVwVfG unter dem Vorbehalt ergehen, eine ergänzende Planung für weiterere Er-

satzaufforstungen vorzulegen. Gemäß § 74 Abs. 3 HVwVfG kann die abschließende Ent-

scheidung über einzelne Fragen im Planfeststellungsbeschluss vorbehalten werden, wenn 

hiervon die Gesamtregelung des Vorhabens nicht berührt wird. Die Planfeststellungsbehörde 

hat in diesem Fall der Vorhabenträgerin aufzugeben, noch fehlende oder von der Plan-

feststellungsbehörde zu bestimmende Unterlagen rechtzeitig vorzulegen. Die Planfeststel-

lungsbehörde konnte hier von der Vorbehaltsregelung Gebrauch machen, da hinsichtlich der 

Planung noch ergänzende Unterlagen vorzulegen sind, die Realisierbarkeit und Geeignetheit 

der Maßnahmen jedoch nicht in Zweifel steht und die Gesamtregelung der Maßnahmenpla-

nung weiterhin erhalten bleibt. Die Vorhabenträgerin hat nachvollziehbar dargelegt, dass für 

die Planung weiterer Ersatzaufforstungsflächen ausreichend Flächen zur Verfügung stehen 

(vgl. Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 25.07.2013, beantwortet mit E-Mail 

der Vorhabenträgerin vom 14.08.2013, Seite 9). Die Vorhabenträgerin hat insoweit bereits 

mit privaten Eigentümern und einer Kommune Vorabstimmungen getroffen und Flächen in 

einem Umfang von rund 17 ha gefunden, die für eine Ersatzaufforstung zur Verfügung ste-

hen. Darüber hinaus ist die Planfeststellungsbehörde davon überzeugt, dass gegebenenfalls 

weitere, für eine Aufforstung geeignete Flächen in dem von dem Vorhaben betroffenen Na-

turraum oder benachbarten Naturräumen zur Verfügung stehen, so dass die angeordnete 

Ersatzaufforstung realisierbar ist. Durch die Vorbehaltsregelung wird auch die Gesamtrege-

lung des Vorhabens nicht berührt, da die Planung der Ersatzaufforstungsflächen ohne weite-
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res nachgezogen werden kann, ohne dass die Realisierung des Vorhabens hierdurch gehin-

dert würde. 

Ein Versagungsgrund nach § 12 Abs. 3 HWaldG für die Genehmigung, den Wald zu roden 

und in eine andere Nutzungsart umzuwandeln, liegt ebenfalls nicht vor. Zwar wiederspricht 

die planfestgestellte Umwandlung von Waldflächen in eine andere Nutzungsart in Teilberei-

chen zwischen dem Rübenberg und dem Heydels-Berg sowie im weiteren Trassenverlauf 

südlich der B 400 bis zum Alberberg den Festsetzungen des Regionalplanes Nordhessen 

2009 vom 15.03.2010. Jedoch werden durch die planfestgestellte Waldumwandlung Interes-

sen der Landesplanung und Raumordnung insgesamt nicht gefährdet (vgl. Stellungnahme 

des Dez. 21.2 Regionalplanung beim Regierungspräsidium Kassel im Anhörungsverfahren 

vom 10.10.2012, S. 1 f.). Daher konnte die Planfeststellungsbehörde insoweit eine Zielab-

weichung von den Festsetzungen des Regionalplanes Nordhessen zulassen (vgl. C III 11).  

Soweit der BUND rügt, dass die Klimafunktion, Naturschutzfunktion und die Erholungsfunkti-

on des Waldes durch das planfestgestellte Vorhaben gefährdet würden (vgl. Stellungnahme 

des BUND im Anhörungsverfahren vom 04.10.2012, S. 42 ff.), werden diese Funktionen, 

soweit eine erhebliche Beeinträchtigung vorliegt, durch die planfestgestellten landschafts-

pflegerischen Maßnahmen vollständig kompensiert (vgl. C III 4). Es liegen auch keine An-

haltspunkte dafür vor, dass die in Anspruch genommenen Waldflächen für die Leistungsfä-

higkeit des Naturhaushalts, die forstwirtschaftliche Erzeugung oder die Erholung der Bevöl-

kerung von so wesentlicher Bedeutung sind, dass sie die Rodung für das planfestgestellte 

Vorhaben gänzlich in Frage stellen würden. Darüber hinaus überwiegen die unter C III 1 dar-

gelegten öffentlichen Interessen an der Verwirklichung des Vorhabens angesichts der natio-

nalen und regionalen Bedeutung des Vorhabens die öffentlichen Interessen am Erhalt des 

Waldes, so dass die Rodung und Umwandlung in eine andere Nutzungsart genehmigt wer-

den konnte.  

7.2 Waldneuanlage 

Die Genehmigung der Neuanlage von Wald konnte gemäß § 14 Abs. 1 Satz 1 HWaldG nach 

Maßgabe der planfestgestellten Unterlage 12.0, Anhang 2, Maßnahmenblätter L4, L12, L16, 

L19, L20, L21, L23, L24, L25, L26, L27, L29, L30 und TG, der planfestgestellten Unterlage 

12.0, Anhang 7, Tabelle �Aufforstung Laubwald� und �Herstellung Laubwald� sowie Blatt 1 

bis 3 und der planfestgestellten Unterlage 12.3, Blatt 1 bis 3 in einem Umfang von 22,54 ha 

(vgl. C III 7.1) erteilt werden.  



Planfeststellungsbeschluss - 358 - C Begründung 

A 44, VKE 50  III Materielles Recht 

  7 Forst/Wald 

Versagungsgründe gemäß § 14 Abs. 2 HWaldG liegen nicht vor. Nach dieser Vorschrift kann 

die Genehmigung für die Waldneuanlage nur versagt werden, wenn Interessen der Landes-

planung und der Raumordnung, insbesondere die Interessen der Landwirtschaft oder des 

Natur- und Landschaftsschutzes gefährdet werden oder ähnliche Nachteile für die Umge-

bung zu befürchten sind. Eine Gefährdung der Interessen der Landesplanung und der 

Raumordnung durch die Waldneuanlage ist nicht zu befürchten (vgl. Stellungnahme des 

Dez. 21.2 Regionalplanung beim Regierungspräsidium Kassel im Anhörungsverfahren vom 

10.10.2012, S. 1 f.). Den Interessen des Natur- und Landschaftsschutzes wird durch die 

Waldneuanlage, die gleichzeitig als Kompensation für Eingriffe in Natur- und Landschaft 

dient (vgl. C III 4), Rechnung getragen. Die Interessen der Landwirtschaft werden unter Be-

rücksichtigung der im Zuge der 1. Planänderung erfolgten Reduzierung der Aufforstungsflä-

chen im Bereich des Vorhabens ebenfalls nicht gefährdet (vgl. C III 15). Erhebliche Nachteile 

für die Umgebung sind nicht zu befürchten. Demnach konnte die Genehmigung erteilt wer-

den. 

Die aufgrund der Vorbehaltsregelung unter A III 2.1 angeordnete Planung weiterer Ersatzauf-

forstungsflächen ist hiervon nicht umfasst, sondern einer gesonderten Entscheidung nach 

Vorliegen der Planung zuzuführen.  

Durch die Beachtung der unter A V 1.1 Nr. 1, 5 und 7, A V 1.4 Nr.7 und A V 2 aufgeführten 

Nebenbestimmungen werden die ordnungsgemäße Durchführung der Waldneuanlage und 

damit die Wahrung der Belange der Forstwirtschaft und der Schutz des Waldes sicherge-

stellt. 

7.3 Abwägung der forstrechtlichen Belange 

Durch die von der Planfeststellungsbehörde angeordneten Neuaufforstungen im Bereich des 

Baufeldes, die angeordnete Neuanlage von Wald sowie die Anordnung der Planung weiterer 

Aufforstungen werden die Beeinträchtigungen des Waldes und seiner unterschiedlichen 

Funktionen soweit wie möglich begrenzt. Soweit die obere Forstbehörde zunächst eine unzu-

reichende Berücksichtigung von Verkehrssicherungspflichten bei der Umsetzung von land-

schaftspflegerischen Maßnahmen im Wald gerügt hatte (vgl. Stellungnahme der oberen 

Forstbehörde beim Regierungspräsidium Kassel im Anhörungsverfahren vom 19.10.2012, 

S. 5 ff.), hat die Vorhabenträgerin diesem Gesichtspunkt im Zuge der 1. Planänderung durch 

die Streichung des vorgesehenen Ringelns von Bäumen in den Maßnahmenblättern der 

Maßnahmengruppe A ausreichend Rechnung getragen. Durch die stattdessen vorgesehene 
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Astentnahme sowie durch die Verankerung des einzubringenden Totholzes wird vermieden, 

dass zusätzliche Gefahren durch umstürzende Bäume für die Waldbesucher geschaffen 

werden. 
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8 Immissionsschutz 

Dem planfestgestellten Vorhaben stehen keine Belange des Immissionsschutzes entgegen. 

8.1 Beachtung des Trennungsgrundsatzes 

Das planfestgestellte Vorhaben beachtet die Vorgaben des § 50 BImSchG.  

Nach § 50 Satz 1 des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 

Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-

Immissionsschutzgesetz � BImSchG) in der Fassung vom 17.05.2013 (BGBl. I S. 1274), zu-

letzt geändert durch Gesetz vom 02.07.2013 (BGBl. I S. 1943), ist bei raumbedeutsamen 

Planungen und Maßnahmen, zu denen die Planung und der Bau von Bundesfernstraßen 

gehört, die Zuordnung der für bestimmte Nutzungen vorgesehenen Flächen so vorzuneh-

men, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem 

Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete, insbesondere öf-

fentlich genutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem Gesichts-

punkt des Naturschutzes besonders wertvolle und besonders empfindliche Gebiete und öf-

fentlich genutzte Gebäude, so weit wie möglich vermieden werden. Dem in § 50 BImSchG 

normierten Trennungsgrundsatz kommt die Funktion einer Abwägungsdirektive zu, die im 

Rahmen der planerischen Abwägung durch andere Belange von hohem Gewicht überwun-

den werden kann (BVerwG, Urteil vom 13. Mai 2009 � 9 A 72/07 �, Rn. 59). 

Die Planfeststellungsbehörde ist zu der Überzeugung gelangt, dass bei der Wahl der plan-

festgestellten Linie und der Führung der Gradiente im Gelände unter Berücksichtigung der 

örtlichen Verhältnisse und den Erfordernissen des Naturschutzes die Belange des Immissi-

onsschutzes bestmöglich berücksichtigt wurden. Hinsichtlich der räumlichen Lage der Trasse 

und ihrer Zuordnung zu den schutzbedürftigen Gebieten drängen sich für die Planfeststel-

lungsbehörde keine Alternativen auf, durch die eine wesentliche Verringerung von Immissio-

nen nach Maßgabe von § 50 BImSchG zu erreichen wäre.  

Die Trasse des Abschnittes der VKE 50 der A 44 führt östlich am Stadtgebiet von Sontra 

vorbei und verläuft dabei auf einer Länge von ca. 1,6 km im Tunnel (Tunnel Holstein). Da-

durch werden Beeinträchtigungen durch Verkehrsgeräusche und Luftschadstoffe weitestge-

hend vermieden. In ihrem weiteren Verlauf bis zum Anschluss an den Abschnitt der VKE 60 

ist eine möglichst weit von überwiegend dem Wohnen dienenden Gebieten (Lindenau, Erd-

mannshain, Ulfen und Wölfterorde) und der Erholung dienenden Gebieten (Kleingarten- und 
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Ferienhausgebiete) entfernte Trassenführung gewählt worden. An dem außerhalb des 

Stadtgebietes von Sontra der Trasse nächstgelegenen Stadtteil von Sontra, Wölfterode, führt 

die Trasse östlich der Anschlussstelle Ulfen in einer Entfernung von ca. 0,4 km vorbei (vgl. 

planfestgestellte Unterlage 1, S. 35). Im Hinblick auf die Entfernung und die abschirmende 

Wirkung des Heydels-Berges sind dort keine schädlichen Umwelteinwirkungen zu erwarten.  

8.2 Verkehrsgeräusche  

Das planfestgestellte Vorhaben ist mit den Belangen des Schutzes der Allgemeinheit und der 

Nachbarschaft vor Verkehrsgeräuschen vereinbar. Schädliche Umwelteinwirkungen durch 

Verkehrsgeräusche werden durch das Vorhaben nicht hervorgerufen. Entgegenstehende 

Einwendungen werden zurückgewiesen. 

8.2.1 Anforderungen gemäß § 41 Abs. 1 BImSchG i. V. m. der 16. BImSchV 

Das planfestgestellte Vorhaben entspricht den Anforderungen des § 41 BImSchG. Nach § 41 

Abs. 1 BImSchG ist beim Bau oder der wesentlichen Änderung öffentlicher Straßen unbe-

schadet des § 50 BImSchG sicherzustellen, dass durch diese keine schädlichen Umweltein-

wirkungen durch Verkehrsgeräusche hervorgerufen werden können, die nach dem Stand der 

Technik vermeidbar sind. Diese gesetzlichen Anforderungen werden aufgrund der Ermächti-

gung in § 43 Abs. 1 BImSchG durch die Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bun-

des-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung � 16. BImSchV) vom 

12.06.1990 (BGBl. I S. 1036), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.09.2006 (BGBl. I 

S. 2146), konkretisiert. § 1 Abs. 2 der 16. BImSchV bestimmt, unter welchen Voraussetzun-

gen es sich bei einer Änderung einer öffentlichen Straße um eine wesentliche Änderung 

handelt. Dies ist bei einer baulichen Erweiterung oder einem erheblichen baulichen Eingriff 

der Fall, sofern dieser Eingriff zu einer der in § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 der 

16. BImSchV beschriebenen Erhöhung des Beurteilungspegels führt. 

8.2.1.1 Neubau und Änderung öffentlicher Straßen 

Der Bau der A 44 im Abschnitt der VKE 50 einschließlich der Rampen im Bereich der An-

schlussstellen Sontra/Ost und Ulfen und des die Anschlussstelle Sontra/Ost mit der Kreis-

straße K 28 verbindenden Zubringers unterliegt als Neubau dem Anwendungsbereich des 

§ 41 BImSchG. 
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Infolge der Anlage eines Kreisverkehrs zur Verknüpfung der B 400 mit der A 44 im Bereich 

der Anschlussstelle Ulfen wird der Anschluss der K 9 an die B 400 verlegt und die B 400 im 

Bereich des Kreisverkehrs baulich geändert. Dabei handelt es sich jedoch nicht um erhebli-

che bauliche Eingriffe im Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 der 16. BImSchV, da 

sie nicht mit einer Steigerung der verkehrlichen Leistungsfähigkeit, also einer Zunahme des 

Verkehrs auf der K 9 und/oder der B 400, verbunden sind. Dies gilt ebenso für den Ausbau 

der K 2 in dem Bereich unmittelbar östlich der Trasse der A 44. Der Ausbau, der im Wesent-

lichen in einer Verstärkung des Fahrbahnaufbaus in der bestehenden Breite besteht (vgl. 

planfestgestellte Unterlage 7 Blatt Nr. 2.1), erfolgt im Hinblick auf die temporäre Nutzung der 

K 2 als Baustraße. 

8.2.1.2 Immissionsgrenzwerte 

Beim Bau oder der wesentlichen Änderung einer öffentlichen Straße ist zum Schutz der 

Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche gemäß § 2 

Abs. 1 der 16. BImSchV sicherzustellen, dass der Beurteilungspegel einen der folgenden 

Immissionsgrenzwerte nicht überschreitet: 

Art der Anlage oder des Gebietes Tag Nacht 

Krankenhäuser, Schulen, Kurheime und Altenheime 57 dB(A) 47 dB(A) 

reine und allgemeine Wohngebiete und Kleinsied-

lungsgebiete 

59 dB(A) 49 dB(A) 

Kerngebiete, Dorfgebiete und Mischgebiete 64 dB(A) 54 dB(A) 

Gewerbegebiete 69 dB(A) 59 dB(A) 

Die Art der in der vorstehenden Tabelle bezeichneten Anlagen und Gebiete ergibt sich aus 

den Festsetzungen in den Bebauungsplänen (§ 16 Abs. 2 Satz 1 der 16. BImSchV). Sonsti-

ge in Bebauungsplänen festgesetzten Flächen für Anlagen und Gebiete sowie Anlagen und 

Gebiete, für die keine Festsetzungen bestehen, sind entsprechend ihrer Schutzbedürftigkeit 

zu beurteilen (§ 16 Abs. 2 Satz 2 der 16. BImSchV). Auf bauliche Anlagen im Außenbereich 
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finden dabei nur die Grenzwerte für die unter Nrn. 1, 3 und 4 der vorstehenden Tabelle ge-

nannten Anlagen und Gebiete Anwendung.  

8.2.2 Grundlagen der schalltechnischen Berechnung 

Die mit Hilfe des elektronischen Berechnungsprogramms �Soundplan� (Version 7.0) durchge-

führte schalltechnische Berechnung ist unter Beachtung der geltenden Vorschriften und 

Richtlinien vorgenommen worden und bildet eine geeignete Entscheidungsgrundlage.  

Die Einwirkungen durch Verkehrsgeräusche werden durch Berechnung des Beurteilungspe-

gels am jeweils betrachteten Einwirkungsort (Immissionsort) ermittelt. Die Berechnungsme-

thode ist in § 3 der 16. BImSchV verbindlich vorgeschrieben. Danach ist der Beurteilungspe-

gel nach Anlage 1 der 16. BImSchV i. V. m. Kapitel 4.0 der Richtlinien für den Lärmschutz an 

Straßen, Ausgabe 1990 (RLS-90) zu berechnen. Die Berechnung erfolgt u. a. unter Berück-

sichtigung der Verkehrsstärke, des Lkw-Anteils, der Geschwindigkeit und der Straßenober-

fläche.  

Der Berechnung liegen die Verkehrszahlen der Dimensionierungsprognose für das Jahr 

2025 (Modus Consult Karlsruhe, Dr.-Ing. Frank Gericke, A 44 Kassel-Herleshausen, Dimen-

sionierungsprognose 2025 � Fortschreibung 2009, Oktober 2010 [im Folgenden: Modus 

Consult, Dimensionierungsprognose 2025], Pläne 65, 71, 86 und 87) zu Grunde (vgl. plan-

festgestellte Unterlage 11.0, S. 8 f. und Antwort der Vorhabenträgerin vom 19.07.2013 zu 

Frage 1 der Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 23.04.2013). 

Für die schalltechnische Untersuchung, die Gegenstand der mit dem Planfeststellungsantrag 

vorgelegten Unterlagen war, wurde die in der Dimensionierungsprognose ermittelte durch-

schnittliche tägliche Verkehrsstärke an Werktagen (DTVW) zu Grunde gelegt. Die stündliche 

Verkehrsstärke am Tag und in der Nacht wurde entsprechend Tabelle A der Anlage 1 zur 

16. BImSchV ermittelt. Der Anteil des Schwerverkehrs am Tag wurde anhand der Angabe in 

der Dimensionierungsprognose zum DTVW in der Nacht sowie zum Anteil des Schwerver-

kehrs > 3,5 t in der Nacht (vgl. Modus Consult, Dimensionierungsprognose 2025, Pläne 93 

und 94) durch eine Differenzberechnung ermittelt (vgl. planfestgestellte Unterlage 11.0, S. 8).  

Da die 16. BImSchV die Ermittlung des Schwerverkehrsanteils für Lkw > 2,8 t auf der Grund-

lage der über alle Tage des Jahres gemittelten durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke 

(DTV) vorschreibt, hat die Vorhabenträgerin auf Anforderung der Planfeststellungsbehörde 
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geeignete Umrechnungsfaktoren bestimmt (vgl. Antwort der Vorhabenträgerin vom 

19.07.2013 zu Fragen 2 und 3 der Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 

23.04.2013 i. V. m. der Anlage �Umrechnungsfaktoren Lärmberechnung�). Sie hat hierzu 

2010 erhobene Daten von Zählstellen an der A 7 und der A 4 ausgewertet, also den beiden 

Autobahnen, die durch die A 44 miteinander verbunden werden sollen und die aufgrund der 

räumlichen Nähe eine ähnliche Charakteristik aufweisen. Danach ergibt sich eine annähern-

de Übereinstimmung von DTVW und DTV (Umrechnungsfaktor 0,99, aufgerundet zu 1,0). 

Jedoch ist der Anteil der Lkw > 3,5 t bei Berücksichtigung aller Wochentage (DTV) geringer 

als bei Berücksichtigung der Werktage Montag-Freitag (DTVW), was u. a. auf das Lkw-

Fahrverbot an Sonntagen zurückzuführen ist. Insoweit ergibt sich ein Umrechnungsfaktor 

(Anteil der Lkw > 3,5 t am DTVW in Anteil der Lkw > 3,5 t am DTV) von 0,83, aufgerundet zu 

0,85. Für die Umrechnung des Anteils der Lkw > 3,5 t am DTV in den Anteil der Lkw > 2,8 t 

am DTV wurde der Faktor 1,3 ermittelt. Unter Anwendung der ermittelten Umrechnungsfak-

toren wurden die Eingangsdaten der Berechnung korrigiert (vgl. planfestgestellte Unterlage 

11.1.1 = Tabelle 1 vom 19.07.2013) und die Beurteilungspegel neu berechnet (vgl. planfest-

gestellte Unterlage 11.1.2 = Tabelle 2 vom 12.08.2013).  

Für die Berechnung wurden für die freie Strecke der A 44 � mit Ausnahme der Bereiche un-

mittelbar vor und nach den Tunneln � Geschwindigkeiten von 130 km/h für Pkw (Höchstwert 

gemäß RLS-90, vgl. Abschnitt 4.4.1.1.2) und 80 km/h für Lkw zu Grunde gelegt; für den Zu-

bringer und die Rampen im Bereich der Anschlussstellen wurden Geschwindigkeiten von 80-

130 km/h für Pkw und 60-80 km/h für Lkw zu Grunde gelegt. 

Wie ein Vergleich der Ergebnisse der Berechnung in der ursprünglichen Unterlage 11.1.2 

(Tabelle 1 vom 15.07.2011), bei der Fahrzeuge mit einem 3,5 t unterschreitenden zulässigen 

Gesamtgewicht wie Pkw berücksichtigt wurden, und in der planfestgestellten Unterlage (Ta-

belle 2 vom 12.08.2012, Anlage zur E-Mail der Vorhabenträgerin vom 12.08.2013), bei der 

Fahrzeuge mit einem 3,5 t unterschreitenden zulässigen Gesamtgewicht wie Lkw berück-

sichtigt wurden, zeigt, ergibt die letztgenannte Berechnung z. T. die gleichen Werte und z. T. 

geringfügig � überwiegend um bis zu 1 dB(A), an einzelnen Punkten um bis zu 2 dB(A) � 

höhere Werte (vgl. auch Antwort der Vorhabenträgerin vom 12.08.2012 zu der Aufklärungs-

mail der Planfeststellungsbehörde vom 31.07.2013). Die Planfeststellungsbehörde hat die 

Berechnung vom 12.08.2013 und damit die höheren Beurteilungspegel bei der Abwägung 

der Belange der Betroffenen zu Grunde gelegt.  
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Die Vorhabenträgerin hat in ihrer Berechnung einen Abschlag für eine lärmmindernde Stra-

ßenoberfläche mit dem Korrekturwert DStrO = -2 dB (A) (vgl. planfestgestellte Unterlage 11.0, 

S. 7 f.) vorgenommen. Die Planfeststellungsbehörde hat daher unter A V 3.1 angeordnet, 

dass die Fahrbahndecken entsprechend auszuführen sind.  

8.2.3 Ermittlung und Beschreibung der vorhabenbedingten Immissionen 

Zur Untersuchung der Geräusche, die von dem für das Jahr 2025 prognostizierten Verkehr 

auf der A 44 (VKE 50) ausgehen, wurden für ausgewählte Immissionsorte an Gebäuden am 

Rand der nächstgelegenen Siedlungsbereiche und im Außenbereich die Beurteilungspegel 

unter Berücksichtigung der Gebäudehöhen bzw. der Stockwerke berechnet. Die Gebäude, 

für die Einzelpunktberechnungen durchgeführt wurden, sind in zwei Lageplänen im Maßstab 

1:5.000 dargestellt (planfestgestellte Unterlage 11.2.2).  

Die Berechnung erfolgte auf der Grundlage eines digitalen Geländemodells unter Berück-

sichtigung der örtlichen Besonderheiten, wie z. B. Damm- oder Einschnittslagen, Brücken, 

Tunnel sowie Reflexionen und Abschirmungen von benachbarten baulichen Anlagen. Nicht 

berücksichtigt wurden die aus Gründen des Naturschutzes geplanten Irritationsschutzwände 

(vgl. Antwort der Vorhabenträgerin vom 19.07.2013 zu Frage 5 der Aufklärungsmail der 

Planfeststellungsbehörde vom 23.04.2013). Berücksichtigt wurden dagegen die im Erläute-

rungsbericht (planfestgestellte Unterlage 1, Kap. 4.1.4/S. 43, Kap. 4.2.4/S. 54 und auf S. 62) 

erwähnten �Verwallungen� bzw. �Landschaftswälle� (vgl. auch Antwort der der Vorhabenträ-

gerin vom 16.08.2013 zu Frage 2 der Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 

15.12.2013 und Antwort der Vorhabenträgerin vom 22.08.2013 auf eine Nachfrage der Plan-

feststellungsbehörde). Die Vorhabenträgerin hat ergänzend auch eine Berechnung der Beur-

teilungspegel unter Berücksichtigung der Irritationsschutzwände vorgelegt (vgl. planfestge-

stellte Unterlage 11.1.3 = Tabelle 3 vom 12.08.2013). 

In der planfestgestellten Tabelle 2 der Unterlage 11.1.2 werden die Berechnungsergebnisse 

den jeweils maßgeblichen Grenzwerten gegenübergestellt. Welche Grenzwerte maßgeblich 

sind, ergibt sich aus der Schutzwürdigkeit des jeweiligen Immissionsortes. Die Schutzbedürf-

tigkeit eines Immissionsortes wurde entweder anhand der Gebietsfestsetzung in einem Be-

bauungsplan ermittelt oder � soweit es solche Festsetzungen nicht gibt � nach der sich aus 

der vorhandenen Bebauung und der Art ihrer Nutzung ergebenden Schutzwürdigkeit be-

stimmt. Bei baulichen Anlagen im Außenbereich wurden, soweit keine Hinweise auf eine 
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stärker oder geringer schutzwürdige Nutzung bestanden, die Immissionsgrenzwerte des § 2 

Abs. 1 Nr. 3 der 16. BImSchV für Kern-, Dorf- und Mischgebiete herangezogen.  

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass an keinem Immissionsort die maßgeblichen 

Grenzwerte der 16. BImSchV überschritten werden. Die Grenzwerte werden vielmehr an 

allen Immissionsorten am Tag um mindestens 6 dB(A) und in der Nacht um mindestens 

4 dB(A) unterschritten. An der überwiegenden Zahl der Immissionsorte werden die Tag-und 

Nacht-Grenzwerte um mehr als 10 dB(A) unterschritten. 

An dem im Außenbereich liegenden Forsthaus Wellingerode, das durch die im Bereich der 

Unterführung des Forstweges geplante Irritationsschutzwand zusätzlich geschützt wird, wird 

der maßgebliche Grenzwerte von 64 dB(A) am Tag um mindestens 11 dB(A) und der maß-

gebliche Grenzwert von 54 dB(A) in der Nacht um mindestens 5 dB(A) unterschritten. Für die 

Immissionsorte in der nur am Tag schutzwürdigen Kleingartenanlage nordöstlich des Stadt-

gebietes von Sontra wurden Beurteilungspegel von 49-53 dB(A) und damit eine Unterschrei-

tung des maßgeblichen Grenzwertes von 64 dB(A) um 11-15 dB(A) ermittelt. Für das der 

Trasse nächstgelegene Gebäude an der Riedmühle wurden 50-52 dB(A) am Tag und 45-

47 dB(A) in der Nacht berechnet und damit eine Unterschreitung der maßgeblichen Grenz-

werte (64dB(A) am Tag und 54 dB(A) in der Nacht) um mindestens 12 dB(A) am Tag und 

7 dB(A) in der Nacht. Für die Immissionsorte in Wölfterode wurden 48-49 dB(A) am Tag und 

44-45 dB(A) in der Nacht ermittelt. Damit sind sowohl die für Mischgebiete (64dB(A) am Tag 

und 54 dB(A) in der Nacht) als auch die für allgemeine Wohngebiete (59 dB(A) am Tag und 

49 dB(A) in der Nacht) maßgeblichen Grenzwerte deutlich unterschritten. 

8.2.4 Beurteilung der vorhabenbedingten Immissionen  

Durch die von der A 44 ausgehenden Verkehrsgeräusche werden keine schädlichen Um-

welteinwirkungen hervorgerufen. Wie die zuvor beschriebenen Berechnungsergebnisse zei-

gen, werden an den meisten Immissionsorten die maßgeblichen Grenzwerte um mehr als 

10 dB(A) unterschritten.  

Es ist nicht ersichtlich, dass das Vorhaben die Vorbelastung aufgrund der durch den beste-

henden Verkehr auf der B 27, der B 400 und der K 28 verursachten Immissionen signifikant 

erhöht. Indem das Vorhaben die durch das Stadtgebiet von Sontra führende K 28 und die 

unmittelbar am Rand der Ortslagen von Breitau und Ulfen entlang führende B 400 von Ver-

kehr entlastet (vgl. Modus Consult, Dimensionierungsprognose 2025, Pläne 55 und 66), ver-
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ringert es die in diesen Bereichen bestehenden Beeinträchtigungen durch Verkehrsgeräu-

sche. Dabei ist die prognostizierte Entlastungswirkung für die B 400 mit 80-90 % zwar deut-

lich größer als für die K 28 mit rund 40%, jedoch werden zusätzliche Belastungen des Stadt-

gebietes von Sontra, wie bereits erwähnt, durch den 1,6 km langen Tunnel Holstein weitge-

hend vermieden. Auch die durch das Vorhaben bedingten Beeinträchtigungen durch Ver-

kehrsgeräusche in den Ortslagen von Lindenau und Wölfterode werden zumindest teilweise 

durch die vorhabenbedingte Reduzierung der von den bestehenden Straßen ausgehenden 

Verkehrsgeräusche kompensiert. Dies gilt in geringem Maße für die durch die Ortslage von 

Lindenau führende K 28 und in stärkerem Maße für die unmittelbar an der Ortslage von 

Wölfterode vorbei führende Landesstraße L 3248, auf der sich der Verkehr um rund 26 % 

reduzieren wird. 

Soweit durch das Vorhaben einzelne Immissionsorte in stärkerem Maße als im 

Prognosenullfall (also im Prognosejahr 2025 ohne Realisierung des planfestgestellten Vor-

habens) durch Verkehrsgeräusche beeinträchtigt werden sollten, überwiegt das öffentliche 

Interesse am Bau der VKE 50 der A 44 die Interessen der betroffenen Grundstückseigentü-

mer, von solchen Beeinträchtigungen verschont zu werden.  

Zu einer Einwendung, in der die starke Verlärmung des Waldgebietes am Heydels-Berg und 

die damit einhergehende Verringerung ihrer Schutz- und Erholungseignung gerügt wurde, ist 

zum einen anzumerken, dass das Waldgebiet am Heydels-Berg weder im Hinblick auf seine 

Erholungsfunktion noch im Hinblick auf den Naturschutz eine besondere Schutzwürdigkeit 

aufweist. Zum anderen ist darauf hinzuweisen, dass Verkehrswege wesensmäßig darauf 

angewiesen sind, den Außenbereich in Anspruch zu nehmen und damit auch Bereiche, die 

zur Erholung genutzt werden. Insoweit handelt es sich um unvermeidbare und im Interesse 

der für das Vorhaben streitenden Gemeinwohlbelange hinzunehmende Beeinträchtigungen. 

8.3 Luftschadstoffe  

Das planfestgestellte Vorhaben ist mit den Belangen des Schutzes der Allgemeinheit und der 

Nachbarschaft vor Schadstoffen vereinbar.  

8.3.1 Anforderungen der 39. BImSchV 

Hinsichtlich schädlicher Umwelteinwirkungen durch Luftschadstoffe sind die in der Neu-

nunddreißigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Ver-

ordnung über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen � 39. BImSchV) vom 
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02.08.2010 (BGBl. I S. 1065) festgelegten Grenzwerte bereits im Rahmen der Planfeststel-

lung von Bedeutung.   

Die für die Beurteilung maßgeblichen Grenzwerte der 39. BImSchV sind der  nachfolgenden 

Aufstellung zu entnehmen: 

Luftschadstoff Immissions-

grenzwert 

Kenngröße (zulässi-

ge Überschrei-

tungshäufigkeit pro 

Kalenderjahr) 

Zeitpunkt, ab dem der 

Grenzwert Gültigkeit 

hat bzw. bis zu dem er 

zu erreichen ist 

Schwefeldioxid 

(SO2) 

350 µg/m³ 1-h-Wert (bis zu 24 

mal) 

Gültig ab 01.01.2005 

 125 µg/m³ 24-h-Wert (bis zu 3 

mal) 

Gültig ab 01.01.2005 

Stickstoffdioxid 

(NO2) 

40 �g/m³ Jahresmittelwert Gültig ab 01.01.2010 

 200 �g/m³ 1-h-Wert (bis zu 18 

mal) 

Gültig ab 01.01.2010 

Partikel (PM10) 40 µg/m³ Jahresmittelwert Gültig ab 01.01.2005 

 50 µg/m³ 24-h-Wert (bis zu 35 

mal) 

Gültig ab 01.01.2005 

Partikel (PM2,5) 25 µg/m³ Jahresmittelwert Gültig ab 01.01.2015 

Blei (Pb) 0,5 µg/m³ Jahresmittelwert Gültig ab 01.01.2005 

Benzol (C6H6) 5 µg/m³ Jahresmittelwert Gültig ab 01.01.2010 
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Kohlenmonoxid 

(CO) 

10 mg/m³ = 

10.000 µg/m³ 

8-h-Wert Gültig ab 01.01.2005 

Auch wenn keine Verpflichtung der Planfeststellungsbehörde besteht, die Einhaltung der 

Grenzwerte der 39. BImSchV vorhabenbezogen sicherzustellen, dürfen die Auswirkungen 

des Vorhabens auf die Luftqualität im Planfeststellungsverfahren nicht unberücksichtigt blei-

ben. Das planfestgestellte Vorhaben darf keine vollendeten Tatsachen schaffen, die durch 

das Instrumentarium der Luftreinhaltung nicht wieder zu beseitigen wären. Aus dem Abwä-

gungsgebot folgt, dass der Planungsträger grundsätzlich die durch die Planungsentschei-

dung geschaffenen Konflikte zu bewältigen hat und sie einer Lösung zuführen muss. Die 

Planfeststellungsbehörde trägt hinsichtlich der Auswirkungen des Vorhabens auf die Luftqua-

lität dem Gebot der Konfliktbewältigung in der Regel dadurch hinreichend Rechnung, dass 

sie die Einhaltung der Grenzwerte dem Verfahren der Luftreinhalteplanung und der hierfür 

zuständigen Behörde überlässt, da für die Luftreinhalteplanung ein breites Spektrum vorha-

benunabhängiger Maßnahmen zur Verfügung steht. Das Gebot der Konfliktbewältigung ist 

aber verletzt, wenn die Planfeststellungsbehörde das Vorhaben zulässt, obwohl absehbar ist, 

dass mit seiner Verwirklichung die Grenzwerte mit den Mitteln der Luftreinhalteplanung nicht 

in einer mit der Funktion des Vorhabens zu vereinbarenden Weise eingehalten werden kön-

nen. Das ist insbesondere der Fall, wenn die von einer planfestgestellten Straße herrühren-

den Immissionen bereits für sich genommen die maßgeblichen Grenzwerte überschreiten. 

Von diesem Fall abgesehen geht das Immissionsschutzrecht davon aus, dass die Grenzwer-

te in aller Regel mit den Mitteln der Luftreinhalteplanung eingehalten werden können (vgl. 

BVerwG, Urteil vom 26.05.2004 � 9 A 6.03, Rdnr. 28; Urteil vom 23.02.2005 � 4 A 5.04, 

Rdnr. 27 f.).  

8.3.2 Berechnungsmethodik hinsichtlich der Schadstoffimmissionen  

Die Planfeststellungsbehörde ist zu dem Ergebnis gelangt, dass die Vorhabenträgerin die 

Schadstoffbelastung hinreichend abgeschätzt hat und das eingestellte Datenmaterial und die 

zugrunde gelegte Methodik im Ergebnis nicht zu beanstanden sind. Die Betrachtungen der 

Vorhabenträgerin sind ausreichend, um die Schadstoffbelastung und die Auswirkungen auf 

das Schutzgut Mensch abschließend einschätzen zu können.  
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8.3.2.1 Methodik der Vorhabenträgerin 

Die Vorhabenträgerin hat eine luftschadstofftechnische Untersuchung zur Ermittlung der Im-

missionen von Luftschadstoffen unter Verwendung des PC-Berechnungsverfahrens zum 

Merkblatt über Luftverunreinigungen an Straßen (MLuS 02 geänderte Fassung 2005, einge-

führt mit dem ARS Nr. 06/2005 des BMVBW vom 12.04.2005) vorgenommen. In der Unter-

lage 11.3.1 sind die Ergebnisse der Schadstoffberechnungen für  

• Kohlenmonoxid (CO), 

• Stickstoffmonoxid (NO), 

• Stickstoffdioxid (NO2), 

• Blei (Pb), 

• Schwefeldioxid (SO2), 

• Benzol (C6H6), 

• Feinstaub PM10  

• Feinstaub PM2,5  

unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Dimensionierungsprognose 2025 dargestellt.  

Ferner hat die Vorhabenträgerin eine luftschadstofftechnische Untersuchung zur Ermittlung 

der Immissionen von Luftschadstoffen unter Verwendung des PC-Berechnungsverfahrens zu 

der Richtlinie zur Ermittlung der Luftqualität an Straßen (RLuS 2012, eingeführt mit dem ARS 

Nr. 29/2012 des BMVBS vom 03.01.2013) vorgenommen. In der planfestgestellten Unterlage 

11.3.1A, die mit E-Mail der Vorhabenträgerin an die Planfeststellungsbehörde vom 

18.07.2013 übermittelt wurde, sind die Ergebnisse der Schadstoffberechnungen für  

• Kohlenmonoxid (CO), 

• Stickstoffmonoxid (NO), 

• Stickstoffdioxid (NO2), 
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• Schwefeldioxid (SO2), 

• Benzol (C6H6), 

• Feinstaub PM10  

• Feinstaub PM2,5  

unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Dimensionierungsprognose 2025 dargestellt. 

Gemäß der RLuS 2012, Ziffer 3.1.1, wurde auf eine Schadstoffberechnung für Blei verzich-

tet. Dies ist nicht zu beanstanden, da hinsichtlich Blei straßenverkehrsbedingte Einträge von 

untergeordneter Bedeutung sind (vgl. BVerwG, Urteil vom 12.08.2009 - 9 A 64.07, Rdnr. 

109). Die Berechnung für Blei nach MLuS 02 (Unterlage 11.3.1) bestätigt dies. 

Beide Unterlagen 11.3.1 und 11.3.1A enthalten Angaben zu den berücksichtigten Strecken-

daten und eine Gesamtübersicht der Immissionen in den angrenzenden Gebieten im jeweili-

gen Abstand zur Fahrbahn. Zutreffend wurde der Schwerverkehr mit einem zulässigen Ge-

samtgewicht von über 3,5 Tonnen zugrundegelegt (vgl. Ziffer 2, Definition �Schwerverkehrs-

anteil�, sowie Ziffer 3.1.2 Nr. I Buchst. a), 2. Spiegelstrich, der RLuS 2012). 

Außerdem hat die Vorhabenträgerin eine weitere Berechnung zur Ermittlung der Luftschad-

stoffkonzentration durchgeführt (vgl. Ingenieurbüro Lohmeyer, Aktualisierung des Luftschad-

stoffgutachtens zum Neubau der A 44, VKE 50, AS Sontra bis Alberbergtunnel, und VKE 60, 

vom Alberbergtunnel bei Unhausen bis AD Wommen, 2010 [nachfolgend: Ingenieurbüro 

Lohmeyer] = entscheidungserhebliche Unterlagen/Ordner 3, Nr. 4). Dieses Gutachten enthält 

ausschließlich Berechnungen für die Schadstoffe Stickstoffdioxid (NO2), Feinstaubpartikel 

(PM10) und Stickoxide (NOx); eine Abschätzung des Wertes für PM2,5 wird über den Wert für 

PM10 ermöglicht. Die Schadstoffe Kohlenmonoxid (CO), Blei (Pb), Schwefeldioxid (SO2) und 

Benzol (C6H6) werden in dem Gutachten nicht betrachtet. Für die Ermittlung der Immissionen 

von verkehrsbedingten Schadstoffen wurde das Berechnungsverfahren PROKAS zusammen 

mit dem dreidimensionalen Ausbreitungsmodell LASAT und dem Kaltabflussmodell KALM 

auf Basis der Dimensionierungsprognose 2025 angewandt. Die Berechnung erfolgt auf 

Grundlage der vom Umweltbundesamt im Jahr 2010 herausgegebenen Datenbank �Hand-

buch für Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs HBEFA� Version 3.1 (vgl. Ingenieurbüro 

Lohmeyer, S. 3, 10 = entscheidungserhebliche Unterlagen/Ordner 3, Nr. 4).  
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8.3.2.2 Beurteilung der Methodik 

Die Methodik zur Ermittlung der Schadstoffstoffbelastung ist aus Sicht der Planfeststellungs-

behörde im Ergebnis nicht zu beanstanden.  

Das ARS Nr. 6/2005 vom 12.04.2005, mit dem das MLuS 02 eingeführt wurde, ist aufgeho-

ben worden (ARS Nr. 29/2012 des BMVBS vom 03.01.2013). Damit ist die MLuS 02 nicht 

mehr anwendbar. Stattdessen ist die RLuS 2012 anzuwenden, die mit dem vorgenannten 

ARS Nr. 29/2012 des BMVBS vom 03.01.2013 eingeführt wurde.  

Bei dem Verfahren nach RLuS 2012 handelt es sich um eine unter Federführung der For-

schungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V. erarbeitete Methode, deren An-

wendung vom Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung mit Erlass vom 

03.01.2013 (ARS Nr. 29/2012) ausdrücklich empfohlen worden ist. Es kann deshalb davon 

ausgegangen werden, dass das Verfahren dem aktuellen Stand der Technik entspricht (vgl. 

zum MLuS 02 - geänderte Fassung 2005 - BVerwG, Urteil vom 18.03.2009 - 9 A 39.07, 

Rdnr. 121 ff.). Zwar ermöglicht es keine exakte Berechnung der Schadstoffkonzentrationen, 

sondern lediglich deren Abschätzung (vgl. Ziffer 1.3 Abs. 3 RLuS 2012). Um die für die Plan-

feststellung maßgebliche Frage zu beantworten, ob eine Problemlösung der 

Luftreinhalteplanung überlassen werden darf, reicht eine solche Abschätzung aber aus (vgl. 

BVerwG, Urteil vom 18.03.2009 - 9 A 39.07, Rdnr. 121 ff.).  

Gleichwohl sind die Voraussetzungen für die Anwendung der RLuS 2012, Ziffer 1.3 Abs. 1, 

hier nicht erfüllt. An der Kleingartenanlage nördlich Sontra, die im Wirkbereich von 200 m 

liegt und für die die Luftschadstoffberechnung durchgeführt wurde (vgl. planfestgestellte Un-

terlage 11.3.1A, S. 5 f. und Tabelle 2), liegen Trog-/Einschnittstiefe (Bau-km 50+432) und 

Dammhöhe (ca. Bau-km 50+800) über 15 m. Außerdem ist die RLuS 2012 nach Ziffer 1.3 

Abs. 2, 2. Spiegelstrich, bei relevanten Kaltluftseen, die im Bereich der VKE 50 nicht auszu-

schließen sind (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.0, S. 21 f.), nicht anwendbar oder die An-

wendung ist problematisch. 

Jedoch ist zusätzlich eine auf die Planfeststellungstrasse (vgl. Ingenieurbüro Lohmeyer, Abb. 

4.1 = entscheidungserhebliche Unterlagen/Ordner 3, Nr. 4) bezogene Berechnung zur Er-

mittlung der Luftschadstoffkonzentration nach dem Verfahren PROKAS/LASAT/KALM 

durchgeführt worden, das in der Lage ist, Kaltluftabflüsse zu untersuchen (vgl. Ingenieurbüro 

Lohmeyer, S. 11 = entscheidungserhebliche Unterlagen/Ordner 3, Nr. 4). Insoweit ist der 
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Stellungnahme des BUND vom 04.10.2012 (S. 15 f., Anlage 8, Analyse und Bewertung der 

Planunterlagen der A 44 zur VKE 60, RegioConsult, S. 68 ff.), die eine Berechnung nach 

PROKAS eingefordert hat, die Grundlage entzogen.  

Das Gutachten des Ingenieurbüros Lohmeyer legt nachvollziehbar dar, dass aufgrund der 

topografischen Randbedingungen des Untersuchungsgebietes von bedeutsamen lokalen 

thermisch induzierten Winden auszugehen ist, die bei der Betrachtung der örtlichen Windbe-

dingungen berücksichtigt werden müssen (vgl. Ingenieurbüro Lohmeyer, S. 10 f. = entschei-

dungserhebliche Unterlagen/Ordner 3, Nr. 4). Das Berechnungsverfahren PROKAS/ 

LASAT/KALM ist nach den nachvollziehbaren Ausführungen des Gutachtens geeignet, sämt-

liche im Untersuchungsgebiet liegenden Straßenabschnitte gleichzeitig hinsichtlich ihrer je-

weiligen Emission zu betrachten und die Schadstoffkonzentrationen flächenhaft zu berech-

nen. Die Berechnung nach dem Verfahren PROKAS/LASAT/KALM berücksichtigt dabei die 

Ergebnisse der aktuellen Verkehrsprognose für den Prognosehorizont 2025. 

Eine Berechnung nach dem Verfahren PROKAS/LASAT/KALM für sämtliche Schadstoffe 

war jedoch nicht erforderlich. Die Beschränkung auf die Schadstoffe Stickstoffdioxid (NO2) 

und PM10 (und darüber eine Abschätzung für PM2,5) war ausreichend, um die vorhabenbe-

dingt zu erwartenden Schadstoffimmissionen abschätzen zu können. In dem Gutachten des 

Ingenieurbüros Lohmeyer wird nachvollziehbar dargelegt, dass die Konzentrationen der Luft-

schadstoffe Benzol, Schwefeldioxid, Kohlenmonoxid und Blei hinsichtlich der Emissionen 

durch Straßenverkehr nur eine untergeordnete Rolle spielen (vgl. Ingenieurbüro Lohmeyer, 

S. 8 = entscheidungserhebliche Unterlagen/Ordner 3, Nr. 4). Diese Aussage wird durch die 

von der Vorhabenträgerin nach MLuS 02 sowie RLuS 2012 ermittelten Zusatzbelastungen 

hinsichtlich der Schadstoffe Benzol, Schwefeldioxid, Kohlenmonoxid und Blei unmittelbar 

neben der Trasse gestützt, da diese jeweils erheblich unter den ermittelten Vorbelastungen 

im Untersuchungsgebiet liegen (vgl. Unterlage 11.3.2.1, S. 2, sowie planfestgestellte Unter-

lage 11.3.2.1A, S. 2). Hinsichtlich dieser Schadstoffe sind daher keine erheblichen zusätzli-

chen Belastungen durch das Vorhaben zu erwarten, so dass insoweit eine Berechnung nach 

dem Verfahren PROKAS/LASAT/KALM nicht erforderlich war (vgl. BVerwG, Urteil vom 

12.08.2009 - 9 A 64.07, Rdnr. 109). 

Der PM2,5-Jahresmittelwert ist konservativ mit 90% des PM10-Jahresmittelwertes zu ermitteln. 

Dies hat die Vorhabenträgerin unter Berufung auf das Hessische Landesamt für Umwelt und 

Geologie nachvollziehbar dargelegt (vgl. planfestgestellte Unterlage 11.3.1A, S. 4; vgl. auch 
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Susanna Urban, Charakterisierung der Quellverteilung von Feinstaub und Stickoxiden in 

ländlichem und städtischem Gebiet, 2010, S. 157, unter Berufung auf die WHO, die einen 

Umrechnungsfaktor von 50-80% angibt). 

8.3.3 Beurteilung der Ergebnisse der Schadstoffberechnung 

Die Planfeststellungsbehörde hat sich aufgrund der Ergebnisse der Schadstoffuntersuchun-

gen davon überzeugt, dass das planfestgestellte Vorhaben mit dem Belang der Luftreinhal-

tung und dem Schutz der menschlichen Gesundheit vor Schadstoffbelastungen vereinbar ist. 

Die Schadstoffabschätzung kommt zu dem Ergebnis, dass vorhabenbedingt die Grenzwerte 

der 39. BImSchV auf den Grundstücken in den angrenzenden Bereichen der Trasse nicht 

überschritten werden. Die Verwirklichung des planfestgestellten Vorhabens steht daher aus 

Sicht der Planfeststellungsbehörde einer zukünftigen Einhaltung der Grenzwerte zum Schutz 

der menschlichen Gesundheit nicht entgegen. 

Die Festlegungen der 39. BImSchV tragen dem Schutz der Gesundheit insoweit vollauf 

Rechnung, so dass strengere Maßstäbe als die Einhaltung der Grenzwerte für Luftschadstof-

fe gemäß der 39. BImSchV � die ohnehin nur sehr eingeschränkt der Planfeststellung oblie-

gen � nicht existieren. 

8.3.3.1 Vorbelastung 

Das Hessische Landesamt für Umwelt und Geologie hat eine Abschätzung der Vorbelastung 

für das Jahr 2020 vorgenommen (vgl. Stellungnahme vom 18.06.2007, übermittelt mit E-Mail 

der Vorhabenträgerin vom 18.07.2013). Diese Werte wurden in nicht zu beanstandender 

Weise als Worst-Case-Annahme auch für das Prognosejahr 2025 zugrundegelegt (vgl. Inge-

nieurbüro Lohmeyer, S. 26 = entscheidungserhebliche Unterlagen/Ordner 3, Nr. 4).  

Demgemäß wurde von folgender Vorbelastung ausgegangen (vgl. Stellungnahme des Hes-

sischen Landesamtes für Umwelt und Geologie vom 18.06.2007, übermittelt mit E-Mail der 

Vorhabenträgerin vom 18.07.2013; Ingenieurbüro Lohmeyer, S. 26 = entscheidungserhebli-

che Unterlagen/Ordner 3, Nr. 4): 
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Tabelle: Jahresmittelwert-Vorbelastungen [in µg/m³] für die Schadstoffe 

 CO NO NO2 SO2 PM10 Benzol Pb 

Mittelwert: 300 10 18 2 22 1,5 0,008 

Die Vorbelastung für PM2,5 ist konservativ mit 90% des PM10-Jahresmittelwertes zu ermitteln, 

wie dargelegt. Aufgrund dieses Ansatzes beträgt die Vorbelastung für PM2,5 = 0,9 * PM10 = 

0,9 * 22 = 19,8 µg/m³. 

Entgegen der Stellungnahme des BUND vom 04.10.2012 (S. 15 f., Anlage 8, S. 68 ff.) wurde 

die Vorbelastung zutreffend ermittelt. Dafür wurde nicht auf Literatur zurückgegriffen. Inso-

weit beruht die Stellungnahme auf einem unzutreffenden Sachverhalt. Die Vorbelastung 

wurde vielmehr auf Grundlage der Ergebnisse des hessischen Luftmessnetzes für die 

Schadstoffe Kohlenmonoxid, Benzol und Blei sowie auf Grundlage der Ergebnisse der 

nächstgelegenen Messstation für die Schadstoffe NO, NO2, SO2 und PM10 ermittelt; diese 

Messstation Bebra liegt in einer Entfernung von rund 14 km südwestlich von Sontra (vgl. 

Stellungnahme des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie vom 01.12.2005, 

übermittelt mit E-Mail der Vorhabenträgerin vom 18.07.2013).  

8.3.3.2 Gesamtbelastung 

Die Berechnung der Gesamtbelastung nach dem Verfahren PROKAS/LASAT/KALM für die 

Schadstoffe NO2 und PM10 hat zu dem Ergebnis geführt, dass die einschlägigen Grenzwerte 

nach der 39. BImSchV nicht überschritten werden.  

Das Gutachten Lohmeyer führt nachvollziehbar aus, dass an den beurteilungsrelevanten 

Untersuchungspunkten im Planfall im Prognosejahr 2025 NO2-Werte erreicht werden, die 

unter dem Grenzwert von 40 µg/m³ im Jahresmittel liegen (vgl. Ingenieurbüro Lohmeyer, S. 

35 ff. = entscheidungserhebliche Unterlagen/Ordner 3, Nr. 4). An den Ortsdurchfahrten sowie 

an der nächstgelegenen Bebauung zur Trasse liegen die Werte unter 25 µg/m³, überwiegend 

unter 22 µg/m³ (vgl. Ingenieurbüro Lohmeyer, S. 35 = entscheidungserhebliche Unterla-

gen/Ordner 3, Nr. 4).  
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Der Grenzwert der 39. BImSchV von 40 µg/m³ im Jahresmittel wird im Prognosejahr 2025 

auch nicht im Hinblick auf PM10-Immissionen erreicht (vgl. Ingenieurbüro Lohmeyer, S. 38 ff. 

= entscheidungserhebliche Unterlagen/Ordner 3, Nr. 4). An den Ortsdurchfahrten sowie an 

der nächstgelegenen Bebauung zur Trasse liegen die Werte bis 23 µg/m³, überwiegend un-

ter 22 µg/m³ (vgl. Ingenieurbüro Lohmeyer, S. 38 = entscheidungserhebliche Unterla-

gen/Ordner 3, Nr. 4). 

Auch die Grenzwerte hinsichtlich NO2-Kurzzeitbelastungen (Stundenmittelwert von 

200 µg/m³ bei 18 zugelassenen Überschreitungen) und PM10-Kurzzeitbelastungen (Tages-

mittelwert von 50 µg/m³ bei 35 zugelassenen Überschreitungen) werden nicht überschritten 

(vgl. Ingenieurbüro Lohmeyer, S. 38, 41 = entscheidungserhebliche Unterlagen/Ordner 3, 

Nr. 4). 

Die Gesamtbelastung für PM2,5 ist mit 90% des PM10-Jahresmittelwertes zu ermitteln, wie 

dargelegt. Demgemäß beträgt die Gesamtbelastung für PM2,5 = 0,9 * PM10 = 0,9 * 23 = 20,7 

µg/m³. Damit wird der Grenzwert der 39. BImSchV von 25 µg/m³ im Jahresmittel im 

Prognosejahr 2025 auch nicht im Hinblick auf PM2,5-Immissionen erreicht 

8.3.4 Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität  

Nach § 50 Satz 2 BImSchG ist der Belang der Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität bei 

der Abwägung entsprechend zu berücksichtigen, wenn die durch Rechtsverordnung gemäß 

§ 48a Abs. 1 BImSchG festgelegten Grenzwerte nicht überschritten werden. 

Das planfestgestellte Vorhaben ist mit dem Belang der Luftreinhaltung und dem Schutz der 

menschlichen Gesundheit vor Schadstoffbelastungen vereinbar. Es ist keine Beeinträchti-

gung der Gesundheit von Menschen durch das Vorhaben zu erwarten. Die Anordnung von 

vorhabenbezogenen Maßnahmen, wie einer Einhausung, ist somit nicht veranlasst.  

Die Berechnung der Luftschadstoffe kommt zu dem Ergebnis, dass vorhabenbedingt die 

Grenzwerte der 39. BImSchV nicht überschritten werden.  

Auch unterhalb der Grenzwerte der 39. BImSchV ergeben sich durch das Vorhaben der A 44 

VKE 50 keine unzumutbaren lufthygienischen Verhältnisse, insbesondere auch nicht in Sied-

lungsbereichen oder an Wohngebäuden. Insbesondere ist durch das Vorhaben auch keine 

Verschlechterung der Luftqualität in den Ortslagen von Sontra zu erwarten. Mit einer Ver-

schlechterung der lufthygienischen Situation ist im unmittelbaren Nahbereich der Trasse zu 
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rechnen, wobei die Portalbereiche der Tunnelbauwerke die Belastungsschwerpunkte bilden. 

Im Bereich von Ulfen ist aufgrund des zu erwartenden Verkehrsrückgangs auf der B 400 mit 

einer deutlichen Entlastung der Immissionen zu rechnen. 

Die festgestellten Auswirkungen sind im Hinblick auf das im Interesse der Allgemeinheit not-

wendige Vorhaben der A 44 VKE 50 hinzunehmen. Die für das Vorhaben sprechenden Ge-

sichtspunkte weisen ein solches Gewicht auf, dass die verbleibenden Beeinträchtigungen 

hinter dem öffentlichen Interesse an der Planung zurücktreten und dem Vorhaben nicht ent-

gegenstehen. 

8.4 Erschütterungen 

Durch das Vorhaben der A 44 VKE 50 werden keine schädlichen Umwelteinwirkungen in 

Form von Erschütterungs-Immissionen hervorgerufen, die nach Art, Ausmaß und Dauer ge-

eignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allge-

meinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen. Der Planfeststellungsbehörde liegen keine 

Anhaltspunkte vor, dass durch Bauarbeiten Erschütterungseinwirkungen auf Nachbargrund-

stücke hervorgerufen werden, die deren Benutzung über das ortsübliche Maß hinaus beein-

flussen.  

Während des Betriebs des planfestgestellten Autobahnabschnittes sind keine unzumutbaren 

Immissionen durch Erschütterungen zu erwarten. Im Bereich der freien Strecke werden wäh-

rend des Betriebs Erschütterungen infolge der natürlichen Dämpfungswirkung des Straßen-

aufbaus und des Bodens sowie der geringen Erschütterungsquellen und der vergleichsweise 

großen Entfernung zur nächsten Bebauung ebenfalls nicht zu spürbaren Immissionen für die 

Wohnbevölkerung führen.  

8.5 Baubedingte Immissionen durch Lärm und Schadstoffe 

Die vorgesehenen Baumaßnahmen entsprechen unter Berücksichtigung der Auflage unter 

A V 3.2 den rechtlichen Anforderungen im Hinblick auf den Schutz vor Lärm- und Schad-

stoffauswirkungen während der Bauphase.  

Rechtliche Grundlage für die von der Planfeststellungsbehörde ausgesprochene Auflage ist 

mangels einer speziellen gesetzlichen Regelung für die Zumutbarkeit von Baustellenlärm 

§ 74 Abs. 2 Satz 2 und 3 HVwVfG. Danach hat die Planfeststellungsbehörde dem Träger des 

Vorhabens Vorkehrungen oder die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen aufzuerlegen, 
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die zum Wohl der Allgemeinheit oder zur Vermeidung nachteiliger Wirkungen auf Rechte 

anderer erforderlich sind; sind solche Vorkehrungen oder Anlagen untunlich oder mit dem 

Vorhaben unvereinbar, so hat der Betroffene Anspruch auf angemessene Entschädigung in 

Geld.  

Die Frage der Notwendigkeit von Maßnahmen zum Schutz vor Baulärm beurteilt sich nach 

§ 22 BImSchG. Nach § 22 Abs. 1 BImSchG sind nicht genehmigungsbedürftige Anlagen und 

damit auch Baustellen so auszurichten und zu betreiben, dass nach dem Stand der Technik 

vermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen gemäß § 3 BImSchG verhindert und nach dem 

Stand der Technik unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß be-

schränkt werden.  

Die Anforderungen nach § 22 Abs. 1 BImSchG werden im Hinblick auf Baulärm durch die 

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm � Geräuschimmissionen � 

vom 19. August 1970 (Beilage zum BAnz. Nr. 160 vom 1. September 1970), die gemäß § 66 

Abs. 2 BImSchG weiter maßgeblich ist, und die 32. BImSchV konkretisiert, die als Stand der 

Technik zu beachten sind (vgl. Nebenbestimmung unter A V 3.2). Auf die Sechste Allgemei-

ne Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum 

Schutz gegen Lärm � TA Lärm) kann nicht zurückgegriffen werden, da Baustellen vom An-

wendungsbereich der TA Lärm gemäß Nr. 1 Buchst. f TA Lärm ausdrücklich ausgeschlossen 

sind. 

Wesentlich ist vor allem, dass auch der von einer über mehrere Jahre hinweg betriebenen 

Baustelle ausgehende Lärm, anders als ein nach der TA Lärm zugelassener Gewerbelärm, 

zeitlich begrenzt ist und außerdem jedem Grundstückseigentümer und dem Träger eines � 

im öffentlichen Interesse stehenden � Vorhabens die Möglichkeit zustehen muss, sein an-

sonsten zulässiges Vorhaben unter auch ihm zumutbaren Bedingungen zu verwirklichen.  

Die AVV Baulärm setzt unter Ziffer 3.1.1 je nach Nutzung des Gebietes, das von Immissio-

nen durch Baulärm betroffen ist, getrennt für den Tag und die Nacht folgende Immissions-

richtwerte fest: 

• Gebiete, in denen nur gewerbliche oder industrielle Anlagen und Wohnungen für In-

haber und Leiter der Betriebe sowie für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen unter-

gebracht sind, 70 dB(A), 
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• Gebiete, in denen vorwiegend gewerbliche Anlagen untergebracht sind, tagsüber 

65 dB(A), nachts 50 dB(A), 

• Gebiete mit gewerblichen Anlagen und Wohnungen, in denen weder vorwiegend ge-

werbliche Anlagen noch vorwiegend Wohnungen untergebracht sind, tagsüber 

60 dB(A), nachts 45 dB(A). 

• Gebiete, in denen vorwiegend Wohnungen untergebracht sind, tagsüber 55 dB(A), 

nachts 40 dB(A), 

• Gebiete, in denen ausschließlich Wohnungen untergebracht sind, tagsüber 50 dB(A), 

nachts 35 dB(A), 

• Kurgebiete, Krankenhäuser und Pflegeanstalten tagsüber 45 dB(A), nachts 35 dB(A).  

Als Nacht wird der Zeitraum von 20 Uhr bis 7 Uhr definiert. Maßgeblich für die Einstufung der 

Gebiete sind die Bebauungspläne oder bei einer tatsächlichen Nutzung, die erheblich von 

der im Bebauungsplan festgelegten Nutzung abweicht, die tatsächliche Nutzung des Ge-

biets; existiert kein Bebauungsplan, ist ebenfalls die tatsächliche bauliche Nutzung zugrunde 

zu legen (vgl. Ziffer 3.2 der AVV Baulärm). 

Bei Beachtung der Vorgaben der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Bau-

lärm � Geräuschimmissionen � und der 32. BImSchV sowie unter Berücksichtigung des Ab-

standes der bewohnten Gebiete von der Trasse sind aus Sicht der Planfeststellungsbehörde 

unzumutbare Belastungen der Wohnbevölkerung oder gesundheitsgefährdende Auswirkun-

gen durch den Baustellenbetrieb nicht zu erwarten. Der Anordnung weiterer technischer 

Schutzmaßnahmen bedurfte es daher nicht. Lärmimmissionen während der Bauzeit können 

zum Beispiel außer durch den Transport von Erdmassen oder die Anlieferung/den Abtrans-

port von Baustoffen und -materialien (vgl. C III 13) auch durch Baumaschinen entstehen.  

Eine konkrete Berechnung der Höhe der Lärmauswirkungen ist jedoch nicht möglich und aus 

Sicht der Planfeststellungsbehörde auch nicht erforderlich. Bei den erforderlichen Baumaß-

nahmen handelt es sich um Tätigkeiten, die dem typischen Baubetrieb beim Bau von Ver-

kehrswegen entsprechen. Auch wenn der von einem derartigen Baubetrieb herrührende 

Lärm, der über den gewohnten Alltagslärmpegel hinausgeht, in aller Regel von den Anwoh-

nern im Einzugsbereich der Baustelle als störend empfunden wird, ist der notwendige Bau-
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stellenbetrieb auch unter dem Aspekt des Baulärms grundsätzlich hinzunehmen. Die Bauzeit 

für die gesamte Baumaßnahme beträgt ca. 5,5 Jahre (vgl. planfestgestellte Unterlage 1, S. 

93), einzelne Teilbaumaßnahmen werden in kürzerer Zeit vollendet. Die Auswirkungen be-

schränken sich daher auf einzelne Phasen und in der Regel nur auf einen Teil der Bauzeit. 

Eine übermäßige, nicht hinnehmbare Belastung Einzelner durch den Baulärm ist daher nicht 

zu erwarten.  

Die unter A V 3.2 getroffenen Anordnungen sind ausreichend, um den Schutz der Bevölke-

rung vor schädlichen Umwelteinwirkungen in Form von Lärmimmissionen durch den Baustel-

lenbetrieb sicherzustellen. Es wird gewährleistet, dass die Umsetzung der Baumaßnahme 

unter Heranziehung der entsprechenden technischen Regelwerke erfolgt. Die Umweltaus-

wirkungen infolge Baulärms sind eng mit dem gewählten Bauverfahren verbunden. Bei der 

Baudurchführung muss daher die Vorhabenträgerin beachten, dass bei dem gewählten je-

weiligen Bauverfahren auch der Aspekt der Lärmvermeidung mit einbezogen wird, damit 

schädliche Einwirkungen vermindert werden. Im Übrigen sind auch die bauausführenden 

Unternehmen an die entsprechenden Vorschriften des Immissionsschutzes gebunden.  

Im Hinblick auf baubedingte Auswirkungen durch Luftschadstoffe, insbesondere Staubent-

wicklungen, liegen der Planfeststellungsbehörde keine Anhaltspunkte vor, dass unzumutbare 

Auswirkungen für die Bevölkerung während der Bauphase zu erwarten sind. Mögliche Aus-

wirkungen durch das Bauvorhaben sind Staubentwicklungen durch das Abgraben von Erd-

reich und dessen Transport im Bereich der Trasse sowie Abgase von Baufahrzeugen und -

maschinen. Der Umfang derartiger Belastungen ist von vornherein nicht abschätzbar und 

hängt im Wesentlichen von den Witterungsbedingungen und dem konkreten Bauablauf in 

den einzelnen Streckenabschnitten ab. Die Vorhabenträgerin ist gemäß § 22 BImSchG ver-

pflichtet, die nach dem Stand der Technik möglichen Vorkehrungen zu treffen, um negative 

Auswirkungen durch Staubentwicklungen weitestgehend zu vermeiden. Hierzu kann es zum 

Beispiel erforderlich sein, im Baufeld befindliche Baustraßen zur Vermeidung von Staubauf-

wirbelungen zu befestigen oder bei entsprechender Trockenheit anzunässen oder im Bereich 

der Auffahrten von den Baustellenbereichen zum klassifizierten Straßennetz Reifenwaschan-

lagen für Baufahrzeuge vorzusehen. 
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9 Wasserwirtschaft 

Die Belange der Wasserwirtschaft sind gewahrt. Das planfestgestellte Vorhaben erfüllt nach 

Maßgabe der verfügten Nebenbestimmungen die Verpflichtung nachteilige Veränderungen 

der Gewässereigenschaft zu vermeiden, die Leistungsfähigkeit des Wasserhaushaltes zu 

erhalten und eine Vergrößerung und Beschleunigung des Wasserabflusses zu vermeiden 

(vgl. § 5 Abs. 1, § 12 Abs. 1 WHG). 

9.1 Wasserwirtschaftliche Situation im Planungsgebiet 

Der Anwendungsbereich des WHG und des HWG umfasst gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 WHG 

oberirdische Gewässer und das Grundwasser. Nach § 2 Abs. 2 Satz 1 WHG i. V. m. 

§ 1 Abs. 2 HWG sind Straßenseitengräben als Bestandteil von Straßen sowie Be- und Ent-

wässerungsgräben vom Anwendungsbereich des WHG und HWG ausgenommen, soweit 

diese von wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung sind. 

Im Bereich der Trasse sowie der landschaftspflegerischen Maßnahmen sind verschiedene, 

als Gewässer 2. und 3. Ordnung eingestufte Oberflächengewässer (�klassifizierte Gewäs-

ser�) gelegen, die dem Anwendungsbereich des WHG und des HWG unterliegen (vgl. plan-

festgestellte Unterlage 3, Blatt 1; vgl. http://wrrl.hessen.de/viewer.htm):  

• als Gewässer 2. Ordnung die Sontra, die von Süden kommend, durch die Stadt 

Sontra hindurchfließt und dann parallel zur B 27 verläuft, 

• als Gewässer 3. Ordnung von der Quelle südwestlich der Riedmühle bis nach Ulfen 

und danach als Gewässer 2. Ordnung die Ulfe, 

• sowie als Gewässer 3. Ordnung der Ameisenbach, der Gibsbach, der Milchgraben, 

das Lindenauer Wasser einschließlich Seitenarme, die Blanke, der Daxbach, das Ha-

sengarten Wasser und der Gerbach sowie einige unbenannte Gewässer, die in den 

Planunterlagen und in diesem Planfeststellungsbeschluss jeweils als �unbenanntes 

Gewässer� und einem eindeutigen territorialen Bezug bezeichnet werden. 

Im Bereich des Vorhabens befinden sich die festgestellten Überschwemmungsgebiete der 

Sontra (vgl. Verordnung des Regierungspräsidiums Kassel vom 01.02.2001, Staatsanzeiger 

für das Land Hessen Nr. 9/2001, S. 885) und der Ulfe (vgl. Verordnung des Regierungsprä-

sidiums Kassel vom 01.10.2003, Staatsanzeiger für das Land Hessen Nr. 47/2003, S. 4710), 
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von denen lediglich das Überschwemmungsgebiet der Ulfe von einem Teil der landschafts-

pflegerischen Maßnahmen betroffen ist. 

Die Trasse der VKE 50 sowie ein Teil der landschaftspflegerischer Maßnahmen befinden 

sich in den festgesetzten Schutzzonen II und III des Brunnens 3 und des Brunnens 10 der 

Stadt Sontra (vgl. Verordnung des Regierungspräsidiums Kassel vom 21.01.1994, Staatsan-

zeiger für das Landes Hessen Nr. 8/1994, S. 668, zuletzt geändert durch Verordnung des 

Regierungspräsidiums Kassel vom 20.07.1998, Staatsanzeiger für das Landes Hessen Nr. 

35/1998, S. 2805; Unterlage Nr. 13.2, Blatt 1; Nr. 12.2, Blatt 12, 13 und 17). Die Trasse 

durchquert die Trinkwasserschutzzonen III der beiden Brunnen ca. zwischen Bau-km 57+300 

und 60+600 sowie die Trinkwasserschutzzone II des Brunnens 3 ca. zwischen Bau-km 

57+900.000 und 58+100.000 im Bereich der Talbrücke Riedmühle und die Trinkwasser-

schutzzone II des Brunnens 10 ca. zwischen Bau-km 59+050.000 und 59+600. Ein Teil der 

Pfeiler sowie das östliche Widerlager der Talbrücke �Riedmühle� (BW 50-11) befinden sich in 

der Wasserschutzzone II des Brunnens 3. Innerhalb der Trinkwasserschutzzone II des Brun-

nens 10 bzw. des Brunnens 3 sind zudem u. a. die landschaftpflegerischen Maßnahmen L19 

und L20 verortet und von Relevanz im Hinblick auf die Festsetzungen des Wasserschutzge-

bietes (vgl. planfestgestellte Unterlage 7, Blatt 10 und 12 sowie planfestgestellte Unterlage 

12.2, Blatt 17 und 18). Der Brunnen 10 der Stadt Sontra ist an einen Hochbehälter ange-

schlossen und dient der Versorgung der Stadtteile Wölfterode und Blankenbach der Stadt 

Sontra. Der Brunnen 3 ist ebenfalls an das Wasserversorgungsnetz des Brunnens 10 und 

des Hochbehälters angeschlossen und funktionstüchtig, wurde jedoch in der Vergangenheit 

nur unregelmäßig, insbesondere als Ersatzbrunnen für den Brunnen 10 zur Versorgung von 

Wölfterode und Blankenbach genutzt (vgl. telefonische Auskunft der Stadt Sontra vom 

23.04.2013). 

9.2 Erlaubnisse zur Nutzung von Oberflächengewässern und Grundwasser, §§ 8, 9 

WHG 

9.2.1 Erlaubnis zur Einleitung von Niederschlagswasser in Gewässer im Betrieb 

Die Erlaubnis zur Einleitung des von den Straßenoberflächen und Böschungen abfließenden 

Niederschlagswasser in Gewässer im Betrieb konnte gem. § 17 FStrG i. V. m. § 19 Abs. 1, 3, 

§ 8 Abs. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 4, § 11, § 10, § 12 WHG i. V. m. § 11, § 9 HWG erteilt werden, da 

weder schädliche Gewässerveränderungen zu erwarten sind, die nicht durch Nebenbestim-

mungen vermeidbar oder ausgleichbar wären, noch andere Anforderungen nach öffentlich-
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rechtlichen Vorschriften der Erteilung der Erlaubnis entgegenstehen (§ 12 WHG). Die Menge 

und Schädlichkeit des eingeleiteten Niederschlagswassers wird durch entsprechende techni-

sche Einrichtungen so gering gehalten, wie dies nach dem Stand der Technik möglich ist 

(§ 57 WHG). 

Das Regierungspräsidiums Kassel als zuständige obere Wasserbehörde hat mit Schreiben 

vom 28.08.2013 sein Einvernehmen zu der Entscheidung der Planfeststellungsbehörde er-

teilt (§ 19 Abs. 3 WHG). 

Das Einbringen und die Einleitung von Stoffen in Gewässer stellt gemäß § 9 Abs. 1 

Nr. 4 WHG eine erlaubnispflichtige Benutzung dar. Der Gewässerbegriff umfasst sowohl 

Oberflächengewässer, als auch das Grundwasser, so dass auch die Einleitung in das 

Grundwasser eine Benutzung im Sinne den § 9 WHG darstellt. Der Stoffbegriff des § 9 

Abs. 1 Nr. 4 WHG umfasst alle Stoffe, die sich im Wasser auflösen oder zerteilen können 

oder fortgeschwemmt werden können. Das von der Straßenoberfläche abfließende Nieder-

schlagswasser kann durch Öl, Kraftstoff, Bremsen-, Reifen- und Straßenabrieb sowie Ruß, 

Staub und im Winter durch Streusalz verunreinigt sein. Hinzu kommen Verunreinigungsrisi-

ken durch Straßenverkehrsunfälle. Daher ist für die Einleitung von Straßenoberflächenwas-

ser eine Erlaubnis auszusprechen. Da auch Sedimente unter den Begriff des Stoffes gemäß 

§ 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG fallen können (vgl. Czychowski/Reinhardt, WHG, 10. Auflage 2010, § 

9 Rn. 28, § 32 Rn. 11 f.), hat die Planfeststellungsbehörde auch eine Erlaubnis auszuspre-

chen, wenn von Hang- und Böschungsbereichen Niederschlagswasser ohne direkten Kon-

takt mit der Fahrbahnoberfläche über neu geschaffene Entwässerungseinrichtungen wie 

Seitenmulden, Gräben, Durchlässe oder Versickerungsmulden gezielt in Oberflächengewäs-

ser oder das Grundwasser eingeleitet oder eingebracht werden. 

Das von den befestigten Straßenflächen gesammelt ablaufende Niederschlagswasser ist 

gemäß § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WHG als Abwasser zu klassifizieren. Die Erlaubnis für die 

Einleitung in ein Gewässer (Direkteinleitung) darf daher gemäß § 57 Abs. 1 WHG nur erteilt 

werden, wenn die Menge und Schädlichkeit des Gewässers so gering gehalten wird, wie 

dies bei Einhaltung der jeweils in Betracht kommenden Verfahren nach dem Stand der 

Technik möglich ist, die Einleitung mit den Anforderungen an die Gewässereigenschaft ver-

einbar ist und entsprechende Abwasseranlagen oder sonstige Einrichtungen errichtet und 

betrieben werden, um die vorgenannten Anforderungen einzuhalten. 
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Die Planfeststellungsbehörde hat die vorgelegten Unterlagen zur Entwässerungsplanung  

geprüft und soweit diese nicht ausreichend gewesen sind, die Vorhabenträgerin zur Überprü-

fung und Korrektur der Unterlagen sowie näheren Erläuterung aufgefordert (vgl. Aufklä-

rungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 28.06.2013, beantwortet mit E-Mail der Vorha-

benträgerin vom 17.07.2013, S. 7 ff.). Die von der Vorhabenträgerin im Zuge der 

Sachverhaltsaufklärung mit E-Mail vom 17.07.2013 übersandten aktualisierten Unterlagen 

13.2, Blatt 1 und 13.4 wurden von der Planfeststellungsbehörde als �Weitere erläuternde 

Unterlagen� planfestgestellt (vgl. A I 2) und zur Grundlage der Entscheidung über die 

Einleiteerlaubnisse nach A II 1 gemacht. 

Das von der Vorhabenträgerin geplante System der Entwässerungseinrichtungen sieht vor, 

vom Beginn der Baustrecke bei Bau-km 50+000 bis zum Tunnelportal des Tunnels Bubenrad 

ca. bei Bau-km 53+920 das anfallende Niederschlagswasser vollständig dem Einzugsgebiet 

der Sontra zuzuführen. Dieser Bereich lässt sich entsprechend den topografischen Gege-

benheiten in zwei Entwässerungsabschnitte (Entwässerungsabschnitte I und II) unterteilen. 

Das östlich des Tunnels Bubenrad in den Entwässerungsabschnitten III bis VI anfallende 

Niederschlagswasser wird überwiegend der Ulfe und deren Nebenflüssen zugeführt. Die 

Planung der Vorhabenträgerin sieht im Einzelnen vor (vgl. planfestgestellte Unterlage 1, 

S. 63 ff.): 

Das im Entwässerungsabschnitt I auf den Fahrbahnen der A 44 anfallende Niederschlags-

wasser wird zu dem im Bereich des Endes des Abschnitts VKE 40.2 liegenden, bereits in 

diesem Abschnitt planfestgestellten Regenrückhaltebecken Nr. 6 im Bereich der Halban-

schlussstelle Sontra/Nord (vgl. Planfeststellungsbeschluss der VKE 40.2 vom 26.01.2012, 

Az. 61 k-04/2.112, planfestgestellte Unterlage 7, Blatt 6), welches in den Unterlagen der hier 

planfestgestellten VKE 50 als Regenrückhaltebecken RRB I bezeichnet wird, geleitet. Die-

sem Regenrückhaltebecken werden aufgrund der Fließzeit von seiner Einleitestelle in die 

Sontra zu bestehenden Trinkwasserschutzgebieten gemäß Ziff. 6.4.2 der Richtlinie für bau-

technische Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten (RiStWag) zwei Leichtflüssig-

keitsabscheider vorgeschaltet (vgl. Planfeststellungsbeschluss der VKE 40.2 vom 

26.01.2012, Az. 61 k-04/2.112, S. 357). Das von neu geschaffenen und geänderten Flächen 

auf Böschungen einschließlich Bankett und Mulde abfließende unbelastete Niederschlags-

wasser im Bereich der VKE 50 wird in Mulden gefasst und über bestehende Grabensysteme 

der Sontra sowie einem unbenannten Graben am Sandberg zugeführt. 



Planfeststellungsbeschluss - 385 - C Begründung 

A 44, VKE 50  III Materielles Recht 

  9 Wasserwirtschaft 

Im Entwässerungsabschnitt II werden die Niederschlagswässer der Fahrbahnen, Bankette, 

Einschnittsböschungen und Mulden der A 44, der AS Sontra/Ost sowie der PWC-Anlage 

dem Regenrückhaltebecken RRB II zugeführt. Das aus den natürlichen Einzugsgebieten in 

Gräben und Mulden gesammelte Niederschlagswasser sowie das unbelastete Nieder-

schlagswasser von den Böschungen der A 44 wird den vorhandenen natürlichen Vorflutern 

direkt zugeführt. Schutzmaßnahmen nach der RiStWag sind in diesem Entwässerungsab-

schnitt nicht vorgesehen. Das in den Betriebseinrichtungen der PWC-Anlage anfallende Ab-

wasser wird über Entwässerungsleitungen entlang der vorhandenen bzw. der zurück zu 

bauenden Wege und des Zubringers K 28 im Freigefälle abgeleitet und der bestehenden 

Trennkanalisation (Schmutzwassersammler) der Gemeinde Sontra zugeführt.  

Der Entwässerungsabschnitt III beginnt am Südportal des Tunnel Bubenrad und endet 

ca. 100 m hinter der Talbrücke Lindenau. Im Talgrund des Bachlaufes �Lindenauer Wasser� 

erfolgt die Zusammenführung der Entwässerungsanlagen der beidseitig der Talbrücke gele-

genen Einzugsbereiche. Das gefasste Oberflächenwasser wird vor der gedrosselten Einlei-

tung in das Lindenauer Wasser in einem mit dem Regenrückhaltebecken III kombinierten 

Leichtflüssigkeitsabscheider behandelt. Diese werden als offene Erdbecken erstellt und zum 

Schutz des nahegelegenen Trinkwasserschutzgebietes mit einer Untergrundabdichtung aus-

gerüstet. 

Der Entwässerungsabschnitt IV umfasst die beidseitig der Brücke am Rübenberg (BW 50-

08) und der Talbrücke Kulmrich (BW 50-09) gelegenen Einzugsbereiche der A 44 VKE 50. 

Das Straßenoberflächenwasser der A 44 wird vollständig gefasst und dem Regenrückhalte-

becken RRB IV zugeführt, welches aufgrund der topographischen Verhältnisse als unterirdi-

sches Stahlbetonbecken mit integrierten Leichtflüssigkeitsabscheider direkt neben dem süd-

lichen Widerlager der Talbrücke Kulmrich (vgl. planfestgestellte Unterlage 7, Blatt 8) ausge-

staltet wird. Die Ablauf- und Entlastungsleitung des Beckens mündet in ein unbenanntes 

Gewässer am Kulmrich. Die Entwässerung des in Seitenmulden gefassten Niederschlags-

wassers der Böschungen rund um das südliche Widerlager der Talbrücke Kulmrich sowie 

eine Wirtschaftsweges erfolgt über einen anzulegenden Durchlass ebenfalls in das unbe-

nannte Gewässer am Kulmrich. 

Der Entwässerungsabschnitt V umfasst die Einzugsbereiche beiderseits der A 44 und der 

Straßenoberfläche von der Ostseite der Talbrücke Kulmrich (BW 50-09) bis zur Anschluss-

stelle Ulfen einschließlich der Talbrücke Blankebach (BW 50-12). Im Bereich des Tunnels 
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Dachsloch (BW 50-10) wird das gesammelte Oberflächenwasser über eine Rohrleitung 

durch den Tunnel Dachsloch geführt, im Bereich der Talbrücke Riedmühle (BW 50-11) er-

folgt die Überleitung und Fassung des Straßenoberflächenwasser mittels in das Brücken-

bauwerk integrierter Entwässerungsleitungen. Das Straßenoberflächenwasser wird im Ent-

wässerungsabschnitt V vollständig gefasst und dem Regenrückhaltebecken RRB V zuge-

führt, welches als offenes Erdbecken mit einer Untergrundabdichtung und mit vorgeschalte-

tem Leichtflüssigkeitsabscheider am Rande der Wasserschutzzone III des Brunnens 3 der 

Stadt Sontra gestaltet wird. Von dort wird das Wasser gedrosselt in ein unbenanntes Ge-

wässer am Heydels-Berg eingeleitet und aus der Wasserschutzzone III herausgeführt.  

Der Entwässerungsabschnitt VI umfasst die Einzugsbereiche der VKE 50 oberhalb der Tal-

brücke Blankebach bis zum Geländehochpunkt im Übergangsbereich zur VKE 60. Das im 

Einzugsbereich gefasste Straßenoberflächenwasser wird vor der Einleitung in die Blanke in 

dem Regenrückhaltebecken RRB VI mit integriertem Leichtflüssigkeitsabscheider behandelt 

und zwischengespeichert. Der Leichtflüssigkeitsabscheider und das Rückhaltebecken wer-

den als offene Erdbecken erstellt und zum Schutz des nahegelegenen Trinkwasserschutz-

gebietes mit einer Untergrundabdichtung ausgerüstet. Unbelastetes Niederschlagswasser 

von den Böschungsflächen sowie aus Außengebieten wird in Mulden gefasst und in vorhan-

dene Gewässer eingeleitet. 

Die Vorhabenträgerin hat mit der aktualisierten Unterlage 13.4 eine Auflistung der Lage der 

Einleitestellen in Gewässer und die jeweils vorgesehenen maximalen Einleitemengen vorge-

legt (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 28.06.2013, beantwortet 

mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 17.07.2013, S. 7 ff.), die die Planfeststellungsbe-

hörde im Rahmen ihrer Entscheidung unter A II 1 mit Korrekturen, die sich insbesondere aus 

der genaueren Darstellung in der planfestgestellten Unterlage 7 sowie aus Gründen des 

Grundwasserschutzes im Bereich der Wasserschutzzone II des Brunnens 3 der Stadt Sontra 

ergaben, zugrunde gelegt hat. Die Planfeststellungsbehörde hat dabei die in der Liste aufge-

führten Einleitestellen und Mengen zusammengefasst, soweit in einem Graben oder anderen 

Entwässerungseinrichtungen, die kein Gewässer im Sinne der § 2 Abs. 2 Satz 1 WHG, § 1 

Abs. 2 HWG darstellen, die Zuflüsse von verschiedenen Stellen gesammelt und zu einer 

Einleitestelle in ein klassifiziertes Gewässer geführt werden.  

Die Vorhabenträgerin hat bei der Planung des Entwässerungssystems und der Regenrück-

haltebecken die Vorgaben der Richtlinie für die Anlage von Straßen, Teil: Entwässerung 
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(Ras-Ew) und der RiStWag beachtet. Die Planung sieht vor, das von den Straßenoberflä-

chen der A 44 VKE 50 ablaufende Niederschlags- und Oberflächenwasser über seitlich der 

Fahrbahn und/oder im Mittelstreifen angeordnete Straßenabläufe, Rinnen und Sammellei-

tungen zu fassen. Von dort wird das Wasser in Rückhaltebecken geleitet und über Drossel-

bauwerke der jeweiligen Vorflut zugeführt. Insgesamt sind im Abschnitt der planfestgestellten 

VKE 50 fünf Rückhaltebecken vorgesehen. Das Regenrückhaltebecken II wird als einfaches 

Regenrückhaltebecken ohne Leichtflüssigkeits- bzw. Feststoffabscheider ausgeführt. Die 

Regenrückhaltebecken RRB III bis VI erhalten gemäß den Vorgaben der RiStWag Anlagen 

zur Leichtflüssigkeitsrückhaltung und die Regenrückhaltebecken RRB III und IV zusätzlich 

Anlagen zur Feststoffabschneidung sowie erforderliche Untergrundabdichtungen. Soweit 

sich die Trasse und die Regenrückhaltebecken RRB III, IV und VI außerhalb der in der Un-

terlage 13.2, Blatt 1 dargestellten Wasserschutzzonen III der Wassergewinnungsanlagen 

befinden, ergibt sich die Erforderlichkeit der Anwendung der RiStWag daraus, dass die 

Fließdauer von den jeweiligen Einleitestellen in die Vorflut weniger als 2 Stunden bis zur der 

Grenze der nächstgelegenen Wasserschutzzone III beträgt (vgl. RiStWag 2002, Kap. 6.4.2.).  

Für alle Regenrückhaltebecken ist eine gedrosselte Einleitung direkt in Gewässer oder über 

vorhandene Grabensysteme vorgesehen. Die Erforderlichkeit der Regenrückhaltung und 

Drosselung ergibt sich daraus, dass die im Ist-Zustand anfallenden Wassermengen in den 

vorhandenen Grabensystemen und Gewässern nicht erhöht werden sollen. In der Unterla-

ge 13.1 (vgl. planfestgestellte Unterlage 13.1, Anlagen 1 bis 5) sowie durch die im Zuge der 

Sachverhaltsaufklärung übermittelten Anlagen 6 und 7 zur Unterlage 13.1 (vgl. Aufklärungs-

schreiben der Planfeststellungsbehörde vom 28.06.2013, beantwortet mit Schreiben der 

Vorhabenträgerin vom 17.07.2013, Anhang �2013.07.17 Anlagen 5 und 6 zum Aufklärungs-

schreiben Wasserrecht VKE 50.pdf�) hat die Vorhabenträgerin nachgewiesenen, dass die 

Dimensionierung der Regenrückhaltebecken sowie die Kapazität der vorhandenen Gewäs-

ser und Gräben unter Berücksichtigung der vorgesehenen Drosselmengen im Planfall für die 

in Seitenmulden gefassten Wassermengen ausreichend ist. Die Berechnungen der Unterla-

ge 13.1 weisen nach, dass die planfestgestellten Regenrückhaltebecken und übrigen Ent-

wässerungsanlagen ausreichend dimensioniert sind, so dass durch die Einleitung von Nie-

derschlagswasser keine schädlichen Veränderungen der vorhandenen Gewässer und Grä-

ben zu erwarten sind. Soweit die obere Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel 

im Anhörungsverfahren Bedenken hinsichtlich der Dimensionierung des Regenrückhaltebe-

ckens RRB V geäußert hat (vgl. Stellungnahme der oberen Wasserbehörde beim Regie-
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rungspräsidium Kassel im Anhörungsverfahren vom 25.10.2012, S. 2), hat die Vorhabenträ-

gerin die Dimensionierung nochmals geprüft und das gewählte Beckenvolumen von 2.901 m³ 

bestätigt (vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 20.11.2012 auf die Stellungnahme der 

oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel im Anhörungsverfahren vom 

25.10.2012, S. 2). Die Planfeststellungsbehörde hat daher von einer Änderung der Planung 

abgesehen. 

Die planfestgestellten Entwässerungsmaßnahmen entsprechen dem Stand der Technik. Die 

Lage und Dimensionierung der Regenrückhaltebecken ist in den planfestgestellten Lageplä-

nen (vgl. planfestgestellte Unterlage 7, Blatt 4, 6, 8 und 11) hinreichend festgesetzt. Eine 

weitergehende Präzisierung der technischen Planung ist im Rahmen der Planfeststellung 

nicht erforderlich, sondern kann der in Abstimmung mit der oberen Wasserbehörde vorzu-

nehmenden Ausführungsplanung vorbehalten bleiben. Die planfestgestellten Abmessungen, 

das planfestgestellte Volumen und der planfestgestellte Drosselabfluss sowie die Vorgaben 

der zu beachtenden Regelwerke, insbesondere des Regelwerkes der Deutschen Vereini-

gung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) A 117 (vgl. Nebenbestimmung 

A II 1 Nr. 1 und 2) sind dabei zu beachten. 

Die Planfeststellungsbehörde hat durch Violetteintrag eine ursprünglich von der Vorhaben-

trägerin geplante Einleitung von Straßenoberflächenwasser sowie von Abflüssen aus Au-

ßengebieten über zwei Kaskaden am östlichen Widerlager der Talbrücke Riedmühle 

(BW 50-11) dahingehend abgeändert, dass das abfließende Wasser nicht mehr über die 

Kaskaden abgeleitet wird, sondern stattdessen in den nach RiStWag zu gestaltenden dich-

ten Mulden der Streckenentwässerung in Richtung Osten aus der Wasserschutzzone III des 

Brunnens 3 heraus geleitet und dem Regenrückhaltebecken RRB V zugeführt wird (vgl. plan-

festgestellte Unterlage 7, Blatt 10). Hierdurch wird verhindert, dass Niederschlagswasser von 

der Straßenoberfläche im Gelände unterhalb des Widerlagers innerhalb der Wasserschutz-

zone II des Brunnens 3 der Stadt Sontra ins Grundwasser versickert. 

Durch die unter A II 1 Nr. 1 bis 3 getroffenen Nebenbestimmungen wird sichergestellt, dass 

die Vorgaben der geltenden Regelwerke auch bei der Ausführungsplanung beachtet werden 

und die Fachkenntnisse der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel auch 

in die Ausführungsplanung einfließen und die Einhaltung der Vorgaben des Planfeststel-

lungsbeschlusses von fachlicher Seite überwacht wird. Die Nebenbestimmung A II 1 Nr. 4 
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dient dem Schutz der Regenrückhaltebecken vor Beschädigungen im Zuge der erforderli-

chen Unterhaltungsmaßnahmen.  

Durch die Nebenbestimmung A II 1 Nr. 5 wird der Schutz des Gewässers vor Verunreinigun-

gen durch absetzbare Stoffe im Einklang mit den Vorgaben der oberen Wasserbehörde in 

anderen Abschnitten der A 44 gewährleistet. Für die Einleitung während des Betriebs wurde 

für �absetzbare Stoffe� ein Grenzwert für die Einleitung von 0,3 ml/l (nach zwei Stunden Ab-

setzzeit) festgesetzt (vgl. Nebenbestimmung A II 1 Nr. 5), um eine Schädigung der Gewäs-

ser, in die eine Einleitung erfolgt, durch die Verunreinigung mit im Wasser gelösten Feststof-

fen zu verhindern. 

In der Unterlage 13.4 nicht aufgeführt waren die Stellen, an denen das bauzeitlich im Bau-

feld, insbesondere im Bereich der Tunnel (vgl. C III 9.2.2 und 9.2.3), anfallende Grundwasser 

in ein Gewässer geleitet wird. Die Vorhabenträgerin hat hierzu dargelegt, dass das im Zuge 

der Baumaßnahmen an den Tunneln gegebenenfalls anfallende Grundwasser über einen 

Teil der planfestgestellten, für den späteren Betrieb vorgesehenen Einleitestellen erfolgen 

könnte bzw. im Bereich des Tunnels Dachsloch gegebenenfalls über eine temporäre, hin-

sichtlich ihrer Lage noch nicht genau festgelegte Einleitestelle in den Daxbach (vgl. Aufklä-

rungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 28.06.2013, beantwortet mit Schreiben 

der Vorhabenträgerin vom 17.07.2013, S. 6). Eine genaue Festlegung der bauzeitigen 

Einleitestellen erfolgte � mit Ausnahme der Festlegung einer Einleitung über das Regen-

rückhaltebecken RRB II für das über das Ostportal des Tunnels Holstein anfallende Grund-

wasser (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 28.06.2013, beantwor-

tet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 17.07.2013, S. 3) � noch nicht, eine Erlaubnis 

wurde von der Vorhabenträgerin insoweit nicht beantragt. Eine genaue Festlegung der bau-

zeitlich erforderlichen Einleitestellen kann und muss daher im Zuge der Erstellung der Aus-

führungsplanung in Abstimmung mit der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium 

erfolgen. Eine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde über die bauzeitlichen Einleitun-

gen in Gewässer war nicht erforderlich, da sichergestellt ist, dass das während des Tunnel-

vortriebs anfallende Grundwasser gegebenenfalls über die bereits geplanten und für den 

späteren Betrieb festgelegten Einleitestellen mit den entsprechenden Einleitemengen schad-

los erfolgen kann. Das während des Vortriebes im Tunnel anfallende Gebirgswasser kann 

durch das Ausbruchsmaterial und Spritzbeton verunreinigt sein. Daher ist dieses Wasser 

über entsprechende Abscheide- und Neutralisationsanlagen aufzubereiten und an geeigne-

ter Stelle außerhalb des Baufeldes dem Vorflutsystem gedrosselt zuzuführen. Die Genehmi-



Planfeststellungsbeschluss - 390 - C Begründung 

A 44, VKE 50  III Materielles Recht 

  9 Wasserwirtschaft 

gung dieser Wasseraufbereitungsanlage sowie die Erlaubnis der Einleitung sind vor Baube-

ginn durch die ausführende Baufirma bei der zuständigen Wasserbehörde zu beantragen 

und die Vorgaben der Wasserbehörden bei der Dimensionierung der Aufbereitungsanlage 

entsprechend zu berücksichtigen. Die Abscheide- und Neutralisationsanlagen können auf 

den Baustelleneinrichtungsflächen im Bereich der Tunnelportale eingerichtet werden, das in 

den Baubereichen der Tunnel anfallende Wasser kann diesen Wasseraufbereitungsanlagen 

entweder unter Ausnutzung des natürlichen Gefälles oder mittels Pumpen zugeführt werden. 

Um einen reibungslosen Ablauf der Bauarbeiten am Tunnel Holstein und ein rechtzeitiges 

Vorhandensein des von der Vorhabenträgerin als zwingend erforderlich eingestuften Regen-

rückhaltebeckens RRB II zu gewährleisten, hat die Planfeststellungsbehörde durch die Ne-

benbestimmung A II 1 Nr. 6 die vorzeitige Errichtung dieses Regenrückhaltebeckens ange-

ordnet. 

9.2.2 Erlaubnis für das Aufstauen, Absenken und Umleiten von Grundwasser durch 

dauerhaftes Einbinden baulicher Anlagen in das Grundwasser 

Die Erlaubnis zur Errichtung der Tunnel Holstein und Bubenrad und des Tunnels Dachsloch 

einschließlich der Voreinschnittsbereiche sowie der Einschnittsbereiche von Bau-km 55+300 

bis 55+600 und von Bau-km 55+750 bis 56+000 in grundwasserführende Erdschichten konn-

te gemäß § 17 FStrG i. V. m. § 19 Abs. 1, 3, § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 2 Nr. 1, § 11, § 12 WHG 

i. V. m. § 11, § 9 HWG im Einvernehmen mit dem Regierungspräsidium Kassel (vgl. Schrei-

ben der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel vom 28.08.2013) erteilt 

werden, da weder schädliche Gewässerveränderungen zu erwarten sind, die nicht durch 

Nebenbestimmungen vermeidbar oder ausgleichbar wären, noch andere Anforderungen 

nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften der Erteilung der Erlaubnis entgegenstehen.  

Das planfestgestellte Vorhaben umfasst drei Tunnelbauwerke, den Tunnel Holstein (BW 50-

03), den Tunnel Bubenrad (BW 50-06) und den Tunnel Dachsloch (BW 50-10), die jeweils in 

zwei getrennten Röhren aufgefahren werden, sowie mehrere Einschnittslagen, wobei die 

Einschnittsbereiche von Bau-km 55+300 bis 55+600 und von Bau-km 55+750 bis 56+000, 

nach Angaben der Vorhabenträgerin eine Grundwasserrelevanz haben könnten.  

9.2.2.1 Tunnel Holstein und Voreinschnitte (BW 50-03) 

Der Tunnel Holstein dient der Unterquerung des westlichen Ausläufers des 462 m hohen 

Berges Holstein. Der Tunnel wird mit zwei getrennten Röhren hergestellt. Bezogen auf den 
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Fußpunkt der Portalbauwerke liegt das Nordportal (Weströhre) bei Bau-km 51+044, das 

Nordportal (Oströhre) bei Bau-km 51+075 und die Südportale bei Bau-km 52+696 und 

52+706. Die Tunnellänge beträgt somit für die Weströhre 1653 m (Richtungsfahrbahn Kas-

sel-Herleshausen) und für die Oströhre 1632 m (Richtungsfahrbahn Herleshausen-Kassel) 

(vgl. planfestgestellte Unterlage 1, S. 69 f.; planfestgestellte Unterlage 7, Blatt 2 bis 4). 

Zur Ermittlung der geologischen und hydrogeologischen Verhältnisse hat die Vorhabenträge-

rin verschiedene Untersuchungen und Bohrkampagnen durchführen lassen (vgl. Arcadis 

Consult GmbH, Geotechnisches und tunnelbautechnisches Gutachten, Tunnel Holstein Bau-

km 51+044 bis 52+712, 26.11.2008 [im Folgenden: Arcadis Gutachten Tunnel Holstein, 

2008], S. 11 ff.). Nach den Ergebnissen dieser Ermittlungen und deren fachgutachterlichen 

Bewertung stellt sich die hydrogeologische Situation im Bereich des Tunnels Holstein bezo-

gen auf das Grundwasser wie folgt dar (Arcadis Gutachten Tunnel Holstein, 2008, S. 48):  

�Die hydrogeologischen Verhältnisse im Bereich des Tunnels Holstein werden haupt-

sächlich durch die Kluftgrundwasserführung der Karbonatgesteine des Muschelkalk und 

des Zechstein sowie der Sandsteine des Mittleren und Unteren Buntsandstein bestimmt. 

Die Wasserwegsamkeiten sind an die vorhandenen Kluftsysteme gebunden und vorran-

gig in vertikaler Richtung wirksam. 

Im Grenzbereich von durchlässigem Gebirge im Hangenden zu schwach durchlässigem 

Gebirge im Liegenden (Unterer Muschelkalk zu Oberer Buntsandstein, Mittlerer Bunt-

sandstein zu Unterer Buntsandstein, Zechsteinkarbonate zu liegenden Zechsteinpeliten) 

tritt ebenso eine überwiegend horizontal wirksame Schicht- bzw. Stauwasserführung auf 

(schwebende Grundwasserstockwerke).�  

Die Ermittlungen der Vorhabenträgerin haben ergeben, dass die beiden Tunnelröhren des 

Tunnels Holstein teilweise in grundwasserführenden Bodenschichten liegen (Arcadis Gut-

achten Tunnel Holstein, 2008, S. 50 und Anlage 4). Der Grundwasserstand der gesättigten 

Bodenzone liegt im Bereich der Oströhre des Tunnels von Bau-km 51+140 bis 51+620 von 

Bau-km 51+820 bis 51+920 sowie von Bau-km 52+180 bis 52+640 oberhalb der Tunnelfirste 

bzw. zwischen Tunnelfirste und -sohle, so dass hier die Tunnelröhre in das Grundwasser 

einbindet. Von Bau-km 51+000 bis 51+140, von Bau-km 51+620 bis 51+820 und von Bau-

km 52+640 bis 51+740 liegt der Grundwasserspiegel unterhalb der Tunnelsohle der östli-

chen Tunnelröhre. Im Bereich der Weströhre liegt der Grundwasserstand der gesättigten 
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Bodenzone von Bau-km 51+180 bis 51+580, von Bau-km 51+820 bis 51+930 sowie von 

Bau-km 52+170 bis 52+620 oberhalb der Tunnelfirste bzw. zwischen Tunnelfirste und -sohle. 

Die beiden Voreinschnitte der Tunnelportale liegen nicht im Grundwasser. Während des 

Tunnelbaus ist bezogen auf das Niveau der Tunnelsohle bereichsweise, insbesondere im 

mittleren Tunnelabschnitt, mit hydrostatischen Drücken von bis zu 6 MPa zu rechnen 

(Arcadis Gutachten Tunnel Holstein, 2008, S. 49). Neben dem Grundwasser der gesättigten 

Zone ist im Bereich der Tunnelröhren mit dem niederschlagsabhängigen Auftreten von 

Schicht- und Stauwasser bzw. schwebenden Grundwasserstöcken zu rechnen (vgl. Arcadis 

Gutachten Tunnel Holstein, 2008, S. 49 f.), welche nicht dem Anwendungsbereich des WHG 

unterliegen, § 3 Nr. 3 WHG.  

Durch den Bau des Tunnels Holstein in grundwasserführenden Bodenschichten ist eine 

schädliche Gewässerveränderung, also eine Veränderung der Grundwassereigenschaften, 

durch die das Wohl der Allgemeinheit, insbesondere die öffentliche Trinkwasserversorgung, 

beeinträchtigt wird, oder die anderen gesetzlichen Vorgaben widerspricht (vgl. 

§ 3 Nr. 10 WHG), nicht zu erwarten. Ein Versagungsgrund nach § 12 Abs. 1 WHG liegt nicht 

vor. 

Während des Vortriebes wird Grundwasser über die Ortsbrust und durch die Spritzbetonsi-

cherung in die Tunnelröhren eindringen, so dass es in den im Grundwasser liegenden Berei-

chen bauzeitig automatisch zu einer Absenkung des Grundwasserspiegels bis unter die 

Tunnelsohle kommen wird (vgl. Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 

28.06.2013, beantwortet mit E-Mail der Vorhabenträgerin vom 17.07.2013, S. 2). Die Vorha-

benträgerin hat dargelegt, das anfallende Grundwasser über Entwässerungsrinnen oder 

Entwässerungsleitungen aus dem Tunnel heraus leiten zu wollen. Im Endzustand werden die 

Tunnelröhren nach außen vollständig abgedichtet, eine Außendrainage ist nach Angaben 

der Vorhabenträgerin nicht vorgesehen. Durch diese technische Gestaltung ist gewährleistet, 

dass das Grundwasser nach Abschluss der Baumaßnahme die Tunnelröhren umströmen 

kann und sich der Grundwasserspiegel wieder auf den natürlichen Stand einpegeln wird (vgl. 

Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 28.06.2013, beantwortet mit E-Mail der 

Vorhabenträgerin vom 17.07.2013, S. 1). Die Planfeststellungsbehörde geht aufgrund dieser 

nachvollziehbaren Ausführungen der Vorhabenträgerin davon aus, dass sich der Grundwas-

serspiegel bei einer entsprechenden Ausgestaltung der Tunnelabdichtung wieder auf das 

ursprüngliche Niveau einstellen wird, so dass eine dauerhafte nachteilige Veränderung des 

Grundwasserstandes nicht eintreten wird. Die Planfeststellungsbehörde hat daher die darge-
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stellte Form der Abdichtung ohne Außendrainage durch die Nebenbestimmung unter 

A II 2 Nr. 1 verbindlich festgeschrieben, um eine dauerhafte Absenkung des Grundwasser-

spiegels im Bereich des Tunnels Holstein zu vermeiden.  

Die Erlaubnis für die Errichtung des Tunnels Holstein in grundwasserführenden Boden-

schichten konnte erteilt werden. Absenkungen des Grundwasserspiegels durch die Errich-

tung des Tunnels sind lediglich temporär während der Bauphase zu erwarten. Für den Bau 

des Tunnels ist dabei eine Gesamtbauzeit von maximal rund 4 bis 5 Jahren anzusetzen, 

wobei in dieser Bauzeit auch die Installation der Betriebstechnik usw. enthalten ist (vgl. plan-

festgestellte Unterlage 1, S. 93). Die Bauarbeiten an den Tunnelröhren bis zur Herstellung 

einer vollständigen Abdichtung werden früher abgeschlossen sein. Öffentliche Trinkwasser-

versorgungsanlagen und Wasserschutzgebiete, die durch die von einer temporären Absen-

kung des Grundwasserspiegels betroffen sein könnten, sind im Bereich des Tunnels Holstein 

nicht vorhanden. Soweit im Bereich des nördlichen Tunnelportals eine private Trinkwasser-

quelle auf dem Gelände eines Aussiedlerhofes in Sontra vorhanden sein soll (vgl. Einwen-

dung des P_24 im Anhörungsverfahren vom 25.09.2012, S. 2 sowie der P_9 im Anhörungs-

verfahren vom 26.09.2012, S. 2), wäre eine Beeinträchtigung der Trinkwasserversorgung 

des Anwesens über diese Quelle und damit einer geschützten Eigentumsposition des 

Grundstückseigentümers P_24 lediglich während der Bauphase durch den baubedingten 

Eintrag von Verschmutzungen im Bereich der Tunnelröhren in das Quellwasser sowie in 

Form einer temporären Grundwasserabsenkung möglich. Ein vollständiges Versiegen der 

hofeigenen Quelle ist aufgrund der gutachterlich ermittelten Grundwasserstände im Bereich 

des der Quelle am nächsten gelegenen nördlichen Portals des Tunnels und der vermuteten 

Höhe des Grundwasserspiegels im Bereich des Aussiedlerhofes auch während der Baupha-

se nicht zu erwarten (vgl. Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 20.06.2013, 

beantwortet mit E-Mail der Vorhabenträgerin vom 17.07.2013). Das Risiko einer Verschmut-

zung des Grundwassers durch den baubedingten Eintrag von Trübstoffen ins Grundwasser, 

z. B. durch die Verwendung von Spritzbeton, und von Veränderungen des PH-Werts wird 

durch eine Fassung des im Baubereich anfallenden Wassers und eine kontrollierte Ableitung 

zu temporären Wasseraufbereitungsanlagen gemindert. Die Planfeststellungsbehörde hat 

daher auf Grundlage der gutachterlichen Empfehlungen angeordnet, dass während der Bau-

phase im gesamten Bereich der bergmännischen Auffahrung eine temporäre Sohldränage 

auszuführen ist (vgl. Nebenbestimmung A II 2 Nr. 1), welche nach Abschluss der Tunnel-

bauarbeiten zu verpressen ist, um die Dichtigkeit der Tunnelröhre zu gewährleisten (vgl. 
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Arcadis Gutachten Tunnel Holstein, 2008, S. 99). Wasserzutritte im Zuge der Tunnelbauar-

beiten/Arbeiten im Voreinschnitt sind einer gezielten Ableitung zuzuführen, z. B. durch den 

Einsatz von Dränmatten oder Abschlauchungen bzw. durch vorauseilende Entwässerungs-

bohrungen, um ein unkontrolliertes Ablaufen von Grundwasser zu verhindern (vgl. A II 2 Nr. 

1; vgl. Arcadis Gutachten Tunnel Holstein, 2008, S. 99). Das verbleibende Risiko einer Ver-

schmutzung der hofeigenen Trinkwasserquelle wird durch die unter A V 4.4 angeordneten 

Maßnahmen zur Ersatzwasserbeschaffung während der Bauphase und Beweissicherung 

verringert, so dass die Trinkwasserversorgung der Bewohner des Aussiedlerhofes auch wäh-

rend der Bauphase gewährleistet bleibt. Nach Fertigstellung der Abdichtung des Tunnels 

werden sich der ursprüngliche Grundwasserstand und die frühere Wasserqualität wieder 

einstellen (vgl. Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 20.06.2013, beantwortet 

mit E-Mail der Vorhabenträgerin vom 17.07.2013). Unter Berücksichtigung der für das plan-

festgestellte Vorhaben sprechenden öffentlichen Belange (vgl. C III 1) konnte daher die Er-

laubnis für die Errichtung des Tunnels Holstein in grundwasserführenden Bodenschichten 

erteilt werden. 

9.2.2.2 Tunnel Bubenrad und Voreinschnitte (BW 50-06) 

Der Tunnel Bubenrad dient der Unterquerung des östlich des ehemaligen Standortübungs-

platzes gelegenen Berges Bubenrad. Der Tunnel wird mit zwei getrennten Röhren herge-

stellt. Bezogen auf den Fußpunkt der Portalbauwerke liegt das Nordportal der Weströhre bei 

Bau-km 53+937 und das Nordportal der Oströhre bei Bau-km 53+922. Die beiden Südportale 

des Tunnels Bubenrad befinden sich bei Bau-km 54+520. Die Tunnellänge beträgt somit für 

die Weströhre rund 583 m (Richtungsfahrbahn Kassel-Herleshausen) und für die Oströhre 

rund 598 m (Richtungsfahrbahn Herleshausen-Kassel) (vgl. planfestgestellte Unterlage 1, 

S. 71 f.; planfestgestellte Unterlage 7, Blatt 5 und 6). 

Die Vorhabenträgerin hat zur Ermittlung der geologischen und hydrogeologischen Verhält-

nisse im Bereich des Tunnels Bubenrad Untersuchungen und Bohrkampangen durchführen 

lassen (vgl. Arcadis Consult GmbH, Geotechnisches und tunnelbautechnisches Gutachten, 

Tunnel Bubenrad Bau-km 53+917 bis 54+622, 28.12.2009 [im Folgenden: Arcadis Gutachten 

Tunnel Bubenrad, 2009], S. 9 ff.), die sich allerdings noch auf die Lage des Tunnels 

Bubenrad als Bestandteil der Vorzugsvariante V 14.2/V 10.1 des Raumordnungsverfahrens 

(vgl. C III 3.2.1 und C III 3.2.2) bezogen. Gegenüber dieser Planungsvariante ist der plan-

festgestellte Tunnel Bubenrad zwar geringfügig nach Südwesten verschoben und um rund 
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100 m verkürzt (vgl. planfestgestellte Unterlage 1, S. 34). Nach Auffassung der Planfeststel-

lungsbehörde sind die Aussagen des Gutachtens Arcadis jedoch weiterhin verwendbar, da 

die Abweichungen hinsichtlich der Lage des Tunnels lediglich geringfügig sind. Es ist daher 

davon auszugehen, dass die im Tunnelbereich ermittelten Grundwasserstände weiterhin 

Aussagekraft haben (vgl. Arcadis Gutachten Tunnel Bubenrad, 2009, S. 28 und Anlage 4), 

wobei jedoch aufgrund der geringfügigen Verschiebung der beiden Tunnelröhren nach Süd-

westen im Vergleich zur gutachterlich bewerteten Variante und der nach Westen geringfügig 

abnehmenden Grundwasserstände (vgl. Arcadis Gutachten Tunnel Bubenrad, 2009, Anlage 

5) von gleichbleibenden oder leicht reduzierten Grundwasserständen auszugehen ist. Es ist 

daher davon auszugehen, dass die Tunnelröhren des Tunnel Bubenrad bereichsweise und 

temporär in grundwasserführenden Bodenschichten liegen. Der Grundwasserstand der ge-

sättigten Bodenzone kann bezogen auf ein fünfjähriges Maximum zwischen Bau-km 54+100 

bis 54+500 bis auf einen Stand zwischen der Tunnelsohle und der Kalotte (=oberes Drittel 

des Tunnelquerschnittes) ansteigen, in den anderen Bereichen der Tunnelröhren und den 

Voreinschnitten der Portalbereiche steigt der Grundwasserstand selbst bezogen auf ein fünf-

jähriges Maximum nicht über die Tunnelsohle, sondern befindet sich teilweise deutlich darun-

ter (vgl. Arcadis Gutachten Tunnel Bubenrad, 2009, S. 28 und Anlage 4). Daneben ist be-

reichsweise mit dem niederschlagsabhängigen Auftreten von Schicht- und Stauwasser bzw. 

schwebenden Grundwasserstöcken zu rechnen (vgl. Arcadis Gutachten Tunnel Bubenrad, 

2009, S. 27 f.). Ausgehend von diesen schwebenden Grundwasserstöcken ist während des 

Tunnelvortriebes bereichsweise, insbesondere im mittleren Tunnelabschnitt, mit hydrostati-

schen Drücken von bis zu 3 MPa � bezogen auf das Niveau der Tunnelsohle �- auszugehen 

(vgl. Arcadis Gutachten Tunnel Bubenrad, 2008, S. 28). Stärkere Wasserzutritte im Zuge der 

Vortriebsarbeiten sind nicht erwarten (vgl. Arcadis Gutachten Tunnel Bubenrad, 2009, S. 57). 

Die Planfeststellungsbehörde geht aufgrund der gutachterlichen Feststellungen und nach-

vollziehbaren Bewertungen davon aus, dass der Tunnel Bubenrad in dem Teilbereich zwi-

schen Bau-km 54+100 bis 54+500 bei Grundwasserständen, die einem fünfjährigem Maxi-

mum entsprechen, in grundwasserführenden Bodenschichten der gesättigten Zone liegen 

kann, eine schädliche Gewässerveränderung gemäß § 12 Abs. 1 WHG hierdurch jedoch 

nicht eintreten wird, so dass die Erlaubnis für die bereichsweise Errichtung des Tunnels in 

temporär grundwasserführenden Bodenschichten erteilt werden konnte. Eine Beeinträchti-

gung des Grundwassers während der Bau- bzw. Betriebszeit des Tunnels Bubenrad kommt 

lediglich dann in Betracht, wenn der Grundwasserstand das Niveau der Tunnelsohle über-
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steigt. Dies ist nach den gutachterlichen Feststellungen jedoch lediglich zeitweise der Fall, 

die überwiegende Zeit liegt der Grundwasserspiegel der gesättigen Bodenzone unterhalb 

oder im Bereich der Tunnelsohle (vgl. Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 

28.06.2013, beantwortet mit E-Mail der Vorhabenträgerin vom 17.07.2013, S. 1). Die Pla-

nung der Vorhabenträgerin sieht daher aufgrund des ermittelten langfristigen Grundwasser-

standes und der angenommenen Druckverhältnisse vor, den Bergwasser- bzw. Kaltwasser-

druck um den Tunnel mit einem dauerhaft wirkenden Drainagesystem abzubauen und die 

Tunnelröhren lediglich mit einer Abdichtung nach dem Regenschirmprinzip auszuführen, die 

das zusickernde Bergwasser den Drainageleitungen zuführen soll. Die Tunnelsohle soll in 

wasserundurchlässigem Beton � dem sogenannten WU-Beton � ausgeführt werden, um den 

Eintritt temporär aufsteigenden Grundwassers zu verhindern (vgl. Aufklärungsmail der Plan-

feststellungsbehörde vom 28.06.2013, beantwortet mit E-Mail der Vorhabenträgerin vom 

17.07.2013, S. 4). Die Planfeststellungsbehörde sieht die vorgesehene Form der Tunnelge-

staltung als ausreichend an, so dass in Bezug auf den Tunnel Bubenrad von der Anordnung 

einer vollständigen Abdichtung der Tunnelröhre abgesehen werden konnte. Zeitweilige 

Grundwasserabsenkungen bei entsprechenden hohen Wasserständen während des Tunnel-

vortriebs und der späteren Betriebsphase sind aus Sicht der Planfeststellungsbehörde im 

Hinblick auf die Bewirtschaftungsziele für das Grundwasser (vgl. § 47 WHG) hinnehmbar, da 

davon auszugehen ist, dass sich der Grundwasserstand langfristig unterhalb der Tunnelsoh-

le befindet und Trinkwassergewinnungsanlagen oder Wasserschutzgebiete im Bereich des 

Tunnels Bubenrad nicht vorhanden sind. Durch die unter A II 2 Nr. 2 angeordneten Neben-

bestimmungen wird das Risiko einer Verschmutzung des Grundwassers durch den baube-

dingten Eintrag von Trübstoffen sowie eines unkontrollierten Ablaufens von Grundwasser 

verhindert (vgl. A II 2 Nr. 2; vgl. Arcadis Gutachten Tunnel Bubenrad, 2009, S. 57). 

9.2.2.3 Tunnel Dachsloch und Voreinschnitte (BW 50-10) 

Der Tunnel Bubenrad dient der Unterquerung eines Höhenrückens zwischen Lindenau und 

Ulfen, dessen Bergkuppen westlich und östlich der Trasse Höhen von annähernd 450 m 

ü. NN erreichen. Der höchste Punkt im Bereich dieses Höhenzuges im Bereich der Trasse 

liegt bei etwa 375 m ü. NN, die Gradiente hat hier eine Höhe von etwa 344 m ü. NN (vgl. 

planfestgestellte Unterlage 1, S. 75 f.). Der Tunnel wird mit zwei getrennten Röhren herge-

stellt. Die Länge der Weströhre (Richtungsfahrbahn Kassel-Herleshausen) beträgt rund 

230 m, die Länge der Oströhre (Richtungsfahrbahn Herleshausen-Kassel) rund 210 m (vgl. 

planfestgestellte Unterlage 7, Blatt 9). Das Nordportal der Weströhre liegt bei Bau-km 
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56+450 und das Nordportal der Oströhre bei Bau-km 56+470. Die beiden Südportale befin-

den sich bei Bau-km 56+680 (vgl. planfestgestellte Unterlage 7, Blatt 8).  

Nach Erkenntnissen der Baugrunduntersuchungen liegt der Grundwasserspiegel in den bei-

den Portalbereichen des Tunnels Dachsloch oberhalb der Tunnelfirste, im Bereich der Tun-

nelröhren liegt der Grundwasserspiegel bedingt durch Störzonen zwischen Gradiente und 

Firste (vgl. KC Tunnelbau und -betrieb, BAB A 44 VKE 50 Tunnel Dachsloch Vorentwurf Er-

läuterungsbericht, Juli 2010 [im Folgenden: Vorentwurf Erläuterungsbericht Tunnel Dachs-

loch, 2010], S. 8 und Anlage: Plandarstellung Geotechnische Längsschnitte [Unterlage 15, 

Blatt 6). Der Tunnel und die Voreinschnitte der Tunnelportale binden somit in das Grundwas-

ser ein. 

Die Erlaubnis für die Errichtung des Tunnels Dachsloch in grundwasserführenden Boden-

schichten konnte erteilt werden. Durch den Bau des Tunnels Dachsloch in grundwasserfüh-

renden Bodenschichten ist eine schädliche Gewässerveränderung, also eine Veränderung 

der Grundwassereigenschaften, durch die das Wohl der Allgemeinheit, insbesondere die 

öffentliche Trinkwasserversorgung, beeinträchtigt wird oder die anderen gesetzlichen Vorga-

ben widerspricht (vgl. § 3 Nr. 10 WHG), nicht zu erwarten. Ein Versagungsgrund nach 

§ 12 Abs. 1 WHG liegt nicht vor. Die Vorhabenträgerin hat dargelegt, den Tunnel Dachsloch 

als dichte Röhre mit einer Rundumabdichtung ohne Drainagen ausführen zu wollen. Durch 

diese Art der Ausführung wird gewährleistet, dass sich der Grundwasserspiegel im Bereich 

der Tunnelröhren nach Abschluss der Bauarbeiten dauerhaft wieder auf das alte Niveau ein-

stellen wird, da das Grundwasser die Tunnelröhre ungehindert umströmen kann. Die Plan-

feststellungsbehörde hat daher die dargestellte Form der Abdichtung ohne Außendrainage 

durch die Nebenbestimmung unter A II 2 Nr. 3 verbindlich angeordnet, um eine dauerhafte 

Absenkung des Grundwasserspiegels im Bereich der Tunnelröhren zu vermeiden.  

Absenkungen des Grundwasserspiegels durch die Errichtung des Tunnels sind lediglich 

temporär während der Bauphase � durch das Ableiten des während des Vortriebes in die 

Tunnelröhre eintretenden Grundwassers � zu erwarten sowie dauerhaft im Bereich der Vor-

einschnitte. Im Bereich der Tunnelvoreinschnitte wird sich der Grundwasserstand bedingt 

durch die Geländeabsenkung dauerhaft auf ein Niveau unterhalb der Gradiente absenken 

(vgl. Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 28.06.2013, beantwortet mit E-Mail 

der Vorhabenträgerin vom 17.07.2013, S. 1). Soweit im Bereich der Voreinschnitte nieder-

schlagsbedingt Schicht- und Stauwasser bzw. Wasser aus schwebenden �Grundwasser-
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stockwerken� austritt, wird dieses über die Streckenentwässerung, die hierfür ausreichend 

dimensioniert wurde, gesammelt und abgeleitet (vgl. Aufklärungsmail der Planfeststellungs-

behörde vom 28.06.2013, beantwortet mit E-Mail der Vorhabenträgerin vom 17.07.2013, 

S. 3 f.). Das Risiko einer Verschmutzung des Grundwassers durch den baubedingten Eintrag 

von Trübstoffen ins Grundwasser während des Tunnelvortriebes innerhalb der Tunnelröhre 

wird durch die von der Planfeststellungsbehörde mit Nebenbestimmung unter A II 2 Nr. 3 

angeordnete Fassung des im Baubereich anfallenden Wassers und eine kontrollierte Ablei-

tung gemindert. Die Planfeststellungsbehörde hat des Weiteren, um eine vollständige Funk-

tion der Außenabdichtung der Tunnelröhre und eine dauerhafte Stabilität des Grundwasser-

spiegels zu gewährleisten, eine Verpressung der temporären Sohldrainage nach Bauab-

schluss angeordnet (vgl. Nebenbestimmung A II 2 Nr. 3). Beeinträchtigungen öffentlicher 

oder privater Trinkwassergewinnungsanlagen durch die örtlich begrenzte dauerhafte Grund-

wasserabsenkung im Bereich der Tunnelvoreinschnitte oder die temporäre baubedingte 

Grundwasserabsenkung im Bereich der Tunnelröhre sind nicht zu erwarten. Unter Berück-

sichtigung der für das planfestgestellte Vorhaben sprechenden öffentlichen Belange (vgl. 

C III 1) konnte daher die Erlaubnis für die Errichtung des Tunnels Dachsloch und seiner Vor-

einschnitte in grundwasserführenden Bodenschichten erteilt werden. 

9.2.2.4 Einschnittslage von Bau-km 55+300 bis 55+600 und von Bau-km 55+750 bis 

56+000 

Die Erlaubnis für die Errichtung von Einschnittslagen im Bereich des Rübenberges von Bau-

km 55+300 bis 55+600 und von Bau-km 55+750 bis 56+000 in grundwasserführenden Bo-

denschichten konnte erteilt werden.  

Die Trasse des planfestgestellten Abschnittes der A 44 VKE 50 wird im Bereich des Rüben-

berges von Bau-km 55+300 bis 55+600 und von Bau-km 55+750 bis 56+000 in Einschnitts-

lagen geführt (vgl. planfestgestellte Unterlage 7, Blatt 7 und 8). In dem Einschnittsbereich 

zwischen der Talbrücke Lindenau (BW 50-07) und der Brücke am Rübenberg (BW 50-08) 

liegt die Gradiente der zukünftigen Autobahn bei ca. 355 m ü. NN (Station 55+540) und ist 

somit rund 16 m in das Gelände eingeschnitten. Der bei den von der Vorhabenträgerin vor-

genommenen Voruntersuchungen des Baugrundes bei der Bohrung BK 8.50.401A erbohrte 

Wasserspiegel liegt hier rund 1 bis 2 m oberhalb der Gradiente (vgl. Aufklärungsmail der 

Planfeststellungsbehörde vom 20.06.2013, beantwortet mit E-Mail der Vorhabenträgerin vom 

20.06.2013,  Anhang �2012.10.24 Mail 01 [Anlage] von Herr Vath, AST ESW� � Stellung-
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nahme zum Brunnen Erdmannshain; vgl. Hessisches Amt für Baustoff- und Bodenprüfung 

[HABB], Vorgutachten E 181/09 = Ordner 3/�entscheidungserhebliche Unterlagen�, Nr. 02, 

U09-04, S. 11). Im Einschnitt zwischen der Brücke am Rübenberg (BW 50-08) und der Tal-

brücke Kulmrich (BW 50-09) liegt die Gradiente bei ca. 350 m ü. NN also bis zu 20 m unter-

halb der Geländeoberfläche. In diesem Bereich liegt der bei der Bohrung BK 8.50.402A er-

bohrte Wasserspiegel rund 8 m oberhalb der Gradiente (vgl. Aufklärungsmail der Plan-

feststellungsbehörde vom 20.06.2013, beantwortet mit E-Mail der Vorhabenträgerin vom 

20.06.2013,  Anhang: �2012.10.24 Mail 01 [Anlage] von Herr Vath, AST ESW� � Stellung-

nahme zum Brunnen Erdmannshain; vgl. Hessisches Amt für Baustoff- und Bodenprüfung 

[HABB], Vorgutachten E 181/09 = Ordner 3/�entscheidungserhebliche Unterlagen�, Nr. 02, 

U09-04, S. 11). Diese Ermittlungsergebnisse stellen nach Mitteilung der Vorhabenträgerin 

lediglich erste grobe Informationen über das Vorhandensein von Wasser im Untergrund dar, 

genauere Angaben zur Einordnung als Grund- oder Schichtwasser sowie zum tatsächlichen 

Grundwasserstand liegen noch nicht vor, da in diesem Streckenabschnitt noch keine Grund-

wassermessstellen errichtet wurden, die genauere Erkenntnisse zur Grundwassersituation 

liefern (vgl. Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 28.06.2013, beantwortet mit 

E-Mail der Vorhabenträgerin vom 17.07.2013, S. 7). Seitens der Planfeststellungsbehörde 

wird in diesem Bereich daher eine Einbindung der Trasse in grundwasserführende Boden-

schichten vorsorglich unterstellt. 

Eine schädliche Gewässerveränderung, also eine Veränderung der Grundwassereigenschaf-

ten, durch die das Wohl der Allgemeinheit, insbesondere die öffentliche Trinkwasserversor-

gung, beeinträchtigt wird oder die anderen gesetzlichen Vorgaben widerspricht (vgl. 

§ 3 Nr. 10 WHG), nicht zu erwarten. Die Vorhabenträgerin hat dargelegt, dass sich der 

Grundwasserspiegel nach Abschluss der Bauarbeiten auf natürliche Weise der geänderten 

Geländeform im Bereich der Einschnitte anpassen und sich lokal begrenzt auf einen Bereich 

von ca. 50 m entlang der Einschnittböschungen zum Einschnitt hin absenken wird. Zwar 

könne nicht abschließend bestimmt werden, ob hierdurch der Grundwasserspiegel so tief 

abgesenkt wird, dass der Austritt von Wasser aus den Böschungen gänzlich unterbliebe. 

Durch die Anlage von entsprechenden Abflussgräben an den Böschungsfüßen bzw. Flä-

chendrainagen in der Böschung kann das gegebenenfalls anfallende Wasser jedoch aufge-

nommen und den geplanten Entwässerungsanlagen zugeführt werden. Eine wesentliche 

Beeinflussung des großräumigen Grundwasserspiegels ist hierdurch nicht zu erwarten (vgl. 

Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 28.06.2013, beantwortet mit E-Mail der 
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Vorhabenträgerin vom 17.07.2013, S. 7). Die Einschnittsbereiche befinden sich in einer Ent-

fernung von mindestens 600 m zu den festgesetzten Wasserschutzgebieten öffentlicher 

Trinkwassergewinnungsanlagen (vgl. planfestgestellte Unterlage 3, Blatt 1), so dass eine 

Beeinträchtigung der öffentlichen Trinkwasserversorgung durch die vorsorglich unterstellte, 

kleinräumige und geringfügige Absenkung des Grundwasserspiegels auszuschließen ist. 

Die Erlaubnis für die Errichtung der Einschnittslagen in grundwasserführenden Bodenschich-

ten konnte erteilt werden, da auch andere Belange, insbesondere der Schutz privater Trink-

wassergewinnungsanlagen, der Errichtung des Einschnittes nicht entgegenstehen. Soweit 

die Einwender P_20 vorgebracht haben, dass durch die Einschnittslagen im Bereich des 

Rübenberges die auf ihrem Grundstück in Erdmannhain befindliche hofeigene Trinkwasser-

quelle, die die einzige Möglichkeit der Versorgung des landwirtschaftlichen Betriebs und des 

Privathaushaltes mit Trinkwasser darstelle, gefährdet würde (vgl. Einwendung der P_20 im 

Anhörungsverfahren vom 26.09.2012, S. 2), hat die Vorhabenträgerin nachvollziehbar darge-

legt, dass eine nachteilige Veränderung der Fördermenge der Quelle und der Trinkwasser-

qualität durch die Errichtung der Einschnitte sowohl während der Bauzeit als auch dauerhaft 

nicht zu erwarten ist (vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 26.10.2012 auf die Einwen-

dung der P_20 im Anhörungsverfahren vom 26.09.2012, S. 5). Die Trinkwasserquelle der 

P_20 liegt etwa auf einer Höhe von rund 300 m ü. NN in einer Tallage zwischen dem west-

lich gelegenen Rübenberg und dessen Fortsetzung nach Süden sowie dem östlich gelege-

nen Buchberg. Zwar liegen keine genauen Daten hinsichtlich des Einzugsgebietes des 

Brunnens vor, aufgrund der Angaben der P_20 und der Erkenntnisse der Vorhabenträgerin 

aus früheren Erkundungsbohrungen kann jedoch davon ausgegangen werden, dass sich das 

Grundwassereinzugsgebiet der Quelle im Wesentlichen im Bereich des Rübenberges befin-

det, da hier die Gesteinsschichten des Mittleren Buntsandsteines unter flacher Neigung zu 

der Tallage, in der sich die Quelle befindet, hin einfallen, während die Gesteinsschichten des 

Buchberges Richtung Osten einfallen, also von der Quelle weg (vgl. Erwiderung der Vorha-

benträgerin vom 26.10.2012 auf die Einwendung der P_20 im Anhörungsverfahren vom 

26.09.2012, S. 5). Die Planfeststellungsbehörde ist davon überzeugt, dass aufgrund der 

Größe des Grundwassereinzugsgebiets der Quelle mit den wasserführenden Sandstein-

schichten des Mittleren Buntsandstein im Bereich des Rübenbergs mit seiner östlichen Fort-

setzung und aufgrund der Lage der Quelle ca. 50 m unterhalb der planfestgestellten Ein-

schnitte, eine Verringerung der Fördermenge der Quelle aufgrund einer bau- und anlagebe-

dingten, geringfügigen und lokal begrenzten Absenkung des Grundwasserspiegels im Be-
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reich der Einschnitte um wenige Meter nicht zu erwarten ist (vgl. Erwiderung der Vorhaben-

trägerin vom 26.10.2012 auf die Einwendung der P_20 im Anhörungsverfahren vom 

26.09.2012, S. 5). Eine Verunreinigung des Trinkwassers durch den baubedingten Eintrag 

von Trübstoffen in das Grundwasser im Bereich der Einschnitte ist auf Grund der Entfernung 

des Brunnens zur Baumaßnahme von ca. 1 km ebenfalls nicht zu erwarten (vgl. Erwiderung 

der Vorhabenträgerin vom 26.10.2012 auf die Einwendung der P_20 im Anhörungsverfahren 

vom 26.09.2012, S. 5). Um das Risiko einer Verschmutzung des Grundwassers durch den 

baubedingten Eintrag von Trübstoffen weiter zu minimieren, hat die Planfeststellungsbehör-

de durch die Nebenbestimmung unter A II 2 Nr. 4 zusätzlich die Fassung des im Baubereich 

anfallenden Wassers und eine kontrollierte Ableitung aus dem Baufeld angeordnet. 

9.2.3 Erlaubnis für das Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten und Ableiten von 

Grundwasser 

Die für die Realisierung des Vorhabens notwendigen Erlaubnisse für eine Nutzung des 

Grundwassers in Form des Entnehmens, Zutageförderns, Zutageleitens und Ableitens konn-

ten der Vorhabenträgerin gemäß § 17 FStrG i. V. m. § 19 Abs. 1, 3, § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 1 

Nr. 5, § 11, § 12 WHG i. V. m. § 11, § 9 HWG im Einvernehmen mit dem Regierungspräsidi-

um Kassel (vgl. Schreiben der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel 

vom 28.08.2013) erteilt werden.  

Der Tatbestand der Grundwassernutzung des § 9 Abs. 1 Nr. 5 WHG wird durch das Vorha-

ben dadurch verwirklicht, dass 

• bauzeitig beim Vortrieb des Tunnels Holstein (BW 50-03) Grundwasser über die 

Ortsbrust und durch die Spritzbetonsicherung in die Tunnelröhren eindringen kann 

oder über vorauseilende Entwässerungsbohrungen zutage gefördert wird und dann in 

Sohldrainagen gefasst und über Dränmatten oder Abschlauchungen gezielt zu den 

Tunnelportalen geleitet bzw. gepumpt wird, um es dort temporären Wasseraufberei-

tungsanlagen mit Neutralisationsanlage, Schlammfang und Rückhaltebecken zuzu-

führen und anschließend gedrosselt in die Vorflut einzuleiten (vgl. Aufklärungsmail 

der Planfeststellungsbehörde vom 28.06.2013, beantwortet mit E-Mail der Vorhaben-

trägerin vom 17.07.2013, S. 2 f.). 

• bauzeitig beim Vortrieb des Tunnels Bubenrad (BW 50-06) in dem Teilbereich zwi-

schen Bau-km 54+100 bis 54+500 bei hohen Grundwasserständen Grundwasser 
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über die Ortsbrust und durch die Spritzbetonsicherung in die Tunnelröhren eindringen 

kann oder über vorauseilende Entwässerungsbohrungen zutage gefördert wird und 

dann in Sohldrainagen gefasst und über Dränmatten oder Abschlauchungen gezielt 

zu dem für die Einrichtung des Baufeldes ausgewählten Tunnelportal geleitet wird, 

um es dort provisorischen Wasseraufbereitungsanlagen mit Neutralisationsanlage, 

Schlammfang und Rückhaltebecken zuzuführen. Anschließend wird das aufbereitete 

Grundwasser in Gewässer eingeleitet (vgl. Aufklärungsmail der Planfeststellungsbe-

hörde vom 28.06.2013, beantwortet mit E-Mail der Vorhabenträgerin vom 17.07.2013, 

S. 3). 

• nach Fertigstellung des Tunnels Bubenrad (BW 50-06) bei hohen Grundwasserstän-

den in dem mittleren Abschnitt der Tunnelröhre (voraussichtlich Teilbereich zwischen 

Bau-km 54+100 bis 54+500) dauerhaft Grundwasser über die errichtete Regen-

schirmabdichtung mit Drainagesystem aus dem Tunnel herausgeführt und dann der 

Streckenentwässerung zugeführt wird (vgl. Aufklärungsmail der Planfeststellungsbe-

hörde vom 28.06.2013, beantwortet mit E-Mail der Vorhabenträgerin vom 17.07.2013, 

S. 3). 

• bauzeitig beim Vortrieb des Tunnels Dachsloch (BW 50-10) Grundwasser über die 

Ortsbrust und durch die Spritzbetonsicherung in die Tunnelröhren eindringen kann, 

über vorauseilende Entwässerungsbohrungen zutage gefördert wird oder bei der Er-

richtung der beiden Voreinschnitte in der Baugrube anfällt und dann in Sohldrainagen 

gefasst und über Dränmatten oder Abschlauchungen gezielt zu den Tunnelportalen 

geleitet bzw. gepumpt wird, um es dort provisorischen Wasseraufbereitungsanlagen 

mit Neutralisationsanlage, Schlammfang und Rückhaltebecken zuzuführen. Anschlie-

ßend wird das aufbereitete Grundwasser in Gewässer geleitet (vgl. Aufklärungsmail 

der Planfeststellungsbehörde vom 28.06.2013, beantwortet mit E-Mail der Vorhaben-

trägerin vom 17.07.2013, S. 3). 

• nach Fertigstellung der Voreinschnitte des Tunnels Dachsloch (BW 50-10) das aus 

den Böschungen austretende Grundwasser dauerhaft der Streckenentwässerung zu-

geführt wird (vgl. Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 28.06.2013, be-

antwortet mit E-Mail der Vorhabenträgerin vom 17.07.2013, S. 3 f.). 
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• bauzeitig bei der Errichtung der Einschnitte im Bereich des Rübenberges von Bau-

km 55+300 bis 55+600 und von Bau-km 55+750 bis 56+000 anfallendes Grundwas-

ser mit fortschreitenden Arbeiten über seitliche Gräben bis zu einem Pumpensumpf 

geleitet und von dort über Rohrleitungen einem natürlichen Vorfluter zugeführt wird 

oder über noch einzurichtende Grundwasserbrunnen zur Absenkung der Grundwas-

serspiegels gefördert und dann den Vorflutern zugeführt wird (vgl. Aufklärungsmail 

der Planfeststellungsbehörde vom 28.06.2013, beantwortet mit E-Mail der Vorhaben-

trägerin vom 17.07.2013, S. 6). 

• und das im Bereich der Einschnitte von Bau-km 55+300 bis 55+600 und von Bau-km 

55+750 bis 56+000 gegebenenfalls aus den Hangböschungen austretende Grund-

wasser dauerhaft mittels Abflußgräben bzw. Flächendrainagen in der Böschung 

selbst gefasst und der Streckenentwässerung zugeführt wird (vgl. Aufklärungsmail 

der Planfeststellungsbehörde vom 28.06.2013, beantwortet mit E-Mail der Vorhaben-

trägerin vom 17.07.2013, S. 6 f.). 

Die Planfeststellungsbehörde sieht das vorgelegte Konzept zur Grundwasserhaltung wäh-

rend der Baumaßnahmen sowie zur dauerhaften Ableitung des Grundwassers im Bereich 

des Tunnels Bubenrad, der Voreinschnitte des Tunnels Dachsloch sowie der Einschnitte von 

Bau-km 55+300 bis 55+600 und von Bau-km 55+750 bis 56+000 unter Berücksichtigung der 

vorgesehenen Nebenbestimmungen unter A II 1 Nr. 1, 2, 5 und 6, A II 2 Nr. 1 bis 4 und 

A II 3 Nr. 1 bis 4 als ausreichend an, um schädliche Gewässerveränderungen zu vermeiden. 

Durch die vorgelegten Gutachten wurde nachgewiesen, dass eine Gefährdung vorhandener 

Trinkwassergewinnungsanlagen nicht zu erwarten ist.  

Die Vorhabenträgerin hat auf eine entsprechende Sachverhaltsermittlung der Planfeststel-

lungsbehörde dargestellt, wie während der Bauphase und im späteren Betrieb die Entwässe-

rung des anfallenden Grundwassers im Bereich der Tunnel durchgeführt werden kann (vgl. 

Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 28.06.2013, beantwortet mit 

Schreiben der Vorhabenträgerin vom 17.07.2013, S. 1 ff.):  

Die Vorhabenträgerin beabsichtigt, beim Bau des Tunnels Holstein (BW 50-03) den Tunnel 

von beiden Seiten aufzufahren. An den beiden Portalen wird jeweils eine bauzeitliche Was-

seraufbereitungsanlage mit Neutralisation, Schlammfang und Rückhaltebecken errichtet. Zu 

diesen Anlagen kann das im Bereich der Ortsbrust anfallende Grundwasser mittels Dränmat-
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ten oder Schläuche unter Ausnutzung des Gefälles der Tunnelröhre oder mit Hilfe von Pum-

pen geführt werden. Die Neutralisationsanlagen dienen dazu, das gegebenenfalls durch 

Spritzbeton basisch verunreinigte Bergwasser, welches einen PH-Wert > 8-9 aufweisen 

kann, zu neutralisieren, also den PH-Wert auf 7 abzusenken. Mittels eines Schlammfangs 

kann gewährleistet werden, dass sich die Schwebstoffe aus dem Bergwasser absetzen (vgl. 

Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 28.06.2013, beantwortet mit E-Mail der 

Vorhabenträgerin vom 17.07.2013, S. 2 f.). Über das temporäre Rückhaltebecken kann die 

abzuleitende Wassermenge geregelt werden und das Wasser gedrosselt in Gewässer einge-

leitet werden. Die Einleitung des während der Bauphase anfallenden und vorgeklärten 

Grundwassers in ein Gewässer könnte im Bereich des Ostportals z. B. über die bereits vor-

gesehenen Einleitestelle ELS II.1 mit der dort abgestimmten Menge erfolgen. Hierfür ist die 

vorzeitige Errichtung des planfestgestellten Regenrückhaltebeckens II erforderlich. Im Be-

reich des Westportals könnte die geplante Einleitestelle ELS I.3 genutzt werden (vgl. Aufklä-

rungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 28.06.2013, beantwortet mit E-Mail der Vorha-

benträgerin vom 17.07.2013, S. 2 f.). Es kann somit gewährleistet werden, dass das im Be-

reich der Tunnelröhren gegebenenfalls baubedingt verschmutzte Grundwasser in vorgeklär-

tem und aufbereiten Zustand in bestehende Gewässer eingeleitet werden kann und somit 

wieder dem Wasserkreislauf zugeführt wird. 

Der Tunnel Bubenrad (BW 50-06) soll nach Darstellung der Vorhabenträgerin auf einer Län-

ge von rund 560 bis 580 m in geschlossener Bauweise hergestellt werden, im Bereich der 

Portale werden rund 10 bis 12 m des Tunnels in offener Bauweise mit temporären Vorein-

schnitten errichtet. Nach Herstellung der Voreinschnitte am Nord- und Südportal könnte die 

Baustelleneinrichtung im Voreinschnitt des Südportales aufgebaut werden. Von dort aus 

könnte der Tunnel im bergmännischen Vortrieb aus aufgefahren werden, wobei die erste 

Hälfte der beiden Tunnelröhren im steigenden Vortrieb hergestellt würde, während die die 

zweite Tunnelhälfte nach dem Hochpunkt im fallenden Vortrieb aufgefahren würde (vgl. plan-

festgestellte Unterlage 1, S. 72). Im Bereich des Südportals würden entsprechend dem Vor-

gehen beim Tunnel Holstein Wasseraufbereitungsanlage mit Neutralisationsanlage, 

Schlammfang und Rückhaltebecken errichtet, zu denen das anfallende Grundwasser unter 

Ausnutzung des Gefälles der Tunnelröhre oder mit Hilfe von Pumpen mittels Dränmatten 

oder Schläuche geführt werden kann. Die Einleitung des vorgeklärten Wassers in Gewässer 

könnte dabei über die bereits im Bereich des Südportals geplante Einleitestelle ELS III.1 in 

der vorgesehenen Menge erfolgen (vgl. Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 



Planfeststellungsbeschluss - 405 - C Begründung 

A 44, VKE 50  III Materielles Recht 

  9 Wasserwirtschaft 

28.06.2013, beantwortet mit E-Mail der Vorhabenträgerin vom 17.07.2013, S. 3). Das nach 

Fertigstellung des Tunnels Bubenrad zeitweise anfallende und über die Regenschirmabdich-

tung mit Drainagesystem abgeleitete Grundwasser kann in die Streckenentwässerung der 

freien Strecke eingeleitet werden (vgl. Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 

28.06.2013, beantwortet mit E-Mail der Vorhabenträgerin vom 17.07.2013, S. 3), da dieses 

keine bau- oder betriebsbedingten Verunreinigungen aufweisen wird.  

Der Vortrieb der Tunnelröhren des Tunnels Dachsloch (BW 50-10) soll nach Aussage der 

Vorhabenträgerin im bergmännischen Anschlag im Sprengvortrieb/Baggervortrieb erfolgen, 

während die Portale in offener Bauweise hergestellt würden. Nach dem Vortrieb im Bereich 

der Tunnelröhren und den Sicherungsarbeiten soll eine Regenschirmabdichtung eingebracht 

und der Querschnitt mit einer Stahlbetoninnenschale ausgekleidet werden, wobei der Einbau 

getrennt in Sohl- und Gewölbebeton erfolgen soll (vgl. planfestgestellte Unterlage 1, S. 77). 

Die Baueinrichtungsfläche, auf der auch die erforderliche Wasseraufbereitungsanlage mit 

Neutralisation, Schlammfang und Rückhaltebecken errichtet werden kann, ist am Südportal 

des Tunnels vorgesehen. Das im Bereich der Ortsbrust bauzeitig anfallende Grundwasser 

kann dieser Anlage mittels Dränmatten oder Schläuche unter Ausnutzung des Gefälles der 

Tunnelröhre zugeführt und dort aufbereitet werden, um es anschließend über eine bauzeiti-

ge, noch näher zu bestimmende Einleitestelle in den Daxbach einzuleiten (vgl. Aufklärungs-

mail der Planfeststellungsbehörde vom 28.06.2013, beantwortet mit E-Mail der Vorhabenträ-

gerin vom 17.07.2013, S. 3). Das während der Betriebsphase im Bereich der Hangböschun-

gen der Tunnelportale gegebenenfalls in geringen Mengen austretende Grundwasser kann 

über die Streckenentwässerung aufgefangen und schadlos in ein Gewässer eingeleitet wer-

den (vgl. Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 28.06.2013, beantwortet mit E-

Mail der Vorhabenträgerin vom 17.07.2013, S. 3), da dieses keine bau- oder betriebsbeding-

ten Verunreinigungen aufweisen wird. 

Das in den Einschnittslagen von Bau-km 55+300 bis 55+600 und von Bau-km 55+750 bis 

56+000 im Bereich des Rübenberges bauzeitig gegebenenfalls anfallende Grundwasser wird 

nach Angaben der Vorhabenträgerin entweder im Zuge der Baumaßnahme mit fortschrei-

tenden Arbeiten über seitliche Gräben bis zu einem Pumpensumpf geleitet oder alternativ 

über noch einzurichtende Grundwasserbrunnen zur Absenkung der Grundwasserspiegels 

gefördert. Von dort kann das Wasser jeweils über Rohrleitungen zu den bereits für den spä-

teren Betrieb geplanten Einleitestellen geführt und in Gewässer eingeleitet  werden (vgl. Auf-

klärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 28.06.2013, beantwortet mit E-Mail der Vor-



Planfeststellungsbeschluss - 406 - C Begründung 

A 44, VKE 50  III Materielles Recht 

  9 Wasserwirtschaft 

habenträgerin vom 17.07.2013, S. 6). Verunreinigungen des Grundwassers sind unter Be-

rücksichtigung der unter A II 1 Nr. 1 und 2, A II 3 Nr. 1 bis 4 du A V 4.1 auferlegten Neben-

bestimmungen während des Baus nicht zu erwarten. Das während der Betriebsphase im 

Bereich der Hangböschungen gegebenenfalls austretende Grundwasser kann über Abfluß-

gräben bzw. Flächendrainagen in der Böschung gefasst und anschließend der Streckenent-

wässerung zugeführt werden (vgl. Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 

28.06.2013, beantwortet mit E-Mail der Vorhabenträgerin vom 17.07.2013, S. 7), da dieses 

keine bau- oder betriebsbedingten Verunreinigungen aufweisen wird. 

9.3 Erteilung von Ausnahmen für Maßnahmen in Überschwemmungsgebieten  

Die ausnahmsweise Zulassung von Maßnahmen im Überschwemmungsgebiet gemäß 

§ 78 Abs. 4 WHG i. V. m. § 45 Abs. 3 HWG ist nicht erforderlich.  

Bauliche Anlagen der A 44 VKE 50 in festgesetzten Überschwemmungsgebieten nicht vor-

gesehen. Im festgesetzten Überschwemmungsgebiet der Ulfe (vgl. Verordnung des Regie-

rungspräsidiums Kassel vom 01.10.2003, Staatsanzeiger für das Land Hessen Nr. 47/2003, 

S. 4710), befinden sich lediglich die landschaftspflegerischen Maßnahmen B14 und B16 (vgl. 

planfestgestellte Unterlage 12.3, Blatt 2 und 3; planfestgestellte Unterlage 13.2). Hierbei 

handelt es sich um Maßnahmen zur teilweisen Renaturierung der Ulfe und der Blanke, die 

als Gewässerausbau gemäß § 67 Abs. 2 WHG einzuordnen sind. Diese Maßnahmen unter-

liegen daher gemäß § 78 Abs. 1 Satz 2 WHG nicht den Verbotsregelungen in Überschwem-

mungsgebieten. 

9.4 Schutz des Grundwassers und der Trinkwasserversorgung 

Der Schutz des Grundwassers und der Trinkwasserversorgung wird durch das planfestge-

stellte Vorhaben unter Berücksichtigung der von der Planfeststellungsbehörde angeordneten 

Nebenbestimmungen gewahrt. 

9.4.1 Bauliche Anlagen und landschaftspflegerische Maßnahmen in Wasserschutzge-

bieten 

Eine Befreiung von den Verboten des § 4 Nr. 20 und 24 sowie § 5 Nr. 1 und 3 der Verord-

nung des Regierungspräsidiums Kassel zur Festsetzung von Wasserschutzgebieten für die 

Trinkwassergewinnungsanlagen �Brunnen 3, 10, 13, 14 und 17� der Stadt Sontra vom 

21.01.1994, zuletzt geändert durch Verordnung vom 20.07.1998 (Verordnung des Regie-
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rungspräsidiums Kassel vom 21.01.1994, Staatsanzeiger für das Landes Hessen Nr. 8/1994, 

S. 668, zuletzt geändert durch Verordnung des Regierungspräsidiums Kassel vom 

20.07.1998, Staatsanzeiger für das Landes Hessen Nr. 35/1998, S. 2805) bezüglich der Er-

richtung der Trasse einschließlich der Talbrücke Riedmühle (BW 50-11) in der Wasser-

schutzzone II und III des Brunnens 3 der Stadt Sontra von ca. Bau-km 57+300 bis 58+920 

konnte gemäß §§ 17, 17c FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 Satz 1 HVwVfG i. V. m. § 52 Abs. 1 

Satz 2 WHG nach Maßgabe der planfestgestellten Unterlage 7, Blatt 9 bis 11 und Unterlage 

8.1, Blatt 9 bis 11 erteilt werden. Die mit der Realisierung des Vorhabens verbundene Bau-

maßnahmen im Bereich der Trasse sind aus überwiegenden Gründen des Wohls der Allge-

meinheit erforderlich, der Schutzzweck der Schutzgebietsverordnungen wird unter Berück-

sichtigung der festgesetzten Nebenbestimmungen nicht gefährdet. 

Eine Befreiung von den Verboten der Verordnung des Regierungspräsidiums Kassel zur 

Festsetzung von Wasserschutzgebieten für die Trinkwassergewinnungsanlagen �Brunnen 3, 

10, 13, 14 und 17� der Stadt Sontra vom 21.01.1994, zuletzt geändert durch Verordnung 

vom 20.07.1998 hinsichtlich der Errichtung der Trasse innerhalb der Wasserschutzzone II 

und III des Brunnens 10 der Stadt Sontra von ca. Bau-km 59+050 bis 60+650 (vgl. planfest-

gestellte Unterlage 7, Blatt 11 bis 13) konnte nicht erteilt werden und war im Hinblick auf die 

unter A V 4.3.4 Nr. 2 getroffene Bauzeitenregelung entbehrlich. 

Eine Verletzung von Verboten der Schutzgebietsverordnung des Regierungspräsidiums 

Kassel durch auf den Straßenflächen anfallendes Niederschlagswasser während des Be-

triebs der A 44 VKE 50 tritt nicht ein, so dass die Erteilung einer Befreiung insoweit nicht 

erforderlich war. Die Verordnung des Regierungspräsidiums Kassel zur Festsetzung von 

Wasserschutzgebieten für die Trinkwassergewinnungsanlagen �Brunnen 3, 10, 13, 14 und 

17� der Stadt Sontra spricht in § 4 Nr. 1 das Verbot aus, das auf Straßenflächen anfallende 

Niederschlagswasser zu versenken oder Versickern zu lassen. Aufgrund der zum Schutz der 

Trinkwassergewinnungsanlagen vorgesehenen Ausgestaltung und des Betriebes der Ent-

wässerungsanlagen nach den Anforderungen der RiStWag und weiteren, den Stand der 

Technik wiedergebenden Regelwerken (vgl. Nebenbestimmungen A II 1 Nr. 1 bis 3 und 5), 

wird vermieden, dass Niederschlagswasser innerhalb der Wasserschutzgebiete im Boden 

versickert. 

Die Erteilung von Befreiungen von den Verboten der Verordnung des Regierungspräsidiums 

Kassel zur Festsetzung von Wasserschutzgebieten für die Trinkwassergewinnungsanlagen 
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�Brunnen 3, 10, 13, 14 und 17� der Stadt Sontra für die Umsetzung landschaftspflegerischer 

Maßnahmen war nicht erforderlich. 

9.4.1.1 Errichtung der Trasse und der Talbrücke Riedmühle (BW 50-11) innerhalb der 

Wasserschutzzonen II und III des Brunnens 3 der Stadt Sontra 

Die geplante Trasse durchquert in ihrem Verlauf die Wasserschutzzonen II und III des fest-

gesetzten Wasserschutzgebiets für die Trinkwassergewinnungsanlage der Stadt Sontra 

�Brunnen 3� von ca. Bau-km 57+300 bis 58+920 (vgl. planfestgestellte Unterlage 7, Blatt 9 

bis 11). Die Anschlussstelle Ulfen befindet sich in der Wasserschutzzone III des Brunnens 3 

der Stadt Sontra (vgl. planfestgestellte Unterlage 3, Blatt 1). Das östliche Widerlager und die 

beiden östlichen Stützenpaare der Talbrücke Riedmühle (BW 50-11) befinden sich innerhalb 

der Wasserschutzzone II des Brunnen 3 (vgl. planfestgestellte Unterlage 7, Blatt 10).  

Innerhalb der Wasserschutzzone II des Brunnens 3 ist es gemäß § 5 Satz 2 Nr. 1 und 3 so-

wie § 5 Satz 1 i. V. m. § 4 Nr. 20 und 24 der Verordnung des Regierungspräsidiums Kassel 

zur Festsetzung von Wasserschutzgebieten für die Trinkwassergewinnungsanlagen �Brun-

nen 3, 10, 13, 14 und 17� der Stadt Sontra verboten,  

• bauliche Anlagen zu errichten oder wesentlich zu ändern,  

• Straßen neu zu bauen oder wesentlich zu ändern, 

• Bohrungen und Erdaufschlüsse herzustellen, die zu einer wesentlichen Minderung 

der Grundwasserüberdeckung führen und durch die eine schädliche Verunreinigung 

des Grundwassers oder eine sonstige nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften 

zu besorgen ist, 

• wassergefährdende auswasch- und auslaugbare Materialien für den Straßenbau zu 

verwenden.  

Die Befreiung von den Verboten der Errichtung baulicher Anlagen und dem Neubau von 

Straßen innerhalb der Wasserschutzzone II sowie von dem Verbot der Herstellung von Boh-

rungen und Erdaufschlüssen innerhalb der Wasserschutzzonen II und III konnte ausgespro-

chen werden. Diese Verbotstatbestände werden im Zuge der Umsetzung des planfestgestell-

ten Vorhabens dadurch erfüllt, dass innerhalb der Wasserschutzzone II das östliche Brü-

ckenwiderlager sowie zwei Brückenpfeilerpaare der Talbrücke Riedmühle � Pfeilerachsen 50 



Planfeststellungsbeschluss - 409 - C Begründung 

A 44, VKE 50  III Materielles Recht 

  9 Wasserwirtschaft 

und 60 �, die Talbrücke selbst sowie die Fahrbahn der A 44 VKE 50 und innerhalb der Was-

serschutzzone III weitere Brückenpfeilerpaare der Talbrücke Riedmühle, die Talbrücke selbst 

sowie die Fahrbahn der A 44 VKE 50 einschließlich der Anschlussstelle Ulfen errichtet wer-

den.  

Die Talbrücke Riedmühle überspannt den in einem Tal befindlichen Auenbereich der Ulfe, 

die hier parallel zur Kreisstraße K 9 verläuft. Die Wasserschutzzone II des Brunnens 3 der 

Stadt Sontra ist mit diesem Auenbereich in großen Teilen deckungsgleich, der Brunnen 3 

befindet sich nördlich der Talbrücke im Talbereich (vgl. planfestgestellte Unterlage 7, Blatt 

10). Die Grundwasserverhältnisse vor Ort werden maßgeblich durch den Auenlehm in der 

Talaue geprägt (vgl. Anhang zur E-Mail der Vorhabenträgerin vom 10.05.2011, Stellung-

nahme des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie [HLUG] vom 27.10.2010, S. 

2; Besprechungsprotokoll vom 10.08.2011). Im Zuge der von der Vorhabenträgerin durchge-

führten Baugrunduntersuchungen wurde folgende Grundwassersituation festgestellt:  

�� innerhalb einer Bachniederung im Bereich der Talbrücke Riedmühle, beim Abteufen 

der Bohrung Grundwasser im Übergangsbereich vom Auenlehm zum Talkies mit einer 

Wasserspiegelhöhe in der Tiefe von 3,7 m unter Geländeoberkante angebohrt. Nach Be-

endigung der Bohrarbeiten hatte sich der Ruhe-Grundwasserspiegel weit oberhalb des 

angebohrten Wasserspiegels in 1,2 m unter OK. Gelände ausgepegelt (vgl. Hessisches 

Amt für Baustoff- und Bodenprüfung [HABB], Vorgutachten E 181/09 vom 14.08.2009 = 

Ordner 3/�entscheidungserhebliche Unterlagen�, Nr. 02, U09-04, S. 11, planfestgestellte 

Unterlage 1, S. 78).� 

��In der Bachniederung ist grundsätzlich etwa ab einem Niveau der Bachwasserführung 

mit Grundwasser zu rechnen, wobei in Abhängigkeit der Niederschlagsverhältnisse und 

der Bachwasserführung der Grundwasserspiegel auch bis zur Geländeoberkante anstei-

gen kann (vgl. Anlage zum Schreiben der Vorhabenträgerin an die obere Wasserbehörde 

beim Regierungspräsidium Kassel vom 06.06.2011, Stellungnahme des HABB E 189/10 

vom 13.08.2010, S. 3).� 

Der ermittelte oberflächennahe, gespannte Grundwasserleiter � ein zweiter Grundwasserlei-

ter befindet sich in größeren Tiefen von mindestens 20 m unterhalb der Geländeoberkante 

und speist den Brunnen 3 (vgl. planfestgestellte Unterlage 1, S. 78) � befindet sich unterhalb 

einer das Grundwasser schützenden, nahezu wasserdurchlässigen Schicht aus Auenlehm 
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(vgl. Anhang zur E-Mail der Vorhabenträgerin vom 10.05.2011, Stellungnahme des HLUG 

vom 27.10.2010, S. 2). Der obere Grundwasserleiter liegt im Bereich eines Kieshorizontes, 

der untere Grundwasserleiter befindet sich im anstehenden Buntsandstein. Gemäß der 

nachvollziehbaren fachbehördlichen Einschätzung des HLUG ist die Auenlehmschicht zwin-

gend zu erhalten und ein hydraulischer Kurzschluss zwischen den beiden Grundwasserlei-

tern zu verhindern, um die Druckverhältnisse des gespannten oberflächennahen Grundwas-

serleiters aufrechtzuerhalten und die beiden Grundwasserleiter im Auenbereich vor Schad-

stoffeinträgen zu schützen (vgl. Anhang zur E-Mail der Vorhabenträgerin vom 10.05.2011, 

Stellungnahme des HLUG vom 27.10.2010, S. 2). Daher ist es erforderlich für den Bau der 

Talbrücke Riedmühle Bauverfahren anzuwenden, mit denen eine dauerhafte Verletzung oder 

Beseitigung dieser Auenlehmschicht verhindert wird und auch temporäre Beeinträchtigungen 

des Auenlehms soweit wie möglich vermieden werden. 

Nach der Darstellung der Vorhabenträgerin ist es für den Bau der Brückenpfeiler der Talbrü-

cke und der Widerlager und den gleichzeitigen dauerhaften Erhalt der Auenlehmschicht � 

eine Flachgründung würde aufgrund der fehlenden Tragfähigkeit des Auenlehms eine groß-

flächige Entfernung dieser Schicht notwendig machen � erforderlich, Bohrpfähle aus Beton in 

den Boden einzubringen, um auf diesen teilweise ins Erdreich eingebundenen Pfahlkopfplat-

ten, die als Fundamente für die Brückenpfeiler und Widerlager dienen, zu verankern (vgl. 

Anlage zum Schreiben der Vorhabenträgerin an die obere Wasserbehörde beim Regie-

rungspräsidium Kassel vom 06.06.2011, Stellungnahme des HABB E 189/10 vom 

13.08.2010, S. 3 f.). Die Länge der Bohrpfähle wird nach den statischen Vorermittlungen bis 

zu 15 m betragen müssen, damit die Pfähle in der tragfähigen Schicht des Buntsandsteins 

eingebunden werden können (vgl. planfestgestellte Unterlage 1, S. 78). Der Verbotstatbe-

stand der Schutzgebietsverordnung, der untersagt, Bohrungen und Erdaufschlüsse herzu-

stellen, die zu einer wesentlichen Minderung der Grundwasserüberdeckung führen und 

durch die eine schädliche Verunreinigung des Grundwassers oder eine sonstige nachteilige 

Veränderung seiner Eigenschaften zu besorgen ist, wird durch die Herstellung der Bohrpfei-

ler durch die Auenlehmschicht und den darunter befindlichen oberflächennahen Grundwas-

serleiter erfüllt, denn hierdurch können dauerhaft Inhomogenitäten im Untergrund entstehen, 

durch die das Eindringen von Schadstoffen in grundwasserführende Bodenschichten ermög-

licht und der Verlust der Gespanntheit des oberflächennahen Grundwasserleiters eintreten 

könnte (vgl. Anhang zur E-Mail der Vorhabenträgerin vom 10.05.2011, Stellungnahme des 

HLUG vom 27.10.2010, S. 2). 
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Die Vorhabenträgerin hat daher in Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden konkrete 

Vorgaben für die Herstellung der Bohrungen und der Pfahlkopfplatten beim Bau der Talbrü-

cke Riedmühle erarbeitet, durch die eine dauerhafte Beeinträchtigung der Auenlehmschicht 

verhindert und die bauzeitlichen Eingriffe in die Auenlehmschicht und das Grundwasser so-

weit wie möglich vermieden werden (vgl. planfestgestellte Unterlage 1, S. 78 ff.; Schreiben 

der Vorhabenträgerin an die obere Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel vom 

06.06.2011; Besprechungsprotokoll vom 10.08.2011). Die Vorhabenträgerin hat dargelegt, 

dass die mit den zuständigen Fachbehörden abgestimmten Bauverfahren dem aktuellen 

Stand der Bohr- und Gründungstechnik entsprechen. Durch das zeitnahe Einbringen von 

Beton in das Bohrloch wird dieses so verschlossen und abgedichtet, dass ein hydraulischer 

Kurzschluss zwischen den Grundwasserstockwerken ausgeschlossen werden kann. Ein Ein-

trag von grundwassergefährdenden Stoffen in den unteren, den Brunnen 3 speisenden 

Grundwasserleiter ist aufgrund des Bohrverfahrens und die geringere Tiefenlage der Bohr-

pfähle gegenüber den Trinkwasserbrunnen nicht zu erwarten. Zwar kann das Grundwasser 

des oberflächennahen Grundwasserleiters durch Abbindeprozesse von hydraulischen Bin-

demitteln (Zement) beim Einbringen des Pfahlbetons in den Untergrund temporär dahinge-

hend beeinflusst werden, dass eine Erhöhung des pH-Wertes und der elektrischen Leitfähig-

keit stattfindet. Dauerhafte Auswirkungen auf den Boden- bzw. Grundwasserhaushalt sind 

bei fachgerechter Ausführung der Gründungsarbeiten jedoch nicht zu erwarten (vgl. plan-

festgestellte Unterlage 1, S. 79). Hinsichtlich der Einzelheiten der vorgesehenen Arbeits-

schritte und Bauverfahren wird auf die ausführliche Darstellung in der planfestgestellte Unter-

lage 1, S. 78 ff. verwiesen. 

Die Planfeststellungsbehörde hat auf Grundlage der von der Vorhabenträgerin dargestellten 

Maßnahmen und der von den Fachbehörden im Anhörungsverfahren abgegebenen Stel-

lungnahmen (vgl. Stellungnahme der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium 

Kassel im Anhörungsverfahren vom 17.10.2012, S. 4 ff.) in den Nebenbestimmungen unter 

A V 4.3.3 Nr. 1 bis 7 Anordnungen in Bezug auf die Bauausführung der Bohrlöcher und die 

Gründung der Pfahlkopfplatten getroffen, um Beeinträchtigungen des Grundwassers inner-

halb der Wasserschutzzone II während des Baus der Talbrücke Riedmühle soweit wie mög-

lich zu vermeiden. 

Des Weiteren hat die Planfeststellungsbehörde entsprechend der Anregungen des HLUG 

(vgl. Anhang zur E-Mail der Vorhabenträgerin vom 10.05.2011, Stellungnahme des HLUG 

vom 27.10.2010, S. 3) durch Nebenbestimmungen Beweissicherungs- und Kontrollmaßnah-
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men angeordnet, um sicherzustellen, dass Veränderungen der Wasserqualität des Brun-

nens 3 und deren Ursache festgestellt und gegebenenfalls umgehend Gegenmaßnahmen 

ergriffen werden können (vgl. Nebenbestimmungen A V 4.3.2 Nr. 1 bis 5). Durch die dem 

Beginn der Bauarbeiten vorlaufende langfristige Überwachung des Brunnens 3 ab Bestands-

kraft des Planfeststellungsbeschlusses und die Beprobung unmittelbar vor Baubeginn (vgl. 

Nebenbestimmungen A V 4.3.2 Nr. 2) wird sichergestellt, dass der von Bauarbeiten unbeein-

flusste Zustand des Grundwassers ermittelt wird und baubedingte Veränderungen des 

Grundwassers im Zuge der engmaschigen Überwachung während der Bauarbeiten an der 

Talbrücke Riedmühle (vgl. Nebenbestimmungen A V 4.3.2 Nr. 3) zeitnah festgestellt werden 

können. Durch den Beginn eines Pumpversuches einen Monat nach Ende der Bauarbeiten 

der Talbrücke Riedmühle und eine abschließende Beprobung nach zwei weiteren Monaten 

(vgl. Nebenbestimmung A V 4.3.2 Nr. 4) wird erreicht, dass gegebenenfalls ins Erdreich ge-

langte Verunreinigungen während des Pumpbetriebes zur Förderstelle des Brunnens 3 ge-

zogen und dort bei der abschließenden Beprobung festgestellt werden können, so dass da-

nach zuverlässig mit den eingebundenen Fachbehörden über die Unbedenklichkeit der Wie-

derinbetriebnahme des Brunnens 3 für die Trinkwasserversorgung entschieden werden 

kann. Es ist dabei nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde ausreichend, dass für den 

Beginn des Pumpversuches und die Endbeprobung maßgebliche Bauende unter A V 4.3.2 

Nr. 1 als �Beendigung der Erdbau- und Betonierarbeiten, der Asphaltherstellung und der 

Herstellung einer der RiStWag entsprechenden Brückenentwässerung� zu definieren. Denn 

nach Abschluss dieser Arbeiten ist die Oberfläche der Brücke ausreichend abgedichtet und 

ein sicheres Ableiten gegebenenfalls baubedingt auftretender Schadstoffe aus den Wasser-

schutzzonen heraus gewährleistet, so dass ein direkter Eintrag ins Grundwasser danach 

nicht mehr zu befürchten ist. Weitere Baumaßnahmen an der Brücke, wie z. B. das Anbrin-

gen von weiteren Versorgungsleitungen oder Schutzeinrichtungen, die Ausführung der Fahr-

bahnmarkierung usw. führen dagegen zu keiner zusätzlichen Gefährdung des Grundwas-

sers, so dass der Brunnen 3 während dieser Arbeiten wieder in Betreib gehen kann. 

Unter Berücksichtigung der angeordneten Überwachungs- und Schutzmaßnahmen und der 

für das planfestgestellte Vorhaben sprechenden öffentlichen Belange (vgl. C III 1) konnte die 

Befreiung von dem Verbot der Errichtung von baulichen Anlagen und Straßen sowie dem 

Verbot der Herstellung von Bohrungen und Erdaufschlüssen in der Wasserschutzzone II 

erteilt werden. Denn durch die angeordneten Nebenbestimmungen wird das Risiko einer 

Verunreinigung des Grundwassers oder einer Beeinflussung der Fördermenge des Brunnen 
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3 soweit wie möglich reduziert. Eine Beeinträchtigung der Trinkwasserversorgung über den 

Brunnen 3 kann weitestgehend ausgeschlossen werden.  Das Aufbringen von auslaug- oder 

auswaschbare Materialien in Form von Asphalt u. ä. für den Fahrbahnbelag innerhalb der 

Wasserschutzzone II konnte zugelassen werden. Unter Berücksichtigung der mit diesem 

Planfeststellungsbeschluss unter A V 4.3.1 Nr. 1, A V 4.3.2 und A V 4.3.4 verfügten Neben-

bestimmungen, insbesondere die einzuhaltenden Vorgaben der RiStWag wird dem Grund-

wasserschutz ausreichend Rechnung getragen. Es werden alle nach dem Stand der Technik 

möglichen Vorkehrungen zur Gefahrenabwehr und zur Minimierung der Einwirkungen auf 

das Grundwasser getroffen.  

Eine Befreiung von den Verboten Bohrungen und Erdaufschlüsse herzustellen 

(vgl. § 4 Nr. 20 der Verordnung des Regierungspräsidiums Kassel zur Festsetzung von 

Wasserschutzgebieten für die Trinkwassergewinnungsanlagen �Brunnen 3, 10, 13, 14 und 

17� der Stadt Sontra) sowie auslaug- oder auswaschbare Materialien für den Straßenbau zu 

verwenden (vgl. § 4 Nr. 24 der Verordnung des Regierungspräsidiums Kassel zur Festset-

zung von Wasserschutzgebieten für die Trinkwassergewinnungsanlagen �Brunnen 3, 10, 13, 

14 und 17� der Stadt Sontra) konnte für die Baumaßnahmen innerhalb der Wasserschutzzo-

ne III des Brunnens 3 ebenfalls erteilt werden. Das aus Gründen des Allgemeinwohls ge-

rechtfertigte Vorhaben muss aufgrund bestehender Zwangspunkte und Randbedingungen 

teilweise durch das Wasserschutzgebiet des Brunnens 3 geführt werden, der Eingriff in das 

Wasserschutzgebiet ist insoweit nicht vollständig vermeidbar. Die mit dem Vorhaben verfolg-

ten Planungsziele dienen dem Allgemeinwohl und überwiegen hier gegenüber dem Belang 

des Grundwasserschutzes. Denn innerhalb der Wasserschutzzone III ist aufgrund der größe-

ren Entfernung zur Förderstelle des Brunnens 3 und die Einhaltung der Vorgaben der 

RiStWag für die Baudurchführung (vgl. Nebenbestimmung A V 4.3.1 Nr. 1) das Risiko einer 

Verunreinigung des Trinkwassers deutlich herabgesetzt. Mögliche Auswirkungen auf das 

Grundwasser durch die innerhalb der Wasserschutzzone III im Auenbereich unterhalb der 

Talbrücke Riedmühle stattfindenden Arbeiten zur Herstellung von Bohrpfählen für die Fun-

damente der weiteren Brückenpfeiler werden zudem durch die unter A V 4.3.2 angeordnete 

Überwachung miterfasst, da das für die Endbeprobung maßgebliche Bauende von der Plan-

feststellungsbehörde so definiert wurde, dass hierfür die Fertigstellung der genannten Arbei-

ten in Bezug auf die volle Länge der Talbrücke stattgefunden haben muss (vgl. A V 4.3.2 

Nr. 1).  
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Der Eintritt weiterer Verbotstatbestände ist aufgrund der Anordnung der Planfeststellungsbe-

hörde für Baumaßnahmen in Wasserschutzgebieten (vgl. Nebenbestimmungen A V 4.3.1) 

nicht zu erwarten, so dass weitere Befreiungen nicht erforderlich waren. 

9.4.1.2 Ersatzwasserbeschaffung für die Stadtteile Wölfterode und Blankebach der 

Stadt Sontra aufgrund der Stilllegung des Brunnens 10 

Eine Befreiung von den Verboten der Verordnung des Regierungspräsidiums Kassel zur 

Festsetzung von Wasserschutzgebieten für die Trinkwassergewinnungsanlagen �Brunnen 3, 

10, 13, 14 und 17� der Stadt Sontra hinsichtlich des Baus der Trasse der A 44 VKE 50 inner-

halb der Wasserschutzzonen II und III des Brunnens 10 konnte unter Abwägung der für das 

Vorhaben sprechenden Gründe des Allgemeinwohls gegenüber dem Belang des Grundwas-

serschutzes und der Trinkwasserversorgung nicht erteilt werden. Die Planfeststellungsbe-

hörde hat daher auf Grundlage eines von der Vorhabenträgerin geplanten und mit den zu-

ständigen Fachbehörden und der betroffenen Stadt Sontra abgestimmten Konzeptes zur 

Ersatzwasserbeschaffung angeordnet, dass vor Beginn der Baumaßnahmen innerhalb der 

Wasserschutzzonen des Brunnens 10 dieser Brunnen vom Trinkwasserversorgungsnetz der 

Stadtteile Wölfterode und Blankenbach abzutrennen ist. Infolge dieser Abtrennung des 

Brunnens 10 vom Trinkwasserversorgungsnetz wird die obere Wasserbehörde beim Regie-

rungspräsidium Kassel die Wasserschutzzonen des Brunnens 10 von Amts wegen aufhe-

ben, so dass die Verbote der Verordnung des Regierungspräsidiums Kassel zur Festsetzung 

von Wasserschutzgebieten für die Trinkwassergewinnungsanlagen �Brunnen 3, 10, 13, 14 

und 17� dem Vorhaben nicht mehr entgegenstehen. 

Der Brunnen 10 befindet sich, genau wie der Brunnen 3, in einer Entfernung von rund 200 m 

zur Trasse der A 44 VKE 50. Die Trasse der VKE 50 durchquert die Wasserschutzzone II 

des Brunnens 10 auf einer Strecke von rund 350 m (vgl. planfestgestellte Unterlage 7, 

Blatt 12). Im Bereich der Wasserschutzzone II stellt sich die hydrogeologische Situation so 

dar, dass die Trasse nahezu direkt auf einer Schicht aus gut durchlässigem Sandstein liegt, 

welche in diesem Bereich den Grundwasserleiter bildet, der den Brunnen 10 speist. Diese 

Bodenschicht fällt direkt zum Brunnen 10 hin ein. Aufgrund einer Störungszone, die den 

Brunnen in etwa 63 m Teufe quert und in Trassennähe die Erdoberfläche erreicht, wird die in 

diesem Bereich ohnehin sehr gute Durchlässigkeit zusätzlich erhöht wird, so dass hier von 

erhöhten Fließgeschwindigkeiten des Grundwassers auszugehen ist (vgl. Anhang zur E-Mail 

der Vorhabenträgerin vom 30.06.2011, Stellungnahme des HLUG vom 14.05.1998, S. 2). 
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Aufgrund dieser geologischen Gegebenheiten und der damit verbundenen Risiken für das 

Grundwasser im Bereich des Brunnens 3 kann nach Auffassung des HLUG (vgl. Stellung-

nahme des HLUG im Anhörungsverfahren vom 31.08.2012, S. 2; Anhang zur E-Mail der 

Vorhabenträgerin vom 30.06.2011, Stellungnahme des HLUG vom 14.05.1998, S. 2), der 

sich die Planfeststellungsbehörde anschließt, trotz der Dammlage der Trasse im Bereich der 

Wasserschutzzone II des Brunnens 10 eine Befreiung von den Verboten der Verordnung des 

Regierungspräsidiums Kassel zur Festsetzung von Wasserschutzgebieten für die Trinkwas-

sergewinnungsanlagen �Brunnen 3, 10, 13, 14 und 17� der Stadt Sontra, hier insbesondere 

dem Verbot des Neubaus von Straßen und der Verwendung von wassergefährdenden aus-

wasch- und auslaugbaren Materialien für den Straßenbau, nicht ausgesprochen werden. 

Die Vorhabenträgerin hat daher bereits vor Einleitung des Planfeststellungsverfahrens mit 

den zuständigen Fachbehörden und der betroffenen Stadt Sontra (vgl. Anhang zur E-Mail 

der Vorhabenträgerin vom 22.11.2012, Protokoll der Sitzung des Magistrats der Stadt Sontra 

vom 19.04.2010) ein Konzept zur Ersatzwasserbeschaffung abgestimmt, mit dem Ziel, die 

Trinkwassergewinnung über den Brunnen 10 einzustellen und die Trinkwasserschutzzonen 

des Brunnens 10 aufheben zu können. Im Gegenzug soll die Trinkwasserversorgung der 

Stadtteile Wölfterode und Blankenbach über den Brunnen 3 der Stadt Sontra erfolgen (vgl. 

planfestgestellte Unterlage 1, S. 89). 

Die Planfeststellungsbehörde hat das von der Vorhabenträgerin dargestellte Konzept einer 

dauerhaften Ersatzwasserbeschaffung geprüft und ist unter Berücksichtigung der von ihr 

durchgeführten Sachverhaltsermittlungen zu dem Ergebnis gelangt, dass das dargestellte 

Konzept geeignet ist und eine verhältnismäßige Lösung darstellt, die Trinkwasserversorgung 

für die Stadtteile Wölfterode und Blankenbach dauerhaft sicherzustellen. 

Der Brunnen 3 ist geeignet, die Trinkwasserversorgung der Stadtteile Wölfterode und 

Blankenbach vollständig zu übernehmen. Die Stadt Sontra hat in den Jahren 2003 bis 2012 

über den Brunnen 10 durchschnittlich rund 12.600 m³ Wasser im Jahr gefördert (vgl. Aufklä-

rungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 29.05.2013, beantwortet mit E-Mail der Stadt 

Sontra vom 31.05.2013). Die für den Brunnen 3 bewilligte Fördermenge von 300 m³/d und 

109.500 m³/a (vgl. Stellungnahme der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium 

Kassel im Anhörungsverfahren vom 17.10.2012, S. 3) ist ausreichend, um diese Wasser-

menge zukünftig zu erzielen. Der Nachweis der Eignung des am Brunnen 3 geförderten 

Wassers zur Verwendung als Trinkwasser, der von der oberen Wasserbehörde beim Regie-
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rungspräsidium Kassel aufgrund des unregelmäßigen Betriebs des Brunnens 3 in der Ver-

gangenheit vorab gefordert wurde (vgl. Stellungnahme der oberen Wasserbehörde beim 

Regierungspräsidium Kassel im Anhörungsverfahren vom 17.10.2012, S. 2), liegt der Plan-

feststellungsbehörde vor (vgl. Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 

29.05.2013, beantwortet mit E-Mail der Stadt Sontra vom 02.08.2013) und wurde von der 

zuständigen Fachbehörde beim Werra-Meißner-Kreis bestätigt (vgl. E-Mail des Werra-

Meißner-Kreises vom 02.08.2013).  

Der Brunnen 3 ist über Leitungen an den Brunnen 10 und über diesen an den Hochbehälter, 

über den die Stadtteile Wölfterode und Blankenbach mit Trinkwasser versorgt werden, ange-

schlossen, so dass die Trinkwasserversorgung ohne die Verlegung neuer Leitungen im Erd-

reich jederzeit durch den Brunnen 3 erfolgen kann. Die Planfeststellungsbehörde hat daher 

durch Nebenbestimmung angeordnet, dass die Leitung des Brunnens 10 zum Hochbehälter 

und die Leitung vom Brunnen 3 zum Brunnen 10 außerhalb des auf dem Flurstück 45/2 be-

findlichen Brunnengebäudes (vgl. planfestgestellte Unterlage 7, Blatt 12) an geeigneter Stel-

le auf der öffentlichen Wegeparzelle zu durchtrennen und an einer geeigneten Stelle so zu 

verbinden sind, dass ausschließlich der Brunnen 3 an den Hochbehälter und das Trinkwas-

serversorgungsnetz angeschlossen ist und der Brunnen 10 vollständig vom Trinkwasserver-

sorgungsnetz abgetrennt wird (vgl. E-Mail der Planfeststellungsbehörde vom 08.08.2013, 

Anlage U07-12 Lageplan 1-PÄ_Violett). Die Planfeststellungsbehörde hat letztendlich davon 

abgesehen, den genauen Ort der Durchtrennung der Leitung durch Violetteintrag in der plan-

festgestellten Unterlage 7, Blatt 12 festzulegen, sondern durch die Aufnahme der Anordnung 

in die Nebenbestimmungen A V 4.3.4 Nr. 2 der Vorhabenträgerin die Möglichkeit gelassen, 

nach Abstimmung mit der Stadt Sontra, vor Ort die Stelle auszuwählen, an die Durchtren-

nung mit dem geringsten technischen Aufwand erfolgen kann. Insoweit war die Festlegung 

des Ortes der Durchtrennung auf die zum Brunnenhaus des Brunnens 10 verlaufende öffent-

liche Wegeparzelle ausreichend. Sobald die Abtrennung des Brunnens 10 vom Trinkwasser-

versorgungsnetz erfolgte, hat die Vorhabenträgerin dies der oberen Wasserbehörde beim 

Regierungspräsidium Kassel anzuzeigen (vgl. Nebenbestimmung A V 4.3.4 Nr. 2). Eine voll-

ständige Beseitigung der Brunnenanlage konnte die Planfeststellungsbehörde aufgrund der 

eigentumsrechtlich geschützten Rechtsposition der Stadt Sontra an dem Brunnen und der 

nach wie vor bestehenden Erlaubnis zur Förderung von Grundwasser nicht anordnen. Es 

steht der Stadt Sontra somit weiterhin frei, den Brunnen 10 für andere Zwecke, z. B. als 

Feuerlöschbrunnen, zu verwenden.  
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Nach Vorliegen der Anzeige der Vorhabenträgerin, dass die Abtrennung des Brunnens 10 

vom Trinkwasserversorgungsnetz erfolgt ist, wird die zuständige obere Wasserbehörde beim 

Regierungspräsidium Kassel die Wasserschutzzonen des Brunnens 10 von Amts wegen 

aufheben, da ab diesem Zeitpunkt das Wohl der Allgemeinheit gemäß § 51 Abs. 1 WHG die 

Aufrechterhaltung der Wasserschutzzone nicht mehr erfordert, so dass anschließend der 

Bau der A 44 VKE 50 in diesem Bereich begonnen werden kann.  

Die Verwendung des Brunnens 3 für die Trinkwasserversorgung für Wölfterode und 

Blankenbach ist davon abhängig, dass im Zuge der Errichtung der Talbrücke Riedmühle 

keine Verunreinigungen des Grundwassers eintreten, die die Nutzung des am Brunnen 3 

geförderten Wassers als Trinkwasser ausschließen. Aufgrund der während der Bauphase 

nicht vollständig auszuschließenden temporären Veränderungen der Grundwasserqualität in 

Bezug auf die Erhöhung des pH-Wertes und der elektrischen Leitfähigkeit durch Zementein-

trag (siehe C III 9.4.1.1) und wegen der besonderen Bedeutung des Belangs der sicherne 

Trinkwasserversorgung hat die Planfeststellungsbehörde durch Nebenbestimmungen ange-

ordnet, dass die Umstellung der Trinkwasserversorgung der Stadtteile Wölfterode und 

Blankenbach von dem Brunnen 10 auf den Brunnen 3 erst vorgenommen werden darf, wenn 

die Bauarbeiten an der Talbrücke Riedmühle abgeschlossen sind und durch die zuständige 

Fachbehörde des Werra-Meißner-Kreises � dem Fachbereich 5 Gesundheit, Verbraucher-

schutz und Veterinärwesen � nach einem Pumpversuch und einer Vollanalyse des Wassers 

bestätigt wurde, dass dieses für die Trinkwasserversorgung verwandt werden kann (vgl. Ne-

benbestimmungen A V 4.3.4 Nr. 2 i. V. m. A V 4.3.2 Nr. 4). 

Die Planfeststellungsbehörde hat des Weiteren angeordnet (vgl. Nebenbestim-

mung A V 4.3.4 Nr. 1), dass Arbeiten zur Verbindung des Brunnens 3 mit dem Trinkwasser-

versorgungsnetz des Stadtteile Wölfterode und Blankenbach und die notwendige Anpassung 

der Lage der Leitung vom Brunnen 3 in Richtung des Brunnens 10 bzw. zum Hochbehälter 

im Bereich der Anschlussstelle Ulfen (vgl. Stellungnahme der Stadt Sontra im Anhörungsver-

fahren vom 04.10.2012, S. 1) parallel zu den Bauarbeiten an der Talbrücke Riedmühle 

durchgeführt werden sollen. Hierdurch wird gewährleistet, dass die notwendigen Arbeiten zur 

Umstellung der Trinkwasserversorgung der Stadtteile Wölfterode und Blankenbach auf den 

Brunnen 3 zu einem Zeitpunkt vorgenommen werden, an dem der Brunnen 3 aufgrund der 

laufenden Bauarbeiten an der Talbrücke Riedmühle im Auenbereich ohnehin nicht ohne Ri-

siken für die Trinkwasserversorgung genutzt werden kann. Gleichzeitig werden hierdurch die 

zeitlichen Verzögerungen für den Bauablauf im hinteren Streckenabschnitt aufgrund der 
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notwendigen Vorarbeiten im Zusammenhang mit der Ersatzwasserbeschaffung möglichst 

gering gehalten. Soweit die Stadt Sontra vorgebracht hat, dass zur Sicherstellung der Beför-

derung des Wassers vom Brunnen 3 zum Hochbehälter eine Erhöhung der Leistung der 

Pumpstation beim Brunnen 3 erforderlich ist (vgl. Stellungnahme der Stadt Sontra vom 

14.08.2013), hat die Planfeststellungsbehörde durch Nebenbestimmung gemäß § 74 Abs. 2 

Satz 2 HVwVfG angeordnet, dass die Vorhabenträgerin die Pumpleistung des Brunnens 3 

für die spätere Trinkwasserversorgung in Abstimmung mit der Stadt Sontra zu überprüfen 

und die für eine ordnungsgemäße Trinkwasserversorgung der Stadtteile Wölfterode und 

Blankenbach der Stadt Sontra gegebenenfalls erforderlichen technischen Einrichtungen, 

insbesondere Pumpen, auf ihre Kosten einmalig neu einzubauen oder einmalig zu erneuern 

hat (vgl. Nebenbestimmung A V 4.3.4 Nr. 1). 

Durch die von der Planfeststellungsbehörde unter A V 4.3.2 bis 4.3.4 angeordneten Neben-

bestimmungen wird sichergestellt, dass die Wasserschutzzone des Brunnens 10 von der 

oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel von Amts wegen aufgehoben 

wird und gleichzeitig die Trinkwasserversorgung für die Stadtteile Wölfterode und 

Blankenbach gesichert ist.  

9.4.1.3 Landschaftspflegerische Maßnahmen im Wasserschutzgebiet 

Der Umsetzung der planfestgestellten landschaftspflegerischer Maßnahmen stehen die Ver-

bote der Verordnung des Regierungspräsidiums Kassel zur Festsetzung von Wasserschutz-

gebieten für die Trinkwassergewinnungsanlagen �Brunnen 3, 10, 13, 14 und 17� der Stadt 

Sontra nicht entgegen. Soweit die obere Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel 

Bedenken gegen die Umsetzung der Maßnahmen zur Gewässerrenaturierung B14 und B16 

innerhalb der Wasserschutzzone vorgebracht hat (vgl. Stellungnahme der oberen Wasser-

behörde beim Regierungspräsidium Kassel im Anhörungsverfahren vom 17.10.2012, S. 

17 f.), hat die Vorhabenträgerin diesen dadurch Rechnung getragen, dass sie im Zuge der 

1. Planänderung die Maßnahmen dahingehend abgeändert wurden, dass innerhalb der 

Wasserschutzzone II keine Eingriffe in die Gewässersohle erfolgen werden und Änderungen 

der Uferböschungen nur außerhalb der Wasserschutzzone vorgenommen werden (vgl. plan-

festgestellte Unterlage 12.0, Anhang 2, Maßnahmenblätter B14 und B16). Das Verbot des 

§ 5 Satz 2 Nr. 18 der Verordnung des Regierungspräsidiums Kassel zur Festsetzung von 

Wasserschutzgebieten für die Trinkwassergewinnungsanlagen �Brunnen 3, 10, 13, 14 und 

17� der Stadt Sontra, welches das Herstellen oder wesentliche Umgestalten von oberirdi-



Planfeststellungsbeschluss - 419 - C Begründung 

A 44, VKE 50  III Materielles Recht 

  9 Wasserwirtschaft 

schen Gewässern innerhalb der Wasserschutzzone II untersagt, somit durch die planfestge-

stellten Maßnahmen nicht verletzt.  

Den Bedenken der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel hinsichtlich 

einer temporären Erhöhung des Nährstoffeintrages in das Grundwasser im Zuge der Umset-

zung der Aufforstungsmaßnahme L20 (vgl. Stellungnahme der oberen Wasserbehörde beim 

Regierungspräsidium Kassel im Anhörungsverfahren vom 17.10.2012, S. 17 f.), hat die Vor-

habenträgerin dadurch Rechnung getragen, dass die Maßnahmenplanung im Zuge der 

1. Planänderung dahingehend abgeändert wurde, dass innerhalb der Wasserschutzzone II 

vor Maßnahmendurchführung eine dreijährige Nutzung bzw. Pflegenutzung ohne Düngung 

zur Aushagerung vorgesehen wurde (vgl. planfestgestellte Unterlage 12.0, Anhang 2, Maß-

nahmenblatt L20). Verbotstatbestände der Verordnung des Regierungspräsidiums Kassel 

zur Festsetzung von Wasserschutzgebieten für die Trinkwassergewinnungsanlagen �Brun-

nen 3, 10, 13, 14 und 17� der Stadt Sontra werden durch die Maßnahme nicht erfüllt. Darü-

ber hinausgehende Anordnungen der Planfeststellungsbehörde waren nicht erforderlich. 

Zwar kann die Aufforstung auf zuvor landwirtschaftlich genutzten Flächen dazu führen, dass 

nach dem Ausbleiben der landwirtschaftlichen Nutzung ein erhöhter Nährstoffeintrag durch 

Auswaschungen in Folge von Niederschlagsereignissen in das Grundwasser erfolgt. Die 

Anordnung von Bodenbeprobungen sind aus Sicht der Planfeststellungsbehörde jedoch nicht 

erforderlich, da mit einer zurückgehenden bzw. ausbleibenden Düngung und der in Folge der 

Aufforstung ausbleibenden landwirtschaftlichen Nutzung im Vergleich zur bisherigen Nut-

zung eine Auswaschung langfristig abnehmen wird (vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin 

auf die Stellungnahme der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel im 

Anhörungsverfahren vom 17.10.2012, S. 18). Die Nährstoffeinträge im Wasserschutzgebiet 

werden sich daher langfristig durch die Umsetzung der Maßnahme L20 verringern. 

9.4.2 Schutz privater Trinkwasserquellen 

9.4.2.1 Trinkwasserquelle Aussiedlerhof Sontra 

Zum Schutz der eigenen Trinkwasserquelle auf dem Grundstück des Aussiedlerhofes in 

Sontra wurden unter A V 4.4 Maßnahmen zur Beweissicherung und Schutzmaßnahmen an-

geordnet. 

Der Eigentümer und der Pächter des Aussiedlerhofes nördlich von Sontra haben einge-

wandt, dass eine auf dem Grundstück befindliche, private Trinkwasserquelle durch den Bau 
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des Tunnels Holstein beeinträchtigt würde (vgl. Einwendung des P_24 im Anhörungsverfah-

ren vom 25.09.2012, S. 2 sowie der P_9 im Anhörungsverfahren vom 26.09.2012, S. 2; 

vgl. C III 9.2.2.1). Die Sachverhaltsermittlungen der Planfeststellungsbehörde hinsichtlich 

dieser Quelle haben ergeben, dass auf dem Gelände des Aussiedlerhofes zwei Quellen vor-

handen sind. Eine Quelle befindet sich nordwestlich der Hofgebäude und speist einen in un-

mittelbarer Nähe zur Quelle gelegenen Feuerlöschteich. Für die Wassergewinnung aus die-

ser Quelle zur Speisung eines Feuerlöschteiches liegt eine wasserrechtliche Erlaubnis vor, 

die im Wasserbuch eingetragen ist (vgl. Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 

20.06.2013, beantwortet mit E-Mail der Vorhabenträgerin vom 20.06.2013, Anhang 

�2012.10.25 Mail 01 [Anlage] von RP KS [�].pdf�). Eine weitere Quelle befindet sich nach 

den der Planfeststellungsbehörde vorliegenden Katasterplänen des Grundstückes (vgl. Auf-

klärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 15.07.2013, beantwortet mit Schreiben 

des Bevollmächtigten des P_24 vom 23.07.2013, Anlage) auf dem Flurstück 35, Flur 9, Ge-

markung Sontra. Gemäß Nachtragsbauschein Nr. 2 des Kreisausschusses des Kreises Ro-

tenburg vom 06.01.1971 (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 

15.07.2013, beantwortet mit Schreiben des Bevollmächtigten des P_24 vom 23.07.2013, 

Anlage) wurde dem damaligen Eigentümer des Grundstückes zusammen mit der Bauge-

nehmigung für die Errichtung des Aussiedlerhofes die Genehmigung erteilt, eine eigene 

Trinkwasserversorgungsanlage zu errichten. Eine wasserrechtliche Erlaubnis zur Förderung 

von Wasser aus der Quelle ist im Wasserbuch nicht eingetragen und den zuständigen Fach-

behörden nicht bekannt (vgl. Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 20.06.2013, 

beantwortet mit E-Mail der Vorhabenträgerin vom 20.06.2013, Anhänge �2012.10.16 Mail 02 

von RP KS [�], Aktenvermerk.pdf� und �2012.10.16 Mail 01 an RP KS [�].pdf�). Soweit der 

Bevollmächtigte des P_24 zwischenzeitlich darstellte, dass die Trinkwasserversorgung des 

Anwesen ebenfalls über die Quelle erfolgt, die den Feuerlöschteich speist (vgl. Aufklärungs-

schreiben der Planfeststellungsbehörde vom 31.07.2013, beantwortet mit Schreiben des 

Bevollmächtigten des P_24 vom 02.08.2013), widerspricht dies den von dem Bevollmächtig-

ten des P_24 zuvor selbst übersandten Unterlagen und den den Fachbehörden vorliegenden 

Informationen, so dass hier vom Vorliegen zweier Quellen auszugehen ist. Technische De-

tails zu der Trinkwasserquelle liegen der Planfeststellungsbehörde trotz mehrfacher Nach-

frage bei dem Bevollmächtigten des P_24 (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungs-

behörde vom 15.07. und 31.07.2013, beantwortet mit Schreiben des Bevollmächtigten des 

P_24 vom 23.07. und 02.08.2013) lediglich insoweit vor, dass das Schüttvermögen und das 

Ergebnis einer Wasseruntersuchung aus dem Jahr 2008 vom Bevollmächtigten des P_24 
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mitgeteilt wurden. Darüber hinaus ist aufgrund der Angaben des Bevollmächtigten des P_24 

bekannt, dass die Trinkwasserquelle nicht nur den landwirtschaftlichen Betrieb des Pächters 

P_9, sondern auch das auf dem Grundstück befindliche Wohnhaus mit Trinkwasser versorgt. 

Das Wohnhaus wird nach Angaben des Bevollmächtigten des P_24 von zwei Parteien mit 

insgesamt vier Personen bewohnt. Diese sind Mieter des Pächters des landwirtschaftlichen 

Betriebes (Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 15.07. und 31.07.2013, 

beantwortet mit Schreiben des Bevollmächtigten des P_24 vom 02.08.2013, S. 2). 

Die Vorhabenträgerin hat nachgewiesen, dass lediglich während der Bauphase des Tunnels 

Holstein eine Grundwasserabsenkung eintreten könnte, während nach Fertigstellung des 

Tunnels Holstein der Grundwasserspiegel wieder das vorherige Niveau erreichen wird. Ein 

vollständiges Versiegen der Quelle ist auch während der Bauphase nicht zu erwarten 

(vgl. C III 9.2.2.1). Durch die von der Planfeststellungsbehörde angeordnete temporäre Er-

satzwasserbeschaffung während der Bauphase (vgl. Nebenbestimmung A V 4.4 Nr. 1) wird 

sichergestellt, dass die Trinkwasserversorgung des Aussiedlerhofes auch während der Bau-

phase des Tunnel Holstein gewährleistet ist (vgl. C III 9.2.2.1). Die Vorhabenträgerin beab-

sichtigt, zur Versorgung der Betriebsräumlichkeiten am nördlichen Portal des Tunnels Hols-

tein eine Trinkwasserversorgungsleitung dauerhaft entlang der K 2 zu verlegen, die an das 

Trinkwasserversorgungsnetz der Stadt Sontra angeschlossen wird (vgl. Erwiderung der Vor-

habenträgerin vom 26.10.2012, S. 5 auf die Einwendung des P_24 im Anhörungsverfahren 

vom 25.09.2012). An diese Versorgungsleitung zum Tunnelportal, die seitens der Plan-

feststellungsbehörde durch Violetteintrag in den Lageplänen verbindlich festgelegt wurde 

(vgl. planfestgestellte Unterlage 7, Blatt 2), wird der ebenfalls an der K 2 gelegene Aussied-

lerhof während der Bauphase temporär angeschlossen (vgl. Nebenbestimmung A V 4.4 

Nr. 1). Da weder der Planfeststellungsbehörde noch den zuständigen Fachbehörden aktuel-

len Angaben zur Qualität des Wassers und seiner Eignung als Trinkwasser bezüglich der 

hofeigenen Trinkwasserquelle vorliegen, ist es erforderlich, vor Baubeginn die derzeitige 

Situation und Wasserqualität im Rahmen eines Beweissicherungsverfahrens festzustellen 

und mit dem Betreiber des Brunnens eine Nullbeprobung zur Feststellung des aktuellen Zu-

standes vorzunehmen. Durch das angeordnete Beweissicherungsverfahren 

(vgl. Nebenbestimmung A V 4.4) wird sichergestellt, dass nachteilige Auswirkungen auf die 

Wasserqualität der Quelle des Ausssiedlerhofes durch den Bau des Tunnels Holstein festge-

stellt werden können. Die abzuprüfenden Parameter sind vorher mit der zuständigen Fach-

behörde beim Werra-Meißner-Kreis abzustimmen und anschließend während der Bauzeit 
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des Tunnel Holstein regelmäßige Wasseranalysen vorzunehmen. Die regelmäßigen Kontrol-

len dienen dazu, mögliche Beeinflussungen der Wasserqualität infolge der Baumaßnahme 

zur Klärung der Kausalität zu dokumentieren und den einzelnen Bauschritten zuordnen zu 

können. Nach Fertigstellung der Tunnelabdichtung ist ein weiterer Eintrag von Stoffen in das 

Grundwasser liegenden Erdschichten nicht mehr zu erwarten. Aufgrund der Fließzeiten des 

Wassers zum Grundwasserspiegel sind jedoch noch nach Abschluss der Abdichtungsarbei-

ten Veränderungen des Grundwassers infolge der vorher ausgeführten Arbeitsschritte mög-

lich, so dass eine abschließende Beprobung des Wassers der Quelle erst einige Zeit nach 

Abschluss der Arbeiten an der Abdichtung des Tunnels erfolgen soll (vgl. Nebenbestimmung 

A V 4.4 Nr. 3). Hier sieht die Planfeststellungsbehörde Untersuchungen in einem Abstand 

von 3 Monaten als ausreichend an, um nachteilige Beeinträchtigungen infolge des Tunnel-

baus endgültig festzustellen.  

Sollte sich im Zuge des Beweissicherungsverfahrens herausstellen, dass die baubedingten 

Beeinträchtigungen infolge des Tunnelbaus entgegen der Annahme der Vorhabenträgerin 

aufgrund unvorhersehbarer Umstände zu einer dauerhaften Veränderung der Wasserqualität 

der Quelle führt, hat die Planfeststellungsbehörde angeordnet, dass die Vorhabenträgerin die 

temporäre Ersatzwasserbeschaffung zur Versorgung des Aussiedlerhofes in eine dauerhafte 

Verbindung zu dem Versorgungsnetz der Stadt Sontra auszubauen hat. Weitergehende 

Schutzanordnungen seitens der Planfeststellungsbehörde, insbesondere die Anordnung von 

Entschädigungszahlungen für eventuelle Qualitätsunterschiede des Trinkwassers der Er-

satzwasserbeschaffung gegenüber der Qualität des Wassers der Quelle oder für die gege-

benenfalls im Falle einer dauerhaften Versorgung des Aussiedlerhofes über das Trinkwas-

serversorgungsnetz der Stadt Sontra anfallenden Wassergebühren, waren nicht geboten. 

Vielmehr hätten der Eigentümer des Aussiedlerhofes bzw. sein Pächter und dessen Mieter 

die im Falle des Eintritts der Nebenbestimmung A V 4.4 Nr. 3 Abs. 2 anfallenden Wasserge-

bühren selbst zu entrichten. Eine Entschädigungsregelung war nicht anzuordnen, da für die 

Trinkwasserquelle keine Erlaubnis vorliegt und auch kein Priviligierungstatbestand gemäß 

§ 46 Abs. 1 WHG erfüllt ist. Der Aussiedlerhof hätte daher bereits zum heutigen Zeitpunkt an 

die Trinkwasserversorgung der Stadt Sontra angeschlossen werden müssen, wodurch Was-

sergebühren an die Stadt Sontra in jedem Fall zu entrichten gewesen wären. Soweit sich der 

Eigentümer zu einem früheren Zeitpunkt auf eine Erlaubnisfreiheit gemäß § 46 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 1 WHG hätte berufen können, ist dies zumindest aktuell nicht mehr gegeben, da der 

Priviligierungstatbestand der Nutzung von Wasser für den landwirtschaftlichen Hofbetreib 
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voraussetzt, dass die Nutzung des Wassers vollständig durch den landwirtschaftlichen Be-

trieb und die auf dem Hof lebenden betriebszugehörigen Personen erfolgt. Dies ist bei dem 

Aussiedlerhof nach Angaben des P_24 nicht mehr der Fall, da das Wohngebäude des Hofes 

inzwischen vollständig privat an Dritte vermietet ist. Daher war im Rahmen des Planfeststel-

lungsbeschlusses lediglich eine Anordnung dafür zu treffen, dass die Trinkwasserversorgung 

aufrechterhalten bleibt. Zukünftig anfallende Wasserkosten hätte der Eigentümer des Aus-

siedlerhofes gegebenenfalls selber zu tragen. 

9.4.2.2 Trinkwasserquelle Aussiedlerhof Erdmannshain und Riedmühle 

Die Anordnung von Schutzmaßnahmen hinsichtlich der Trinkwasserquelle auf dem Grund-

stück des Aussiedlerhofes Erdmannhain war nicht erforderlich. Soweit die Vorhabenträgerin 

dennoch im Anhörungsverfahren eine Beweissicherung zugesagt hat, hat die Planfeststel-

lungsbehörde diese für verbindlich erklärt und eine mögliche Vorgehensweise für ein solches 

Verfahren vorgeschlagen.  

Der Eigentümer des Aussiedlerhofes in Erdmannhain hatte im Rahmen des Anhörungsver-

fahrens eingewandt, dass durch die Bauarbeiten an den Einschnittsbereichen von Bau-km 

55+300 bis 55+600 und von Bau-km 55+750 bis 56+000 eine Beeinträchtigung seiner Trink-

wasserquelle erfolgen könnte. Er hat daher ein Verfahren zur Beweissicherung gefordert 

(vgl. Einwendung der P_20 im Anhörungsverfahren vom 26.09.2012, S. 2), welches die Vor-

habenträgerin zugesagt hat (vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 26.10.2012 auf die 

Einwendung der P_20 im Anhörungsverfahren vom 26.09.2012, S. 5). 

Im Zuge der Sachverhaltsaufklärung hat die Vorhabenträgerin die möglichen Auswirkungen 

der Baumaßnahmen in den Einschnittsbereichen näher untersucht und nachvollziehbar dar-

gelegt, dass eine Beeinträchtigung der Trinkwasserquelle aufgrund der Topografie und der 

großen Entfernung der Trasse zu der Quelle weder während der Bauphase noch im späteren 

Betrieb zu erwarten sei (vgl. C III 9.2.2.4). Die Anordnung von Schutzmaßnahmen oder Ent-

schädigungen durch die Planfeststellungsbehörde waren nicht erforderlich. Ein Beweissiche-

rungsverfahren zur Überprüfung der Wasserqualität der Quelle vor, während, nach der Bau-

maßnahme, wie es von der Vorhabenträgerin in ihrer Erwiderung gegenüber den 

Einwendern P_20 zugesagt wurde (vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 26.10.2012 

auf die Einwendung der P_20 im Anhörungsverfahren vom 26.09.2012, S. 5), ist aus Sicht 

der Planfeststellungsbehörde ebenfalls nicht erforderlich. Die Planfeststellungsbehörde sieht 

die Vorhabenträgerin jedoch aufgrund ihrer ausdrücklichen schriftlichen Zusage gegenüber 



Planfeststellungsbeschluss - 424 - C Begründung 

A 44, VKE 50  III Materielles Recht 

  9 Wasserwirtschaft 

den Einwendern P_20 als gebunden an, weshalb die Zusage der Vorhabenträgerin unter 

A VI Nr. 1 für verbindlich erklärt wurde. Die Planfeststellungsbehörde hat dabei Vorschläge 

für eine effektive Gestaltung eines solchen Beweissicherungsverfahrens in den Planfeststel-

lungsbeschluss übernommen (vgl. A VI Nr. 1). 

Die Anordnung von Schutzmaßnahmen zur Sicherung der privaten Trinkwasserquelle der 

Riedmühle sind ebenfalls nicht erforderlich. Der Einwender P_60_PÄ1 hat gerügt, dass 

durch die von der Vorhabenträgerin vorgesehenen Baumaßnahmen und landschaftspflegeri-

schen Maßnahmen seine private Trinkwasserquelle und die von dort zu seiner Hausanlage 

verlaufenden Leitungen gefährdet würden (vgl. Einwendung des P_60_PÄ1 zur 

1. Planänderung vom 08.06.2013). Die Vorhabenträgerin hat nachvollziehbar dargestellt, 

dass eine Beeinträchtigung der Trinkwasserquelle nicht zu erwarten ist (vgl. Erwiderung der 

Vorhabenträgerin vom 18.06.2013 auf die Einwendung des P_60_PÄ1 vom 08.06.2013). Die 

Gefährdung der Leitung im Bereich der landschaftspflegerischen Maßnahmen und der Bau-

straße ist nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde unwahrscheinlich, die Vorhaben-

trägerin hat jedoch angekündigt, während der Bauphase vorsorglich Sicherungsmaßnahmen 

an den Wasserleitungen vorzunehmen. Die Planfeststellungsbehörde hat daher die Durch-

führung von bauzeitlichen Sicherungsmaßnahmen an den Leitungen unter A V 8 Nr. 4 vor-

sorglich angeordnet.  

9.5 Wasserrechtliche Genehmigung der Errichtung oder Erweiterung baulicher Anla-

gen im Gewässer oder im Uferbereich 

Die Planfeststellung umfasst die erforderlichen Genehmigungen zur Errichtung oder Erweite-

rung von baulichen Anlagen im Gewässer gemäß §§ 17, 17c FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 

Satz 1 HVwVfG i. V. m. § 22, § 23 Abs. 4 und Abs. 5 HWG i. V. m. § 36 WHG und für die 

Errichtung und die Erweiterung einer baulichen Anlage einschließlich Mauern und Wällen 

sowie ähnlicher Anlagen quer zur Fließrichtung des Wassers oder des Erhöhens oder Vertie-

fens der Erdoberfläche in Gewässerrandstreifen gemäß §§ 17, 17c FStrG i. V. m. § 75 

Abs. 1 Satz 1 HVwVfG i. V. m. § 23 Abs. 4 und Abs. 5 HWG i. V. m. § 38 WHG. Die Belange 

der Wasserwirtschaft wurden nach Maßgabe der vorgenannten gesetzlichen Bestimmungen 

und unter Berücksichtigung der Stellungnahme der oberen Wasserbehörde sowie der fest-

gesetzten Nebenbestimmungen durch die Planung ausreichend gewahrt. 

Gemäß §§ 22 und 23 Abs. 4 Satz 1 HWG bedürfen die Errichtung oder Erweiterung bauli-

cher Anlagen im Gewässer einschließlich des Bereichs bis zur Böschungsoberkante sowie 
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im Gewässerrandstreifen der Genehmigung. Darüber hinaus ist gemäß § 23 Abs. 4 Satz 1, 

2. Alt. HWG das Erhöhen und Vertiefen der Erdoberfläche im Gewässerrandstreifen geneh-

migungspflichtig. Für Maßnahmen im Gewässerrandstreifen gelten weiterhin die Verbotstat-

bestände des § 38 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 bis 4 WHG. Diese sind im Rahmen der Planfeststel-

lung zu beachten. Soweit überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Maßnah-

me erfordern oder das Verbot im Einzelfall zu einer unbilligen Härte führen würde, kann von 

dem Verbot eine Befreiung erteilt werden, § 38 Abs. 5 Satz 1 WHG. Die Breite des Gewäs-

serrandstreifens ist durch § 23 Abs. 1 Satz 1 HWG abweichend von § 38 Abs. 3 Satz 1 WHG 

auf 10 m festgesetzt. Das Land Hessen hat dabei von der Befugnis zur Regelung der Breite 

des Gewässerrandstreifens gemäß § 38 Abs. 3 Satz 3 WHG Gebrauch gemacht. 

Die Genehmigungen nach §§ 22, 23 Abs. 4 HWG dürfen nur erteilt werden, wenn das Vor-

haben im Einzelfall die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt 

und der Verlust von verloren gehendem Rückhalteraum zeitgleich ausgeglichen wird, den 

Wasserstand und den Abfluss bei Hochwasser nicht nachteilig verändert, den bestehenden 

Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt, hochwasserangepasst ausgeführt wird und die Ge-

wässereigenschaft nicht nachteilig beeinflusst oder wenn die nachteiligen Auswirkungen 

durch Auflagen oder Bedingungen ausgeglichen werden können.  

Die Planung sieht im Bereich innerhalb von Gewässern nach § 2 WHG, §§ 1 Abs. 2, 2 HWG 

einschließlich des Bereichs bis zur Böschungsoberkante die Errichtung folgender baulicher 

Anlagen in Gewässern vor: 

• Erneuerung eines Rahmendurchlasses im Bett des Lindenauer Wassers, 

• Erneuerung eines Durchlasses im Bett des Gerbachs.

Die in den jeweiligen Gewässerabschnitten des Lindenauer Wassers (vgl. planfestgestellte 

Unterlage 7, Blatt 6) und des Gerbach (vgl. planfestgestellte Unterlage 7, Blatt 13) bereits 

vorhandenen Durchlässe werden im Zuge der Baumaßnahmen durch neue Durchlässe er-

setzt (vgl. planfestgestellte Unterlage 15.1, Blatt 6 und 13; planfestgestellte Unterlage 15.2). 

Die Vorhabenträgerin hat dargelegt, dass bei der Planung der Durchlässe grundsätzlich eine 

Dimensionierung der Durchlässe gewählt, die zumindest den bisher vorhandenen Abfluss-

verhältnissen entspricht. Darüber hinaus wird die ökologische Durchgängigkeit der Gewässer 

unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten mit Hilfe von konstruktiven Maßnahmen 

sichergestellt (vgl. Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 28.06.2013, beantwor-
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tet mit E-Mail der Vorhabenträgerin vom 17.07.2013, S. 17). Unter Berücksichtigung dieser 

Planungsvorgaben erfolgt die Erneuerung des vorhandenen Durchlasses im Lindenauer 

Wasser unter Beibehaltung der gegenwärtigen Verhältnisse einschließlich der ökologischen 

Durchgängigkeit, so dass keine Veränderung in Bezug auf den Gewässerhaushalt und Öko-

logie zu erwarten ist. Die Ersetzung des vorhandenen Durchlasses im Gerbach erfolgt unter 

Beibehaltung des gegenwärtigen Querschnittes und der vorhandenen Gefälleverhältnisse 

(vgl. Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 28.06.2013, beantwortet mit E-Mail 

der Vorhabenträgerin vom 17.07.2013, S. 17/20). Es ist daher keine Veränderung in Bezug 

auf den Gewässerhaushalt und die Ökologie des Lindenauer Wasser und des Gerbach zu 

erwarten. Die Baumaßnahmen erfolgen hier zudem lediglich kleinräumig, sodass lediglich 

von einer unwesentlichen Veränderung des Lindenauer Wasser und des Gerbach in den 

betroffenen Gewässerabschnitten auszugehen ist. Damit ist ein Gewässerausbau und das 

Erfordernis einer Planfeststellung gemäß §§ 67 ff. WHG nicht gegeben ist.  

Innerhalb des 10 m breiten Gewässerrandstreifens werden nach Maßgabe der in den einzel-

nen Blättern der Unterlage 7 dargestellten Baumaßnahmen folgende baulichen Anlagen er-

richtet oder Erhöhungen oder Vertiefungen der Erdoberfläche vorgenommen: 

• die Errichtung von zwei Brückenpfeilern der Talbrücke Lindenau (BW 50-07) im Ge-

wässerrandstreifen des Lindenauer Wassers, 

• die Errichtung eines Wirtschaftsweges unterhalb der Talbrücke Lindenau (BW 50-07) 

im Gewässerrandstreifen des Lindenauer Wassers, 

• die Errichtung eines Wirtschaftsweges und von Durchlässen unterhalb der Talbrücke 

Kulmrich (BW 50-09) im Gewässerrandstreifen eines unbenannten Grabens am 

Kulmrich, 

• die Verlegung der K 9 im Anschlussbereich der B 400 und Neugestaltung des Kreis-

verkehrs der B 400/L 3248 im Gewässerrandstreifen der Blanke,  

• die Errichtung von Brückenpfeilern der Talbrücke Blankebach (BW 50-12) im Gewäs-

serrandstreifen der Blanke. 

Unter Berücksichtigung der Stellungnahmen der oberen Wasserbehörde und der festgesetz-

ten Nebenbestimmungen A V 4.1 und 4.2 steht für die Planfeststellungsbehörde fest, dass 
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durch die zuvor aufgeführten Bestandteile des Vorhabens Belange des Hochwasserschutzes 

nicht nachteilig beeinträchtigt werden. 

Soweit im Trassenverlauf die Errichtung weitere Durchlässe oder die anlagebedingte be-

reichsweise Verlegung von Gewässern vorgesehen ist, sind diese aufgrund des Umfangs 

der Veränderungen des Gewässers als Gewässerausbaumaßnahmen gemäß § 68 WHG 

planfestzustellen. Die Bestimmungen der §§ 22 und 23 Abs. 4 Satz 1 HWG werden daher 

gemäß § 23 Abs. 5 Satz 1 HWG im Rahmen der Entscheidung nach § 68 WHG berücksich-

tigt. 

9.6 Ausbau und Umgestaltung von Gewässern 

Die Herstellung, die Beseitigung und die wesentliche Umgestaltung von Gewässern oder 

ihrer Ufer (Gewässerausbau) in Folge der Umsetzung des Vorhaben konnten gemäß §§ 17, 

17c FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 S. 1 HVwVfG i. V. m. §§ 68 Abs. 1 WHG, 43 Abs. 1 HWG 

planfestgestellt werden (vgl. A III 3.4), da eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemein-

heit, insbesondere eine erhebliche und dauerhafte, nicht ausgleichbare Erhöhung der Hoch-

wasserrisiken oder eine Zerstörung natürlicher Rückhalteflächen, nicht zu erwarten ist und 

die sich aus anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften ergebenden Anforderungen gewahrt 

werden. 

Folgende Bestandteile des Vorhabens sind als Gewässerausbau gemäß § 67 Abs. 2 WHG 

zu klassifizieren: 

• bereichsweise Verlegung des Ameisenbach, 

• bereichsweise Verlegung des Gibsbach, 

• Herstellung eines Durchlasses DN1800 im Bett des Milchgrabens, 

• Herstellung eines Durchlasses DN1200 im Bett des Daxbaches, 

• bereichsweise Verlegung eines unbenannten Gewässers am Heydels-Berg, 

• bereichsweise Verlegung der Blanke unterhalb der Talbrücke Blankebach (BW 50-

12), unterhalb des neugestalteten Kreisverkehrs der B 400/L 3248 im Bereich der An-

schlussstelle Ulfen sowie im Bereich des Anschlusses der K 9 an die B 400, 



Planfeststellungsbeschluss - 428 - C Begründung 

A 44, VKE 50  III Materielles Recht 

  9 Wasserwirtschaft 

• bereichsweise Renaturierung der Ulfe, 

• bereichsweise Renaturierung der Blanke und 

• bereichsweise Verlegung des Gerbach entlang eines Wirtschaftsweges unterhalb der 

Unterführung BW 50-13, 

• und die Anlage von Tümpeln auf den Maßnahmenflächen S2, S3, S4, S6 und S7. 

9.6.1 Anlagebedingte bereichsweise Verlegung und Verrohrung von Gewässern 

Die Vorhabenträgerin beabsichtigt im Zuge der Baumaßnahmen vorhandene Gewässer be-

reichsweise zu verlegen oder durch Durchlässe zu führen, wo die Gewässer anlagebedingt 

überbaut werden. Diese Gewässerumgestaltungen konnte planfestgestellt werden, da sie zur 

Umsetzung des Vorhabens erforderlich sind und eine Beeinträchtigung des Wohls der All-

gemeinheit nicht zu erwarten ist. 

Die Vorhabenträgerin beabsichtigt, im Bett des Milchgrabens (vgl. planfestgestellte Unterla-

ge 7, Blatt 4.1) einen 24 m langen Durchlass mit dem Durchmesser DN1800 zu verlegen, um 

das Gewässer unter dem neu zu schaffenden Auffahrtsbereich der Zufahrt von der K 28 zur 

hindurch zu führen (vgl. planfestgestellte Unterlage 15.2, lfd. Nr. 4.1.VI.2). Der in einem Tal 

verlaufende Daxbach im Bereich des Südportals des Tunnel Dachsloch (BW 50-10) wird 

verrohrt und durch einen 75 m langen Durchlass DN1200 geführt, um durch Aufschüttung 

eines Damms den Zufahrtsbereich zum Tunnel gestalten zu können (vgl. planfestgestellte 

Unterlage 7, Blatt 8; Unterlage 15.2, lfd. Nr. 8.VI.5). 

Der Ameisenbach und ein unbenanntes Gewässers 3. Ordnung am Heydels-Berg liegen im 

Trassenbereich und werden daher im Zuge der Baumaßnahmen bereichsweise verlegt, um 

das Gewässer zu erhalten. Der Ameisenbach kreuzt nördlich des Standortes der PWC-

Anlage die Trasse der A 44 VKE 50 von Ost nach West und wird im Dammbereich auf rund 

135 m überbaut (vgl. planfestgestellte Unterlagen 7 und 15.1, Blatt 4; Unterlage 15.2, lfd. Nr. 

4.V.1). Das Gewässerbett wird als Graben zwischen dem Böschungsfuss der A 44 und dem 

angrenzenden Wirtschaftsweg neu angelegt und dann durch einen Rahmendurchlass mit 

einer lichten Weite von 1,90 m unter der Trasse hindurchgeführt (vgl. Aufklärungsmail der 

Planfeststellungsbehörde vom 28.06.2013, beantwortet mit E-Mail der Vorhabenträgerin vom 

17.07.2013, S. 15; planfestgestellte Unterlagen 7 und Unterlage 15.2, lfd. Nr. 4.V.1). Der 

Gibsbach wird unterhalb des Unterführungsbauwerks BW 50-05 auf einer Strecke von ca. 
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100 m geringfügig verlegt, um es an den benötigten Brückenpfeilern vorbeizuführen (vgl. 

planfestgestellte Unterlagen 7 und 15, Blatt 5; Unterlage 15.2, lfd. Nr. 5.V.1; vgl. Aufklä-

rungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 28.06.2013, beantwortet mit E-Mail der Vorha-

benträgerin vom 17.07.2013, S. 15/16). Im Bereich der Anschlussstelle Ulfen wird ein unbe-

nanntes Gewässer 3. Ordnung im Bereich der Trasse und der beiden Rampen vom Kreisel 

zur Richtungsfahrbahn Herleshausen auf rund 280 m verlegt und verrohrt um dieses von 

Süden kommend unter der Trasse und der Anschlussstelle hindurch nach Norden zu führen, 

wo es im Bereich der heutigen B 400 in die Blanke einmündet (vgl. planfestgestellte Unterla-

ge 7 und 15.1, Blatt 11; Unterlage 15.2, lfd. Nr. 11.V.1). Das Gewässer wird zunächst mittels 

eines Durchlasses DN2000 unter der Trasse und der Abfahrt von der Richtungsfahrbahn 

Herleshausen-Kassel zum Kreisel hindurchgeführt, im Bereich der Geländemodellierung 

zwischen den Rampen offen verlegt und anschließend unter der Rampe in einem Durchlass 

DN2000 geführt, um dann in sein offenliegendes Bett in Richtung Blanke geleitet zu werden, 

wo es kurz vor der Mündung mit einem Durchlass DN1500 unter einem Wirtschaftsweg 

hindurchgeführt wird (vgl. planfestgestellte Unterlage 7, Blatt 11). Der Gerbach wird unter 

dem neu zu schaffenden Bauwerk BW 50-13 hindurchgeführt und hierzu bereichsweise ver-

legt (vgl. planfestgestellte Unterlagen 7 und 15, Blatt 13; Unterlage 15.2, lfd. Nr. 13.VI.1). 

Die Blanke wird im Bereich der Anschlussstelle Ulfen an mehreren Stellen verlegt. In ihrem 

Verlauf von Südosten kommend ist zunächst die Verlegung unterhalb der Talbrücke Blanke-

bach (BW 50-12) auf einer Strecke von rund 60 m erforderlich, um das Gewässer um plan-

festgestellte Brückenpfeiler herumzuführen, die im Bereich des heutigen Gewässerbettes 

positioniert werden. Im weiteren Verlauf wird der im heutigen Kreuzungsbereich der B 400 

und  K 9 befindliche Durchlass durch einen unter dem neuen Kreisverkehr erforderlichen 

Durchlass mit einer Breite von 3,40 m und einer Länge von 55,00 m ersetzt (vgl. planfestge-

stellte Unterlage 7 und 15.1, Blatt 11; Unterlage 15.2, lfd. Nr. 11.VI.10). Schließlich wird die 

in diesem Bereich bisher offen verlaufende Blanke unterhalb des neuen Anschlusses der K 9 

an die bisherige B 400 auf 28 m verrohrt (vgl. planfestgestellte Unterlage 7 und 15.1, Blatt 

11; Unterlage 15.2, lfd. Nr. 11.VI.7). 

Die vorgesehenen wesentlichen Umgestaltungen der Gewässer sind aufgrund der Lage der 

Trasse und der Nebenanlagen in den entsprechenden Bereichen erforderlich, um das aus 

Gründen des Allgemeinwohls erforderliche Vorhaben umzusetzen. Die Vorhabenträgerin hat 

durch Vorlage von hydraulischen Berechnungen sowie durch entsprechende Erläuterungen 

nachvollziehbar dargelegt, dass die Verlegungen und Verrohrungen auf das unbedingt not-
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wendige Maß begrenzt wurden und die ökologische Durchgängigkeit der Gewässer unter 

Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten sichergestellt wird (vgl. Aufklärungsmail der 

Planfeststellungsbehörde vom 28.06.2013, beantwortet mit E-Mail der Vorhabenträgerin vom 

17.07.2013, S. 17 ff. und Anlage �2013.07.17 Anlagen 5 und 6 zum Aufklärungsschreiben 

Wasserrecht VKE 50.pdf�). Die geplanten Durchlässe sind ausreichend dimensioniert, durch 

die planfestgestellten Gewässerverlegungen werden die gegenwärtigen Gewässerquer-

schnitte und die Ablaufverhältnisse nicht verändert (vgl. planfestgestellte Unterlage 13.1, 

Anlagen 5 und 6; vgl. Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 28.06.2013, be-

antwortet mit E-Mail der Vorhabenträgerin vom 17.07.2013, S. 17 ff.). Eine nicht ausgleich-

bare Erhöhung der Hochwasserrisiken oder eine Zerstörung natürlicher Rückhalteflächen ist 

aufgrund dieser anlagebedingten Gewässerumgestaltungen nicht zu erwarten. 

9.6.2 Neuanlage und Umgestaltung von Gewässern im Zuge von LBP-Maßnahmen 

Die Vorhabenträgerin hat als Bestandteile des Konzeptes zur Kompensation von unvermeid-

baren Eingriffen in Natur und Landschaft vorgesehen, die Gewässer Ulfe (Maßnahme B14) 

und Blanke (Maßnahme B16) in Teilbereichen zu renaturieren und auf den Maßnahmenflä-

chen S2, S3, S4, S6 und S7 für Amphibien neue Gewässer in Form von Tümpeln anzulegen 

(vgl. planfestgestellte Unterlage 12.0, Anhang 2, Maßnahmenblätter B14, B16 und B17, S2, 

S3, S4, S6 und S7, Anlage 1d und 1e; planfestgestellte Unterlage 12.0, Anhang 9, Blatt 1 bis 

4; planfestgestellte Unterlage 12.2, Blatt 14, 14a, 16 und 16a und planfestgestellte Unterlage 

12.3, Blatt 2, 2a und 3). Hinsichtlich der Einzelheiten der geplanten Maßnahmen wird auf die 

Darstellung in den planfestgestellten Maßnahmenblättern B14, B16 und B17, S2, S3, S4, S6 

und S7 verwiesen. 

Die im Rahmen des Kompensationskonzeptes der Vorhabenträgerin vorgesehenen Verän-

derung und Renaturierungen von Fließgewässern sind zur Kompensation von Eingriffen in 

Natur und Landschaft und als Maßnahme zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Ver-

botstatbeständen (vgl. Unterlage 12.0, Anhang 2, Maßnahmenblatt B16) zwingend erforder-

lich (vgl. C III 4 und 6). Eine nicht ausgleichbare Erhöhung der Hochwasserrisiken oder eine 

Zerstörung natürlicher Rückhalteflächen ist durch die planfestgestellten landespflegerischen 

Maßnahmen aus Sicht der Planfeststellungsbehörde nicht zu erwarten. Durch die vorgese-

henen landespflegerischen Maßnahmen werden die Gewässer naturnah ausgestaltet, was 

den Zielen des Hochwasserschutzes nicht entgegensteht und zu einer Verbesserung des 
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ökologischen Zustandes und Potenzials der Gewässer führt. Daher konnten die Gewässer-

ausbauten gemäß § 68 WHG planfestgestellt werden. 

.  
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10  Bodenschutz/Altlasten 

Das planfestgestellte Vorhaben ist mit den Belangen des Bodenschutzes vereinbar. Auch 

Altlasten- oder Altlastenverdachtsflächen stehen dem Vorhaben nicht entgegen.  

10.1  Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden 

Soweit durch das Vorhaben Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden verursacht werden, 

stehen diese dem Vorhaben nicht entgegen.  

Das planfestgestellte Vorhaben der A 44 VKE 50 trägt den Belangen des Bodenschutzes 

hinreichend Rechnung und gewährleistet einen angemessenen Ausgleich zwischen dem 

Schutz der natürlichen Funktionen des Bodens als Lebensraum, Bestandteil des Naturhaus-

haltes und Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium (§ 2 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a bis c des 

Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlas-

ten [Bundes-Bodenschutzgesetz � BBodSchG] vom 17.03.1998 [BGBl. I S. 502], zuletzt ge-

ändert durch Gesetz vom 24.02.2012 [BGBl. I S. 212]) einerseits und der Nutzungsfunktion 

des Bodens als Standort für den Verkehr (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 Buchst. d BBodSchG) anderer-

seits. Insbesondere sind auch keine schädlichen Bodenveränderungen im Sinne des § 2 

Abs. 3 BBodSchG zu besorgen.  

Schädliche Bodenveränderungen sind Beeinträchtigungen der in § 2 Abs. 2 BBodSchG ge-

nannten Bodenfunktionen, die geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche 

Belästigungen für den Einzelnen oder die Allgemeinheit herbeizuführen. Aufgrund der unter-

schiedlichen, sich zum Teil entgegenstehenden Zielrichtungen der Funktionen des Bodens 

und deren Allgemeinwohlbezug ist bereits im Rahmen der Feststellung, ob eine schädliche 

Bodenveränderung vorliegt, eine wertende Betrachtung vorzunehmen, inwieweit diese Bo-

denveränderungen als schädlich im Sinne des BBodSchG anzusehen ist. Beeinträchtigun-

gen der natürlichen Bodenfunktion entstehen insbesondere durch anlagebedingte und be-

triebsbedingte Auswirkungen des Vorhabens. Demgegenüber wird mit dem Straßenbauvor-

haben von der dem Boden gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 Buchst. d BBodSchG zugeordneten Nut-

zungsfunktion als Standort für Verkehrseinrichtungen Gebrauch gemacht. Der Bau öffentli-

cher Straßen führt aber zwangsläufig zu Bodenveränderungen. Im Hinblick auf die zu erwar-

tenden Beeinträchtigungen der natürlichen Funktionen des Bodens kann auf die Darstellung 

zur Umweltverträglichkeitsprüfung unter C II sowie zur naturschutzrechtlichen Eingriffsge-

nehmigung unter C III 4 verwiesen werden. 
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Es ist nicht damit zu rechnen, dass durch das planfestgestellte Vorhaben Gefahren, erhebli-

che Nachteile oder erhebliche Belästigungen für den Einzelnen oder die Allgemeinheit infol-

ge von Beeinträchtigungen der in § 2 Abs. 2 BBodSchG genannten Bodenfunktionen herbei-

geführt werden (zur Altlastenverdachtsfläche siehe unten 1.2). Durch die Wahl des Quer-

schnittes SQ 27 wird die Versiegelung von Böden soweit wie möglich reduziert. Die mit der 

Versiegelung von Bodenflächen verbundenen negativen Auswirkungen auf den Oberflä-

chenwasserabfluss oder die Grundwasserneubildung werden durch die planfestgestellten 

Entwässerungseinrichtungen und Regenrückhaltebecken (vgl. C III 9) gemindert und durch 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen kompensiert. Erhöhte Schadstoffeinträge in den Boden 

werden weitestgehend in einem Korridor entlang der Trasse erfolgen (vgl. Ingenieurbüro 

Lohmeyer, Aktualisierung des Luftschadstoffgutachtens zum Neubau der A 44, VKE 50, AS 

Sontra bis Alberbergtunnel, und VKE 60, vom Alberbergtunnel bei Unhausen bis AD 

Wommen, 2010). Die vorhabenbedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Boden sind 

räumlich auf die Bereiche in unmittelbarer Nähe zur Trasse begrenzt und im Hinblick auf die 

Nutzungsfunktion des Bodens bei Verwirklichung eines Straßenvorhabens nicht vermeidbar. 

Die Planfeststellungsbehörde ist davon überzeugt, dass die mit dem planfestgestellten Vor-

haben notwendigerweise verbundenen Einwirkungen auf den Boden nicht zu schädlichen 

Bodenveränderungen gemäß § 2 Abs. 3 BBodSchG führen werden.  

Soweit beim Betrieb einer Straße eine grundsätzlich gegebene potenzielle Gefährdung des 

Bodens (und des Schutzgutes Wassers) durch Unfälle mit Gefahrgut- oder anderen Trans-

porten besteht, ist aus Sicht der Planfeststellungsbehörde gewährleistet, dass die Gefahr 

einer Ausbreitung unfallbedingter Kontaminationen und einer dauerhaften Schädigung des 

Bodens durch die üblicherweise praktizierten Sicherungsverfahren wie Abtrag und Aus-

tausch von Bodenmaterial beherrschbar ist und Schädigungen des Bodens beseitigt werden 

können. 

Dem darüber hinaus zu beachtenden Gebot der bestmöglichen Vermeidung von Beeinträch-

tigungen der natürlichen Funktionen des Boden gemäß § 1 Satz 3 BBodSchG wird durch die 

vorgenannten vorhabenimmanenten Maßnahmen und baulichen Gestaltungen ausreichend 

Rechnung getragen.  

10.2  Altlasten 

Bestehende Altlasten- oder Altlastenverdachtsflächen stehen der Zulassung des Vorhabens 

der A 44 VKE 50 nicht entgegen.  
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Im Untersuchungsraum der A 44 VKE 50 befinden sich vier Flächen, bei denen ein Altlasten-

verdacht besteht oder bestand (vgl. Stellungnahmen des Regierungspräsidiums Kassel, Dez. 

31.2, vom 19.10.2012, S. 3 sowie vom 19.06.2013, S. 2). Drei dieser Flächen (Nr. 

636.011.090-000.017, 636.011.090-001.155 und 636.011.070-000.020) sind von der Pla-

nung der A 44 VKE 50 nicht betroffen, also weder von der Trasse der A 44 VKE 50 selbst 

noch von der Maßnahmenplanung (vgl. Stellungnahme des Regierungspräsidiums Kassel, 

Dez. 31.2, vom 19.10.2012, S. 3). 

Nur die Fläche mit der Nr. 636.011.090-001.154 ist im Hinblick auf die frühere Standortmuni-

tionsniederlage, die Tontaubenwurfanlage, den Sportplatz und die Standortschießanlage der 

Bundeswehr von der Planung der A 44 VKE 50 betroffen (vgl. Stellungnahmen des Regie-

rungspräsidiums Kassel, Dez. 31.2, vom 19.10.2012, S. 3 sowie vom 19.06.2013, S. 2).  

Hinsichtlich der Flächen, wo sich die frühere Standortmunitionsniederlage und die Standort-

schießanlage befinden, bestehen aber keine Anhaltspunkte für schädliche Bodenverunreini-

gungen (vgl. Stellungnahme des Regierungspräsidiums Kassel, Dez. 31.2, vom 19.10.2012, 

S. 3, E-Mail des Regierungspräsidiums Kassel, Dez. 31.2, vom 17.04.2013 sowie Stellung-

nahme des Regierungspräsidiums Kassel, Dez. 31.2, vom 19.06.2013, S. 2).  

Im Hinblick auf die Fläche, wo sich die frühere Tontaubenwurfanlage befindet, können 

schädliche Bodenverunreinigungen zwar nicht ausgeschlossen werden (vgl. Stellungnahme 

des Regierungspräsidiums Kassel, Dez. 31.2, vom 19.10.2012, S. 3). Die auf dieser Altlas-

tenverdachtsfläche geplante Maßnahme H19A ist aber nicht mit einem Eingriff in den Boden 

verbunden (vgl. Stellungnahme der Vorhabenträgerin vom 29.07.2013). Daher waren von 

Seiten der Planfeststellungsbehörde keine besonderen Maßnahmen oder Vorkehrungen zur 

Vorsorge veranlasst.  

Im Hinblick auf die Fläche, wo sich die Aschenbahn des früheren Sportplatzes befindet, kön-

nen schädliche Bodenverunreinigungen nicht ausgeschlossen werden (vgl. Stellungnahme 

des Regierungspräsidiums Kassel, Dez. 31.2, vom 19.06.2013, S. 2). Auf dieser Fläche ist 

die Zwischenlagerung von bauzeitlichem Bodenaushub geplant. Insoweit war es ausrei-

chend, der Vorhabenträgerin unter A V 5 Vorgaben im Hinblick auf die Nutzung der Fläche 

für eine Zwischenlagerung aufzuerlegen, um an der Altlastenverdachtsfläche Eingriffe in den 

Boden zu vermeiden, es sei denn, die Obere Bodenschutzbehörde beim Regierungspräsidi-

um Kassel kann bis zum Beginn der Nutzung der Aschenbahnfläche den Altlastenverdacht 
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der Fläche verneinen (vgl. Stellungnahme des Regierungspräsidiums Kassel, Dez. 31.2, vom 

19.06.2013, S. 2). Da die Umsetzung der Nutzung der Fläche für eine Zwischenlagerung mit 

der vorgesehenen Auflage nicht mit einem Eingriff in den Boden verbunden ist, sind Auswir-

kungen auf die Verdachtsfläche nicht zu erwarten und besondere Vorkehrungen nicht erfor-

derlich. 
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11  Landesplanung/Raumordnung 

Das planfestgestellte Vorhaben entspricht unter Zulassung von Zielabweichungen den Erfor-

dernissen der Raumordnung und Landesplanung. 

11.1  Rechtlicher Maßstab 

Öffentliche Stellen haben bei ihren raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die Ziele 

der Raumordnung zu beachten sowie die Grundsätze und sonstige Erfordernisse der Raum-

ordnung in der Abwägung zu berücksichtigen (§ 4 Abs. 1 Satz 1 des Raumordnungsgeset-

zes (ROG) vom 22.12.2008 (BGBl. I S. 2986), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

31.07.2009 [BGBl. I S. 2585]).  

Gemäß § 5 Abs. 1 ROG gilt auch bei einer raumbedeutsamen Planung und Maßnahme einer 

öffentlichen Stelle, die im Auftrag des Bundes tätig ist, die Bindungswirkung der Ziele der 

Raumordnung nach § 4 Abs. 1 ROG, wenn die zuständige Stelle bei der Aufstellung der 

Raumordnungspläne beteiligt worden ist und nicht fristgemäß widersprochen hat. Vorliegend 

handelt Hessen Mobil � Straßen- und Verkehrsmanagement im Auftrag des Bundes. Bei der 

Aufstellung des Landesentwicklungs- und des Regionalplans ist Hessen Mobil � Straßen- 

und Verkehrsmanagement beteiligt worden, hat aber keinen Widerspruch erhoben. 

11.2  Landesentwicklungsplan Hessen 2000 

Die Vorgaben des Landesentwicklungsplans Hessen 2000, festgestellt durch Rechtsverord-

nung vom 13.12.2000 (GVBl. 2001 I S. 2) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

12.01.2003 (GVBl. I S. 62), zuletzt geändert durch Rechtsverordnung vom 27.06.2013 

(GVBl. I S. 479), sind beachtet worden. Das planfestgestellte Vorhaben entspricht den Zielen 

und Grundsätzen des Landesentwicklungsplans. 

Im Landesentwicklungsplan ist als Festlegung mit Zielqualität (Z) für den Straßenverkehr 

unter anderem die A 44 Kassel-Eisenach enthalten. In Kapitel 7.3.1 des Landesentwick-

lungsplans lautet die Zielfestlegung insoweit: 

�Zur Entlastung vom Durchgangsverkehr und zur infrastrukturellen Stärkung und Entwick-

lung Nord-, Mittel- und Osthessens sind die Autobahnlückenschlüsse  

A 44 Kassel-Eisenach 

[�]  
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mit Priorität zu realisieren und die hierzu notwendigen Planungsschritte zügig voranzu-

bringen.� 

Die Zielfestlegung bezieht sich danach auf eine zügige und prioritäre Planung und Realisie-

rung der A 44 Kassel-Eisenach, ohne die in der Plankarte zum Landesentwicklungsplan dar-

gestellte Trassenführung in die Zielfestlegung einzubeziehen. Daher ist es unschädlich, dass 

die in der Plankarte ausgewiesene Trassenführung nicht mit der planfestgestellten Trassen-

führung der A 44 VKE 50 übereinstimmt.  

11.3  Regionalplan Nordhessen 2009 

Für die Prüfung der Planfeststellungstrasse im Hinblick auf Ziele, Grundsätze und sonstige 

Erfordernisse der Raumordnung ist � abgesehen vom Landesentwicklungsplan Hessen 2000 

� der Regionalplan Nordhessen 2009 maßgeblich, der nach der Genehmigung der Hessi-

schen Landesregierung vom 11.01.2010 bekannt gemacht wurde (StAnz. Nr. 11 vom 

15.03.2010). Soweit von Zielen des Regionalplans Nordhessen abgewichen wird, konnten 

die Zielabweichungen gemäß §§ 17, 17c FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 Satz 1 HVwVfG i. V. m. 

§ 6 Abs. 2 ROG i. V. m. § 8 Abs. 3 des Hessischen Landesplanungsgesetzes (HLPG) vom 

12.12.2012 (GVBl. I S. 590) zugelassen werden. Im Übrigen wurden die Ziele beachtet. Die 

Grundsätze des Regionalplans Nordhessen wurden berücksichtigt.  

11.3.1  Zulassung der Zielabweichung hinsichtlich der Trassenführung 

Die Trassenführung der A 44 VKE 50 weicht von der Zielfestlegung des Regionalplans 

Nordhessen in Kapitel 5.1.3, Ziel 2 i. V. m. der Plankarte ab. 

Die A 44 wird in Kapitel 5.1.3, Ziel 2, Kategorie I, laufende Nr. 3), aufgeführt. Die Kategorie I 

des Zieles 2 ist wie folgt beschrieben: 

�Projekte der Kategorie I, die in der Karte als Trassierung dargestellt und in der nachste-

henden Tabelle aufgeführt sind, sind Ziele der Raumordnung und Landesplanung und 

haben die Wirkung von Vorranggebieten (§ 6 Abs. 3 Ziffer 1 HLPG). Sie sind von allen in 

§ 4 HLPG Genannten zu beachten. Planungen und Maßnahmen, die eine Realisierung 

des Vorhabens verhindern oder wesentlich erschweren würden, dürfen nicht vorgenom-

men werden. Trassen dieser Kategorie benötigen kein weiteres landesplanerisches Ver-

fahren. Dies berührt nicht die Notwendigkeit, in einem fachgesetzlichen Verfahren alle in 

diesem Rahmen bedeutsamen Belange zu berücksichtigen.� 
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Bestandteil des vorgenannten Ziels ist auch die im Ostblatt der Plankarte zum Regionalplan 

Nordhessen dargestellte Trassierung der A 44. Die zielförmige Trassendarstellung entspricht 

der Vorzugslinie des Raumordnungsverfahrens (Raumordnungslinie). Die Trassenführung 

der Planfeststellungstrasse hat sich im Vergleich dazu teilweise geändert (vgl. C III 3). Der 

Verlauf der Planfeststellungstrasse weicht also von der zielförmigen Trassendarstellung ab. 

Die Zielabweichung kann zugelassen werden, da sie auch unter raumordnerischen Ge-

sichtspunkten vertretbar ist und die Grundzüge der Planung nicht berührt werden, § 6 Abs. 2 

ROG. Unter den Grundzügen der Planung ist die Planungskonzeption zu verstehen, die die 

im Einzelnen aufgeführten Ziele trägt und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmt 

(BVerwG, Beschluss vom 15.07.2005 � 9 VR 43/04, Rdnr. 12). 

Nach der Begründung zu den Grundsätzen 1, 2 und 3 des Kapitels 5.1.3 des Regionalplans 

Nordhessen ist Ziel der A 44 neben einer Verbesserung der überregionalen Verbindungs-

strukturen auch die Entlastung der innerregionalen Verbindungen, insbesondere der B 7, der 

B 27 und der B 400 mit den bestehenden Ortsdurchfahrten. Außerdem ist eine weitgehende 

Bündelung der überregionalen Verkehre der A 44 mit dem bereits bestehenden untergeord-

neten Netz (z. B. B 7/A 44 und B 27/A 44) anzustreben, um Neubelastungen bebauter sowie 

bisher unbelasteter Räume � insbesondere bezogen auf Zerschneidungswirkungen, Lärm- 

und Schadstoffimmissionen � zu vermeiden. Weiterhin soll die Anbindung unter anderem der 

Stadt Sontra an die Verkehrsachse der A 44 erreicht werden, so dass weitere Ortsumgehun-

gen entbehrlich sind und somit der Raum keine zusätzliche straßenbauliche Belastung aus 

dem Bau von noch notwendigen Umgehungsstraßen erfährt. Diese Ziele werden mit der 

A 44 VKE 50 erreicht (vgl. C III 1), auch mit einer gegenüber der zielförmigen Trassen-

darstellung geringfügig abweichenden Trassenführung.  

Die Zielabweichung ist unter raumordnerischen Gesichtspunkten vertretbar. Die Änderung 

der Trassenführung war nicht so weitreichend, dass sie im Ergebnis zu einem neuen Vorha-

ben geführt hätte. Das Konzept blieb in seinen Grundzügen erhalten, das Vorhaben wurde 

nach Art, Größe, Gegenstand und Betriebsweise nicht durch ein anderes Vorhaben ersetzt. 

Auf einer Länge von rund 4,5 km wurde die Trasse um bis zu ca. 1,4 km verschoben (vgl. 

planfestgestellte Unterlage 1, S. 36). Die Trasse bis etwa zum Rübenberg sowie ab der Que-

rung der B 400 bzw. L 3248 liegt auf einer Länge von ca. 6,5 km auf derselben Linie wie der 

im Regionalplan zielförmig dargestellte Trassenverlauf. 
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11.3.2  Zulassung der Zielabweichung im Hinblick auf Vorranggebiete für Landwirt-

schaft 

Die Planfeststellungstrasse liegt in Vorranggebieten für Landwirtschaft. Diese Vorranggebie-

te sind nach Kapitel 4.6.1, Ziel 1, zielförmig festgelegt. 

Ziel 1 des Kapitels 4.6.1 lautet:  

�In den in der Karte festgelegten �Vorranggebieten für Landwirtschaft� hat die landwirt-

schaftliche Bodennutzung Vorrang vor anderen Raumansprüchen. In diesen Gebieten 

sind Nutzungen und Maßnahmen nicht zulässig, die die landwirtschaftliche Bodennut-

zung einschließlich Tierhaltung ausschließen oder wesentlich erschweren.� 

Die in Vorranggebieten für Landwirtschaft liegende Planfeststellungstrasse schließt in den 

Bereichen, wo die Trasse verläuft, landwirtschaftliche Bodennutzung einschließlich Tierhal-

tung und weicht insoweit von dem Ziel ab. Die Planfeststellungstrasse nimmt Vorranggebiete 

für Landwirtschaft in einem Umfang von ca. 8,5 ha in Anspruch (vgl. planfestgestellte Unter-

lage 1, S. 36; Stellungnahme der oberen Landesplanungsbehörde beim Regierungspräsidi-

um Kassel vom 10.10.2012). 

Die Zielabweichung kann zugelassen werden, da sie unter raumordnerischen Gesichtspunk-

ten vertretbar ist und die Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Grundzüge der Pla-

nung ist die Planungskonzeption, die die im Einzelnen aufgeführten Ziele trägt und damit den 

für sie wesentlichen Gehalt bestimmt. 

Nach der Begründung zu Ziel 1 des Kapitels 4.6.1 dient die Sicherung der für die landwirt-

schaftliche Erzeugung besonders geeigneten oder besonders wichtigen Flächen als Vor-

ranggebiete vordringlich dem Ziel, die Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft mit 

hochwertigen Nahrungsmitteln, Rohstoffen und Energie sicherzustellen. Fachliche Grundla-

ge für die Abgrenzung der �Vorranggebiete für Landwirtschaft� ist der �Agrarplan Nordhes-

sen�. Ein wesentliches Element des Agrarplanes ist die Beschreibung und Analyse der ver-

schiedenen Funktionen der landwirtschaftlich geprägten Feldflur. Diese sind  

• Ernährungs- und Versorgungsfunktion 

• Einkommensfunktion 
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• Arbeitsplatzfunktion 

• Erholungsfunktion 

• Schutzfunktion. 

Diese Ziele werden trotz vorhabenbedingter Inanspruchnahme von Vorranggebieten für die 

Landwirtschaft erreicht. Das Vorhaben der A 44 VKE 50 hat keine erheblichen Auswirkungen 

auf die landwirtschaftliche Struktur, da auch nach Durchführung des Vorhabens eine land-

wirtschaftliche Nutzung in der Region aufrecht erhalten bleibt (vgl. C III 15). Die Funktions- 

und Leistungsfähigkeit der Landwirtschaft in der Region bleibt auch nach der Realisierung 

des Vorhabens erhalten (vgl. C III 15). Davon abgesehen wurde die Inanspruchnahme land-

wirtschaftlicher Flächen so gering wie möglich gehalten und auf das für das Vorhaben unab-

dingbare Maß beschränkt; auch das landschaftspflegerische Begleitkonzept hat berücksich-

tigt, dass landwirtschaftliche Flächen so weit wie möglich zu schonen sind (vgl. C III 15). Die 

Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft mit hochwertigen Nahrungsmitteln, Rohstof-

fen und Energie wird also sichergestellt, die vorgenannten Funktionen der landwirtschaftlich 

geprägten Feldflur werden nach wie vor erfüllt. Die Voraussetzungen für die Zielabweichung 

liegen damit vor.  

11.3.3  Zulassung der Zielabweichung im Hinblick auf Vorranggebiete für Forstwirt-

schaft 

Außerdem liegt die Planfeststellungstrasse in Vorranggebieten für Forstwirtschaft. Diese 

Vorranggebiete sind nach Kapitel 4.6.2, Ziel 1, zielförmig festgelegt. 

Ziel 1 des Kapitels 4.6.2 lautet:  

�Die als �Vorranggebiet für Forstwirtschaft� festgelegten Waldflächen sollen dauerhaft 

bewaldet und in ihrem Funktionszusammenhang erhalten bleiben. In diesen Gebieten hat 

die forstwirtschaftliche Nutzung Vorrang vor anderen Raumansprüchen. Mit diesem Ziel 

unvereinbare Nutzungen und Eingriffe sind ausgeschlossen.� 

Die in Vorranggebieten für Forstwirtschaft liegende Planfeststellungstrasse schließt in den 

Bereichen, wo die Trasse verläuft, eine dauerhafte Bewaldung aus und weicht insoweit von 

dem Ziel ab. Die Planfeststellungstrasse nimmt Vorranggebiete für Forstwirtschaft in einem 

Umfang von ca. 13,5 ha in Anspruch (vgl. planfestgestellte Unterlage 1, S. 36; Stellungnah-
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me der oberen Landesplanungsbehörde beim Regierungspräsidium Kassel vom 

10.10.2012).  

Die Zielabweichung kann zugelassen werden, da sie unter raumordnerischen Gesichtspunk-

ten vertretbar ist und die Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Grundzüge der Pla-

nung ist die Planungskonzeption, die die im Einzelnen aufgeführten Ziele trägt und damit den 

für sie wesentlichen Gehalt bestimmt. 

Nach der Begründung des Kapitels 4.6.2 ist der Wald in Nord- und Osthessen als Produkti-

onsstätte für den nachwachsenden und umweltfreundlichen Rohstoff Holz, als Lebensraum 

einer vielfältigen Pflanzen- und Tierwelt und für die Erholung der Bevölkerung unverzichtbar. 

Die Ziele und Grundsätze des Kapitels 4.6.2 sollen den Wald wegen seines wirtschaftlichen 

Nutzens sowie seiner Bedeutung für die Umwelt und die Erholung in diesen vielfältigen 

Funktionen erhalten und ihn vor vermeidbaren Inanspruchnahmen schützen. 

Im Gegenzug für den dauerhaften Verlust von Waldflächen von 41,16 ha hat die Vorhaben-

trägerin Ersatzaufforstungen in einem Umfang von 22,54 ha vorgesehen; die Planfeststel-

lungsbehörde ordnet weitere Ersatzaufforstungen in einem Umfang von 8,99 ha an (vgl. C III 

7). Für die vorhabenbedingte Rodung von Wald sind damit Ersatzaufforstungen in angemes-

senem Umfang vorgesehen. Der Wald als Produktionsstätte für Holz, als Lebensraum einer 

Pflanzen- und Tierwelt und in seiner Erholungsfunktion, d. h. wegen seines wirtschaftlichen 

Nutzens, seiner Bedeutung für die Umwelt und die Erholung, bleibt erhalten. Die vorhaben-

bedingten Beeinträchtigungen der Forstwirtschaft werden soweit wie möglich begrenzt (vgl. 

C III 7). Die Voraussetzungen für die Zielabweichung liegen damit vor.  

11.3.4 Zulassung der Zielabweichung im Hinblick auf die Abstufung einer Bundes-

straße 

Teilstücke der Bundesstraße B 400 werden zu Kreisstraßen abgestuft (vgl. C III 17). 

Ziel 1 des Kapitels 5.1.3 lautet:  

�Die im Regionalplan in der Karte dargestellten regional bedeutsamen Straßen (Bestand) 

sind in ihrer Funktion zu sichern. Ihre Darstellung schließt im räumlich eng begrenzten 

Bereich ihres Verlaufs andere, entgegenstehende Raumansprüche aus. Dies schließt 

den bedarfsgerechten Ausbau und kleinräumige Verlegungen ein.� 
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Die Bundesstraße B 400 ist im Ostblatt der Plankarte zum Regionalplan Nordhessen darge-

stellt. Nach der vorgenannten Zielfestlegung ist deren Funktion zu sichern. Durch die Abstu-

fung verlieren sie ihre Funktion. Damit liegt eine Zielabweichung vor. 

Diese Zielabweichung kann zugelassen werden, da sie auch unter raumordnerischen Ge-

sichtspunkten vertretbar ist und die Grundzüge der Planung nicht berührt werden, § 6 Abs. 2 

ROG. Grundzüge der Planung ist die Planungskonzeption, die die im Einzelnen aufgeführten 

Ziele trägt und damit den für sie wesentlichen Gehalt bestimmt. 

Nach der Begründung zu Ziel 1 des Kapitels 5.1.3 sind die aus regionalplanerischer Sicht 

wichtigsten Straßen des überörtlichen Verkehrs (regional bedeutsame Straßen) in der Plan-

karte ausgewiesen und von allen Trägern öffentlicher Belange entsprechend dem Raumord-

nungsgesetz und dem Landesplanungsgesetz zu beachten. Da die Darstellung von Aus-

baumaßnahmen und kleinräumigen Verlegungen im Maßstab des Regionalplanes nicht mög-

lich ist, gilt die Sicherung der Straßentrasse (Beachtungspflicht) auch hierfür. Dies soll die 

Funktion des regionalbedeutsamen Straßennetzes langfristig sicherstellen. 

Die Abstufung von Teilstücken der Bundesstraße B 400 ist Konsequenz der veränderten 

Verkehrsfunktion der B 400. Das Vorhaben der A 44 VKE 50 führt dazu, dass sich der weit-

räumige Verkehr, der bislang auf der Bundesstraße B 400 vorhanden war, auf die A 44 ver-

lagern wird. Damit verliert die Bundesstraße ihre Verkehrsfunktion für den weiträumigen Ver-

kehr, die durch die A 44 übernommen wird (vgl. C III 17). Mit der A 44 verbleibt also eine 

Straße des überörtlichen Verkehrs (regional bedeutsame Straßen) im Raum. Dem Anliegen 

von Ziel 1 des Kapitels 5.1.3 wird auf diese Weise Rechnung getragen. Die Voraussetzun-

gen für die Zielabweichung sind damit gegeben. 

11.3.5  Vereinbarkeit der Maßnahmenplanung 

Die Planfeststellungsbehörde ist nach Prüfung der planfestgestellten Kompensationsmaß-

nahmen anhand der Festlegungen des Regionalplans Nordhessen zu dem Ergebnis ge-

kommen, dass die Kompensationsmaßnahmen mit dem  Regionalplan vereinbar sind.  

11.3.5.1 Vorranggebiete für die Landwirtschaft 

Die Maßnahmen widersprechen insbesondere nicht den Festlegungen von Vorranggebieten 

für die Landwirtschaft.  
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Insoweit die Planfeststellungstrasse mit dem zielförmig dargestellten Trassenverlauf über-

einstimmt, gilt die regionalplanerische Vereinbarkeit auch für die naturschutzfachlichen Maß-

nahmen (vgl. Begründung zu Ziel 2 des Kapitels 4.6.1).  

Vor allem die Maßnahmen A 10 (A), A 11 (A) und U 29 (A) liegen nicht in Vorranggebieten 

für Landwirtschaft. 

Im Übrigen haben die Maßnahmen, soweit sie in Vorranggebieten für Landwirtschaft liegen, 

insbesondere die Maßnahmen L 20 (A), L 21 (A), L 24 (A), L 25 (A), L 26 (A) und L 27 (A), 

nicht eine solche Größe, dass sie als raumbedeutsam im Sinne von § 4 Abs. 1 ROG zu qua-

lifizieren sind.  

Außerdem liegen die Maßnahmen L 21 (A), L 24 (A) und L 25 (A) zugleich in Vorbehaltsge-

bieten für Natur und Landschaft. Zu Vorbehaltsgebieten für Natur und Landschaft bestimmt 

Grundsatz 1 des Kapitels 4.1.1: 

�In den in der Karte festgelegten �Vorbehaltsgebieten für Natur und Landschaft� ist den 

Belangen von Natur und Landschaft in der Abwägung mit den überlagerten Kartendar-

stellungen und anderen Raumansprüchen besonderes Gewicht beizumessen. Die in der 

Karte festgelegten �Vorbehaltsgebiete für Natur und Landschaft� umfassen die Vogel-

schutz-Gebiete, soweit sie nicht Bestandteil der Vorranggebiete sind, sowie Pflege-, Ent-

wicklungs- und Ergänzungsflächen zum Aufbau und zur Sicherung eines ökologischen 

Verbundsystems einschließlich Ausgleich bzw. Ersatz für Eingriffe und Kohärenzaus-

gleich.�  

Zu der Überlagerung von Vorbehaltsgebieten für Natur und Landschaft und Vorranggebieten 

für Landwirtschaft bestimmt Ziel 2 des Kapitels 4.6.1: 

�Die Karte enthält Bereiche, in denen �Gebiet für Landwirtschaft Vorrang und Vorbehalt� 

mit Gebieten zur Sicherung weiterer Raumfunktionen überlagert ist, z.B. �Regionaler 

Grünzug�, �Gebiet für besondere Klimafunktionen�, �Gebiet für vorbeugenden Hochwas-

serschutz Vorrang und Vorbehalt�, �Gebiet für den Grundwasserschutz� oder �Gebiet für 

Natur und Landschaft Vorrang und Vorbehalt�. Bei der landwirtschaftlichen Nutzung und 

ggf. bei Abwägungen mit anderen Raumansprüchen, sind die Anforderungen, die sich 

aus den überlagernden Raumfunktionen ergeben, besonders zu beachten.�  
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Die Begründung zu diesem Ziel lautet: 

�Der Regionalplan enthält Bereiche, in denen Gebiete für die Landwirtschaft mit anderen 

Planausweisungen überlagert sind. Deren Schutzfunktion ist mit landwirtschaftlicher Nut-

zung vereinbar. Weitergehende Anforderungen können sich nur aus fachgesetzlichen 

Regelungen ergeben. Landwirtschaftliche Bauvorhaben sind in �Vorbehaltsgebiet für Na-

tur und Landschaft� möglich. Erforderlich wird eine besondere Berücksichtigung des Be-

langes Natur und Landschaft. Dies würde aber wegen der Betroffenheit naturschutzfach-

lich höher bewerteter Standorte ohnehin erforderlich, unabhängig von der regionalplane-

rischen Darstellung. Soweit Gebiete mit eigenen Verordnungen betroffen sind, sind deren 

Anforderungen abzuarbeiten. Der Regionalplan hat darauf keinen Einfluss. Bei Vorhaben 

und Planungen, die mit den Zielen der Regionalplanung in Einklang stehen, gilt dies auch 

für die gesetzlich erforderlichen naturschutzrechtlichen Kompensationsmaßnahmen.� 

Die Schutzfunktion der Planausweisung Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft ist da-

nach mit landwirtschaftlicher Nutzung vereinbar. Eine Zielabweichung von Maßnahmen, die 

zugleich in Vorbehaltsgebieten für Natur und Landschaft und in Vorranggebieten für Land-

wirtschaft liegen, ist also zu verneinen. 

11.3.5.2 Vorranggebiete für die Forstwirtschaft 

Raumbedeutsame Maßnahmen, die in Vorranggebieten für die Forstwirtschaft liegen und 

eine dauerhafte Bewaldung ausschließen und damit vom Ziel 1 des Kapitels 4.6.2 abwei-

chen, sind zu verneinen.  

Die einzigen Maßnahmen, auf deren Fläche eine dauerhafte Umwandlung von Wald vorge-

sehen ist, sind die Maßnahmen EG 42, H 1, H 14, H 15, H 17, H 22/23 und S 3 (vgl. C III 7).  

Die Maßnahmen H 14, H 17 und S 3 liegen nicht in Vorranggebieten für die Forstwirtschaft.  

Die Maßnahmen EG 42, H 1, H 15, H 22 und H 23 liegen zwar in Vorranggebieten für die 

Forstwirtschaft, haben aber nicht eine solche Größe, dass sie als raumbedeutsam im Sinne 

von § 4 Abs. 1 ROG zu qualifizieren sind.  

Außerdem liegen die Maßnahmen EG 42, H 1, H 15 und H 22 zugleich in Vorranggebieten 

für Natur und Landschaft. In den Vorranggebieten für Natur und Landschaft genießen jedoch 
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Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege Vorrang vor anderen Nutzungs-

ansprüchen (Ziel 1 des Kapitels 4.1.1).  

Zu der Überlagerung von Vorranggebieten für Natur und Landschaft und Vorranggebieten für 

Forstwirtschaft heißt es in der Begründung zu Grundsatz 2 und 3 des Kapitels 4.1.1: 

�Bei der überlagernden Festlegung von �Vorranggebiet für Natur und Landschaft� mit �Vor-

ranggebiet für Forstwirtschaft� wird von einer Vereinbarkeit und Gleichwertigkeit der natur-

schutzfachlichen und -rechtlichen Belange mit den forstwirtschaftlichen Anforderungen aus-

gegangen.� 

Eine Zielabweichung von Maßnahmen, die zugleich in Vorranggebieten für Natur und Land-

schaft und in Vorranggebieten für Forstwirtschaft liegen, ist also zu verneinen. 

Grundsatz zur Forstwirtschaft 

Grundsatz 2 des Kapitels 4.6.2, der wie folgt lautet: 

�Die Inanspruchnahme von Waldflächen zugunsten anderer Raumansprüche ist nur dann 

vertretbar, wenn dafür andere geeignete Flächen oder vernünftige Alternativen nicht vor-

handen sind und der Verlust positiver Umweltwirkungen des Waldes ausgeglichen wird 

oder dieser nur unerheblich ist. Waldrodungen im Verdichtungsraum Kassel, Regionalen 

Grünzügen, in Bann-, Schutz- und Erholungswald und in Gebieten mit unterdurchschnitt-

lichem Waldanteil sind im Grundsatz zu versagen.� 

ist berücksichtigt worden. Im Einzelnen wird auf die Ausführungen unter C III 7 verwiesen.  

11.4  Landesplanerische Beurteilung 

Das Raumordnungsverfahren für die Raumordnungsabschnitte V und VI, Wehretal/Oet-

mannshausen-Wommen/A 4, wurde mit der landesplanerischen Beurteilung des Regie-

rungspräsidiums Kassel vom 20.01.1998 (= entscheidungserhebliche Unterlagen/Ordner 4, 

Teil II) abgeschlossen.  

Die landesplanerische Beurteilung ist als sonstiges Erfordernis der Raumordnung gemäß § 3 

Nr. 4 ROG berücksichtigt worden, indem die Planfeststellungsbehörde unter Berücksichti-

gung ihres Ergebnisses die Trassenführung der Planfeststellungstrasse überprüft hat. Dabei 

ergab sich, dass die Planfeststellungstrasse die beste Lösung zur Erreichung der Planungs-
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ziele darstellt und keine der sonst denkbaren Vorhabenvarianten geeignet ist, die Ziele bes-

ser und in einer Weise zu verwirklichen, die mit wesentlich geringeren vorhabenbedingten 

Eingriffen und Belastungen verbunden wäre (vgl. C III 3).  

Die landesplanerische Beurteilung vom 20.01.1998 enthält unter Ziffer III. verschiedene 

Maßgaben, die ebenfalls berücksichtigt wurden, soweit sie das Vorhaben der A 44 VKE 50 

betreffen:  

Nach Maßgabe a) sollen Lage, Ausgestaltung und Dimensionierung der Anschlussstellen 

neben der Berücksichtigung der Hauptverkehrsströme eine weitgehende Entlastung des 

nachgeordneten Straßennetzes zum Ziel haben. 

Die Maßgabe ist bei der Dimensionierung der Anschlussstellen Sontra/Ost und Sontra/Ulfen 

berücksichtigt worden. Im Hinblick auf Lage, Ausgestaltung und Dimensionierung der An-

schlussstellen wurde auf eine weitgehende Entlastung des nachgeordneten Straßennetzes 

hingewirkt (vgl. C III 2). 

Maßgabe b), wonach die Anschlussstelle Wehretal-West in drei Richtungsbeziehungen zu 

verwirklichen und zu prüfen ist, sie als Vollanschluss auszubauen, und ferner zu prüfen ist, 

ob es erforderlich ist, die A 44 östlich von Hoheneiche in einem Tunnel zu bauen, betrifft 

nicht das Vorhaben der A 44 VKE 50, da weder die Anschlussstelle Wehretal-West noch der 

Bereich östlich von Hoheneiche in diesem Abschnitt liegen. 

Nach Maßgabe c) sollen Überschussmassen dort vorrangig für Schallschutzmaßnahmen 

verwendet werden, wo Schallschutz auf Grund der gesetzlichen Grenzwerte nicht zwingend 

geboten, aber von der Sache her wünschenswert ist. Dies gilt insbesondere für Erholungsbe-

reiche und das Gebiet der Kleingartenanlage Sontra.

Der Maßgabe wird dadurch Rechnung getragen, dass verschiedene Verwallungen vorgese-

hen sind (vgl. C III 2). 

Nach Maßgabe d) ist dafür Sorge zu tragen, dass Boden- und Kulturdenkmale im 

Trassenbereich frühzeitig erfasst und erforderlichenfalls gesichert oder geborgen werden. 

Der Maßgabe wird dadurch hinreichend Rechnung getragen, dass unter A V 6 der Vorha-

benträgerin aufgegeben worden ist, im Zuge der Erdarbeiten entdeckte oder gefundene Bo-

dendenkmäler unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen sowie Funde 
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und Fundstellen bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige im unveränderten Zustand zu 

erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen. 

11.5  Kein neues Raumordnungsverfahren für Trassenänderung 

Im Hinblick auf die gegenüber der Vorzugslinie des Raumordnungsverfahrens (Raumord-

nungslinie) teilweise geänderte Trassenführung der Planfeststellungstrasse im Bereich ab 

dem Tunnel Bubenrad war die Durchführung eines neuen Raumordnungsverfahrens nicht 

erforderlich, da gemäß § 15 Abs. 1 ROG zu dem Vorhaben der A 44 VKE 50 ein Raumord-

nungsverfahren durchgeführt wurde. Die Änderung der Trassenführung führt nicht dazu, 

dass ein neues Raumordnungsverfahren durchgeführt werden musste, insbesondere da sie 

nicht zu einem anderen Vorhaben geführt hat, da das Gesamtkonzept des Vorhabens der 

A 44 VKE 50 nicht berührt wurde und dessen Identität gewahrt blieb. 
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12 Kommunale Gebiets- und Planungshoheit 

Das planfestgestellte Vorhaben verletzt nicht die Gebiets- und Planungshoheit der von dem 

Vorhaben der A 44 VKE 50 betroffenen Gemeinden Sontra, Nentershausen und Ringgau. 

Ihre relevanten städtebaulichen Belange sind von der Planfeststellungsbehörde berücksich-

tigt worden (§ 38 Satz 1, 2. Hs. des Baugesetzbuches [BauGB] in der Fassung vom 

23.09.2004 [BGBl. I S. 2414], zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.06.2013 [BGBl. I S. 

1548]). 

Die gemeindliche Gebiets- und Planungshoheit vermittelt eine wehrfähige, in die Abwägung 

einzubeziehende Rechtsposition gegen fremde Fachplanungen auf dem eigenen Gemeinde-

gebiet, wenn das Vorhaben eine hinreichend bestimmte Planung der Gemeinde nachhaltig 

stört oder wegen seiner Großräumigkeit wesentliche Teile des Gemeindegebiets einer 

durchsetzbaren gemeindlichen Planung entzieht oder gemeindliche Einrichtungen erheblich 

beeinträchtigt. 

Demgegenüber vermitteln die gesetzlichen Regelungen zum Immissionsschutz oder zum 

Schutz von Natur und Umwelt keine dem Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden zugeord-

nete Rechtspositionen, da die Regelungen insbesondere dem allgemeinen öffentlichen Inte-

resse dienen. Die Gemeinden können ebenso wenig die privaten Belange ihrer Einwohner 

geltend machen. Der von einem Vorhaben betroffenen Gemeinde kommen also nicht des-

halb wehrfähige Rechte bzw. Belange zu, weil der Allgemeinheit oder einzelnen Personen 

ein Schaden droht. Aus solchen Gründen können Gemeinden demzufolge keine Abwehran-

sprüche gegen das planfestgestellte Vorhaben herleiten.  

Die oben genannten Gemeinden sind in dem Planfeststellungsverfahren beteiligt worden. 

Einwendungen bzw. eine Stellungnahme hat die Gemeinde Sontra (vgl. Stellungnahme der 

Stadt Sontra im Anhörungsverfahren vom 04.10.2012) abgegeben. 

Beeinträchtigungen der Gebiets- und Planungshoheit konnten seitens der Planfeststellungs-

behörde nicht festgestellt werden und wurden im Übrigen von den vom Vorhaben betroffe-

nen Gemeinden auch nicht vorgetragen. Die von der Gemeinde Sontra gerügten Punkte be-

treffen nicht ihre Gebiets- und Planungshoheit.  
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Die Planfeststellungsbehörde hat die in den Planunterlagen dargestellten Bestandteile des 

Konzepts zur Baulogistik (vgl. planfestgestellte Unterlage 15.4, Blatt 1) geprüft und für nach-

vollziehbar und ausreichend befunden. Die Vorhabenträgerin hat unter Berücksichtigung des 

geplanten Bauablaufs, der Bauzeit, der Ermittlung der transportrelevanten Ein- und Ausbau-

massen sowie der Ermittlung der Transportwege (Baustraßen) ein Gesamtkonzept entwickelt 

(vgl. planfestgestellten Unterlage 1, Seite 60 ff.). Beeinträchtigungen durch den Bauablauf, 

insbesondere die Verwendung des klassifizierten Straßennetzes und des Wirtschaftswege-

netzes für den Baustellenverkehr und den Erdmassentransport, die besondere Vorkehrun-

gen erfordern und die im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens einer Klärung bedürfen, 

sind dabei nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde nicht zu erwarten. Die Beeinträch-

tigung infolge des Baustellenverkehres bzw. Erdmassentransportes treten zeitlich befristet 

und räumlich begrenzt auf, so dass diese, auch wenn der von Baustellenverkehr herrühren-

de Lärm und die weiteren Beeinträchtigungen in aller Regel von den Betroffenen im Ein-

zugsbereich der Baustelle als störend empfunden werden, unter Berücksichtigung der diese 

Belange überwiegenden Bedeutung des Vorhabens hinzunehmen sind (vgl. auch C III 8.2 

und A V 3.2). 

Die anfallenden Erdmassen werden soweit wie möglich im Baufeld wiedereingebaut. Außer-

dem stehen im Bereich der Anschlussstellen Sontra/Ost und Sontra/Ulfen sowie im Bereich 

des ehemaligen Standortübungsplatzes der Bundeswehr umfangreiche Flächen zur Zwi-

schenlagerung der Aushubmassen zur Verfügung. Diese Zwischenlagerflächen wurden so 

gewählt, dass die anfallenden Erdmassen aus den Einschnittsbereichen und Tunneln bau-

stellennah zwischengelagert werden können. Die Massenbilanz ist in der VKE 50 insgesamt 

ausgeglichen.  

Der Bauablauf wird so organisiert, dass die gesamten Massentransporte möglichst innerhalb 

der Baustelle abgewickelt werden können, damit die Beeinträchtigungen der Ortslagen sowie 

des weiteren Bauumfeldes überwiegend vermieden werden. Die Großbauwerke wie Talbrü-

cken und Tunnel sollen deswegen vorab errichtet werden, damit diese Bauwerke dann den 

Längstransporten auf der zukünftigen Autobahn zur Verfügung stehen. Unbrauchbarer Bo-

den ist gemäß Baugrundgutachten nicht zu erwarten. Lediglich im Bereich der Tiefpunkte der 

Niederungen können nicht ausreichend tragfähige Böden angetroffen werden. Da die Bach-

niederungen jedoch durch Brückenbauwerke überspannt werden, sind Bereiche mit nicht 
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ausreichend tragfähigem Untergrund nur partiell in geringem Umfang (z. B. Gründungen, 

Brückenpfeiler usw.) zu erwarten. Diese geringen Massen von unbrauchbarem Boden kön-

nen gelegenen Steinbruch �Nesselröden� verbracht werden.  

Der Steinbruch Nesselröden kann zwischen ca. 250.000 bis 1 Mio. m3 Aushubmaterial auf-

nehmen. Damit könnte in den Steinbruch Nesselröden auch der unbrauchbare Boden aus 

der VKE 50 deponiert werden. Des Weiteren sind für den Bereich �Sebastiansgrund� (ab 

Bau-km 50+700) nun beidseitig die Standardböschungsneigung mit 1:1,5 durch die Plan-

feststellungsbehörde festgelegt worden. Die Vorhabenträgerin muss deshalb die hier nicht zu 

lagernden Erdmassen (in der Größenordnung von ca. 50.000 m3) an eine andere Stelle im 

Baufeld verbringen. Diese Mehrtransporte sind bezogen auf den Gesamtkontext der geplan-

ten Erdbewegungen zu vernachlässigen. Die geplanten Erdbewegungen belaufen sich auf 

ca. 2 Millionen m3 Abtragsmassen die im Baufeld an neuer Stelle aufgetragen werden sollen. 

Wenn die Nutzung als Erdbaustoff innerhalb des planfestgestellten Bereiches nicht möglich 

ist so kann auch hier die Deponierung in der Anlage bei Nesselröden vorgesehen werden. 

Die Baustraßen werden, sofern sie nicht auf bereits asphaltierten Trassen verlaufen, unbe-

festigt hergestellt bzw. ertüchtigt. Lediglich im Bereich der Einmündungen der Wege an das 

übergeordnete Netz sowie im Bereich extremer Steigungsverhältnisse erfolgt auch eine bi-

tuminöse Befestigung. Sie bleiben nach Beendigung der Baumaßnahme als Wirtschafts- 

bzw. Forstwege in ihrem jeweiligen Ausbaustandard erhalten. Größtenteils verlaufen die 

Baustraßen auf bereits vorhandenen Wirtschafts- bzw. Waldwegen. Nach Beendigung der 

Baumaßnahmen werden diese Wege weiterhin als Wirtschafts- bzw. Waldwege genutzt.  

Rückgebaut bzw. überbaut werden folgende Bereiche: 

Die Baustraßen im Bereich des Baufeldes der Anschlussstelle (AS) Ulfen wie auch der AS 

Sontra/Ost werden im Zuge der Baumaßnahme teilweise überbaut. Auch die Baustraße auf 

dem vorhandenen Waldweg zur Errichtung des Bauwerkes BW 50-10 wird durch die Trasse 

der A 44 bereichsweise überbaut (vgl. planfestgestellte Unterlage 15.2).  

Durch das planfestgestellte Vorhaben werden bereichsweise auch vorhandene Wirtschafts-

wege überbaut. Der Lückenschluss bzw. die Verknüpfung der durchtrennten Wegebeziehun-

gen erfolgt zukünftig durch die geplanten und neu anzulegenden Wirtschaftswege und Bau-

werke. Diese Maßnahmen sind in den Lageplänen (vgl. planfestgestellte Unterlage 7, Blätter 

1-13.1) dargestellt.  
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Bei der Realisierung eines solchen Vorhabens sind der Baustellenverkehr bezüglich der 

Erdmassentransporte vom Ausbau- zum Einbauort und, falls erforderlich, auch der Abtrans-

port von Erdmassen in Gestalt von unbrauchbarem Boden, der ggf. auch in geringem Um-

fang anfallen kann wie oben dargelegt, zwingend notwendig. Durch die vorgesehenen Bau-

abläufe wird aber von der Vorhabenträgerin sichergestellt, dass die zeitlichen Abläufe der 

einzelnen Bauschritte und die Verwertung der ggf. anfallenden Erdmassen so aufeinander 

abgestimmt sind, dass die im Bereich des Vorhabens gelegene Stadt Sontra und deren Orts-

teile mit dem klassifizierten Straßennetz von baubedingten Einflüssen, wie möglichen Erd-

massentransporten und sonstigem Baustellenverkehr, soweit wie möglich unbeeinträchtigt 

bleiben. Dennoch verbleibende Beeinträchtigungen sind zeitlich und räumlich begrenzt. 

Während der Bauzeit kann damit der öffentliche Verkehr auf den vorhandenen Bundes-, 

Landes- und Kreisstraßen und dem Wirtschaftswegenetz im Bereich der Baustellen, mit 

Ausnahme vereinzelter baubedingter und vorübergehender Beeinträchtigungen, wie tempo-

rärer Einengungen der Straßen oder Geschwindigkeitsbeschränkungen bzw. Umfahrungen, 

aufrechterhalten bleiben.  

Tunnel Holstein

Die Vorhabenträgerin hat dargelegt, dass sie zum Bau und zum Betrieb des späteren Tun-

nels Holstein eine Wasserleitung von Sontra kommend innerhalb der Kreisstraße K 2 dau-

ernd verlegen wird. An diese Leitung kann nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde 

und der Vorhabenträgerin auch während der Bauzeit im Bedarfsfalle der Aussiedlerhof im 

Bereich des Tunnelportales Holstein-Nord bei Bau-Km 52+000 mit Trinkwasser versorgt 

werden (vgl. auch C III 9.4.3.1). Die Planfeststellungsbehörde hat aus diesem Grund mit 

Violetteintrag diese Leitung in die Planfeststellungsunterlagen (vgl. planfestgestellte Unterla-

ge 7 Blatt 2) eingetragen.  
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Im Zusammenhang mit dem Vorhaben der A 44 VKE 50 sind verschiedene Leitungen zur 

Versorgung mit Elektrizität, Wasser oder Telekommunikation und Abwasserleitungen zu si-

chern bzw. zu verlegen. Mehrere Leitungen müssen während der Bauzeit mit Schutzvorkeh-

rungen gegen etwaige Beschädigungen versehen werden. Andere Leitungen sind vorhaben-

bedingt anzupassen, zu sichern oder zu verlegen.  

Die Leitungen der öffentlichen Versorgung werden, soweit erforderlich, den neuen örtlichen 

Verhältnissen angepasst. Die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Leitungen queren 

die bzw. befinden sich in unmittelbarer Nähe zu der Trasse der VKE 50.  

Versorgungsträger/Station Leitung  

1. Stadt Sontra

Bau-km 53+250 Abwasserleitung DN 150 und Wasserleitung 

DN 80 queren die geplante A 44 

Bau-km 54+527  Abwasserleitung (DN 200 Stz) 

Bau-km 54+880  Trinkwasserleitung 

Bau-km 58+950  Abwasserleitung (DN 250 Stz) 

Bau-km 59+630  Trinkwasserleitung einschließlich Steuer-

kabel 

2. Deutsche Telekom AG 

Bau-km 51+270 

Telekommunikationsleitung quert oberhalb 

Portal Tunnel Holstein und verläuft weiter 

entlang der K 2 bis Bau-km 0+935 

Bau-km 52+835  FM�Kabel quert die Rampe (Richtungsfahr-

bahn Nord) der PWC Anlage 
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Bau-km 54+890  Telekommunikationskabel (DA 160 mm PE) 

verläuft entlang der K 28 und quert die A 44 

3. EON Mitte AG 

Bau-km 59+000  

Elektrizitätsleitung 20 KV verläuft entlang 

der L 3248 und quert die A 44 (Leitungs-

sicherung, Verlegung im Schutzrohr) 

Die Vorhabenträgerin hat die von dem Vorhaben betroffenen Leitungen vollständig ermittelt 

und bei der Planung berücksichtigt. Die zu sichernden und zu verlegenden Leitungen wurden 

im Bauwerksverzeichnis (planfestgestellte Unterlage 15.2) und den Lageplänen (vgl. plan-

festgestellte Unterlage 7) aufgeführt.  

Zur Sicherung der vorhandenen Leitungen während der Bauphase bzw. ihrer fachmänni-

schen Verlegung hat die Planfeststellungsbehörde die von einzelnen Leitungsbetreibern 

bzw. von der Vorhabenträgerin im Rahmen des Anhörungsverfahrens gemachten Hinweise 

bzw. Zusagen geprüft und im Verfügenden Teil (A VI) für verbindlich erklärt. Die Planfeststel-

lungsbehörde ordnet aufgrund der besonderen fachlichen Erfordernisse und Anforderungen 

hinsichtlich der unterschiedlichen Leitungstypen an, dass die Bauausführungsplanung der 

Leitungsverlegung und der geplanten Sicherungsmaßnahmen  vor Baubeginn mit den Ver-

sorgern abzustimmen ist (vgl. A VI Nr. 8).  

Über die Frage der Kostentragung wird im Planfeststellungsbeschluss nicht entschieden. 

Diese richtet sich nach bürgerlichem Recht und fachgesetzlichen Regelungen bzw. nach 

bestehenden oder noch zu treffenden vertraglichen Vereinbarungen. 
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Belange der Landwirtschaft stehen dem Vorhaben nicht entgegen.  

15.1  Allgemeines 

Das planfestgestellte Vorhaben berücksichtigt die Interessen der betroffenen Landwirte und 

das öffentliche Interesse an einer leistungsfähigen Landwirtschaft angemessen. Der Raum 

im Planungsabschnitt ist stark durch landwirtschaftliche Nutzung geprägt (vgl. planfestge-

stellte Unterlage 01 Erläuterungsbericht, S. 13). Das Vorhaben nimmt 41,9 ha landwirtschaft-

liche Nutzflächen zur Errichtung der Trasse und 27,6 ha für Vermeidungs- und Kompensati-

onsmaßnahmen in Anspruch. Baubedingt werden 30 ha landwirtschaftliche Nutzflächen 

temporär beansprucht (vgl. Mail der Vorhabenträgerin vom 27.08.2013). Neben diesem Flä-

chenverlust führen die vorhabenbedingten Zerschneidungen von Betriebsflächen und das 

Erfordernis von Mehrwegen zu einem Eingriff in die gewachsene landwirtschaftliche Struktur 

des Raumes. Unterbrochene Wegebeziehungen werden durch die Anlage entsprechender 

Ersatzwege wieder hergestellt und eine Erreichbarkeit aller Parzellen ermöglicht (vgl. plan-

festgestellte Unterlage 01, S. 60 und C III 2). Die geltend gemachten öffentlichen und priva-

ten Belange der Landwirtschaft stehen der Zulassung des Vorhabens nicht unüberwindbar 

entgegen. Die Vorhabenträgerin hat die Inanspruchnahme land- und forstwirtschaftlich ge-

nutzter Flächen für Kompensationsmaßnahmen soweit wie möglich optimiert. Eine weitere 

Minderung der Betroffenheit land- und forstwirtschaftlichen Belange ist nach Überzeugung 

der Planfeststellungsbehörde nicht möglich. 

15.2  Funktion und Leistungsfähigkeit der Landwirtschaft 

Die Belange der Landwirtschaft stehen dem geplanten Vorhaben nicht entgegen. Die Funkti-

ons- und Leistungsfähigkeit der Landwirtschaft bleibt auch nach der Realisierung des plan-

festgestellten Projektes in der Region erhalten. Die Trasse und die geplanten Kompensati-

onsmaßnahmen nehmen zwar auch landwirtschaftlich genutzte Flächen in Anspruch. Die 

Inanspruchnahmen landwirtschaftlicher Flächen wurden jedoch so gering wie möglich gehal-

ten und auf das für das Vorhaben unabdingbare Maß beschränkt.  

Aufgrund des fachgutachterlich entwickelten und behördlich geprüften Maßnahmenkonzep-

tes wurden Kompensationsmaßnahmen planfestgestellt, die aufgrund ihrer Bedeutung und 

Funktion in der jeweiligen Lage erforderlich sind. Das landschaftspflegerische Begleitkonzept 

hat berücksichtigt, dass land- und forstwirtschaftliche Flächen so weit wie möglich zu scho-
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nen sind, § 15 Abs. 3 BNatSchG. Eine weitere Verminderung der Inanspruchnahme land-

wirtschaftlicher Flächen ist nicht möglich (vgl. C III 6). 

Der Bau der A 44 hat keine erheblichen Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Struktur im 

Bereich der VKE 60. Auch nach Durchführung des geplanten Vorhabens wird eine landwirt-

schaftliche Nutzung in der Region aufrecht erhalten bleiben. Der Belang der Landwirtschaft 

steht dem Vorhaben auch nicht im Hinblick auf den Aspekt der Existenzgefährdung entge-

gen. Fünf drohende Existenzgefährdungen können durch geeignetes Ersatzland abgewendet 

werden (vgl. im Einzelnen C III 17). 
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Die Inanspruchnahme von privatem Grundeigentum für das planfestgestellte Vorhaben ist 

aus überwiegenden Gründen des Interesses der Allgemeinheit an der Errichtung des Vorha-

bens gerechtfertigt. Durch das planfestgestellte Vorhaben werden private Belange - zum Teil 

erheblich - beeinträchtigt. Jedoch überwiegen die für das Vorhaben streitenden Belange die 

Inanspruchnahme privaten Eigentums und die Beeinträchtigung der Berufs- und Gewerbe-

ausübung.  

16.1  Flächeninanspruchnahme Privatbetroffener 

Das Vorhaben nimmt privates Grundeigentum für die Herstellung der Trasse, technisch not-

wendige Begleitmaßnahmen und Kompensationsmaßnahmen in Anspruch. Vorhabenbeding-

te Auswirkungen können auch zu Wertminderungen und/oder zur Erschwerung der wirt-

schaftlichen Nutzbarkeit bzw. Verwertbarkeit von Grundstücken führen.  

Art. 14 GG schützt vor einem Eigentumsentzug, der nicht zum Wohl der Allgemeinheit erfor-

derlich ist. Dem Eigentümer wird gleichgestellt, wer in eigentumsähnlicher Weise an einem 

Grundstück dinglich berechtigt ist, außerdem der Käufer eines Grundstückes, sobald eine 

Auflassungsvormerkung zu seinen Gunsten im Grundbuch eingetragen ist. Dies gilt auch für 

Pächter (vgl. BVerwG, Urt. v. 01.09.1997 � 4 A 36/96 �, zit. nach juris, Rn. 32). 

Die Belange der Eigentümer können bei Vorhaben wie dem vorliegenden, die zum Wohl der 

Allgemeinheit erforderlich sind, bei der Abwägung zu Gunsten anderer Belange zurückge-

stellt werden. Die Prüfung, ob eine Beeinträchtigung privater Belange hinzunehmen ist, er-

folgt nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.  

Ein Teil der Einwender hat sich gegen die Inanspruchnahme von Pacht- oder Eigentumsflä-

chen für die Trasse und für Kompensationsmaßnahmen gewandt. Die Trasse hätte flächen-

 und umweltschonender geplant werden können und die Notwendigkeit von Kompensati-

onsmaßnahmen sei in Frage zu stellen. Die meisten Einwender haben für die Inanspruch-

nahme ihrer Flächen Ersatzland gefordert (vgl. Vorlagebericht der Anhörungsbehörde vom 

30.01.2013, S. 17). Die Planungsentscheidung für die gewählte Trassenführung und deren 

technische Ausgestaltung ist im Rahmen der Planrechtfertigung (C III 1), der Dimensionie-

rung (C III 2) und der Alternativenprüfung (C III 3) dargestellt. Das private Interesse tritt hinter 

dem öffentlichen Interesse an der Verwirklichung der gewählten Trasse zurück. Die Plan-

feststellungsbehörde hat sich davon überzeugt, dass die Inanspruchnahme von Flächen Drit-
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ter für Kompensationsmaßnahmen aus naturschutzfachlichen Gründen erforderlich und den 

Betroffenen zumutbar ist. Diese Einwendungen werden � soweit in diesem Beschluss keine 

abweichende Regelung im Einzelfall erfolgt ist � zurückgewiesen. 

Die Planfeststellungsbehörde hat geprüft, inwieweit eine Flächeninanspruchnahme Maß-

nahmen des FFH-Gebietsschutzes, dem Artenschutzrecht, der Eingriffskompensation sowie 

dem Bau der Trasse mit technischen und gestalterischen Maßnahmen zuzuordnen ist.  

Die Dimensionierung des Vorhabens und damit das Erfordernis der Flächeninanspruchnah-

me für die Trasse und die begleitenden technischen Maßnahmen entsprechen nach Prüfung 

durch die Planfeststellungsbehörde den einschlägigen technischen Regelwerken und den für 

die Straßenplanung und den Straßenbau geltenden Richtlinien. Dabei sind alle Möglichkeiten 

der Minimierung der Flächeninanspruchnahme ausgeschöpft und der Grundsatz der Verhält-

nismäßigkeit beachtet worden (vgl. C III 2).  

Bei der Maßnahmenplanung hat die Vorhabenträgerin die Schonung von wertvollen landwirt-

schaftlichen Flächen als wichtiges Ziel, welches gesetzlich in § 15 Abs. 3 S. 1 BNatSchG 

geregelt ist, berücksichtigt.  

Zur Minimierung der Inanspruchnahme von Flächen Dritter wurden die Kompensationsmaß-

nahmen vorrangig in Natura 2000-Gebieten und auf Flächen der öffentlichen Hand, geplant 

(vgl. Unterlage 12.0, S. 112).  

Die Maßnahmenplanung des Vorhabenträgers hat zudem Abstimmungen und Überlegun-

gen, die im Jahr 2005 in einem Moderationsverfahren unter Einbeziehung der im Wesentli-

chen Betroffenen (Träger öffentlicher Belange, Flächeneigentümer und Bewirtschafter) ab-

gestimmt wurde, berücksichtigt. Unter Berücksichtigung der Ziele, landwirtschaftliche Flä-

chen zu schonen, konkrete Einwendungen und Vorschläge der Beteiligten einzubeziehen  

und  Maßnahmen in landwirtschaftliche Produktionsstrukturen einzubinden, wurden hofnahe 

und intensiv genutzte landwirtschaftliche Flächen soweit möglich ausgespart (vgl. Unterlage 

12.0, S. 112).  

Für die nachfolgend benannten Kompensationsmaßnahmen ergibt sich das Erfordernis, 

ganz oder teilweise auf Flächen privater Dritter zuzugreifen, da keine Flächen der öffentli-

chen Hand oder Flächen mit einer geringeren Beeinträchtigung privater Interessen bei glei-

cher Eignung für den verfolgten Zweck zur Verfügung stehen. 
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Die planfestgestellten Maßnahmen A8, A9, A24, B16, B17, EG37, G24, H14, L21, U7, U8, 

U10, U10.1, und WR sind artenschutzrechtlich begründet und im planfestgestellten Umfang 

auf den entsprechenden Flächen erforderlich (vgl. C III 5). 

Über die bereits genannten Maßnahmen mit artenschutzrechtlicher Erforderlichkeit hinaus, 

sind die planfestgestellten Kompensationsmaßnahmen B14, G5, G20, G22, G25, G26, H15, 

L4, L12, L19, L20, L23, L24, L25, L26, L27, L29, O4, O5, S6, U38 und V6 im planfestgestell-

ten Umfang als Bestandteil des Kompensationskonzeptes an dem jeweils planfestgestellten 

Ort erforderlich (vgl. C III 6). Die planfestgestellten landschaftspflegerischen Maßnahmen zur 

Erfüllung der Kompensationsverpflichtung sind geeignet und erforderlich sowie im Hinblick 

auf die individuellen Beeinträchtigungen verhältnismäßig. Vorrangig wurden bei gleicher Eig-

nung Flächen der öffentlichen Hand und Flächen, die einvernehmlich zur Verfügung gestellt 

werden, in Anspruch genommen. Unter mehreren geeigneten Grundstücken wurden diejeni-

gen gewählt, welche den Betroffenen die geringeren Opfer abverlangen. Die für das Vorha-

ben vorgesehenen Kompensationsmaßnahmen sind im planfestgestellten Umfang zwingend 

für das Vorhaben erforderlich und können nicht gleich erfolgversprechend an anderer Stelle 

mit geringeren Betroffenheiten verwirklicht werden (vgl. C III 4; siehe auch planfestgestellte 

Unterlage 12.0, S. 112).  

Die mit den Kompensationsmaßnahmen verbundenen nachteiligen Folgen stehen auch nicht 

außer Verhältnis zum beabsichtigten Erfolg. Die Maßnahmenplanung steht in der planfest-

gestellten Form im Einklang mit dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz im Naturschutzrecht, 

welcher inhaltlich dem enteignungsrechtlichen Übermaßverbot entspricht (vgl. BVerwG, Ur-

teil vom 23. August 1996 � 4 A 29.95 �, DVBl. 1997, 68 = NVwZ 1997, 486 = Buchholz 407.4 

§ 19 FStrG Nr. 8). Die Planfeststellungsbehörde hat den durch das Vorhaben ausgelösten 

Grundstücksbetroffenheiten grundsätzlich ein hohes Gewicht bei der Abwägung zugemes-

sen. Aufgrund des überwiegenden öffentlichen Interesses an der Umsetzung des Vorhabens 

ist es in dem planfestgestellten Umfang sachgerecht, die Eigentümerinteressen zurücktreten 

zu lassen und die für die Herstellung der Trasse und die Kompensationsmaßnahmen erfor-

derlichen Flächen in Anspruch zu nehmen.  

16.2  Einwendungen im Einzelnen 

Mehrere Beteiligte (P_13, P_24, P_43) haben sich gegen die Inanspruchnahme ihrer land-

wirtschaftlichen Flächen im Bereich �Sebastiansgrund� gewandt. In diesem Bereich ist die 

Böschung der Trasse in den ausgelegenen Planunterlagen mit einer Böschungsneigung von 
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1:2,5 vorgesehen (vgl. C III 2). Die Planfeststellungsbehörde hat sich im Rahmen der Ver-

hältnismäßigkeitsprüfung vergewissert, dass in diesem Bereich auch eine steilere Ausgestal-

tung der Böschung mit einer Neigung bis 1:1,5 möglich ist (vgl. Aufklärungsmail der Plan-

feststellungsbehörde vom 15.08.2013, beantwortet mit Mail vom 16.08.2013). Da hierdurch 

eine geringere Inanspruchnahme von Flächen Privater erreicht werden kann, hat die Plan-

feststellungsbehörde die Änderung der Böschungsneigung durch sog. Violetteintragung in 

den Planunterlagen  vorgenommen. Hierdurch ergibt sich eine Verringerung der Betroffen-

heit der Flurstücke 1/7 (900 qm), 11 (300 qm) und 14 (4150 qm) der Flur 9. Für das Flurstück 

1/6 und die Wegeparzelle 15 der Flur 9 entfällt die Betroffenheit vollständig (vgl. Aufklä-

rungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 15.08.2013, beantwortet mit Mail vom 

16.08.2013). 

Eine Erbengemeinschaft wendet sich gegen die Festsetzung der Maßnahme auf Flurstück 

41, Flur 15 der Gemarkung Ulfen. Auf diesem Flurstück ist die Maßnahme A8 geplant und 

nicht � wie von den Beteiligten vorgetragen � die Maßnahme A9. Die Beteiligten tragen vor, 

dass es im benachbarten Forst geeignetere Habitate für die beabsichtigten Ziele der Maß-

nahme gäbe. Die Einwendung der Erbengemeinschaft vom 18.04.2013 ging am 26.04.2013 

bei der Anhörungsbehörde ein und wurde von dieser an die Planfeststellungsbehörde wei-

tergeleitet. Die Einwendung ist als verspätet zurückzuweisen. Einwendungen können bis 

zwei Wochen nach Ende der Auslegungsfrist gegen den Plan erhoben werden. Mit Ablauf 

der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen 

privatrechtlichen Titeln beruhen, § 73 Abs. 4 S. 3 VwVfG. Unabhängig hiervon hat die Plan-

feststellungsbehörde auch die  Verhältnismäßigkeit einer Eigentumsinanspruchnahme für die 

planfestgestellten Maßnahme A8 überprüft. Es handelt sich um eine in dem planfestgestell-

ten Umfang artenschutzrechtlich erforderliche Altholzmaßnahme im Wald für die Arten Grau-

specht, Bechsteinfledermaus und Hohltaube (vgl. C III 6). Für die Schaffung der erforderli-

chen Strukturen für die Bechsteinfledermaus und altholzbewohnende Vogelarten sind die 

Voraussetzungen im räumlichen Zusammenhang ausschließlich in der planfestgestellten 

Fläche vorhanden (vgl. planfestgestellte Maßnahme A8). 

16.3  Vorübergehende Inanspruchnahme von Grundstücken 

Bei der Durchführung des Straßenbauvorhabens werden landwirtschaftliche Nutzflächen im 

Umfang von 30,4 ha für die Bauausführung, Geländeflächen als Arbeitsraum oder temporär 

genutzte Baueinrichtungsflächen benötigt (vgl. Mail der Vorhabenträgerin vom 27.08.2013). 
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Die Flächen sind in dem Grunderwerbsverzeichnis als �vorübergehend in Anspruch zu neh-

mende Flächen� ausgewiesen (vgl. planfestgestellte Unterlage 14.2). Diese Belastung ist für 

die Betroffenen zumutbar. Die Grundstückseigentümer und die Pächter haben einen An-

spruch auf eine angemessene Entschädigung in Geld, gegebenenfalls auch auf Schadener-

satz für Störungen und Beeinträchtigungen. Diese Fragen sind im Einzelnen in einem nach-

geordneten Entschädigungsverfahren zu klären.  

Alle vorübergehend in Anspruch genommenen Flächen werden anschließend entsprechend 

der vorherigen Nutzung wiederhergestellt. Dies betrifft auch Feldwege, soweit sie durch die 

Bautätigkeit negativ beeinträchtigt werden. 

16.4  Entschädigung für Nachteile 

Einige Einwendungen beziehen sich darauf, dass durch die Inanspruchnahme von Flächen 

Einbußen entstehen und teilweise unwirtschaftliche Restflächen verbleiben.  

Soweit Grundstücke oder räumlich oder wirtschaftlich zusammenhängender Grundbesitz nur 

zum Teil in Anspruch genommen werden, besteht gemäß § 93 BauGB ein Anspruch auf 

Übernahme des Restgrundstückes oder des Restbesitzes insoweit, als das Restgrundstück 

oder der Restbesitz nicht mehr in angemessenem Umfang baulich oder wirtschaftlich genutzt 

werden kann. Fragen der Entschädigung für Wertminderungen und sonstige Nachteile sind 

grundsätzlich nicht Gegenstand der Planfeststellung. Enteignungsrechtliche Fragen wegen 

unmittelbarer Eingriffe in das Grundeigentum sind dem nachfolgenden Grunderwerbs- und 

Entschädigungsverfahren vorbehalten. Hiernach ist Entschädigung für den eintretenden 

Rechtsverlust und für sonstige, durch die Enteignung eintretenden Vermögensnachteile zu 

leisten. Die Einwender werden daher hinsichtlich Verschlechterungen von Grundstücken auf 

Grund der Inanspruchnahme durch das planfestgestellte Vorhaben und im Hinblick auf un-

wirtschaftliche Restflächen auf das spätere Enteignungs- und Entschädigungsverfahren ver-

wiesen und die diesbezüglichen Einwendungen im vorliegenden Planfeststellungsverfahren 

zurückgewiesen. 

Für die Betroffenen bietet diese Handhabung keine Nachteile, denn sie können bei Mei-

nungsverschiedenheiten im Entschädigungsverfahren ebenfalls den Rechtsweg beschreiten. 
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16.5  Allgemeine Einwendungen gegen das Vorhaben 

Allgemein gehaltene Einwendungen, zum Beispiel gegen die Planrechtfertigung, das Rau-

mordnungsverfahren, die Umweltverträglichkeitsprüfung, die Linienbestimmung, die FFH-

Verträglichkeitsprüfung, die artenschutzrechtliche Beurteilung, die Bestandserfassung und 

deren Bewertung, den Planungsablauf, den Variantenvergleich, die Bewertung verschiede-

ner Schutzgüter in der landschaftspflegerischen Begleitplanung oder das Vorhaben insge-

samt werden unter Verweis auf die Ausführungen in dem diese Themen jeweils behandeln-

den Kapitel des Teils C dieses Beschlusses zurückgewiesen.  

16.6  Mittelbare Beeinträchtigungen von Flächen 

Eine Beeinträchtigung von land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen durch mittelbare 

Auswirkungen des planfestgestellten Vorhabens, die ohne Entschädigung unzumutbar sind, 

liegen nicht vor. Einwendungen, die sich auf eine befürchtete Verschlechterung der Erträge 

von nicht unmittelbar betroffenen Grundstücken beziehen, hat die Planfeststellungsbehörde 

als schützenswerte private Belange im Rahmen der Abwägung berücksichtigt. Diese werden 

jedoch von den öffentlichen Interessen an der Umsetzung des geplanten Vorhabens über-

wogen.  

Grundsätzlich kommt als Rechtsgrundlage für die Entschädigung unzumutbarer Beeinträch-

tigungen § 74 Abs. 2 Satz 3 VwVfG in Betracht, der eingreift, wenn die Beeinträchtigung dem 

Betroffenen ohne Ausgleich nicht zuzumuten ist und Vorkehrungen oder Anlagen zu ihrer 

Vermeidung nach § 74 Abs. 2 Satz 2 VwVfG untunlich oder mit dem Vorhaben unvereinbar 

sind. Da unzumutbare mittelbare Beeinträchtigungen in Folge des Planfeststellungsbe-

schlusses hervorgerufen werden, ohne dass es � wie bei einem direkten Rechtsentzug � 

noch eines gesonderten Eingriffs in Gestalt des Enteignungsbeschlusses bedarf, hat in ei-

nem solchen Fall die Planfeststellungsbehörde dem Grunde nach schon im Planfeststel-

lungsbeschluss über solche Ansprüche zu entscheiden. Dies trifft auch für einen Übernah-

meanspruch wegen schwerer und unerträglicher mittelbarer Beeinträchtigungen zu, denn bei 

ihm handelt es sich um eine besondere Art der Entschädigung nach § 74 Abs. 2 Satz 3 

VwVfG (vgl. BVerwG, Urt. v. 07.07.2004 - 9 A 21.03 - NVwZ 2004, 1358 unter Verweis auf 

BVerwG, Urt. v. 06.06.2002 � 4 A 44.00 -, DVBl. 2002, 1494). 
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Beeinträchtigungen dieses Umfanges und dieser Schwere von land- oder forstwirtschaftlich 

genutzten Flächen durch mittelbare Auswirkungen des planfestgestellten Vorhabens liegen 

nach Überprüfung durch die Planfeststellungsbehörde nicht vor.  

16.7  Mehrwege und Zuwegungen 

Das planfestgestellte Vorhaben wirkt sich auf das nachgeordnete Straßen- und Wegenetz 

aus. Anzuführen sind hier insbesondere die Verlegung und Neuanlage von Wirtschaftswegen 

sowie deren Ausgestaltung.  

Durch den Bau der Trasse werden Wegebeziehungen unterbrochen. Die durch das Vorha-

ben überlagerten Wirtschaftswege werden entlang der neuen Böschungen als Parallelwege 

bis zum Netzschluss wiederhergestellt bzw. dort, wo Parallelwege zur A 44 entbehrlich er-

scheinen, durch Ausbau des vorhandenen Wirtschaftswegenetzes auf einen erforderlichen 

Netzschluss zurückgeführt. Alle Wirtschaftswege, Über- und Unterführungen werden so aus-

gestaltet, dass sie die Befahrbarkeit durch land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge des 

technischen Standards gewährleisten (vgl. C III 2.8). 

Der Anliegergebrauch gewährt keinen Schutz gegen den Wegfall einer bestimmten Wege-

verbindung. Auch im Hinblick auf Art. 14 GG werden Anlieger nicht durch eine Verschlechte-

rung der Erreichbarkeit ihrer Grundstücke in ihren Rechten verletzt. Ein Ersatzweg ist ausrei-

chend, wenn er eine den jeweiligen Umständen entsprechende zumutbare Erreichbarkeit 

gewährleistet (vgl. BVerwG, Urteil v. 21. 12. 2005 � 9 A 12/05 �, zit. nach juris, Rn. 22). 

Hiervon zu unterscheiden sind gegebenenfalls die mit einem Eigentumsentzug verbundenen 

Eingriffe in die durch Art. 14 GG geschützte Position eines eingerichteten und ausgeübten 

Gewerbebetriebs. Ein durch die Inanspruchnahme eines Grundstückes für einen Betrieb 

entstehender Mehrweg mit zusätzlichen Wegekosten, kann eine Beeinträchtigung des Ge-

werbebetriebs darstellen (vgl. BGH, Urteil vom 13.12.2007 � III ZR 116/07 �, juris, Rn. 27). 

Ein durch Mehrwege verursachter Nachteil, der sich aus dem Wegfall eines zum Betrieb ge-

hörenden Grundstückes ergibt, ist als Substanzminderung des Betriebes als des Zugriffsob-

jekts zu sehen (vgl. BGH, Urteil vom 21.10.2010 � III ZR 237/09 -, juris, Rn. 14.). Entschädi-

gungsfragen für Mehrwege, die einem landwirtschaftlichen Betrieb durch den Eingriff in eine 

eigentumsrechtliche Position entstehen, sind Gegenstand der außerhalb des Planfeststel-

lungsverfahrens durchzuführenden Enteignungsentschädigungsverfahrens.  
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Mehrere Einwender haben sich gegen eine schlechtere Erreichbarkeit ihrer Grundstücke 

gewandt oder die Befürchtung geäußert, es werde an einer Zuwegung fehlen. Hierzu ist Fol-

gendes auszuführen. Ein Anspruch auf den Erhalt des bisherigen Wegenetzes und der damit 

verbundenen Erreichbarkeit von Grundstücken über bestimmte Wege besteht nicht. Daher 

sind vorhabenbedingte Mehrwege � soweit im Einzelfall keine unzumutbaren Erschwernisse 

entstehen � grundsätzlich entschädigungslos hinzunehmen. Bei der Planung wurden beste-

hende Wegebeziehungen � soweit möglich � erhalten, um Umwege zu vermeiden. In den 

übrigen Fällen wurde die Flächenerreichbarkeit durch Parallelwege, die mit Über- oder Un-

terführungen miteinander verbunden sind beziehungsweise durch die Wiederherstellung von 

Wegen, die baubedingt verändert, verlegt oder neu hergestellt werden, sichergestellt (vgl. 

C III 2.8).  

16.8  Jagd 

Durch das geplante Vorhaben werden die Belange von Jagdgenossenschaften betroffen. 

Mehrere Jagdgenossenschaften haben Einwendungen erhoben. Soweit die Beteiligten sich 

gegen Beeinträchtigungen der Jagdgebiete durch das planfestgestellte Vorhaben gewandt 

und Entschädigungen für Beeinträchtigungen der Jagd gefordert haben, ist Folgendes aus-

zuführen: 

Wenn � wie vorliegend � eine neue Bundesautobahn gebaut und diese Straße unter Inan-

spruchnahme von Grundeigentum angelegt und dabei ein gemeinschaftlicher Jagdbezirk 

(§ 8 Abs. 1 des Bundesjagdgesetzes) durchschnitten wird, kann dies zu erheblichen Beein-

trächtigungen in der Jagdausübung führen, so dass die Jagdgenossenschaft als Trägerin 

des Jagdausübungsrechts von einem entschädigungspflichtigen Eingriff im enteignungs-

rechtlichen Sinne betroffen sein kann (vgl. BGH, Urteil vom 14.06.1982 � III ZR 175/80 �, 

BGHZ 84, 261; BGH, Urteil vom 20.01.2000 � III ZR 110/99 �, NJW 2000, 1720).  

Das Jagdausübungsrecht, das ein vermögenswertes privates Recht darstellt und als konkre-

te subjektive Rechtsposition der Jagdgenossenschaft als öffentlich-rechtlicher Körperschaft 

selbst zusteht, genießt den Schutz des Art. 14 GG (vgl. BGH, Urteil vom 14.06.1982 � III ZR 

175/80 �, BGHZ 84, 261; BGH, Urteil vom 15.02.1996 � III ZR 143/94 �, BGHZ 132, 63-71). 

Weiterhin kommt eine Entschädigung für eine Beeinträchtigung des verbleibenden Jagdbe-

zirkes in Betracht. Bei der Ermittlung der Höhe der Entschädigung ist auf den durch Markt-

beobachtung zu ermittelnden Marktpreis für Jagdpachten abzustellen. Schließlich kommt 
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auch eine Entschädigung für die Beeinträchtigung der Jagd während der Bauzeit in Betracht 

(vgl. BGH, Urteil vom 04.08.2000 - III ZR 328/98 -, NJW 2000, 3638).  

Die von den Jagdgenossenschaften geltend gemachten Entschädigungsforderungen sind 

nicht Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens. Sie werden in das Entschädigungsver-

fahren verwiesen. Im Rahmen der Abwägung wurden die Beeinträchtigungen der Jagdgebie-

te durch das planfestgestellte Vorhaben eingestellt und im Ergebnis geringer gewichtet, als 

die öffentlichen Interessen an der Durchführung des planfestgestellten Vorhabens. 

16.9  Existenzgefährdung 

Neun Beteiligte haben im Planfeststellungsverfahren den Einwand erhoben, dass ihre land-

wirtschaftlichen Betriebe vorhabenbedingt in der Existenz gefährdet seien. Von den im Vor-

lagebericht der Anhörungsbehörde vom 30.01.2013, S. 13 genannten zehn Beteiligten sind 

zwei Beteiligte (P_36 und P_37) Gesellschafter einer gemeinsamen GbR, so dass lediglich 

für diese der Einwand der Existenzgefährdung erhoben werden konnte und erhoben wurde. 

Für fünf Beteiligte (P_06, P_13, P_34, P_53 und P_36 gemeinsam mit P_37) hat die Vorha-

benträgerin auf der Grundlage der Überprüfung durch einen Fachgutachter eine drohende 

Existenzgefährdung bestätigt. Diesen Beteiligten hat die Vorhabenträgerin jeweils ein Ersatz-

landangebot unterbreitet, das geeignet ist, im jeweiligen Fall eine drohende Existenzgefähr-

dung abzuwenden. Drei Beteiligte (P_06, P_34 und P_53) halten das ihnen angebotene Er-

satzlandes zur Abwendung ihrer drohenden Existenzgefährdung grundsätzlich für geeignet, 

haben aber gleichwohl den Wunsch geäußert, im Rahmen des Grunderwerbsverfahrens 

alternative Ersatzlandangebote zu erhalten. Der Beteiligte (P_13) hat ein neues Angebot im 

Rahmen des Grunderwerbsverfahrens gefordert und die angebotenen Flächen auf Grund 

schlechter Erreichbarkeit abgelehnt. Die Beteiligte GbR (P_36, P_37) hat das angebotene 

Ersatzland abgelehnt. Sie fordert zusammenhängende Ersatzflächen für den gesamten Be-

trieb und nicht nur für die vorhabenbedingt in Anspruch genommenen Flächen, da sie die 

verbleibenden Flächen neben der Autobahn nicht mehr für wirtschaftlich nutzbar hält.  

Zur Überzeugung der Planfeststellungsbehörde steht fest, dass allen Beteiligten, deren Exis-

tenzgefährdung gutachterlich bestätigt wurde, geeignetes Ersatzland in ausreichendem Um-

fang angeboten wurde, um eine vorhabenbedingte Existenzgefährdung auszuschließen. 

16.9.1  Beteiligter P_06 

Der Beteiligte führt einen landwirtschaftlichen Vollerwerbsbetrieb. 
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Mit Einwendungen vom 25.09.2012 und 26.09.2012 hat sich der Beteiligte gegen die um-

fangreiche Inanspruchnahme seiner Pacht- und Eigentumsflächen gewandt und den Ein-

wand der Existenzgefährdung erhoben.  

Die Vorhabenträgerin hat ein Existenzgefährdungsgutachten eines öffentlich bestellten und 

vereidigten Sachverständigen vom 03.12.2012 vorgelegt. Dieses Gutachten gelangt zu dem 

Ergebnis, dass der Betrieb des Beteiligten mit einer Betriebsfläche von ca. 110 ha und einer 

Schweinemast im Umfang von 600 Ferkelaufzuchtplätzen sowie 1.340 Schweinemastplätzen 

durch das planfestgestellte Vorhaben in seiner Existenz gefährdet wird (vgl. Existenzgefähr-

dungsgutachten vom 03.12.2013, S. 2 und 38). Insgesamt werden dem Beteiligten durch das 

Vorhaben 1,03 ha Eigentumsfläche und 17,83 ha anrechenbare Pachtflächen entzogen. 

Die umfangreiche Flächeninanspruchnahme ist überwiegend durch die Trasse und die ge-

plante PWC-Anlage und zu einem geringen Teil durch artenschutzrechtlich erforderliche 

Maßnahmen begründet (vgl. im Einzelnen die von der Vorhabenträgerin vorgelegte Darstel-

lung der Betroffenheit vom 26.10.2012 und die Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 

26.10.2012 auf die Einwendungen des Beteiligten vom 25.09.2012 und vom 26.09.2012). 

Die Planfeststellunsbehörde hat sich davon überzeugt, dass eine Abwendung der Existenz-

gefährdung weder durch eine Verlegung der PWC-Anlage noch durch eine Umgestaltung 

dieser Anlage, insbesondere ihrer Böschungen erreicht werden kann. Um eine Existenzge-

fährdung des Beteiligten vermeiden zu können, müsste die Inanspruchnahme der Flächen 

um mindestens 14,86 ha reduziert werden (vgl. Gutachtennachtrag zur Überprüfung einer 

möglichen Existenzgefährdung des Beteiligten mit Grenzertragskalkulation und Grenzent-

zugsflächenermittlung vom 10.01.2013, S.22).  

Eine Verlegung der PWC-Anlage an einen anderen Standort würde die Inanspruchnahme 

von Flächen des Beteiligten um max. 8 ha reduzieren können. Im Übrigen stellt der gewählte 

Standort der PWC-Anlage die verkehrlich beste Lösung dar (vgl. C III 3.4). 

Eine Veränderung der Ausgestaltung der Böschungen der PWC-Anlage hätte lediglich eine 

Verringerung der Flächeninanspruchnahme um ca. 0,97 ha zur Folge (vgl. Aufklärungsmail 

der Planfeststellungsbehörde vom 15.08.2013, beantwortet mit Mail vom 16.08.2013). Im 

Übrigen ist zu berücksichtigen, dass die geplante Verwallung in Verbindung mit der flacheren 

Böschung zur Einbindung der Anschlussstelle Sontra-Ost in das Landschaftsbild dient (vgl. 

Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 15.08.2013, beantwortet mit Mail vom 
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16.08.2013). Dieser Zweck könnte durch eine steilere Ausgestaltung der Böschung der 

PWC-Anlage nicht erreicht werden. Im Rahmen der Abwägung hat die Planfeststellungsbe-

hörde daher die PWC-Anlage und die geplante Ausgestaltung der Böschung an der PWC-

Anlage Sontra/Ost  antragsgemäß planfestgestellt. 

Zur Abwendung der dem Beteiligten drohenden Existenzgefährdung hat die Vorhabenträge-

rin diesem mit Schreiben vom 12.07.2013 ein Ersatzlandangebot im Umfang von 17,58 ha 

unterbreitet. Aus dem Flächenkonzept der Hessischen Landgesellschaft (HLG) ergibt sich, 

dass das angebotene Ersatzland in derselben Gemarkung liegt, in dem der Betrieb bereits 

Flächen bewirtschaftet, dass es sich um zusammenhängende Flächen handelt und dass die 

Flächen eine höhere Ertragsmesszahl aufweisen als die Flächen, die durch das Vorhaben in 

Anspruch genommen werden (vgl. Flächenkonzept zur Abwendung der Existenzgefährdun-

gen an der BAB A 44, VKE C03/1 (50), S. 4, übermittelt per Mail vom 09.07.2013).  

Der Beteiligte hat mit Schreiben vom 22.07.2013 die Ersatzflächen grundsätzlich als ange-

messen akzeptiert. Er hat darauf hingewiesen, dass im Rahmen des Grunderwerbs- und 

Entschädigungsverfahrens Einbußen durch höhere Bewirtschaftungskosten und unwirt-

schaftliche Restflächen ausgeglichen werden sollen. Zugleich hat der Beteiligte den Wunsch 

nach noch günstiger gelegenen Flächen geäußert, falls solche im Rahmen des weiteren 

Grunderwerbsverfahrens zur Verfügung stehen sollten.  

Die Planfeststellungsbehörde bewertet das dem Beteiligten angebotene Ersatzland als ge-

eignet und zumutbar, die Existenzgefährdung abzuwenden. Die Eigentumsbetroffenheit des 

Beteiligten ist daher im Rahmen der Abwägung nicht mit dem besonders schweren Gewicht 

der Existenzgefährdung einzustellen. Durch die Stellung von ausreichend Ersatzland kann 

die Existenzgefährdung des landwirtschaftlichen Betriebes abgewendet werden. Auf die Fra-

ge, ob zu einem späteren Zeitpunkt alternative Flächen angeboten werden können, die 

ebenfalls zur Abwendung der Existenzgefährdung geeignet sind, kommt es im Rahmen der 

Zulassung des Vorhabens nicht an. Diese Frage ist Gegenstand des nachgelagerten Grund-

erwerbsverfahrens.  

16.9.2  Beteiligte P_07 

Die Beteiligte hat sich mit Schreiben vom 10.09.2012 gegen die Beeinträchtigung ihres 

landwirtschaftlichen Milchviehbetriebes gewandt und den Einwand der Existenzgefährdung 
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erhoben. Zum Ausgleich für die Flächeninanspruchnahme wird von der Beteiligten wertglei-

ches Ersatzland gefordert.  

Die Vorhabenträgerin hat die Erforderlichkeit der Inanspruchnahme der Flächen der Beteilig-

ten im Einzelnen dargelegt und die wirtschaftliche Situation und das Maß der Beeinträchti-

gung im Rahmen eines Existenzefährdungsgutachtens bewerten lassen (vgl. Erwiderung der 

Vorhabenträgerin vom 26.10.2012, S. 3 und 4; Gutachten zur Überprüfung einer möglichen 

Existenzgefährdung vom 21.11.2012). Das Sachverständigengutachten gelangt zu dem Er-

gebnis, dass es sich bei dem Betrieb der Beteiligten um einen Nebenerwerbsbetrieb handelt, 

der für sich genommen nicht als gesicherte Existenzgrundlage bewertet werden kann. Der 

Betrieb erwirtschaftet nach den Feststellungen des Sachverständigen auf einer landwirt-

schaftlich genutzten Fläche von knapp 12 ha keinen ausreichenden Unternehmensgewinn 

und keinen ausreichenden Arbeitsertrag, um der Betriebsinhaberin eine gesicherte Existenz-

grundlage zu ermöglichen. Der Betrieb leistet insgesamt einen Beitrag zum Familienein-

kommen, der aber zu gering ist, um als Existenzsicherungsgrundlage bewertet werden zu 

können. Eine vorhabenbedingte Existenzgefährdung durch den Flächenentzug ist mithin 

ausgeschlossen (vgl. Gutachten zur Überprüfung einer möglichen Existenzgefährdung vom 

21.11.2012, S. 21 und 22).  

Zweifel an der Bewertung des Gutachters bestehen nicht. Die Planfeststellungsbehörde folgt 

daher der Einschätzung des Gutachters und bewertet die Beeinträchtigung der Beteiligten im 

Rahmen der Abwägung mit dem öffentlichen Belang des Vorhabens nicht mit dem besonde-

ren Gewicht einer Existenzgefährdung. Im Rahmen des der Planfeststellung nachgelagerten 

Grunderwerbsverfahrens ist zu prüfen, ob eine Entschädigung in Form von Ersatzland erfol-

gen kann.  

16.9.3  Beteiligter P_13 

Der Beteiligte führt einen landwirtschaftlichen Vollerwerbsbetrieb. In seiner Einwendung vom 

25.09.2012 hat sich der Beteiligte gegen eine Inanspruchnahme von Pachtflächen seines 

Betriebes gewandt und den Einwand der Existenzgefährdung erhoben.  

Die Vorhabenträgerin hat der Planfeststellungsbehörde das Gutachten eines öffentlich be-

stellten und vereidigten Sachverständigen zur Überprüfung einer möglichen Existenzgefähr-

dung des Beteiligten vom 06.11.2012 vorgelegt.  
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Dieses Gutachten hat die geltend gemachte Existenzgefährdung nicht bestätigt (vgl. Gutach-

ten vom 06.11.2012, S. 39). Hiergegen hat der Beteiligte im Erörterungstermin am 

15.01.2013 Einwände erhoben. Diese Einwände richten sich gegen die der Begutachtung zu 

Grunde gelegte Flächenausstattung des Betriebes und der Nichteinbeziehung einer Biogas-

anlage (vgl. Verhandlungsniederschrift der Anhörungsbehörde zum Erörterungstermin vom 

15.01.2013, S. 4).  

Daraufhin beauftragte die Vorhabenträgerin eine Überprüfung der geltend gemachten Exis-

tenzgefährdung unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich geänderten Betriebsausgangs-

fläche und einer im Betrieb genutzten Biogasanlage. Das aktualisierte Gutachten vom 

12.03.2013 gelangt zu dem Ergebnis, dass eine vor Eingriff bestandene gesicherte länger-

fristige Existenzgrundlage des Betriebes durch den Entzug von über rd. 9 ha landwirtschaft-

lich genutzter Flächen gefährdet wird (vgl. Gutachten-Aktualisierung vom 12.03.2013, S. 3 

und S. 44).  

Zur Abwendung der Existenzgefährdung hat die Vorhabenträgerin dem Beteiligten mit 

Schreiben vom 12.07.2013 ein Ersatzlandangebot von 11,28 ha Pachtfläche unterbreitet. 

Das Ersatzland liegt in derselben Gemarkung, in der der Beteiligte bereits Flächen bewirt-

schaftet und ist unter Zugrundelegung der Ertragsmesszahl geeignet, den Flächenverlust 

auszugleichen und somit eine Existenzgefährdung zu vermeiden (vgl. Flächenkonzept zur 

Abwendung der Existenzgefährdungen an der BAB A 44, VKE C03/1 (50), S. 8, übermittelt 

per Mail vom 09.07.2013).  

Der Beteiligte hat mit Schreiben vom 22.07.2013 darauf hingewiesen, dass er mit einer Ent-

schädigung in Form von Ersatzland grundsätzlich einverstanden sei, die konkret angebote-

nen Flächen in der Gemarkung Weißenhasel jedoch schlecht erreichbar und nicht in den 

bestehenden arrondierten Betrieb in der Gemarkung Sontra passen würden. Der Beteiligte 

wünscht im Rahmen des Grunderwerbsverfahrens ein weiteres Ersatzlandangebot mit Flä-

chen, die unmittelbar an seinen Betrieb angrenzen, beispielsweise in der Domäne Metzlar.  

Das Ersatzlandangebot ist nach Überzeugung der Planfeststellungsbehörde geeignet und 

zumutbar eine drohende Existenzgefährdung des Beteiligten abzuwenden. Aus dem aktuali-

sierten Existenzgefährdungsgutachten vom 12.03.2013 ergibt sich, dass der Betrieb des 

Beteiligten nicht nur Flächen in der Gemarkung Sontra, sondern auch in der Gemarkung 

Weißenhasel bewirtschaftet und dass der Betrieb früher weitere Pachtflächen in der Gemar-
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kung Nentershausen und Weißenhasel bewirtschaftet hat (vgl. Gutachten-Aktualisierung 

vom 12.03.2013, S. Anlage 2). Daher folgt die Planfeststellungsbehörde der Beurteilung  der 

HLG im Flächenkonzept, dass die angebotenen Ersatzflächen in der Gemarkung Weißenha-

sel für den Betrieb des Beteiligten geeignet und annehmbar sind (vgl. Flächenkonzept zur 

Abwendung der Existenzgefährdungen an der BAB A 44, VKE C03/1 (50), S. 8, übermittelt 

per Mail vom 09.07.2013). Die Planfeststellungsbehörde geht im Rahmen der Abwägung 

zwischen den hier im Ergebnis überwiegenden öffentlichen Belang des planfestgestellten 

Vorhabens gegenüber der individuellen Betroffenheit aufgrund des Angebotes von geeigne-

tem Ersatzlandes, nicht von einer mit besonders hohem Gewicht zu versehenen Existenzge-

fährdung aus.  

Ob im Rahmen der Grunderwerbsverhandlungen noch andere Flächen angeboten werden 

können, die näher an den Pachtflächen des Betriebes in der Gemarkung Sontra liegen, ist 

Gegenstand des der Planfeststellung nachgelagerten Verfahrens. 

16.9.4  Beteiligte P_32 und P_33 

Der Beteiligte P_33 hat mit Einwand vom 05.10.2013 vorgetragen, dass zu Lasten seiner 

Nebenerwerbslandwirtschaft Flächenverluste in den Abschnitten der A 44 VKE 40.1 und der 

VKE 50 in einem Gesamtumfang von insgesamt über 5 ha einträten. Der Verlust von Flä-

chen insbesondere in Wölfterode (VKE 50) schränke die Wirtschaftlichkeit des landwirt-

schaftlichen Betriebes so sehr ein, dass es zu einer Existenzgefährdung komme. Der Betei-

ligte hat die Erstellung eines Existenzgefährdungsgutachtens für den Verlust in zwei Stre-

ckenabschnitten gefordert. 

Die Vorhabenträgerin hat ein Existenzgefährdungsgutachten erstellen lassen, das die Betrof-

fenheit des Beteiligten durch die Verkehrskosteneinheiten A 44 VKE 40.1 und A 44 VKE 50 

betrachtet (vgl. Gutachten zur Überprüfung einer möglichen Existenzgefährdung vom 

14.12.2012, S. 3). Aus dem Gutachten ergibt sich, dass der landwirtschaftliche Nebener-

werbsbetrieb des Beteiligten keine längerfristig gesicherte Existenzgrundlage darstellt und 

daher eine Existenzgefährdung infolge der Vorhaben auch nicht eintreten kann (vgl. Gutach-

ten zur Überprüfung einer möglichen Existenzgefährdung vom 14.12.2012, S. 23).  

Das Ergebnis dieser Beurteilung wurde von dem Beteiligten grundsätzlich akzeptiert (vgl. 

Verhandlungsniederschrift der Anhörungsbehörde zur Erörterung am 15.01.2013, S. 3). Der 

Beteiligte P_33 und seine Mutter, die Beteiligte P_32, wenden sich jedoch gegen die Maß-
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nahme A9, die auf ihren Waldflächen einen gelenkten Prozessschutz vorsieht. Sie machen 

geltend, die beanspruchten Waldflächen seien nur durch ihre langjährige Pflege und natur-

nahe Bewirtschaftung besonders hochwertig und daher für die vorgesehene Maßnahme ge-

eignet (vgl. Verhandlungsniederschrift über die Erörterung am 26.11.2012 und 27.11.2012, 

S. 5).  

Die Planfeststellungsbehörde hat sich davon überzeugt, dass die Maßnahme A9 arten-

schutzrechtlich zwingend erforderlich ist und nicht an anderer Stelle oder in geringerem Um-

fang durchgeführt werden kann. Die Maßnahme ist für den Grauspecht, die 

Bechsteinfledermaus und die Hohltaube erforderlich (vgl. C III 6). Die Vorhabenträgerin hat 

nachvollziehbar dargelegt, dass die Maßnahme die besonders guten Waldeigenschaften auf 

den Flächen der Beteiligten benötigt. Die Vorhabenträgerin hat auch dargelegt, dass die 

Maßnahme A9 aufgrund des benötigten engen räumlich-funktionalen Zusammenhangs zur 

Schaffung von Ausweichfortpflanzungsstätten und Nahrungslebensraum für altholzbewoh-

nende Vögel naturnaher Wälder örtlich gebunden ist (vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin 

vom 26.10.2012, S. 2 auf die Einwendung der Beteiligten P_32 vom 25.09.2012). Im Rah-

men der Abwägung überwiegt das öffentliche Interesse an der Umsetzung der artenschutz-

rechtlich erforderlichen Maßnahme das private Interesse der Beteiligten, da es eine alternati-

ve Fläche für die Umsetzung der räumlich gebundenen artenschutzrechtlich erforderlichen 

Maßnahme nicht gibt. Die Einwendung gegen die planfestgestellte Maßnahme A9 war daher 

zurückzuweisen. 

Die Planfeststellungsbehörde wertet die Eigentumsbetroffenheit des Beteiligten im Rahmen 

der Abwägung mit dem öffentlichen Interesse an der Umsetzung des Vorhabens nicht mit 

dem besonders schweren Gewicht der Existenzgefährdung. Die Frage ob eine Entschädi-

gung in Form von Ersatzland erfolgen kann, ist Gegenstand des nachfolgenden Grunder-

werbsverfahrens. In Bezug auf die von dem Beteiligten vorgetragene besondere Wertigkeit 

des Grundstückes wird ebenfalls auf das Entschädigungsverfahren verwiesen. 

16.9.5  Beteiligter P_34 

Der Beteiligte führt einen landwirtschaftlichen Betrieb mit Viehhaltung. In seiner Einwendung 

vom 05.09.2012 hat sich der Beteiligte gegen die Inanspruchnahme seiner landwirtschaftlich 

genutzten Flächen für das geplante Vorhaben gewandt, den Einwand der Existenzgefähr-

dung erhoben und die Stellung von Ersatzland gefordert, um weiterhin ausreichend Tierfutter 

produzieren zu können.  
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Die Vorhabenträgerin hat daraufhin ein Existenzgefährdungsgutachten eines öffentlich be-

stellten und vereidigten Sachverständigen vom 14.12.2012 vorgelegt. Dieses Gutachten ge-

langt zu dem Ergebnis, dass es sich bei dem landwirtschaftlichen Betrieb des Beteiligten um 

einen Nebenerwerbsbetrieb handelt und dass dieser aus sich heraus bereits vor dem ge-

planten Eingriff keine Existenzfähigkeit besitzt (vgl. Gutachten zur Überprüfung einer mögli-

chen Existenzgefährdung vom 14.12.2012, S. 23 und 24). 

Gegen das Ergebnis dieser Begutachtung hat sich der Beteiligte im Rahmen des 

Erörterungstermines am 15.01.2013 gewandt. Es sei bei der Einstufung als Nebenerwerbs-

betrieb und der Betrachtung der wirtschaftlichen Situation nicht hinreichend berücksichtigt 

worden, dass es sich um einen wachsenden Betrieb handele, der nur für eine Übergangszeit 

dem Nebenerwerb dienen solle, solange noch ein Übergangsgeld aus der vorherigen Be-

schäftigung des Beteiligten gezahlt werde (vgl. Verhandlungsniederschrift der Anhörungsbe-

hörde vom 15.01.2013, S. 3). 

Unter Berücksichtigung dieses Vortrages hat die Vorhabenträgerin eine Überprüfung und 

Aktualisierung des Existenzgefährdungsgutachtens vornehmen lassen. Diese Prüfung ge-

langt unter Berücksichtigung von neu vorgelegten Buchführungsabschlüssen zu dem Ergeb-

nis, dass der Betrieb des Beteiligten vor dem Eingriff eine gesicherte längerfristige Existenz-

grundlage darstellt und dass diese durch das geplante Vorhaben gefährdet ist (Gutachten-

Aktualisierung zur Überprüfung einer möglichen Existenzgefährdung vom 20.03.2013, S. 39). 

Zur Abwendung dieser festgestellten, drohenden Existenzgefährdung hat die Vorhabenträge-

rin mit Schreiben vom 12.07.2013 dem Beteiligten ein Ersatzlandangebot über 3,5 ha unter-

breitet. Bei dem angebotenen Ersatzland handelt es sich um eine zusammenhängende Flä-

che in unmittelbarer Nähe zu der Gemarkung der Entzugsflächen (rund 3,5 ha) mit einer ge-

ringfügig höheren Ertragsmesszahl. Sowohl im Hinblick auf den Umfang als auch hinsichtlich 

der Ertragsmesszahl wird durch das angebotene Ersatzland ein vollständiger Ausgleich der 

Entzugsflächen erreicht (vgl. Flächenkonzept zur Abwendung der Existenzgefährdungen an 

der BAB A 44, VKE C03/1 (50), S. 5, übermittelt per Mail vom 09.07.2013). Das Ersatzland 

ist damit geeignet, die drohende Existenzgefährdung abzuwenden. 

Der Beteiligte hat mit Schreiben vom 18.07.2013 die Wertigkeit der angebotenen Flächen als 

angemessen bestätigt, zugleich aber gefordert, dass im Rahmen des Grunderwerbsverfah-



Planfeststellungsbeschluss - 472 - C Begründung 

A 44, VKE 50  III Materielles Recht 

  16 Eigentum 

rens alternative betriebsnahe Flächen angeboten werden, da kurze Wege zur Weidefläche  

für seinen Mutterkuhbetrieb von hoher Bedeutung seien. 

Die Planfeststellungsbehörde bewertet die Betroffenheit des Beteiligten im Rahmen der Ab-

wägung mit dem öffentlichen Interesse an der Durchführung des Vorhabens unter Berück-

sichtigung des geeigneten und zumutbaren Ersatzlandangebotes nicht mit dem besonderen 

Gewicht einer drohenden Existenzgefährdung. Für die Frage, ob dem Betrieb des Beteiligten 

andere Flächen angeboten werden können, wird auf das nachgelagerte Grunderwerbsver-

fahren verwiesen. 

16.9.6  Beteiligte P_36 und P_37 

Die Beteiligten P_36 und P_37 bewirtschaften einen landwirtschaftlichen Betrieb in Form 

einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Bei den bewirtschafteten Flächen handelt es sich 

teils um Eigentums- und teils um Pachtflächen. Gemeinsam haben sie sich in ihrem Einwen-

dungsschreiben vom 27.09.2012 als Beteiligte P_36 gegen die Inanspruchnahme ihrer Flä-

chen durch die Trasse gewendet und für ihre GbR den Einwand der Existenzgefährdung 

erhoben sowie die Erstellung eines Gutachtens zu den Auswirkungen des geplanten Vorha-

bens auf ihren landwirtschaftlichen Betrieb gefordert. Die Beteiligte P_37 hat am 27.09.2012 

darüber hinaus unter eigenem Namen nochmals den Einwand der Existenzgefährdung für 

den landwirtschaftlichen Betrieb angezeigt, da die Trasse der geplanten Autobahn einen 

wichtigen Teil der landwirtschaftlich genutzten Flächen in Anspruch nehme.  

Die Vorhabenträgerin hat zunächst zwei Existenzgefährdungsgutachten erstellen lassen, 

eines vom 06.11.2012 für die GbR und eines mit gleichem Datum für einen fiktiven Betrieb 

der Beteiligten P_37. Die Begutachtung der GbR gelangte zu dem Ergebnis, dass der Be-

trieb nicht in der Existenz gefährdet wird (vgl. Gutachten zur Überprüfung einer möglichen 

Existenzgefährdung der GbR vom 06.11.2012, S. 39). Das Gutachten für den fiktiven Betrieb 

der Beteiligten P_37 kommt zu dem Ergebnis, dass dieser in der Existenz gefährdet wird 

(Gutachten zur Überprüfung einer möglichen Existenzgefährdung der Beteiligten (P_37) vom 

06.11.2012, S. 38). 

Die Beteiligten (P_36) und (P_37) haben das Gutachten geprüft und vorgetragen, dass die in 

dem Gutachten genannten Betriebsdaten der GbR nicht zutreffend seien und die GbR in 

ihrer Existenz gefährdet werde (vgl. Verhandlungsniederschrift der Anhörungsbehörde über 

den Erörterungstermin vom 15.01.2013, S.6). 
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Die Vorhabenträgerin hat daraufhin eine Überprüfung der Begutachtung der GbR vornehmen 

lassen. Dieser Begutachtung liegt eine Aktualisierung der Betriebsausgangsfläche der GbR 

zugrunde. Die Überprüfung gelangt zu dem Ergebnis, dass die GbR durch den geplanten 

Eingriff in ihrer Existenz gefährdet ist (Gutachten-Aktualisierung zur Überprüfung einer mög-

lichen Existenzgefährdung vom 08.03.2013, S. 3 und S. 40). 

In dem Gutachten wurden Eigentums- und längerfristig gepachtete Flächen berücksichtigt, 

und ein vorhabenbedingter Flächenentzug von rund 5,5 ha ermittelt. Kurzfristig gesicherte 

Pachtflächen mit einer Restpachtdauer von maximal zwei Jahren wurden nicht in die Prüfung 

einbezogen (Gutachten-Aktualisierung zur Überprüfung einer möglichen Existenzgefährdung 

vom 08.03.2013, S. 40).  

Die Planfeststellungsbehörde erachtet es als zutreffend, dass der Gutachter in die Prüfung 

der Existenzgefährdung keine kurzfristigen Pachtverhältnisse einbezogen hat (vgl. BVerwG, 

Urteil vom 14.04.2010 � 9 A 13/08 -, juris, Rn. 27, 28). Ein Pächter, der sich die bewirtschaf-

teten Flächen nicht längerfristig sichert, muss rechtlich jederzeit mit dem Verlust der Flächen 

für seinen Betrieb rechnen. Mündliche Pachtverhältnisse können gemäß §§ 585a, 594a BGB 

bis zum dritten Werktag eines Pachtjahres zum Schluss des nächsten Pachtjahres gekündigt 

werden. Mit diesem Risiko ist eine strukturelle Schwäche des Betriebes verbunden, auch 

wenn in tatsächlicher Hinsicht ein Pachtverhältnis über viele Jahre ungekündigt bestanden 

hat. Würden die kurzfristig gepachteten Flächen in die Bewertung der Existenzgefährdung 

einbezogen werden, würden die Risiken, die mit einem kurzfristigen Pachtverhältnis für den 

Betrieb einhergehen, auf Dritte übertragen (vgl. VGH Kassel, Urt. v. 23.06.2010 � 2 C 

2344/09.T � UA S. 44).  

Die Vorhabenträgerin hat der GbR mit Schreiben vom 12.07.2012 ein Ersatzlandangebot 

über 3,84 ha Ackerland in den Gemarkungen Sontra und Weißenhasel unterbreitet. Der Um-

fang der Ersatzflächen wurde über die sogenannte Ertragsmesszahl bestimmt. Das angebo-

tene Ersatzland liegt in unmittelbarer Nähe der Gemarkungen, in denen der Betrieb der Be-

teiligten bereits Flächen bewirtschaftet. Bei den Verlustflächen handelt es sich um mehrere 

Einzelflächen, während die Tauschflächen größere zusammenhängende Bewirtschaftungs-

einheiten bilden (vgl. Flächenkonzept zur Abwendung der Existenzgefährdungen an der BAB 

A 44, VKE C03/1 (50), S. 7, übermittelt per Mail vom 09.07.2013). Die Ersatzfläche hat eine 

Ertragsmesszahl von insgesamt 14.921 EMZ gegenüber der Wertigkeit der Entzugsfläche 
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von 15.136 EMZ. Der Sachverständige Gutachter hat in seiner Stellungnahme vom 

23.06.2013 ausgeführt, dass die Differenz der Ertragsmesszahl vernachlässigbar gering ist.  

Mit Fax-Schreiben vom 15.07.2013 haben die Beteiligten das angebotene Ersatzland abge-

lehnt und die Forderung nach einem höheren Ersatzlandangebot erhoben. Die Beteilig-

te P_37 fordert ferner, dass die verbleibenden Restflächen beidseits der Trasse durch Er-

satzland entschädigt werden und eine zusammenhängende Ersatzfläche von ca. 20 ha in 

unmittelbarer Hofnähe zur Verfügung gestellt wird. Sie lehnt es ab, Flächen in der Nähe der 

Autobahn zu bewirtschaften, da diese durch Zerschneidung unwirtschaftlich und durch weg-

geworfenen Müll der Autofahrer verschmutzt würden. 

Die Planfeststellungsbehörde hat keinen Zweifel an der Geeignetheit des der GbR angebo-

tenen Ersatzlandes. Das angebotene Ersatzland im Umfang von 3,8430 ha ist nach Bewer-

tung der HLG geeignet und für die Beteiligte auch annehmbar. Die angebotenen Ersatzflä-

chen liegen in unmittelbarer Nähe der Gemarkungen, in denen die GbR bereits Flächen be-

wirtschaftet (vgl. Flächenkonzept zur Abwendung der Existenzgefährdungen an der BAB A 

44, VKE C03/1 (50), S. 7, übermittelt per Mail vom 09.07.2013).  

Hinzu kommt, dass die Wertigkeit der angebotenen Fläche, die durch die Ertragsmesszahl 

angegeben wird, ausreicht. Die Differenz von 215 Ertragsmesszahlpunkten der Ersatzfläche 

gegenüber der Entzugsfläche ist nach Aussage des Gutachters zu vernachlässigen (Stel-

lungnahme zur Frage der Angemessenheit und Annehmbarkeit von Ersatzflächen, die die 

HLG der GbR angeboten hat vom 23.06.2013, S. 2). Die Beteiligte nutzt die Entzugsflächen 

für die Produktion von Tierfutter. Auf dem angebotenen Ersatzland kann ein vergleichbarer 

Ertrag an Tierfutter produziert werden.  

Zur Unwirtschaftlichkeit verbleibender Flächen ist festzustellen, dass in dem Gutachten zur 

Prüfung der Existenzgefährdung vom 08.03.2013 Restflächen nur in einem Umfang von ca. 

0,88 ha als unwirtschaftlich in der Bewirtschaftung angesehen worden sind (vgl. Gutachten-

Aktualisierung zur Überprüfung einer möglichen Existenzgefährdung der Beteiligten P_36 

vom 08.03.2013, Anlage 1). Die weiteren Flächen beidseits der Trasse wurden nicht als un-

wirtschaftliche Restflächen eingestuft. Die Planfeststellungsbehörde folgt diesem Ergebnis 

der sachverständigen Begutachtung. Zweifel an der Richtigkeit der Begutachtung bestehen 

nicht, insbesondere werden von den Beteiligten keine substantiierten Einwände erhoben, die 

nähere Ausführungen zur Größe und Wirtschaftlichkeit der verbleibenden Restflächen ent-
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hielten. Wünsche zum Tausch von Flächen können im nachgelagerten Enteignungs- und 

Entschädigungsverfahrens geprüft werden.  

Da das der GbR unterbreitete Ersatzlandangebot zur Überzeugung der Planfeststellungsbe-

hörde geeignet ist, eine drohende Existenzgefährdung abzuwenden, wurden die Belange der 

GbR im Rahmen der Abwägung nicht mit dem besonderen Gewicht der Existenzgefährdung 

eingestellt. 

Für eine Prüfung des fiktiven Betriebes der Beteiligten P_37 sieht die Planfeststellungsbe-

hörde keinen Ansatzpunkt. Die Beteiligte führt keinen eigenständigen Betrieb und hat auch 

nicht vorgetragen, dass sie dieses ernsthaft beabsichtigt.  

16.9.7  Beteiligter P_38 

Der Beteiligte betreibt nach eigenen Angaben einen landwirtschaftlichen Haupterwerbsbe-

trieb mit Viehhaltung, bei dem der Hauptteil des Futterbedarfes aus eigener Bewirtschaftung 

gedeckt wird (vgl. Einwendung des Beteiligten vom 25.09.2012). In seiner Einwendung vom 

25.09.2012 hat sich der Beteiligte gegen die Inanspruchnahme von ca. 2,4 ha landwirtschaft-

licher Nutzfläche und insbesondere gegen die vorübergehende Inanspruchnahme von ca. 

6 ha Ackerfläche gewandt und den Einwand der Existenzgefährdung erhoben. 

Aufgrund der Einwendung des Beteiligten wurde die Planung von der Vorhabenträgerin 

überprüft und eine Planänderung durchgeführt. Ergebnis des Planänderungsverfahrens ist, 

dass die ursprünglich vorgesehene vorübergehende Flächeninanspruchnahme der Flurstü-

cke 33/3 und 30 in Flur 1 der Gemarkung Lindenau, welche ursprünglich für eine Zwischen-

lagerung von Erdmassen vorgesehen waren, nicht mehr in Anspruch genommen werden 

(vgl. planfestgestellte Unterlage 14.1, Blatt 26). Die Einwendung hat sich daher erledigt. 

Die Einwendung gegen die Inanspruchnahme des Flurstücks 80 in Flur 2 der Gemarkung 

Lindenau im Umfang von rund 1,4 ha hat sich durch das Entfallen der Ausgleichsmaßnahme 

L10 im Rahmen der ersten Planänderung ebenfalls erledigt (vgl. planfestgestellte Unterlage 

14.1, Blatt 7).  

Dem Einwand der Existenzgefährdung ist die Vorhabenträgerin nachgegangen und hat ein 

Existenzgefährdungsgutachten vom 03.12.2012, vom 07.03.2013 und einen Gutachten-

nachtrag vom 13.06.2013 vorgelegt. Die Begutachtung gelangt zu dem Ergebnis, dass unter 

Zugrundlegung von rund einem Prozent Entzug der landwirtschaftlichen Nutzfläche der  
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Haupterwerbsbetrieb des Beteiligten nicht existenzgefährdet ist (vgl. Gutachten zur Überprü-

fung einer möglichen Existenzgefährdung des Betriebes des Beteiligten vom 07.03.2013, 

S. 31 und Gutachtennachtrag vom 13.06.2013, S. 3). 

Zweifel an der Begutachtung bestehen nicht, werden insbesondere vom Beteiligten nicht 

erhoben. 

Die Planfeststellungsbehörde bewertet daher die Betroffenheit des Beteiligten im Rahmen 

der Abwägung nicht mit dem besonderen Gewicht einer Existenzgefährdung. 

16.9.8  Beteiligter P_53 

Der Beteiligte hat mit Schreiben vom 25.09.2012 den Einwand der Existenzgefährdung er-

hoben. Sein Grünlandbetrieb mit Milchviehhaltung würde durch den vorhabenbedingten Ver-

lust seiner landwirtschaftlichen Flächen eine Reduzierung erfahren, die einen Weiterbetrieb 

unwirtschaftlich werden ließe.  

Die Vorhabenträgerin hat festgestellt, dass die Einwendung verspätet abgegeben wurde. Sie 

hat gleichwohl eine inhaltliche Stellungnahme abgegeben und die Erforderlichkeit der Inan-

spruchnahme im Einzelnen dargelegt (vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 26.10.2012 

auf die Einwendung des Beteiligten vom 25.09.2012).

Zudem hat die Vorhabenträgerin der Planfeststellungsbehörde das Gutachten eines öffent-

lich bestellten und vereidigten Sachverständigen vorgelegt, welches für den Betrieb des Be-

teiligten P_53 eine vorhabenbedingte Gefährdung seiner wirtschaftlichen Existenz bestätigt 

(Gutachten zur Überprüfung einer möglichen Existenzgefährdung vom 14.12.2012, S. 38). 

Zur Abwendung der Existenzgefährdung wurde dem Beteiligten für einen Flächenverlust von 

5,28 ha mit Schreiben vom 12.07.2013 ein Ersatzlandangebot über 5,47 ha unterbreitet. Bei 

den angebotenen Flächen ist sowohl in der Flächendifferenz als auch in der Ertragsmess-

zahldifferenz ein geringer Überhang zu verzeichnen. Die Ersatzflächen liegen in unmittelba-

rer Nähe der Gemarkungen, in welchen der Betrieb bereits Flächen bewirtschaftet. Dabei 

handelt es sich um größere zusammenhängende Tauschflächen, die einen Vorteil bei der 

Bewirtschaftung mit sich bringen (vgl. Flächenkonzept zur Abwendung der Existenzgefähr-

dungen an der BAB A 44, VKE C03/1 (50), S. 6, übermittelt per Mail vom 09.07.2013). 
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Der Beteiligte hat mit Schreiben vom 22.07.2013 bestätigt, dass die angebotenen Ersatzflä-

chen in ihrer Wertigkeit  angemessen sind. Gleichwohl wünscht er, dass ihm im Rahmen des 

Grunderwerbsverfahrens hofnahe Flächen alternativ angeboten werden. 

Es kann offen bleiben, dass der Beteiligte seine Einwände verspätet erhoben hat. Jedenfalls 

sind die angebotenen Ersatzflächen geeignet, die drohende Existenzgefährdung des Betrie-

bes abzuwenden. Daher hat die Planfeststellungsbehörde die Eigentumsbetroffenheit im 

Rahmen der Abwägung nicht mit dem besonderen Gewicht einer Existenzgefährdung zu 

Grunde gelegt. Ob alternative Ersatzflächen zur Verfügung stehen, ist im Grunderwerbsver-

fahren zu prüfen.  

16.9.9  Beteiligte P_09 

Die Beteiligte ist Mieterin und Vermieterin des landwirtschaftlichen Anwesens �Im Engelrad� 

Flurstück 24, Flur 9 der Gemarkung Sontra und betreibt dort eine Eberzuchtstation. In ihrer 

Einwendung vom 26.09.2012 hat die Beteiligte vorgetragen, durch die geplante Baustraße, 

die unmittelbar an ihrem Betrieb vorbeiführe, sei eine Störung des Wohlbefindens ihrer Tiere 

durch Lärm, Schmutz, Staub und andere Beeinträchtigungen zu befürchten, die existenzbed-

rohende Leistungseinbrüche bei der Zucht zur Folge haben könnte. Die Beteiligte hat vorge-

schlagen, an Stelle der geplanten Baustraße die bereits vorhandene Kreisstraße K 2 zu ver-

breitern und als Baustraße zu nutzen. Unabhängig davon hat sie ein Gutachten gefordert, 

welches die Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf ihren landwirtschaftlichen Betrieb 

bewertet. Schließlich hat sie die Befürchtung geäußert, das Vorhaben könnte infolge des 

Baus des Tunnels Holstein zu einem Trockenfallen der auf dem Pachtgrundstück befindli-

chen Quelle führen und damit zu Beeinträchtigungen der Trink- und Brauchwasserversor-

gung ihres Betriebes (vgl. Einwendung der Beteiligten vom 26.09.2012).  

Die Vorhabenträgerin ist der Anregung der Beteiligten, die Baustraße zu verlegen, gefolgt 

und hat in einer Planänderung die Verbreiterung der Kreisstraße K 2 und ihre alleinige Nut-

zung als Baustraße vorgesehen. Der Einwendung in Bezug auf mögliche Beeinträchtigungen 

der Trink- und Brauchwasserversorgung des Betriebes der Beteiligten ist durch die von der 

Planfeststellungsbehörde getroffenen Anordnungen unter A V 4.4. (vgl. auch oben unter C III 

9.4.3.1) hinreichend Rechnung getragen worden. 

Im Rahmen der Erörterung hat die Beteiligte ihre Einwendung erweitert und vorgetragen, 

dass sie vorhabenbedingte Auswirkungen auf ihre Tiere nicht nur durch die Baustraße, son-
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dern auch durch die Nähe der Autobahn befürchte. Es sei nämlich davon auszugehen, dass 

diese auch für Tiertransporte genutzt werde. Sofern dabei mit PRRS-Viren - diese können 

bei Schweinen u. a. die Fortpflanzung beeinträchtigen � infizierte Tiere transportiert würden, 

müsse wegen der geringen Entfernung der Trasse vom Zuchtbetrieb mit einer Infizierung 

ihrer Tiere gerechnet werden. Für die Existenz ihres Betriebes sei besonders wichtig, dass 

dieser nachweisbar frei von PRRS-Viren bleibe (vgl. Verhandlungsniederschrift der Anhö-

rungsbehörde über die Erörterung vom 26.11.2012 und 27.11.2012, S.12).  

Die Vorhabenträgerin hat diesen Vortrag zum Anlass genommen, eine tierärztliche Stellung-

nahme zur Übertragung von PRRS-Viren und dem Risiko für den Betrieb der Beteiligten ein-

zuholen. In der tierärztlichen Stellungnahme vom 27.06.2013 werden die verschiedenen 

Übertragungswege des Virus dargestellt. Danach kann das Virus u. a. durch die Luft sowohl 

von anderen schweinehaltenden Betrieben als auch von Schweinetransporten übertragen 

werden (vgl. tierärztliche Stellungnahme vom 27.06.2013, S. 3). Nach den Feststellungen 

des Gutachters weist der Betrieb der Beteiligten derzeit ein relativ geringes Infektionsrisiko 

auf. Zum einen befänden sich in der unmittelbaren Umgebung keine schweinehaltenden Be-

triebe; zum anderen befinde sich die Bundesstraße B 27 in einer fast doppelt so großen Ent-

fernung wie die geplante Autobahn. Ausgehend davon, dass die Autobahn einen deutlich 

höheren Anteil an überregionalem Schwerlastverkehr aufweisen wird, sei mit einer deutli-

chen Erhöhung des Risikos einer Übertragung des Virus durch Transporte infizierter Tiere zu 

rechnen (vgl. tierärztliche Stellungnahme vom 27.06.2013, S. 7-10).  

Mit Schreiben vom 05.07.2013 hat die Vorhabenträgerin der Beteiligten die tierärztliche Stel-

lungnahme übermittelt und mitgeteilt, dass es sich bei dem dargestellten Risiko nicht um 

eine entschädigungsrechtlich relevante Position handele. Der Betrieb des Beteiligten genie-

ße derzeit einen rechtlich nicht geschützten Lagevorteil, auf dessen Erhalt kein Anspruch 

bestehe.  

Mit Schreiben vom 26.07.2013 hat sich der Kreisbauernverband für die Beteiligte zu der tier-

ärztlichen Stellungnahme und der rechtlichen Einschätzung der Vorhabenträgerin geäußert. 

Nach seiner Auffassung gehe es nicht um den Verlust eines rechtlich nicht geschützten La-

gevorteils, sondern um den Schutz vor möglichen schädlichen Umweltauswirkungen. Die 

Planfeststellungsbehörde müsse das Infektionsrisiko mindernde Maßnahmen untersuchen 

und solche Maßnahmen ggf. anordnen. 
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Die Planfeststellungsbehörde schließt sich nach eingehender Prüfung im Ergebnis der 

Rechtsauffassung der Vorhabenträgerin an. Selbst wenn sich � wie in der tierärztlichen Stel-

lungnahme angenommen � infolge des Transportes von mit dem PRRS-Virus infizierten 

Schweinen auf der A 44 das Risiko erhöht, dass sich Tiere des Betriebes der Beteiligten mit 

dem Virus infizieren, kann dieser Umstand nicht dem planfestgestellten Vorhaben zugerech-

net werden. Ursächlich für eine Übertragung des Virus auf die Tiere der Beteiligten wäre 

nämlich der Umstand, dass mit dem Virus infizierte Tiere überhaupt in Fahrzeuge verladen 

und transportiert werden. Nicht alle Nachteile, für die der Bau einer Straße allenfalls mittelbar 

ursächlich ist, begründen einen Abwehr- oder Entschädigungsanspruch.  

Die Vorhabenträgerin ist auch nicht aus Gründen des Immissionsschutzrechtes zu Vorkeh-

rungen zur Vermeidung des auf den Transport infizierter Tiere zurückzuführenden Infektions-

risikos in der näheren Umgebung des Vorhabens verpflichtet. PRRS-Viren sind keine typi-

scherweise durch den Verkehr auf der Straße, also durch die sie nutzenden Fahrzeuge emit-

tierten �Schadstoffe�. Da die �Schadstoffe� nicht von der Autobahn, sondern von den in ei-

nem Fahrzeug transportierten Tieren ausgehen, handelt es sich bei den PRRS-Viren auch 

nicht um von Anlagen ausgehende Luftverunreinigungen und damit um Immissionen im Sin-

ne des § 3 BImSchG. Aus diesem Grund gibt es auch keine diesbezüglich zu beachtenden 

Grenzwerte oder eine Verpflichtung zur Vermeidung. 

Daher war die Einwendung der Beteiligten im Hinblick auf das Risiko einer Virusübertragung 

zurückzuweisen. 
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17 Straßenrechtliche Verfügungen 

Die planfestgestellte Widmungs- und Umstufungsplanung (vgl. planfestgestellte Unterlage 

15.5), wie im verfügenden Teil unter A IV im Einzelnen dargestellt, entspricht den gesetzli-

chen Vorgaben. 

Gemäß § 2 Abs. 6 Satz 1 FStrG entscheidet die oberste Landesstraßenbaubehörde über 

Widmung und Umstufung einer Bundesfernstraße. Die Entscheidung kann auch in einem 

Planfeststellungsbeschluss nach § 17 Abs. 1 FStrG mit der Maßgabe erfolgen, dass die 

Widmung mit der Verkehrsübergabe und die Umstufung mit der Ingebrauchnahme für den 

neuen Verkehrszweck wirksam wird (§ 2 Abs. 6 Satz 2 FStrG).  

Nach § 4 Abs. 1 Satz 1 HStrG verfügt über die Widmung einer Kreisstraße der Träger der 

Straßenbaulast; nach § 6 Abs. 1 Satz 2 HStrG ist für die Einziehung von Kreisstraßen die 

oberste Straßenbaubehörde zuständig. Über die Widmung und die Einziehung von Kreis-

straßen kann auch im Planfeststellungsbeschluss entschieden werden mit der Maßgabe, 

dass die Widmung mit der Verkehrsübergabe und die Einziehung mit der Sperrung wirksam 

wird (§ 6a Satz 1 HStrG).  

17.1  Widmung 

Die Voraussetzungen für die Widmung der Bundesautobahn A 44 VKE 50 sowie von Teilstü-

cken der B 400 im Bereich der Anschlussstelle Sontra/Ulfen, wie im verfügenden Teil unter A 

IV im Einzelnen dargestellt, gemäß §§ 1 Abs. 3, 2 Abs. 2 FStrG liegen vor. Die A 44 VKE 50 

ist nur für den Schnellverkehr mit Kraftfahrzeugen bestimmt und so angelegt, dass sie frei 

von höhengleichen Kreuzungen und für Zu- und Abfahrt mit besonderen Anschlussstellen 

ausgestattet ist. Der Ast der Anschlussstelle Sontra/Ost, der von der Kreisstraße K 28 

kommt, dient als Autobahnzubringer und wird damit zum Bestandteil der A 44 gewidmet (vgl. 

A IV 1). Der Träger der Straßenbaulast muss Eigentümer des der Straße dienenden Grund-

stücks sein oder der Eigentümer und sonst zur Nutzung dinglich Berechtigte müssen der 

Widmung zugestimmt haben. Das Eigentum an für die Trasse notwendigen Grundstücken 

wird in Vollzug dieses Planfeststellungsbeschlusses verschafft werden (vgl. planfestgestellte 

Unterlagen 14.1, Blatt 1 bis 13, und 14.2). Bereits mit diesem Planfeststellungsbeschluss 

wird die Widmung verfügt (§ 2 Abs. 6 Satz 2 FStrG).  

Die Voraussetzungen für die Widmung eines Teilstücks der Kreisstraße K 9 im Bereich der 

Anschlussstelle Sontra/Ulfen gemäß § 4 Abs. 2 HStrG liegen ebenfalls vor. Der Träger der 
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Straßenbaulast muss Eigentümer des der Straße dienenden Grundstücks sein oder der Ei-

gentümer und sonst zur Nutzung dinglich Berechtigte muss der Widmung zugestimmt haben. 

Das Eigentum an für die Trasse notwendigen Grundstücken wird in Vollzug dieses Plan-

feststellungsbeschlusses verschafft werden (vgl. planfestgestellte Unterlagen 14.1, Blatt 11, 

und 14.2). Bereits mit diesem Planfeststellungsbeschluss wird die Widmung verfügt (§ 6a 

HStrG). 

17.2  Abstufung 

Die Voraussetzungen für die Abstufung von Teilstücken der Bundesstraße B 400 in Kreis-

straßen in dem Bereich zwischen Wichmannshausen und der Anschlussstelle Sontra/Ulfen 

liegen vor.  

17.2.1  Verlust der Bedeutung als Bundesstraße 

Nach § 2 Abs. 4 FStrG ist eine Bundesstraße abzustufen, wenn sich die Verkehrsbedeutung 

geändert hat und die Voraussetzungen nach § 1 Abs. 1 FStrG weggefallen sind. 

Durch den Neubau der Bundesautobahn A 44 verlieren Teilstücke der Bundesstraße B 400 

ihre Bedeutung als Bundesstraße. Die Verkehre auf den im verfügenden Teil dieses Plan-

feststellungsbeschlusses aufgeführten Teilstücken dieser Bundesstraße werden sich wesent-

lich verändern, so dass entsprechende Abstufungen veranlasst sind. Dem liegen die Ver-

kehrszahlen der Dimensionierungsprognose für das Jahr 2025 (MODUS CONSULT Karlsru-

he, Dr.-Ing. Frank Gericke, A 44 Kassel-Herleshausen, Dimensionierungsprognose 2025 � 

Fortschreibung 2009, Oktober 2010 [nachfolgend: MODUS CONSULT] = entscheidungser-

hebliche Unterlagen/Ordner 3, Nr. 3) zu Grunde. Danach ergeben sich für die B 400 folgende 

Verkehrszahlen: Auf der B 400 zwischen Wichmannshausen und Ulfen sind bis zu 1.600 

Kfz/d für den Planfall 2025 zu verzeichnen (MODUS CONSULT, S. 46 und Plan 65 = ent-

scheidungserhebliche Unterlagen/Ordner 3, Nr. 3). 

Die entsprechenden Abschnitte erfüllen nicht mehr die Voraussetzungen an eine Bundes-

straße nach § 1 Abs. 1 FStrG. Sie dienen nicht mehr einem weiträumigen Verkehr und sind 

auch nicht dazu bestimmt, einem weiträumigen Verkehr zu dienen, da deren Funktion durch 

die A 44 übernommen wird, auf die sich der weiträumige Verkehr von der Bundesstraße B 

400 verlagern wird. Auf den fraglichen Abschnitten der Bundesstraße wird nach den Ver-

kehrszahlen der Dimensionierungsprognose für das Jahr 2025 nur noch der regionale Ver-
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kehr verbleiben, der sich nicht auf die A 44 wegen ihrer weiträumigen Verkehrsfunktion ver-

lagert. 

17.2.2  Abstufung gemäß Landesrecht 

Die Abschnitte der Bundesstraße B 400 sind gemäß § 2 Abs. 4 FStrG dem Träger der Stra-

ßenbaulast zu überlassen, der sich nach Landesrecht bestimmt (Abstufung).  

Die öffentlichen Straßen werden nach § 3 HStrG entsprechend ihrer Verkehrsbedeutung in 

folgende Straßengruppen eingeteilt: 

Nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 HStrG sind Landesstraßen Straßen, die innerhalb des Landes-

gebietes untereinander oder zusammen mit Bundesfernstraßen ein Verkehrsnetz bilden und 

vorwiegend einem über das Gebiet eines Kreises hinausgehenden Durchgangsverkehr die-

nen oder zu dienen bestimmt sind. 

Nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 HStrG sind Kreisstraßen Straßen, die vorwiegend dem Verkehr 

zwischen benachbarten Kreisen und kreisfreien Städten, dem überörtlichen Verkehr inner-

halb eines Kreises oder dem unentbehrlichen Anschluss von Gemeinden oder räumlich ge-

trennten Ortsteilen an überörtliche Verkehrswege dienen oder zu dienen bestimmt sind. 

Nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 HStrG sind Gemeindestraßen Straßen, die vorwiegend dem 

Verkehr innerhalb einer Gemeinde oder dem nachbarlichen Verkehr zwischen Gemeinden 

oder dem weiteren Anschluss von Gemeinden oder räumlich getrennten Ortsteilen an übe-

rörtliche Verkehrswege dienen oder zu dienen bestimmt sind. 

Danach war eine Abstufung von Teilstücken der Bundesstraße B 400 in Kreisstraßen (K 88 

bzw. K 9) veranlasst. Die Teilstücke dienen dem zwischengemeindlichen Verkehr innerhalb 

der Ortschaften des Werra-Meißner-Kreises, namentlich zwischen Sontra (Ortsteile 

Wichmannshausen, Krauthausen, Breitau, Ulfen) und Herleshausen (Ortsteile Unhausen, 

Breitzbach, Nesselröden). Außerdem dienen sie dem unentbehrlichen Anschluss von 

Wichmannshausen, Krauthausen, Breitau und Ulfen an die L 3248 bei Wölfterode und damit 

von räumlich getrennten Ortsteilen an überörtliche Verkehrswege.  

Der auf der künftigen Kreisstraße verbleibende Verkehr ist der regionale Verkehr, der sich 

nicht auf die A 44 wegen ihrer weiträumigen Verkehrsfunktion verlagert. Dem liegen, wie 

oben dargelegt, die Verkehrszahlen der Dimensionierungsprognose für das Jahr 2025 (MO-
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DUS CONSULT = entscheidungserhebliche Unterlagen/Ordner 3, Nr. 3) zu Grunde, ohne 

dass eine weitere Verkehrsuntersuchung, wie der Werra-Meißner-Kreis in seiner Stellung-

nahme vom 28.09.2012, S. 2, fordert, erforderlich wäre. Eine Abstufung zur Landesstraße 

scheidet aus, da die Teilstrecken der Bundesstraße B 400 nicht vorwiegend einem über das 

Gebiet des Werra-Meißner-Kreises hinausgehenden Durchgangsverkehr dienen oder zu 

dienen bestimmt sind. 

Daher wird die Stellungnahme des Werra-Meißner-Kreises vom 28.09.2012, soweit sie sich 

gegen die Abstufung von Teilstrecken der Bundesstraße B 400 zu Kreisstraßen wendet, zu-

rückgewiesen (vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 14.11.2012 zu der Stellungnahme 

des Werra-Meißner-Kreises vom 28.09.2012 im Anhörungsverfahren, S. 3).  

17.3  Einziehung 

Auch die Voraussetzungen für die Einziehung einer Teilstrecke der Kreisstraße K 9 im Be-

reich bei der Anschlussstelle Sontra/Ulfen sowie einer Teilstrecke einer Gemeindestraße im 

Bereich bei der Anschlussstelle Sontra/Ost liegen vor.  

Nach § 6 Abs. 1 Satz 1 HStrG kann eine Kreis- bzw. Gemeindestraße eingezogen werden, 

wenn kein Verkehrsbedürfnis mehr besteht oder das Wohl der Allgemeinheit es erfordert.  

Jede Verkehrsbedeutung auf dem im verfügenden Teil dieses Planfeststellungsbeschlusses 

(A IV 3) aufgeführten Teilbereich der Kreisstraße K 9 wird wegfallen. Der entsprechende 

Abschnitt dieser Kreisstraße erfüllt nicht mehr die Voraussetzungen an eine Kreisstraße 

nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 HStrG. Er dient nicht mehr vorwiegend dem Verkehr zwischen 

benachbarten Kreisen und kreisfreien Städten, dem überörtlichen Verkehr innerhalb eines 

Kreises oder dem unentbehrlichen Anschluss von Gemeinden oder räumlich getrennten 

Ortsteilen an überörtliche Verkehrswege�und ist auch nicht hierzu bestimmt. Insoweit ist die 

Einziehung des Abschnittes veranlasst.  

Darüber hinaus war auch die Einziehung einer Teilstrecke der Gemeindestraße �Im Seegel� 

der Stadt Sontra, wie in der planfestgestellten Unterlage 7, Blatt 4.1, violett gekennzeichnet, 

veranlasst, die durch einen Ast der Anschlussstelle Sontra/Ost, der von der Kreisstraße K 28 

kommt und als Autobahnzubringer dient, überbaut wird (vgl. Stellungnahmen der Vorhaben-

trägerin vom 19.08.2013 und vom 26.08.2013 auf Aufklärungs-E-Mails der Planfeststel-

lungsbehörde vom 19. und 21.08.2013). Jede Verkehrsbedeutung auf dieser Teilstrecke der 
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Gemeindestraße wird wegfallen, da sie nicht mehr die Voraussetzungen an eine Gemeinde-

straße nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 HStrG erfüllt. Sie dient nicht mehr vorwiegend dem Ver-

kehr innerhalb einer Gemeinde oder dem nachbarlichen Verkehr zwischen Gemeinden oder 

dem weiteren Anschluss von Gemeinden oder räumlich getrennten Ortsteilen an überörtliche 

Verkehrswege und ist auch nicht hierzu bestimmt. Insoweit ist die Einziehung veranlasst. 
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IV Gesamtabwägung 

Die Planfeststellungsbehörde gibt dem Antrag der Vorhabenträgerin unter Anordnung der 

sich aus dem verfügenden Teil dieses Planfeststellungsbeschlusses ergebenden Regelun-

gen und Nebenbestimmungen statt. Dem Vorhaben stehen weder zwingende Rechtsvor-

schriften noch unüberwindbare öffentliche oder private Belange entgegen. Das öffentliche 

Interesse am Neubau des Abschnittes der VKE 50 der Bundesautobahn A 44 überwiegt die 

durch das Vorhaben berührten öffentlichen und privaten Belange.  

Das planfestgestellte Vorhaben ist, wie unter C III 1 im Einzelnen dargelegt, von hohem öf-

fentlichen Interesse. Dies wird bereits durch die Aufnahme der Bundesautobahn A 44 zwi-

schen dem Autobahndreieck Kassel-Ost und dem Autobahndreieck Wommen als Vorhaben 

des vordringlichen Bedarfs in den dem Fernstraßenausbaugesetz als Anlage beigefügten 

Bedarfsplan deutlich. Durch den Bau der A 44 soll eine leistungsfähige Verbindung zwischen 

den Bundesautobahnen A 7 bei Kassel und A 4 bei Herleshausen geschaffen werden. Als 

eines der Verkehrsprojekte Deutsche Einheit dient das Vorhaben der Herstellung gleichwer-

tiger Lebensverhältnisse in den alten und neuen Bundesländern durch eine gemeinsame 

Verkehrsinfrastruktur sowie durch den Lückenschluss im nationalen Autobahnnetz in der 

weiträumigen West-Ost-Verbindung. Weitere Ziele des Baus der A 44 sind die Stärkung des 

wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts in der Europäischen Union durch den Ausbau 

des transeuropäischen Verkehrsnetzes, die Unterstützung der raumordnerischen Entwick-

lungsziele, die Entlastung des nachgeordneten Straßennetzes und die Erhöhung der Ver-

kehrssicherheit.  

Das Vorhaben ist zur Verwirklichung der zuvor genannten Planungsziele erforderlich. Eine 

Alternative, mit der die Planungsziele mit vergleichbaren nachteiligen Auswirkungen besser 

erreicht werden könnte, ist ebenso wenig vorhanden wie eine Alternative, mit der die Pla-

nungsziele mit geringeren nachteiligen Auswirkungen in im Wesentlichen gleich geeigneter 

Weise erreicht werden könnten. 

Gegen das Vorhaben streitende Belange ergeben sich vor allem aus der Inanspruchnahme 

bzw. der Beschränkung von Grundeigentum, den Auswirkungen des Vorhabens auf den eu-

ropäischen Gebiets- und Artenschutz sowie dem durch das Vorhaben bedingten Eingriff in 

Natur und Landschaft. Diese widerstreitenden Belange sind � sowohl einzeln als auch in 

ihrer Gesamtheit � nicht so gewichtig, dass sie der Zulassung des Vorhabens entgegenste-
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hen. Vielmehr überwiegt das öffentliche Interesse an der Realisierung des planfestgestellten 

Vorhabens.  

Die Planfeststellungsbehörde hat sich davon überzeugt, dass die Planung dem verfassungs-

rechtlich geschützten Grundeigentum Rechnung trägt. Die Inanspruchnahme landwirtschaft-

licher Flächen und sonstigen Eigentums wurde auf das für das Vorhaben � einschließlich der 

notwendigen Kompensationsplanung � unabdingbare Maß beschränkt. Gleichwohl sind Flä-

chenverluste für landwirtschaftliche Betriebe nicht zu vermeiden. Nach den Ermittlungen der 

Planfeststellungsbehörde führen diese Verluste aber � unter Berücksichtigung von Ersatz-

landangeboten � nicht dazu, dass von abwägungserheblichen Existenzgefährdungen der 

betroffenen Betriebe ausgegangen werden muss. Die Planfeststellungsbehörde hat sich 

auch davon überzeugt, dass die Funktions- und Leistungsfähigkeit der Landwirtschaft in der 

Region insgesamt nach der Realisierung des planfestgestellten Vorhabens erhalten bleibt. 

Das planfestgestellte Vorhaben entspricht den Anforderungen an den Schutz des europäi-

schen Netzes �Natura 2000� nach § 34 BNatSchG. Das Vorhaben konnte trotz der nicht aus-

zuschließenden erheblichen Beeinträchtigung des Natura-2000-Gebietes �Wälder und Kalk-

magerrasen der Ringgau-Südabdachung� (DE 4926-305) durch Stickstoffeinträge in die ge-

schützten Lebensraumtypen Waldmeister-Buchenwald (LRT 9130) und Orchideen-

Buchenwald (LRT 9150) zugelassen werden, da das planfestgestellte Vorhaben aus zwin-

genden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses notwendig ist und zumutbare 

Alternativen, den mit dem Vorhaben verfolgten Zweck an anderer Stelle ohne oder mit gerin-

geren Beeinträchtigungen zu erreichen, nicht gegeben sind. Die zur Sicherung des Zusam-

menhanges des Netzes �Natura 2000� notwendigen Maßnahmen (Kohärenzsicherungsmaß-

nahmen) nach § 34 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG sind vorgesehen (vgl. C III 5). 

Die Planfeststellungsbehörde hat vorsorglich angenommen, dass das planfestgestellte Vor-

haben die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG für 

die Anhang-IV-Arten Haselmaus, Zauneidechse, Schlingnatter und Kammmolch erfüllt. Ver-

stöße gegen weitere artenschutzrechtliche Zugriffsverbote sind aufgrund der konfliktvermei-

denden Vorhabenplanung sowie der planfestgestellten Vermeidungs- und vorgezogenen 

Ausgleichsmaßnahmen ausgeschlossen. Die erforderlichen Ausnahmen nach § 45 Abs. 7 

BNatSchG konnten zugelassen werden, da für das Vorhaben zwingende Gründe des über-

wiegenden öffentlichen Interesses streiten, zumutbare Alternativen nicht bestehen und sich 
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der Erhaltungszustand der Populationen der betroffenen Arten nicht verschlechtern wird (vgl. 

C III 6).  

Das Vorhaben führt zu nicht vermeidbaren Eingriffen in Natur und Landschaft. Angesichts 

des besonders hohen Gewichts der für das Vorhaben streitenden öffentlichen Belange muss 

das Integritätsinteresse von Natur und Landschaft aber in begrenztem Umfang zurücktreten. 

Der durch das Vorhaben hervorgerufene Eingriff wird durch die planfestgestellten Kompen-

sationsmaßnahmen unter Berücksichtigung der von der Planfeststellungsbehörde festge-

setzten Nebenbestimmungen vollständig kompensiert. Auch ist sichergestellt, dass für die 

vorhabenbedingte Umwandlung von Wald in eine andere Nutzungsart in ausreichendem 

Umfang Ersatzaufforstungen erfolgen werden.  

Die Belange der Wasserwirtschaft und des Immissionsschutzes sind gewahrt. 

Die Gesamtschau der Umweltauswirkungen des Vorhabens einschließlich der vorgesehenen 

Vermeidungs-, Verminderungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen führt zu dem Ergebnis, 

dass die verbleibenden negativen Umweltauswirkungen unter Abwägung mit den gerechtfer-

tigten Planungszielen zumutbar und hinzunehmen sind. Dies gilt auch unter Einbeziehung 

der Wechselwirkungen zwischen den Auswirkungen auf unterschiedliche Schutzgüter. 

Nach Abwägung aller für und gegen das planfestgestellte Vorhaben streitenden öffentlichen 

und privaten Belange gelangt die Planfeststellungsbehörde zu dem Ergebnis, dass das öf-

fentliche Interesse an der Verwirklichung der mit dem Vorhaben verfolgten Planungsziele die 

Gesamtheit der negativen Auswirkungen des Vorhabens überwiegt. Mit den getroffenen Re-

gelungen und angeordneten Nebenbestimmungen werden sämtliche durch das Vorhaben 

hervorgerufenen abwägungserheblichen Konflikte bewältigt. Den durch das Vorhaben be-

rührten öffentlichen und privaten Belangen wird damit ausreichend Rechnung getragen.  

Das Vorhaben kann demzufolge planfestgestellt werden. 
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V Teilweise Aussetzung der sofortigen Vollziehung 

Die sofortige Vollziehung des Planfeststellungsbeschlusses wird gemäß § 80 Abs. 4 Satz 1 

der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) vom 19.03.1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 25.04.2013 (BGBl. I S. 935), teilweise ausgesetzt.  

Unter Berücksichtigung der Rechtsschutzinteressen möglicher Betroffener ist es nicht erfor-

derlich, die nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 VwGO i. V. m. § 5 Abs. 2 Satz 1 VerkPBG, § 17e 

Abs. 2 Satz 1 FStrG angeordnete sofortige Vollziehung vollständig aufrechtzuerhalten. 

Die Vorhabenträgerin beabsichtigt, die A 44 kontinuierlich weiter zu bauen und die VKE 50 

im zeitlichen Zusammenhang mit den bereits genehmigten Abschnitten VKE 40.1, VKE 40.2 

und VKE 60 in Betrieb zu nehmen. Für die VKE 50 geht die Vorhabenträgerin von einer Bau-

zeit von ca. 5,5 Jahren aus (vgl. planfestgestellte Unterlage 1, S. 93). Aufgrund des notwen-

digen zeitlichen Vorlaufs für die Erstellung der Ausführungsplanung und Vergabeverfahren 

ist mit einem Baubeginn nicht vor 2015 zu rechnen. 

Die im Verfügenden Teil unter Ziffer VIII aufgeführten Maßnahmen werden von der Ausset-

zung der sofortigen Vollziehung ausgenommen. Um die Erfüllung artenschutzrechtlicher 

Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG bzw. erhebliche Beeinträchtigungen ge-

mäß § 34 Abs. 2 BNatSchG durch das Vorhaben zu vermeiden, ist es erforderlich, bereits 

vor Baubeginn die im Verfügenden Teil (vgl. A VIII) aufgeführten Maßnahmen zu realisieren. 

Für diese Maßnahmen ist ein zeitlicher Vorlauf von zwei bis drei Jahren zu berücksichtigen, 

so dass die Vorhabenträgerin im Hinblick auf den geplanten Bauablauf beabsichtigt, mit der 

Umsetzung dieser Maßnahmen zeitnah zu beginnen. Rechtlich geschützte Belange Dritter 

werden dadurch nicht irreversibel beeinträchtigt. Vielmehr führen die Maßnahmen insoweit 

zu einer ökologischen Aufwertung des Bestandes.  




